
Verhandlungsheft 

Cahier 
des deliberations 

Quaderno 
delle deliberazioni 

91.079 

Finanzordnung. Ersatz 

Regime flnancler. Remplacement 

Regime flnanzlarlo. Sostltuzlone 

Parlamentsdienste 
Services du Parlament 
Servizi del Parlamente 



Verantwortlich für diese Ausgabe 

Parlamentsdienste 
Dokumentationszentrale 
Ernst Frischknecht 
031/ 322 97 31 

Bezug durch: 

Parlamentsdienste 
Dokumentationszentrale 
3003 Bern 
Tel. 031/ 322 97 44 
Telefax 031 / 322 82 97 

Responsable die cette edltlon 

Services du Parlement 
Centrale de documentation 
Ernst Frischknecht 
0311322 97 31 

S'obtlent: 

Services du Parlement 
Centrale de documentation 
3003 Berne 
Tel. 031/ 322 97 44 
Telefax 031/ 322 82 97 



PARLAMENTSDIENSTE 
Dokumentationszentrale 

Inhaltsverzeichnis 

1 Uebersicht über die Verhandlungen 

2 Rednerlisten 

3 Verhandlungen der Räte 

Nationalrat 15./16./17 .03.1993 
16.06.1993 
18.06.1993 

Ständerat 02.06.1993 
17.06.1993 
18.06.1993 

4 Bundesbeschlüsse vom 18.06.1993 

Table des Matieres 

1 Resume des deliberations 

2 Listes des orateurs 

3 Pebats dans !es conseits 

Conseil national 15./16./17.03.1993 
16.06.1993 
18.06.1993 

Conseil des Etats 02.06.1993 
17.06.1993 
18.06.1993 

4 ArrEtes federaux du 18.06.1993 

Bern, im September 1993 

Seiten Deckblatt 

rot 

III rot 

1 grün 
83 

103 

105 gelb 
138 
142 

143 blau 

Pages Couyerture 

rouge 

III rouge 

1 verte 
83 

103 

105 jaune 
138 
142 

149 bleu 



1. Uebersicht über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

X 204/91.079 n Finamordnung. Ersatz 

Botschaft und Beschlussesentwürfe vom 18. Dezember 
1991 (BBI 19921, 785) zum Ersatz der Finanzordnung 
und zu den besonderen Verbrauchssteuern. 
N/S Kommissionen für Wutschaft und Abgaben 
Bundesbeschluss 1 über den Ersatz der Finanzordnung 
1993 17. Mirz. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1993 2. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbeschluss 
1 wird in zwei Beschlüsse aufgeteilt: 

Bundesbeschluss Al über die Verllingenmg der direkten Bundes
steuer und die Ersetzung der Warenumsatz- durch die Mehrwert
steuer 
1993 2. JunL Beschluss des Ständerates abweichend vom Ent
wwf der Kommission. 
1993 16. Jnni. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates. 
1993 17. Jnni. Beschluss des Ständerates: Z.UStimmung. 
1993 18. Jnni. Beschlnss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. Jnni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesbesc:hlzus A2 über einen Mehrwertsleuerzuschlag zur Ver
besserwtg des BundesJuu,shaltes 
1993 2. JunL Beschluss des Ständerates gemäss Entwurf der 
Kommission. 
1993 16. Jnni. Beschluss des Nationalrates abweichend vom 
Beschluss des Ständerates, 
1993 17. Juni. Beschluss des Ständerates: 2.ustimmung. 
1993 18. JunL Beschlnss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. Juni. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Bundesbeschluss 2 über besondere Verorauclmteuem 
1993 17. März. Beschluss des Nationalrates gemäss Entwurf 
des Bundesrates. 
1993 2. Juni. Beschluss des Ständerates: Z.UStimmung. 
1993 16. Juni. Beschlnss des Nationalrates: Zustimmung Der 
Beschluss B wird in Beschluss C umgewandelt. . 

1993 17. Juni. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1993 18. Jnni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. JunL Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 

Entwurf der Kommission für Wutschaft und Abgaben des Na
tionalrates vom 22. Februar 1993 
Bundesbeschluss 3 über Massnalunen zur Erhalmng der Sozialver
sicherung 
1993 17. März. Beschluss des Nationalrates gemäss Entwwf 
der Kommission. 
1993 2. Jnni. Beschla.ss des Ständerates abweichend vom Be
schluss des Nationalrates. 
1ffl 16. Juni. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung. Der 
Beschluss C wird in Beschluss B umgewandelL 
1993 17. JunL Beschluss des Ständerates: 2.ustimmung. 
1993 18. Jnni. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1993 18. Juni. Besddass des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmwig angenommen. 

x 204/91.079 n Rqimc financier. Remplacement 

Message et projets d'arretes du 18 decembre 1991 (FF 
19921, 781) concemant le remplacement du regime fi
nancier et les impots de consommation speciaux. 
NIE Commissions de l'ecorwmie et des redevances 

A. Amte federal modifiant le regime fino.ncier 

1993 17 man. Dkision du Conseil national moclifiant le projet 
du Conseil federal. 
1993 2 juin. Decl&ion du Conseil des Etats avec des cliver
gences. 
1993 16 juin. Declsion da Conseil national avec des diver
gences. 
1993 17 juin. Declsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18 Juin. Decision du Conseil national: L'arr!te est adopte 
en votation finale. 
1993 18,ftdn; Ded&ion du Conseil des Etats: L'arr!te est adopte 
en votauon finale. 

Feuille fedcSrale II, ; delai d'opposition: octobre 1993 

(AA) Projet de 1a Commission de l'ecorwmie et des redevances dl.l 
Conseil des Etats, da 13 mai I9'J3 

A 2 Amte (ederal sur w,. suppfement ftscal destine tl amlli.orer 
l'&at aes finances federales 

1993 2 ju.in. D&:ision du· Conseil des Etats conforme au projet 
de la commission. 
1993 16 jnin. Dedsion du Conseil national avec des diver
gences. 
1993 17 jnin. Declsion dn Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18Ju.in. Dedsion du Conseil national: L'arr!te est adopte 
en votatlon finale. 
1993 18Ju.in. Declsion da Conseil des Etats: L'arr!te est adopte 
en votation finale. 

Feuille fedcSrale II, ; delai d'opposition: octobre 1993 

B. An-ete federal sur les impl)ts de consommati.on spiciaux 
1993 17 mars. Decision du Conseil national conforme au pro
jet du Conseil federal. 
1993 2 jnin. Decision da Conseil des Etats: Adhesion. 
1993 18jnin. Decision du Conseil national: L'arr&e est adopte 
en votation finale. 
1993 18 ,juin. Ded&ion du Conseil des Etats: L'arr!te est adopte 
eo votauon finale. 

Feuille fedcSrale II, ; delai d'opposition: octobre 1993 

Projet de la Commission de l'economie et des redevanccs 
du Conseil national, du 22 fevrier 1993 

c Anite federal prevoyant des mesuresgarantissant le maintien de 
la securite sociale 

1993 17 mars. Declsion da Conseil national conforme au pro-
jet de la commission. . 
1993 2ju.in. D&:ision dn Qmseil des Etats avec une divergence. 
1993 16 jnin. Decision du Conseil national: Adhesion. 
1993 18 Ju.in. Dccision du Conseil national: L'arr!te est adopte 
en votatJon finale. 
1993 18Juin. Declsion du Conseil des Etats: L'arr!te est adopte 
en votauon finale. 

Fcuille fcd6rale II, ; dclai d'opposition: octobrc 1993 



2. Rednerliste - Liste des orateurs 

2.1 Nationalrat - Conseil national 

Allenspach {R/ZH) 64 

Baumann {G/BE) 59,61,99 

Bezzola {R/GR) 50 

Blatter {C/OW) 49,52 

Bodenmann {SNS) 65 

Bortoluzzl {V /ZH) 63,66 

Cavadini Adriano {Rffl) 28, 50, 

Columberg {C/GR) 51 

David {C/SG) 27,37,39,62, 71,73,90 

Dreher {A/ZH) 29,54,70,89 

Fischer-Sursee (C/LU) 30,63,98 

Früh {R/AR) 21, 73,91 

Goll {S/ZH) 78 

Gros Jean-Michel (UGE) 28,42,52, 76,86 

Hämmerle {S/GR) 97 

Jaeger {U/SG) 26,39,45,53,60,64, 72,86 

Keller Rudolf {D/BL) 22,87 

Kühne (C/SG) 47,49 

Ledergerber {S/ZH) 31,39,54,64, 70, 73,90,95,99, 100,103 

Leuba {L/VD) 55 

Loeb Fran~is {R/BE) 70 

Matthey {S/NE),rapporteur 17,32,37,40,48,51,52,55,60,62,65, 73, 76, 
• 178,80,83,91,95, 100,102 

Mauch Rolf {R/AG) 42,49,84 

Nebiker {V/BL) 24,37,40,54,59,62, 71,88,94,96 

Rebeaud (G/GE) 26,40,80 

Ruckstuhl {C/SG) 60 

Sandoz (L/VD) 64 

Seiler Hanspeter {V/BE) 50 

Seiler Rolf (C/ZH) 44 

Spielmann (-/GE) 29,36,88 

Spoerry {R/ZH), Berichterstatterin 19,33,37,41,48,52,56,61,62,65, 74, 75, 
n, 78,80,84,91,96, 100,101 

Steinemann (A/SG) 30 



Stich (S), Bundesrat 

Strahm Rudolf (S/BE) 

Stucky (R/ZG) 

Theubet (C/JU) 

ThOr (G/AG) 

Wyss Paul (R/BS) 

2.2 Ständerat - Conseil des Etats 

BOhler Robert (R/LU) 

Büttiker (R/SO) 

Cavadlni Jean (UNE) 

CaveHy (C/GR) 

Cottier (C/FR) 

Coutau (UGE) 

Danloth (C/UR) 

Delalay (CNS) 

Frick (C/SZ) 

Gadlent (V/GR) 

Gemperll (C/SG) 

Huber (C/AG) 
Jagmettl (R/ZH), Berichterstatter 

KOchler (C/OW) 

Loretan R/AG) 

Martin Jacques (RND) 

Morniroll (D/TI) 

Onken (S/TG) 

Plattner (S/BS) 

Reymond (LND) 

ROesch (R/SG) 

Schallberger (C/NW) 

Schmid Carlo (C/AI) 

Schule (R/SH) 

Stich (S}, Bundesrat 

Uhlmann (V/TG} 

33,38,49,52,56,61,63,66, 74, 75, 77,81,92, 
96,101,102 

23,47,60,66,70,85,92 

23,47,61,63,66, 71,80,87,98 

52 

25,38,41, 72, 79,80,89 

69 

117, 129 
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123 

115, 120 

111,128,140 

137 

125 

115, 132 

114,124,126,132,134 

117 

112,120,129,132,139 

130,139 
105,118121,123,124,125,127,130,132,133, 
134,135,137,138,140,141 

131 

130 

131 

140,141 

116 

107,121,124,127,128,129,139 

109,126,135 

110,118,129,140 

130 

120,136 

114, 129 

118,120,123,124,126,128,130,133,134,137, 
141 

112 
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Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 15./16./17 .03.1993 
16.06.1993 
18.06.1993 (Schlussabstimmung) 

Seance du 15./16./17 .03.1993 
16.06.1993 
18.06.1993 (Vote final) 
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91.079 

Finanzordnung. Ersatz 
Regime financier. Remplacement 

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 18. Dezember 1991 
(BBI 19921785) 
Message etprojetsd'arrätes du 18 decembre 1991 (FF 19921781) 

Kategorie 111, Art 68 GRN-Categorie 111, art 68 RCN 

'Herr Matthey unterbreitet im Namen der Kommission den fol
genden schriftlichen Bericht: 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (Y'JA'rq beantragt 
Ihnen, drei Beschlussentwürfen zuzustimmen, von denen der 
Beschluss A stark von der Vorlage des Bundesrates abweict'lt, 
der Beschluss B unverändert bleibt und der Beschluss C 
gänzlich neu ist 
Zur Erleichterung der Verständlichkeit des Beschlusses A 
(Bundesbeschluss über den Ersatz der Finanzordnung) hat 
die WAK die Eidgenössische Steuerverwaltung um den beilie
genden Kbmmentar gebeten, welcher- nach einleitenden Ab
schnitten - unter den Kapiteln 6 und 7 alle Artikel ausführlich 
kommentiert 
1. Einleitung 
'In seiner Botschaft 91.079 vom 18. Dezember 1991 zum Ersatz 
der Finanzordnung und den besonderen VerbrauchsStEioiärn 
hat 9er Bundesrat bezüglich der Umsatzsteuer vorgeschla
gen, das ordentliche zweistufige Gesetzgebungsverfanren zu 
beschreiten: In einem ersten Schritt wird zunächst nur die Ver
fassungsgrundlage zur Einführung einer modernen Umsatz
steuer geschaffen, während die Ausarbeitung des entspre
chenden Ausführungsgesetzes dem ordentlichen Gesetzge
ber vorbehalten bleibt 
Demgegenüber beantragt die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben des Nationalrates, welche ihre Beratungen in der $it
zung vom 22. Februar 1993 abgeschlossen hat, in einem 
Schritt zur neuen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) überzuge
hen: Gleichzeitig mit der Schaffung der Verfassungsgrund
tage für die neue Umsatzsteuer sollen in die Uebergangsbe
stimmungen der BV Grundsätze aufgenommen werden, nach 
denen der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen zur 
Mehrwertsteuer zu erlassen hat Die Botschaft enthält daher 
nicht alle Ausführungen, die zum Verständnis der vom Natio
nalrat in der Frühjahrssession 1993 zu beratenden Vorlage nö
tig sind Die nachfolgenden Erläuterungen erklären mithin die 
Vorlage zur Mehrwertsteuer gemäss den von der Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates gefassten Be
schlüssen. 
2. Grundzüge moderner Umsatzsteuersysteme 
In den Steuersystemen der Industrieländer westlicher firä
gung wird das Einkommen im Interesse eines gewissen Aus
gleichs auf zwei verschiedene Arten erfasst: 
- einmal bei seiner Erzielung durch Einkommens- und Ge-
winnsteuern; . 
- sodann bei seiner Verwendung durch eine allgemelM Ver
brauchssteuer (Umsatzsteuer). 
Die Verbrauchssteuer soll den lnlandverbrauch belasteh. Aus 
Praktikabilitätsgründen wird sie jedoch nicht bei MIiiionen von 
Konsumenten selbst erhoben. Deshalb erfolgt- nach unter
schiedlichen Methoden - der Steuerbezug auf einer odet 
mehreren wirtschaftlichen Stufen vor dem Verbrauch, also bei 
den Produzenten, Händlern und Dienstleistenden, die die 
Konsumenten mit Gütern und Dienstleistungen beliefern. 
Die Ueberlegung ist einfach: Die Steuer, welche deri Ver
brauch belasten soll, wird vom Verkäufer dem Fiskus abgelie
fert Steuerpflichtig ist also der Lieferant; er hat von seinen Ein
nahmen, d. h. seinem Umsatz - daher die Bezeichnung Um
satzsteuer-, der Steuerverwaltung einen bestimmten Prozent
satz abzuliefern. Soweit es die Marktverhältnisse gestatten, 
überwälzt er diese Steuer auf die Preise und damit auf den 
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Käufer, welcher· nach dem Willen des Gesetzgebers diese 
Konsumsteuer tragen soll (Steuerträger). Für die Ausgestal
tung einer modernen Umsatzbesteuerung sollten die Grund
sätze der Wettbewerbsneutralität, des Bestimmungslandes 
und der Erhebungswirtschaftlichkeit bestmöglich miteinander 
in Einklang gebracht werden. Unter rechtlichen Aspekten tritt 
insbesondete die Rechtsgleichheit hinzu. 
Aus r;ler Forderung nach einer möglichst leichten Ueberwälz- . 
barkeit der Steuer ergibt sich einmal das Postulat ihrer Wettbe
werbsneutralität auf dem Binnen- und Aussenmarkt: Die Erhe
bungsmethode soll so gestaltet werden, dass die Konkurrenz
verhältnisse, wie sie ohne Steuer bestehen, gewahrt bleiben, 
dass nicht den einen Unternehmern die volle Ueberwälzung 
verunmöglicht und anderen ein entsprechender Preisvorteil 
verschafft wird. Die Wettbewerbsneutralität zählt deswegen zu 
den wichtigsten Anforderungen an ein modernes Umsatzsteu
ersystem. Sie wäre nur bei gleichmässiger Besteuerung aller 
Wirtschaftsgüter (Waren und Dienstleistungen) gegeben: Nur 
dann kann nicht auf steuerbefreite Substitutionsgüter ausge
wichen werden, und nur dann wird der Endverbraucherpreis 
auch prozentual gleich hoch belastet, gleichgültig, auf wel
chem Weg das Wi'rtschaftsgut zum Konsumenten gelangt 
Für den grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungs
verkehr gilt sodann international das Bestimmungslandprin
zip. Danach soll nach internationalen Vereinbarungen (Gatt 
u. a) die Steuer den Konsumenten im lande des Verbrauchs 
in der dortigen Belastungshöhe treffen. Deshalb darf das Ur
sprungsland die steuerliche Belastung seiner Exporte ?Ufhe
ben und das Bestimmungslan~ auf den Importen seine ei
gene Steuer erheben. Die Ausfuhr darf somit befreit werden, 
wobei jedoch die allenfalls notwendige Entlastung nicht höher 
sein darf als die gesetzliche Vorbelastung mit Umsatzsteuern. 
Auf der anderen Seite darf die Steuer auf den Importen nicht 
höher sein als die Belastung eines entsprechenden lnlandum
satzes. Diese setzt ein Erhebungssystem voraus, welches die 
umsatzsteuerliche Belastung rechnerisch einwandfrei bestim
men lässt 
Das Postulat der Erhebungswirtschaftlichkeit schliesslich ver
langt eine rationelle Steuererhebung. Der Aufwand der Wirt
schaft und der Verwaltung soll im Verh.ältnis zum Steuerertrag 
möglichst gering, das heisst die Methode möglichst einfach 
und die Zahl der Steuerpflichtigen möglichst klein sein. · 
3. Erhebungsmethoden 
Es wird international anerkannt, dass sich für die Erhebung 
der Umsatzsteuer wahlweise zwei Methoden eignen: 
- Das System der aufgeschobenen Steuerzahlung (Einpha
sensystem), wonach die Lieferungen unter Steuerpflichtigen 
steuerfrei sind. Die Steuer wird erst bei Lieferungen von 
Steuerpflichtigen an Nichtsteuerpflichtige erhoben. Splche 
Einphasensteuern werden gegenwärtig insbesondere in den 
Vereinigten Staaten (auf gliedstaatlicher und lokaler Ebene), in 
Australien sowie auch - aber nur teilweise - in der Schweiz er
hoben. 
- Das System der fraktionierten Steuerzahlung (Allphasensy
stem mit Vorsteuerabzug), wonach die Steuer bei den Steuer
pflichtigen auf jeder Wirtschaftsstufe erhoben wird. Der 
Steuerpflichtige schuldet dem Fiskus den Differenzbetrag zwi
schen der Steuer auf seinen Verkäufen und der Steuer, die ihm 
vo.n seinen Lieferanten auf seinen Einkäufen berechnet wurde. 
Diese Erhebungsmethode kennzeichnet die Mehrwertsteuer, 
die in den Europäischen Gemeinschaften als gemeinsames 
Konsumsteuersystem eingeführt und in den einzelnen EG
Ländern in Kraft ist Auch in weiteren ·Ländern gilt das Mehr
wertsteuersystem. ·Unter den OECD-Ländern sind Oester
reich, Finnland, Neuseeland, Norwegen, Schweden und die 
Türkei zu erwähnen. 
Theoretisch lassen sich das PostulatderWettbewerbsneutrali
tät und das Bestimmungslandprinzip unter beiden Systemen · 
voll verwirkliche1 ,. Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn 
alle Wirtschaftssubjekte der Steuer unterstellt und alle Wirt
schaftsgüter erfasst werden. Eine derart umfassende Umsatz
steuer besteht ni,·gends. Auch in den EG-Mitgliedländern wird 
aus Gründen des Gemeinwohls, aber auch im Interesse der · 
E~hebungswirtschaftlichkeiteine. Anzahl wirtschaftlicher Tätig
keiten von der Steuer ausgenommen. 

4. Würdigung des geltenden Wust-Systems 
Die heute geltende Wust wird nach dem Einphasensystem er
hoben, also nach einer für eine moderne Umsatzbesteuerung 
an sich tauglichen Methode. Dass sie namentlich im Vergleich 
zu den Steuersystemen der umliegenden Länder Europas 
nicht als moderne Umsatzsteuer bezeichnet werden kann, 
lässt sich aus den folgenden Hauptgründen erklären: 
- Bei einer nach dem Einphasenprinzip gestalteten echten 
Konsumsteuer sollte der Steuerpflichtige berechtigt sein, alle 
Güter und Dienstleistungen für Zwecke seines Unternehmens 
steuerfrei zu beziehen. Die Steuer wäre erst bei Warenlieferun
gen und sonstigen Leistungen an Nichtsteuerpflichtige bzw. 
an Endverbraucher zu erheben. Dem ist nicht so bei der gel
tenden Wust Heute zitkulieren nur Handelswaren und Werk
stoffe für die gewerbsmässige Herstellung von Waren und 
Bauwerken unter den Steuerpflichtigen steuerfrei. Hingegen 
müssen auch diese ihre Anlagegüter und Betriebsmittel 
steuerbelastet beziehen, was zur Taxe occulte führt 
- Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird im heutigen 
Recht der Kreis der Steuerpflichtigen relativ eng umschrieben. 
Von der Steuerpflicht ausgenommen sind die Detailhändler, 
die ausschliesslich neue, verkaufsfertig bezogene Waren um
setzen, ferner Urproduzenten (Landwirte, Forstwirte, Gärtner 
und Weinbauern), das Gastgewerbe und die übrigen Dienst
leistungsbereiche (wie Vermögensverwaltung, Rechts- und 
Wirtschaftsberatung, Werbeleistungen) sowie Kunstmaler 
und Bildhauer für die von ihnen persönlich hergestellten 
Kunstwerke. Bei einer so weit gehenden Befreiung von der 
Steuerpflicht musste dem Umstand Rechnung getragen wer
den, dass die Grossisten nicht nur an Endkonsumenten ver
kaufen, sondern auch nichtsteuerpflichtige Wiederverkäufer 
und Hersteller beliefern (Detaillisten, Gastwirte, Kleinhandwer
ker usw.). Dies geschah durch die Einführung einer Steuer
satzstaffelung. 
Obschon diese Besonderheiten der Wust insgesamt eine aus
geprägte und wohl einmalige Erhebungswirtschaftlichkeit ver
leihen, führen sie zu Wettbewerbsverzerrungen, Rechtsun
gleichheiten und Steuerkumulationen, die für unsere Wirt
schaft sowohl auf dem Inlandmarkt als auch beim Export mit 
Nachteilen verbunden sind. Für den einzelnen Steuerpflichtl
gen haben sie eine zusätzliche administrative Belastung zur 
Folge, weil er bei der steuerlichen Behandlung der von ihm ge
tätigten Bezüge und Umsätze unter anderem zwischen steuer
freien Werkstoffen und steuerbaren Produktionsmitteln wie 
auch zwischen Engros- und Detaillieferungen unterscheiden 
muss. 
5. Funktionsweise der Mehrwertsteuer _ 
Die Steuer wird grundsätzlich auf allen Stufen des Pro.duk
tions- und Verteilungsprozesses erhoben. Steuerpflichtig sind 
daher im Prinzip sämtliche Unternehmer, die entweder an der 
Herstellung und Verteilung von Gütern beteiligt sind, also die 
Fabrikanten, Grosshändler, Handwerker, Einzelhändler und 
.Bauunternehmer, oder welche Dienstleistungen erbringen. 
Ferner wird die Wareneinfuhr besteuert Für die Abrechnung 
des einzelnen steuerpflichtigen mit der Steuerverwaltung er
gibt sich folgendes; 
a Der Steuerpflichtige hat seine gesamten der Steuer unterlie
genden Umsätze pro Abrechnungsperiode zusammenzuzäh
len und davon die steuerbefreiten Exporte abzuziehen. 
b. Von diesem Umsatzergebnis hat er die Steuer zu den ge
setzlichen Steuersätzen zu berechnen (Bruttobetrag). 
c. Um eine Steuerkumulation zu vermeiden, kann der Steuer
pflichtige von diesem Bruttobetrag die Summe der Vorsteuern 
abziehen, die bei ihm während der gleichen Abrechnungsperi
ode angefallen sind. Diesen Abzug nennt man Vorsteuerab
zug; er tritt an die Stelle des in der geltenden Warenumsatz
steuer bestehenden Systems des steuerfreien Bezuges ge
gen Abgabe der sogenannten Grossistenerklärung. Der Vor
steuerabzug beschränkt sich nicht auf den Einkauf von Han
delswaren und Werkstoffen, er darf vielmehr auch beim Bezug 
von Investitions- oder Anlagegütern und Betriebsmitteln vor
genommen werden; damit wird die Taxe occulte der heutigen 
Warenumsatzsteuer weitgehend eliminiert Mithin hängt das 
Ausmass der noch verbleibenden Taxe occulte vom Umfang 
der von der Steuer ausgenommenen Umsätze ab. Vom Vor-
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steuerabzug ausgeschlossen sind nur die Bezüge von Waren, 
Bauwerken und Dienstleistungen, die nicht für das steuer
pflichtige Unternehmen, sondern für eine der Steuer nicht un• 
terliegende Unternehmenstätigkeit oder für private Zwecke 
verwendet werden. 
d. Den verbleibenden Steuerbetrag (Bruttobetrag abzüglich 
Vorsteuern = Nettobetrag) hat der Steuerpflichtige dem Fis
kus abzuliefern. Ergibt sich ein Ueberschuss zu seinen Gun
sten, so wird ihm dieser gutgeschrieben oder ausbezahlt 
Fazit: Wer steuerpflichtig ist, hat die auf seinen eigenen Umsät
zen geschuldete Steuer zu berechnen; er überwälzt sie aber 
auf seine Abnehmer. Dem Bund bezahlt er den Steuerbetrag, 
der sich nach Abzug der Vorsteuern ergibt 
Wer nicht steuerpflichtig ist, hat 'ZY/ar seine eigenen Umsätze 
nicht zu versteuern, dafür bleibt er auf der Vorsteuer sitzen. 
a Erläuterungen zu Artikel 41ter der Bundesverfassung 
Artikel 41ter BV bildet die Verfassungsgrundlage unter ande
rem für die allgemeine Umsatzsteuer, und zwar in der Form 
der Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug (sogenannte Mehrwert
steuer), sowie für die direkte Bundessteuer. 
Absatz 1 enthält die Aufzählung dieser Steuern. Dabei wird die 
Erhebung der Umsatzsteuer und der direkten Bundessteuer 
neu bis Ende 2006 befristet · 
Absatz 3 umschreibt, was Gegenstand der allgemeinen Um
satzsteuer sein kann: die Lieferungen von Gegenständen, die 
Dienstleistungen sowie die Einfuhr. Mit der Kannbestimmung 
wird zum Ausdruck gebracht, dass es in der Kompetenz des 
Gesetzgebers liegt festzulegen, welche Umsätze er der Steuer 
unterstellen will. Dabei hat er allerdings die verfassungsrechtli
chen Grundsätze für die Besteuerung, namentlich die Rechts
gleichheit (Wettbewerbsneutralität, wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit), aber auch die Erhebungswirtschaftlichkeit zu be
achten. Ferner wird der Höchstsatz (6,5 Prozent) festgelegt 
Dies erlaubt es, für gewisse Umsätze einen herabgesetzten 
Satz vorzusehen. In diesem Zusammenhang ist im weiteren 
darauf hinzuweisen, dass der Bundesbeschluss über Mass
nahmen zur Erhaltung der Sozialversicherung, welcher Erlass 
neben dem Bundesbeschluss über den ETSatz der Finanzord• 
nung als separate Vorlage Volk und Ständen zur Abstimmung 
zu unterbreiten sein wird, die Einfügung eines Artikels 41ter 
Absatz 3bis BV vorsieht, wonach der Satz der Umsatzsteuer 
mit einem dem Referendum unterstellten Bundesbeschluss 
um höchstens einen Prozentpunkt angehoben werden kann, 
wenn wegen der Entwicklung des Altersaufbaus die Finanzie
rung der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge nicht 
rriehr gewährleistet ist 
Die in Absatz 3 normierte Kompetenz des Bundes gestattet es 
auf Gesetzesstufe, die heutige Warenumsatzsteuer durch die 
Mehrwertsteuer abzulösen und sie damit namentlich durch 
Einbezug des Dienstleistungssektors und durch Verzicht auf 
die Besteuerung der Investitionen und der Betriebsmittel 
(Taxe occulte) in eine echte allgemeine Verbrauchs- oder Kon
sumsteuer umzuwandeln. 
Für die erste -Zeit nach dem Inkrafttreten des neuen Verfas
sungsrechts, für welches anstelle des ordentlichen Gesetzge
bers der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen zur neuen 
Umsatzsteuer erlassen soll, sind in die Uebergangsbestim• 
mungen der Bundesverfassung Grundsätze aufzunehmen, 
nach denen sich der Bundesrat bei der Ausgestaltung dieses 
Ausführungsrechts zu richten hat 
7. Erläuterungen zu den Uebergangsbestimmungen der Bun
desverfassung 
7.1 Umsatzsteuer: Artikel 8 UeB BV 
Absatz 1 erteilt dem Bundesrat den Auftrag, anstelle des 
ordentlichen Gesetzgebers (Art 41 ter Abs. 6 BV) die Aus
führungsbestimmungen über die neue Umsatzsteuer zu er
lassen. 
Absatz 2 enthält die für die Gestaltung der bundesrätlichen 
Ausführungsbestimmungen anwendbaren Normen. Aus dem 
Ingress dieses Absatzes geht hervor, dass namentlich die in 
Absatz 2 enthaltenen Grundsätze nur für die Rechtsetzung 
durch den Bundesrat, nicht dagegen für den ordentlichen Ge
setzgeber gelten, welcher die Ausführungsbestimmungen 
des Bundesrates durch ein dem fakultativen Referendum un
terstehendes Bundesgesetz über die Umsatzsteuer zu erset-

zen haben wird. Die in diesem Absatz enthaltene Rechtset
zungsdelegation umfasst den Erlass sämtlicher für eine ge
setzmässige Steuererhebung nötigen Grundsätze materieller 
und formeller Art: örtlicher und sachlicher Anwendungsbe
reich, Steuergegenstand, Steuerpflicht (Regel, Ausnahmen, 
Beginn und Ende, Steuervertretung, Steuernachfolge, Mithaf
tung für die Steuer), Steuerberechnungsgrundlage (in materi
eller und zeitlicher Hinsicht), Steuermass (reduzierter Satz), 
Steuerforderung (Entstehung, Fälligkeit, Verjährung), Strafbe
stimmuogen, Organisation der Steuerbehörden, Vertahrens
recht (Erhebungsmethode, An- und Abmeldung, Veranlagung 
und Entrichtung der Steuer, Buchführung, Auskunftspflicht, 
Amtshilfe, Entscheid- und Rechtsmittelverfahren). 
Buchstabe a bringt zum Ausdruck, dass entsprechend einer 
modernen Ausgestaltung der allgemeinen Verbrauchs- oder 
Konsumsteuer alle Umsätze grundsätzlich steuerbar sind. Es 
handelt sich dabei (Ziff. 1} um: 
- die Lieferungen von Gegenständen: Darunter fallen - wie 
nach heutigem Warenumsatzsteuerrecht - vor allem der Um
satz von Waren im Sinne der entgeltlichen Uebertragung der 
Verfügungsmacht über eine Ware (namentlich der Verkauf, 
der Tausch und die Hingabe von Waren an Zahlungs Statt) so
wie die gewerbsmässigen Arbeiten an Waren, Bauwerken und 
Grundstücken; 
- die Dienstleistungen: Im Sinne einer General~lausel bilden 
sämtliche von Unternehmen gegen Entgelt erbrachten Dienst
leistungen ein Steuerobjekt, soweit sie gemäss Artikel 8 Ab
satz 2 Buchstabe b UeB BV hiernach nicht von der Steuerbar
keit ausdrücklich ausgenommen werden; 
- den Eigenverbrauch: Werden Gegenstände oder Dienstlei
stungen für Zwecke ausserhalb des steuerpflichtigen Unter
nehmens, also vor allem für den Privatverbrauch oder -ge
brauch oder für eine der Steuer nicht unterliegende Unterneh
menstätigkeit verwendet, sind sie im Eigenverbrauch zu ver
steuern. 
Mit der Beifügung «die ein Unternehmen im Inland ..•. aus
führt» wird einerseits klargestellt, dass die vorstehenden Wirt
schaftsvorgänge nur dann besteuert werden, wenn sie von ei
nem Unternehmen bewirkt werden (wobei ein Unternehmen, 
um steuerpflichtig zu werden, nach Art 8 Abs. 2 Bst d UeB BV 
zudem jährlich einen bestimmten Mindestumsatz erzielen 

. muss, vgl. dazu die Ausführungen zu Art 8 Abs. 2 Bst d UeB 
BV hiernach); andererseits kommt damit zum Ausdruck, dass 
die Steuer nur dann erhoben werden kann, wenn es sich um 
einen lnlandumsatz handelt (vgl dazu die Ausführungen zu 
Art 8 Abs. 2 Bst c UeB BV hiernach). 
Steuerbar ist auch die 
- Einfuhr von Gegenständen (Ziff. 2); dies entspricht dem heu
tigen Recht 
Buchstabe b: Das Steuerobjekt wird im Sinne einer sogenann
ten Negativliste geregelt: Die in Buchstabe b aufgelisteten 
Umsätze unterliegen demgemäss- als Ausnahmen vom Prin
zip der allgemeinen Besteuerung sämtlicher Umsätze - nicht 
der Steuer. · 
Werden Umsätze, namentlich Dienstleistungen, nicht besteu
ert, so führt dies zu einer sogenannten unechten Steuerbefrei
ung: Da der Lieferer oder Leistungserbringer hinsichtlich die
ser Umsätze nicht steuerpflichtig ist, kann er die Wirtschaftsgü
ter, die er für die nicht besteuerte Unternehmenstätigkeit ver
wendet, nicht auf dem Wege des Vorsteuerabzuges steuerlich 
entlasten. Die nicht besteuerten Leistungen sind somit in die
sem Ausmass mit einer Vorsteuer belastet Eine Ausnahme 
von der Steuerbarkeit bedeutet deshalb nicht, dass der betref
fende Umsatz, z. B. eine Bank- oder Versicherungsdienstlei
stung, gar keine Umsatzsteuer. trüge; der Dienstleistungser
bringer ist 'ZY/ar nicht steuerpflichtig, bleibt aber anderseits mit 
der Steuer auf dem von ihm getätigten Sachaufwand (Gegen
stände, Dienstleistungen, Einfuhren) belastet 
Buchstabe b nimmt in diesem Sinne folgende Umsätze, na
mentlich nachstehend aufgezählte Dienstleistungen von der 
Steuer aus: 
.'Ziffer 1: Die von den schweizerischen PTT-Betrieben erbrach
ten Leistungen mit Ausnahme der Personenbeförderung und 
des Fernmeldewesens. 
Die von der Steuer befreiten Leistungen der PTT-Betriebe um-
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fassen nebst den erbrachten Dienstleistungen (Brief-, Paket
post, Postcheck usw.) auch die dazugehörenden Lieferungen 
von Gegenständen (z B. Paketschachteln). · 
Ziffer 2: Die Leistungen im Bereich des Gesundheitswesens. 
Darunter fallen: 
- die Kr'ankenhausbehandlung und die ärztlic~e Heilbehand
lung im Bereich der Humanmedizin, einschliesslich der damit 
eng verbundenen Umsätze, die von öffentlich-rechtlichen 
oder in sozialer Hinsicht vergleichbaren privaten Krankenan
stalten, Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik 
sowie anderen Einrichtungen gleicher Art erbracht werden; 
- die Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die 
von ärztlichen, zahnärztlichen und arztähnlichen Berufen er
bracht werden; 
- die Lieferungen von menschlichen Organen, menschlichem 
Blut und Frauenmilch; 
- die Dienstleist1,mgen von Zahntechnikern, die diese im Rah_. 
men ihrer Berufsausübung erbringen, sowie die Lieferungen 
von Zahnersatz durch Zahnärzte und Zahntechniker; . 
- das Zurverfügungstellen von Personal durch religiöse oder 
weltanschauliche Einrichtungen für Zwecke der Krankenbe
handlung; 
- Beförderungen von kranken und verletzten Personen in da
für besonders einger1chteten Fahrzeugen; 
- die Dienstleistungen, die Gemeinschaften von nicht steuer
pflichtigen Unternehmen an ihre Mitglieder für deren Tätigkei
ten erbringen (z B. ärztliche Laborgemeinschaft). 
Ziffer 3: Die Leistungen im Bereich der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit 
Diese umfassen: 
- die mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit ver
bundenen Umsätze, mit Einschluss der Umsätze von Alters
heimen durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder des 
privaten Rechts mit als solchem anerkannten sozialen Cha
rakter; 
- das Zurverfügungstellen von Personal durch religiöse oder 
weltanschauliche Einrichtungen für Zwecke der Sozialfür
sorge und der sozialen Sicherheit 
Ziffer 4: Die Leistungen im Bereich der Erziehung, des Unter
richts sowie der Kinder- und Jugendbetreuung. 
Hierunter fallen: . 
- die Umsätze im Bereich der Erziehung von Kindern und Ju
gendlichen, des Schul- und Hochschulunterrichts, der Ausbil
dung, Fortbildung und der beruflichen Umschulung, mit Ein
schluss des von Privatlehrern erteilten Schul- und Hochschul
unterrichts; 
- die mit der Kinder- und Jugendbetreuung verbundenen Um
sätze durch.Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder des pri
vaten Rechts mit als solchem anerkannten sozialen Charakter; 
- das Zurverfügungstellen von Personal durch religiöse oder 
weltanschauliche Einrichtungen für Zwecke der Kinder- und 
Jugendbetreuung sowie der Erziehung un,d Bildung; 
- Dienstleistungen auf dem Gebiet des Sportes und der Kör
perertüchtigung, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben an· 
Personen erbringen, die Sport oder Körperertüchtigung aus
üben. 
Ziffer 5: Die kulturellen Leistungen. 
Als solche gelten: 
--die Dienstleistungen von Theatern, Kinos, Orchestern, Kam
mermusikensembles, Chören, choreographischen Veranstal
tungen, Museen, Galerien, botanischen und zoologischen 
Gärten, Tierparks, Archiven, Bibliotheken, Dokumentations
stellen, historischen Stätten, Denkmälern der Bau- und Gar
tenbaukunst, Veranstaltungen von Ausstellungen und Vorträ
gen sowie sportlichen Veranstaltungen; im wesentlichen han
delt es sich dabei somit um aus dem Verkauf von Eintrittskar
ten erzielte-Umsätze, die des öfteren einer kantonalen oder 
kommunalen Billettsteuer unterliegen; Warenlieferungen 
(z B. Verkauf von Gemälden anlässlich von Ausstellungen) 
bleiben hingegen grundsätzlich steuerbar; 
- die Dienstleistungen, die darin bestehen, dass Schauspie
ler, Musiker, Täm.er und andere darstellende Künstler dem Pu
blikum ihre Kunst darbieten; 
- die Dienstleistungen der Autoren, Komponisten und Schrift
steller. 

Ziffer 6: Die Leistungen der Radio- und Fernsehanstalten mit 
Ausnahme derjenigen mit gewerblichem Charakter. 
Steuerbefreit sind die Tätigkeiten dieser Anstalten, soweit sie 
Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit erfüllen. 
Ziffer 7: Die Versicherungsumsätze. 
Diese schliessei:i die Rückversicherungsumsätze sowie die 
Dienstleistungen von Versicherungsvertretern und Versiche
rungsmaklern ein. 
Ziffer 8: Die Umsätze im Bereich des Geld- und Kapitalver
kehrs mit Ausnahme der Vermögensverwaltung und des ln
kassogeschäfts. 
Von der Steuer ausgenommen sind: 
- die Gewährung und Vermittlung von Krediten und die Ver
waltung von Krediten durch die Kreditgeber; 
- die Vermittlung und die Uebernahme von Verbindlichkeiten, 
Bürgschaften und anderen Sicherheiten und Garantien sowie 
die Verwaltung von Kreditsicherheiten (z. B. Wertpapiere, 
Gold usw.) durch die Kreditgeber; 
- die Umsätze, mit Einschluss der Vermittlung, im Einlagenge
schäft und Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und Ueberwei
sungsverkehr, im Geschäft mit Forderungen, Checks und an
deren Handelspapieren (z. B. Wechsel); 
- die Umsätze, mit Einschluss der Vermittlung, die sich auf ge
setzliche Zahlungsmittel (Devisen, Banknoten, Münzen) be
ziehen; ausgenommen sirid Sammlerstücke (Banknoten und 
Münzen), die normalerweise nicht als gesetzliches Zahlungs
mittel verwendet werden, weil sie von numismatischem Inter
esse sind; ,. 
- die Umsätze, mit Einschluss der Vermittlung, von Wertpapie
ren, mit Ausnahme der Umsätze von Warenpapieren (z. B. 
Konnossement, auch Seefrachtbrief genannt); 
- die Verwaltung von Sondervermögen durch Kapitalanlage-
gesellschaften (Anlagefonds); ' 
- die Einfuhr von Gold durch und die Lieferungen von Gold an 
die schweizerische Nationalban_k 
Ziffer 9: Die Lieferungen, die Vermietung auf Dauer sowie die 
Verpachtung von Grundstücken. 
Diese umfassen: 
- die Lieferungen von bestehenden Gebäuden, bestehenden 

· Gebäudeteilen und Grund und Boden; 
- die Vermietung und Verpachtung von Gebäuden und Grund 
und Boden, ausgenommen: die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung von Gästen, die 
kurzfristige Vermietung von Campingplätzen, die kurzfristige 
Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen, die 
Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und 
Maschinen, die Vermietung von Schliess- und Schrank
~~; . 

- Lieferungen der Stockwerkeigentümergemeinschaft an ihre 
Mitglieder im Zusammenhang mit der Wohnungsbenutzung. 
Ziffer 1 O: Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele. 
Von der Steuer befreit sind die hier den Umsatz bildenden 
Geldeinsätze. 
Ziffer 11 : Die Leistungen, die Einrichtungen ohne' Gewinnstre
ben ihren Mitgliedern gegen einen statutarisch festgesetzten 
Beitrag erbringen. 
Es handelt sic.h hierbei vor allem um Vereine, die im gemeinsa
men Interesse ihrer Mitglieder politische, gewerkschaftliche, 
religiöse, patriotische, weltanschauliche, philanthropische, 
staatsbürgerliche sowie weitere ideelle Ziele verfolgen. 
Ziffer 12: Die Lieferungen von als solchen verwendeten inlän
dischen amtlichen Wertzeichen. 
Es handelt sich hierbei vor allem um die Lieferungen von im In
land gültigen Postwertzeichen zum aufgedruckten Wert 
Der letzte Satz des Buchstabens b ermächtigt den Bundesrat, 
unter bestimmten Voraussetzungen die freiwillige Verstaue-. 
rung der hier von der Steuer ausgenommenen Umsätze mit 
Anspruch auf Vorsteuerabzug zuzulassen.· Damit wird vor al
lem bezweckt, wettbewerbsverzerrende Steuerkumulationen 
im Falle von Leistungen, die zwischen steuerpflichtigen Unter
nehmen ausgetauscht werden, zu vermeiden. In Betracht 
~ommt insbesond!:)re die freiwillige Versteuerung der Veräus
serung und Vermietung von Bauwerken oder Bauwerkteilen 
an Unternehmen, die als Steuerpflichtige registriert sind: 
Steuerpflichtige Unternehmen, w~lche für die Ausübung einer 

,t 
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der Steuer unterliegenden Geschäftstätigkeit ein Büro- oder 
ein Fabrikgebäude errichten lassen, können die Vorsteuer auf 
allen für seine Erstellung notwendigen Bauarbeiten abziehen. 
Entschliesst sich dagegen der Steuerpflichtige, Geschäfts
räumlichkeiten lediglich zu mieten, so entfällt die Möglichkeit 
einer steuerlichen Entlastung. Daraus kann sich eine den 
Wettbewerb erheblich verzerrende Steuerkumulation erge
ben. Um eine derartige Belastungsungleichheit zu vermeiden, 
ist die Möglichkeit der freiwilligen Versteuerur:ig der Vermie
tung von Bauwerken oder Teilen davon, zum Beispiel einzel
ner Stockwerke eines Gebäudes, zu schaffen. Dies erlaubt es 
beispielsweise einer Immobiliengesellschaft oder auch einem 
Bauunternehmen, das ein Geschäftshaus für eigene Rech
nung zwecks Vermietung an steuerpflichtige Unternehmen 
bauen lässt, sich für solche Umsätze der Steuerpflicht zu un
terstellen. Damit gelangt einerseits der Vermieter in den Ge
nuss des Vorsteuerabzuges für die Bauleistungen, und ande
rerseits können die steuerpflichtigen Mieter die ihnen auf der 
Miete des Geschäftshauses belastete Umsatzsteuer ab
ziehen. 
Entsprechendes gilt ferner für die Veräusserurtg von Bauwer
ken oder Teilen davon. Deshalb soll unter bestimmten Voraus
setzungen auch der Verkauf von Liegenschaften freiwillig ver
steuert werden können. 
Aus der im vorstehenden erläuterten Negativliste ergibt sich, 
dass insbesondere die folgenden Dienstleistungen der Steuer 
unterliegen. Es handelt sich dabei um Umsätze, die im we
sentlichen bereits in der am 2 Juni 1991 von Volk und Ständen 
abgelehnten Mehrwertsteuervorlage als steuerbar erklärt wor
den waren: 
- Entgeltliche Ueberlassung von Waren zum Gebrauch oder 
Nutzung. Dazu zählen die Miet- und Leasinggeschäfte. Durch 
die steuerliche Gleichstellung der Vermietung mit dem Ver
kaufsgeschäft entfallen die oft schwer zu treffenden Unter
scheidungen zwischen Verkauf auf Abzahlung und echter 
Miete, verbunden mit einem Kaufrecht, vor allem auch zwi
schen Abzahlungsgeschäft und den verschiedenen Formen 
des Leasinggeschäfts. 
- Beförderung und Aufbewahrung von Waren sowie Leistun
gen von Spediteuren. Der Steµer unterliegen alle Beförderun
gen sowie jede Aufbewahrung von Waren im Inland (z. B. in 
Lagerhäusern, Kühlhäusern, Silos, Speichern 1.1nd in Werften), 
welche Unternehmen wie insbesondere Transportfirmen, 
Lagerhalter und Spediteure gegen Entgelttür Dritte erbringen. 
Steuerbar sind ferner die übrigen von Spediteuren besorgten 
und mit dem TrE!nsport und der Lagerung von Wareh zusam
menhängenden Leistungen wie beispielsweise Besorgung 
von Export- und Importbelangen, Transitverkehr, Verpackung, 
Verzollung und Versicherung. 
- Architektur- und Ingenieurarbeiten. Die Besteuerung derarti
ger Dienstleistungen umfasst vor allem die entgeltlich besorg
ten Architektur- und Ingenieurarbeiten, welche im Zusammen
hang mit der Erstellung von Bauten und AnlagEm aller Art ste
hen oder die auf die Fabrikation von Waren, namentlich von 
Maschinen, gerichtet sind. 
- Leistungen der Generalunternehmer des Baugewerbes. Der 
Einbezug solcher Dienstleistungen in die Besteuerung ge
schieht durch die Angleichung des Begriffs der Lieferung bei 
baugewerblichen Arbeiten an .denjenigen bei der Lieferung 
von Waren. Der Generalunternehmer hat danach die gesamte 
Herstellung eines Bauwerks für fremde Rechnung als Liefe
rung zu versteuern, auch wenn er selber keine Bauarbeiten 
ausführt Damit entfällt auch die heutige komplizierte Unterak
kordantenregelung, was sowohl für die Bauunternehmen als 
auch für die Verwaltung beträchtliche administrative Vereinfa-
chungen •mit sich bringt · 
- Ueberlassen von Arbeitskräften für Tätigkeiten, die der 
Steuer unterliegen. Zu besteuern ist danach das entgeltliche 
Zurverfügungstellen von Personal, welches Tätigkeiten aus
führt, die als Umsätze der Steuer unterliegen 9der steuerbar 
wären, wenn sie als Gegenstand von Umsätzen Dritten gegen
über besorgt würden. Darunter fallen soMit beispielsweise der 
Verkauf und die Vermietung von Waren, Unterhalts- und Repa
raturarbeiten an Waren, baugewerbliche Arbeiten und der 
Transport von Gütern. Soweit es sich beim Leistungsempfän-
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ger aber um einen Steuerpflichtigen ha 1delt, kann dieser die 
ihm für das Ueberlassen von Arbeitskräften in Rechnung ge
stellte Steuer wieder in Abzug bringen (Vorsteuerabzug). Nicht 
steuerbar ist dagegen das Ueberlassen von Arbeitskräften für 
Tätigkeiten, die der Umsatzsteuer nicht unterliegen; nament
lich für Leistungen des Gesundheitswesens, der Bildung und 
Erziehung sowie im wesentlichen auch der Bank- und Versi-
cherungswirtschaft ' 
- Leistungen, die der Werbung oder Bekanntmachung ohne 
Werbezweck dienen. Darunter fallen gegen Entgelt erbrachte 
Leistungen wie insbesondere Beratung, Ausarbeitung von 
Entwürfen und Vorlagen, Verbreiten von Inseraten, Plakataus
hang, Versenden von Werbemitteln und Trägern von Bekannt
machungen, Werbevorführung im Fernsehen, in Kinos, an 
Sport- und anderen Unterhaltungsanlässen, Gestaltung und 
Dekoration von Schaufenstern, Verkaufsräumen, Ausstellun
gen und Messeständen. Aus Gründen einer rationellen Ausge
staltung der Besteuerung dieser Kategorie von Dienstleistun
gen ist zunächst der Begriff der Werbung weit zu fassen, so 
dass nicht nur die kommerzielle Werbung, sondern auch die 
Werbung für beispielsweise politische, gemeinnützige und ka
ritative Zwecke erfasst wird. Um Abgrenzungsschwierigkeiten 
zu vermeiden, sind im weiteren die Leistungen der Bekannt
machung oder Aufklärung in öffentlichen und anderen Ange
legenheiten ohne Werbecharakter steuerlich den Werbelei
stungen gleichzustellen. Als steuerbare Bekanntmachungslei
stungen ohne Werbezweck kommen z. B. die Leistungen im 
Zusammenhang mit amtlichen Publikationen, amtlichen Inse
raten und Flugblättern in Betracht 
-Abtretung oder Ueberlassung zur Benützung von Patenten, 
Marken, Mustern, Modellen und ähnlichen immateriellen Gü
tern (ausgenommen Urheberrechte an Werken der Literatur 
und Kunst). Die Besteuerung dieser Leistungen dient haupt
sächlich der Vermeidung von Steuerkumtilationen und soll die 
echte Steuerbefreiung mit Vorsteuerabzug bei Leistungen die
ser Art ins Ausland gewährleisten. Es besteht dagegen kein 
Bedürfnis, die Verleihung von Urheberrechten an Werken der 
Literatur und Kunst zu besteuern. Die steuerliche Vorbela
stung solcher Werke ist verhältnismässig gering. Soweit sie in 
Form von Büchern, Schallplatten, Tonbändern, Filmen usw. 
auf den Markt gelangen, werden sie beim Verkauf dieser Wa
ren von der Steuer erfasst 
- Messungen, Vermessungen, Untersuchungen, For
schungs- und Entwicklungsarbeiten, die auf die Herstellung 
von Waren oder Bauwerken oder auf die Schaffung immateri
eller Güter ausgerichtet sind. Diese Leistungen sind zum Teil 
mit erheblichen Vorsteuern belastet, vor allem Forschungs
und Entwicklungsarbeiten. Im Falle der Nichtbesteuerung 
könnten sich störende Wettbewerbsverzerrungen ergeben, 
wenn diese Leistungen steuerpflichtigen Abnehmern im In
land oder ins Ausland erbracht werden. Soweit die Leistungs
empfänger nicht steuerpflichtig sind, so die öffentliche Hand 
oder Unternehmungen mit nicht besteuerter Tätigkeit, ist ihre 
Besteuerung zur Vermeidung von Belastungsungleichheiten 
nötig: oft ist die Entschädigung für diese Arbeiten im Preis der 
im Anschluss daran hergestellten Ware oder einer Bauarbeit 
eingerechnet; dann wird sie als Teil des Entgelts für diesen 
Umsatz besteuert Die Leistung soll daher auch mit der Steuer 
belastet werden, wenn sie vom steuerbaren Umsatz getrennt 
erbracht wird. 
- Beratung, Begutachtung und Vertretung in juristischen, fi
nanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Belangen, 
Beurkundung von Rechtsgeschäften, Vermögensverwaltung, 
lnkassogeschäft sowie Buchführung für Dritte und Bücherrevi
sion. Die Besteuerung dieser Leistungen dient der Erweite
rung des Steuerobjekts in Richtung eines Ausbaus der Ver
brauchsbesteuerung. Sodann lassen sich dadurch heikle Ab
grenzungen Insbesondere im Bereich der Architektur- und In
genieurleistungen sowie der Leistungen im EDV-Bereich ver
meiden. Die Besteuerung erlaubt ferner die steuerliche Entla
stung der Produktionsmittel bei den Unternehmen, welche 
solche Dienstleistungen erbringe,1. 
- Leistungen im Bereich der elektronischen Datenverarbei
tung. Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sind 
nach dem heute geltenden Recht nur diejenigen Umsätze 
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steuerbar, welche als Lieferungen von Waren qualifiziert wer
den können. Darunter fallen die Umsätze von eigentlichen Wa
renlieferungen. Daneben können aber auch Leistungen, .wel
che zwar für sich allein ausgeführt nicht steuerbar sind, der Be
steuerung unterliegen. Dies ist beispielsweise möglich, wenn 
Beratungs- und Organisationsleistungen im Zusammenhang 
mit der Lieferung von Hardware erbracht werden. Diese Ab
grenzUngen verursachen heute oftmals schwer zu treffende 

' Ausscheidungen. Die Generalklausel in Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe a UeB i,:iV dagegen ertaubt es, sämtliche im Zu
sammenhang mit der Datenverarbeitung erbrachten Leistun
gen, also auch diejenigen, die heute nicht als Warenlieferung 
gelten, namentlich Beratungen, Analysen und Programmie
rungsarbeiten, der Steuer zu unterstellen. 
- Gastgewerbliche Leistungen. Bei den gastgewerblichen . 
Leistungen (Beherbergung und Verpflegung von Gästen) 
handelt es sich um eine typische Endverbraucherdienstlei
stung. Vielfach wird gegenüber einer steuerlichen Erfassung 
der gastgewerblichen Leistungen der Einwand erhoben, 
dass ein wesentlicher Teil ·davon an ausländische Gäste•er
bracht und durch die steuerliche Verteuerung solcher Um
sätze insoweit die Konkurrenzfähigkeit des dem internationa
len Wettbewerb besonders ausgesetzten Gastwirtschaftsge
werbes herabgesetzt wird. Dem ist zunächst entgegenzuhal
ten, dass die gastgewerblichen Leistungen, auch diejenigen 
an ausländische Touristen, in allen Nachbarstaaten der 
Schweiz und in Touristenländern wie z. B. Spanien und Grie-· 
chenland ebenfalls der Umsatzsteuer unterliegen. Zudeni ist 
festzustellen, dass die an ausländische Gäste erbrachten 
Verpflegungs- und Beherbergungsleistungen im Inland aus
geführt und verbraucht werden, weshalb ihre Besteuerung 
dem Bestimmungslandprinzip nicht widerspricht Aus Grün
den der rechtsgleichen Behandlung ist auch die vorü~rge
hende Vermietung von . möblierten Ferienhäusern, Ferien
wohnungen, Gästezimmern, anderen Unterkünften sowie 
von Plätzen für Zelte und Wohnwagen als Beherbergungslei
stung der Steuer zu unterwerfen. 
- Leistungen der Coiffeure und Kosmetiker. Bei diesen Arten 
von Dienstleistungen handelt es sich ebenfalls um Umsätze, 
die durchwegs an Letztverbraucher erbracht werden. Unter 
dem Gesichtswinkel des Ausbaus der Warenumsatzsteuer zur 
echten Verbrauchssteuer betrachtet, rechtfertigt sich daher 
auch die Besteuerung solcher Dienstleistungen. 
- Personenbeförderung. Entsprechendes gilt auch für die 

. Dienstleistungen der Personenbeförderung. Allerdings hat die 
Besteuerung der Personentransporte den Nachteil, dass da
durch der öffentliche Verkehr höher belastet wird als der Indivi
dualverkehr. Wenn der Einzelne mit dem eigenen Fahrzeug 
fährt, ist nämlich nur sein Sachaufwand mit der Steuer 
belastet . 
- Leistungen der Reisebüros. Die Umsätze der Reisebüros be
stehen im Verkauf von Fahrkarten, Flugbillets, Schiffbillets 
usw.; zum Teil führen sie selber Personentransporte (z. B. Car
fahrten) durch; fernervermitteln sie gastgewerbliche Leistun~ 
gen und verkaufen von ihnen selber oder von anderen Reise-· 
büros kombinierte Leistungen (Reise, Hotelaufenthalt, Reise
begleitung, Besichtigungen usw.). 
Zusammen mit der Besteuerung der Personenbeförderungen 
und der gastgewerblichen Leistungen ergänzt der Einbezug 
der von den Reisebüros erbrachten Leistungen ins Steuerob
jekt die steuerliche Erfassung der Tourismysbranche. 
- Leistungen des Fernmeldewesens. Darunter fallen insbe
sondere die gegen Entgelt erbrachten Leistungen in den Be
reichen Telefondienst, Telexdienst, Telefaxdienst und Tele
grammdienst 
Buchstabe c zählt die Umsätze auf, wofür zwecks Verwirkli
chung des Bestimmungslandprinzips die sogenannte echte 
Steuerbefreiung gewährt wird: Der Unternehmer untersteht 
zwar grundsätzlich der Steuerpflicht und geniesst somit einer
seits den Vorsteuerabzug, d. h., er kann die auf seinem Sach
aufwand (Gegenstände, Dienstleistungen, Einfuhren) angefal~ 
lene Steuer als Vursteuer abziehen, ist ':lber andererseits von 
der Steuer auf seinen eigenen, z. B. als Exporte geltenden 
Umsätzen befreit Man bezeichnet diese Art der Steuerbefrei
ung auch als echten Nullsatz. 
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Darunter fallen folgende Umsätze: 
Ziffer 1: Die Ausfuhr von Gegenständen und die ins Ausland 
erbrachten Dienstleistungen. 
Darunter fallen zunächst die verschiedenen Exportumsätze 
von Waren (wie nach geltendem Recht) und neu von Dienstlei
stungen, die an Leistungsempfänger im Ausland zur Auswer
tung oder Benützung im Ausland erbracfit werden. 
Als steuerbefreite Exportumsätze gelten ferner: 
- Umsätze, die sich auf die in, der Hochseeschiffahrt einge
setzten Schiffe beziehen - nämlich Lieferung, Umbau, In
standstellung, Wartung, Vermietung, Vercharterung der 
Schiffe selbst als auch der in diese eingebauten Gegenstände, 
Lieferung von Gegenständen zu deren Versorgung und an
dere Dienstleistungen '(ür ihren unmittelbaren Bedarf oder den 
unmittelbaren Bedarf ihrer Ladung; 
- Umsätze, die sich auf Luftfahrzeuge beziehen, die von Luft
fahrtgesellschaften verwendet werden, die hauptsächlich im 
entgeltlichen internationalen Verkehr tätig sind - der Umfang 
der Steuerbefreiung entspricht ausnahmslos demjenigen für 
Hochseeschiffe; 
- Lieferungen von Gegenständen an Hilfsorganisationen, die 
diese im Rahmen ihrer Tätigkeit auf humanitärem, karitativem 
oder erzieherischem Gebiet ins Ausland exportieren. 
Ziffer 2: Die Dienstleistungen, die mit der Ausfuhr oder Durch
fuhr von Wareri zusammenhängen. 
Es handelt sich hier vor allem um den gr~nzüberschreitenden 
Gütertransport, die Beförderung unverzollter Transitwaren im 
Inland und die Spediteurleistungen beim Export- und Transit
verkehr. 
Buchstabe d bezeichnet die Ausnahmen von der subjektiven 
Steuerpflicht: , 
Ziffer 1 nennt die für die Begründung der subjektiven Steuer
pflicht allgemein massgebende Mindestumsatzgrenze Qähr
lich mehr als 75 000 Franken). 
Die Bestimmung der Ziffer 2 dient-gleich wie diejenige der Zif
fer 1 - dem Zweck, die Zahl der der Steuerpflicht zu unterstel
lenden Unternehmen im Interesse der Erhebungswirtschaft
lichkeit so klein wie möglich zu halten. Unternehmen können 
nämlich auch dann von der Steuerpflicht befreit werden, wenn 
sie aus dieser Befreiung lediglich einen geringen Steuervorteil 
erzielen, d. h., wenn ihr jährlicher Gesamtumsatz zwar mehr als 
75 000 Franken ausmacht, ihr Steuervorteil jedoch einen be
stimmten Betrag, nämlich 4000 Franken, nicht übersteigt Un
ter dem Steuervorteil ist der Nettosteuerbetrag, im System der 
Mehrwertsteuer auch Steuerzahllast genannt, zu verstehen, 
mithin die Steuer auf def'!l Jahresumsatz abzüglich der Summe 
der im gleichen Jahr angefallenen Vorsteuern. In den Genuss 
der in Ziffer 2 vorgesehenen Steuerbefreiung kämen vor allem 
kleinere Unternehmen mitverhältnismässig kleiner Wertschöp
fung, namentlich Betriebe des Detailhandels. 
Die Steuerpflicht tritt allerdings auch in diesem Fall ein, wenn 
der Gesamtumsatz eine gewisse obere Limite übersteigt; 
denn bei höheren Umsätzert ist die Führung geordneter Bü- · 
eher ohnehin eine betriebliche Notwendigkeit, sodass diesen 
Unternehmen die Erfüllung der Steuerpflicht zugemutet wer-

, den kann. In der zur Diskussion stehenden Vorlage wurde 
diese obere Limite auf 250 000 Franken festgesetzt , 
Ziffer 3 entspricht - mit einer Ausnahme (Weinbauern) - dem 
heute geltenden Recht (vgl. insbesondere Art 11 Abs. 1 Bst a 
des Warenumsatzsteuerbeschlusses WUB). Danach bleiben 
Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die ausschliesslich Erzeug
nisse aus dem eigenen Betrieb liefern, von der Steuerpflicht ·· 
befreit 
Weinbauern, die Wein aus den in ihrem eigenen Betrieb ge
wonnenen Trauben selber herstellen und verkaufen - die so
genannten selbstkelternden Weinbauern -, werden dagegen 
neu der subjektiven Steuerpflicht unterstellt, wenn ihr diesbe
züglicher Jahresumsatz die allgemein geltende Mindestlimite 
von 75 000 Franken übersteigt Weinbauern, die ihre gesamte 
für die Herstellung von Wein bestimmte Traubenernte einem 
anderen Unternehmen (Genossenschaft, private Weinkellerei, 
Weinhändler usw.) verkaufen, kö~men cemg9genübervon der 
Steuerpflicht ausgenommen bleiben - dies, weil der' Wein 
beim steuerpflichtigen Verarbeiter der Trauben beim Verkauf 
steuerlich erfasst wird. · 
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Die nach dem heutigen Warenumsatzsteuerrecht nicht steuer
pflichtigen salbstkelternden Weinbauern genlessen nämlich 
einen umsatzsteuerlichen Wettbewerbsvorsprung gegenüber 
den steuerpflichtigen Weinhandelsfirmen und den zahlrei
chen steuerpflichtigen Weinproduzenten, die nicht einzig im 
eigenen Betrieb gewonnene Erzeugnisse, sondern auch noch 
zugekaufte Trauben keltern, sowie gegenüber den Genossen
schaftskellereien, d h. den genossenschaftl1chen Verwer
tungsbetrieben, die aus dem Traubengut ihrer Genossen
schafter -vielfach kteine Rebbauern -Wein herstellen. 
Es trifft zwar zu, dass sich dieser Wettbewerbsvorteil unter 
dem neuen Recht imAusmass des_Vorsteuerabzuges, der als
dann den der Steuerpflicht unterstellten - nicht aber den von 
dieser Pflicht befreiten - Unternehmungen neu auch für Inve
stitionsgüter und Betriebsmittel zusteht, vermindern wird. In 
Anbetracht der durch die Kelterung und den Weinhandel ge
schaffenen hohen Wertschöpfung reicht jedoch bei einer dem 
vollen und nicht dem reduzierten Steuersatz unterliegenden 
Ware die steuerliche Belastung der Investitionsgüter und Be
triebsmittel allein nicht aus, um die notwendige-Wettbewerbs
neutralität zu erreichen. Einzig die Unterstellung der selbstkel
temden Weinbauern unter die Steuerpflicht erlaubt es, diese 
letzteren unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsneutralität 
den bereits heute steuerpflichtigen Weinbauern, Weinhänd
lern und Genossenschaftskellereien gleichzustellen. 
Ziffer 3 nimmt überdies die Viehhändler wegen ihrer doppel
ten Beziehung zur Landwirtschaft-als Lieferanten und Abneh
mer von Vieh -wie die Landwirte von der Steuerpflicht aus. 
Ziffer 4 übernimmt die bereits heute bestehende Ausnahme
bestimmung für Kunstmaler und Bildhauer für die von ihnen 
persönlich hergestellten Kunstwerke (vgl. Art 11 Abs. 1 Bst d 
WUB). 
Der letzte Satz des Buchstabens d ermächtigt den Bundesrat, 
unter bestimmten Voraussetzungen die freiwillige Unterstel
lung unter die Steuerpflicht mit Anspruch auf Vorsteuerabzug 
zuzulassen. Bezweckt wird damit. eine erhebliche Wettbe
werbsverzerrung zu vermeiden oder die Veranlagung beim· 
Steuerpflichtigen wesentlich zu vereinfachen. Die Einräu
mung dieser Option bezweckt auch hier vor allem die Vermei
dung von Steuerkumulationen. Unter den Voraussetzungen, 
die der Bundesratfestzulegen hat, können Hersteller, Händler 
und Dienstleistungserbrlnger, die nach Buchstabe d Zif
fer 1-3 nicht steuerpflichtig sind, sich als Steuerpflichtige regi
strieren lassen, um damit in den Genuss des Vorsteuerabzu
ges für ihre Produktionsmittel zu gelangen. 
Die Zulassung zur freiwilligen Steuerpflicht muss aber von be
stimmten Voraussetzungen abhängig gemacht werden, wie 
etwa von der Führung einer geordneten Buchhaltung und von 
einer Mindestdauer der Eintragung als freiwilliger Steuer
pflichtiger. 
Buchstabe e führt zwei Steuersätze ein; sie betragen; 
- 2 Prozent auf den Umsätzen und der Einfuhr eines bestimm
ten Kreises von Gütern insbesondere des täglichen Bedarfs 
(Ziff. 1), nämlich: Wasser In Leitungen; Ess- und Trinkwaren 
(ausgenommen alkoholische Getränke); Vieh, Geflügel, Fi
sche; Getreide; Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, le
bende Pflanzen, Stecklinge, Pfropfreiser sowie Schnittblumen 
und Zweige (auch zu Sträussen, Kränzen und dergleichen ge
bunden); Futtermittel, Silagesäuren, Streuemittel, Düngemit
tel und Pflanzenschutzstoffe; Medikamente; Zeitungen, Zeit
schriften und Bücher, ferner andere Druckerzeugnisse in dem 
vom Bundesrat zu bestimmenden Ausmass. 
Die einzelnen, dem Satz von 2 Prozent unterstellten Waren
gruppen werden (mit Ausnahme der Druckerzeugnisse) wört
lich gleich umschrieben wie in der bisherigen Freiliste des Arti
kels 14 Absatz 1 Buchstabe b WUB. Die bisherigen Abgren
zungsregeln gelten somit für diese Warengruppen unverän
dert weiter. Einzig die Warengruppe Zeitungen, Zeitschriften 
und Bücher wird um die Position «andere Druckerzeugnisse in 
dem vorn Bundesrat zu bestimmenden Ausmass» erweitert, 
und zwar in der Weise, dass der Bundesrat bestimmte inhalt
lich mit Büchern vergleichbare Druckerzeugnisse, die indes
sen weder Buch- noch Broschürenforrn aufweisen und deren 
Umsätze daher heute der Steuer unterliegen, auch zum er
mässigten Steuersatz von 2 Prozent besteuern kann. Das er-
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mögllcht es, gewissen Wandlungen des Buchmarktes (z B. 
Druckerzeugnisse in Loseblattform) besser Rechnung zu tra
gen. Oer Bundesrat muss den Kreis solch1:1r Druckerzeugnisse 
im Ausführungsrecht festlegen. Nicht begünstigt werden wei
terhin Erzeugnisse mit Reklamecharakter, 
Der reduzierte Satz tritt im Mehrwertsteuersystern an die Stelle 
der Freiliste der bisherigen Warenumsatzsteuer. In Verbin
dung mit einem entsprechenden besonderen Vorste1,1erabzug 
für Waren aus der inländischen Urproduktion (Bst h Ziff. 3) be
wirkt er, dass die bei den UrproduzentEln anfallende Taxe oo
culte auch beseitigt werden kann, ohrlß dass W:1ndwirt1;3, rorst• 
wirte und Gärtner als Steuerpflichtige eingetragen werclen 
müssten. · 
Entsprechend den Beschlüssen der WAK des Nationalrates ist 
auf die Anordnung von weiteren reduzierten Steuersätzen zu 
verzleht1:1n .. 
Was insbesondere die steuerliche Behandlung der Umsätze 
von in L.eitungen geliefertem Wasser anbelangt, ist nach wie 
vor dafür einzutreten, die Steuerbelastung dieser Ware mög
lichst tief zu halten. Im System der Allphasensteuer mit Vor
steuerabzug (sogenannte Mehrwertsteuer) kommen hieffür 
zwei Varianten in Betracht: 
a. Zunächst können die fiskalisch zu privilegierenden Um
sätze statt der Besteuerung zum Normalsatz blo§s der Be
steuerung zu einem reduziert1;3n Satz unterstellt werden. Dies
falls werden die Unternehmer, welche derartige Umsätze täti
gen, gleich wie die Unternehmer, welche dem Normalsatz un
terworfene l..eistungen erbringen, als Steuerpflichtige erfaS!st 
Damit steht jenen gleich wie diesen der Vorsteuerabzug im vol
len Umfang hinsichtlich des Sachaufwandes zu, den sie für oie 
Bewirkung der ste1.1erbaren Umsätze benötigen. 
b. Eine weitere Variante besteht darin, die Umsätze der In Prage 
stehenden Güter von der Besteuerung In der Welse auszuneh, 
men, dass die Unternehmen, welche solche Ueterungen bewir
ken, von der Steuerpflicht befreit sind. Dies führt zur sogenf.lnn• 
ten unechten Steuerbefreiung: Die betreffenden Umsätze un
terliegen nicht der Steuer; der hierzu benötigte Sachaufwano 
bleibt Indessen mit der Steuer ( = Vorsteuer) belastet 
Eine Würdigung der vorstehenden beiden Lösungsvarianten 
führt zum Ergebnis, dass sich für eine steuerliche Bevorzu, 
gung auch der Umsätze von Wasser in Leitungen die Besteue
rung zu einem errnässigten Satz wohl am besten eignet zurn 
einen gestattet ein solches Vorgehen den vollen Vorsteuerab
zug, der in seinem Ausmass gerade bei Wasserwerken mit ih
ren zum Teil sehr aufwendigen Investitionen beträchtlich sein 
wird; zum anderen ist der reduzierte Steuersatz von 2 Prozent 
derart gering, dass er- in Verbindung mit der steuerlichen Enl• 
lastung aufgrund des Wegfalls der Taxe occulte - zu keiner 
oder jedenfalls bloss zu einer minimen Erhöhung dea W8.§Ser• 
prelses für die Konsumenten führen sollte. 
- 6,5 Prozent auf den Umsätzen und der Einfuhr cler !lbrigl!ln 
Gegenstände sowie auf allen weiteren der Steuer unterstellten 
Leistungen, namentlich Dienstleist1.mgen (Ziff. 2). 
Hervorzuheben ist, dass die heute auch auf der Steuerfreiliste 
des Artikels 14 Absatz 1 ßuchstabe b WUB figurierenden Wa
rengruppen - Gas, Elektrizität, Brennstoffe, Seifen, Wasch
und Reinigungsmittel - inskünftig zum Normal~tz von 
6,6 Prozent steuerbar sein werden. 
· Desgleichen werden sämtliche baugewerblichen Umsätze :ru 
diesem Normalsatz von 6,5 Prozent besteuert wer(!en (der 
heute bestehende Sondersatz von 4,65 Prozent für die ße
steuerung der in der Anlage zum WUB aufgezähltl3n bauge-
werblichen Umsätze wird somit aufgehoben). . 
Für freiwillig versteuerte, sonst nicht steuerbare Leistungen 
gilt stets der Steuersatz von 6,5 Prozent Mit der Regeltmg ti~ 
Buchstabens e wird überdies die wettbewerbsverzerreni:te 
Steuersatzstaffelung des geltenden Rechts abgescti~. wel
che für Engros- und Detaillieferungen unterschiedliche 
Steuersätze (9,3 Prozent und 6,2 Prozent) kennt 
Buchstabe f bezeichnet als Berechnungsgrundlage für die 
Steuer bei Lieferungen von Gegenständen und Diem~tleistuo". 
gen dllb Entgtllt, wvbei sich dieses ohne Stßuer versteht, und 
wo ein solches fehlt (z. B. beim Eigenverbrauch), den Wert pes 
Gegenstandes oder der Leistung. Diese Regelung e11tspricht 
dem geltenden Recht 
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Für die Besteuerung der Einfuhr ist ebenfalls der Wert des Ge
genstandes massgebend. Wird ein Entgelt geleistet, kann die
ses für die Bestimmung des Wertes herangezogen werden. 
Als Entgelt gilt, was der Empfängeroder an seiner Stelle ein 
Dritter als Gegenleistung für die Lieferung oder Dienstleistung 
aufwendet Zum Entgelt gehört wie bisher auch der Ersatz aller 
Kosten, z 8. anderer Abgaben, selbst wenn sie gesondert in 
Rechnung gestellt werden. Der bisherige Abzug von Trans
port- und Versicherungsauslagen wird nicht mehr gewährt, da 
insbesondere der Warentransport in der Regel der Steuer un
terliegt 
Buchstabe g umschreibt den Kreis der Steuerschuldner. 
Ziffer 1 stellt die dem System einer Umsatzsteuer entspre
chende Grundregel auf, wonach das steuerpflichtige Unter
nehmen die Steuer auf denjenigen Umsätzen (Lieferungen, 
Dienstleistungen und Eigenverbrauch) schuldet, die es selbst 
bewirkt hat und wofür keine Steuerbefreiung in Anspruch ge
nommen werden kann. 
Ziffer 2 sieht darüber hinaus eine besondere Steuerpflicht für 
den Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland vor. 
Werden bestimmte Dienstleistungen der Steuer unterstellt, 
wie dies durch die Bestimmungen der Buchstaben a und b ge
schieht, so ist zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen in- und ausländischen Unternehmen ein Grenzaus
gleich vorzunehmen. Der Bezug steuerbarer Dienstleistun
gen, zum Beispiel von Werbeleistungen aus dem Ausland, ist 
ebenfalls zu. besteuern. Die Steuerverwaltung hat die Steuer 
beim inländischen Empfänger der Dienstleistung zu erheben, 
wenn es sich bei diesem um ein nicht steuerpflichtiges Unter
nehmen oder um einen privaten Empfänger handelt Aus ver
waltungsökonomischen Gründen sind derartige Leistungsbe
züge aus dem Ausland aber nur dann zu besteuern, wenn sie 
den Betrag von 1 O 000 Franken jährlich übersteigen. 
Ziffer 3 bestimmt - gleich wie das geltende Recht - den Ein
fuhrsteuerpflichtigen. 
Buchstabe h regelt die Funktionsweise oder die Erhebungs
methode der Umsatzsteuer (vgl. · Ziff. 5, Funktionsweise der 
Mehrhwertsteuer, hiervor) und dabei insbesondere den Vor
steuerabzug. 
Als abziehbare Vorsteuern gelten: , 
- die dem Steuerpflichtigen von anderen Steuerpflichtigen für 
Lieferungen und Dienstleistungen in Rechnung gestellten 
Steuern (Ziff. 1), 
- die von ihm für den Bezug von Dienstleistungen aus dem 
Ausland deklarierten Steuern (Ziff. 2), 
- die von ihm für die Einfuhr von Gegenständen deklarierten 
oder an die Zollverwaltung entrichteten Steuern (Ziff. 2), 
sofern der Steuerpflichtige die ihm gelieferten Gegenstände 
und die ihm erbrachten Dienstleistungen für eine der Steuer 
unterliegende Unternehmenstätigkeitverwendet 
Hat der Steuerpflichtige bei nicht steuerpflichtigen Landwir
ten, Forstwirten, Gärtnern oder Viehhändlern Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder der Gärtnerei fü·r 
Zwecke seines Unternehmens bezogen, so kann er als Vor
steuer 2 Prozent des ihm in Rechnung gestellten Betrages ab~ 
ziehen (Ziff. 3). 
Der Vorsteuerabzug ist in der periodischen Steuerabrechnung 
mit der Steuerverwaltung vorzunehmen. Der Steuerpflichtige 
kann die ihm von anderen Steuerpflichtigen für Lieferungen 
und Dienstleistungen fakturierten Steuern bereits in der 
Steuerabrechnung für diejenige Abrechnungsperiode abzie
hen, in welcher die Rechnungen eingegangen sind, also auch 
dann, wenn er diese erst später bezahlt oder wenn erz 8. die 
bezogenen Waren erst später weiterverkauft. 
Bei Lieferungen, Dienstleistungen und freiwillig versteuerten 
Leistungen kommt es für die Berechtigung zum Vorsteuerab
zug nicht darauf an, ob diese Tätigkeiten im In- oder Ausland 
ausgeübt werden. Auch die Verwendung für Lieferungen ins 
Ausland oder für ins Ausland erbrachte Dienstleistungen (Ex
portgeschäfte) berechtigt somit zum Vorsteuerabzug. Die von 
steuerpflichtigen Firmen getätigten Exportumsätze un~erlie
gen daher eir._sn, echten Nullsatz 
Bei anderen Verwendungen, namentlich für den Privatge
brauch oder -verbrauch sowie für eine nicht steuerbare Unter
nehmenstätigkeit, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. 

Dasselbe gilt für Ausgaben für Gegenstände und Dienstlei
stungen, die keinen geschäftlichen Charakter haben, also 
z 8. für eindeutige Konsumausgaben sowie .für Luxusausga
ben und Repräsentationsaufwendungen. 
Nach Buchstabe i haben die Steuerpflichtigen wie bei der bis
herigen Warenumsatzsteuer in der Regel vierteljährlich über 
die auf ihren Umsätzen geschuldete Steuer abzurechnen .. 
Die normale Abrechnungsperiode für die Deklaration der 
Steuer und den Abzug der Versteuern ist somit das Kalender
vierteljahr. 
Beim Erlass der bundesrätlichen Ausführungsverordnung 
wird zu prüfen sein, in welchen Fällen von der normalen Ab
rechnungsperiode abgewichen werden kann. In Betracht 
kommen: 
'-- Einräumung von kürzeren Abrechnungsperioden, insbe
sondere der Möglichkeit, monatlich abzurechnen. Dies betrifft 
insbesondere Steuerpflichtige, bei denen die abziehbaren 
Versteuern die geschuldeten Steuern regelrnässig erheblich 
übersteigen (z 8. Exportfirmen). 
- Bewilligung von längeren Abrechnungsperioden, insbeson
dere der Möglichkeit, jährlich abzurechnen. Dies betrifft vor al
lem Bezüger von Dienstleistungen aus dem Ausland sowie 
Steuerpflichtige mit einem Jahresumsatz, der einen noch fest
zusetzenden Höchstbetrag nicht überschreitet (im letzteren 
Fall wird zu prüfen sein, ob von solchen Steuerpflichtigen Ab
schlagszahlungen zu verlangen sind). 
Buchstabe k übernimmt im wesentlichen geltendes Recht: 
- Einerseifs entspricht diese Bestimmung Artikel 54 Absatz 2 
Buchstabe h WUB, welcher das Finanzdepartement ermäch
tigt, für die Besteuerung der Umsätze und der Einfuhr von 
Gold eine besondere Ordnung vorzusehen. Gestützt darauf 
hat dieses Departement mit der Verordnung Nr. 6e vom 
10. September 1986 (SR 641.233) die Ur:nsätze und die Ein
fuhr von Münz- und Feingold mit Wirkung ab 1. Oktober 1986 
von der Steuer befreit 
- Andererseits führt diese Bestimmung das Recht des Arti
kels 54 Absatz 2 Buchstabe c WUB weiter, wonach das Fi
nanzdepartement für die Besteuerung der Lieferung, des Ei
genverbrauchs, des !3ezuges und der Einfuhr von Gegenstän
den, die bereits einer fiskalischen Sonderbelastung unterlie
gen, vom WUB abweichende Bestimmungen erlassen kann. 
Gemäss der Verordnung Nr. 4g des Finanzdepartementes 
vom 19. Oktober 1973 (SR 641.211.1) handelt es sich dabei 
heute um Sondervorschriften für die Erhebung der Wust auf 
Bier und Tabakfabrikaten. 
Nach Buchstabe I soll der Bundesrat Vereinfachungen anord
nen können, wenn sich daraus kein wesentlicher Mehrertrag 
an Steuern, kein namhafter Steuerausfall, keine beachtens
werte Verzerrung der Wettbewerbsverhältnisse und keine 
übermässige Erschwerung der Steuerabrechnung für andere 
Steuerpflichtige ergeben. . 
Gestützt auf diese Bestimmung können den Steuerpflichtigen 
unter bestimmten Bedingung~n Erleichterungen gewährt und 
insbesondere annähernde Ermittlungen der Steuer (Pauscha
lierungen) gestattet werden, wenn die genaue Feststellung 
einzelner für die Bemessung der Steuerpflicht wesentlicher 
Tatsachen für die Steuerpflichtigen eine übermässige Bela
stung darstellen würde; allerdings darf durch solche Vorkeh
ren der Steueranspruch nicht in erheblichem Masse verkürzt 
werden. Die Möglichkeit, Vereinfachungen und Pauschalie
rungen anzuordnen, kennt schon das geltende Recht in Arti
kel 34 Absatz 2 WUB. Falls notwendig, kann in solchen Fällen 
vori den UeB BV und auch vom noch zu erlassenden Ausfüh
rungsrecht über die neue Umsatzsteuer abgewichen werden. 
In Betracht fallen vor allem: 

- a Berechnung der Steuerschuld unter Verwendung von Pau
schalsätzen, welche die Vorsteuern berücksichtigen. Damit 
entfällt die genaue Ermittlung der Vorsteuern. Die Anwendung 
derartiger Pauschalsätze hätte sich aber auf Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz bis zu einem bestimmten Betrag zu be
schränken, der im Ausführungsrecht festzusetzen wäre. 
b. Berechnung der Steuer auf dem Eigenverbrauch mit Hilfe 
von Pauschalen. Hierfür kommt z 8. die teilweise Verwen
dung von Produktionsmitteln wie Fahrzeugen für private 
Zwecke in Frage. 
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c. Umsatzaufteilung nach den Steuersätzen 2 Prozent und 
6,5 Prozent aufgrund der EingangsfaktUren. 
d. Pauschallerung der abziehbaren EntgettsminderungM 
(wie Skonti und Rabatte). 
Buchstabe m räumt dem Bundesrat die Befugnis ein, die in Ar
tikel 7 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 (SR 313.0) 
über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) geregelte Sonderord
nung für die Bestrafung von juristischen Personen, Parsonen
gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit und Einzelfirmen 
tu erweitern, indem für die Auferlegung von Bu$$8rt ein höhe
rer Betrag als die dort vorgesehena Höchstsumme von 
5000 !=ranken festgelegt werden kann. In det Praxis hat es sich 
nämlich gezeigt, dass die Ermittlung des oder äar Straftäter im 
Falle von In Geschäftsbetrieben begangenen Widerhandlun
gen erhebliche Probleme verursachen urtd mit übermässigem 
Untersuchungsaufwand verburtden sein kann. Zudem birgt 
die in Artikel 6 VStrR vorgesehene Regelung die Gefahr in 
sich, dass die Strafbestimmuhgen auf Täter angewendet wer
den müssen, die in der Unternehmenshierarchie auf relativ tie
fer Stufe stehen, und dass solchen Beschuldigten -falls ihre fi
nanziellen Mittel bescheiden sind-nur Fiskalbussen auferlegt 
werden können, die in keinem Verhältnis zum hohen Delikts
betrag stehen. 
Absatz 3 beauftragt den Bundesrat, den Uebergang Von der 
Warenumsatzsteuer zur neuen Umsatzsteuer zu regeln. 
Dazu gehören insbesondere: . 
- die Gewährung des Abzuges der auf den Vorräten von Han
delswaren und Werkstoffen im Zeitpunkt des Beginns der 
Steuerpflicht lastenden Steuern sowie 
- die Anpassung der vor dem Zeitpunkt des lnkrafttretens des 
neuen Rechts vereinbarten Preise an die nach der neuen Ord
nung geschuldete Steuer. 
Ferner kann der Bundesrat die vorübergehende Elnschrän
k1,,1ng des Vorsteuerabzuges für Anlagegüter anordnen, wenn 
bei der dannzumallgen Wirtschaftslage zu befürchten sein 
sollte, dass der sofortige steuerfreie Bezug von Investitionsgü
tern Störungen verursachen könnte. 
Absatz 4 soll dem Urnstand Rectmung tragen, dass die Ein
führung der Mehrwertsteuer eine stärkere fiskalische Bela
stung des Kon_sums bewirkt (insbesondere durch den Einbe
zug von Dienstleistungen ins Steuerobjekt, die Besteuerung 
der Energieträger zum Normalsatz und die Abschaffung der 
übrigen auf der heutigen Freiliste figuriefenden Waren). Da
vo.n sind vor allern die Betüger von geringen oder geringeren 
Einkommen betroffen. Absatz 4 ordnet deshalb an, dass bei 
der Einführung einer Umsatzsteuer nach Artikel 41 ter Absatz 3 
BV pro Jahr 5 Prozent des Ertrags dieser Steuer fur Massnah
men zur Entlasturtg unterer Einkommensschichten, insbeson• 
dere kinderreicher Familien, verwendet Werden. 
7.2 Biersteuer: Artikel 9 UeB BV 
Oie Erhebung der Biersteuer wird immer rtoch durch Bundes
ratsb'eschlussvom4. August1934(SRIS41.411)überdieeidge
nössische Getränkesteuer geordnet Artikel 9 UeB BV stellt si
cher, dass einerseits die am 31. Dezember 1994 geltenden Be
stimmungen des erwähnten Bundesratsbeschlusses weiterhin 
in Kraft bleiben urtd dass andererseits Aenderungen dieser Be
stimmungen eihes Bundesgesetzes bedürfert. lrn weiteren ist 
in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass, solange 
Artikel 41 ter Absatz 4 Buchstabe b BV besteht, die Gesamtbe
lastung des Bieres durch die Biersteuer, die Zollzuschlä!Je auf 
Braurohstoffen uhd Bier sowie durch die Umsatzsteuer, im Ver
gleich· zum Bierpreis, auf dem Stand vom 31. Dezember 1970 
bleiben, das heisst 17, 7 Prozent betragen soll. 
8. Weitergeltung bisherigen Rechts und Inkrafttreten des 
neuen Rechts 
Gemäss Ziffer llbis wird bis zum Inkrafttreten des Ausfüh
rungsrechts zur Einführung einer Umsatzsteuer mit Vorsteuer
abzug (Mehrwertsteuer) die Umsatzsteuer weiterhin nach den 
Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 29. Juli 
1941 über die Warenumsatzsteuer erhoben. 
Das Ausführungsrecht zur neuen Umsatzstau~ Wird in einer 
bundesrätlichen Verordnung zu erlassen Min, d~ren Zeit
punkt des lnkrafttretens der Bundesrat bestimmen wird. 
9. Administrative Auswirkungen der Einführung der Mehrwert
steuer 

Finanzördnuhg. l::rsatz 

Öle Einführung der Mehrwertsteuer gemäss den Beschlüssen 
det Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates 
wird rur rund 74 000 zusätzliche Unternehmen die Steuer
pflicht auslösen. Der Systemwechsel, Insbesondere die Insti
tution des Vorsteuerabzuges, verlangt eine verstärkte Kon
trolle der Geltendmachung der von den Steuerpflichtigen in 
Aözug gebrachten Vorsteuern, dies vor allem dann, wenn es 
sich dabei um die Rückerstattung von VorsteuerüberSchüs
sen durch den Bund handelt lrt Anbetracht dessen wird bei 
der SteuerverWaltung ein Personalmehraufwand In der Grös• 
senordnung von 180 Personen entsteMn. Dementsf)rechend 
werden überdies die erforderlichen B0rötäume sowie weitere 
materielle Mittel, namentlich zusätzliche E:DV-Applikationen 
Im Umfang von etwa 10 Millionen !=ranken, bereittustellen 
sein. 

1 

M. Matthey presente au nom de la Cömmlssion le rapport ecrit 
suivant: . 

La Comrnission de l'eoonomie et des redevances (Cl:ER) vous 
propose d'adopter trois projets d'atrete: l'arrete A s'eloiQne 

,fortement de la proposition du Conseil federat, l'a.rrete B ne su
bit pas de changement et I' artete C est ehtlerernent r1ouveau. 
Pour fäciliter la comprehension de !'artete A (arrete federal 
moäifiant le regime flnanoier), la CEFt a prie I' Administration fe
derale des contributions d'elaborer le document ci-joint qui, 
apres une partie lntroductive, presente dahs ses chapitres a 
et 7 un cornmentalre exhaustif de toutes les dispositions. 
1. lntroduction ; 
Dans sbn rnessage 91.079 du 18 decembre 1991 concernant 
le remplacement du regime financier et les impöts de aonsom
mation speciaux, le Conseil tederal ä propose, en mati~re 
d'impöt sur le chiffre d'affaires, une pracedure legislative oom
prenant deux phases: dans un premier ternps, il s'agit d1intto

.duite une disposition oonstitutionnelle permettartt la oreation 
d'un irnpöt moderne sur le chlffte d'affaires, la loi d'appllcation 
correspondante etant edictee ensuite par la voie legislative or
dlns.ire. 
Pour sa part, Ja Comrnission de l'economie et des redevances 
du Conseil national, qui a clos ses deliberations lors de sa 
seance du 22 fevrier 1993, propose de passer au nouvel hnpot 
sur le chiffre d'affaires (taxe a la valeur ajoutee) d'un seul coup: 
en meme temps que l'on cree la base constitutionnelle du 
nouvel impöt sur le chiffre d'affalres, il y a lieu de prevoir, dans 
les dispositions transitoires de ia oonstltution, las principes 
d'apres lesquels le consell federal devra edicter les disposi• 
tiona d'execution de la taxe a la valeur ajoutee. II en r&ulte qua 
le message ne contient pas tous les developpements fleoes
säires pour comprendre le projet a debattre au Cöi'lsail natio
nal au cours de la sesslon de printernps 1993. Les explications 
qui sulvent ont pout but de commentet le pröjet de taxe a la va
leur ajoutee tel qu'1I a ete adopte par la Commissiort de l'eco-
nornie et des redevances du Conseil natiönal. · 
2. Caracteristiques des systemes modernes d'imposition du 
Chiffre d'affaires 
flour s'assurer un certain equillbre, les systemes fiscaux des 
pays industriels de type öccidental imposant le revenu de 
deux fa9ons: 
- lors de son acquisition, par le biais des impöts sur le revenu 
et sur le benefice; ' 
~ lotsqu'il est depense, par le bials d"un lmpöt g€meral sur la 
consommation (impot sur le chiffre d'affaires). 
L'lmpöt gen~ral sur la oonsommation doit trapper celle-ci a 
!'Interieur du ·pays. Pour des raisons d'ordre pra.tique, öh M le 
per~it pas äirectement aupres de milllons de consomma
teurs, mais bien plutot - selon diverses rnethodes ""' a tll1 ou 
plusieurs stades anterieurs a la consommation, soit che:t des 
producteurs, des commer9ants, des entreprises de servic:es 
qui föurnissent des biens et des servlces aux consommateurs. 
Le mecanlsme est simple: l'impöt qul doit frapper la consoitl
mation est versa au flsc par le vendeur. C' est le vendll!ur qui est 
asaujetti ä. l'irnpöt et, ä ce titre, II doit s'acquitter envers l'adml
nistration fiscale d1un certaln pourcentage de ses recettes, 
c'est-a-dire de son chiffre d'affaires, d'ou le nom donne ä l'im
pöt geniiral de cortsommation. Pour autant qua las conditlons 
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du marche le permettent, le vendeur recupere cet impöt au
pres de l'acheteur en augmentant d'autant son prix de vente, 
ce qui repond a la volonte du legislateur d'imposer la consom
mation. G'est donc le consommateur qui doit supporter l'im
pöt Dans taute la mesure possible, un impöt moderne sur la 
consommation doit etre neutre dans ses effets sur la concur
rence, ne frapper effectivement que la consommation inte
rieure (principe du pays de destination), pouvoir etre pen;:u a 
peu de frais et respecter le princlpe d'egalite devant la loi. 
Pour que l'impöt puisse etre transfere aisement, il ne doit taut 
d'abord affecter la c'oncurrence ni sur le marche interieur ni sur ' 
les marches exterieurs. Le mode de perception doit, des lors, 
etre tel qu'il n'empeche pas certalnes entreprises de transferer 
l'impöt et qu'il n'accorde pas a d'autres un avantage fiscal. Le 
respect de la neutralite concurrentielle apparait donc comme 
une exigence fondamentale d'un impöt moderne sur le chiffre 
<;l'affaires. Cette neutralite ne peut etre atteinte, toutefois, que 
pour autant que tous les biens economiques (marchandises 
et prestations de service) soient soumis a l'impöt: alors seule
ment, on peut se rabattre sur c;les produits de remplacement 
francs d'impöt; alors seulement, le prix fait au consommateur 
se trouve' greve d'une charge fiscale proportionnellement 
equivalente, quelle que soit la voie par laquelle le bien acquis 
lui parvient . 
Le trafic transfrontalier des marchandises et des prestations 
de services est regi, notamment dans le cadre du Gatt, par le 
principe du pays de destination, principe selon lequel le 
consommateur est redevable de l'impöt dans le pays d'utilisa
tion, au. taux qui y est en vigueur. II s'en suit donc que !'Etat 
d'origine (pays exportateur) peut proceder a un degrevement 
fiscal et le pays importateur prelever son propre impöt En 
consequence, les exportations peuvent etre exonerees, l'alle
gement requis a cet egard ne devant toutefojs pas exceder la 
charge fiscale legalement supportee. A l'oppose, l'impöt per
c;:u sur les importations ne sera pas superieur a celui dont est 
greve un produit indigene correspondant D'ou la necessite 
d'un systeme de perception qui permette c;le calculer au plus 
pres la charge afferente a l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
Un impöt moderne sur la consommation doit enfin pouvoir 
etre perc;:u de fac;:on rationnelle. Par rapport a son rendement, 
le coat de sa perception pour l'economie et l'administration 
doit etre aussi faible que possible. Cet objectif exige le maxi
mum de simplicite a l'egard des entreprises et de l'admipistra
tion, et le moihs possible de contribuables. 
3. Methodes de perception 
On admet, sur le plan international, que deux methodes, au 
choix, se pretent a percevoir l'impöt sur le chiffre d'affaires: 
- un systeme suspensif ou de paiement differe de l'lmpöt (sys
teme a un seul stade), selon lequel las livraisons·entre contri
buables se font en franchise d'impöt, celui-ci n'etant perc;:u 
que lorsque des contribuables font des livraison.s a qui n'est 
pas contribuable. Des impöts a un seul stade de ce genre sont 
perc;:us, a l'heure actuelle, notamment aux Etats-Unis (par les 
Etats et par las collectivites locales), en Australie et- encore 
qua de fac;:on limitee- en Suisse; 
- un systeme de paiement fractionne de l'impöt (systeme mul
tistades avec deduction de l'impöt prealable), selon lequel 
l'impöt est perc;:u aupres des contribuabl!:IS a chaque echelon 
economique; le contribuable doit verser au fisc, a titre d'impöt, 
le montant de la difference entre l'impöt calcule sur ses recet
tes et l'impöt que ses fournisseurs lui ont calcule sur ses 
achats. Ce mode de perceptlon est caracteristique de la taxe a 
la valeur ajoutee, que les Comm4nautes europeennes (CE) 
ont adoptee comme systeme d'imposition de la consomma
tion et que les pays membres des Commun~utes europeen
nes appliquent aussl effectivement De nombreux autres pays 
ont opte pour la TVA; pour ne citer que ceux d'entre eux qui 
sont membres de l'OCDE, il s'agit de l'Autriche, de la Finlande, 
de la Nouvelle-Zelande, de la Norvege, de la Suade et de la 
Turquie. · 
En theorie, les postulats de la neutralite concurrentielle et.de 
l'imposition dans ,e pays de destinatlon peuvent etre realises 
pleinement selon l'une ou l'autre methode de perceptlon. Tel 
n'est le cas toutefois que lorsque la totalite des activites econo
miques est assujettie a l'impöt et lorsque tous les biens (mar-

chandises et prestations de services) sont imposables. Un im
pöt sur le chiffre d'affaires aussi etendu n'existe nulle part; 
dans les pays membres des Communautes europeennes 
aussi, un certain nombre d'activites economiques se trouvent 
hors du champ de l'impöt pour des raisons d'interet general, 
mais aussi pour des raisons d'economie administrative. 
4. Appreciation du systeme suisse actuel 
L'lcha actuel est perc;:u selon le systeme a un seul stade, une 
methode en soi taut a fait appropriee. S'il ne merite neanmoins 
pas - compare notamrnent aux systemes en vigueur dans les 
pays europeens qui nous entourent - la designation d'impöt 
moderne sur la consomrnation, c'est principalement ·pour les 
raisons suivantes: 
- Un veritable impöt de consommation conc;:u selon le sys
teme a un seul stade devrait permettre au contribuable de se 
procurer tous les biens et services destines ä son entreprise 
en franchise,d'impöt, celui-ci n'etant perc;:u que lors de la livrai- · 
son de marchandises ou de la prestation de services a qui 
n'est pas contribuable, c'est-a-dire principalement au dernier 
consommateur. Tel n'est pas le cas dans notre lcha Actuelle
ment en effet, seules les marchandises destinees ä la revente 
et les matieres prernieres qestinees a la fabrication profession
neile de rnarchandises et a l'execution professionneile de 
constructions circulent en franchise d'impöt entre les contri
buables. En revanche, les biens d'investissement et les 
moyens d'exploitation doivent etre acquis avec la charge de 
l'impöt, ce qui provoqu(;) une «taxe occulte». 
- Pour des raisons d'economie administrative, le cercle des 
contribuables est, dans le droit en vigueur, relativement res
treint Ne sont pas assujettis les detaillants qui ne font que re
vendre des produits flnis neufs acquis cornme tels a cette fin, 
de meme que les producteurs de produits naturels (agri
culteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs), l'industrie 
höteliere, ainsi que les autres entreprises de services (gestion 
de fortune, consejls en matiere juridique et economique, pu
blicite, etc.), de meme -que les artistes-peintres et les sculp
teurs pour les oeuvres d'ärt qu'ils ont creees eux-memes. Vu 
. l'etendue de ces exemptions, il a fallu tenir compte du fait que 
les grossistes ne vendent pas seulement directernent a des 
consornmateurs, mais qu'ils sont aussi les foumisseurs de re
vendeurs et fabricants qui ne sont pas assujettis a l'impöt (de
taillants, höteliers, restaurateurs, petits artisans, etc.). On y est 
parvenu en introduisant la gradation des taux que connait le 
droit actuel. 
Bien que les particularites de l'impöt sur le chiffre d'affaires ac
tuel en fassent un systeme effiqace et peu co0teux a percevoir, 
alles conduisent a des distorsions de concurrence, a des ine
galites de droit et a des cumuls d'lmpöts qui penalisent aussi 
bien les entreprises realisant leurs affaires en · Suisse que 
celles dont les produits sont exportes. Pour le contribuable 
lui-meme, alles representerit une charge administrative sup- · 
plementaire, car, en vue du traiternent fiscal de ses acquisi
tions et de ses transactions, il doit notamment faire la distinc
tion entre les rnatieres premieres franches d'impöt et les 
moyens d'exploitation imposables, de meme qu'entre les li
vraisons en gros et ceiles au detail. 
5. Technlque de perception de la TVA 
L'lmpöt est en principe perc;:u a tous les stades du processus 
econornique. Quiconque y participe est des lors en prlncipe 
contribuable. Sont donc notamment assujettis: les fabricants, 
les cotnmerc;:ants de gros et de detail, les artisans, les entre
preneurs (dans la construction), ainsl que les prestataires de 
services. Les importations sont egalement imposees. Pour 
etablir son decompte avec l'administration des contributions, 
le contribuable procede comme suit: 
a II doittout d'abord additionner la totalite des transactions 
imposables de la periode fiscale; il en deduit ensuite les expor-
tations franches d'impöt · 
b. En appliquant au resultat de cette operation les taux legaux, 
il calcule l'irnpöt (impöt brut). 
c. Afin d'eviter un cumul d'impöt, le contribuable peut deduire 
de ce montant brut la somme des charges fiscales ::tnteriPures 
dont ii a ete debite au cours de la meme periode fiscale. C'est 
ce qu'on appelle la deduction de l'impöt prealable; cette de
duction remplace le systeme exlstant dans l'actuel impöt sur le 
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chiffre d'affaires, qul permet l'acquisitlon en franchise d'imp6t 
contre remise de la dectaration de grossiste. La deduotlon de 
l'impötprealable ne se limite pas ä l'achat de marchandises de 
revente et de matieres premieres, mais elle peut egalement 
s'operer lors de l'acquisltion des biens d'lnvestissement et 
des moyens d'exploitation; la taxe occulte de l'actuel impöt sur 
le chiffre d'affaires est ainsi largement eliminee. De ce fait, la 
taxe ooculte qui subsiste est fonction du nombre d' operations 
qui ne sont pas soumises ä l'impöt La deduction de la charge 
fiscate anterieure n'est exolue que pour tes biens et services 
acquis pour les Operations non lmposables d'une entreprise 
ou pour un usage prive. 
d. Le montant d'impöt restant (impöt brut/charge prealable ,.. 
impöt net) doit etre verse au fisc. S'il est en faveur du contri-
buable, le fisc l'en credite ou le lui versa. · 
En bref: celul qui est assujetti a la TVA doit oalculer l'impot dO 
sur ses propres transactions, mais il le reporte sur ses apque
reurs. II doit verser ä la Confederation le solde de l'impot dO 
apres deductlon de celui que lui ont facture ses fournisseurs. 
Celui qui n'est pas assujetti ä la TVA n'a pas de TVA a payer, 
mais il n'a pas non plus le droit de dedulre l'impot faoture par 
ses fournisseurs. 
6. Explications relatives a l'article 41 ter cst 
L'artlcle 41ter de la constitution contient notan\ment la base 
constitutionnelle de l'impöt generl'll sur le chiffre d'affalres, 
oonQu selon le systeme a plusieurs stades (difde la taxe il la 
vateur ajoutee), comme aussi de l'impötfederal·clire9t 
L'alinea premiercontient l'enumeration de ces impots. Le droit 
de la Confederation de percevoir l'impot sur le chiffre d'affaires 
et t'impöt federal direct est a nouveau proroge jusqu'a ta finde 
i'annee 2006. 
L'alinea 3 decrit ce qui peut etre soumis a l'impöt general sur le 
chiffre d'affalres: les livraisons de biens, les prestations de Ser
vices et les importations. Selon cette formulatlön, II appartient 
donc au legislateur de definir les transactions qu'II entend sou
mettre a l'impöt, en se conformant-cela va de soi-aux princi• 
pes constitutionnels reglssant l'imposltlon, ii savoir l'egallte 
devant la loi (neutralite sur le plan de ta concurrenoe, capaeite 
contributive), sa.ns oublier les exigences liees ä une percep
tion rentable de l'impöt En outre, le taux maxlmum est fixe 
(6,5 pour cent). Ceta permet de prevolr un taux reduit pour cer
talnes operations. II taut en outre slgnaler dans. ce contexte 
que l'arrete federal prevoyant des mesures garantissant le 
maintien de la securite sociale, qui devra, comme projet se
pare, etre soumis au vote du peuple et des cantons conjointe
ment ä l'arretefedllral modifiant le reglme financier, prevoit l'in
sertion d'un article 41ter alinea 3 cst, introduisant la possibl
lite, par voie d'un arrete soumis a referendurn, de relever le 
taux de l'impöt sur le chiffre d'affaires d'un polrit au plus, au 
cas ou le finanoement de l'assurance-vielllesse et survivants et 
de l'assurance-invalidite ne serait plus assure a cause de 
l'evolution de la pyramide des äges. 
La competence donnee a la Confederation par l'alinea 3 per
met, par la voie legislative - en l'etendant aux prestatlons de 
servlces et en renon~ant a imposer les investlssements et 
moyens d'exploitatlon (taxe occulte) - de transfc;>rrner l'a.ctuel 
impöt sur le chiffre d'affaires en un pur impöt de consomma• 
tion et de passer ainsi simultanement au syst~me de la taxe ä 
la valeur ajoutee. . 
Pour les premiers temps qui suivront l'entree en vigueur du 
nouveau droit constitutionnel et ou il appartlendra au Conseil 
federal d'edicter les dispositions d'executlon relative$ au nou
vel impöt sur le Chiffre d'affaires en lieu et place du legislateur 
ordlnalre, il y a Heu d'inscrlre dans les dispositions transitoires 
de la constitution les princlpes auxquels le Conseil federal de
vra se oonformer pour amenager ce droit d'exeoutlon. 
7. Explicatlons relatives aux dispositions transitoires cst 
7.1 lmpöt sur le chiffre d'affaires: artlcle 8 disp. trans. cst 
L'alinea premier donne rnandat au Conseil federal d'edicter, ä 
la place du legislateur ordlnaire (art 41ter al. 6 cst), les dispo
sitions d'execution concemant le nouvel impöt sur le chiffre 
d'affaires. . 
L'allnea 2 fixe les principes pour l'etablissemer'lt des disposi
tions d'execution du Conseil federal. II ressort de son introduc
tion que les ptincipes poses ne s'adressent qu'au Conseil fe-

derat, sans pour autant lier le legislateur urdinaire qui devra 
reinplaeer par une lol soumise au referendum facultatif les dis
posltlons d'executlon edlctees par le Conseil federat. La dele
gatlon l{,gislatlve contenue dans cet alinea s' etend a toutes les 
dispositions necessaires ä la legalite du prelevement de l'im• 
pöt: reglementation du champ d'application ä raison de la ma• 
tiere et du lieu, Objet de l'impöt, assujettissement (regle, ex• 
ceptions, debut, fin, representation, succession et responsa
bilite flscales), bases de caloul de l'impöt (materielles et tem
porelles), mesure de l'impöt (taux reduit), creance fiscale 
(naissanoe, ecMance, prescription), dlsposltlons penales, or
gai:iisation des autorites, procedure (methode de perceptlon, 
inscrlption et radiatlon, declaration et palement de l'impeit, 
comptabilite et contröle de l'impöt, obligation de renseigner, 
entraide administrative, decislons et voies de droit). 
La lettre a met en evidence qu'en prlncipetous les chiffres d'af
faires sont imposables dans l'idee d'un impöt modeme frap-, 
pant la consommation en general, a savoir (eh. 1): 
- les livralsons de biens: on entend par la - comme dans le 
drolt en vigueur- surtout les transactions portant sur des mar• 
chandises, c'est-ä·dire le transfert a. titre onereux du pouvoir 
de disposer· d'une marchandise (notamment la vente, 
l'echange, la rernise de marchandises en palement), de mäme 
que las travaux executes a titre professionnel sur des mar
chandlses, des oonstructions et des terrains; 
- les prestatlons de services: par le bials d'une clause gene
rale, toutss les prestations de setvices fournies a titre onereux 
par des entreprlses sont soumises ä l'impöt pour autant 
qu'elles ne solent pas expressement exemptees en vertu des 
dlsposltions de l'article 8 alinea 2 lettre b dispositlons transl• 
toirescst; 
- la consommation partlculiere: las biens et les services qui ne 
sont pas destines ä la partie contribuable de l'entreprlse de 
l'assujettl - destlnes avant tout a l'usage prive ou ä une partia 
non contrlbuable de l'entreprise = sont a. imposer a titre de 
consommatlon particuliere. 
En rnentionnant qua l'on vlse les llvralsons de blens et tes 
prestatlons de servtces «qu'une entreprise effectue .... sur u:ir
ritolre suisse», on entend preclser que ces transactlons ne 
sont imposees que si elles sont faltes par une entreptlse qui, 
pour etre äsSujettie, selon l'article 8 alinea 2 lettre d dlsposi
tlons transitoires cst, doit realiser un ohiffre d'affalres annuel 
mlnimum (cf. a ce sujet las explications donnees ci-apres a 
l'art 8 al. 2 let d disp. trans. cst); en outre, l'lmpöt ne peut etre 
perQU que pour les transactlons realisees sur terrltoire sulsse 
(of. ä ce sujet les explicatlons donnees ci-apres a l'etrt 8 aL 2 
let c disp. trans. cst ). 
Sont egalement imposables 
- les importations de öiens (Ch. 2); c:e qul correspond au droit 
actuellement en Vlgueur. 
Lettre b: L'obJet de l'impöt est regle dans le sens de oe qu'on 
appelle une liste negative: les transacttons enumerees a la 
lettre b ne sont des lors pas soumises a l'lmpöt, en tant qu'ex
ceptions au prlnclpe de l'imposition de toutes les transactions. 
Si certaines transactions, notamment des prestations de servi
ces, ne sont pas irnposees, cela oonduit ä une pseudo-fran• 
ohlse d'impöt: etant donne que celui qui fournit de telles pr~s
tatlons n'est pas assujetti a l'lmpot en ce qui les conceme, II 
n'est pas en droit de deduire, au tltre de charge ptealable, l'lm
pöt frappant les biens et les servici3S auxquels II recourt pour 
1;1xercer cette activite non imposee. Dans cette mesure, les 
prestatlons non imposees demeurent grevees d'un lmpöt 
prealable. Des lors, si certaines prestations ne sont pas impö• 
sees, comme par exempte certaines prestatlons des banques 
ou des assurances, cela ne signlfie pas que les transactions 
en cause ne seraient pas frappees par l'lmpöt sur le chiffre 
d'affalres; il est certes exact qu'en parell cas le prestataire de 
Services n'est pas assujetti ä l'impöt, mais il demeure gr!We d(J 
l'lmp6t qui a trappe ses acquisitions (livralsons de biens, pre&
tations de setvices, lmportations). 
C'est dans ce sens que la lettre b exonere de l'impot certaines 
transactions, notamment1es prestatit'ris deservicessuivantes: 
Chiffre ,1 : les presta.tions effectuees par les entreprises des 
PTT suisses, ä l'exceptiön des transports de personnes et des 
telecommunications. 
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Les prestations des PTT qui sont exonerees de l'impöt com
prennent, outre les services rendus (poste lettres, ·poste pa
quets, cheques postaux, etc.), egalement les livraisons de 
biens qui y sont liees (emballages pour paquets, par ex
emple). 
Chiffre 2: l~s prestations dans le domaine de la sa:nte. 
Elles cor:nprennent: 
- l'hospitalisation et las soins medicaux dans le domaine de la 
medecine humalne, ainsl qua las operations qui leur sont 
etroitement liees, assures par des organismes de droit public 
ou, dans des conditions socialement comparables, par des 
etablissements hospitaliers, des centres de solns medicaux 
et de dlagnostlc et d'autres etablissements prives de me.me 
nature; 
- les prestations de solns ä la personne effectuees dans le ca
dre de l'exercice de- professions mädicales, paramedlcales et 
de medecine dentaire; 
- las livraisons d'organes, de sang et de lait humains; 
- les prestatlons de services effectuees par las mecaniciens-
dentistes, ainsi qua las fournitures de protheses dentaires ef
fectuees par les.dentistes et las mecaniciens-dentistes; 
- la mise ä disposition de personnel par des institutions reli
gieuses ou philosophiques en vue de soigner des malades; 
- le transport de malades ou de blasses ä l'aide de vehicules 
specialement amenages ä cet effet; 
- las prestations de services que des groupements d'entrepri
ses non assujetties dispensent ä leurs membres pour exercer 
leurs activites (par exemple, laboratoire medical commun). 
Chiffre 3: les prestatlons dans le domaine de l'assistance so
ciale et de la securlte sociale. 
Elles comprennent: , 
- les prestatlons de services et les livraisons de biens liees ä 
l'assistance sociale et ä la securite sociale, y compris celles 
fournies par les maisons de retraite, effectuees par des orga
nismes de droit public ou par des organismes de droit prive re
connus comme ayant un caractere social; 
- la mise ä disposition de personnel par des instltutions reli
gieuses ou philosophiques ä des fins d'assistance sociale ou 
de securite sociale. 
Chiffre 4: les prestations dans le domaine de l'educatlon, de 
l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeu-
nesse. · 1 

Elles comprennent: . • 
- les prestations fournies dans le domaine de l'educatlon de 
l'enfance et de lajeunesse, l'enselgnement scolaire ou univer
sitaire, la formation ou le recyclage professionnel, y compris 
les le9ons donnees, ä titre personnel, par des enseignants pri
ves et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire; 
- las prestatlons de services et les livraisons de biens liees ä la 
protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuees par des 
organismes de droit public ou p,ar des organismes de droit 
prive reconnus comme ayant un caractere social; 
- la mise ä disposition de personnel par des institutions reli
gieuses ou philosophiques ä des. fins de protection de l'en
fance et de la jeunesse, d'education et de forrnation; 
- des prestations de services liees ä la pratlque du spart ou de 
l'educatlon physique, fournies par des organismes s~ns but 
lucratif aux personnes qui pratiquent le spart ou l'education 
physique. 
Chiffe 5: ies prestations de Services culturels. 
Sont considerees comme telles: 
- les prestations des theätres, cinemas; orchestres, ensembles 
de musique de chambre, choeurs, troupes de ballets, musees, 
galeries, jardins botaniques, jardins zoologiques, archives, bi
bliotheques, centres dedocumentation, lieuxhistoriques, crea
tionsdans le domaine de l'architecture etde l'horticulture, orga
nisation d'expositions etde conferences, manifestatlons sporti
ves; il s'agit lä pour !'essential des chiffres d'affaires realises par 
la vente de billets d'entree qui sont souvent soumis ä une taxe 
.cantonal.e ou comm.unale; en revanche, las livraisoris de mar
chandises (ven.te de tableaux lors d'une exposition, par exem
ple) demeurent 3n principe imp9sables; 
- les prestations de services consistant en la presentation au 
public de spectacles de leur art par las acteurs, musiciens, 
danseurs et autres artistes de sl?ectacles; 
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- les prestations de services ·des auteurs, compositeurs et 
ecrivains. 
Chiffre 6: las prestations des organismes de radio et de televi
sion, autres qua celles ayant un caractere commercial. 
Les activites de ces organismes sont exonerees dans la me-
sure ou ils remplissent des täches d'interet general. · 
Chiffre 7: les operations d'assurances. 
Celles-ci comprennent les operations de reassurances, y 
compris les prestations de services afferentes ä ces opera
tions effectuees par las courtiers et las intermediaires d'assu-
rances. . 
Chiffre 8: las operations dans las domaines du marche mone
taire et du marche des capitaux, ä l'exception de la gestlon de 
fortune et du recouvrement de creances. 
Ne sont pas soumis ä l'lmpöt: 
- l'octroi et la negociation de credits, ainsi que la gestion de 
cr~dits effectuee par celui qui las a octroyes; 
- la negociation et la prise en charge d'engagements, de cau
tionnements et d'autres suretes et garanties, ainsi que la ges
tion de garanties de credits (par exemple, papiers-valeurs, or, 
etc.) par celui qui a octroye les credlts; · 
- les operations, y compris las negqciations, concernant las 
depöts de fonds, comptes courants, paiements, virements, 
creances, cheques et autres effets de commerce (effets de 
change, parexemple); · 
- les Operations, y compris la negociatlon, portant sur les 
moyens de paiement legaux (dev.ises, billets de banque, mon
naies), ä l'exception des monnaies et billets de collection qui 
ne SOl)t pas normalement utilises dans leur fonctlon comme 
moyen de paiement legal, car ils presentent un interet numis
matlque; 
- les operations, y compris la negociatlon, portan.t sur les pa
piers-valeurs, ä l'exclusion des titres representatifs de mar-
chandises (connaissements, par exemple); • 
- la gestlon de fonds communs de placement par des socie
tes de placement de capitaux (forids de placement); 
- l'importation d'or par la Banque nationale suisse et les livrai
sons d'or ä cette institution. 
Chiffre 9: la livraison, la location durable· et l'affermage de 
biens-fonds. 
Cela comprend: 
- las livraisons de bätiments exlstants, de parties de bätiments 
existants et de terrains; 
- la locatlon et l'affermage de bätiments et de terralns, ä l'ex
ception: de la location de locaux pour l'hebergement tempo
raire d'hötes; de la location temporaire de places de camping; 
de la location temporalre d'emplacements pour le stationne
ment des vehicules; de la location d'installatlons et de machi-
nes fixees ä dem·eure; de la location de coffres-forts; 
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- les livraisons d'une communaute de proprietalres par eta
ges ä ses membres en rapport avec l'utilisation.du logement 
Chiffre 1 O: las paris, loteries et autres jeux de hasard. 
Sont exonerees d'impöt les mises d'argent constituant le chif
fre d'affaires. 
Chiffre 11 : les prestations fournies ä leurs membres, moyen
nant une cotisation fixee conformement aux Statuts, par des 
organismes sans but lucratif. · 
II s'agit lä en priorite des associations qui, dans l'interet collec
tif de ieurs membres, poursuivent des objectifs de nature politi
que, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique; philan
thropique, civique ou d'autres objectifs ideaux. 
Chiffre 12: les livraisons de timbres officiels suisses utilises 
commetels. 
II s'agit ici en priorite des livraisons ä feu'r valeur faciale de tim
bres-p.oste suisses ayant valeur d'affranchissement 
La derniere phrase dß la lettre b octroie au Conseil federal la 
competence d'autoriser, dans des cas determines, l'imposi
tion volontalre, avec droit de deduire l'impöt prealable, des 
operations enumerees non imposables. Cette option a pour 
but premier d'eviter des cumuls d'impöts faussant Ja concur
rence, lorsque des prestatlons sont faites entre entreprises 
contribuables. Entre en ligne dP. campte, en particulier, l'impo
sition volontaire de l'alienation et de la location d'immeubles 
ou de parties d'immeubles ä des entreprises qui sont enregi
strees comme contribuables. L'entreprise contribu1;1ble qui, 
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pour exercer une activite imposable, fait construire une fabri
que ou des bureaux peut deduire dans son deaompte la TVA 
frappant~ travaux immobiliers. En revanche, s'il se borne a 
lauer les locaux convenant a son actMte, il ne lui est pas possi
ble d'obtenir un degrevement d'impöt II peut im decouler un 
cumul d'impöts faussant considerablement le libre jeu de la 
concurrence. Afin d'eviter de pareilles inegalites de charges 
fiscales, il convient d'accorder la faculte d'impöser A titre vo
lontaire la location de bätiments ou de parties de ceux-ci, par 
exemple quelques etages d'un immeubla De cette fa90n, une 
societe immobiliere (de meme qu'une entreprise de construc
tion), qui fait construire un immeuble pour son propre campte 
en vue de le lauer ä des entreprises contribuables, peut se 
faire assujettir en ce qui conceme ce genre d'operations. Ainsi 
le loueur peut faire valoir la deduction de la charge prealable 
frappant les travaux de construction et II en va de meme du lo
cataire pour ses frais de location. 
Le meme probleme se pose en cas d'allenation d'immeubles . 
ou de parties d'immeubles. Aussi, sous certaines conditions, 
la vente de biens-fonds doit-elle pouvoir etre lmposee-ä titre 
volontaire. 
De la liste negative commentee ci-devant, il decoule que les 
principales prestations de services suivantes sont imposa
bles. II s'agit, pour l'essentiel, d'operations qui avalent dejä ete 
dectarees imposables dans le projet de taxe ä la valeur ajou
tee, rejete par le peuple et les cantons le 2 juin 1991. 
- Cesslon ä tltre onereux de l'usage ou de la Joulssance d'une 
chose, qui comprend la location et les contrats de leasing. En 
mettant sur le meme pied la locatlon et la vente, du point de 
vue fiscal, on evite les distinctions souvent difficiles a faire 
entre la vente a temperament et la vraie location liee ä un droit 
d'emption: et surtout entre la vente et les differentes formes de 
leasing. 
- Transport et entreposage de marchandises, ainsi que pres
tations de maisons d'expedition. Sont soumis ä l'lmpöt tous. 
las transports de marchandises, de meme que taut entrepo
sage de marchandises surterritoire suisse (par exemple, dans 
des entrepöts, entrepöts frigorifiques, silos, magasins ainsi 
que sur des chantiers navals), que les entrepreneurs;notam
ment les maisoris de transports, les entreprises d'entrepo
sage et les maisons d'expedltion effectuent pour des tlers ä ti
tre onereux. Sont de plus soumises ä l'impöt les autres presta
tions foumies en relation avec le transport et le magasinage de 
marchandlses par les maisons d'expedition (par exemple, 
l'execution des formalites d'importation et d'exportatlon, les 
travaux lies au trafic de transit, l'emballage, le dedouanement 
et l'assurance). 
- Prestations des architectes et des ingenleU~s. L'imposltion 
de ces prestations de services comprend principalement les 
travaux d'architectes et d'ingenieurs effectues ä titre onereux, 
qui sont en relation avec l'executlon de constnictions ou d'ins
tallations de tous genres, ou dont resulte la fabrication de mar
chandises (en particulier des machines). 
'- Prestations des entreprises generales de construcßon. L'in
clusion de ces prestations de services dans l'0bjet de l'impöt 
resulte de l'assimilation des travaux immobiliers ä la notion de 
livraison de marchandises. L'entrepreneur general doit par 
consequent imposer comme livralson l'ensemble des 
constructions qu'il execute pour le campte d'autrui, meme s'il 
n'a lui-meme effectue aucun travail immobilier. Cela permet 
egalement de supprlmer la reglementation actuelle compll
quee, relative aux sous-traitants, et de realiser ainsl des simpli
fications tant pour les entreprises de construction que pour 
l'administration 
- Mise ä disposition de main-d'oeuvre pour des activites sou
mises a l'impöt Salon cette clause, il y a lieu d:imposer la mise 
ä disposition de personnel a titre onereux lo~que cette main
d'oeuvre exerce une activite qui produit des chiffres d'affaires 
soumis a l'impöt,.ou qui seralt lmposable sl eile etait exercee 
pour des tiers. C'est, par exemple, le cas d'activites qui ont 
pour objet la vente ou la locatlon de marchandi~. les travaux 
d'entrefüm ou la reparation de marchandlses; les travaux im
tnobiliers et le transport de biens. Mais dans la' mesure ou l'ac
quereur de ces prestations est contribuable;U peut deduire 
l'impöt qui lui a ete facture pour la main-d'oeuvre mise ä sa dis-

position (deduction de la charge prealablu). N'est en revanche 
jamais imposable la mlse ä disposition de main-d'oeuvre qui 
genere des chiffres d'affalres non soumis ä l'impöt, par exem
ple en fournissant des prestations dans le domaine de la 
sante, de la formation et de l'education, voir, dans une !arge 
mesure, egalement dans le secteur bancaire et celui des assu
rances. 
- Prestations en matiere de publlcite ou d'information sans but 
publlcitaira On rangera en particulier sous cette rubrique les 
prestations suivantes, fournies a titre onereux: las consells, la 
realisation d'esquisses et de projets, la publication d'annon
ces, l'afflchage, la diffusion de supports publicitaires et de por
teurs d'intormations, les presentatlons publicitaires a la televi
slon et dans les cinemas, de meme qu'ä l'occasion de mani
festations sportives et d'autres cfivertissements, la creation et 
la decoration de vltrines, de magasins, d'expositlons et de 
stands de faires. Afin de rationaliser la perception de cette 
categorle de prestatlons de services, il convient d'elargir la no
tion de publicite de maniere a ce qu'elle comprenne non seu
lement la publicite commerciale, mals egalement celle dont 
l'enjeu est, par exemple, de nature politique ou charitable, ou 
encore d'utilite publique. On evitera de plus des difficultes de 
delimitation en mettant sur le meme plan, du point de vue fis
cal, les prestations en matiere de publiclte et l'lnformation 
sans but publlcitaire teile qu'elle exlste dans les affaires publi· 
queset dans d'autres cas. Entrent en llgne de campte dans ce 
domaine et sont. par consequent, imposables, en particulier, 
les prestations fournies en relation avec les publications, les 
annonces et les tracts de caractere offlciel. 
- Cesslon ou mise ä disposition en vue de leur usage de bre
vets, marques, echantillons, modales et de drolts immateriels 
analogues (a l'exception des droits d'auteur sur des oeuvres 
litteraires et artlstlques). L'imposition de ces prestations sert 
principalement a eviter des cumuls d'impöts et dolt assurer la 
franchise reelle de ces prestations avec deduction de la 
charge prealable, lorsqu'elles sontfournies ä l'etranger. En re• 
vanche, II n'est pas necessalre d'imposer l'octroi de droits 
d'auteur sur les oeuvres litteraires et artistiques, car la charge 
flscale anterieure frappant ce genre d'oeuvre est relatlvement 

. faible. Dans la mesure ou alles parviennent sur le marche sous 
la forme de livres, disctues, bandes enregistrees; fllms, etc., 
alles sontfrappees par l'impöt lors de la vente de ces marchan
dises. 
- Mesures, mensurations, enquetes, travaux de recherche et 
de developpement en vue de la fabrication de marchandises, 
de la construction d'ouvrages ou de 1a creation de biens irri
materiels. Ces prestations sont en partie frappees d'une lm
portante charge fiscale anterieure (en particuller les travaux de 
recherche et de developpement). Si on ne les imposait pas, II 
pourrait en resulter des dlstorsions de concurrence genantes, 
lorsque ces prestations sont foumies a des contribuables sur 
territoire suisse ou a l'etranger. Si las destinataires ne sont pas 
assujettis a l'impöt (collectivites publiques ou entreprises dont 
l'activlte n'est pas lmposee), l'imposition de ces prestations 
est necessaire pour evlter des differerices de charge, le cout 
de ces prestations etant souvent inclus dans celui,de la mar
chandise fabriquee ou de la construction executee par la suite; 
il est alors impose en tant qu'element de la contre-prestatlon. 
C'est pour(!uoi ce genre de prestations doit egalement etre lm
pose lorsqu'elles sont fournies independamment d'un chiftre 
d'affaires imposable. 
- Conseils, expertises et representation en matiere jurldlque, 
flnanciere, economique et en organlsation, authentlfication 
d'actes jurldiques, gestlon de fortunes, operations d'encaisse
ment ainsi que tenue de comptabilites pour des tiers et revi
sion comptabte. L'incorporation de ces prestations dans l'as
siette de l'impöt constitue un moyen d'etendre l'imposltion de 
la consomtnation. Cela dispense aussl d'avoir ä faire des deli
mitations subtiles, en partlculier dans le domaine des travaux 
d'architectes et d'ingenieurs et du traitement electronique des 
donnees. L'imposition perrnet en outre aux entreprlses qul 
follrniss,mt et::s prestations d'obtenir la deduction de la charge 
prealable frappant leurs moyens d'exploitatlon 
- Prestations dans le domaine du traitement electroniqua de 
l'information. Salon le droit en vigueur, seuls sont imposables 
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clans ce secteur las chiffres d'affaires qua l'on peut qualijier de 
livraisons de marchandises. Pour cela il taut, soit qu'ils aient 
eux-memes pour objet des livraisons de marchandises, soit. 
,qu'ils se rapportent a une prestation qui n'est pas imposable 
lorsqu'elle est executee saute pour elle~meme, mais qui se 
trouve frappee de l'impöt si alle est liee ä une livraison de mar
chandises. C'est le cas, par exemple, des conseils et de~ pres
tations portant sur des problemes d'organisation, qui sont dis
penses en relation avec la livraison de hardware. Actuelle
ment, ce genre de distinction pose souvent des problemes de 
delimitation difficiles ä resoudre. En revanche, la clause gena.: 
rale de l'article 8 alinea 2 lettre a dispositions transitoires cst 
permet de soumettre ä l'impöt toutes las prestatiöns fournies 
dans le domaine du traitement electronique de l'information, 
c'est-ä-dire egalement celles qui aujourd'hui ne valent pas li
vraison de marchandises, soit las conseils. las analyses et las 
travaux de programmation. 
- Prestations de l'hötellerie et de la restauration. Las presta
tions de l'industrie höteliere (hebergement et restauration) re
presentent un service typique au consommateur, dont la va
leur ajoutee est elevee. On objecte souvent ä l'imposition de 
ces prestations qu'elles sont, dans une large mesure, fournles 
ä des hötes etrangers et que leur rencherissement par l'impöt 
affaiblit la capacite concurrentielle d'un secteur de l'economie 
qui est particulierement expose ä Ja concurrence etrangere. 
En reponse ä cette objection, il y a lieu de relever tout d'abord 
que, dans tous las pays voisins de Ja Suisse ainsi qua dans 
d'autres pays typlquement touristiques comme l'Espagne et 
Ja Grace, les prestations de l'industrie höteliere, y compris 
celles qui sont fournies aux hötes etrangers, sont soumises ä 
l'impöt sur le chiffre d'affaires. A cela s'ajoute qua l'heberge
ment et Ja restauration d'hötes etrangers a lieu sur territoire 
suisse, de sorte qua l'lmposition de ce genre de prestations ne 
va pas a l'encontre du principe du pays de destination. Pour 
des motifs d'egalite de traitement, il y a egalement lieu de sou
mettre ä l'impöt la location temporaire de maisons et d'appar
tements de vacances, de chambres d'hötes et d'autres loge
ments ainsi qua la location de places de camping et cara-· 
vaning. 
- Prestations des coiffeurs et des estheticiens. Ces services 
sont aussi de ceux qui sont typiquement fournis aux consom
mateurs eux-memes. S'agissant de transformer l'impöt sur le 
chiffre d'affaires en veritable impöt de consommation, l'impo
sition de telles prestations de services se justifie egalement 
- Transport de personnes. Des considerations semblables 
justifient l'imposition du transport de personnes. Une teile im
position presente toi.itefois l'inconvenient de frapper plus lour
dement las transports publics que les transports individuels; 
lorsqu'un particulier circule avec son proprevehicule, seul son 
investissement est frappe de l'impöt · 
- Prestations des agences de voyages. Las chiffres d'affaires 
realises par les bureaux de voyages proviennent de la vente de 
billets de train, d'avion, de bateau, etc.; parfois, ces agences 
font elles-memes des transports de personnes (excursions en 
car, par exemple); alles servent aussi d'intermediaires pour 
des prestations de l'hötellerie et «vendent» des prestations 
combinees (voyage, hötel, guide, visites, etc.), qu'elles organi
sent elles-memes ou qui ont ete org~nisees par d'autres 
agences. . 
Avec l'imposition des transports de personnes et des presta
tions de l'industrie höteliere, celle des agences de voyages 
complete l'imposition du tourisme. 
- Prestations en matiere de telecommunications, c'est-a.:dire 
en particulier les prestations fournies a titre onereux par les 
services du telephone, du telex, du telefax et des tele
grammes. 
La lettre C enumere )es Operations qui beneficient d'une exo
neration a proprement parier, afin de realiser le principe de 
l'imposition dans le pays de destination: l'entreprise est en 
principe assujettie ä l'impöt; de ce fait, eile jouit de la deduc
tion de Ja charge prealable, en ce qu'elle peut deduire l'impöt 
qul a frar,pe ses acquisitions (biens, s.ervices, importations), 
et, de plus, elle est exoneree de l'impöt sur ses propres opera
tions destinees ä l'exportation, par exemple. On qualifie egale
ment ce genre d'exoneration de veritable taux zero. · 

II s'agit des operations suivantes: 
Chiffre 1: l'exportation de biens et las prestations de services 
destinees ä l'etranger. 
II taut entendre par lä tout d'abord les diverses exportations de 
marchandises (comme dans le droit en vigueur) et- ce qui est 
nouveau - las prestations de services fournies a des destina
taires ä l'etranger, pour etre mlses ä profit ä l'etranger. 
Sont considerees comme des operations d'exportation exo-
nerees d'impöt, en outre: · 
- les operations en rapport avec des bateaux affectes a la navi
gation en haute mer, ä savoir: les livraisons, transformations, 
reparations, entretien, locations et affretements des bateaux 
eux-memes, comme aussi la livraison de biens qui y sont ln
corpores ou servant ä leur exploitation, ainsi que les autres 
prestations de services effectuees pour las besoins directs 
des bateaux de mer et de leur cargaison; 
- las Operations en relation avec las aeronefs utilises par des 
compagnies de navlgation aerienne pratiquant essentielle
ment un trafic internationj:il remunere. L'exoneration prevue 
correspond exactement a celle qui est statuee pour las ba
teaux de haute mer; 
- las livraisons de biens a des organisations d'entraide qui ex
portent ces biens dans Je cadre de leurs activites humanitai
res, charitables ou educatives ä l'etranger. . 
Chiffre 2: las prestations de services qui vont de pair avec rex
portation et Je transit de biens. · 
II s'agit principalement du transport de biens au-delä de la 
frontiere, du transport de marchandises non dedouanees en 
transit sur territoire suisse et des prestations de maisons d'ex
pedition dans Je trafic d'exportation et de transit 
La lettre d indique las exceptions ä l'assujettiss1:1ment: 

. Le chiffre 1 fixe la limite minimum du chiffre d'affaires (plus de 
75 000 francs par annee) determinant - d'une maniere gene
rale- l'assujettissement 
La disposition du chiffre 2 a pour but - comme celle du 
chiffre 1 -de limiter le plus possible Je nombre des entreprises 
contribuables et, par lä, de maximaliser la rentabilite de la per
ception. Marne des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel 
total est superieur ä 75 ooo francs ·peuvent etre exemptees de 
l'assujettissement si alles ne retirent de leur exclusion qu'un 
faible avantage fiscal dont le montant n'excede pas · 
4000 francs. L'avantage fiscal represente f'impöt net, qu'on 
appelle egalement, dans le systeme de Ja taxe ä la valeur ajou
tee, l'impöt d0, c'est-ä-dire l'impöt sur le chiffre d'affaires an• 
nuel moins la somme des charges fiscales anterieures debi
tees au cours de la meme annee. Profiteraient surtout d'une 
teile solution, las petites entreprises ä valeur ajoutee relative
ment faible, en particulier las entreprises du commerce de 
detail. · ' 
Toutefois, alle sera assujettie, lorsque son chiffre d'affaires to
tal depasse une certaine limite superieure; en effet, en cas de 
chifffes dlaffaires plus eleves, Ja tenue d'une comptabilite en 
banne et due forme repond ä une necessite, si bien qua l'on 
peut attendre de telles entreprises qu'elles remplissent las 
obligations fiscales liees ä l'assujettissement Dans le projet 
en discussion, cette limite superieure a ete fixee ä 250 000 
francs: · 
Le chiffre 3 correspond - a une exception pres (viticulteurs) -
au droit actuel (art 11 al. 1 er let ade l'arrete federal instituant 
un impöt sur le chiffre d'affaires/AChA). Continueront d'etre 
exoneres de l'impöt las agriculteurs, sylviculteurs et horti
culteurs livrant exclusivement des produits tires de leur propre 
exploitation. 
Les viticulteurs qui vinifient etvendent la vendange de leur pro
pre exploitation seront en revanche nouvellement assujettis ä 
l'lmpöt lorsque leur chiffre d'affaires annuel concernant cette 
actiyite depasse 75 ooo francs, c'est-a-dire le montant mini
mum ä partir duquel, de fa<;on generale, une entreprise est as
sujettie a l'impöt Toutefois, las viticulteurs qui vendent l'en
semble de leur vendange ä une autre entreprise (cooperative, 
cave privee, marchand de vin, etc.), pour y etre vinifiee, peu
ve:nt &tre: disp:mses de· l'assujettissement du fait que l'imposi
tion interviendra lors de Ja vente du vin par celui qui vinifie la 
vendange. 
Les vignero.ns encaveurs, qua le droit actuel n'assujettit pas ä 



l'im!)6-$, jouissen1 decetaitct'unavantag~o.oncurrentle~parrap,
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no.mbreux producteura. ® vin, qui sont assujettm 4 l'lmpat au 
fait que, outre leur- prQpre venöange, ils vinifient au~ du raisin 
ae.net~. c;omme au~i par rapport aux cavea. €t®perativ~. qui 
virufif!nt lavendange de leurs OOQperateyrs qui eont souventde 
petltsvigner9F1s. II est c;:ertesvrai que, c:lans ltmguvea1,u.trgtt, e.et 
avan«=19eser-eqult<;lanslamesureoudorenavantlescontrl~ua
bles pourront deduire, a titre de charge prealabl~. l'impöt frE.lp-, 
~ant le1;1rs biens d'lnvestiss.errutnt et leurs moyens d'exptoita, 
tiQn, alol'$ qve tel ne sera pas le eas ehei les entreprioos qul ne 
S<Mont pati assujett~ a l'impöt Toutefois. w 1a haute valeur 
ajoutee p,rovenant de ta vinifioation et QU QOmntef® d@vln ~ un 
prodJJit qul estfrappe du taux plein et non pas du taYX reduit<;le 
t'imp()t ~ cette seule imposition des biElns Q'in~issement et 
d® mQYens d'expioitatlon ne suffrt pasa aiJSurer 1a n~lre 
rieutralM de l'impot Seul l'assujettissement de3 vignerons an• 
caveurs pennetd'y parvenlr, les mettant, de e@pointde vue, sur 
Pll:ld c;l'egalite avec les autres vign~orn~. les marcnands de vln 
et,~ cooparative$ vigneronnes. 
Vu !es relations tres etroites qu'ils entvetiennent avee les p~y,, 
a.;ms, en tamps qu'acheteul'$ et venoeura de betail, le chiffre a 
libere egalement de l'~su~ttissement les mi;uehanc:Js de 
bet11il 
l..e chiffre 4 reprend la dispQsition d'exception qui existe, ceja 
actuellement e.n faveur des artistes.peintres et. des aoulpteurs 
PQur las oeuvres d'art qu'ils ont ereees personnelleme11t (cf. 
alt 11 al. 1 er let d AChA). 
La demiere phrase de la lettre d permet au Conseil federal. 
SQYS certaines oonditlons, d'autoriser l'assujettlssement vo
lontaire, avec drott a la deduction de la char-ge fiscale preala· 
b,le, aux fins d'evlter ainsi d'importantes distol'$1ons sur le plan 
de 1a @ncurrenee ou de faciliter oonslderablement au eontri-
buable. la determlnatlon de l'impöt Cette p.OS$ibilite a ate Intro~ 
dulte icl ~J 1;1urtout pour eviter des cumuls d'lmpöw. Les fa
bri~t&. les commergants et les prestataires de seNlees qul, 
selon la lettre d chiffr-ßS 1 a 3, ne sont gas contriii,uables, sont 
ainsl autorls8$, aux condltlons que le Consen f$derat doit fixer, 
äse fair~ assujettir a l'impöt afln d'avoir le dr-Qit de dbduire 1@ 
ohargefiscale preafable sur leurs moyens de proouetion. 
Mais l'assujl:ltti&&ement volontaire doit we sub.ordonne ade$ 
oondltlons bien precises, relatives par exempte a ~ duree mi.. 
nlmum de celul-ci et a la tenue d'une comptablt~ en bonne et 
dueforme. 
la lettre e in.troduit deuxtaux d'impot, a savol~: 
2 PQUr eent sur les transaetlons portant en partk:uller sur une 
sMe determinee de biens de premiere neeesslte (eh. 1), a)nsl 
que sur t~r Importation, soit notamment: eau ameooe par 
condultes; denrees alimentaires solides et liquid~. a l'e)(clu~ 
sion ctes bolssons alcoollques; betail, vola.illes. pol$$QllS; ce
reales,; semencee, t!Jbercules et oignons a pJanter, plante$ vl-
vantes, boutur~ greffon& ainsi que f!eurs ooupees et ra
meaux, tn~me eo bQuquets, aouronnes et MT/iUl~menw slml
lalr~; wurrages, acide&pour l'ensila9e. litiere$. eng~et prer 
parat!ons pour ta.. prot-ecti.on des plantes; medl(:amant3~ jour
naux, revues et livres, emsi que d'autr6$ impdmes ctans 1@ me-
sure dtfinie: par ~ Conseil federiL 
l..es differents groupes de mare.handises SQumiS, au taux de 
2 pour oent sont (a l'exception des lmprimäs) ~ de 1a 
mtlme fay0n que dans raotuel~ liste 11'~e de l'al'tlcle 4 ali-, 
n~a premler letu'e b ACM. Aussi les reg~ de.detimitation s'y 
rapportant reatent.-enes. inchangee$.. Seut le 9r"01,1pe c;tes Iour• 
naux:, revu~ et liv,res est elargt a «d'autves imprimes dans ta 
mesure detin·ie par le CoMell federet». en. ce sena que le 
Qo,naeil t~ral peut aussi soumettre au taux redutt fixe a 
i pour cent des imprimes detemunes ayant un ccmtenu ßem
blablei 1k ~lui des llvres, mals ne rampliisant cependant pas 
las. cfiteres tormels du livre, nI ®UX d~ la broohure,. et dQnt m 
~c.tiO.n.$ SOl1t auJourd'hul soumises a l'.impc)t cec.t pour 
rntl$JX peuYQ!rtenir oompte de certainM rttOQifieatlons du mal'~ 
ol'le du livle (par exemple, las imprlmes sur feuillets amovi
btfii Le Conseil federat doit a.\'leter le eercia de ces imprimes 
dans ses dfS..ppsltio~ d'app.Ueatk:m. A 11Qt8f.q111'un taux reduill 
JilOOF les produits a, caracteve de reclame n'entl'era .touiours 
pa,$ em co11$ideration. 
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Pans le aymeme de 1a taxe il la valeur t-Joutee, le ta1,JX rech,1it 
mmp~ la IIGte fr!lflolle ~ l'actuel teha. Appl!Que aux mar• 
ehQndlses provena.nt de 1a production naturelle inc;ligeoo, il 
~rm@t. en octroyant une deductiQn oorrespondante de 1a 
~Marge fuicate prealab!e a leur8 acq1,10rßUrs contribuabtes 
(let h eh. :3), de renoncer a ins(trire oomme contrlbuables les 
~lte1.1rs, sylvieulteura et horticutteurs, tout en supprimant 
ehez 1.Wx 11 taxe Qeeutte. ' 
ConfQnn~ment avx deciiio.ns p!is~ tw 1a Commimlkm de 
l'economie et des redev~ du Conseil national, il ya lieu de 
l'Elnoneer a d'autres taux reduits. 
En ee gui eoncema le traitement fiseal des transactic,1'1$ por. 
tant aur l'eau llvree P3r conduites, il 001,vtent de malntenir 
eomroo .auparavant au nlveau le plus bM posslbla la char~ 
fiscate. 9r~t cette ma.R:handise. Dans ,~ systeme multiata,, 
dei aveo deouction r:w l'impöt prealable (taxe a la valeur ajou
tee}, d@ux variantes entrent en QQOS!deration: 
a Pour privllegier fiscatement Cfflta.ines transactions, on peut 
les lmpoe.er a un taux requit, ay lleu de les imposer au taux no,;. 
mal. l.es entreprises qui effectuent ee genre de traosaetions 
sont ilors in$Qrites en quallte de comrlbuables au mime tltre 
que les entreprises qui foumissent des fll'8$tatloos aoumlses 
au taux normal l..es unes et les autl'8$ peuvent alnsl *uire 
dans sa totalite l'imp.öt prealable l;lyant frawe les blens et Sir
v!Qes. acquls an we d'exercer leur amivlte im?O$able. 
b. Une autre variante cQnsiste a exQnerer de l'impöt ce type de 
transactlol'ls, en exemptant de l'assulettlssement les entrepri
ßei qui le& realisent. Ceoi entratne ce qu'on appelle 1a 
paeudo-ffarn.hise d'im!)Öt: les transacttons en cause n~ sont 
oortes pas soumises a l'impöt. mais ators les olens ets~Nlces 
acquis pouv !es effeetuer demeurent 9reve$ de l'imp6t 
( = tmpöt pre.alable). , 
Uni anely,se de oes deux. variantes permet d@ eonclure, que, 
pour pl'lvllegier flsealement les tran$aC\lon& portant sur I' eau 
amenee par condultes, il e$t preferab.le de !es lm!)0$$1' a ull 
taux reduit Cela permet, d'une part, de de(lyire latQtaii1Q de !a 
~ge flsoale prealable, qui est partlculler-ement lourde pour 
les entreprises qul distl'ibuent de l'eau, 6temt doone qu'elle est 
en partle liee a des investissement$ ues eouteux; d'autre part, 
te tawc: r~ltfixe a 2 pour cent est sl bas qu'il ne devrait entmi
ne, pour les ~eur-s aueun.e augmenta1iQn ou, en 

· tout cas, qu'un@ augmentatlon mlnime du prlx de t'eau, 
eomptEl tenu du de9revement ftscal qu' entrainera la supprea• 
s~n d@la taxe oe.culte. 
- 6,!> peur cent sur tes transaetions et l'importatlon d'E!<tmes 
biens alnsi que sur les autres prestatlons soumlses a l'imp6t, 
notamment les prestations de 5eM08-$ (eh. 2). 
II taut souligner que les marchandlses f!Qurant actueUement 
aussl aur 1a liste franche de l'article 14 aunea premler lettre b 
AOhA, a savoir ,~ gaa. l'eleetrlcite, les combustibloo, les S@

vons,, les lesslves etle.s prod1.1it$ de ~a,se. serom ä t'avenlr 
!m~ au taux normal de e.5 PQUr cent · . 
0. m~me. toutes les transactions tot-1chant 1~ travaux lmmor 
blllell!i gerom impoeees a ce taux 11Qmlal de ~.s pau, cent (!e 
taux particulier actwl de 4,65. pour cent pour t'lmposition d8$ 
tnwaux de eo~on en.ume~ dan& l'annexe a l'AChA est 
alnsl supprilM), 
l.es prestations vo!QntlMrement as$u~ttles, mal$ ordlnalre
ment rn:>.n souml$es a l'impöt, sont toujours lmp0$6es au W.tX 
de 6.5 pour cent. La vegl0ltl80tatlon de 1a lettre e 1upprime 
au~I ll:li gradation des taux, gen&atri@ de dlstoftlions de 
eonc1,11rence ®OS le drQit ~ qui coonait d8$ tau1( dlffe
rents pou, las livraisons en 9ros et les liwalsons au detaill 
(9,3: pouu cent et 6,2 pour cent), 
La lettre f designe 1a c::ontr-e-prestawn; qui s'e11te11d sans im• 
p6t, eomme bMe de eatcul de l'lmpöt en cas ~ livralsons de 
blens et de prestations de se.rvices. Lorsqu'une teile p.estffl!Qn 
falt defaut (par exempte, tQrsq11.!'I! y a. oonsomme.oon paflieU
liere), c'e$1.lavaleur du blen au d:e 1a pr~ion qul ~ cm,• 
rence, Cett-e reglementatioo com,ipond au droit aetuet lA va
leur du bien 8$t egalement deteimina..me p,our l'lmposltloo. de 
l'importation, t.oraqu'll y a comre-,prestatlon, eile ~ he. 
prls.e en compte pour 1a determlnation de ®tte. valeur. 
Vaut contre-prestation ee que le desth1atalre, oo un llers ~ ea 
p,lace, depense, en ecilang,e de la flvraison ou de la prestatlQn 
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de services. La compensation de tous les frais, par exemple 
d'autres taxes, continue de faire partie de la contre-prestation 
meme s'il y a facturation separee. La deduction actuellement 
accordee pour les frais de transport et d'assurances n'est plus 
possible puisque fe transport des marchandises, en particu
lier, est en principe soumis a l'impöt 
La lettre g decrit le cercle des contribuables. 
Le chiffre 1 fixe la regle fondamentale a tout impöt sur le chiffre 
d'affaires: l'entreprise contribuable est redevable de l'impöt 
sur les transactions (livraisons, prestations de services et 
consommation paiticuliere) qu'elle effectue elle-meme et pour 
lesquelles elle ne peut pretendre a aucune exoneration. 
Le chiffre 2 prevoit un assujettissement particulier en ce qui 
concerne l'acquisition de prestations de services en prove-
nance de l'etranger. · 
Si certaines prestations de services sont soumises a l'impöt, 
comme le prevoient les dispositions des lettres a et b, il est ne
cessaire, pour eviter des distorsions de concurrence entre 
entreprises suisses et etrangeres, de faire une compensation 
a la frontiere, autrement dit, de soumettre egalement a l'impöt 
ces prestations de services quand alles proviennent de l'etran
ger (publicite, par exemple). L'impöt doit etre pergu par !'Admi
nistration federale des contributions aupres du destinataire 
lorsque celui-ci est une entreprise non contribuable ou un par.
ticulier. Pour des raisons d'economie administrative, ces pres
tations de services provenant de l'etranger ne doivent etre 
sollmises a l'impöt que lorsqu'elles depassent 10 000 francs 
parannee. 
Le chiffre 3 regle-comme le droit actuel- l'assujettissement a 
l'impöt sur l'importation. 
La lettre h regle lefonctionnement, c'est-a-dire le mode de per
ception de l'impöt sur le chiffre d'affaires (cf. eh. 5 ci-devant) et 
en particulier la deduction de la charge prealable. 
Le contribuable est ainsi en droit de deduire, a titre d'impöts 
prealables: 
- ceux que les autres contribuables lui ont factures pour des li
vraisons de biens et des prestations de services (eh. 1); 
- ceux qu'il a declares dans son decompte pour l'acquisition 
de prestations de services provenant de l'etranger (eh. 2);· 
- oeux qu'il a declares dans son decompte pour l'importation 
de biens ou ceux qu'il a acquittes a !'Administration federale 
desdouanes (eh. 2), 
pour autant qu'il affecte a une activite soumise a l'impöt les 
biens qui lui ont ete.livres et les prestations de services qui lui 
ont ete fournies. 
Lorsque le contribuable acquiert d'agriculteurs, de sylvi
culteurs, d'horticulteurs ou de marchands de betail non contri
buables des produifs agricoles, sylvicoles ou horticoles qu'il . 
destine a son entreprise, il peut dedutre, a titre d'impöt preala
ble, 2 pour cent du montant qui lui a ete facture (eh. 3). 
La deduction de l'impöt prealable doit etre operee dans le de
compte periodique adresse a !'Administration federale des 
contributions. Le contribuable peut deduire les impöts factu
res par d'autres contribuables, pour des liyraisons et des pres
tations, deja dans le decompte relatif a la periode fiscale pen
dant laquelle les factures sont entrees, egalement lorsque, par 
exemple, ce n'est que plus tard seulement qu'il pale ces factu
res ou revend les marchandises acquises. 
En ce qui concerne les livraison~. prestations de services et les 
transactions imposees a titre volontaire, il est indifferent, pour 
donner droit a la deduction de l'impöt prealable, que ces activi
tes aient lieu en Suisse ou a l'etranger.- L'affectation de biens 
ou de prestations de services a des livraisons a l'etranger ou a · 
des prestations de services fournies a l'~tranger (exportations) 
donne donc egalement droit a deduction. Las transactions 
realisees a l'exportation par des entreprises contribuables be
neficient ainsi d'un veritable taux zero. 
Tout autre affectation, par exemple a des fins privees ou a une 
activite de l'entreprise non soumise a l'impöt, exclut le droit a 
deduction. II an va de meme des depenses concernant des 
biens et des prestations de services n'ayant pas un caractere 
commercial, par exemple des der,enses typieiues de consom
mation, des depenses de luxe ou des frais de representation. 
Comme c'est deja le cas dans l'actuel impöt sur le chiffre d'af
faires, la lettre i consacre le principe de la periode de de-

compte trimestriel en ce qui concerne l'impöt du par le contri
buable sur ses chiffres d'affaires. La periode de decompte nor
male de l'impöt et de la deduction de l'impöt prealable est 
donc le trimestre civil. 
Dans le cadre de l'ordonnance d'execution du Conseil federal, 
il y aura lieu d'examiner dans quels cas il est possible de 
s'ecarter de la periode de decompte normale. Entrent an ligne 
decompte: 
- des periodes de decompte plus courtes, des decomptes 
mensuels, par exemple; cela concerne specialement les 
contribuables chez qui l'impöt prealable deductible depasse 
regulierement et notablement l'impöt (par exemple, les ~ntre
prises d'exportation); 
- des periodes de decompte plus longues, des decomptes 
annuels, par exemple; cela concerne en premier lieu les ac
quereurs de prestations de services an provenance de l'etran- · 
ger, de meme que las contribuables dont le chiffre d'affaires 
annuel ne depasse pas un montant maximum encore a fixer 
(dans ce dernier cas, on devra encore examiner s'il taut exiger 
de ces contribuables le paiement d'acomptes). 
La lettre k reprend an substance le droit actuel: 
- Cette dispbsition correspond, d'une part, a l'article 54 
alinea 2 lettre h AChA, qui autorise le Departement federal des 
finances a etablir des prescriptions speciales sur l'imposition 
des livraisons et importatlons d'or. Sur cette base, par l'ordon
nance No 6edu 10 septembre 1986 (RS641.233), lestransac
tions portant sur l'or monnaye et l'orfin, ainsi que l'importation 
de ces marchandises ont ete exonerees de l'impöt, avec effet · 
au 1 er octobre 1986. 
- Cette disposition reprend, d'autre part, l'article 54 alinea 2 
lettre c AChA, selon lequel le Departement federal des finan
ces peut reprendre des dispositions derogeanta l'AChA an ca 
qui concerne l'imposition de biens livres, affectes a la consom
mation particuliere, regus ou importes, qui sont deja greves 
d'une charge fiscale speciale. Selon l'ordonnance No 4g du 
19 octobre 1973 (RS641.211.1) du Departementfederal desfi
nances, il s'agit actuellement des ·prescriptions speciales 
concernant la perception de l'impöt sur le chiffre d'affaires sur 
la biere et les tabacs manufactures. 
Selon Ja lettre 1, le Conseil federal doit pouvoir ordonner des 
simplifications s'il n'en resulte pas des surplus ou des pertes 
importantes d'impöt, des distorsions notables des conditions 
de 6oncurrence ou si le decompte de l'impöt ne devient pas 
par la exagerement complique pour d'autres contribuables. 
En fonction de cette disposition, on peut, sous certaines 
conditions, faciliter la täche du contribuable et, en particulier, 
admettre chez lui une evaluation approximative de l'impöt (im
pöt calcule au moyer\ de forfaits) si la deterrninatlon exacte de, 
tous les faits essentiels relatlfs a l'etendue de ses obligations 
fiscales lui cause une charge excessive. Les mesures de ce 
genre ne doivent bien sur pas avoir pour resultat une diminu
tion notable de l'impöt en jeu. Le droit actuel connait d'ailleurs 
deja des simplificatlons resultant de la fixatlon de forfaits, cela 
en vertu de l'article 34 alinea 2 AChA Si necessaire, il sera 
possible, dans de tels cas, de s'ecarter des dispositions transi
toires cst ainsi que des dispositions d'execution, encore a 
edicter, concernant le nouvel impöt sur le chiffre d'affaires. 
Entrent essentiellement en consideration: 
a le calcul de l'impöt du a un taux forfaitaire qui tient compte 
de la charge fiscale prealable; l'obligation de determiner cette 
charge avec precision est ainsi evitee; l'utilisation de tels taux 
serait toutefois limitee aux entreprises dont le chiffre d'affaires 
annuel ne depasse pas un certain montant qui devrait etre fixe 
dans les dispositions d'execution; 
b. le calcul, a l'aide de forfaits, de l'impöt sur la consommation 
particuliere; est notamment concernee l'utilisation partielle de 
moyens de production, par exemple d'automobiles, a des fins 
privees; . ' 
c. la repartition du chiffre d'affaires, entre les taux de 2 pour 
cent et 6,5 pour cent, sµr la base des factures d'achats; 
d. un forfait concernant les diminutions de la contre-prestation 

· deductibles (telles que las escomptes et rabais). 
La lettre m octroie au Conseil federaf la competence d'elargir 
la reglementation speciale de l'article 7 de la loi federale du 
22 mars 1974 (AS 313.0) surle droit penal administratif (DPA), 
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·: 
s'agl8$80t d'lnfractions commises par des personnes mora
les, des collectlvites sans personnalite juridique · et des entre
prises individuelles, de maniere que le moritant des amendes 
a lnfliger pulsse etre fixe a un nlveau plus eleve que le maxi• 
mum actuellement prevu de 5000 francs. lt s'est en effet avere 
dans Ja pratlque, en cas d'infractions commlses dans des 
erltreprises, qu'll esttres difficile, et admlnistratlvem.ent dispro-

. portionne, de trouver le ou les coupables. En outre, la regle 
posee par l'artlcle 6 DPA comporte le danger d'appllquer des 
sanctions a des auteurs qul sont relatlvement bas dans la hle
rarchie de l'entreprise et de ne pouvoir prononcer a leur en
contre-lorsque leurs moyens financiers sontmodestes-que 
des amendes sans rapport avec le montant eleve de l'in
fraction. 
L'alinea 3 charge le Conseil federal d'assurer la transition 
entre ie regime actuel de l'impöt sur le chiffre d'affalres et le· 
nouveau. 
11 s'agit en particuller de: 
- l'autorlsatlorn de deduire l'impöt grevant les stocks de mar
chandlses commerclaies et de matieres premieres au debut 
de l'assujettissement et de 
- l'adaptation des prix convenus prealablement a l'entree en 
vigueur du nouveau droit a l'lmpöt dO en vertu du nouveau 
drot . 
Oe plus, le Conseil federal peut ordonner la lim,ltation tempo
raire de la deductlon de ta charge fiscale prealable sur les 
blens d'investissement, s'il est a craindre, sefon la situation 
economlque du moment, que ·J'exoneration flscale immediate 
de l'acquisition des biens d'investlssement puisse causer des 
pe.rturbations. 
L'allnea 4 entend tenir compte du falt que l'introductlon de la 
t~e a la valeur aJoutee aggravera Ja charge fis®le frappant Ja 
oonsommation (du falt notamment de l'lnclusion des presta
tlonf:l de servlces dans l'objet de l'impöt, de l'imposltion des 
agents energ.etlques au taux normal et de 1a suppresslon de la 
liste franche). Cela concerne en .priorite les ela5$8S de revenu 
les plus basses. C'est pourquoi l'alinea 4 prevoit que, lors de 
l'introductlon d'un impöt sur le chiffre d'affalres selon 
l'article 41ter allnea 3 cst, 5 pour cent par an du produit de cet 
impot sont affectes a des mesures en faveur des classes de re
venus inferieures, en particulier des familles nombreusea. 
7.2 lmpöt sur Ja biere: article 9 dlsp. trans. cst 
La perception de l'impötsur la biere e'st encore reglee actuelle
rnent par l'arrete du ConseH federal du 4 aout 1934 (RS 
641.411) concernant' un lmpot federal sur les bolssons. 
l'article-9 dlspositions transltoires cst garantit, d'une part. 
que, Je 31 decembre 1994, les dispositlons de l'arr~t6 du 
Conseil federal precite resteront en vigueur et que, d'autre 
part, ce sera par le biais d'une loi federaleque ces dlspositlons 
seront mcx;liflees. II s'ensuit que, tant que l'artlcle 41ter 
alinea 4 lettre b cst sera en vlgueur, la charge totale qui greve 
la biere proportlonneliement ä son prlx, et qui comprend l'lm• 
pöt sur la blere, !es droits de douane supplementalres sur les 
matieres premieres pour la brasserle et sur la blere alnsl que 
l'lmpöt sur le chiffre d'affaires, doit demeurer en 'l'etat du 
31 d6cembre 1970, c'est-ä-dire se situer ä 17, 7 pour .cent 
a Valldite du droltactuel et entree en vigueurdu nouveau droit 
Jusqu'a l'entree en vlgueur des dispositlons d'exec:utlon 
concernant l'lntroductlon d'un impöt sur 1e chlffre d'affaires 
avec deduction de l'lmpot prealable (TVA), selon le 
chlffre llbis, l'impot sur le chiffre d'affalres continuera d'~tre 
per91,1 surla base des dispositions de l'arrete du Conseil fede
ral du 29 juiliet 1941 instltuant un lmpöt sur le chlffre d'affalres. 
Le Consefifederal edlctera, parvoie d'ordonnanoe, les dlspo• 
sitlons d'execution relatives au nouvel impöt suf'le chiffre d'af~ 
faires et il en focera la date d'entree en vigueur. 
9. Effets de l'lntroductlon de la taxe ä la valeur ajoutee sur l'ad• 
mlnistration 
Salon les declsionsprises parlaCommission de l'economieet 
des redevances du Conseil national, l'introduction de 1a taxe ä 
la valeur ajoutee entralnera l'assujettlssement d'environ 
74 000 nouveaux contribuabies. Le changemeht de systeme, 
an particulier la deductibilite de l'impöt prealable, exigera un 
contröle accru des deductions d'lmpßts faites a ce titre par les 
cootribuables, en particuller lorsqu'II s'aglra, pour 1a Confede-

ration, de rembourser effectivement des lmpots. Cella necessi• 
tera, pour !'Administration federate des COl'ltributions, des 
depenses supplementalres en personnel de fordre de 
180coliaborateurs, a quol s'ajoutaront les frais des bureaux 
pour las loger et les frais d'equipement en materlel, notam
ment des moyens de traitement ete.ctronlques des donnbes 
pour un montant d'envlron 1 O millions de francs . 

Entwürfe A, 8 - Pro/ets A, B 

Antrag der Kommission 
Elntreten 

· Antrag Früh 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, eine Vorlage auswarbelten, die nur den reJ. 
nen Systemwechsel von Wust auf MWST mit einem Satz von 
6.2 Prozent enthält 

Antrag Keller Rudolf a 

Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, eine Finan~rdnung vorzubereiten, welche 
mehrmals beschlossene demokratische Volksentscheide 
achtet und demzufolge keine Mehrwertsteuer enthält 

Proposition de fa commission 
Entrer en matiiff'e 

Proposition Früh 
R1:mvoi a lacommisslon 
avec mandat de presenter un projet qui ne contlenne que le 
passagedusystemedel'lehaaeeluldelaTVAaveeuntauxde 
6,2 pour cent 

Proposition Keller Rudolf 
Renvol au Conseil federal 
avec mandat d'elaborer un regime flnaneier qui prenne en 
conslderatlon ies declsions democratiques du peuple et ne 
contiennepar .consequent pas de TVA 

M. Matthey, .rapporteur: .Le 2 juin 1991, le peuple et !es can
tons refusaient le reglme finai:tcler qui leur etait propose, le 
peuple par 54,3 pour cent et !es cantons par 23 contre 3, aoit 
ZUrich, Bäle-Ville et les Grisons. 
le$ ralsons de ce rejet ont ete multiples: complexlte du pa
quet, cralnte d'une augmentation des lmpöts, d'une crols• 
sance de !'Etat et de l'appareil adminlstratlf. Parml les ralsone 
tes plus souvent avancees par eeux qul acceptaientee regime 
finaneler figuraienttes avantages de la lVA du polntde vue de 
la oompetltlvit6 accrue de l'economiesuisse et l'eurocompati
blllte du nouveau regime financier. 
Dans la mesure ou, selon l'artlcle 41ter de la Constltution fede
rate, 1a competence de la Confederatlon de prelever !es deux 
prlnclpates sources de r.ecettes, a savolr l'lcha et l'lmpöt fade• 
rat dlrect, expire a fin 1994, ie Conseil federal a presente des 
propositlons en decembre 1991 vlsant ä renouveler tes bases 
constitutlonnelles de ces deux lmpOts. 
Dans son message, le Conseil federal propose de renouveler 
pour une duree lllimitee 1a competence de prelever l'IFO et 
l'lcha, de maintenir tels quets les taux d'lmposition dans 1a 
oonstltution, de creer au niveau constltutlonnel les bases pour 
une modemisatlon de l'lcha et la transformation des drolts de 
douane fiscaux en lmpots de consommation speclaux, de re
gler ulterieurement, dans le cadre de la legislation ordlnalre, 
l'execution des nouvelles normes const!Mlonnelles. 
Ces proposltions ont pour consequence que rien n'est 
change pourl'IFO etl'leha Leprojetn'apporte pasderecettes 
supplementaires. L'lmpositlon des services, l'introduetion 
eventuelle d'un lcha selon le syst$me aplusleurs stades avec 
deduction prealable qu'est le syst~e de la TVAet ta suppres
sion de 1a taxe occutte peuverrtse reallser dans une etape ulte
rieure ä travers la legiSlatlon d'executlon. 
Notre commission a aborde la question du reglme finaneier 
des le mols de fevrier 1992 au cours de neuf seances et audi
tions publiques, dont certalnes ont dure plus d'un Jour. Notre 
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travail a ete ralenti par l'examen de dix-huit objets relevant limite les ca0ts administratifs, limite aux s.eules marchandises 
d'Eurolex, mais Ja commission a vote l'entree en matiere pär Je prelevement -de l'impöt sur Ja consommation, alors qu'il 
22 voix sans opposition. convient aussi de l'etendre aux services. En un mot, Ja base de 
Deja alors, eile etait majori~irement pour un changement di- l'impöt doit etre etendue pour ne pas reposer sur les marchan-
rect de systeme afin de passer de l'lcha ä Ja TVA Elle a de- dises, les biens d'investissement et les moyens d'exploitation. 
mande un projet en ce sens au Conseil federal. En · meme L'lcha que nous cannaissons canduit donc ä des distorsions 
temps, eile a demande que l'on cree Ja base canstitutionnelle de cancurrence, a des inegalites de droit et ä des cumuls d'im-
afin de creer des dispositions transitoires dans Ja constitution, pöts qui penalisent les entreprises rea)isant leurs affaires en 
de fa't()n ä ce que Je Conseil federal dispose des principes ä Suisse et celles dont les produits sont exportes. 
partir desquels devraient etre determinees las dispositions lndependamment des effets positifs de l'introduction de Ja TVA 
d'execution de l'impöt modernise. sur Ja capacite cancurrentielle de l'economie suisse et par Ja 
Les raisons qui ont amene Ja cammission ä proposer ä notre sur l'emploi, la commission durant ses travaux a examine las 
canseil un changement direct de systeme peuvent etre ainsi effets du transfert de Ja taxe occulte sur l'ensemble des 
resumees. Le projet du Conseil federal ne donne aucune ga- consommateurs et les effets de la .modernisation de l'lcha 
rantie de pouvoir pass1;1r tres rapidement au principe d'un im- actuel. 
pöt moderne et generalise sµr Ja cansommation. On deman- L'61argissement de l'assiette fiscale aux produits alimentaires, 
derait au peuple de se prononcer sans Jul dire en fait quel se- ici seulement ä 2 pour cent, aux services et ä l'energie ne peut 
rait Je systeme d'impöt indirect finalement retenu. Aux yeux de toutefois signifier que cette extension soit forcement inequita-
la majorite de Ja commission, une teile incertitude quant au re- ble sur la base des principes de justice socjale etfiscale. 
gime et au delai pour introduire une modernisatlon de l'lcha ne En effet, ppur juger d'un impöt indirect, pergu sur un systeme 
peuttrouver un appui suffisant en votation. Le peuple et les or- analogue ä Ja TVA, il faut, aux yeux de Ja commission, tenir 
ganisations economiques veulent, aux yeux de Ja cammis- • campte de 1'1,msemble du systeme fiscal. Or, l'impötfederal di-
sion, savoir ou l'on va, sur quoi vraiment l'on doit se pronon- rect est un impöt ä caractere progressif; il n'est pas remis en · 
cer. Ainsi, parmi les organisations ecanomiques entendues, cause par Je projet de la cammission. II faut tenir campte aussi 
seule l'Union syndicale suisse soutenait vraiment Je projet du de l'affectation des recettes fiscales. Or, il faut assurer des re-
Conseil federal. cettes a Ja Confederation pour que celle-ci puisse .faire face ä 
Deux autres raisons ont prevalu lors du projet precedent pour ses täches, notamment dans le domaine de Ja politique so-
introduire une modernisation de i'lcha Elles sont aujourd'hui, ciale: l'assurance-maladie et l'AVS; dans Je domainede la poli-
ä notre avis, preponderantes. II s'agit de renforcer la capacite tique agricole: 1es palem-ents directs; dans las domaines des 
concurrentielle de l'economie suisse et de rendre eurocompa- transports, de Ja recherche, etc. La fiscalite ne peut etre disso
tible Ja fiscalite indirecte de notre pays, meme si le taux du nou- ciee des prestations, des depenses publiques et du caractere 
vel lcha que n6us vous proposons, de 6,5 pour cent, raste tres redistributif de ces depenses. 
largement en dega des taux de TVA connus dans les pays de la Enfin, il taut tenir campte des moyens alternatifs de prelevE!-
Communaute, qui sont d'au moins 15 pour cent En deux ment de Ja meme recette fiscale. Or, Je Conseil federal se pro-
m6ts, la politique fiscale·et financiere de Ja Confederation doit pose aussi, dans Ja planification financiere, pourfaire face aux 
aussi tenir campte des besoins de redynamiser l'economie difficultes de la Confederation, d'introduire un lcha sur l'ener-
suisse, en particulier par la suppression de la taxe occulte, et gie et de supprimer la liste franche en introduisant un taux re-
de tenir campte de la necessite,., surtout . apres l'echec du duit de l'impöt sur ie chiffre d'affaires, ce qui aurait pour canse-
6 decembre dernier cancernant l'Espace economique euro- quence aussi une augmentation de la fiscalite. 
peen, de nous adapter le plus possible ä la legislation euro- La TVA enfin rend la fraude et l'evasion fiscales plus difficiles 
peenne. ' pour las particuliers qua l'impöt direct sur le revenu.• En conse
Deux autres raisons doivent enfin, et aux yeux de Ja cammis- quence, eile trappe chacun plus equitablement lors de l'utilisa
sion, nous inciter ä l'introäuction de la TVA: la part prise au- tion de son revenu. Les effets de l'introduction de Ja TVA de
jourd'hui par las services dans Ja consommation globale et Ja meurent cependant, aux yeux de Ja commission, relatlvement 
situation financiere de Ja Confederation. Les caracteristiques faibles: environ un pour cent par rapport au revenu et cela de 
d'un systeme moderne d'imposition du chiffre d'affaires doi- fa't()n presque proportionnelle selon le niveau du revenu. Ce 
vent en particulier carrespondre ä la neutralite de l'impöt dans pour cent sera encore reduit si, gräce ä la cancurrence, la sup-
ses effets sur Ja concurrence, ne frapper effectivement que Ja pression de la taxe occulte se traduit par une baisse des prix. 
consommation Interieure - c'est Je prlncipe du pays de desti- Mais pour campenser en partie l'effet de l'introduction de Ja 
. nation - pouvoir etre pen;u ä peu de frais, et respecter Je prin- . TVA sur les revenus modestes et les familles, une campensa
cipe de l'egalite devant Ja loi. Si l'impöt sur le chiffre d'affaires tion s·ociale est prevue par Ja commission avec l'affectation de 
peut etre pergu ä un seul stade-c'est Je cas des Etats-Unis, de 5 pour cent du produit du nouvel impöt ä Ja perequation so-
l'Australie et en particulier de Ja Suisse - le systeme multista- ciale. 
des, avec deduction de l'impöt prealable qui est le systeme de Las principaux points discutes en cammission ont porte sur Ja 
la TVA, est en vigueur non seulement dans tous les pays de Ja duree limitee dans ia canstitution de ces deux impöts, la liste 
Communaute, mais encore par exemple en Autriche et dans positive ou negative des chiffres d'affaires soumis ou non ä 
les pays scandinaves. l'impöt, le niveau-des taux, les taux speciaux, l'affectation des 
L'lcha, tel que r:ious le connaissons, ne peut meriter Ja desi- nouvelles recettes et l'incidence sur Je rencherissement En 
gnation d'impöt moderne de consommation et cela essential- septembre, Ja. commission a confirme par 15 voix contre 8 sa 
lement pour les raisons suivantes: seules las marchandises volonte de passer au nouvel impöt sur Je chiffre d'affaires en 
destinees a Ja revente et las matieres premieres deStinees ä la une seule etape et eile a accepte tacitement la fixation du delai 
fabrication professionnelle de marchandises et ä l'execution. p'expiration dans la constitution a fin 2006. Elle a refuse des 
professionnelle de travaux de canstruction .circulent en fran- taux speciaux pour l'hötellerie par trois fois, des taux speciaux 
chise d'impöt entre las contribuables. Eri revanche, les biens pour les prestations des caiffeurs et pour Ja construction de lo
d'investissement et les moyens d'exploitation doivent etre ac- gements sociaux. Elle a egalement accepte de soumettre a 
quis avec la charge de l'impöt, ce qui provoque Ja fameuse l'impöt las viticulteurs. 
taxe occulte. Si Je chef du Departement federal des financ:es La discussion essentielle, apres qua tut intervenue Ja decision 
estime qua Ja taxe oc;:culte ne fausse pas Ja concurrence et que de modifier l'lcha tel que nous Je connaissons, a porte sur Ja 
la competitivite depend essentiellement du cours du change, volonte de la commission de trouver une solution de moderni-
la cammission considere qua l'elimination de 1a taxe Oceulte, . , , sation de l'lcha qui puisse recueillir un appui aussi large qua 
estimee a 2,5 milliards, donl 810 mllliOns uniqt.ieti\ent ä: '.~ible, tant au Parlament qua devant la population, aonc 
et.arge Jas p.-uduits d'exportation, aura des effets favorables susceptible en partlculier de recueillir l'accord du groupe so-
sur nos exportations, les investissements productifs, Ja crois- cialiste qui avait soutenu las propositions du Conseil federal. 
sance economique et Je maintien de l'emploi. , Un tres large cansensus a ete en definitive trouve, II en resulte 
L'lcha actuel, s'il restreint le cercle des contribuables et donc Ja sölution qua Ja commission vous presente. Ses proposi-
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tions ont ete acceptees au vote final sur l'ensemble pat 19 voiX 
contre 2 et avec une abstentiori. Nous vous derttalidotts de 
vous an tenir strictetnent, dans vos decislons, aux ptoi:,osl
tions de 1a majorite de la commissiön, au risque sihoh de de-
faire ce (:Jue nous avons lönguement elabore. . 
Nous voulons an partiöuliet preciset trois points qul consti
illent les piliSts de hOtre projet Le taul< de 6,5 pour cent est la 
cbnsequence d'llh oomptomis ehtre celles et ceux qu1 souhal
tent maintenir le taux actuel de I' lcha ä ~.2 pour ceht. et celles 
et ceul< tjUI sollhaitalent un taux de 6,8, voire de 7 pöur cent, 
pour petmettre un assainissement plus irnportarrt dss flnan
ces de la Confederation. En fait, ce taux de 6,ä pöur cent est 
constitue du taux actuel de 6,2 pour oent auquel s'ajöute 
0,3 pöut cent devälit permettre d'atttibuer precis€lrrtent 5 pour 
cent du produit de l'impöt, soit environ 550 rtiilllons, ä des me
sures de oonipensation sociale pour las revenus modestes et 
las familles. · 
Pour la majorite de la commisslon, comme d'ailleurs pour le 
Conseil federal; l'ässainissement des iiliances fäderales dOit 
ititervenit a 1a fois par des mesures d'ecötlomie et par urte aug
mentation des recettes. Le Conseil federal estime le besöir'I 
d'assainissernent ä:3 milliards, repartis a ralson de 1,5 mllllatd 
pour les recettes et 1,5 tnllliard pour las eoorwmies. Töotetols, 
le nouveau tl!girrie financler, par les taux qu'II retient, ne doit 
päs mettre en perl!, lors de la votatlon, la necessita du change-
me11t de systeme. . 
Potlt la tnäjorite dS la commisslon„ te taux de 6,5 pour cent, qui 
permet lä compensatlon sociale, est polltiquement, economi
qusment et flnancieremant acceptable. II dewalt pouvolt re
oUelrtir re soutlen d'une large part des milieux ecoMttliques 
qul demändent la suppression da la taxe occulte. Avec un tal.lx 
reduit a 2 pour cent sur ce qul constitualt la l!ste franche, il ap
pörtetait des recettes supplemerita!res d'environ 1,4 rrlitliard 
auxquelres II corwient de deduira las 550 mlllions de cömpen
Sätion sooiale. C'est donc envlton 850 mifllons qui setaleni 
aihS! apportes a lä caisse federale1 tout en preolsant (\Ue leä re
cettes de la Confederatibn seront redtJltes d'eriViron 
550 mllllons par l'allegement des drolts detimQre et unetuture 
abolmon des regles sur la syndlcatlon. Un taux de s,a pour 
csnt apporterait 850 millions supplementaltes auxquels II 
convlendrait de sotJstraire les 550 millions representrutt le 
5 pollr cent du produit de la TVA et auxquels il taut aus!si sous• 
ftaire natureilement les pertes resultant de l'allegement du 
dtoit de tlmbre. Donc, avec un b1LIX de 6,2 pour seht, on n'arri
verait ~me pas ä ®mpenser les dlffl!rences. 
Ehfln, en oe qul ooncerne la oompSnsation sciplale1 nous te
nons a preclser qu'tl s'agit d'affeoter Je 5 poyt ceht du p,roduit 
de l'impöt, er't plus des mesures sociales dejä en vigtreur pour 
les Interesses. II s'agit clone de prestations supplementaires 
qu,'il faudra preciser ä !'Intention du Conseil des E:tafs de fac}on 
ä caque la population sache ä quol seront attrlbues ces 5 pour 
cent iors de la votatlon. La majorite de la: comml$slon a parle 
d'uhe pärtlc!pation ~u titre des prlmes d'assl{lrance-malädleet 
d'tJne allooation pour enfants. • · 
Enfin, trolsiem$ polnt, c'est le un pour sent pour garantir ie fi
nanoementde l'AVS/AI. Cettemesureetaitdejäim:1:1.isedansle 
,:,aquet rejeta en 1991. Le taux de un r.,our oent a ete retenu 
!X>tJrtenir compte de l'augmentition du täi:m aa,5 pour defit 
Apräs discussion et afln de ne pas surchatgel' lä projet de 
tmnsformatlon de l'lcha lui-meme, II a ete decilde de soumettre 
oette question au peuple dans un arrete separe, soit rarrete C 
qul vous est propose.. Vollä l'etisembte t:lss propositlons de la 
oommlssiori. . 
~r:t conclusion, ta commission ä voufti elahorer un projet Sim
ple, transparent, facilement comprehensible et non iie a d'au
tres legislations fiscalea L'impöt tederaf direQt, en particUllet, 
n'est ni toucfie rli lli'lis en cause par ce projet Ce n'est dono pas 
un f)aquet qu'elle presente, rnais 1a ttansförmation de l'lcha 
actuel en un tmpöt moderne de ct>hsormnatioo et eorocbmpa:
tlbfä lä commisston a chercM, ä travel$ des discussions pär
fois äpres, mais toujoum empteinte&d'une votcmte de parvenit 
a un accord, a ttöuver un aussl Iarge consensus possible afln 
de parvenir, apre$ trois echecs, a inttoclutre 1a TVA dans notre 
legislation. Le nouveau regime finaneier que nöus vötls propo
sons entend noni seufemehf l:!.S$urer les recettes de la Conte-
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deratlon, mats aussi favoriser l1adaptatiön et la croissance de 
l'aconomie, le maintieri de l'emplol. II tient aussi ä tenir compte 
des cönsequences et des besoins söciaux d'unetelle transfor
mätior1. Enfirl, II devralt partlCliper, certes dans une meslJte ln
ferieurl:J ä lile qua l:louhaite le dottseii fedetal, a l'amellorafioo 
des finances federäles. Pat 19 voix contre ~ et avoo une abs
terrtion, la maJorite de notre comniissiorl vous dernande d'ao• 
cepter ses propositiotts. 
J'i:tlrtterais termlrtet en remetclant le chst du D€lparten1ent fe
deral d~s flnan~s et SEia cöllaborateur§ de leur partl~ipatiöh 
actlve aux travaux de notre commissiort, eh sachant qua le 
Conseil federal n'est j)as enthousiaste au su}et de notre propo
sltlon, remeroier les secretaires de la oamrnisston et le person
nel dtJ s~cretariat, enfln dire ä tous mes collegues et aux mem
bres de la oelmrnission mes remerclements pour le böii eti;1t 
d'esprlt qu, a pte\/alu lors de nos dlscusslons. 

Frau Spoerry, Berichterstatteriti; Öle Kompetenz des Blindes, 
eitle direkte aundessteuet und eitle Warenumsatzsteuet zu er• 
heben, ist In der Verfassur1g zeitlich befristet Die zeitliche ae.. 
frlsttJng der sogenannten Firtanzordnung Ist einerseits histo
l'isth bedingt ~ beide Steuern wutden notrschtlicft einge
führt -1 sie ist andererseits aber auoh ein Ausgleich zum feh
lenden. Flna.nzreferendum auf Bundesebetle. Die derzeit gsl
tende ttlnanzordnung läuft Ende 1994 äl.ls. Wir brauchen da
her eirte neue Finanzordnung, wenn der Bund In Zukunft nicht 
auf mehr als die Hälfte seiner Einnahmen verzichten soll. Wir 
stehen bei diesem VorhE.tben unter Zeitdruck Bekanntlich ist 
der erste Anlauf :a:um Ersatz der geltenden f=tnanzotdnurtg am 
z Juni 1991 an der Ume gescheitert. Damit wurde na(lh 1917 
und 1919 det t.lebergang von der W~enu~r zur 
Mehrwertsteuer :zurrt dritten Mal verworfen. Diese i'atsäche hät 
0011 Bundesrat neichhaltig beelrtdruckt 
Mil äEtiher aotschaft vom 18. bezember 1991 schlägt dsr 13un
desrat 11lcht mehr dat1 Uebergartg :tut Mehrwerfstel'Jer 'Ilm', 
sondern präsentiert etnen sogenannt offeriert Verfassungsäril
l<eil: Dieser offene Verfassungsartikel ersetzt Im geltertden Attl
kel 41ter SV das heutige Wort «Warenumsatzsteuer» durch 
das Wort «Umsatzsteuer»; er verzichtet auf eine Befristung der 
Finanzordnung und führt den Höchstsatz von 8,2 Prozent für 
die Umsattsteum fort Damit sei - so der 13undesrat ~ die 
Grundlage für eine moderne VerbrauchSbesfeueru11~ auf Vet
fassungsstufe gelegt Die Ausführung der Verfassungsnorm 
sei ansohlle~rtd im ördentlic:hen SesetzgebungSvetfahrer1 
vorzunehmen. 
lhte vorbetatende Kommisslott l<onnte sich nicht für d~i!ien 
Vorschlai, erwärmen. Nach sehr umfassender Diskussion altar 
A!Jpekte in neun - zum Tell zweitägigen - Sttzurtgen, rtacf-1 
Haarings mit allen betroffenen Kreisen und vielen lnten$iven 
Gesprächen lri den versthredensten Zusarnmenseizungen 
hät sich die Kommissidrl entschlossen, Ihnen eltie Vertas~ 
suHgSnorm vorwschlagen, die es erlaubt, in elrtem SOhritt 
utld rttöglichst hahtlos nach dem Austaufert der geltenden Fl
nattzordnur:19 die Mehrwertsteuer einzuführen. 
Ich wlrl in drei Punkten dle Grunde; für d1esen deutlichen ~nt
scheld dei' Kommtsslott arlfilhten. 
t Ole Mehrwertsteuer ist eine wettbewerbsneutraki Umsatt
steuer, auf die eine modetne Dienstfeisturigsgesellsohaft nicht 
verzichten kann. Es Qeht nicht an, dass in einer Volkswirt
schaft, in der etwa 60 Prozent der Wertschöl)fung oos dem 
DIE1nstleimuttgsbereich stammen, ntlilr die Waten eitler Um
satzsteuer unterlieq~rt IJädurch wird das Steuersubstrat für 
den Bund tendentlell irrtmer enger. DEts ist sch~ht tot den 
Bundeshaushalt, und der Druck auf andere Steuern s~fgl 
Gl'etchzettig gibt es Weftt>swebsverzerr1111gen :zwischen d&t 
Güterptoduktion und dem Dienstleistungssektor. Zl'ldem em--r
stetten für alle schweizetlschen Produkte Wettbewerbsverztit• 
rurtgen g~nüber awläridlsohen Konkurr&nzproduktert. 
Un$E!re Bnphasensteuer kennt kernen' Vorsteuerabzug. bie 
at.tf fnvestltlonem und 13etriebsmiffeln bezahlten SteuE3tn k61l~ 
nen nicht in Abzug €jebracht werden. Sie fliessen als Schattäti'• 
sta.ier,. alS die bet01Hmte Taxe occulta, 111 den Endpt!3is efi't. 
Kein vergleichbares umd arbeitet mit einem solchen Systerti. 
Alte haben sie ein wettbewerbsneutrales Mehrphasensystem, 
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das einen Vorsteuerabzug zulässt und die Dienstleistungen 
ebenfalls erfasst 
2 Die Kommission ist der Ueberzeugung, und dies wurde an 
den Hearings vom 6. April 1992 bestätigt, dass mit der Ableh
nung der Finanzpakete von 1977, 1979 und 1991 keinegrund
satzliche Ablehnung der Mehl'\'iertsteuer zum Ausdruck ge
~ommen ist 1977 und 1979 wurden gleichzeitig mit dem 
l'.lebergang zur Mehrwertsteuer massive Mehreinnahmen bei 
der direkten Bundessteuer und vor allem bei der Mehrwert
steuerverlangt Dai,i Paket von 1991 war zwar entgegen häu_fig 
anderslautenden Darstellungen einigermassen aufkommeris
neutral, aber es umfasste andere Stolpersteine, die es zu Fall 
brachten. 
Zum ersten war die Verfassungsvorlage ge~oppelt mit zwei 
Vorhaben auf Gesetzesstufe, die zum Teil vehement bekämpft 
wurden: die Stempelsteuer-Gesetzesrevision mit der Einfüh
rung eines Stempels auf den Prämien von Lebensversicherun
gen einerseits und die Einführung eines Proportionaltarifs bei 
der Besteuerung der juristischen Personen andererseits. 
Zum zweiten verzichtete man bei der Vorlage, über die am 
2 Juni 1991 abgestimmt wurde, auf eine neue Befristung der 
Finanzordnung, was vor allem mit Bezug auf die direkte Bun
dessteuer weitherum nicht goutiert wurde .. 
Der auf fünf Jahre befristete Sondersatz für das Gastgewerbe 
hat die Solidarität anderer Branchen nicht gefördert, und die 
untrennbar mit der Vorlage verknüpfte Kompetenznorm, 
1,3 Prozent Mehrwertsteuer durch einen dem Referendum un
terstellten Bundesbeschluss für demographisch bedingte 
Mehrkosten bei der AHV einsetzen zu können, hat die Akzep
tanz der Vorlage zumindest nicht erhöht DieStrategiedesPar
laments «Wer vieles bringt, wird mar:ichem etwas bringen» hat 
sich nicht bewährt; statt dessen hat sich das Sprichwort «Viele 
Hunde sind des Hasen Tod» einmal mehr bewahrheitet 
Ihre Kommission ist daher entschlossen, die gleichen Fehler 
nicht nochmals zu machen. Wir präsentieren heute eine 
schlanke Vorlage, die im wesentlichen auf die Frage reduziert 
wird, ob der Souverän dem Uebergang zur Mehrwertsteuer im 
Rahmen der neuen Finanzordnung zustimmen wolle oder 
nicht Wir sind überzeugt, dass sich das demokratisch vertre
ten lässt· und keine Missachtung des vom Souverän ausge
drückten Willens darstellt Mit diesen Feststellungen habe ich 
bereits meine Meinung zum Rückweisungsantrag Keller Ru
dolf zum Ausdruck gebracht: Der Souverän, Herr Keller, hat 
nie mit einer Mehrheit zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht, 
dass er grundsätzlich keine Mehrwertsteuer wolle. 
3. Die Vorlage des Bundesrates erscheint der Kommission 
als viel zu zögerlich. Sie löst kein Problem, weil sie unmittel
bar nichts bewirkt Die Dienstleistungen bleiben von der Um
satzsteuer befreit, und die Investitionen und Betriebsmittel 
.unterliegen weiterhin einer Konsumsteuer. Das helsst, ein 
Vorsteuerabzug ist nicht möglich, die Belastung der Investi
tionen und Betriebsmittel durch die Umsatzsteuer fliesst un
verändert als wettbewerbsverzerrende Schattensteuer in den 
Kreis ein. 
Niemand weiss bei der Vorlage des Bundesrates, bis wann die 
Mehrwertsteuer auf Gesetzesstufe realisiert werden kann, und 
das Schlimmste: Durch das Konzept, das der Bundesrat ver
folgt, wird die Einführung der Mehrwertsteuer auf Gesetzes
stufe zusätzlich erschwert Warum? 
Der Bundesrat schlägt lediglich eine redaktionelle Aenderung 
der Verfassungsnorm vor. Das ändert an der Wust gar nichts. 
Gleichzeitig will der Bundesrat im Rahmen des zweiten Sanie
, rungsprogramms für die Bundesfinanzen die Energieträger 
,-der Umsatzsteuer unterstellen und die Güter der Fteiliste zu ei
nem reduzierten Satz besteuern. Diese beiden Massnahmen 
sind aber wichtige Pfeiler der Mehrwertsteuer. Sie helfen mit, 
den Ausfall aufgrund der Eliminierung der Taxe occulte zu 
kompensieren, zu dem es mit der Einführung des Vorsteuer
abzuges automatisch kommt Wird diese Kompensation vor
gezogen, führt ein späterer Uebergang zur Mehrwertsteuer als 
Folge des Vors'·euerabzuges zu Einnahmenausfällen, die 
dann anderweitig zu kompensieren wären. Dies müsste dann 
wohl über eine Satzerhöhung erfolgen - mit allen politischen 
Schwierigkeiten, die eine solche zur Folge hätte. Wem daher 
echt daran liegt, eine Umsatzsteuer einzuführen, die in unsere 

Dienstleistungsgesellschaft passt, der muss dem Vorschlag. 
der Kommission folgen. 
Gestatten Sie mir, den Vorschlag der Kommission näher vor
zustellen. Die Mehrwertsteuervorlage Ihrer Kommission unter
sch'eidet sich in vier wesentlichen Punkten vom überladenen 
PaketvomJuni 1991: 
Zum ersten verzichtet sie auf jede Verknüpfung mit Vorhaben 
auf Gesetzesstufe. Es steht weder ein Versicherungsstempel 
noch ein proportionaler Gewinnsteuertarif zur Diskussion. 
Zum zweiten führt sie die Befristung weiter. Die neue Finanz
ordnung soll bis im Jahre 2006 in Kraft sein. 
Zum dritten schlägt die Kommission einen einheitlichen Satz 
vor. Sondersätze sind keine vorgesehen. 
?um vierten werden zwei Fragen, die 'ZYNar auf Verfassungs
stufe gehören1 aber nicht zwingend mit der neuen Finanzord
nung verbunden sind, getrennt unterbreitet Der Souverän 
kann sich unabhängig von ~einer Haltung zur Mehrwertsteuer 
mit einem Ja oder einem Nein dazu äussern. Es betrifft dies ei
nerseits den AHV-Zusatz und anderseits die Umwandlung der 
Fiskalzölle in besondere Verbrauchssteuern. Beide Fragen 
waren bereits Bestandteil der Vorlage vom 2 Juni. Sie wurden 
damals aber untrennbar mit dem Gesamtpaket gekoppelt Ich 
werde auf ,die Vorlagen - die beiden getrennten Beschlüsse 
B und C - in der Detailberatung näher eingehen, für den Mo
ment sei lediglich festgehalten, dass der AHV-Zusatz nicht 
mehr 1,3 Prozent beträgt - wie 1991 vorgeschlagen -, son
dern nurnoch 1 Prozent 
Damit reduziert sich die Vorlage der Kommission in ihrem Kern 
auf den Satz der vorgeschlagenen Mehrwertst~uer und auf 
den sozialen Ausgleich, der für die Bezüger niedriger Einkom
men vorgesehen wird. 
In den Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
wird zudem - im Gegensatz zur Vorlage von 1991 - nicht mit 
einer Positivliste, sondern mit einer Negativliste gearbeitet, 
das heisst- etwas vereinfachend ausgedrückt-: Es wird nicht 
mehr aufgezählt, welche Unternehmen 'und welche Umsätze 
steuerpflichtig sind, sondern es wird aufgezählt, wer und was 
vom allgemeinen Grundsatz.der Steuerpflicht ausgenommen 
wird. Das entspricht der EG-Richtlinie. Wir werden in der De
tailberatung darauf zurückkommen. Der Vollständigkeit halber 
sei hier angefügt, dass der Ueb~rgang zur Mehrwertsteuer die 
Zahl der Steuerpflichtigen um etwa 70 000 bis 75 000 Unter
nehmen erhöht 
Unverändert bleibt die Freigrenze, unterhalb derer keine 
Steuerpflicht besteht Bei einem jährlichen steuerbaren Ge
samtumsatz von nicht mehr als 75 000 Franken entfällt die 
Steuerpflicht Eine weitere Grenze liegt bei einem jährlichen 
Umsatz von 250 000 Franken, sofern der Steuerbetrag r:i~ch 
Abzug der Vorsteuer den Betrag von 4000 Franken nicht über
schreitet Diese Betriebe haben aber die Möglichkeit, sich frei-

. willig der Besteuerung zu unterstellen, weil dies je nach Bran
che von Vorteil sein kann-man kann dann eben auch den Vor
steuerabzug machen. 
Ich komme zum kritischen Punkt der Vorlage, zur Satzerhö
hung. Wir haben uns über diese Frage in der Kommission am 
längsten unterhalten und am meisten gestritten. Die Kommis
sionsmehrheit beantragt Ihnen einen Satz von 6,5 Prozent 
und von 2 Prozent für die Güter der Freiliste. Die Minderheit 
Gros Jean-Michel und Dreher schlägt die Beibehaltung des 
Satzes von 6,2 beziehungsweise 1,9 Prozent vor. Erwähnens
wert in diesem Zuammenhang ist, dass sich - trotz stark unter
schiedlicher Standpunkte in der Kommission - kein Minder
heitsantrag von Mitgliedern der vier Regierungsparteien auf 
der Fahne findet, und zwar weder zur Frage des Satzes noch 
zu andern Punkten der Vorlage. 
Nach hartem Ringen in der Kommission erwies sich allein das 
jetzt präsentierte Projekt innerhalb der Regierungsparteien als 
mehrheitsfähig. Die Kommissionsmitglieder -der Regierungs
parteien haben daher beschlossen, ihre individuellen Wün
sche zurückzustellen und auf Minderheitsheitsanträge aus 
dem Schosse der Kommission zu verzichten. Das haben alle 
eingehalten. Eine Rückweisung der Vorlage an die Kommis
sion zur Festlegung eines Satzes von 6,2 Prozent dürfte sich 
daher - das muss ich leider meinern Freund Früh sagen - als 
wenig aussichtsreich erweise.n. 
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Gestatten Sie mir ein paar Ausführungen ru den AUSWirlrun
gen dieses Satzes. Der Uebergang von der War.er:iumsatz
steuer auf die Mehrwertsteuer briJ:]gt auch bei einem unverän
derten Satz von 6,2 Prozent gewisse Mehrerträge. Die Aus
merzung der Taxe occulte auf Investitionen und Betriebsmft.. 
telfl dUJ'Ch den Vorsteuerabzug wird durch den Einbezug der 
Oienstleistoogen überkompensiert 
Man rechnet mit rund 850 Millionen Franken Mehrertrag. 
Rund 350 Millionen davon sind bereits ausgegeben, nämlich 
durch die Revision des Stempelsteuergesetzes, mit der ab
wanderungsgefährdete Bankgeschäfte entlastet wurden, um 
die Geschäfte und damit die Arbeitsplätze in der Schweiz be
halten zu können. Rund 500 Millionen Franken,will öie Kom
mission für einen sozialen Ausgleich reservieren. Eine Erhö
hung des Satzes um 0,3 Prozent bringt einen Mehrertrag von 
500 Millionen Franken und löst damit die Probleme des Bun
deshaushaltes nicht Dies betrübt unseren Finanzminister 
sehr. Immerhin aber würde mit diesem satz ein gewisser Zu
stupf an die Bundeskasse gewährt 
Die Kommission ist in ihrer Mehrheit dezidiert der Meinung, 
dass die neue Finanzordnung 'in allererster Linie die für die 
schweizerische Wettbewerbsfähigkeit wichtige Frage einer 
modernen Umsatzsteuer zu lösen habe. Die ebenfalls wich
tige Frage der Sanierung der Bundesfinanzen da.ff damit ,nicht 
so vermischt werden, öass die Gesamtvorlage für den Souve
rän unverdaulich wird. Für die Kommission ist daher mit einem 
Satz von 6,5 Prozent die vertretbare Schmerzgrenze erreicht 
Wir wissen, dass bereits dieser Satz auf heftigen Widerstand 
stösst Der Einzelantrag des Präsidenten des Schweizeri
schen Gewerbeverbandes, unseres Kollegen Hans-Rudolf 
Früh, ist dafür Beweis genug. · 
Die Kommission hat auch über eine Aufteilung der Fragestel
lung zum Systemwechsel einerseits und zum Beitrag zur Sa
nierung der Bundesfinanzen andererseits diskutiert Ein ent
sprechender Antrag war in de~ Kommission nicht mehrheitsfä
hig. Er wird aber mit dem Antrag von Kollege Paul Wyss noch-
mals zur Diskussion gestellt · 
lch komme zum letzten Punkt, zum sozialen Ausgleich: Ge
mäss Artikel 8 Absatz 4 der Uebergangsbestimmungen will 
die Kommission pro Jahr 5 Prozent des Ertrages der neuen 
Umsatzsteuer zur Entlastung unterer Einkommensschichten, 
insbesondere kinderreicher Familien, reservieren. Die Aus
detmung der Umsatzsteuer auf Dienstleistungen belastet den 
Schweizer Konsumenten auch bei einem gleichbleibenden 
Steueraufkommen gegenüber heute mehr. Bei der Mehrwert
steuer fällt durch den Vorsteuerabzug die Taxe occulteweg. 
Etwa die Hälfte dieser Taxe occulte, also rund 1 Milliarde Fran
ken, wird heute über unsere Expdrtprodukte von den ausländi
schen Konsumenten bezahlt Darin liegt gerade der Wettbe
werbsnachteil der Taxe occulte gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz. In Zukunft bezahlen allein die Konsumenten in 
der Schweiz die Umsatzsteuer auf Waren und Dienstleistun
gen Personen mit niedrigen Einkommen werden dadurch 
proportional stärker belastet Das ist nicht zu leugnen Zu be
rücksichtigen sind dabei allerdings zwei Punkte,: 
1. Die 2 Prozent Meh1Wertsteuer auf den Gütern der Freiliste 
kompensieren lediglich den Wegfall der heute darin versteck
ten Schattensteuer. 
2 Viele Dienstleistungen, die teurer werden, dürften schwer
gewichtig von Personen mit höheren 8nkommen bean-
spruchtwerden. , 
Dennoch: der von der Kommission vorgesehene soziale Aus
gleich soll aus den vorerwähnten Gründen eine Entlastung 
von Personen In finanziell bescheidenen Verhältnissen er
möglichen. Ein konkreter Vorschlag liegt leider noch nicht vor. 
Er soll jedoch von der Verwaltung bis zu den Beratungen im 
ständerat erarbeitet werden Die Uebergangsbestimmung sti
puliert nur den Grundsatz. Sicher aber sind zwei Sachen: Er
stens muss eine administrativ einfache Lösung gefunden wer
den, und zweitens sollen mit diesem Ausgleich keine neuen 
Bundessozialleistungen geschaffen werden. 
Ich bitte Sie, in allen Punkten den Vorschlägen der Kommis
sionsmehrheit zu folgen und die Minderheitsimträge abzu
lehnen. 
Den Bundesrat bitte ich, spätestens nach der Beratung im 

Ständerat das geplante '1/emehmlassung.;verfahren zurNega
tMiste durct1zufü!hren Wenn dieses bis Ende 1993 abge
schlossen warden kann, 'kann die Ausarbeitung der bundes
rätliohen Ausführungsverordrnmg rechtzeitig erfolgen, was 
ä10 Inkraftsetzung der neuen Finanmrdnung auf den 1. Ja
nuar 1995 ermöglicht Oles ist in höohs1em Masse erwilnsdht. 
W11sind alle aufgerufen, dazu beirutragen, dass auch der Sou
verän zustimmt Es handelt slch um eine für den Bundeshaus
halt, für die gesamte Finanzpolitik der Schweiz und für die 
We1tbewerbsffihgkeit unseres Landes zentrale Vorlage. 
lch danke Ihnen lfür die Untersrutnmg dieserVo:rlage. 

Früh: Es kommt vor, dass es nlchts nützt, gewisse Dinge zu 
sagen, doch es ist eine Edeichterung fill denjenigen, der es 
sagt Dreimal sind Mehrwertsteuerpal<ete an ihrem Ueberge
wicht gescheitert, obwohl wir alle wissen, dass Uebergewicht 
ungesund ist und den Kreislauf belastet Wollen wir uns wieder 
eine solche Vorlage leisten? 
Ich begründe meinen Rückweisungsantrag in drei Punkten: 
1. Wir haben nichts aus der Vergangenheit gelernt 
2. Warum brauchen wir eine Mehrwertsteuer? 
a Abstimmungspolitische Ueberlegungen müssen auch be
rücksichtigtwerden. 
1. Wir haben nichts oder wenig aus derVergangenheitgelemt, 
das ist erne nicht ZJJ widerlegende Tatsache. Mit dieser Vor
lage setzen wir uns einmal mehr über klare Willenskundge
bungen des Souveräns hinweg. Schon drei Mehrwertsteuer
voriagen sind nach unmissverständlichen Analysen unter an
derem daran gescheitert, dass Bundesrat und Parlament die 
Steuerpakete überladen und sie insbesondere mit teils massi
ven Mehreinnahmen für den Bund sowie zusätzrlchen Steuer
kompetenzen gekoppelt haben. 
Ueber äie Vorlage 1991 brauchen wirnichtzu sprechen, denn 
sie war für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger eine zu 
schwer verdauliche Kost Wenn Sie an die Abstimmungsvor
berelb.mgen vom 7. März 1993 betreffend BenzinzoHerhöhung 
denken, so kam doch immer wieder äte Frage aus dem Publi
kum: Wer hat uns denn in diesen Defizitschlamassel hineinge
ritten? Schuldzuweisungen zu machen ist nicht so einfach: 
Der Bundesrat kommt eher besser weg, das Parlament eher 
schlechter. 
Ich bin der Meinung, dass wir alle, Bürgerinnen und Bürger, 
die Wirtschaft, die Gemeinden und Kantone und schfiesslich 
der Bund während der Hochkonjunktur einem finanzpoliti
schen Schlendrian verfallen slnd, dessen Folgen wir nun zu 
tragen haben. Wirtebenauf Pumpl -
Wu Schweizerinnen und Schweizer leben in einem der materi
ell reichsten Länder der Welt Trotzdem oder eben deshalb 
machen wir we"rterhin fröhlich Schulden und leben auf Pump. 
Als Privatleute machten , wir bis heute über 7000 MiHionen 
Franken Konsumkreditschulden; das macht pro Kopf etwa 
1200 Franken. Die öffentliehe Hand hat auf allen drei Stufen 
über -100 000 Millionen Franken Schulden; pro Kopf über 
17 000 Franken -sie hat also auch völlig über die Verhältnisse 
gelebt Viele Konkurse von Betrieben, vor allem in der letzten 
Zeit, zeigen ein ähnliches Bild. 
Private Betriebe und öffentliche Hand sollten mit den Haus
haltskassen gleich verfahren: Nicht mehr ausgeben, als da ist, 
und In guten Zeiten für die schlechteren sparen In den letzten 
Jahren taten wir genau das Gegenteil In dieser Session haben 
wir auch wieder Geld ausgegeben, ohne zu wissen, woher wir 
es überhaupt nehmen wollen · 
In dieser Session wurde viel vom Vertrauen des Bürgers in die
ses Parlament, von der Glaubwürdigkeit-des Parlamentes, vor 
allem der bürgerlichen Kräfte, gesprochen ln dieser dritten 
Woche ist diese Glaubwürdigkeit angesprochen, sie ist unter 
Beweis zu stellen, nämlich in finanz- und steuerpolitischer Hin
sicht 8n Staat ohne gesunde Staatsfinanzen ist handlungs
unfähig und verliert seine Glaubwürdigkeit gegen aussen. 
Wenn der Bund über 4 MiUlarden Franken an Steuergeldem 
für Zinsen aufwenden muss, dann stehen die Signale auf Rot 
2 Warum brauchen wir eine Besteuerung von waren tl'ld 
Dlenstleistungen? Es ist längst bekannt, dass der Staat von 
Zeit zu Zeit seine Steuersubjekte überprüfen muss. Auch der 
Staat muss von seiner alten Vorstelltmg wegkommen; erkaM 
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nicht weiter davon ausgehen, es bleibe so, wie es ist UnserE~ 
Volkswirtschaft bewegt sich seit langem weg von der Produk
tion hin zu den Dienstleistungen. Diese nehmen dauernd zu, 
besteuert wird aber die abnehmende Produktion, die sich auf 
den Weltmärkten härtester Konkurrenz ausgesetzt sieht Eine 
Besteuerung der Dienstleistungen im Sinne einer umfassen-
den Umsatzsteuer ist notwendig. , 
Die Wust ist eine Investitionssteuer und damit viel zu anfällig. 
Wenn auch noch lange konsumiert wird wie in diesen Jahren 
der Rezession, es wird nicht mehr investiert; und damit fallen 
die Steuern für deri Staat aus. Eine Konsumsteuer ist viel weni
ger anfällig als eine Investitionssteuer, sie unterliegt den 
Schwankungen des Konjunkturverlaufs viel weniger. 
Die Frage, warum wir jetzt umstellen sollten, ist einfach zu be
antworten: Erstens, weil sich ein wirtschaftlicher Aufschwung 
schneller auswirken würde; zweitens, weil, trotz dem EWR
Nein die Erkenntnis gestiegen ist, dass eine Anpassung an die 
europäischen Steuersysteme nötig ist; drittens aus abstim
mungspolitischen Ueberlegungen. 
Nochmals kurz zusammengefasst: Es werden.zu Recht Re
formprogramme gefordert, um alles, was unsere Konkurrenz
und Wettbewerbskraft hemmt, zu korrigieren. Für mich ist ein 
gesunder Staatshaushalt der wichtigste Teil von Revitalisie
rungen und Reton:nen, für mich heisst das: Gezielterer Einsatz 
der verfügbaren Mittel - nicht der wünschbaren Mittel, die wir 
mit dem steten Schielen nach Mehreinnahmen gerne hätten-, 
d. h. auch Senkung der Staats- und Fiskalquote durch mar
kante. Verflachung des Ausgabenwachstums, Eliminierung lei-, 
stungs- und investitionshemmender Elemente der Steuern ei
nerseits und der Sozialausgaben andererseits. Unter diesen 
Grundvoraussetzungen scheint mir die Umstellung von der 
Warenurrisatzsteuer zur Mehrwertsteuer absolut dringend 
und im Zeitpunkt günstig. Krisensituationen machen nämlich 
das Näherrücken einfacher. 
3. Nun ein paar direkt mit der Abstimmung zusammenhän
gende Ueberlegungen, die für den Uebergang, aber für 
6,2 Prozent sprechen. 
Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben das Recht, end
lich über den Systemwechsel abstimmen zu können: Und wir, 
wir haben die Pflicht, die Volksmeinung aus drei Abstimmun
gen zu berücksichtigen. Wir haben die Pflicht, dem Volk diese 
Vorlage so zu unterbreiten. 
Das Ja des Souveräns zum Benzinzollbeschluss Ist erfreulich. 
Der Nein-Anteil sollte aber nicht unterschätzt werden; er ist ein 
Signal dafür, dass weitere Steuererhöhungen kaum mehr in 
Frage kommen. Wer jetzt noch den Uebergang zu einer um
fassenden Umsatzbesteuerung mit einer Satzerhöhung ver
bindet, missbraucht das Abstimmungsergebnis vom 7. März. 
Das Vertrauen, das uns der Stimmbürger entgegengebracht 
hat, wird missbraucht, und wir, das Parlament, gefährden da
mit den Uebergang zu einem für die Wirtschaft und die Arbeits
plätze notwendigen, modernen Steuersystem. 
Dieses bürgerliche Parlament hat die grosse Chance, zusam
men mit allen Wirtschaftsverbänden, ausser den landwirt
schaftlichen Verbänden, endlich einen grossen Schritt in'Rich
tung eines neuen Steuersystems zu tun und damit einer-i gros-

, sen Beitrag an den Wirtschafts-, Finanz- und Werkplatz 
Schweiz zu leisten. · 
Ein Kompromiss, wie ihn die Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben 0/'/AK) vorschlägt, ist schliesslich halt doch ein Kom
promiss-von niemandem mit absoluter Ueberzeugung vertre
ten: Dem Bundesrat ist es zu wenig; den einen ist es viel zuviel, 
weil für den schlanken Uebergang auch 6 Prozent genügen 
würden; den anderen ist es zuviel, weil eben 6,2 Prozent mit ei
ner halben Milliarde Franken Mehreinnahmen absolut genü
gen würden; den anderen ist es viel zuwenig, weil die sofortige 
Abschaffung der direkten Bundessteuer nicht möglich ist; an
dere möchten eine bundesrätliche Vorlage, wie sie der Bundes
rat vorgelegt hat; und noch andere schliesslich möchten eine 
Verlängerung der Finanzordnung, so wie wlr sie jetzt haben. 
Diese Vorlage ist nicht tragfähig, sie ist ein Kompromiss; ein 
Kompromiss IS'L wohl ein guter Schirm, aber ein schlechtes 
Dach. Sie werden die Frage beantworten müssen, ob Sie den 
Auftrag unserer Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen wollen 
oder nicht 

Mein Rückweisungsantrag verlangt eine Vorlage, basierend 
auf 6,2 Prozent, und folgende Frage wäre dem Volk zu unter
breiten: Wollt Ihr dem Wechsel von der Warenumsatzsteuer zu 
einer umfassenden Konsumsteuer von 6,2 Prozent zustim
men oder nicht? 
Ich bitte Sie, meinem Rückweisungsantrag zuzustimmen. 

Keller Rudolf: Reichlich konsterniert mussten wir verschiede
nen Verlautbarungen der letzten Zeit entnehmen, dass man -
nachdem das Volk die Einführung der Mehrwertsteuer sage 
und schreibe dreimal abgelehnt hat- nun in einem Kraftakt ein 
viertes Mal versuchen will, diese Steuer durchzuzwängen. Da 
wird die Demokratie mit Füssen getreten! 
Die Mehrwertsteuer wurde letztmals vor zwei Jahren vom Volk 
verworfen. Diejenigen, die einem solchen Ansinnen heute wie
der zustimmen wollen, gebärden sich undemokratisch, ja tre
ten unsere demokratischen Institutionen mit Füssen. Es ist 
eine unglaubliche Zwängerei, diesen Systemwechsel nun ein 
viertes Mal auf oem Buckel der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler durchdrücken zu wollen. , 
Manche versprechen sich offenbar das alleinige Heil von die
ser Vorlage, die Lösung aller Finanzprobleme. Nun, dem 
könnte auch so sein. Wenn man sieht, wie In anderen Ländern 
mit der Mehrwertsteuer umgegangen wird, kann es einem 
schon schlecht werden. Dort wird die Steuer nämlich je nach 
Bedarf einfach wieder ein bisschen heraufgesetzt Wir haben 
noch nie mitverfolgen dürfen, wie diese Steuer einmal etwas 
heruntergesetzt wurde. 
Die Begehrlichkeit mancher Politiker ist in den, letzten Jahren 
und Jahrzehnten gross geworden. Wir haben Schulden ge
macht, und wir wollen nun versuchen, diesen Schuldenberg 
abzutragen, indem wir einfach eine neue, verkappte, höhere 
Steuer einführen. Das ist nicht in Ordnung! 
Ein Hauptargument gegen unsere jetzt gültige Warenumsatz
steuer ist die Ausmerzung der sogenannten Taxe occulte mit 
Hilfe der Mehrwertsteuer. Nach Auffassung der SD/Lega-Frak
tion ist es aber so, dass wir mit der Einführung der Mehrwert
steuer im Grundsatz einen Steuerausfall haben, den wir nur 
mit einem genügend grossen Mehcwertsteuersatz wieder aus
gleicheh können. Dann braucht es auch noch die Besteue-
rung der Dienstleistungen und der Energieträger. · 
Das sind natürlich-wir müssen hier doch Klartext reden -ver
kappte Steuererhöhungen. Von denen will man jetzt möglichst 
nicht reden. Das vertuscht man, das will man unter den Tisch 
wischen. Es ist mir klar: Wahrscheinlich meinen einige hier in 
diesem Saal, dass nach dem letzten Abstimmungssonntag, 
nun an jedem Abstimmungswochenende das sogenannte 
Steuermanna einfach vom Himmel fällt Täuschen Sie sich, 
nicht: Das Schweizervolk lässt sich nicht ein viertes Mal an der 
Nase herumführen. 
Erlauben Sie mir hier, noch kurz auf die Worte «mehr», «Wert» 
und «Steuer» einzugehen. Das Wort «Wert» in dieser geistrei
chen Wortschöpfung müssen Sie doch streichen, wenn Sie 
ehrlich sein wollen. Ich frage Sie: Was soll hier mehr Wert sein? 
Was? Es müsste eigentlich richtig heissen: «Mehrsteuervor
lage»I Das ist der Inhalt dieser Vorlage. Sagen wir das doch 
bitte deutsch und deutlich! Diese Vorlage ist unsozial. Im fol
gendeo verwende ich deshalb nur noch den richtigen Begriff 
der Mehrsteuer. 
Die Mehrsteuer ist unsozial, denn sie nimmt als Konsum
steuer keine Rücksicht auf die Einkommensverhältnisse. Die 
Wohlhabenderen werden nämlich zu Lasten der sozial 
Schwächeren tendenziell entlastet Das ist gerade mit der, 
Tatsache, dass wir sehr viele Menschen in unserem lande 
haben, die am oder unter dem Existenzminimum leben, ab
solut nicht verträglich. Diese Mehrsteuer passt überhaupt 
nicht- in unser Sozial- und Wirtschaftssystem. Wegen des 
nach wie vor weitverbreiteten indexierten Lohnes ist sie ei
gentlich keine Steuer, sonc;lern eine Sonderabgabe für all 
jene, welchen die Teuerung nicht voll oder überhaupt nicht 
über ihren Lohn ausgeglichen wird , 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass diese Steuer eine 
starke unsoziale Komponente' hat Ich sage abschliessend 
noch: Diese Steuer bringt uns auch mehr Administration. 
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. Seien Sie sich dessen bewusst, dass ein Grossteil dieser 
neuen Steuereinnahmen für Administration verbraucht wird! 
Wir haben Sparvorschläge gemacht 
Ich bitte Sie, diese Vorlage ohne diese Mehrsteuer an den 
'Bundesrat zuruckzuweisen, auf dass er uns eine europaver• 
trägliche Vorlage präsentiere! Dagegen wendet sich unsere 
Fraktion nicht, nur gegen mehr Steuern 

Strahm Rudolf: Die sozialdemokratische Fraktion Ist für Ein
treten. Sie lst bereit, den WAK-Vorschlag für den Ersatz der Fl
nanzordnung als Verständigungslösung mitzutragen. Sie 
trägt den Systemwechsel zur Mehrwertsteuer aber nur dann 
mit, wenn er eine Verständigungslösung bleibt Wenn das Pa
ket aufgeschnürt und zerstückelt wird, wird die Revision nicht 
mehr sozial ausgewogen sein, und wir.werden sie nicht mehr 
stützen, sondern dann auf die Bundesratslösung um
schwenken. 
Grundsätzlich unterstützt die SP-Fraktion den Systemwechsel 
von der Wust zur Mehrwertsteuer im Wissen, dass der System
wechsel, selbst wenn der Steuersatz gleich hoch bliebe, die 
Haushalte um 1,5 bis 2 Milliarden Franken zusätzlich belasten 
und die Industrie entsprechend entlasten wird. Die SP-Frak
tion unterstützt den Systemwechsel auch im Wissen, dass der 
Landesindex der Konsumentenpreise durch den System
wechsel um 1,6 bis 2 Prozent ansteigen witd. 
Die Mehrwertsteuer wird von uns aus vier Gründen trotzdem 
befürwortet: 
1. Weil sie wettbewerbsneutral ist; 
2 weil die Mehrwertsteuer als moderne Konsumsteuer auch 
die Dienstleistungen umfasst; diese werden anteilmässig im
mer wichtiger; 
3. weil die Mehrwertsteuer kompatibel ist mit allen anderen eu
ropäischen Ländern und später die Schwefle zur wirtschaftli
chen Integration In Europa senkt; 
4, weil die Mehrwertsteuer später auch zur Verfügung steht, 
wenn der Bund neue soziale Aufgaben zu lösen hat 
Ein Wort zur Taxe occulte und zur geforderten Abschaffung 
der Taxe opculte: Die Industrie ruft nach der Mehrwertsteuer. 
Besonders die Exportindustrie will die Abschaffung der Taxe 
occulte. Wir glauben, dass diese Forderung im Prinzip berech
tigt ist, aber es Ist auch zu sagen, dass die Wettbewerbsverzer
rung durch die Taxe occulte masslos übertrieben wird. Im Ver
gleich zu den viel tieferen Firmensteuem der Schweiz fällt die 
Taxe occulte - verglichen mit dem Ausland und auch mit den 
Währungsschwankungen- doch nicht sehr stark ins Gewicht 
Da sind wir betreffend •die Analyse mit dem Bundesrat einig. 
Einige Worte zu den Rahmenbedingungen. Für uns gibt es an 
der Verständigungslösung für die neue Bundesfinanzordnung 
fünf essentielle Punkte, und wir wamen davor, diese abzuän
dern oder herauszubrechen: 
1. Das Finanzprogramm bedarf der sozialen Kompensation: 
Familien mittleferen Einkommen müssen eine Entschädigung 
dafür erhalten, dass sie durch die Mehrwertsteuer tatsächlich 
stärker belastet werden. Die 5 Prozent Ertrag aus der Mehr
wertsteuer - das sind 550 MIiiionen Franken pro Jahr - müs
sen für Massnahmen zur Entlastung der Einkommen unter 
50 000 Franken, insbesondere für kinderreiche Familien, zur 
Verfügung stehen. Nach Auffassung unserer Fraktion muss 
vor der Abstimmung Ober die Flnanzordnwng ein reifes Projekt 
für diese soziale Rückerstattung vorliegen. 
2. Das Reformprojekt muss einen Teilbeitrag - ich betone: 
mindestens einen Teilbeitrag -an die Sanierung der Bundesfi
nanzen beinhalten. Ein Teilbeitrag heisst, dass der Verständi
gungssatz von 6,5 Prozent realisiert werden muss und nichts 
anderes, und zwar ohne Abtrennung und ohne Aufteilung. Der 
Bundesrat wollte 6,8 oder 7 Prozent; die Industriekreise wollen 
eine schlanke Lösung mit nur 6,2 Prozent Der Kompromiss 
der Mehrheit der Kommission liegt bei 6,5 Prozent und bringt 
dem Bund immerhin einen Sanierungsbeitrag von netto 
800 MIiiionen Franken im Jahr. 
3. FOr uns ist die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer später' um 
1 Prozent zugunsten der AHV zu erhöhen, essentiell. Das 
würde später der AHV immerhin 1,8 Milliardeh Franken brin
gen und eine Erhöhung der Lohnprozente in Zukunft. ver
melden. 

4. Wir wollen bei der Mehrwertsteuer keine Sondersätze, aus• 
ser für Nahrungsmittel, aber keine Berücksichtigung der Son
derwünsche der Hotellerie, des Gastgewerbes, der Coiffeure, 
der Bauwirtschaft usw. 
5. Wie schon letzte Woche dargelegt, ist das beschlossene 
Beschäftigungsprogramm informell für uns auch ein Bestand
teil der Verständigungslösung. 
Zum Schluss ein Wort zu den , Einzelanträgen und zum 
Sprengantrag Wyss Paul: Der Sprengantrag Wyss Paul ge
fährdet das ganze Paket Wir Sozialdemokraten haben auf an
derslautende Anträge zum Paket verzichtet Wir haben mit die
ser Lösung nicht unser Konzept verwirklicht, aber wir sind be
reit, diesen kleinen Solidarpakt mitzutragen - im Wissen, dass 
die fy'lehrwertsteuer nie und niemals populär sein wird. 

_ Wer einzelne Elemente herausbrechen oder jetzt einen Tell in 
eine separate Vorlage giessen will, gefährdet die ganze Re
form. Der Antrag Wyss Paul ist der Sprengsatz für diese Vor
laga Von gewissen Kreisen, vom Gewerbe zum Beispiel, 
wurde im Vorfeld unserer Behandlung der Vorlage massiv in
terveniert und auch massiv gedroht Es sind die Wirtschafts
kreise und nicht wir, die die Mehrwertsteuer wollen. Sie kön
nen die Mehrwertsteuer nur haben, wenn sie die soziale Flan
kierung integriert und nicht separiert akzeptieren. 
Herr Ledergerber wird später noch einige wichtige Fragen auf
nehmen. 

Stucky: Dass wir in unserer Bundesverfassung kein klares 
Finanzierungskonzept, dafür historische Reminiszenzen 
haben -wie die Norm, dass kein Kantol'l über stehende Trup
pen mit mehr als 300 Mann verfügen darf, das Landjägerkorps 

, nicht eingeschlossen -, dass wir Bestimmungen in der Verfas
sung haben, die kaum einer Verordnung würdig sind, aber bis
her keine langfristige Finanzordnung durchbrachten, sondern 
uns in Intervallen von zehn Jahren durchwursteln, ist nicht 
bloss ein Kuriosum des Sonderfalles Schweiz, das ist einer 
Demokratie nicht würdig. 
Was als Uebergangslösung In unserer Verfassung enthalten 
ist, vermag Je länger, desto weniger zu befriedigen. Die Waren
umsatzsteuer, das spüren wir heute sehr deutlich, Ist nicht nur 
veraltet, sondern auch mitverantwortlich für die strukturell be
dingten .Defizite in unserem Staatshaushalt Der Mangel der 
Wust zeigt sich etwa am Einbruch der Steuererträge in Zeiten 
der Rezession, weil die Besteuerung der Investitionen automa
tlSch dazu führt, dass mit dem Konjunkturabschwung weniger 
Geld in die Bundeskasse kommt 
Das System verletzt aber auch das wichtige Gebot der Wettbe
werbsneutralität Es ist zum Beispiel willkürlich, dass die 
Marge zwischen Grossist und Detaillist mit genau 50 Prozent 
festgelegt wird, für alle steuerpflichtigen Branchen genau 
gleich, obwohl wesentliche Unterschiede selbst zwischen 
konkurrierenden Unternehmen bestehen, ja sich heutzutage 
der Handel gar nicht mehr klar in die Stufen Grosshandel be
ziehungsweise Detailhandel einteilen lässt Wer immer mit der 
Wust zu tun hat, weiss auch, wie kompliziert zum Beispiel die 
Abgrenzung zwischen steuerpflichtigen Produktionsmitteln 
und steuerfreien Werkstoffen ist 
Wir verkennen die Nachteile der Mehrwertsteuer nicht: dass 
sie mehr Steuerpflichtige bringen wird - aus dem Dienstlei
stungsgewerbe etwa einen Drittel mehr -, dass sie auch Mln
dererträge wegen der Ausmerzung d!3r Schattensteuer zur 
Folge hat, und dass sie die Güter der bisherigen Freiliste erfas
sen muss, wenn auch mit einem niedrigeren Satz. Die WAK• 
Vorlage korrigiert aber diesen letzten Punkt durch einen Aus
gleich für die besonders betroffenen Bevölkerungskreise mit 
geringen Einkommen. Die vorgesehenen 5 Prozent aus dem 
Ertrag der Mehrwertsteuer ermöglichen im Rahmen des be
stehenden Sozialsystems eine Steuerung, etwa über die Ver• 
billigung der Krankenkassenprämien, im Bereiche der Ergän
zungsleistungen usw. • 
Diese Mittel sind also insofern nicht zusätzlich zu den Sozial
ausgaben anz'.Jsehen, zumal Aufstockungen im Sozialbereich 
ohnehin geplant sind. Unsozial ist die Mehrwertsteuer sicher 
nicht Die Teuerung wird netto effektiv etwa ein Prozent betra
gen. Die Mehrwertsteuer als Konsumsteuer trifft besonders 
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denjenigen, der viel konsumiert, und das sind meistens die 
Kreise mit höherem Einkommen. 
Einen zentralen Punkt der ganzen Vorlage bildet zweifellos der 
Satz, wobei wir in einem Dilemma stecken: Er soll so hoch 
sein, dass die Bundesfinanzen verbessert werden können, 
aber doch nicht zu hoch, weil sonst das Volk die gesamte Vor
lage verwerfen könnte. Wir halten den Satz von 6,5 Prozent für 
noch akzeptabel. Vom Fiskus her ergibt sich damit immerhin 
ein Mehrertrag von 1,4 Millionen Franken, während der Ausfall 
der· Taxe occulte keine zwei Milliarden mehr ausmachen 
dürfte, nachdem 'die Investitionen seit 1990 zurückgehen -
dem Jahr; in dem man den Ausfall der Taxe occulte mit mehr 
als zwei Milliarden Franken berechnet hat Für das Volk und 
die Wirtschaft sind die 0,3 Prozent über dem heutigen Satz 
eine Grössenordnung, die tragbar erscheint und bei vollem 
Einsatz aller staatstragenden Kreise durchzubringen ist 
Bekanntlich fehlte das letzte Mal bei der Multipackvorlage 
nicht viel zum Erfolg: 5 Prozent war der Unterschied. Da wir 
jetzt so viel von Revitalisierung sprechen, zu neuen Ufern auf
brechen wollen und müssen, sollte sich doch der Schwung 
auch in der kommenden Abstimmung über die Finanzord
nung auswirken; denn diese bildet eines der zentralen Mo
mente für die wirtschaftliche Erstarkung unseres Landes. Des
halb auch der Appell und die Warnung an den Bundesrat, mit 
seiner Forderung zur Sanierung des Bundeshaushalts und 
der Einführung der Mehrwertsteuer gleichzeitig nicht noch 
weitere Steuern anzukündigen. 
Weil wir die Mehrwertsteuer endlich im vierten Anlauf durch
bringen wollen, empfiehlt unsere Fraktion auch den Antrag 
Wyss Paul. Wir betrachten ihn keineswegs als einen Spreng
satz, sondern als eine Ueberlegung, die mehr dertaktisch~for
mellen Seite zugehört Es geht um die Aufspaltung der Volks
befragung in zwei Teile: 
- in die Grundsatzfrage, nämlich des Uebergangs zum Mehr-. 
wertsteuersystem, zum Satz von 6,2 Prozent, und 
- die Erhöhung auf 6,5 Prozent, falls die erste Frage bejaht 
•d . 
Dieser Vorschlag will den Systemwechsel absichern, ist also 
positiv gemeint, und unsere Fraktion unterstützt ihn auch mit 
der Absicht und mit dem vollen Engagement eines höheren 
Satzes von 6,5 Prözent Also: zweimal ja! Gleichzeitig unter
stützen wir aber auch das AHV-Prozent 
Wir legen dem Volk etwas Schwergewichtiges vor, auch wenn 
es sich um eine abgespeckte Vorlage handelt Wir haben alle 
Chancen, diese Vorlage durchzubringen, aber wir müssen ge
meinsam dafür kämpfen, und unter «gemeinsam» schliesse 
ich nicht nur die grossen Parteien und die-Verbände ein, son-
dern auch den B_undesrat · · . 

Neblker: Für die Realisierung einer neuen Finanzordnung 
des Bundes müssen Prioritäten gesetzt werden, und ein etap
penweises Vorgehen ist unerlässlich. Die Reihenfolge der 
Prioritäten ist nach Meinung der SVP-Fraktion die folgende: 
1. Schaffung bzw. Verlängerung der Verfassungsgrundlage 
für die Erhebung von Bundessteuern. 
2 Systemwechsel bei der Umsatzsteuer und Eliminierung der 
Taxe occulte. 
3. Beschaffung von Mehteinnahmen als Beitrag zur Sanierung 
des Bundeshaushaltes. 
4. Beschaffung von Mehreinnahmen für zusätzliche Aufgaben 
des Bundes, wie Direktzahlungen in der Landwirtschaft und Fi
nanzierungsbeiträge an die AHV aufgrund der demographi
schen Entwicklung. 
5. Reduktion der direkten Bundessteuer u_nd Verlagerung des . 
Gewichtes auf die Umsatzbesteuerung. 
Diese Prioritäten können nur in Etappen, in überschaubaren 
Schritten realisiert werden. · · 
Die erste Priorität - Verlängerung der Verfassungsgrundlage 
für die Erhebung von Bundessteuern - ist unbestritten. Die· 
geltende Finanzordnung läuft Ende 1994 aus; Wir müssen den 
Anschluss findan. Deshalb stimmt die SVP-Fraktion für Ein
treten. 
Die zweite Priorität - Systemwechsel_ in Richtung Mehrwert
steuer - ist nach Ansicht der einstimmigen SVP-Fraktion 
ebenso unerlässlich und dringend. Im vierten Anlauf muss 

aber der Systemwechsel gelingen. Dies liegt nicht nur im lnter
~e der Wirtschaft, sondern auch im Interesse des ganzen · 
Landes. Es geht um die Verbesserung des Wirtschaftsstand
ortes Schweiz 
Es ist unbestritten, dass das bestehende Warenumsatzsteuer
system in der Wirkung unbefriedigend ist Es hat wohl den.Vor
teil, dass es einfach ist, dass es relativ wenig Steuerpflichtige 
gibt und dass wir daran gewöhnt sind Die Warenumsatz
steuer hat aber krasse Nachteile, die sich gerade heute nega
tiv für unser Land auswirken. 
Nach Ablehnung des EWR-Vertrages müssen wir für unsere 
Wirtschaft günstige Rahmenbedingungen sicherstellen. Wir 
haben von Revitalisierung gesprochen. Ein modernes Steuer
system, das nicht, wie bisher die Wust, die Investitionen bela
stet, ist wahrscheinlich die beste Massnahme im Sinne der Re
vitalisierung. 
Wir brauchen, insbesondere in unserem Land, das von der Ex
portindustrie abhängig ist und das einen grossen Import von 
Gütern aufweist, eine wettbewerbsneutrale Steuer. Ohne Wett
bewerbsneutralität sind wir benachteiligt Der Druck zur Verla
gerung der Arbeitsplätze· ins Ausland wird durch die beste
hende Warenumsatzsteuer noch verstärkt Im Ausland müs
sen die Investitionen in neue Anlagen nichtversteuertwerden. 
Die Wettbewerbsbenachteiligung mit der bestehenden Wa
renumsatzsteuer beträgt beim Export bis zu 2 Prozent des Wa-
. renwertes als Folge der Steuerbelastung auf den Investitio
nen. Aber auch im Inland ist die einheimische Wirtschaft be
nachteiligt, denn alle Importgüter, namentlich jene aus dem 
europäischen Raum, sind nicht mit der Taxe occulte belastet 
Die ausländischen Konkurrenten können bei ihrem Export in 
unser Land den vollen Vorsteuerabzug vornehmen. Die im- · 
portierten Guter und Dienstleistungen verfügen damit automa
tisch über einen steuerbedingten Wettbewerbsvorteil von 
ebenfalls gegen 2 Prozent 
Besonders wichtig ist die Aufhebung ein.er steuerlichen .Be
nachteiligung in der heutigen Zelt, nämlich bei einer anhalten
den Wirtschaftsrezession. Wir können uns nicht noch eine 
hausgemachte Benachteiligung durch Steuern leisten. Aus 
diesem Grunde haben bei den Hearings vor der Kommission 
sämtliche Referenten - vom Landwirtschafts- über den Ge
werbe-, den Banken- und den Industrie- bis hin zum Konsu
mentenvertreter - den Uebergang zur Mehrwertsteuer befür
wortet 
Weil mit der Aufhebung der Taxe occulte die Dienstleistungen 
und die Energie als Kompensation ebenfalls besteuert werden 
müss'en, drängt sich die Umstellung auf eine Umsatzsteuer 
nach dem Mehrwertsteuerprinzip auf. Allein eine Reformie
rung des Warenumsatzsteuer-Systems, wie sie etwa auch zur 
Diskussion steht, mit einer Aufhebung der Taxe occulte, 
könnte nicht befriedigen. Ein solches System wäre bei kon
sumnahen Dienstleistungen kaum anwendbar. 
Die dritte Priorität: Beschaffung von Mehreinnahmen zur Sa
nierung der Bundeskasse. Ein Steuersatz von 6,2 Prozent 
brächte gegenüber der jetzigen Warenumsatzsteuer rund 
840 Millionen Franken Mehreinnahmen. 6,5 Prozent gemäss 
Antrag der Kommissionsmehrheit ergäben 1,3 Milliarden 
Franken Mehreinnahmen. Der Finanzminister, Herr Bundesrat 
Stich, möchte natürlich einen noch höheren Steuersatz mit 
Mehreinnahmen von gegen 2 Milliarden Franken. 
Es ist ganz offensichtlich: Je mehr Einnahmen wir anpeilen, 
desto geringer werden die Chancen der Annahme der Finanz
ordnun·g durch die_, Stimmbürger. Höhere Steuern passen 
auch nicht zum heutigen Wirtschaftsklima Höhere Steuern 
können niemanden begeistern, ausgenc:>mm_en den Finanzmi
_nister. 
Die Mehrheit der SVP-Fraktion zieht deshalb einen Steuersatz 
von 6,2 Prözentvor. Die entsprechenden Mehreinnahmen von. 
über 800 Millionen Franken sind immerhin beachtlich. Das 
sind 800 Millionen Franken mehr, als der Bundesrat in seiner 
ursprünglichen Vorlage vorgeschlagen hat Der Fraktion ist 
der Systemwechsel wichtiger als die gleichzeitige Beschaf
fung von erhElblichen Mehreinnahmen. Mit.höheren Steuersät
zen schafft man sich nur weitere Gegner neben den Neinsa
gern, die eine Mehrwertsteuer ohnehin ablehnen, weil sie bei
spielsweise neu unter die Abrechnungspflicht fallen. 
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In dervorberatenden Kommission haben sich die Regierungs
parteien auf einen Kompromiss von 6,5 Prozent geeinigt Die 
SVP-Fraktion kann sich diesem Kompromiss anschliessen, 
wenn tatsächlich unter den Parteien auch hier im Plenum -
nicht nur in der Kommission - ein möglichst breiter Konsens 
gefunden werden kann. Aufgrund der Reaktionen aus Wirt
schaftskreisen ist dies jedoch zweifelhaft. Ohrie die Unterstüt
zung der Wirtschaft, namentlich des Gewerbes, kann die 
Volk$abstimmung nicht gewonnen werden. 
Ein beachtlicher Teil der SVP-Fraktion unterstützt aber aus 
grundsätzlichen Ueberlegungen auf jeden Fall den Satz von 
8,5 Prozent Es sind die Vertreter der Landwirtschaft, die sich 
bewusst sind, dass die Direktzahlungen nur dann gesichert 
sind, wenn es auch gelingt, dem Bund Mehreinnahmen zu ver
schaffen. 
Aus der Annahme derTreibstoflzollvorlage kann, nicht abgelei
tet werden, dass die Schweizer Bürger ohne weiteres bereit 
sind, höhere Steuern in Kauf zu nehmen. Im Gegenteil, man 
muss die Zunahme der Steuerbelastung als C3anzes betrach
ten: Ueber eine Milliarde Franken mehr bei den Treibstoffzöl
len, nun die Mehrbelastung gemäss Finanzordnung, das gibt 
zusammengezählt bei der Steuerquote einen ganz erhebli
chen Schub nach oben. 
Die vierte Priorität: Die Beschaffung von Mehreinnahmen für 
zusätzliche Aufgaben oder für die AHV. Mit solchen Mehrein
nahmen sollte man die Verlängerung der Finanzordnung jetzt 
nicht belasten. Wenn beispielsweise Mehreinnahmen für er
höhte Direktzahlungen an die Landwirtschaft notwendig sind, 
dann müsste eine Satzanpassung angestrebt werden. Diese 
wäre gut begründbar, weil sie bei der Liberalisierung der 
Agrarimporte und einer Umorientierung der Agrarpolitik auf Di
rektzahlungen von sinkenden Konsumentenpreisen bei den 
Leben$mitteln begleitet wäre. 
Auch für die Finanzierung von Beitragslücken bei der AHV we
gen der demographischen Entwicklung liessen sich Satzerhö
hungen auf einem bereinigten Umsatzsteuersystem sicher be
werkstelligen. Solche Satzerhöhungen wären leicht zu be
gründen und kaum gefährdet, wenn sie auf einem bereinigten 
Steuersystem vorgenommen werden können. 
Die fünfte Priorität Die Verlagerung der direkten Bundessteuer 
auf die Umsatzsteu.er hätte in einer weiteren Etappe zu erfol
gen. Ein solcher Schritt wäre erst möglich, wenn man die 
Mehrwertsteuer eingeführt hat 
Zusammenfassend ist die SVP-Fraktion also für Eintreten: Sie 
kann mit einigen Bedenken der Verständigungslösung der 
vorberatenden Kommission zustimmen. Die Bedenken betref
fen namentlich die Höhe des Steuersatzes von 6,5 Prozent 
Wir würden den Satz von 6,2 Prozent vorziehen. Wir meinen, 
dass man sich unter den Regierungsparteien hierauf einigen 
könnte und sollte. Man würde sich damit auch die breite Unter
stützung durch die Wirtschaft, einschliesslich des Gewerbes, 
sichern. Die Finanzvorlage hätte damit die grösste Chance. 

Thür: Die Einführung der Mehrwertsteuer ist ein Reformvorha
ben, das uns seit zwanzig Jahren beschäftigt Sehr viel Neues 
hören wif nicht, auch wenn das Ganze unter dem hochtraben
den Titel «Neue Finanzordnung» läuft 
Für die grüne Fraktion stellt sich die Frage, ob diese Vorlage 
den Anforderungen an eine moderne Finanzordnung gerecht 
wird. Auf der Höhe der Zeit befindet sich ein Steuersystem 
nach unserer Auflassung erst dann, wenn es auch ökologi
schen Ansprüchen genügt 
Dieser zukunftsweisende Schritt wurde indessen verpasst 
Statt dessen begnügen wir uns damit, den Systemwechsel 
von der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer als kühnen 
Schritt in die finanzpolitische Modeme zu preisen, obwohl wir 
damit lediglich einer europäischen Entwicklung, die sich 
längst durchgesetzt hat, hintennachrennen. Dabei hätten wir 
heute tatsächlich die Chance, etwas Neues und Innovatives zu 
kreieren und im Sinne eines konstruktiven Alleinganges im fi
nanzpolitischen Bereich etwas umzusetzen, was ohne Zweifel 
Zukunft haben wird. 
Weshalb müssen wir in der Entwicklung immer um Jahrzehnte 
zurück sein, wenn wir uns für einmal an deren Spitze stellen 
könnten? Sämtliche lndustriestaaten werden sich in den näch, 
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sten Jahren schwergewichtig mit der Frage beschäftigen müs
sen, wie die Grobsteuerung der Wirtschaft so verändert wer
den kann, dass sich die Wirtschaft systemimmanent in eine 
ökologische Richtung entwickelt Wer diesen Erneuerungs
schub verpasst, wird in Zukunft nicht nur einen gewaltigen 
ökologischen Preis bezahlen, sondern auch damit konfron
tiert werden, dass seine Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig 
sein wird. Je länger, je mehr werden sich in Zukunft nämlich 
nur noch jene Produkte, die strengen ökologischen Kriterien 
genügen, weltweit durchsetzen. 
Die Schweiz könnte mit einem innovativen Schritt ihre wirt-. 
schaftlichen Zukunftschancen wesentlich verbessern. Das ist 
keine Erfindung von mir; das sagen Leute, die es wissen müs
sen. Ein Beispiel: Der Unternehmer Stephan Schmidheiny ist 
überzeugt davon, dass man um so wettbewerbsfähiger wird, 
je ökologischer man sich verhält 
Welche Anforderungen wären damit aus grüner Sicht an eine 
neue Finanzordnung zu stellen? Der magische Begriff heisst 
für uns schlicht und einfach: Oekologische Steuerreform. 
Worum geht es dabei? Unsere Konzeption Ist, einer solchen 
Steuerreform ökologische, soziale und wirtschaftliche Zielset
zungen zugrunde zu legen. 
In der Eintretensdebatte beschäftige ich mich lediglich mit den 
ökologischen Aspekten; die sozialen und wirtschaftlichen Ziel
vorstellungen werde ich dann bei der Begründung meines 
Minderheitsantrages näher erläutern. 
Es ist weitherum unbestritten, dass der Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen eine der vordringlichsten Aufgaben dar
stellt - Stichwort: Stabilisierung des Energieverbrauchs und 
der Schadstoffbelastung. Der Bundesrat hat sich in Rio ver
pflichtet, den Schadstoffausstoss auf dem Niveau von 1990 zu 
stabilisieren. Dieses Minimalziel kann aber mit den heutigen 
Instrumenten nicht erreicht werden. Der Bundesrat selbst hat 
für die laufende Legislaturperiode als Ziel die Ergänzung von 
staatlichen Vorschriften durch marktwirtschaftliche Instru
mente postuliert Wir sind nun bald in der Mitte der Legislatur
periode, und konkrete Umsetzungsschritte sind bis heute 
nicht sichtbar. In sieben Jahren - wenn wir das Jahr 2000 
schreiben --werden wir von den schönen Zielvorstellungen 
weit entfernt sein, wenn wir nicht heute endlich das, wovon wir 
ständig reden, in die Tat umsetzen. 
Dabei ist es heute in Lehre und Forschung unbestritten, dass 
der Weg zur Erreichung dieser Ziele nur über eine bedeut
same Verteuerung der Energie gehen kann. Sie werden ein
wenden, das sei ein viel zu grosser Sprung, die Reform müsse 
in drei Schritten passieren: zuerst die Finanzordnung um
bauen, dann den Haushalt sanieren und erst am Schluss die 
Oekologie berücksichtigen. Das wäre ein vernünftiges Vorge
hen, wenn wir noch Zeit hätten, alle diese Schritte hintereinan
der in Angriff zu nehmen. Zeit haben wir aber nicht mehr. Wie 
in anderen Bereichen haben wir längst nötige Reformschritte 
verpasst, so dass wir heute alles auf einmal machen müssen. 
Wir müssen heute umbauen und sanieren. Das war ja auch der 
Grund, weshalb wir in der Kommission für Wirtschaft und Ab
gaben in den letzten Monaten ein derart zähes Ringen hatten. 
Nun müssen Sie dem Volk diese Vorlage beliebt machen, bei 
welcher es mit Ausnahme der Exportwirtschaft nur Verlierer 
gibt Der Durchschnittsbürger bezahlt unter dem Strich ein
fach mehr Steuern, weiss aber gleichzeitig, dass er für die Sa
nierung des Bundeshaushaltes nichts Ausreichendes tut und 
dass da noch mehr kommen wird. Gleichzeitig muss er zur 
Kenntnis nehmen, dass dieser Systemwechsel mit Blick auf 
die drängenden ökologischen Fragen auch nichts voran
bringt Weshalb soll also der Mann oder die Frau auf der 
Strasse für mehr Steuern sein, wenn er oder sie nicht gleichzei
tig weiss, dass damit wenigstens die Bundesfinanzen und un
sere Umwelt saniert werden? 
Die grüne Fraktion ist deshalb der Auffassung, dass heute eine 
Finanzordnung vor dem Volk nur dann eine Chance hat, wenn 
ihr mit einer ökologischen Stossrichtung eine zusätzliche Legi
timation gegeben wird. Eine solche Legitimation soll sie durch 
meinen Minderheitsantra~ in A1 tlkel 41 ter erhalten. Es geht -
vereinfacht gesagt-darum, nach der Formel «Energie statt Ar
beit besteuern» die verfassungsrechtliche Grundlage für eine 
Ressourcensteuer zu schaffen. Mit den Erträgen dieser Steuer 



2., 
Regime financier. Remplacement 354 N 15 mars 1993 

sollen in einer ersten Phase der Mehrwertsteuersatz auf 5 Pro
zent abgesenkt und danach beispielsweise Sozialversiche
rungsbeiträge reduziert werden.· 
Bei unserem Vorschlag geht es also nicht um eine Alternative 
zum Systemwechsel, sondern um eine Ergänzung. Wir könn
ten uns mit einer Mehrwertsteuer einverstanden erklären, 
wenn sie mit einer ökologischen Komponente angereichert 
wurde. Ich werde dieses Projekt dann bei der Begründung des 
Minderheitsantrages im Detail darlegen. 
In c;ler Kommission wurde von verschiedenen Votanten darauf 
hingewiesen, dass· eine Verknüpfung einer Energieabgabe 
mit dem Finanzpaket eine Koppelung sei, die zusätzliche Geg
ner mobilisiere. Wir sind da komplett anderer Meinung: Wir 
sind überzeugt davon, dass man der breiten Bevölkerung er
klären kann, dass bei der Einführung einer Energiesteuer zu
nächst die Konsumsteuer reduziert wird und dass es dadurch 
zu einer Entlastung der: privaten Haushalte kommt Man wird 
auch plausibel machen können, dass die Arbeit weniger mit 
Steuern und Abgaben belastet wird und dass dadurch neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden können. 
In Oesterreich gibt es Studien, die belegen, dass die Nach
frage nach Arbeitskräften um 4 Prozent zunimmt, wenn der 
Preis der Energie um 1 O Prozent steigt Eine solche Argumen
tation würde also die Akzeptanz einer neuen Finanzordnung 
ohne Zweifel entscheidend verbessern. 
Die grüne Fraktion stimmt deshalb für Eintreten, und zwar in 
der Hoffnung, dass Sie diesen Minderheitsantrag dann unter
stützen werden. Falls Sie dies wider Erwarten nichttun sollten, 
hätte die grüne Fraktion ausserordentlich Mühe, diese Finanz
ordnung mitzutragen. Wir sind nämlich .überzeugt davon, dass 
Sie dann einmal mehr etwas beschliessen werden, das Sie 
dem Volk schlecht verkaufen können. Da teilen wir die Skepsis 
von Herrn Bundesrat Stich: Die Niederlage an der Urne ist vor
programmiert In diese Verantwortung möchten wir uns aber 
nicht einbinden, wenn umgekehrt zentrale grüne Anliegen 
nicht berücksichtigt werden. 
Wir müssten uns deshalb, nach der Ablehnung des Minder
heitsantrages, in der Schlussabstimmung der Stimme ent
halten. 

M. Rebeaud: Las ecologistes s'etaient opposes au dernier pa
quet financier, ainsl qu'au dernier regime fiscal propose au 
peuple et aux cantons. J'espere qua nous aurons l'occasion 
cette fois au moins de ne pas avoir besoin de Je combattre. 
La proposition qui nous est falte aujourd'hLil est moins fermee 
par rapport ä nos projets d'impöts ecologlques, ca qui nous 
permet an tous cas d'entrer en matiere. Bien entendu, il s'agit 
d'une proposition de compromis, dont nous savons que l'en
fantement a ete extr€!mement difficile, et qui ne voit pas loin. La 
rapporteur de Ja commission disait tout ä )'heure qu'il s'agis
sait, par l'intermediaire de ca nouveau regime financier, de fa
voriser Ja competitivite de l'economie suisse. Peut-etre bienl 
C'est effectivement un objectif tout ä fait souhaitable, mais 
c'est loin d'etre suffisant 
La competitivite des entreprises - selon Ja definition actuelle 
du calcul, de la comptabilite et du benefice des entreprises -
se traduira par un accrolssement du chömage. Cette logique 
fonctionne dejä. On demande aux Chemins de fer federaux, 
par exemple, d'etre plus competitits. Ce!a se traduit par des in
tentions de demantelement des lignes qui ne sont pas renta
bles. C'est vraiment du ca!cul ä courte vue et centre sur une 
entreprise; ca n'est pas a un conseiller d'Etat neuchätelois qua 
je vais l'apprendre. II taut changer Je sys,eme beaucoup plus 
fondamentalement C'est tout le sens des propositions de Ja 
minorite, evoquees tout ä !'heure par M. Thür et qui seront re
discutees plus an detail par la suite. 
Puisque nous sommes dans un debat d'entree an matiere, j'ai
merais quand meme qua las rapporteurs de Ja commission, 
qui se trouvent etre las porte-parole des principales forces po
litiques de la «formule magique», nous disent ca qu'ils voient 
comme developpements ulterieurs, etant admis qua nous pro
cedons aujourd'hui ä un bricolag0 ä court terme pour eviter Ja 
catastrophe. J'ose ä peine interroger le Conseil federal ä ce 
sujet vu qu'il parait etre encore plus conservateur qua las par
tis gouvernementaux, mais je souhaite au moins qua l'on 

puisse voir ä plus long terme. Qu'adviendra-t-il des proposi
tions fondamentales qui permettraient par exemple d'eviter 
d'accroitre le chömage an taxant moins Je travail et davantage 
l'energie ou las ressources? Ces reformes necessaires exi
gent qua nous prenions an consideration, pas seulement 
l'economie, encore molns etroitement las entreprises parce 
qua toute cette logique conduit ä une aggravation du chö
mage, mais l'ensemble des facteurs sociaux qui influencent la 
marche de l'economie. J'aimerais bien que les rapporteurs de 
la commission nous disent dans quelle perspective nous de-
vons accepter aujourd'hui ca bricolage ä court terme. · 

Jaeger:·wenn man die Finanzreform im politischen Experi
mentierkasten 'oder im finanzpolitischen Elfenbeinturm ma
chen könnte, könnte man sich durchaus fragen, ob es nicht 
richtig wäre, den . Systemwechsel ganz rein und ganz 
schlank -schlanker'als hiervorges.chlagen - zu vollziehen, mit 
einem kostenneutralen Satz, der gleichzeitig auch etwas zur 
Sanierung beitragen könnte. Das wären dann 7 Prozent, und 
damit Schluss. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 
wir uns nicht im finanzpolitischen und schon gar nicht im politi
schen Elfenbeinturm befinden, sondern dass wir uns mit den 
politischen Realitäten auseinanderzusetzen haben und dass 
wir Kompromisse im politischen Raum suchen müssen. Dies 
war im Zusammenhang mit der Finanzreform ganz genauso 
der Fall. 
So haben wir auch diesen Kompromiss gesucht Er wird von 
den einen als fauler Kompromiss bezeichnet, als Ergebnis ei- . 
ner schlechten Zusammenarbeit Ich möchte als Nichtmitglied 
einer Regierungspartei doch darauf hinweisen, dass wir in der 
Kommission nach langwierigen Verhandlungen und nach Zu
geständnissen von allen Seiten meines Erachtens einen guten 
Kompromiss gefunden haben, der auf drei Säulen basiert, 
nämlich: 
Erstens einem Satz von 6,5 Prozent - also in der Mitte zwi
schen dem haushaltsneutralen Satz von 6,2 und dem finanz
und fiskalpolitisch wünschbaren Satz von 7 Prozent -; zwei
tens einem sozialen Ausgleich, vor allem zugunsten der kin
derreichen Familien; aufgrund von Artikel 8 Absatz 4, wonach 
5 Prozent des Ertrags dieser Steuer hierfür eingesetzt werden 
sollen; drittens einer Erhöhungsm_öglichkeit um einen Pro
zentpunkt in einem saparaten Bundesbeschluss C zugunsten 
der Finanzierung der demographischen Probleme in der AHV. 
Das sind die drei Säulen, dazu kommt das Beschäftigungspro
gramm, das jetzt nicht mehr erwähnt worden ist, welches wir 
letzte Woche beschlossen haben. 
Es scheint mir klar zu sein, dass, wenn wir aus diesem Paket
ich wücde es nicht gerade als Zauberformelpaket bezeichnen, 
aber immerhin-, auf das sich die Kommission geeinigt hat, ei
nen Baustein herausbrechen, das Ganze wie ein Kartenhaus 
in sich zusammenfällt Als Vertreter einer Oppositionspartei 
könnte ich mich darüber freuen. Aber ich sage Ihnen ehrlich: 
Als Finanzpolitiker und als Oekonom ist mir hier die Sache vor
dringlicher als das parteipolitische Kalkül. Ich habe mich des
halb im Gegensatz zu anderen Vertretern von Nichtregie
rungsparteien diesem Kompromiss nicht nur angeschlossen, 

· sondern habe an der Architektur dieses Vorschlages intensiv 
mitgearbeitet 
Wenn aber heute dieser Vorschlag beraten, behandelt und 
schliesslich beschlossen wird, müssen wir uns im klaren sein, 
dass es sicher sowohl von der rechtspopulistischen wie auch 
von der linl<spopulistischen Seite her Angriffe gegen diese 
.Vorlage geben wird. Es gibt auch von grüner Seite her Ein
wände. Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir den Min
derheitsantrag Thür zu bel;tandeln haben Aber ich konzen
triere mich auf die zwei wichtigsten Einwände, die an diesem 
Pult bereits vorgebracht worden sind. 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass es bei dieser Finanzre
form um eine Umverteilung zugunsten der Exportwirtschaft in 
der Höhe von 1,6 Milliarden Franken gehe, die an sich dem 
Konsumenten weggenommen würden. 
Besitzstände müssen ja nic:1t imrr,er ko,-rektsein, und das ist in 
der Tat ein Besitzstand - man sollte nicht daran rühren, wenn 
er eben nicht ungerechtfertigt wäre. Aber nur weil er seit vielen 
Jahren Tatsache ist, muss er deshalb noch nicht richtig sein. 
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Tatsache ist nämlich, dass die ExportWlrtscliaft und insbeson
dere die Investitionsgüterindustrie doppelt und mehrfach be
lastet wird durch die Taxe occulte 1:md durch das Fehlen eines 
Vorsteuerabzugs. 
Es sind 1,6 Milliarden, die unsere Exportwirtschaft im Wettbe
werbskampf auf den internationalen Märkten durchaus effizi
ent einsetzen kann und einsetzen· muss, weil sie durch die Ab
lehnung des EWR-Beitritts ohnehin schon gewaltigen Diskri
minierungen ausgesetzt sein wird. Das ist zurzeit noch gar 
nicht der Fall, sondern das wird erst der Fall sein, wenn Ende 
Jahr der EWR-Vertrag in Kraft treten wird. Alsd geht es. hier 
darum, einen unbefriedigenden wettbewerbsverzerrenden 
Zustand zu beseitigen, und es geht gleichzeitig darum, dem 
Umstand Rechnung zu tragen, dass wir uns auf dem Wege zu 
einer Dienstleistungsgesellschaft befinden. Da geht es nicht 
mehr an, dass der ganze Dienstleistungsbereich ausgeklam
mert bleibt Wir müssen auch hier gleich lange Spiesse schaf
fen, damit sich unsere Wirtschaft unter korrekten Wettbe
werbsbedingungen entfalten kann. 
Auf der anderen Seite steht das Argument, das von Herrn Früh 
vorgebracht worden ist Ich teile, Herr Früh, Ihre Auffassung 
sowie diejenige des Gewerbeverbandes: Sie kritisieren, wir 
hätten uns zu leichtfertig Ausgaben erlaubt, die uns in jene De
fizite, mit denen wir heute zu kämpfen haben, hineingeführt 
haben; Sie geissein auch die Verschuldung; Sie geisseln die 
Defizite. Aber, Herr Früh, die Lösung, die Sie vorschlagen, ist 
nicht unbedingt eine Lösung für das, was Sie vorher beklagt 
haben. 
Herr Früh, ich weiss, Sie haben mich immer unterstützt, wir ha
ben uns gegenseitig unterstützt, wenn es ums Sparen ging. 
Mit der Vorlage aber, die Sie wollen, mit 6,2 Prozent, bewirken 
Sie letzten Endes eine zusätzliche Erhöhung des Defizits, und 
r-iiar um 250 Millionen Franken pro Jahr: eine zusätzliche 
Neuverschuldung. Das widerspricht genau Ihrer Argumenta
tionen. Auch der Gewerbeverband muss sich gut überlegen, 
ob 6,5 Prozent nicht für ihn tragbar wären. Denn auch Sie vom 
Gewerbe sind letzten Endes als Zulieferanten von der Export
Wirtschaft abhängig, die ihrerseits Zustimmung zu den 
6,5 Prozent signalisiert hat; natürlich dank der Entlastung 
durch die raxe occulte. 
Es ist auch von selten der Arbeitgeberverbände, zum Beispiel 
von Herrn Borgeaud, Unterstützung für die 6,5 Prozent signali
siert wotden. Das zeigt, dass offensichtlich der Wille vorhan
den ist, sowohl auf selten der Wirtschaft wie auf selten des Par
lamentes, nicht einfach die Sanierung beiseite zu schieben, 
obwohl man Sanierung und Finanzreform trennen will, so wie 
das !=rau Spoerry vorhin vorgetragen hat 
Auf der anderen Seite wäre es aber falsch, wenn wir mit der 
Reform gleich neue Defizitlöcher programmieren würden. Das 
machen Sie nämlich, wenn Sie den Mehrertrag mit den 
500 Millionen Franken Sozialausgleich verrechnen; bei höhe
rem Satz wäre dieser eben höher; 550 Millionen Franken. 
Wenn Sie dann die Ausfälle (Stichworte Syndizierung, Stem• 
pelabgabe) berechnen, bleibt unter dem Strich als haushalt
neutrale Lösung mit einem Ansatz zu einer künftigen 'Sanie
rung eben nur der Satz von 6,5 Prozent 
Man kann sich nun fragen, ob man nicht nur die Wust modifi
zieren und dort mit einem höheren Satz operieren solle, son
dern gleich auch die Sanierung in Angriff genommen werden 
sollte. Aber damit haben wir wahrscheinlich keine Chancen 
vor dem Volk. Herr Keller Rudolf, Sie sagten, die Mehrwert
steuer sei eine Zwängerei. Ich glaube das überhaupt nicht, 
denn in breiten Kreisen der Bevölkerung hat man die Mehr
wertsteuer nicht prinzipiell bekämpft - vielleicht war das der 
Fall bei Ihrer kleinen Minderheit-; aber auf breiter Front war es 
eine Zustimmung zum Prinzip. Was man aber.nicht wollte, wa
ren die verschiedenen Ergänzungen, mit denen die damalige 
Vorlage beladen wurde, und die bei der Abstimmung vom Volk 
nicht getragen wurden. 
Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutreten. Sie ist finanzpoli
tisch und fiskalpolitisch vielleicht nicht das Maximum. Sie be
wegt sich aber im Rahmen des,politisch Machuaret,, und sie 
kann getragen werden von den verschiedenen Organisatio
nen, auch von der WirtSchaft, und "Z!Nar auf Arbeitgeber- wie 
auf Arbeitnehmerseite. Ich bin überzeugt, dass auch der Ge-

werbeverband seinen Sinn für das Gemeinwirtschaftliche auf
bringen und signalisieren wird', und dass sich dann zumindest 
nachher der Präsident für die 6,5 Prozent einsetzen wird, wenn 
wir uns hier auf diese Lösung geeinigt haben. 
Ich begreife den Widerstand von gewerblicher Seite, aber das 
Lachen von Herrn Früh zeigt, dass die Stimmung heute offen
sichtlich sehr versöhnlich ist Das zeigt mir auch, dass wir uns 
auf tragfähigem Eis bewegen. Deshalb bitte ich Sle, nichts aus 
der Vorlage herauszubrechen - auch· eine Teilung ist gut zu 
überlegen -, sondern - wie gesagt worden ist - bei diesem 
kleinen Solidarpakt zu bleiben. 
Wir sind für Zustimmung zur Vorlage und für Ablehnung der 
Rückweisungsanträge. 

David: Die Kommission präsentiert Ihnen eine Verständi
gungslösung, welche die Bundesratsparteien ausgehandelt 
haben. Kompromisse, das wissen wir, haben in der heutigen 
politischen Landschaft keine gute Presse. Rechts aussen und 
links aussen hat heute die reine Lehre Oberwasser, auch in 
der Finanzpolitik. Die Finanzordnung des Bundes ist aber für 
den sozialen Frieden in unserem lande zu wichtig, als dass 
man sie zum Spielball einer Konfrontationspolitik verkommen 
lassen dürfte. Natürlich gibt es Leute - und nicht zu wenige-, 
die an einem neuerlichen Scheitern einer Finanzordnung ihre 
Freude hätten, weil sie von einer krisenhaften Entwicklung in 
unserem lande ihren politischen Profit erhoffen. 
Die CVP - in der Mitte des politischen Spektrums - kann und 
will dieses Spiel nicht mitmachen, weil es verantwortungslos 
ist Verantwortung. wahrnehmen in der Finanzpolitik heisst in 
meinen Augen "Z!Neierlei: Zum einen muss jetzt, gerade nach 
der EWR-Abstimmung, den vitalen Interessen der schweizeri
schen Volkswirtschaft höchste Beachtung geschenkt werden. 
Das heisst für die Steuerordnung: keine Wettbewerbsverzer
rung auf der einen Seite und keine öffentliche Defizitwirtschaft 
auf der andern Seite. Zum "Z!Neiten - das gehört auch zu einer 
Finanzpolitik, die ihren Namen als verantwortungsvolle Fi
nanzpolitik verdient- muss bei der Verteilung der Steuerlasten 
Steuergerechtigkeit herrschen, d. h., die fundamentalen Prin
zipien des sozialen Ausgleichs zwischen den wirtschaftlich 
Starken und den wirtschaftlich Schwachen, die in die Steuer
ordnung hineingehören, müssen beachtet werden. 
Aus diesen Ueberlegungen hat sich die CVP-Fraktion in der 
Kommission nachdrücklich- und letztlich auch mit Erfolg; ich 
glaube, das sagen zu dürfen -für eine Verständigungslösung 
eingesetzt Mit der Verabschiedung des Investitionsbonus in 
der vergangenen Woche hat die Verständigungslösung In die
sem Saal eine erste Feuerprobe bestanden. Jetzt, in dieser 
Woche, gilt es, den zweiten Schritt zu tun. 
Wichtigstes Element des zweiten Schritts ist die Umgestaltung 
der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer. Der Bundesrat 
schreibt in seiner Botschaft, eine Neuauflage dieses Steuersy
stems widerspräche dem Volkswillen, denn am 2 Juni 1991 
hat das Volk die Mehrwertsteuer- allerdings relativ knapp, mit 
54 zu 46 Prozent - abgelehnt Aber, das ist richtig, der Ein- . 
wand des Bundesrates ist ernst zu nehmen. 
Die damalige Ablehnung hatte zwei Gründe: Einmal war es 
eine Paketlösung, die zu reich befrachtet war, und zweitens 
wurde das Paket von selten der Wirtschaft aus verschiedenen 
Lagern bekämpft. Die damalige Haltung der Wirtschaftsver
bände war in meinen Augen sehr unklug. Wegen untergeord
neter Nachteile opferte man den grosßen Vorteil einer wettbe
werbsneutralen Verbrauchssteuer. 
Ich habe auch grosses Verständnis dafür, dass Herr Bundes-
rat Stich damals verärgert war. Viele, auch ich selbst, waren es 
mit ihm Diese Verärgerung kann aber kein Grund sein, ein als 
richtig erkanntes Ziel aufzugeben. Die Schweiz braucht im im
mer härter werdenden internationalen Wettbewerb ein wettbe
werbsneutrales und ein aussenhandelsneutrales Verbrauchs
steuersystem. Es gibt leider auf dem ganzen Globus kein an- / 
deres System als das, welches wir Ihnen von der Kommission 
aus vorlegen. · 
Die Bevölkerung, davon bin ich-überzeugt, ist sich heute mehr 
als vor zwei Jahren bewusst, dass die schweizerische Volks
wirtschaft pfleglich behandelt werden muss, wenn sie ihre Lei
stungsfähigkeit behalten will. Die CVP ist der Ueberzeugung, 
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dass der Uebergang zum Mehrwertsteuersystem ein absolut 
notwendiger Schritt ist, um den Wirtschaftsstandort Schweiz 
bei Kräften zu halten. 
Ich bitte Sie, auf diese Vorlage einzutreten. Wlr von der CVP
Fraktion werden uns zu einzelnen Punkten der Ausgestaltung 
der Vorlage noch gesondert melden. 

M. Gros Jean-Michel: Le groupe liberal considere en effet 
comme urgente la modification de notre regime financier cc:im-

. prenant la creation d'un impöt moderne de consommation. 
C'est pour cette ralson principale qu'il vous demande d'entrer 
en matiere sur le projet elabore par la Commission de l'econo
mie et des redevances. 
Un impöt moderne, teile la taxe a la valeur ajoutee, presente 
deux interets majeurs. II assure une base plus solide aux res
sources de la Confederatlon puisqu'il soumet a taxation las 
services, ce qui, dans une economie comme la nötre forte
ment axee vers le secteurtertiaire, permet de lutter contre l'ero
sion ineluctable des revenus de l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
Ensuite, deuxieme atout essential, la TVA assure la competiti
vite de nos entreprises dans un contexte europeen. Nos indu
stries d'exportation en ont le plus urgent besoin, alles qui sont 
penalisees par J'lcha sur las investissements et las moyens de 
production, plus communement appele taxe occulte. 
Alors, quelle ne M pas la surprise du groupe liberal en prenant 
connaissance du projet du Conseil federal! Certes, on peut 
eprouver quelque comprehension a 1'$gard du gouvernement• 
qui ade quoi etre echaude par le vote populaire du 2 juin 1991 
rejetant le troisieme projet de TVA A premiere vue, il peut donc 
paraitre sense de presenter cette fois-ci au peuple un projet 
simple, qui ne bouleverse pas trqp d'habitudes, dans le but 
louable d'assurer l'avenir. des recettes de Ja Confederation. 
Mais on doit tout de meme ~e poser plusi~urs questions. 
Avons-nous vraiment las moyens, avec le regime financier pro
pose par le Conseil federal-c'est-a-dire un lcha proroge avec, 
ulterieurement, passage ala TVAau niveau legislatif-, d'assu
rer ces recettes? C'est loin d'etre certain. On est meme oblige 
de constater que ce regime, meme ptoroge, n'a plus l'effica
cite souhaitee. La degradation des finances de la Confedera
tion le montre a l'evidence: il y a bei et bien des faiblesses 
structurelles dans notre fiscalite. Celle-ci, Jorsqu'elle est liee a 
la quantite et au poids des marchandises, est victime d'une• 
constante erosion, acceleree par las demantelements tarifai
res. L'imposition des investissements et des moyens de pro
duction a des effets pervers pour notre economie, qui sont 
d'ailleurs fort bien decrits dans le message, et par la meme des 
incidences negatives sur las recettes fiscales. La conclusion 
s'impose d'elle-meme: le regime financier actuel est desuet, il 
faut donc le reformer en profondeur. 
C'est ce que le Conseil federal et le Parlament ont deja voulu 
faire il y a deux ans, mals un echec populaire etait ä: la clef. La 
surprise vient d'ailleurs aussi de l'interpretation de ce scrutin 
faite par le Conseil federal pour justifier son timide projet Cette 
analyse est importante, et je vous laisse le soin d'en prendre 
connaissance dans le message, car c'est principalement alle 
qui a conduit le gouvernement a un quasi-immobilisme, que 
l'on peut bien sQr qualifier de realisme, mais qua l'on pourrait 
tout aussi bien taxer de manque de courage politiqua 
Ne voulant ainsi pas courir un risque politique important, 

. comme il le ditlui-meme - et encore faudrait-il relativiser la no
tion de risque politique important en Suisse-, le Conseil fede
ral nous propose donc ce projet constitutionnel modifiant le
gerement l'lcha pour permettre un passage ulterieur a Ja TVA 
Monsieur le Consei!ler federal, il faudra nous expliquer com
ment vous comptez vendre ce projet au peupJe lors de Ja vota
tion. II faudra lui faire comprendre qu'il ne vote pas pour ou 
contre la TVA, mais qua, s'il vote oui, le passage a la TVA sera 
tout de meme possible. De J'avis du groupe liberal, ce n'est 
pas tenir le peuple suisse en tres grande estime qua de penser 
qu'il refuserait une TVA qui dit son nom, mais qu'il accepterait 
la base constitutionnelle qui permettrait son introduction dans 
laloi. 
Notre groupe soutient donc le concept de la commission, qui 
comprend le passage direct a la TVA En effet, nous ne parta
geons pas l'an·alyse du Conseil federal de la votation du 2 juin 

1991. En toute modestie, l'interpretation a laquelle croit le 
groupe liberal peut reveler une certaine pertinence puisque, a 
l'epoque, il etait le seul groupe parlementaire a s'etre oppose 
au paquet fiscaJ lors des debats, et en consequence le seul a 
se trouver du cöte des vainqueurs Je 2 juin 1991. 
Nous pensons qua Je systeme lui-meme de la TVA n'a pas 
constitue l'epouvantail qua l'on·a bien voulu decrire. L'en
quete Vox sur laquelle s'appuie aussi le Conseil federal revele 
entre autres qua seuls 6 pour cent des opposants au paquet 
fiscal se sont prononces contre le changement du systeme fis
cal en lui-mema L'opposition massive est venue d'une aller
gie au paquet «tutti frutti» soumis au vardict populaire. 
En voulant satisfaire tout le monde, on a mecontente une ma
jorite de citoyens. L'enquete Vox demontre nettement qua 
ceux qui ont dit non n'ont pas voulu qua le changement de 
systeme entraine une augmentation globale de la fiscalite et, 
par la meme, de la quote-part de !'Etat 
Enfin, le groupe liberal considere qua le vote du 2juin 1991 
nous donne une le9on en mettant en lumiere l'echec d'une 
politique de compromis a tout prix. Cette politique de compro
mis, au contraire d'une politique de consensus, presente l'in
convenient majeur que dans chaqüe projet chaque partisan 
trouve matiere a combattre et se trouve dans une situation d'in
capacite de le defendre avec conviction. D'ou un echec pro
gramme. 
Des lors, la le9on du 2 juin 1991 a-t-elle servi? Le depliant vous 
prouve qu'il n'en a rien ete en commission. La sainte alliance 
des partis gouvemementaux -qua d'autres ont appelee la for
mule magique - a de nouveau estime qu'il fallait charger Ie 
projet jusqu'a I'accord final des quatre partis. II a fallu tout 
d'abord augmenter Ie taux a 6,5 pour cent, affecter ensuite 
5 pour cent des recettes de la TVA pour amortir le choc de ce 
nouvel impöt aupres des personnes aux plus bas revenus, et 
enfin prevoir la possibilite d'augmenter l'impöt de consomma
tion de 1 pour cent si le financement de 1' AVS l'exige. Mais cela 
n'a pas suffi. Pour öter a l'un des partis ses dernieres reticen
ces, les autres ont consenti a des mesures etatiques de re
lance, celles-la meme qua nous avons acceptees la semaine 
derniere. Finalement, oufl le paquet etait a nouveau ficele, pret 
a etre soumis au peuple. 
Nous nous trouvons ainsi dans la situation absurde que les 
partis representes au Conseil federal sont interdits de signa
ture pour les propositions de minorite alors qua le Conseil fe
deral lui-meme n'a pas encore adhere au projet de passage 
direct a la TVA et combat le taux de 6,5 pour cent pour propo
ser celui de 7 pour cent 
Sans jouer au devin, le groupe liberal entrevoit assez mal le suc
ces d'une teile ~ntreprise. II juge neanmoins qu'il est indispen
sable de reformer notre systeme d'imposition lndire_cte par le 
passage a la TVA, impöt moderne etconforme a ceux pratiques 
dans las pays europeens. Nos entreprises, notamment celles 
qulvivent de l'exportation, considerentce changementcomme 
une condition-cadre essentielle a leur competitivite. II faut donc 
proposer au vote populaire le simple changement de systeme, 
au taux actuel de l'lcha, ~oit 6,2 pour cent Le seul sigf)e qu'il 
serait a notre avis souha1table de donner aux adversaires du 
2 juin 1991 serait un article qui garantirait un Mur reequilibrage 
entre fiscalite directe et fiscalite indirecte, nous y reviendrons. 
Un projet clair, simple, lisible, un projet auquel nos conci
toyens pourront comprendre quelque chose, voila ce qua las 
liberaux vous proposent, assortl d'une argumentation solide, 
lie a l'importance que la transformation de l'il"(lpöt indirect re
vet pour nos entreprises, surtout en periode de crise, mais lie 
aussi a l'urgence qu'il y a d'assurer a la Confederation de soli
des bases fiscales pour assurer ses täches. II nous semble 
qu'ainsl la TVA 1993 ade bonnes chances de trouver gräce 
aupres des electeurs. ·· 
Nous vous demandons doric d'entrer en matiere et de simpli
fier le projet en suivant les propositions de la minorite liberale 
ou en acceptant le concept propose par M. Wyss Paul, qui, en 
separant l'arrete en trols parties, poursuit le meme but 

On. Cavadlnl Adriane: Vi sono almeno cinque motivi per so
stenere questa proposta della Commissione dell'economia e 
deitributi. · 
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1. In una societa di servizio e di consumo e inammissibile rion 
tassare questi elementi per limitarsi a colpire le transazioni dl 
merci con l'attuale sistema dell'imposta sulfa cifra d'affari · 
(ICA). . 
2 Un'imposta sul valore aggiunto (IVA) abbastanza diffusa in 
modo capillare ä tuttl i settori dell'economia ha il pregio di dare 
alle finanze della Confederazione una base fin·~nziaria piu so
lida e piu duratura: un öbiettivo ehe non puö essere raggiunto 
con l'imposta sulla cifra d'äffari, perche questa e limitata alle 
transazioni di merci, e la Svizzera, da un Paese di produzione 
industrlale, diventa sempre c:li piu un Paese di servizio, quindi 
la base imponibiie diminuisce. 
3. Questa proposta permette di dare un contrtbuto concreto 
alla rivitalizzazlone dell'economia, perche viene finalmente eli
minata l'imposta ehe colpisce oggi gli investimenti delle 
aziende industriali, dando quindi piu competitivita alla nostra 
economia 
4. La proposta della commissione tiene conto dei problemi so
ciali, devolvendo il 5 percento degli introiti della futura IVA a 
misure perle famiglie e perle persone a basso reddito, e inol
tre da un contributo anche al risanamento delle finanze della 
Confederaziöne, evitando ai cittadirii e ai cantoni dei tagli ehe 
potrebbero rtvelarsi in awenire ancora piü du~ di quelli decisi 
sinoadoggl. 
5. La nuova IVA permettera piu facilmente in awenire di affron
tare altri problemi. Se si dovesse aumentare il tasso per finan
ziare I' AVS, se la Confederazione dovesse avere altre esigenze 
per ulteriori pacchetti di rivitalizzazione, al cittadino si potra 
porre una domanda molto piu semplice: se a d'accordo di ac
cettare un aumerito in cambio di un determinato programma 
Con l'ICA invece noi saremmo obbligati ad avere uri sistema ri
gido ehe non permette u\teriori aumenti, perche penalizze
remmo a questo momento ancora di piu gli investimenti. 
La nllova proposta quindi-'- mi sembra - tiene aonto delle criti
che del progetto 1991 e anche della nuova s~tlazione della 
Confederazione. A mio parere merita di esser~ appro\/ata da 
questo Parlämento, e mi auguro pol ehe anche II popolo di 
fronte a una proposta di questa natura possa finalmehte dare il 
suo parere positive. 

M. Spielmann: Au cours de cette session, on est aux prises 
avec des multipaoks. La premiare semaine, c'est celui qui a 
permis de faire des propositions qui aggravent la situatlon des 
chömeurs. La deuxiame semaine un multipack faisant passer 
l'äge de 1!'1 retraite a 64 ans pour les femmes, et cette fois, en 
guise de conclusion, un multipack sur la TVA 
II s'agit donc,. bien s0r, de voir, comme dans chacun des au
tres projets, les aspects positifs et les aspects negatifs: je crois 
qu'aujourd'hui personne ne peut s'opposer slir le fond a une 
neoessaire modification de l'impöt sur le chiffre d'affaires pour 
l'adapter a la situation economique, mais II faut a!JSSi voir 
quels sont les objectifs politiques, la situation finanoiei'e et le 
projettel qu'il est presente au)ourd'hui. : 
Tout d'abord, en ce qui conceme la situation firianciere, je suis 
intervenu a plusieurs reprises-et je ne suis pas le seul dans ce 
cas - pour demander qu'on matte enfin en place les differents 
modales de cotnptes qui ont ete imposes aux cantons pour 
qu'ils puissent presenter une sltuation financiare qui permette 
des comparaisons et surtout une meilleure analyse des de
penses d'investissement et de fonctionnement Je suis per
suade qu'avec une teile presentation comptable les oomptes 
de la Confederation apparaitraient aussi differemment 
En oe qui oonoeme le probleme de la fiscalite, II taut savoir 
aussi que toute une serie de mesures ont deja. ete prises: je 
parle des programmes urgents, je pense aussf.a la deduction 
falte sur les holdings, aux differentes modifications concemant 
les rendements bruts et nets, etc. Donc, il y a des modifications 
qui sont intervenues. La situation financiare et la situation de la 
fiscalite en decoulent directement 
II s'agit de voir quelle est la situation economique dans notre 
pays, la situation dans laquelle se trouve une banne partie de 
la population et voir aussi qu'il y a, contradictoirement en pe
riode de crise, certains qui profitent et d'autres qui subissent 
cette crise. On pourrait souligner encore une fois a ce titre les 
differents resultats presentes par les banques ,au cours des 

derniares serriaines, et qui provoquent des reactions assez 
scandalisees de la part de la population au vu de la situation fi
nanciere et du sort que les banques font subir aux oollectivites. 
II y a eu aussi la modification du droit de timbre. On nous a ex
plique toutes les raisons pour lesquelles on l'avait modifie et 
on voit en definitive que tant le resultat des entreprises que la 
situation de l'emploi dans ces grandes bahques, y compris le 
resultat financier, ne sont pas tellement conformes a ce qu'on 
avait annonce. 
II y a aussi des consequences direotes ä ces votations sur le 
drolt de tlmbre, c'est-a-dire qu'on a modifie l'imposition pour 
les titres assimilables a des obligatlons d'emprunt, ce qui fait 
que les collectivites publiques se voient augmenter considera
blement leur imposition au titre du dr'oit de timbre. Par exem
ple, pour un emprunt public de 250 millions qui vient d'etre 
lance par le canton de Geneve, c'est en gros 3 millions de plus 
qui devront etre payes par le canton simplement au titre de la 
modification du droit de timbre. C'est encore une fois les col
lectivites publiques qui sontfrappees. 
Autre element, tout aussi important: on a beaucoup parle de la 
concurrence ecor\omique et de la necessaire neutralite, du 
problame des coats, du problame du commerce exterieur, 
mais ce qui est important et decisif, en definitive, c'est les 
consequences qu'aura sur la population, sur l'indice des prix 
et le pouvoir d'achat, l'introduction de cette TVA Je crois 
qu'on ne peut pas mieux l'expliquer qu'aux pages 21 et 22 du 
message du Conseil federal, qui expose clairement que lade
marolie actuelle pour remplacer l'lcha par la TVA et, dans la 
foulee, pour reserver la possibilite transitoire de maintenir l'im
pöt federal direct, mais avec la volonte de le supprimer de
main, reviendra a alleger la fiscalite pour les plus nantis et a 
l'augmenter pour les plus demunis. Ceci est une realite dont il 
faut tenir campte et, dans un tel contexte, vous aurez l'occa
sion de mesurer encore une fois si reellement te peuple se pro
nonce pour ou contre la TV A En fait, les derniers resultats - on 
peut faire toutes les conjectures qu'on veut- ont ete tout a fait 
clairs. · 
Je oonclurai mon Intervention - 9a clignote deja sur mon pupi
tre, II est diffioile de s'exprimer sur la TVA en si peu de tempsl -
pour dire que le problame de fond est effectivement celui du 
remplacement de l'impöt federal direct, impöt progressif qui 
tauche les gens en fonction de leur capacite contrlbutive, par 
un impöt a la consommation qui trappe indistinctement toute 
la population. Ceta pourrait ätre justifie et pourrait etre un pro
gras s'il y avait des compensations et une politique fiscale et fi
nanciare plus dyhamique. II faut dire aussi que la TVA a un effet 
centralisateur tras fort et que c'est une source d'inquietude 
supplementaire pour la population. Pensons plus particuliare
ment a la population des regions peripheriques, aux person
nes deja durement touchees par le chömage. II est olair 
qu'aveo la politique actuelle teile qu'elle est developpee, par 
exemple dans le livre vert des CFF ou dans d'autres orienta
tions de la politique regionale, quelque inquietude apparait au 
sein de oes populations de voir se developper un impöt plus 
oentralisateur qui contralndra les cantons a augmenter la fis
calite dans leur region. C'est aussi un problame qui pasera 
lourd dans la balance. II est explique d'une maniare tras claire 
dans le rapport du Conseil federal. 
Le lendemain de la votatlon du 2 ]uin 1991, j'avais depose la 
motion 91.3134 demandant un certain nombre d'orientations 
nouvelles qui prevoient un regime fisoal sans TVA en donnant 
quelques pistes, celles des differentes possibilites fiscales qui 
existent dans ce pays. Je regrette simplement qu'on n'ait pas 
tenu compte davantage de ces propositions-la, car alles per
mettraient de vouseviter le nouvel echec que vous avez d'ores 
et deja programme. 

Dreher: Es ist viel Richtiges gesagt worden, so dass ich mich 
relativ kurz fassen kann. Wir werden auf die Vorlage eintreten. 
Wir werden den Rückweisungsantrag Früh unterstützen, und 
wir werden die Minderheitsanträge Gros Jean-Michel/Dreher 
auf der Fahne unterstützen, möglicherweise den Antrag 
Mauch Rolf, wie er jetzt vorliegt, und den Antrag Bortoluzzi. 
Zur Sache selbst habe ich folgende Ausführungen zu machen. 
Ich warne einmal mehr davor, dem Volk ein schwerbeladenes 
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Paket vorzulegen. Wir sind für eine schlanke, ranke Vorlage für 
einen Systemwechsel und nichts anderes, ohne irgendwel
ches Gepäck dazu. Erneut hat man es offenbar - im Rahmen 
des Regierungsfilzes-als notwendig erachtet, mit Zugeständ
nissen den Kons.ens mit einer Partei herzustellen, die man 
sonst dagegen zu haben glaubte, · 
Ich weiss, dass in der Politik der Sinn für geschichtliche Rück
blicke nicht sehr ausgeprägt ist Aber erinnern Sie sich doch 
zurück: Wie war das 1975 beim Finanzpaket 1, als ein freisinni-

, ger Finanzminister 12 Prozent Mehrwertsteuer und einen 
Höchstsatz von 1'5 Prozent bei der direkten Bundessteuer 
wollte? Wir müssen heute den Bundeshaushalt ebenfalls sa
nieren. Dann hatten die Sozialisten Dissens signalisiert und 
nachher gesagt, ohne sie hätte man die Vorlage nicht durch-

. gebracht Es gab dann allerdings noch diesen Nebenaspekt, 
dass der Gewer.beverband und Dr. Fischer auch dagegen wa
ren. Das sollte man vielleicht nicht völlig vergessen. · 
Beim zweiten Finanzpaket 1979, wie beim dritten, das wir am 
2. Juni 1991 eingeäschert hatten, war auch ein Konsens zwi
schen den Regierungsparteien vorhanden. Aber die Verbände 
haben nicht mitgespielt Ich halte es also für wesentlich ge
scheiter - viel gescheiter, als einen Konsens zwischen den 
Bundesratsparteien zu beschwören -, den Konsens mit den 
wichtigsten Verbänden zu haben; denn sie würden ja im Ernst
fall auch dieses Paket beerdigen, wenn es bei 6,5 Prozen, blei
ben oder gar zu einem Höchstsatz von 7 Prozent kommen 
~~ - . 
Wir sind für diesen haushaltneutralen Satz von 6,2 Prozent, 
aus der einfachen und oft dargelegten Ueberlegung, dass alle 
neuen Einnahmen den Sparwillen dieses Hauses im allgemei
nen und der Bundesverwaltung im speziellen sehr rasch abzu
töten vermögen. Dieser Spardruck ist jetzt im Aufbau begrif
fen. Wir müssen darauf verzichten, dem Bund neues Geld zu 
geben. Wenn neues Geld da ist, wird es verschleudert; das ist 
so sicher wie das Amen in der Kirche. Deshalb sind wir gegen 
6,5 und natürlich gegen 7 Prozent 
Dass die Mehrwertsteuer unsozial sein soll, habe ich nicht 
nachempfinden können, denn alle sozialdemokratisch regier
ten Länder Europas - niemand wird ja behaupten wollen, 
diese seien nicht sozial, sie haben das ·Soziale ja sozusagen 
gepachtet- sind finanziell «im Schneider», noch mehr als wir. 
Alle diese Länder haben Mehrwertsteuersätze von 18, 19 oder 
23 Prozent-das grosse soziale Vaterland Schweden zum BeJ
spiel! Also irgendwie komme ich bei der Argumentation, wo
nach die Mehrwertsteuer unsozial sein soll, nicht ganz mit 
Wir haben an sich immer erklärt, dass wir die Mehrwertsteuer 
nur wollen, wenn gleichzeitig die direkte Bundessteuer weg
fällt - dieses Kriegskind, das man nicht unter sozialistischer, 
sondern unter freisinniger Führung verewigt hat Wenn wir 
trotzdem zustimmen, so deshalb, weil wir den Systemwechsel 
herbeiführen müssen und weil er im Vergleich zur Warenum
satzsteuer mit 6,2• Prozent Steuersatz haushaltneutral ist 
Sie wissen, dass genügend Stimmen für die Volksinitiative zur 
Abschaffung der dire~en Bundessteuer (DBS) gesammelt 
wurden und folglich die Möglichkeit besteht, dass wir hier sehr 
bald politisch wirken können. 
Aus all diesen Gründen wird die Fraktion der Auto-Partei ein
treten, den Rückw13isungsantrag Früh und alle Minderheitsan
träge auf der Fahne unterstützen, und -wie ich schon sagte -
eventuell den Antrag Mauch Rolf und den Antrag Bortoluzzi. 

Steinemann: Zwei scheinbar bloss formelle Aenderungen 
dieser Vorlage enthalten politischen Zündstoff: Einerseits soll 
auf die Befristung verzichtet und andererseits dem Gesetzge
ber die Kompetenz zuerkannt werden, den Systemwechsel, 
der bisher in Volksabstimmungen umstritten war, bei der Um
satzsteuer zu vollziehen. Auch der angestrebte längerfristige 
Handlungsspielraum für die Verbesserung der Steuersysteme 
ist vom Volk bisher zurückgewiesen worden. 
Angesichts der meiner Meinung nach ungünstigen Ausgangs
lage fü_r den vorliegenden Finanzordnungsersatz wäre, wenn 
kein schlanker Uebergang .mit 6,2 Prozent möglich ist, eher 

· ein etappenweises Vorgehen vorzuziehen, damit die Uebung 
nicht zum Schuss in den Ofen wird. 
Nun ist aber so oder so in erster Linie die Sanierung des 

· Staatshaushaltes in Angriff zu nehmen, und zwar über Ausga
benreduktionen aller Art Bei heutiger Betrachtung ist diesbe
züglich nur ein ernüchterndes und enttäuschehdes Urteil 
möglich. Die Ausgaben steigen von rund 37 Milliarden im Vor
anschlag 92 auf rund 43 Milliarden 1995 munter weiter, was 
die unakzeptable Zuwachsrate von jährlich 6,3 Prozent ergibt 
Auch die Staatsquote erhöht sich auf 1 O, 7 Prozent 
Die Regierung macht es sich schon einfach, wenn sie fest
stellt, die ausgabenseitigen Verbesserungsmöglichkeiten 
seien ausgeschöp~ Sie sind es nämlich nicht Gemäss 
parkinsonschem Gesetz der Verschwendung steigen beim 
Bund die Ausgaben über die Einnahmen hinaus. Bei Mehrein
nahmen wird das Loch im Staatssäckel nie kleiner, sondern 
grösser-als zuvor. Schon darum wehrt sich die Auto-Partei ge
gen immer neue Schröpfungsversuche gegenüber dem 
Steuerzahler. Auch stellen wir fest, dass der Ansporn und die 
Tat fehlen, sich endlich von zahlreichen und verhängnisvollen 
lndexautomatismen zu lösen .. 
So bleibt heute die ernüchternde Feststellung, dass nach der 
erfolgreichen Bewältigung der Rezession Ende der siebziger 
Jahre die zehn Jahre danach, trotz bester wirtschaftlicher Vor
au.ssetzungen, nichtgenutztwurden, um den Bundeshaushalt 
den marktwirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu gestal
ten und ihn so zu konsolidieren, dass die hervorragenden Mit
telzuflüsse auch für substantielle Steuerentlastungen einge
setzt worden wären. 
Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben die Chance ver
passt, den Goodwill der Steuerzahler zu honorieren, eine. 
marktverträ'.gliche, wirtschaftsfreundliche, langfristig tragende 
Finanzordnung zu schaffen und damit den Wirtschaftswettbe
werb zu beleben. 
Aus obigen Gründen komme ich zum Schluss, den Rückwei
sungsantrag Früh für den reinen Systemwechsel mit einem 
Satz von 6,2 Prozent zu unterstützen, weil diese Vorlage dazu 
missbraucht werden soll, die selbstverschuldete, bedenkliche 
Finanzlage des Bundes durch neue Belastungen der Steuer
zahler zu verbessern, anstatt die Ausgaben endlich markant 
zu reduzieren. 

Flscher-Sursee: Ich spreche zu den Rückweisungsanträgen 
Früh und Keller Rudolf und beantrage Ihnen im Namen der 
CVP, beide abzulehnen, und zwar aus formellen wie aus mate-
riellen Gründen. ' 
Formell ist der Rückweisungsantrag Früh nicht nötig, denn der 
Rat kann hier über den Satz 6,5 Prozent oder 6,2 Prozent ent
scheiden; damit wäre die Sache geregelt 
Der Rückweisur.igsantrag Keller Rudolf- Rückweisung an den 
Bundesrat - ist ebenfalls nicht nötig. Herr Keller, Sie können 
einfach die Vorlage des Bundesrates aufnehmen und somit 
Herrn Bundesrat Stich die Honneurs erweisen; er wird Ihnen 
dankbar sein. 
Materiell bedeutet der Rückweisungsantrag Früh die Ableh
nung der Verständigungslösung. Die CVP-Fraktion steht hin
ter dieser Verständigungslösung. Richtig ist, wie Herr Früh 
ausgeführt hat, dass laut der Vox-Analyse die Vorlage au.s dem 
Jahre 1991 wegen des heraufbeschworenen Gespenstes 
massiver Steueirerhöhungen abgelehnt wurde. Die Ableh
nung war aber relativ knapp und erfolgte, weil zuviel in die Vor
lage hineingepackt worden war, insbesondere auch wegen 
des Versicherungsstempels. 
Die jetzige Vorlage ist viel einfacher und klarer: Dem Volk wird 
eine verbesserte Mehrwertsteuer vorgelegt Daher ist es auch 
keine Missachtung des Volkswillens, Herr Keller. Ein Nein des 
Volkes erlaubt nämlich auch, ihm eine verbesserte Lösung 
vorzulegen, und das tun wir jetzt Der vorgeschlagene Satz 
von 6,5 Prozent bringt dem Bund zwar Mehreinnahmen, aber 
in massvollem Umfang; wegen der Finanzlage des Bundes 
sind sie dringend nötig und bewegen sich an der absolut un
tersten Grenze des Erforderlichen. 
Ich gehe mit Herrn Früh einig, dass gespart werden muss. Das 
wollen wir auch tun. Es gibt aber eine Schmerzgrenze. Allzu ri
gorose Sparmassnahmen treffen auch die Wirtschaft, und das 
Gewerbe im besonderen, indem der Staat als Auftraggeber 
aussteigen muss. Gesunde Staatsfinanzen liegen daher im In
teresse aller. Für die Wirtschaft, insbesondere für Industrie 
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und Gewerbe, ist der Satz von 6,2 oder 6,5 Prozent nicht ent
scheidend. Viel wichtiger ist, dass die vorgeschlagene Ver
brauchssteuer wettbewerbsneutral ist Diese Wettbewerbs
neutralität wird mit der Vorlage voll gewährlei~tet Sie beseitigt 
die wettbewerbsverzerrende Taxe occulte und erlaubt den 
Vorsteuerabzug. Die Wust führt, was hinlängilch bekannt ist, 
zu Rechtsungleichheiten und Steuerkumulationen, die für un
sere Wirtschaft sowohl im Inlandmarkt als auch beim Export 
mit erheblichen Nachteilen verbunden sind. 
Für die Exportwirtschaft, von der wir bekanntlich alle leben, ist 
die Satzhöhe 6,2 .oder 6,5 Prozent wegen des Bestimmungs
landprinzips irrelevant Dieses Prinzip befrei~ den Unterneh
mer auf seinen eigenen als Export geltenden Umsätzen von 
der Steuer. 
Auch der Vorort kann sich mit dem Satz von 6,5 Prozent an
freunden. Der Präsident des Vorortes bestätigte am 15. Januar 
1993 wörtlich: «Eine aufkommensneutrale Umstellung der 
Wust auf die Mehrwertsteuer bis zu einem Satz von 6,5 Pro
zent wird vöm Vorort vorbehaltlos befürwortet und unterstützt 
Die Umstellung auf die Mehrwertsteuer ist für den Vorort die 
wichtigste und dringendste Massnahme zur Verbesserung 
der durch den Wegfall des EWR verschlechterten Rahmenbe
dingungen der Schweizer Wirtschaft» 
Das Gewerbe als Zulieferer der Exportwirtschaft ist daher gut 
beraten, wenn es der Umstellung auf die Mehrwertsteuer im ei
genen Interesse auch bei einem Satz von 6,5 Prozent zu
stimmt 

Ledergerber: Herr Strahm Rudolf hat Ihnen bereits einige Po
sitionen unserer Fraktion bekanntgegeben. Ich möchte noch 
einiges beifügen. 
Unsere Fraktion steht hinter diesem neuen Finanzpaket unter 
fpfgenden 8edingungen: 
1. Das Paket muss einen Beitrag zur Lösung des Defizitpro
blems der Bundesfinanzen bringen. Es ist sinnlos, heute über 
ein neues Finanzpaket zu sprechen, gleichzeitig über die fylilli
ardendefizite zu lamentieren und nicht auch etwas zu tun, um 
diese Defizite zu mindern. 
2. Das Paket muss verteilungsneutral sein, d. h., die Lasten 
dürfen nicht auf den Buckel der schwächeren Einkommens
schichten umverteilt werden. 
3. Wir wollen, dass mit diesem Finanzpaket kein Antasten der 
direkten Bundessteuer verbunden ist Ich komme auf diesen 
Punkt zurück. 
4. Es ist für uns eine zentrale Voraussetzung, dass mindestens 
alle Bundesratsparteien bei diesem neuen Anlauf für eine 
neue Finanzordnung zusammenstehen und geeint in eine 
Volksabstimmung gehen können. Das heisst vor allem für Sie 
von der bürgerlichen Seite, dass Sie Ihre Verbände einiger
massen In dieses Paket einbinden können. Da haben Sie eine 
politische Aufgabe. Ich hoffe, Sie werden sie erfüllen können. 
Ein paar Worte zum Thema Verteilungsneutralität: Es wundert 
mich nicht, dass Herr Dreher mit der sozialen Dimension der 
Auseinandersetzung Mühe hat Ich möchte Ihnen ein paar 
Zahlen geben: Der reine Umstieg auf die Mehrwertsteuer hat 
zur Folge, dass den Konsumenten etwa 2,5 Milliarden Fran
ken an Steuerlast aufgeladen werden, die heute von der Wirt-. 
schaft getragen werden. Von diesen 2,5 Milliarden Franken 
trägt die Exportwirtschaft etwa ·1,2 bis 1,5 Milliarden Franken. 
Diese 1,2 bis 1,5 Milliarden Franken werden zusätzlich neu 
dem einzelnen Konsumenten aufgelastet Heute zahlt prak
tisch das Ausland diesen Teil der Warenumsatzsteuer. Sie 
können nicht kommen und sagen, das habe zu einer wesentli
chen Verzerrung und Benachteiligung der schweizerischen 
Exportwirtschaft geführt 
Wenn Sie die Steuerstatistiken betrachten, dann sehen Sie, 
dass die Schweiz bezüglich Gewinnsteuer im internationalen 
Vergleich absolut an letzter Stelle ist, dass die Amerikaner 
auch nach der Reagan-Steuerrevision bei Unternehmen we
sentlich höhere Gewinnsteuern einziehen als die Schweizer, 
dass die Japaner ganz wesentlich höher sind, dass ganz Eu
ropa höher ist als die Schweiz. Die schweizerische Exportwirt
schaft ist per saldo steuerlich deutlich weniger belastet als ihre 
internationale Konkurrenz. 
Es ist zwar richtig, dass Sie aus ordnungspolitischen Grün-

den, Frau Spoerry, einen «Schönheitspreis» gewinnen könn
ten. Aber man kanii nicht sagen, dass die schweizerische Ex
portwirtschaft wegen der Taxe occulte steuerlich gegenüber 
ihren direkten Konkurrenten benachteiligt werde. 
Es ist denn auch so, wie es Professor Bombach, der sicher ein 
unverdächtiger Zeuge ist, in einem Gutachten für den Bund 
selber gesagt hat: Dass man im Meer von tarifären und nichtta
rifären Handelshemmnissen die Taxe occulte wohl als einen 
Posten von recht marginaler Bedeutung bezeichnen könne. 
Trotzdem, wir tragen dieses Ausmerzen der Taxe occulte 
durch eine Mehrwertsteuer mit, weil Sie einverstanden sind, 
dass wir 5 Prozent der Erträge für soziale Kompensationen be
nutzen. Diese sozialen Kompensationen sind eindeutig nötig; 
denn wenn wir anschauen, wie die Verteilung auf die einzelnen 
Haushalte in Funktion- ihres Einkommens Ist, dann sehen wir, 
dass ein Haushalt mit 40 000 Franken Einkommen durch den 
Umstieg auf die Mehrwertsteuer in der Steuerbelastung 
25 Prozent mehr Zuwachs hat als z. B. ein Haushalt mit 
100 000 Franken Einkommen. Ich bin Ihnen dankbar, dass 
diese soziale Kompensation im wesentlichen nicht be
stritten ist 
Es kommt aber ein zweiter Punkt dazu, und das ist meines 
Erachtens der gefährlichste Punkt für dieses neue Paket: Das 
sind jene verderblichen Gelüste, die einige von Ihnen ent
wickeln, in Zukunft die ganze Steuerbelastung umzukehren. 
Wir haben heute eine laufende Initiative für die Abschaffung 
der direkten Bundessteuer im Raum. Wir haben Motionen, die 
von Ihrer bürgerlichen Seite im Dezember 1992 überwiesen 
worden sind und ganz massive Umverteilungen im Auge 
haben. 
Ich möchte Sie erinnern an die Motion Cavadini Adriano; auch 
eine Motion Spoerry ist dabei-es ist eine Motion, die die Versi
cherungsgesellschaften, die Lebensversicherungen betrifft. 
Diese Motionen-;-- vor allem die Motion Cavadini Adriano - ha
ben eine wesentliche Begünstigung z. B. der Holdinggesell
schaften, der Immobilienfonds im Auge, eine wesentliche Be
günstigung der wirtschaftlichen Seite und des Kapitals. 
Herr Bundesrat Stich hat ausgerechnet, dass diese Motion, 
"die Sie, die bütgerlichen Finanzpolitiker, überwiesen haben, 
den Bund 3 Milliarden Franken zusätzlich kosten wird - dies 
zusätzlich zur Abschaffung der Taxe occuite. Die,gleiche Mo
tion, die Sie überwiesen haben, sagt, dass die Steuerausfälle 
des Bundes durch eine entsprechende Anhebung der indirek
ten Steuer, der Mehrwertstßuer auszugleichen seien. Da muss 
ich Ihnen sagen: Wenn der Stimmbürger und die Stimmbürge
rin das hören, dann glauben sie Ihnen nicht mehr; dann wis
sen sie, dass ein Umsteigen auf die Mehrwertsteuer diese Ge
lüste zur Umverteilung auf Ihrer Seite anheizen wird, und da 
werden sie nicht mitmachen. 
Das gleiche muss ich zu Kollege Früh sagen. Er hat uns heute 
im Brustton der Ueberzeugung vorgeworfen, wir hätten nichts 
aus der Geschichte gelernt Ich weiss nicht, ob der Gewerbe
verband finanzpolitisch tatsächlich etwas gelernt hat, so dass 
Sie uns diese Lehre erteilen könnten. Ich muss Sie fragen: Wie 
können Sie hier vor das Parlament treten und sagen, Sie woll
ten nur einen schlanken Umstieg, wir dürften nicht mehr als 6 
oder 6,2 Prozent Steuersatz einführen, weil der Souverän 
sonst nein sage? Gleichzeitig hat Ihr Verband diese unsägli
che Initiative zur Abschaffung der direkten Bundessteuer im 
Ofen, die zu einer gewaltigen zusätzlichen Umverteilung in 
diesem Land führen wird. 
Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen: Bei einem Einkommen von 
40 000 bis 60 000 Franken werden unsere Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler über 1000 Franken pro Jahr mehr zahlen. 
Bei 150 000 Franken Einkommen würden aufgrund lhrerlnitia
tive die Steuerzahler oder die Haushalte um fast 4000 Franken 
entlastet, bei 300 000 um rund 20 000 Franken und bei 
500 000 Franken um rund 40 000 Franken. Wenn man diese 
Vorschläge in der finanzpolitischen Landschaft von Ihrer Seite 
hört, müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Lust beim 
Stimmbürger und bei der Stimmbürgerin nicht gross ist, Ihren 
Schalmelenklängen zu lauschen. 
Ein Wort zum Antrag Wyss Paul, man solle dem Volk zwei Va
rianten vorlegen: 6,2 Prozent und 6,5 Prozent Wahrscheinlich 
ist der Vorschlag gut gemeint Aber ich glaube, damit ist es 
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auch schon fertig. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Re
staurant und bestellen eine Stange Bier. Der Wirt sagt Ihnen: 
Wollen Sie Fr. 2.50 oder Fr. 2.80 bezahlen? Sie kennen das 
Resultat Wenn Sie das Volk so fragen, dann müssen Sie gar 
nicht mehr fragen. Die Antwort ist von vornherein klar. 
Das ist nicht so, weil die Schweizerin und der Schweizer nicht 
bereit wären, etwas zur Lösung unserer Bundesfinanzpro
bleme beizutragen. Diese Frage ist vielmehr eine Art von Self
fulfilling prophecy. Denken Sie doch ans volkswirtschaftliche 
Umfeld, in dem wir real gesehen einen Rückgang der Einkom
men haben, in dem wir gewaltige Zunahmen bei den Arbeitslo
senbeiträgen haben, in dem wir gewaltige Steigerungen bei 
den Krankenkassentarifen haben, in dem wir in den letzten 
Jahren eine gewaltige Zunahme bei den Mieten mit sehr gros
sen Umverteilungse~ekten hatten. Da machen Stimmbürger 
und Stimmbürgerin nicht mehr mit Darum meine ich, dass der 
Antrag Wyss Paul eine Schlaumeierei ist 
Heute steht in der «Neuen Zürcher Zeitung», man solle die 
Konkordanz nicht abschaffen, man solle sie neu mit Inhalten 
füllen. Wir haben in der WAK versucht, einvernehmlich mit al
len Bundesratsparteien ein Paketzu schnüren, ein einfaches, 
ein zielgerichtetes Paket, das vor dem Volk eine Chance hat; 
das wir durchbringen können, wenn wir ·zusammenstehen 
und es dem Volk erklären. Alles andere geht nicht Das Volk 
versteht es, wenn wir ihm ehrlich sagen, welche Probleme qe
stehen, und dass hier ein Zeichen gesetzt werden muss. Mit 
dieser Form von Umfrage-Demokratie, wie Sie, Herr Wyss 
Paul, dies vorschlagen, erzielen Sie den gegenteiligen Effekt 
Unsere Fraktion steht zur getroffenen Vereinbarung, zur gefun
denen Lösung, einer Lösung, die den Anspruch erheben kann; 
der Konkordanz einen neuen Inhalt zu geben. Stehen Sie auch 
dazu. Si'e können diese Vorlage nicht gegeh unsere Fraktion, 
nicht gegen unsere Partei, nicht gegen die Gewerkschaften und 
erst recht nicht gegen unseren Bundesrat Stich durchsetzen. 

M. Matthey, rapporteur: La discussion que nous venons 
d'avoir revele les difficultes qua nous avons rencontrees nous 
aussi an commission pour essayer de presenter un front com
mun face d'abord ä vous-memes, mais surtout face ä la popu
lation. Nous rejoignons ici ce que vient de dire M. Ledergerber: 
si nous nous divisons entre les differents partis representes au 
gouvemement sur un objet aussi important que le regime fi
nancier, nous nous affaiblissons et, en ce qui concerne le pre
sident de la commission, apres avoir entendu toutes les orga
nisations economiques, puis ce debat, je suis persuade que si · 
nous rompons l'unite que nous avions jusqu'ä aujourd'hui 
nous courons incontestablement a un echec. 
A-t-on meconnu l'avis du peuple lorsque nous avons elabore 
le projet que nous vous presentons? Non, Monsieur Keller Ru
dolf, non, Monsieur Spielmann( Nous n'avons pas meconnu 
l'avis du peuple, nous avons essaye d'examiner les raisons 
pour lesquelles le peuple avait dit non, et nous sommes de 
ceux qui pensent que c'est la Juxtaposition d'un certain nom
bre de projets dans le paquet refuse en 1991 qui a provoqu(l 
l'echec que nous connaissons. 
Notre debat d'aujourd'hui prouve qu'il est difficile de satisfaire 
tout le monde, qua ce soit M. Früh, avec la puissante troupe 
qu'est l'Usam derriere lui, qua ca soit M. Rebeaud avec la 
troupe des ecologistes, dont je ne sais pas si alle est aussi 
puissante. Monsieur Früh, nous avons ecoute l'Usam, ainsi 
qua toutes les autres organisatlons economiques; alle nous a 
communique sa position le 16 fevrier demier. II serait trop fa
cile de penser que si nous fixions le taux a 6,2 pour cent plutöt 
qu'a 6,5, nous aurions facilement l'accord et l'appui des Orga
nisations membres de l'Usam. J'aimerais simplement lire ici 
un passage d'une lettre qua l'Usam a e.crit aux membres de la 
commlssion le 16 fevrier 1993. L'Usam nous dit qu'elle «a of
fert sa collaboration constructive a condition que le change
ment de systeme soit amenage de maniere strictement neutre 
quant au rendement et qu'il prevoie simultanement des taux 
speciaux pour les prestations de la construction, de l'hötelle
rie, de la restauration et de la coiffure». Ainsi, meme avec 
6,2 pour cent, sans taux speciaux pour l'ensemble de ces dif
ferentes categories professionnelles, vous risquez de toute 
fac;on de ne pas avoir l'appui que vous estimez judicieux. 

Pour ceux qui ont dit que le passage de l'lcha a la TVA entral'
nerait une repartition en faveur des entreprises au detriment 
de la population, je reconnais qua c'est vrai. 11·y a an effet une 
fiscalisation un peu plus elevee des consommateurs, mais en
core une fois, il faut replacer l'ensemble du systeme fiscal 'par 
rapport a l'ensemble des prestations et des moyens que nous 
devons donner ä la Confederation pour assumer ces presta
tions. Ceux qui pensent aujourd'hui que nous pburrons, ä 
terme, assurer·res prestations de la Confederation, tant dans le 
domaine social que dar:is celui des transports auquel on a fait 
plusieurs fois ailusion, ou encore dans celui de l'agriculture, 
sans modifier la base de l'lcha, c'est-a-dire en y englobanttout 
ce qui concerne le domaine des services, ceux-lä font aussi un 
calcul a courte vue; ils ne disent pas au peuple qua l'on a be
soin de lui parce qu'il a besoin de !'Etat et pour qua l'on puisse 
maintenir las prestations qu'on doita la population la plus mo
deste, aux regions peripheriques, puisque c'est de ceia en 
particulier qua nous avons parle aujourd'hui. . 
II n'est pas vrai qua l'impöt indirect tel que la TVA, qui permet 
de prelever aussi un impöt sur la depense en fonction du ni
veau de la consommation, y compris le niveau de la consom
mation, et dans i'ensemble des services, soit un impöt aussi 
inequitable qu'on a bien voulu le dire. Ce qui devient inequita
ble, parfois, c'est l'impöt direct ou la multiplication des deduc
tions qui ont ete accordees jusqu'a maintenant permet l'eva
sion fiscale que beaucoup regrettent . 
On a parle de la situation financiere de la Confederation. Rap
pelons qu'il n'y a pas que les depenses qui ont ete, au cours 
de ces dernieres annees, peut-etre exagerees. Je souligne 
que depuis 1985 le Parlen;ient a allege l'impöt de 800 millions 
pour la correction de la progression a froid, de 400 millions au 
titre des reductions de la prevoyance professionneile, de 
350 millions da.ns Je programme des mesures urgentes, de 
420 millions a la suite de la revision de la loi sur les droits de 
timbre. Ces mesures ont reduit la fiscalite, tant et si bien qua, 
selon le projet de planification financiere du Conseil federal, 
on peut constater qua la quote-part fiscale de ia Confedera
tion, qui etait de 9,2 pour cent an 1989, pourrait passer ä 
8,7 pourcenten 1995. II n'y apas, dans ce pays, uneaugmen
tation de la quote-part fiscale de l'Etat, en particulier de la 
Confeäeration, dans le produit Interieur brut . 
Nous n'avons pas fait du bricofage, Monsieur Rebeaud. Nous 
avons essaye de rendre le souhaitable possible, c'est-a-dire 
de modifier l'lcha en un impöt de consommation moderne. As
sumer des responsabilites financieres au sens ou M. David l'a 
dit, oui, mais assumons-les, je vous en prie, si possible de 
fac;on unle, parce qua sinon nous allons au-devant d'un 
echec. . 
Le projet du Conseil federal, lors de l'auqition des organisa
tions economiques, n'a pas re<;u d'appui a part celui de 
l'Union syndicale suisse. II ne peut, ä l'evidence, parce qu'il 
est trop imprecis dans ses perspectives, obtenir devant le peu
ple la reussite que le Conseil federal lui souhaite. . 
Le projet de la majorite de la commission nous parait precise
ment avoir cette precision. II est an tout cas le plus favorable an 
essayant d'unir des forcesalors qua, par ailleurs, on cherche 
deja aujourd'hui a las diviser. 
Si nous n'arrivons pas, quase passera-t-il? Nous devrons pro
longer purement et simplement le regime actuel. Nous n'au
rons pas du tout satisfalt l'economie qui attend un impöt qui 

· soit neutre sur le plan de la concurrence, qui attend qu'on eli
·mine la taxe occulte, et nous n'aurons pas etendu la base de 
l'impöt de consommation. Nous n'aurons pas non plus donne 
a la Confederation las moyens supplementaires qu'elle attend 
pour pouvoir en partie, et an partie seulement, assainir las fi
nances de la Confederation. -
Les economies - M. Früh an a parle - nous devons las faire, 
nous continuerons a les faire, et le chef du Departement fede
ral des finances ainsi qua le Conseil federal viendront avec un 
deuxieme paquet d'assainissement et d'economies pour un 
montant de 1,5 milliard Nous devons donc, nous aussi, faire 
l'effort n_ecessaire. Si nous ne voulons pas demanteler un cer
tain nombre de secteurs de notre pays, nous devons donner a 
la Confederation tous les moyens possibles. 
Le taux de 6,5 pour cent, il est v~ai, est un taux de compromis. 
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C'est avec le 5 pour cent de compensation sociale, avec le 
1 pour cent pour le financement de l'AVS, dana un arrete se
pare, l'essentiel de nos propositions. Mais alles· sont simples, 
alles peuvent etre acceptees. Nous ne doutons pas que, 
meme pour les organisations economiques, il vaut mieux un 
taux de 6,5 pour cent qu 'un nouvel echec devant le peuple du 
nouveau regime financier. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Ein Teil der Finanzprobleme, 
die wir im Bundeshaushalt haben, gründat auf der Tatsache, 
dass wir ein falsches Steuersystem haben. Kein vergleichba
res Land leistet sich den Luxus, Investitionen und Betriebsmit
tel mit einer Konsumsteuer zu belasten. Ich sehe nicht ein, 
Herr Scharrer, was an der Weiterführung dieses Systems so-. 
zial sein soll. 
Unsere Warenumsatzsteuer ohne Vorsteuerabzug behindert 
Investitionen, bedroht damit Arbeitsplätze und höhlt auch die 
Bundesfinanzen aus. Das kann man anhand von Zahlen bele
gen. 1990 hatten wir ein WarenumsatzsteueraufKommen von 
9,8 MIiiiarden Franken. 1991 von 10,6 Milliarden und 1992von 
9,8 Milliarden, also 800 Millionen weniger. Das Ist durch den 
Rückgang der Investitionen bedingt Ein Rückgang der Inve
stitionen ist für die Arbeitsplätze bedrohlich und schlägt sich 
auch negativ im Bundeshaushalt nieder. 
Nur eine konkurrenzfähige Wirtschaft, die investiert, kann Ar
beitsplätze erhalten und kann ihre sozialen Aufgaben wahr
nehmen. Auch das, Herr Ledergerber, muss man unserem 
Souverän sagen. Wir müssen dem Souverän auch sagen, 
dass die Schweiz in den letzten Jahren laufend Standortvor
teile eingebüsst hat Vielleicht sind wir tatsächlich bei den 
Steuern noch im Rahmen. Aber die T,,atsache, dass wir bei der 
Dividende und dem Gewinn des Unternehmens eine steuerli
che Doppelbelastung kennen, dass wir eine überhöhte Emis
sionsabgabe haben, dass wir auf drei Stufen Ste1,1em erheben, 
baut auch diesen Vorteil ab, besonders wenn wir bedenken, 
dass andere Staaten deregulieren. 
In diesem Sinne, Herr Strahm Rudolf, kann ich mich mit Ihrer 
Aussage, dass es die Wirtschaft und nur die Wirtschaft sei, die 
an der Mehrwertsteuer ein Interesse habe, und dass das der 
SP einigermassen egal sei, nicht identifizieren. Ich kann dieser 
Argumentation nicht folgen, denn ich glaube, wir alle-wirklich 
alle - müssen an einer konkurrenzfähigen Wirtschaft interes
siert sein - die Wirtschaft selbst, aber auch alle Parteien. 
Klar ist dabei, dass auch gesunde Bundesfinanzen zu den 
Standortvorteilen gehören, die es zu erhalten gilt In diesem 
Bereich müssen wir einiges tun. Vor allen Dingen müssen wir 
aufhören, über unsere Verhältnisse zu leben. Unc;f wir müssen 
wenigstens die hausgemachten Wettbewerbsverzerrungen, 
die wir haben, abschaffen· Nach dem Nein zum EWR ist dies 
dringender als vor dem Nein zum EWR Das sind die Hausauf
gaben; die wir jetzt zu erledigen haben. 
Die Fraktionssprecher Stucky, Nebiker, Jaeger und David ha
ben das deutlich dargelegt; ich habE:l dem nichts beizufügen. 
Ich bitte Sie nur: Treten Sie auf die Vorlage der Kommission zur 
neuen Finanzordnung inklusive sozialem Ausgleich ein, und 
lehnen Sie die Rückweisungsanträge ab. Sie machen damit 
den ersten effektiven Schritt zur dringend notwendigen Ver
besserung der schweizerischen Rahmenbedingungen! Es 
bleibt uns dafür nicht mehr allzuviel Zeit 

Bundesrat Stlc:h: Eigentlich bin ich heute davon ausgegan
gen, dass die Bundesratsparteien geschlossen seien bis tla
hin und dorthin. Das hat man mir auch im Bundesrat noch ge
sagt: Sie werden einig sein. Und heute stelle ich fest, dass es , 
Anträge von den Herren Früh, Wyss Paul und Mauch Rolf gibt, 
und ich frage mich: In welchen Parteien sind dlese Leute ei-
gentlich? Das ist eine erste Frage. .. 
De'r Bundesrat hat mich dann gefragt, was ich zu 6,5 Prozent 
saga Ich habe am Sonntag in einer Zeitung gelesen - in einer 
Zeitung, die am Sonntag erscheint, aber nicht so heisst; ge
schrieben von götternahen Journalisten am Himmel des Bun
deshauses -, dass natürlich erst ein bürgerlicher Finanzmini
ster die Sache wieder in Ordnung bringen könne, der weniger 
stur sei und dafür sorge, dass die Staatsquote nicht mehr an
steige. Das habe ich heute morgen zum Anlass genommen, 
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meinen Kollegen zu sagen: Mit 6,5 Prozent kann ich sehr gut 
leben, dagegen habe ich nichts, unter der Voraussetzung, 
dass Sie bereit sind, 1,8 Milliarden plus 700 Millionen Franken 
einzusparen - mindestens 1,8 Milliarden Franken haben wir ja 
im Sanierungsprogramm als Einsparungen vorgesehen (1,6 
sind bereits bestritten). 
Wenn man nun die Situation anschaut: Wir haben heute den 
allergrössten Nachtragskredit beschlossen, den die Eidge
nossenschaft je in einem Posten gehabt hat, nämlich 1,3 Milli• 
arden Franken für die Arbeitslosenversicherung für das lau
fende Jahr. Bei diesem Posten müssen wir in diesem Jahr mit 
5,3 Milliarden Franken Defizitrechnen, 1994mit5,4 Milliarden; 
für 1995 sind wir einmal davon ausgegangen, dass es möglich 
sei, die Kosten so zu reduzieren, dass der Bund nichts mehr 
an die Arbeitslosenversicherung zuschiessen müsse. Damit 
sind es noch 5, 1 Milliarden, und 1996 sind es noch 4,9 Milliar
den - immer unter dieser Voraussetzung. 
Da tönt es in meinen Ohren gelegentlich etwas falsch, wenn 
man sagt, man müsse den Spardruck auf den Bund erhöhen. 
Wollen Sie bei den Arbeitslosen einsparen? An sich ist es sehr 
einfach zu sagen, wofür der Bund das Geld ausgibt Ich habe 
das in letzter Zeit oft erklärt: 26 Millionen Franken pro Tag für 
die Sozialversicherungen AHV, IV, Krankenkassen; 16 Millio
nen für die Armee; 9 Millionen für die Landwirtschaft; 8 Millio
nen für Bildung und Forschung; etwa 17 Millionen pro Tag für 
den Verkehr, im Prinzip je zur Hälfte für den öffentlichen und 
den privaten Verkehr; dann sind noch etwa 6 Millionen Fran
ken pro Tag für die Hilfe ans Ausland inklusive Entwicklungs
hilfa 
Und dann kommt der grosse Posten: Zinsen pro Tag: 9 Millio
nen Franken. Das heisst, wir geben heute, im Jahre 1993, für 
die Zinsen 9 Millionen aus, und wir werden in Zukunft noch 
mehr ausgeben. Wir geben heute soviel für Zinsen aus wie für 
die Landwirtschaft; wir geben für die Zinsen mehr aus als für 
Bildung und Forschung, und wir geben wesentlich mehr aus, 
als wir für das Ausland ausgeben. Wir geben dreimal soviel für 
Zinsen aus wie beispielsweise für die Entwicklungshilfe. Das 
sind so einfache Zahlen, die man sich leicht merken kann. 
Nun, wo sparen wir? 
Ich müsste vielleicht noch die Rechnung nehmen, welcher der 
Satz von 6 Prozent zugrunde liegt; das ist ja auch ein Antrag. 
Aber lassen wir das. Er kommt ohnehin nicht in Frage. 
6,2 Prozent bringen mit dem ~ozialen Ausgleich an sich 
350 Millionen Franken mehr, aber dabei sind die Ausfälle aus 
der Stempelsteuer von über 500 Milllonen Franken noch nicht 

. berücksichtigt Ja, so ist es, wenn wir nur die Einnahmen ver
gleichen, Frau Spoerry. 
Ich weiss, dass man in der gesamten Rechnung beim Defizit 
natürlich diese Stempelsteuer bereits abgezogen hat, aber wir 
müssen heute auch die Einnahmen vergleichen Man kann 
nicht einfach sagen: Bei der Vorlage der WAK haben wir bei
spielsweise netto 800 Millionen Franken mehr. Das ist einfach 
nicht so, sondern es fehlen diese 500 Millionen von der Stem-
pelsteuer. · 1 
Warum hat der Bundesrat nicht die Mehrwertsteuer vorge
schlagen? Die Ueberlegung war einfach. Wir haben 1977 eine 
Mehrwertsteuervorlage mit 1 O Prozent gehabt Diese ist abge
lehnt worden, weil man gesagt hat: Es muss gespart werden, 
es muss ein gewisser Druck auf den Bund ausgeübt werden. 
Und dann hat man gesagt, 8 Prozent wären richtig. Diese 
8 Prozent sind dann ebenfalls abgelehnt word~n. Die Vorlage 
mit 10 Prozent hat noch 40,5 Prozent·Stimmen erreicht; jene 
mit 8 Prozent hat nur noch 34 Prozent Jastimmen erreicht. 
Und 1991 haben wir genau das gemacht, was heute gefordert 
wird: eine Umsatzsteuerreform, die aber durch den Ständerat 
in eine Mehrwertsteuervorlage umgewandelt worden ist 
Ich habe sie nicht vorgeschlagen. Der Bundesrat hat sie nicht 
vorgeschlagen, sondern das Parlament hat daraus eine Mehr
wertsteuer mit einem Satz von 6,2 Prozent gemacht Diese 
Vorlage hat ganze 45 Prozent Jastimmen gehabt Man kann 
sagen, es hätten nur 125 000 Stimmen gefehlt; das ist richtig. 
Aber e$ geht um eine Verfassungsabstimmung, und dort ha
ben zweieinhalb Stände zugestimmt und nicht mehr. Deshalb 
diese Skepsis vom Bundesrat und von mir. 
Dann gibt es ja noch die Vox-Analyse von damals. Hier lese ich 
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unter dem Tital «Die prinzipielle Haltung zur Mehrwertsteuer»: bestätigen - sofort, wenn der Ständerat ebenfalls zugestimmt 
«Bei der Neuordnung der Bundesfinanzen ist es um.die Ablö- hat, ein Vernehmlassungsverfahren durchführen. An uns soll 
sung der Warenumsatzsteuer durch eine zeitgemässe Mehr- es nicht liegen. Wir sind dann darauf angewiesen, dass min-
wertsteuer gegangen,» Man hat den Leuten die Frage gestellt: destens dieser Teil möglichst rasch in Kraft tritt; das wäre dann 
«Ganz unabhängig davon, wie Sie gestimmt haben: Sind Sie vielleicht auf den 1. Januar 1995. Die Verwaltung sagt aller-
grundsätzlich für oder gegen einen Uebergang zur Mehrwert- dings, das sei sehr knapp bemessen. Es bedeutet auch, dass 
steuer?» Die Antwort: 37 Prozent der Befragten bekundeten wir dann zwischen 70 000 und 75 000 Steuerpflichtige mehr 
ihr grundsätzliches Einverständnis mit der Mehrwertsteuer; . haben. Es bedeutet ebenfalls, dass wir 180 Steuerbeamte. 
33 Prozent lehnten eine Mehrwertsteuer prinzipiell ab; 30 Pro- mehr brauchen. · 
zent konnten sich .nicht entscheiden oder machten keine An- Man kann sagen, was bereits in der Kommission gesagt wor-
gabe. den ist: Das sollen die zivilen Departemente einsparen. Aber 
Betrachtet man die Antworten, die eine Stellungnahme ent- ich wüsste nicht, wo. Wir haben schon zu wenige Steuerbe-
hielten, so stellt man eine knappe Mehrt)eit der Befürworter ei- amte. Deshalb beträgt die Kontrollfrist bei der Warenumsatz-
ner Mehrwertsteuer fest, aber bei einer sehr grossen Zahl von steuer bis zu dreissig Jahre. Bei der Mehrwertsteuer kann man 
Unentschiedenen. Aufgrund dieser Vorlage mussten wir uns sich das nicht mehr erlauben, weil es hier grundsätzliche Un-
dann sagen: Eine Mehrwertsteuer nur zwei Jahre später hat terschiede gibt Zwar kann man auch hier keine Steuer ablie-
keine Chance. Das war die Ausgangslage. Vielleicht ist es gut, fern. Das ist in jedem Fall möglich. Aber bei der Mehrwert-
wenn man sich daran erinnert steuer hat man eine andere Möglichkeit Man kann Steuern zu-
Was Sie zu entscheiden haben, ist erstens die Frage: Glauben rückfordern, man kann den Vorsteuerabzug geltend machen. 
Sie, dass der Uebergang zur Mehrwertsteuer gelingen wird, ja Das bedeutet aber, dass man in der Regel kontrollieren muss, 
oder nein, unbekümmert um den Satz? Das ist eine Frage, die bevor man zurückzahlt Man kann auf keinen Fall fünf oder 
Sie entscheiden müsseri. . zehri Jahre warten, bis eine Kontrolle stattfindet, denn mögli-
Dann müssen Sie die zweite Frage entscheiden: Welchen Stel- cherweise existiert dann die Firma, die eine besonders hohe 
lenwert messen Sie der Haushaltsanierung bei? Dabei muss Rückerstattung verlangt hat, nicht mehr. 
man ganz klar davon ausgehen, dass effektiv eine Vorlage mit Deshalb braucht es tatsächlich mehr Leute. Aber das ist an 
6,5 Prozent den Haushalt nicht sanieren kann - von 6,2 Pro- sich sekundär. Unbestritten war immer, dass die Um-
zent nicht zu reden und von 6,0 Prozent schon gar nicht · satzsteuer modernisiert werden muss - das ist völlig unbe-
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie an der Sa- stritten-, und zwar müssen auch die Dienstleistungen besteu-
nierung festhalten und trotzdem bei den 6,5 Prozent bleiben ert werden können. Das wäre nach dem Entwurf des Bundes-
wollen. Ich weiss, Sie entscheiden, nicht ich; ich bestreite das rates möglich. Dort ist es so: Wenn man die Umsatzsteuer auf 
gar nicht Sie übernehmen die Verantwortung, nicht ich. Aber alle Dienstleistungen.ausdehnt, auch auf Hotels, Gewerbebe-
Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, zu sagen; es müss- triebe usw., dann ist es notwendigerweise die Mehrwertsteuer,· 
ten zusätzlich zum Sanierungsprogramm 700 Millionen Fran- sonst ist dies~ Art der Dienstleistungsbesteuerung nicht mög-
ken mehr gespart werden. Sie können mir dann vielleicht auch lieh. In dieser Hinsicht sind wir uns völlig einig. Die Frage ist 
noch sagen, wo: Ich wäre schon tt:oh, wenn ich wüsste, wo immer: Wann ist der richtige Zeitpunkt? 
man 1,5 Milliarden Franken sparen könnte. Das wäre schon Mir scheint, eigentlich sei er nicht besonders günstig. Man ar-
viel. gumentiert jetzt viel mit 1der Wirtschaftslage. Aber da muss ich 

, Sie haben aber noch eine andere Möglichkeit: Sie können den sagen: Auch die Arbeitnehmer sind ein Teil dieser Wirtschatt 
Mehrwertsteuersatz direkt auf 7 Prozent festlegen. Das dürfte Wenn wir die Taxe occulfä beseitigen, vergünstigen wir letzt-
in etwa realistisch sein. Oder Sie können sagen: Wir bringen lieh den Kapitaleinsatz. Bei der Mehrwertsteuer handelt es 
jetzt einmal die Mehrwertsteuer mit 6,5 Prozent durch, und sich um eine Verbrauchssteuer. Wenn ich jetzt richtig schätze, 
dann müssen wir im Jahr darauf den Stimmbürgern eine Satz- so sind vom Volkseinkommen etwa 70 Prozent Arbeitnehme"r-
erhöhung vorschlagen. Das ist die Konsequenz Ich wüsste einkommen. Also für etwa 70 Prozent der Leute, die als Konsu-
nicht, woher ich die Mittel sonst nehmen sollte. menten, als Steuerpflichtige diese Steuer zahlen, bedeutet, 
Ich erinnere Sie daran, dass noch über eine Initiative versucht dass dadurch ihr Einkommen geschmälert wird. 
wird, die direkte Bundessteuer abzuschaffen. Es ist auch be- Da stellt sich dann die Frage: Wird hier ein Ausgleich geschaf-
reits daran erinnert worden, dass es Motionen gibt, die verlan- fen, beispielsweise durch eine Teuerungszulage, ja oder nein? 
gen, dass wir zusätzlich auf etwa 3 bis 3,5 Milliarden Franken Heute müsste man ebenso darauf achten, dass auch die Ar-
Steuern verzichten. Ich weiss nicht, wie man das machen soll, beitnehmereinkommen erhalten bleiben und sie nicht zu sehr 
Aber vielleicht wissen Sie es. Sie müssen es ja letztlich auch . strapaziert werden. Meines Erachtens ist das mindestens so 
entscheiden. wichtig wie die Kürzung des Einkommens durch eine höhere 
Die Alternative dazu wäre, dem Bundesrat zu folgen. Auen Umsatzsteuerbelastung. 
diese Lösung ist nicht gratis; das ist selbstverständlich. Auch Noch ein Wort zu diesem Vorschlag, 5 Prozent für den sozia-
diese Lösung kostet etwas, obwohl es 6,2 Prozent ohne direk- len Ausgleich zu nehmen: Ich habe mich in der Kommission 
ten Uebergang sind, und zwar aus dem einfachen Grund, weil, • im_ Prinzip immer dafür ausgesprochen, einen sozialen Aus-
wir dann - Frau Spoerry hat es erwähnt-die Güter der Freiliste gleich zu schaffen, also dass man, wenn tnan schon eine 
zu einem ermässigten Satz besteuern müssten, weil wir insbe- Steuerverschiebung im Umfang von etwa 2 Milliarden Fran-
sondere die Energie besteuern müssten. Das würde etwa 111 ken vornirnmt, etwa 500 Millionen einsetzt, um die Steuerbela-
bis 1,2 Milliarden Franken ergeben. stung wieder irgendwie zu reduzieren. 
Sie argumentieren, es ergäbe zwar auch eine Erhöhung der Wenn ich mir heute überlege, wie man das machen kann, 
Lebenskosten von 0,6 Prozent, aber dafür hätte man die Ge- dann muss ich sagen, dass es in unserer angespannten Fi-
nugtuung, fürs erste für den Haushalt gesorgt zu haben. Das nanzlage nicht möglich ist, eine neue Sozialleistung einzufüh-
wäre der Vorteil. Wenn Sie beispielsweise die Mehrwertsteuer ren. Denn·wenn wir nur schon 1,5 Milliarden einsparen wollen, 
mit 6,2 Prozent einführen, gibt das eine Verschiebung der da11n ist das nicht möglich, ohne jeden Bereich - jeden Be-
Steuerbelastung von einer Gruppe auf eine andere. Frau reich, ich sage es noch einmal- zu tangieren. 
Spoerry hat dargelegt und darauf hingewiesen, dass etwa Man muss sich dann überlegen, ähnlich wie beim Beschäfti-
1,2 Milliarden Franken heute im Ausland bezahlt würden. Das gungsprogramm: Ist es sinnvoll, dass der Bund bei den Bau-
kommt auf den Schweizer zu. DieserAnteilanderTaxeocculte ten kürzt, obwohl Bauprojekte bestünden, und die entspre-
wird dann zur internen Steuer, und der Schweizer wird die chendenMittelnachheraufandere,Dingeumlegt'Dasistauch 
1,2 Milliarden bezahlen. Im Moment des Uebergangs, also hier die Frage. 
wenn die Taxe 0cculte noch nicht W!;lggefallen ist, bedeutet Ich habe die Anträge gesehen und habe festgestellt, dass nie-
der nackte Uebergang zur Mehrwertsteuer eine TE)uerung von manti den Bundesrat unterstützt Herr Keller Rudolf würde al-
1,6 Prozent, und zwar in der heutigen Zeit Das wird natürlich lenfalls den Bundesrat unterstützen, aber er hat beschlossen, 
erst 1995 eintreten die Vorlage zurückzuweisen, damit wir di~ gleiche Vorlage mit 
Wir werden selbstverständlich - das kann Frau- Spoerry auch neuem Datum noch einmal unterbreiten können. Herr Keller, 
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dafür habe ich wenig Verständnis. Ich hätte Sie sehr unter
stützt, wenn Sie den Antrag gestellt hätten, den Bundesrat zu 
unterstützen; das wäre eine heivorragende Haltung gewesen, 
das muss ich sagen. Aber einfach zurückzuweisen, nur damit 
wir neue Druckkosten haben, das hat wohl keinen Wert Alle 
anderen bitte ich, noch einmal zu überlegen, was sie wirklich 
wollen und was nachher die Konsequenzen sind. 
Ich habe Ihnen gesagt, dass man schon sagen kann: Wir ge
ben im sozialen Bereich 500 Millionen mehr aus; aber gleich
zeitig kommen Kommission und Arbeitslosenversicherung, 
die ohnehin wieder den Bund zusätzlich belasten wollen. 
Auch berder.AHVfordert man zusätzliche Leistungen, und bei 
der Krankenversicherung fordert man noch einmal. Das alles 
steht im Widerspruch zu dem, was Sie beschliessen, wenn Sie 
sich für 6,5 Prozent entscheiden; das wird nicht genügen. 
Sie sollten sich auch überlegen, dass Sie sich noch in diesem 
Jahr, so hoffe ich wenigstens, darüber einen Volksentscheid 
verschaffen können. Aber 1995 sind für Sie alle wieder Natio
nalratswahlen, und dann sollten Sie sich bewusst sein: Ohne 
Sanierung werden die Schulden von 45 Milliarden auf 86 Milli
arden Franken ansteigen; dabei nicht berücksichtigt sind das 
Ansteigen der Arbeitslosenversicherung um mindestens 
10 Milliarden und das Ansteigen der Leistungen bei den SBB 
um einige Milliarden Franken. 
Dessen müssen Sie sich letztlich bewusst sein, und dann müs
sen Sie entscheiden: Wollen Sie sanieren oder wollen Sie ei
nen Systemwechsel? Diese entscheidende Frage haben Sie 
zu beantworten. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag Früh 
Dagegen 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Keller Rudolf 
Dagegen 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Minderheit 
offensichtliche Mehrheit 

Detailberatung - Discusslon par articles 

A. Bundesbeschluss über den Ersatz der Finanzordnung 
A. Arr&te federal modlfiant le regime financler 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, eh. l lntroduction 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.41ter 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Schlussatz 
.... ist bis Ende 2006 befristet 

Abs. 1 Bst. d (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Thür, Baumann) 
d. ökologische Umweltabgaben auf Energieträgern und an
dern natürlichen Ressourcen. 

Abs.2 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Thür, Baumann) 
.... nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder d belastet .... 

Abs.3 
Mehrheit 
Die Umsatzsteuer nach Absatz 1 Buchstabe a kann auf den 
Lieferungen von Gegenständen, auf.Dienstleistungen sowie 
auf der Einfuhr in der Form einer Umsatzsteuer mit Vorsteuer
abzug erhoben werden. Die Steuer beträgt höchstens 6,5 Pro
zent 
Minderheit 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
.... erhoben werden. Die Steuer beträgt höchstens 6,2 Pro
zent 

Abs. 3bls (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit · 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
Bei jeder Erhöhung des Satzes der Umsatzsteuer nach Ab
satz 1 Buchstabe a ist die direkte Bundessteuer nach Absatz 1 
Buchstabe c entsprechend herabzusetzen. 

Abs.6 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit · 
(Thür, Baumann) 
Die Steuer auf Energieträgern nach Absatz 1 Buchstabe d 
kann erhoben werden auf dem Umsatz von Energieträgern, 
auf elektrischer Energie, die über Verteilnetze geliefert wird, 
und auf dem wertmässigen Energieanteil der Wareneinfuhr. 
Die Festlegung der Steuersätze dieser Abgaben ist Sache der 
Bundesgesetzgebung. 

Abs. 7(nau) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit -
(Thür, Baumann) 
Die Abgaben gemäss Absatz 1 Buchstabe d sind aussenhan
delsneutral zu gestalten. Die Einnahmen werden sozial- und 
regionalverträglich zurückerstattet oder mit andern Steuern 
oder Abgaben kompensiert Der Abgabensatz wird während 
20 Jahren regelmässlg erhöht, wobei die konjunkturelle Situa
tion und die Energiepreisschwankungen zu berücksichtigen 
sind Die Mehrwertsteuer wird nach Inkraftsetzung der Bun
desgesetzgebung zur Umweltabgabe im Ausmass der vor
aussichtlichen Einnahmen bis zu einem Satz von 5 Prozent 
gesenkt Danach werden in erster Linie jene Steuern und Ab
gaben abgebaut, welche die Arbeit verteuern. 

Abs.B(neu) 
Mehrheit 

· Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Thür, Baumann) 
( ... bisheriger Absatz 6) 

Antrag Spielmann 
Abs. 1 Schlussatz 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Mauch Rolf 
Abs.3 
.... Buchstabe a wird auf den .... Vorsteuerabzug erhoben. Die 
Steuer beträgt höchstens 6 Proz~nt 
(Der letzte Satz dieser Bestimmung wird durch den entspre
chenden Satz aus dem Bundesbeschluss über die Erhöhung 
des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer ersetzt, wenn 
in der Volksabstimmung sowohl dieser Bundesbeschluss als 
auch gleichzeitig der Bundesbeschluss über die Erhöhung 
des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer durch Volk 
und Stände angenommen werden.) 
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Antrag Blatter 
Abs.3 
.... Der Bund kann für bestimmte im Inland erbrachte Dienstlei
stungen auf dem Weg der Gesetzgebung einen tieferen Satz 
festlegen, sofern diese Leistungen in erheblichem Ausmass 
durch Ausländer konsumiert werden und sofern die Wettbe
werbsfähigkeit dies erfordert. 

Art.41ter, 
Proposition de la commission 
Al. 1 demiere phrase · 
.... expire ä la fin de 2006. 

Al. 1 /et. d (nouvelle) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Thür, Baumann) 
d. Des taxes ecologiques sur les agents energetiques et sur 
d'autres ressources naturelles. 

A/.2 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Thür, Baumann) 
.... selon l'alinea premiet lettres a. b ou d, .... 

A/.3 
Majorite 
L'impöt sur le chiffre d'affaires selon l'alinea premier lettre a 
peut frapper las livraisons de-biens et les prestations de ser
vices, ainsi que las importations selon le systeme ä plusieurs 
stades avec deduction de l'impöt prealable. L'impöt s'eleve au 
plus ä 6,5 pour cent 
Minorite 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
.... prealable. L'impöt s'eleve au plus ä 6,2 pour cent 

Al. 3bis (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 

• I 

Toute augmentation du taux de l'impöt sur le chiffre d'affaires 
selon l'alinea premier lettre a est subordonnee ä une diminu
tion correspondante de l'impöt federal direct, selon l'alinea 
premier lettre c. 

A/.6 
Majoritfo 
Rejeter la proposition de la minorite 

. Minorite 
(Thür, Baumann) 
L'impöt sur les agents energetiques seion l'alinea premier 
lettre d peut etre preleve sur les chiffres d'affalres en agents 
energetiques, en energie electrlque livree par reseau de distri
bution, et sur la part ad valorem d'energie lors de l'importation . 
de marchandises. La fixation des taux d'impöt est du ressort 
de la legislation federale. · 

Al. 7 (nouveau) 
Majorite 
Reje\er la proposition de la minorite 
Minorite 
(Thür, Baumann) 
Las taxes selon l'alinea premier lettre d doivent etre neutres 
quant ä leurs effets au plan du commerce exterleur. Les recet
tes sont redistribuees en fonction de criteres compatibles avec 
les exigences de la politique sociale et regionale ou en com
pensation d'autr'3s impöts ou taxes. Le taux des taxes est regu
lierement releve durant 20 ans, compte tenu de la situation 
conjoncturelle et des fluctuations du prix de l'energie. Apres 
l'entree en vigueur de la legislation federale instituant une taxe 
ecologique, la taxe ä la valeur ajoutee est ramenee, propor-

tionnellement aux recettes prevues, jusqu'au taux de 5 pour 
cent Seront ensuite reduits, en premier lieu, les impöts et 

· taxes qui rencherissent le travail. 

Al. B (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Thür, Baumann) 
( = alinea 6 actuel) 

Proposition Spielmann 
Al. 1 demiere phrase 
f.dherer au projet du Conseil federal 

Proposition Mauch Rolf 
Al.3 . 
.... lettre a doit frapper les .... L'impöt s'eleve au plus ä 6 pour 
cent 
(La derniere phrase de cette disposition est remplacee par la 
phrase correspondante de l'arrete federal relevant le taux de 
l'impöt lors de l'introduction de la taxe ä la valeur ajoutee, pour 
autant que, en votation populaire, le peuple et les cantons ac
ceptent simultanement le present arrete federal et l'arrete fe
deral relevant le taux de l'impöt lors de l'introduction de la taxe 
ä la valeur ajoutee.) · · 

Proposition Blatter 
A/.3 
.... La Confederation peu( par la voie legislative, fixer un taux 
reduit pour certaines prestations de services fournies sur le ter
ritoire suisse, pour autant que celles-ci soient consommees 
dans une mesure importante par des etrangers et qua les 
conditions de concurrence l'exigent 

Abs.1 Schlussatz-AI. 1 demierephrase . 

M. Spielmann: Ma proposition vise ä clarifier un pöint qui a ete 
beaucoup discute et qui le sera encore bel:!,ucoup au cours 
des debats concernant cette future TVA: celui de son lien avec 
l'impöt federal direct, c'est-ä-dire de savplr si nous entamons 
aujourd'hui un processus, qui a deja ete debattu dans ce 
conseil et qui a d'ailleurs ete propose par l'alliance des auto
mobilistes et des liberaux, en modifiant petit ä petit l'impöt fe
deral direct et en le rempla9ant par la TVA II y lä, effectivement, 
une question de fond ä debattre. 
J'ai dit lors de la discussion d'entree en matiere que le Conseil 
federal avait clairement pose les ehjeux d'une teile modifica
tion, qu'il avait presente dans le debat politique les conse
quences qu'aurait la suppression de l'impöt federal direct ou 
son abrogation ä terme, ä savoir d'une maniere ctaire et nette 
une augmentation des impöts pour les plus demunis et un fa
voritisme pour les plus hauts·revenus. 
II est clair egalement qua dans cette discussion, il y a tout l'as
pect de la progressivite de l'impöt, tout l'aspect de qui paye 
quoi en fonction de sa capacite contributive. Une des demar
ches opposees aujourd'hui vise, dans le fond, ä proroger Je 
systeme et ä continuer de considerer que l 'impöt federal direct 
n'est qua provisoire. Or ie peuple, en votant las arretes tels 
qu'ils sont proposes, lira egaiement la cla:use qui les lie. C'est 
un petit peu comme sur las prospectus des assurances, si 
vous prenez vos textes, vous voyez par exemple ä la fin de 
l'arrete C qu'il faut prendre des lunettes pour lire que: ·«Le pre
sent arrete n'entre en vigueur qua si, en votation populaire, Je 
peuple et las cantons acceptent simultanement l'arrete federal 
remplagant l'impöt sur Je chiffre d'affaires par la taxe ä la valeur 
ajoutea» J'al de Ja peine ä Je lire tellement c'est petit Tout a 
!'heure on nous a explique que tout etait separe, qu'on pouvait 
voter un arrete sans l'autre; en fait ils sont tout de meme lies 
par une clause qui consiste ä dire qua l'un des arretes n'entre 
en vigueur quasi les autres sont approuves. 
II y a dans toute cette demarche un processus qui vise ä conti
nuer de garder provisoire l'impöt federal direct et par conse
quent ä presenter une Operation par etapes, qui aujourd'hui 
fait approuver la TVA avec un taux fixe ä 6,2 ou 6,5 pour cent 
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selon votre decision, mais qui a terme permet de conduire 
l'operation jusqu'au bout du processus, c'est-a-dire Ia sup
pression de l'impötfederal direct, comme c'est souhaite par la 
droite de ce Parlament D'ailleurs, cette decisiqn-la n'est pas 
innocente et j'ai dit tout a !'heure quelles an etaient les conse
quences. 
L'amendement que je vous präsente, ce n'est dahs le fond rien 
d'autre qua la proposltion qu'avait falte le Conseil federal qµi, 
mesurant ies difficuites et l'impact qu'auraient la suppression 
a terme de cet impöt federal direct et sa non-reconduction, 
pose un probleme de fond qui est celui de ia repartltion de la 
charge fiscale. Je considere que si ce Parlament accepte au
jourd'hui d'entreren matiere sur une TVA teile qu'elle est pre
conisee et accepte les arretes tels qu'ils sont proposes, il va 
dans le fond, par etapes, supprimer cet impöt federal direct et 
le remplacer par la TVA Ce n'est pas dit aussi expressement, 
c'estfait d'une maniere beaucoup plus subtile, mais le resultat 
en l'an 2006 sera exactement ie meme, puisqUe pour mainte
nir l'impöt federal direct, il faudra refaire un arrete pour le pro
roger. 
Donc, si on veut etre clair aujourd'hul, on accepte l'idee 
qu'une TVA et une modernisation de l'lcha peuvent permettre 
de modifier l'assiette fiscale an evacuant les problemes de 
l'imposltion des investissements. Par contre, on ne peut pas 
accepter l'idee de faire voter le peuple sur une TVA et; paralle
lement, de ne pas se prononcer clairement sur la volonte de 
maintenir l'impötfederal direct 
C'est pourquoi je vous fais la proposition de supprimer la der
niere phrase de l'article 41ter allnea premier, comme le propo-
sait le Conseil federal. · 

David: Herr Spielmann beantragt, die Befristung zu streichen. 
Die Befristung steht in der Verfassung, seit diese beiden 
Steuern, die direkte Bundessteuer und die Wust, eingeführt 
worden sind. · 
Es gibt gute Gründe dafür, diese Befristung aus der Verfas
sung wegzulassen, aber es gibt auch Gründe, diese Befri
stung in der Verfassung stehenzulassen. Es ist eben ein Teil 
unserer schweizerischen Demokratie, dass der Souverän in 
grösseren zeitlichen Abständen über die Grundlagen der Bun
desfinanzordnung abstimmen will; das ist ein Teil der direkten 
Demokratie. Dazu kann man als Regierung und auch als Parla
ment stehen, wie man will; meines Erachtens hat der Souve
rän dieses Recht In diesem Teil, im Ausbau - es gibt ja immer 
wieder Leute, auch auf der Linken, die für einen grossen Aus
bau der direkten Demokratie sind -, bin ich zurückhaltend. 
Aber das, was wir haben, was der Souverän beanspruchen 
kann - und das beansprucht er hier-, sollte ihm nicht genom
men werden. 
Die CVP-Fraktion ist der Meinung, dass an der Befristung, so 
wie' sie von der Kommission vorgeschlagen ist, festgehalten 
werden soll. 

Neblker: Es stimmt, dass die Schweiz ein eigenartiges Steuer
system hat: Von Zeit zu Zeit hat der Bund einfach keine Kom
petenzen mehr, überhaupt Steuern zu erheben - das ist rich
tig. Aber wie Herr David schon gesagt hat: Das ist historisch so 
entstanden, und zwar aus dem Bemühen um ein Gleichge
wicht zwischen Bund und Kantonen, weil es im Grunde ge
nommen eine Ausnahme ist, dass der Bund Steuern direkt 
beim Stimmbürger erheben kann. Der Zwang, dass man 
sich - das Parlament und der Stimmbürger - periodisch mit 
den Steuern auseinandersetzen muss, ist eigentlich ein Privi
leg des Stimmbürgers. 
ln diesem Sinne ist der Stimmbürger in der Schweiz privile
giert Die Urdemokraten unter Ihnen - dazu gehört auch Herr 
Spielmann - sollten eigentlich stolz darauf sein, dass wir dem 
Stimmbürger so viel zutrauen, dass er immer wieder und peri
odisch über seine ,eigenen Steuern abstimmen muss. Das 
kann inan nur einem hochentwickelten Kulturvolk zutrauen. 
Darauf sind wir eigentlich stolz 
Herr Stich und der Bundesrat hatten natürlich auch gerne, 
dass die Befristung fallen würde -das ist zweifellos der Fall. Es 
ist mühsam, immer wieder die Steuern begründen zu müssen. 
Aber dank dieser Mühsal muss der Stimmbürger dann auch 
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zur Höhe seiner Steuern immer wieder Stellung nehmen 
Ohne diese Befristung hätten wir heute gar keine Gelegenheit, 
überhaupt über das System einer Mehrwertsteuer oder einer 
anderen Steuer zu diskutieren." Trotz allen Motionen hätte der 
Bundesrat das, was ihm nicht so g.enehm wäre, einfach liegen
gelassen, wie das z B. bei der Stempelsteuer der Fall gewe
sen ist Wir kämen nicht dazu, derart intensiv über eine Steuer-
vorlage zu diskutieren. · 
Noch ein wenig Abstimmungstechnik dazu. Wir sollten alles 
vermelden, was die Vorlage irgendwie belastet Die Befristung 
dE!r Steuervorlage bringt niemanden dazu, nein zur Vorlage zu 
sagen. Wenn wir hingegen die Befristung aufheben, gibt es 
zu!ätzlich Steuerzahler und Stimmbürner, die dann einen Vor
wand oder ein Argument für die Ablehnung der Steuervorlage 
haben. 
Ich bitte Sie also- um die Chancen der Steuervorlage nicht zu 
schmälern-, bei der Befristung zu bleiben. 

M. Matthey. rapporteur: Vous entendrez souvent las rappor
teurs de la commission vous demander de refuser les proposi
tions qui vous sont faites, tant H est vrai qua nous resterons tres 
fermement sur nos positions parce qua nous sommes tout 
aussi fermement convaincus qua, si nous voulons nous pre
senter devant le peuple avec une certaine homogeneite, nous 
devons nous an tenir aux propositions de la majorite de la 
commission. 
Monsieur Spielmann, je suis de ceux qui partagent votre avis 
qu'il ne devrait pas y avoir de date limite dans la constitution, · 
mais il faut bien constater que dans le rejet du paquet financier 
de 1991, l'absence de limltation de la duree de validite des im
pöts a ete un des motifs souvent avances de rejet du paquet 
presente. C'est pourquoi, au nom de la commission, je vous 
invlte a repousser la proposition de M. Spielmann 
Vous avezfait altusion, Monsieur Spielmann, ä la suppression 
de l'impöt federal direct Nous connafssons !'initiative qui est 
actuellement lancee, et quant ä moi je la combattrai. On ne 
peut cependant pas d' ores et deja laisser supposer qua, par la · 
limitation dans ie temps du prelevement de l'impöt federal di
rect et de l'lcha renouvele, on va automatiquement vers lasup
pression de l'impöt federal direct Ce serait reconnal'tre qua le • 
Parlament a deja pose un certain nombre de jalons vers cette 
solution, ca que je ne crois pas. En commissic:in, il a ete bien 
specifie que nous n'entrions pas en matiere aujourd'hui sur 
l'atteinte, grande ou petite, ä l'impöt federiil direct 
C'est pourquoi je vous invite, au nom de la commission, a reje
ter la proposition Spielmann 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Herr Spielmann verlangt, 
dass die Befristung der Finanzordnung nicht in den neuen Ver
fassungsartikel aufgenommen werde, dass wir also in Zukunft 
unbefristet eine Mehrwertsteuer und eine direkte Bundes
steuer erheben. Er gibt ganz ehrlich zu, dass es ihm eigentlich 
um die direkte Bundessteuer geht Er möchte vor allen Dingen 
diese zeitlich unbeschränkt verankert haben. 
Herr Spielmann, die Befristung in der Verfassung ist für den 
Souverän ein ganz sensibler Punkt Ich habe es in meinem 
Eintretensreferat gesagt: Wir kennen im Bund das Finanzrefe
rendum nicht Wir hier oben geben das Geld aus, und der Sou
verän muss relativ tatenlos zusehen. Er muss die Faust im 
Sack machen, und er kann sich nicht wehren. Die Tatsache, 
dass er sich in periodischen Abständen über die Finanzord
nung aussprechen kann, bietet zum fehlenden Finanzreferen
dum ein gewisses Korrelat, auf das der 13ürger offensichtlich 
nicht bereit ist, zu verzichten 
Zum zweiten gibt es natürlich Menschen in unserem Land, die 
der Meinung sind, die direkte Bundessteuer-also eine Steuer 
auf dem Einkommen und dem Vermögen, dem Kapital u_nd 
dem Gewinn -sei eigentlich das Steuersubstrat von Kantonen 
und Gemeinden und der Bund müsste sich mit Zöllen und 
Konsumsteuern, also kurz mit indirekten Steuern, begnügen, 
um die Finanzautonomie der Kantone und der Gemeinden zu 
respektieren. Man wehrt sich dagegen, dass der Bund immer ' 
mehr in das Steuersubstrat der Kantone und der Gemeinden 
übergreift 
Diese beiden Punkte waren der Grund dafür, dass in der letz-
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ten Vorlage von 1991 das Weglassen der Befristung zu einem 
Stolperstein geworden ist, den man nicht unterschätzen darf. 
Wenn vorhin von der Respektierung des Willer;is des Souve
räns gesprochen wurde, dann muss ich sagen: Mit der Aufhe
bung der Befristung respektieren wir den Willen des Souve
räns nicht Wir sollten nicht Bestimmungen, die am 2. Juni 
1991 im Paket waren, dort bekämpft und bestritten wurden, 
zwei Jahre später wieder neu auflegen. 
Wir sind uns aber auch über folgendes einig: Die Abschaffung 
der direkten Bundessteuer können Sie mit und ohne Befri
stung in der Verfassung verlangen. Es ist das Recht eines je
den, eine entsprechende Initiative zu lancieren. Eine Befri
stung wird ihn davon nicht abhalten und ihn dazu nicht ermun
tern. In diesem Sinne würden Sie Ihr. Ziel ohnehin nicht er
reichen. 
Wir sind uns in der Kommission einig geworden, dass der 
Wegfall der Befristung eine schwere Hypothek für die neue Fi
nanzvorlage bedeuten würde. Die Kommission ist nicht bereit, 
diese Hypothek zu übernehmen. 
Ich bitte Sie daher im Namen der Kommission, den Antrag 
Spielmann abzulehnen. 

Bundesrat Stich: Der Bundesrat hat ursprünglich vorgeschla
gen, die Vorlage nicht zu befristen, und zwar weil die Befri
stung ein Anachronismus ist Ich glaube nicht, dass man sa
gen kann, sie würde dem Bürger irgendeinen Schutz geben 
oder sie würde irgendeine Steuer schützen. Sie können jeder
zeit eine Initiative auf Einführung der Mehrwertsteuer lancie
ren. Sie können jederzeit eine Initiative auf Abschaffung der di
rekten Bundessteuer lancieren. So gesehen ist die Befristung 
Arbeitsbeschaffung für das Parlament, effektiv nicht mehr; 
denn auch das Parlament kann natürlich trotzdem mehr aus
geben, als es einnimmt 
Aber ich bitte Sie, .bleiben Sie doch bei der Befristung. Sonst 
müsste noch die Befristung schuld sein, wenn die Vorlage am 
Schluss abgelehnt wird. · 

Abstimmung.,... Vbte 
Für den Antrag der Kommission 
Für den ,\ntrag Spielmann 

Abs. 1 Bst. d, 2-Al. 1 let. d, 2 

SO Stimmen 
23Stimmen 

Thür, Sprecher der Minderheit: .Bei diesem Antrag geht es um 
ein Gesamtkonzept Es umfasst Absatz 1 Buchstabe d sowie 
die Absätze 2, 6; 7 und. 8 von Artikel 41 ter. Ich begründe im fol
genden das ganze Konzept, also auch Absa~ 6 bis 8 auf Ihrer · 
Fahne. 
Den Hauptpunkt meines Anliegens finden Sie in Artikel 41ter 
Absatz 1 Buchstabe d. Ich schlage dort vor, dass die Verfas
sungsgrundlage für eine ökologische Umweltabgabe auf 
Energieträgern und anderen natürlichen Ressourcen geschaf
fen wird. Gleichzeitig postuliere ich in Absatz 7, dass allfällige 
Einnahmen aus einer solchen Steuer für eine Reduktion des 
Mehrwertsteuersatzes auf 5 Prozent verwendet werden. Dar
über hinausgehende Einnahmen aus der Energieabgabe sol
len dazu verwendet werden, jene Steuern und Abgaben sowie 
Beiträge an Sozialversicherungsinstitutionen zu reduzieren, 
die eine Verbilligung der Arbeitskraft herbeiführen könnten. 
Welche Ueberlegungen liegen hinter diesem Vorschlag? Un

. serer Konzeption für eine Steuerreform - ich habe das im Ein-
treten bereits ausgeführt - liegen neben ökologischen auch 
soziale und wirtschaftliche Zielvorstellungen zugrunde. Die 
ökologischen Ueberlegungen habe ich bereits-im Eintreten 
dargelegt und beschäftige mich im folgenden mit den sozial
politischen und gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen. 
Nach unserer Auffassung muss die menschliche Arbeitskraft 
als Produktionsfaktor wiederattraktiver werden. Was ist in den 
letzten Jahren passiert? Wir ·erlebten einen gewaltigen Ratio
nalisierungsdruck ·Zehntausende von Arbeitsplätzen sind 
wegrationalisiert worden. Gleichzeitig realisiert unsere Wirt
schaft einen beeindruckenden Produktivitätsgewinn. Wir.ver
muten, dass die sehr hohen Lohnkosten diese Entwicklung 
gefördert, wenn nicht sogar verursacht haben. Umgekehrt 
sind solche Rationalisierungsschübe nur mit einem gewalti-

gen zusätzlichen Energieeinsatz zu bewerkstelligen. Das 
heisst, auf der einen Seite werden Arbeitsplätze vernichtet, 
und gleichzeitig steigt damit auch der Energieverbrauch 
massiv. · 
Diese Entwicklung ist ökologisch und wirtschaftlich nicht sinn
voll. Im Gegenteil, diesen Trend müssen wir umkehren. Wir 
sind deshalb der Ueberzeugung, dass die Arbeit heute auf kei
nen Fall verteuert werden sollte, wenn wir nicht noch mehr Ar
beitsplätze gefährden wollen Umgekehrt stehen wir aber der
zeit und in naher Zukunft vor gewaltigen Reformvorhaben, 
zum Beispiel in der Krankenversicherung, in der AHV oder der 
Arbeitslosenversicherung. . 
Im Unterschied zu Herrn Allenspach, der sich zu diesen Pro
jekten bereits öffentlich geäussert hat, hoffen wir sehr, dass 
diese Reformvorhaben gelingen. Wenn sie allerdings wie bis
her über Lohnprozente finanziert würden, müssten die Lohn
kosten in den nächsten Jahren noch einmal um 16 Prozent er
höht werden. Dazu darf es aus unserer Sicht nicht kommen. In 
diesem Punkt sind wir mit Herrn Allenspach durchaus einver-
standen. · 
Wir müssen uns deshalb die grundsätzliche Frage stellen, ob 
andere Produktionsfaktoren als die Arbeit zusätzlich mit 
Steuern belastet werden können, um die steigenden Sozialla
sten zu finanzieren. Nach unserer Auffassung ist die Energie 
neben der Arbeit ein hervorragender Produktionsfaktor und 
wäre deshalb auch ein sehr geeigneter Anknüpfungspunkt für 
die Erhebung von Steuern zur Finanzierung beispielsweise 
von Sozialversicherungswerken. . 
Wir möchten also mit unserem Vorschlag ein Umlagern des 
Steuersubstrates, weg von der Arbeit und hin zur Energie. Das 
heisst, unser Konzept will nicht nur in bezug auf die Energie 
ein' bestimmtes Lenkungsziel erreichen, sondern es will der 
gesamten Wirtschaft einen neuen Impuls geben, indem eine 
Dynamik ausgelöst wird, welche die Arbeitskraft tendenziell 
verbilligt Deshalb sprechen wir in unserem Vorschlagabsicht
lich nicht von einer Lenkungsabgabe. 
Herr Jaeger hat in der Kommission die Ansicht vertreten, es sei 
falsch, fiskalisch motivierte Steuern mit lenkungsmotivierten 
Umweltabgaben zu vermengen. Er befürchtete insbesondere, 
dass die Einnahmen dann sukzessive entfielen, wenn das Ziel 
der Lenkungsabgabe, nämlich die wirtschaftliche Nutzung der 
Umwelt, erreicht werde. 
Diese Befürchtung wäre nach unserer Auffassung nur dann 
gerechtfertigt, wenn angenommen werden könnte, dass bei 
massiv steigenden' Energiepreisen irgendwann eine Wirt
schaft entstehen würde, die gar keine Energie mehr verbrau
chen würde. Das ist nun aber bei der Energie, weil sie wie die 
Arbeit stets ein unverzichtbarer Produktionsfaktor sein wird, 
schlicht und einfach nicht denkbar. Eine solche Gefahr; wie sie 
Herr Jaeger dargelegt hat, würde sich nur ergeben, wenn fis
kalische Abgaben auf einem Steuersubstrat erhoben würden, 
das völlig substituiert werden könnte, wenn man also zum Bei
spiel eine Steuer auf Kohlenwasserstoff, Pestiziden oder ande
ren Giften erheben würde. 
Wir ziehen aus diesen Ueberlegungen den Schluss, dass sich 
eine Energieabgabe zunächst einmal zur Erreichung eines 
Lenkungszieles eignet, darüber hinaus aber die Energie wie 
die Arbeitskraft auch als Steuersubstrat in Betracht gezogen 
werden kann. Genau das wollen wir mit unserem Vorschlag. 
Wir wollen einen grundlegenden Umbau unseres Steuersy-
stems in die Wege leiten. . 
Das kann nicht auf einen Schlag geschehen, dazu braucht es 
einen längeren Prozess. Deshalb sollen nach unserer Vorstel
lung grundsätzlich alle bisherigen Steuerabgaben und Sozial
versicherungsbeiträge in einer Uebergangsphase unverän~ 
dert bleiben, aber im Sinne von Artikel 41 ter Absatz 7 gemäss 
unserem Minderheitsantrag sollen im Umfang der Einnahmen 
aus der Energiesteuer diese einzelnen Steuern und Sozialver
sicherungsbeiträge reduziert werden. Mit diesem flexiblen Sy
stem können wir im Massstab 1 zu 1 Erfahrungen sammeln, 
wie sich die Erhöhung der Energiepreise tatsächlich aui den 
Energieverbrauch auswirkt und welche Steuereinnahmen bei 
einem bestimmten Energiepreis anfallen, ohne dass die not
wendigen Einnahmen für den Bundeshaushalt oder die Sozi
alwerke gefährdet würden. 
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Es versteht sich von selbst und wird ausdrücklich erwähnt, 
dass eine solche Steuer, wie das auch bei der Wust der Fall ist, 
aussenhandelsneutral zu gestalten ist Ebenso kl~r muss seih, 
dass eine solche Rückerstattung sozial- und regionalverträg
lich erfolgen muss. 
Es ist ebenfalls klar, dass eine solche Energiesteuer, wenn sie 
das ökologische Ziel erreichen will, in den nächsten Jahren in 
regelmässigen und für die Wirtschaft kalkulierbaren Schritten 
erhöht werden muss. Diese Schritte werden in meinem Vor
schlag nicht im einzelnen definiert und sind der Gesetzge
bung überlassen. Die Meinung ist aber, dass die steuerliche 
13elastung der Energie während der nächsten 2ö oder 30 Jah
ren dazu führen müsste, dass sich der Preis in diesem Zeit-
raum verdrei- oder vervierfacht · 
Diese Verteuerung würde beim Energieverbrauch genau das 
bewirken, was wir in den letzten 100 Jahren mit der Arbeits
kraft erlebt haben. Wenn wir nämlich die

1 
Entwicklung der Ar

beitsproduktivität der letzten 150 Jahre betrachten, können 
wir einen immensen Fortschritt feststellen: obwohl- oder ge
rade weil - die Löhne in diesem Zeitraum massiv gestiegen 
sind, hat sich die Arbeitsproduktivität um das Zwanzigfache er
höht Wenn wir die gleiche Entwicklung bei der Energiepro
duktivität einleiten könnten und vielleicht erreichen, dass in 2 
bis 3 Jahrzehnten mit einer Kilowattstunde die vierfache Lei
stung erzielt werden kann, haben wir mit Sicherheit nicht nur 
unsere ökologischen Hausaufgaben erfüllt, sondern werden 
mit Freude feststellen können, dass es auch unserer -Wirt
schaft gut geht, weit wir dann mit unseren energiesparenden 
Produkten für die Märkte der Zukunft gewappnet sind. 
Tun Sie also etwas Mutiges und unterstützen Sie diese Minder
heitsanträge; ich bitte Sie darum! 

Jaeger: Herr Thür hat mich bereits zitiert Ich möchte ihm atte
stieren, dass er hier eine sehr grundlegende Frage aufgewor
fen hat Ich glaube, sie verdient, dass man darüber nachdenkt 
Ich habe das Pech, dass ich soeben ein sehr umfangreiches 
Buch über diese Problematik verfasst habe, und das führt 
dann dazu, dass man sehr kritisch wird. Deshalb habe ich 
a1,.1ch etwas Muhe, den Vorschlägen hier im Detail zu folgen, 
obwohl ich grundsätzlich die Stossrichtung unterstützen 
kann. Ich habe selber einige Vörstösse in die gleiche Richtung 
gemacht, möchte aber darauf hinweisen, dass der Teufel eben 
im Detail llegt 
Zunachst einmal, glaube ich, muss man einfach zur Kenntnis 
nehmen, dass sowohl in der Umweltpolitik wie auch in- der 
Umweltökonomie das Schlagwort der ökologisc.hen Steuerre
form eigentlich eher der Vergangenheit angehört. Denn diese 
beiden Dinge sind zu trennen. Man kann nicht gleichzeitig -
mit dem gleichen System - sowohl fiskalpolitische als auch 
umweltpolitische Ziele anvisieren. Es braucht beides, aber die 
beiden Systeme sind nicht miteinander zu verknüpfen, weil 
sonst die Gefahr besteht, dass eben das eine Ziel das andere 
verdrängt und wir so ständig in einem Zielkonflikt bleiben. 
Harr Bundesrat Stich hat in der Kommission gesagt: Es gibt 
immer einen Energieverbrauch, Energiesteuern werden sich 
also nie von selber aufheben. Das ist natürlich überhaupt kein 
Argument, das ist selbstverständlich, das ist eine Trivialität 
Aber es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass 
man mit dem einen fiskalpolitische Ziele anvisiert, nämlich die 
Einnahmenbeschaffung des Staates, und mit dem anderen 
lenkungsziele, nämlich die sinnvolle und effiziente Nutzung 
der Umweltgüter. Das ist etwas ganz anderes. Und wenn Sie 
diese beiden Z10le miteinander verknüpfen, werden Sie von 
Fall zu Fall eben das eine oder das andere vernachlässigen 
müssen. Das ist ein Punkt 
Der andere Punkt: Wenn Sie zu Recht sagen, man sollte die 
Produktionsfaktoren In die richtige Richtung steuern, also die 
Arbeit verbilligen und die Ressourcen verteuern, so gehen Sie 
davon aus- selbstredend-, dass das Hauptproblem die Res
sourcenverknappung sei. Auch das ist heute eine überholte 
Sichtweise; das ist nicht das Problem Das Problem liegt nicht 
bei der Ressourcenknappheit - das lässt sich heute über die 
Märkte und die Preise lösen-. sondern das Problem liegt bei 
der Verbrennung von Ressourcen, es liegt bei der Entsor
gung, es liegt bei den Emissionen. Deshalb müssen Umwelt-

abgabesysteme als Lenkungssysteme eingerichtet werden, 
die vor allem die Emissionssteuerung bezwecken und in die
sem Sinne auch nach der Emissionslage abgestuft sind. 
Es kommt hinzu, dass Sie die Finanzierungsfunktion einer 
Umweltabgabe auch noch mit «hineinposten». Sie merken 
das und wollen das einfach durch die Rückerstattung sozial
verträglich gestalten, was an sich eine gute Idee ist Aber Sie 
können dann nicht auf der anderen Seite gleich wieder sagen, 
Sie wollten die Mehrwertsteuer auf 5 Prozent senken, das 
würde dann nämlich 3,4 Milliarden weniger Einnahmen aus
machen. Ob da Herr Bundesrat Stich einverstanden wäre, 
weiss ich nicht Er hat dann vielleicht anderswo Einnahmen. Er 
hofft, bei der Energieabgabe dafür mehr Einnahmen zu ha
ben. Aber man sieht, hier kommen wir einfach in des Teufels 
Küche. 
Ich bitte Sie deshalb, hier die Grundüberlegung von Herrn 
Thür aufzunehmen, diese aber nicht mit der fiskalpoiitischen 
Reform zu vermengen, sondern ein Umweltabgabesystem 
einzurichten, vor allem mit dem Ziel, dass die wirtschaftlichen 
Prozesse mit weniger Emissionsmenge und Giftigkeit aus
kommen. 
Eine aussenhandelsneutrale Umweltabgabe kann nur reali
siert werden, wenn wir das Mehrwertsystem haben. Deshalb 
bin ich eigentlich der Auffassung, dass sich die Grünen konse
quenterweise zunächst einmal für die Implementierung eines 
Mehrwertsteuersystems einsetzen müssten. Dann ist auch der 
Weg frei für die Installierung eines emissionsgerichteten, aus
senhandelsneutralen Umweltabgabesystems .. 
Ich lehne deshalb die Minderheitsanträge in diesem Zusam
menhang hier ab, bitte Sie aber, die Idee als solche aufzuneh
men und sie in einer nächsten Folge, getrennt von den fiskal
politischen Reformvorhaben, zu diskutieren und sobald als 
möglich auch einzuführen. 

David: Nach meiner Meinung ist der Ansatz, den die grüne 
Fraktion verfolgt, richtig. Er zeigt in die Zukunft, wie unser Ab
gabensystem angepasst werden muss, und zwar wären wir in 
der Schweiz mit diesen Ideen keineswegs allein. Es ist be
kannt, dass die C02-Abgabe auf europäischer Ebene, verbun
den mit der Energiesteuer, vollständig, perfekt dasteht Es ist 
nur die Frage des politischen Willens, ob man diesen Weg be
schreiten will. 
Richtig ist der Vorschlag der grünen Fraktion im Ansatz auch 
dort, wo er sagt, dass die Abgabenbelastung auf lange Sicht 
planmässig geordnet werden müsse, damit sich die Verbrau
cher und Verursacher von Umweltschäden danach ausrichten 
und ihre Produktion umorientieren können. Vorgeschlagen 
sind hier zwanzig Jahre, Weizsäcker schlägt noch grössere 
Zeithorizonte vor. Darüber kann man sich streiten; aber der 
Ansatz ist an sich richtig. 
Trotzdem muss ich Ihnen im Namen der CVP-Fraktion bean
tragen, den Antrag abzulehnen - nicht, weil er nicht diskussi
onswürdig · wäre und man nicht diesen Weg einschlagen 
müsste. Aber mit der heutigen Finanzordnung können wir das 
nicht tun, weil hier nicht der Zeitpunkt ist, um eine weitere Zu
satzabgabe zu den Abgaben, die wir bereits im Finanzpaket 
haben, einzuführen. Das ist für uns der Grund, warum wir 
diese Frage nicht in dieses Paket aufnehmen, sondern uns 
darauf beschränken wollen, eine Verbrauchsteuer nach dem 
Mehrwertsystem einzuführen. Das schliesst keineswegs aus, 
dass die übrigen Vorschläge, die weiter gehend sind, danach 
aufgenommen werden. 
In diesem Sinn bitte ich Sie, die Anträge der Minderheit Thür 
abzulehnen. 

Ledergerber: Die SP-Fraktlon hegt gegenüber· dem Vor
schlag der grünen Fraktion sehr grosse Sympathie, und sie 
wird den Anträgen der Minderheit Thür grossmehrheitlich zu
stimmen, und zwar aus folgenden Ueberlegungen: 
Die momentane taktische Einschätzuhg, wie sie Herr David 
präsentiert hat, ist ein Teil der Realität Der andere Teil der Rea
lität ist tatsächlich jener, dass sich die mittel- und längerfristige 
Orientierung unserer Finanz- und Fiskalpolitik, Kollege Jae
ger, tatsächlich an ökologischen Tatbeständen orientieren 
muss. Deshalb kann es auch nicht angehen, in diesem Punkt 
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auf der verbalen Ebene Einigkeit zu demonstrieren, aber dann 
immer zu sagen: Eigentlich einverstanden, aber gerade jetzt 
ist der falsche Moment dazu, gerade jetzt ist es das falsche 
Thema Dann haben wir nämlich diese ökologische Orientie-
rung auch in hundert Jahren noch nicht! · 
Ich will auch nicht mit Ihnen, Herr Kollege Jaeger, die wissen
schaftliche oder parawissenschaftliche Auseinandersetzung 
führen, was man alles mit Fiskalabgaben machen kann. Ich 
glaube nicht, dass diese professorale Einschätzung, es sei im
mer nur ein Ziel aufs Mal zu verfolgen, richtig ist Sie ·machen 
das im Leben selber nicht so, Sie machen es wissenschaftlich 
nicht so, Sie machen es politisch nicht so. Ich bin der Mei
nung: Mit Fiskalabgabfn kann man tatsächlich zwei Fliegen 
auf einen Streich treffen. Man kann manchmal sogar den Fün
fer und das Weggli haben. 
Die SP-Fraktion wird den Anträgen der Minderheit Thür zu
stimmen, um hier ein Zeichen zu setzen. Ich will allerdings 
auch sagen, dass diese Frage nicht ausschlaggebend dafür 
ist, dass wir dem Paket zustimmen werden. Die Hauptsache 
ist, dass das Finanzpaket vom Nationalrat so beschlossen 
wird. wie wir es in der WAK ausgearbeitet haben. 

Neblker: Herr Ledergerber meint, dass man mit den Anträgen 
der Minderheit Thür den Fünfer und das Weggli haben könnte, 
aber wahrscheinlich hätte man weder den Fünfer noch das 
Weggli. 
Die Minderheit Thür will eine ökologische Umweltabgabe auf 
Energieträgern und anderen natürlichen Ressourcen erhe
ben, die während zwanzig Jahren steigende Ansätze aufwei
sen kann. Die Kompensation der Erträge soll dUrch Reduktion 
bei der Mehrwertsteuer oder bei anderen Steuern erfolgen 
(oder auch durch Rückerstattungen), und der Ertrag soll 
schliessllch bei Null liegen. Diese Steuer .wird ausdrücklich 
nicht finanzpolitisch, sondern nur ökologisch begründet Das 
ist an sich richtig. Der Zweck ist die Umlegung des Steuersub
strates auf Energie- und andere Ressourcen. 
Die SVP-Fraktion lehnt die Anträge der Minderheit Thür nicht 
wegen dem Gedanken ab, der dahinter steht Der erste Grund 
ist, dass wir eine einfache, überschaubare Vorlage haben 
müssen. Wir können nicht auch noch die ganze Problematik 
von Umweltabgaben in diese Vorlage hineinpacken. Sie hat es 
ohnehin schon schwer genug. Denken Sie beispielsweise an 
das Problem, dass eine solche ,Umweltabgabe aussenhan
delspolitisch neutral sein müsste. Bei sämtlichen Exportpro
dukten müssten Steuern auf den Energieanteilen rückerstattet 
werden, sonst wäre die Steuer nicht aussenhandelsneutral. 
Für jedes einzelne Produkt gäbe das wieder andere Ansätze. 
Die Bedingung einer einfachen Steuer wird damit nicht erfüllt 
Der zweite Grund, warum wir die Anträge der Minderheit Thür 
abletmen, liegt darin, dass das Hauptziel unserer Diskussion 
die Verlängerung der Verfassungsgrundlagen für die Steuer" 
erhebung des Bundes überhaupt ist Für viele würde die Einfü
gung der Anträge der Minderheit Thür Grund für eine Ableh
nl!ng sein, so dass wir damit die ganze Vorlage gefährden 
würden. 
Nun sollte man aber die Idee einer ökologisch begründeten 
Steuer nicht einfach verwerfen. Warum lancieren Sie diese 
Idee nicht separat, Herr Thür? Dann kann man schauen, ob 
das Anliegen überhaupt mehrheitsfähig ist oder nicht Hier in 
diesem Zusammenhang belasten Sie die Vorlage. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der SVP-Fraktion, die Anträge 
der Minderheit Thür abzulehnen. 

M. Matthey, rapporteur: Les propositions de minorite Thür ont 
fait l'objet de plusieurs discussions au sein de notre commis
sion. Les differentes propositions presentees ont ete chaque 
fois. refusees, en octobre par 10 voix contre 8, et dernierement, 
au mois de fevrier, par 15 voix contre 7. Cela signifie que les 
preoccupations de M. Thür n'ont pas laisse la commission in
differente et on a pu constater, a travers l'ensemble des inter
venants des diff{rents groupes, qu'un certain nombre d'idees 
n'etaient pastoujours partagees. 
Pour la majorite de la commission il ne fait aucun doute que 
l'on doit s'en tenir aujourd'hui a la modification du systeme 
d'imposition de la consommation, et que la priorite doit preci-

sement etre donnee a la modification de l'lcha en une taxe a la 
valeur ajoutee. Je signalerai, au nom de la majorite de la com
mission, que l'introduction de la TVA vient deja fiscaliser l'ener
gie, qui ne l'est pas encore aujourd'hui. 
M. Thür a base toute son argumentation sur la reorientation 
des facteurs de production. Cela peut etre juste dans la me
sure ou la question economique est liee a la question ecolo
gique. En revanche, la majorite de la commission vous pro
pose aujourd'hui de vous en tenir a l'ensemble du probleme 
de la consommation. Nous dirons a M. Thür qu'on ne peut 
pas aujourd'hui, comme d'autres l'ont deja mentionne, char
ger notre projet qui, ainsi que l'a d'ailleurs dit M. Rebeaud, a 
peu d'ambition a ses yeux; mais au vu de la discussion que 
nous avons aujourd'hui il en a deja trop, avec un taux de 
6,5 pour cent, de sorte que l'on ne peut pas aujourd'hui intro
duire un impöt de consommation different de l'lcha et en 
meme temps, par les propositions qui nous sont faites, un 
irnpöt sur l'energie. 
Dans les discussions qu'il a deja conduites, le Conseil federal 
se propose d'examiner la possibilite d'introduire une taxe sur 
le C02 et il a egalement mentionne un-impöt sur l'energie. II y a 
cependant renonce, pensant qu'il fallait aussi aller par etapes 
devant le peuple avec les propositions d'origine fiscale. C'est 
pourquoi, sur ce point en tout cas, la majorite de ia commis
sion partage l'avis du Conseil federal, de sorte que cette ques• 
tion de l'impöt sur les energies et les taxes ecologiques devra 
etre examinee ulterieurement La majorite de la commission 
avait trouve un certain nombre d'avantages, aujourd'hui deja, 
a reorienter la fiscalite en fonction des besoins ä long terme de 
la protection de l'environnement 
Au nom de la majorite de la commission, et comme l'ont dit 
notamment MM. Jaeger et David, nous vous engageons.a ne 
pas modifier le systeme fiscal sur l'impöt -de consommation 
tout en introduisant des nouveautes qui, a l'evidence, ren
contreront pas mal d'oppositions au sein de Ja population. 

M. Rebeaud: Je suis desole d'intervenir apres Je rapporteur, 
mais je crois qu'il etait necessaire de preciser un ou deux 
points. 
La plupart des arguments developpes ici contre les proposi
tions de minorite Thür ne portent pas sur le fond, mais exclusi
vement, sauf peut-etre de Ja Rart de M. Nebiker, sur l'opportu
nite politique. On peut dire, d'une certaine maniere, que Ies 
propositions de minorite Thür obtiennent un beau succes 
d'estime et que si vous Ja refusez tout a I'heure, ce n'est pas 
parce que vous n'etes pas d'accord, mais c'est parce que 
vous trouvez que ce n'est pas Je bon moment J'espere que, 
dans les annees a venir, et Je plus rapidement possible, on 
trouvera ce bon moment, car cette idee n'est pas nouvelle. 
Nous ·en parlons depuis dix ans, et ce n'est jamais Ie bon 
moment 
M. Je professeur Jaeger nous a explique, avec d'autres, qu'II 
fallait nettement separer les buts fiscaux des buts d'actes 
d'orientation. Nous aurons a decouvrir .:.. et d'autres profes, 
seurs que vous, Monsieur Jaeger, l'ont deja decouvert - que 
l'on ne peut pas de maniere artificielle distinguer aussi nette
ment ies buts d'orientation et les buts fiscaux. Pourquoi? 
Parce que si vous n'avez pas de taxations qui, dans l'econo
mie, incitent ä certains comportements, vous avez des coüts 
pour Ja collectivite qui setraduisent par des besoins fiscaux. Je 
n'ai pas besoin de vous rappeler, par exemple, qu'en matiere 
de protection des eaux, en l'absence de toute ponction fiscale 
correcte sur les coüts lies a Ja protection des eaux, Ja Confede
ration a d0 prelever dans ses propres caisses des sommes de 
l'ordre de 30 milliards pour que nous puissions construire nos 
stations d'epuration. On peut dire que, d'une certain'e ma
niere, c'etait des detournements de fonds: les gens ne 
payaient pas l'impöt federal direct pour epurer les eaux, ils Je 
payaient pour que les täches ordinaires et anciennes de Ja 
Confederation, notamment la defense nationale et un certain 
nombre de täches sociales, soient assumees. La täche d'epu- . 
ration des eaux est venue s'ajouter a des täches anciennes; il a 
fallu pecher dans la caisse federale au detriment d'autres fonc
tions de la Confederation pour financer cette besogne neces
saire. 
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Lei:; proj:)osftions de minorite Thür ne soht pas une taxe 
d'stientation au sens ätroit et classique du tehl)e. C'est Uh pro
Jetfiscal qul consiste a taxer l'energie ptutöt que le travail. II y a 
UM quinzalne d'ahnees, Denis de Rougemont a elabore uM 
theotie en äisant: «Le developpement de ia soöiete industrielle 
met t'ouvrier au chömage ä cause des gains de productivite 
des tMchines.» Soh Idee etait qu'on taxe les machines, c'est
a•dite qu'on demande aux machines, qu1ot1 appelle las ro
bots, de payer des impfüs a la place des ouvriers mls all chö
mage, pout qua le travail rehde a ta. collectlvite les benefices ti
res de la vente des prodults de ce travail. Evidemment, II est un 
peu compllque de taxer des machittes; il faudrait aller dans 
chaque usine, dans chaque atelier, voir combien produit une 
machine, de maniere a pouvoir taxet le benefiGe qu'elle dä
gage. La taxatioh sllr l'energle remplit exactement ca röte. 
Vöus ne pou\feit i:,as faire tourner urte machine ou un ordina
teur sans enetgie. C'est la maniere la plus !)ratique, la plus fa
tlle et la plus neutre au fond de taxet ces sllbstitutions du tta
vail humaln par le travail de la machine. 
Les propositions de mlnorlte Thür repondent a un imperatif ur
gent de notre societe qu1 est de combattre le chomage. Or1 
dans le systeme actuel, en taxant lourdement le revenu du tra
vail et lnsuffisamment l'energie, vous creez les conditions de 
l'augrnentatton du chomage. II n'y a pas besoin d'ette profes
seur an economie pour s'en rendre compte; n'importe quel 
Chef d'entreprise essaie de reduire ses coOts. Si le travau lui 
cööte tres eher et qu'on y ajollte des charges sociales en aug-

. mentation constante, il aura tendance a dlmlnuer le nornbre 
de ses employes plutöt que sa consommation d'energie. · 
C'est ta raison pour laquelle cette proposition, non seulement 
est une proposltiofi d'avenir po_ur adapter l'activite economi
que aux necessites ecologiques, mais eile est l!rgente pour re
pöndre aux besölns actuels crees par l'extension du chö
lliage. 
Cela ne suffita pas tout a fatt, ceia doit aussi se traduire par une 

· dimlrtution du temps de travail humain, puisque les machines 
peuvent travailler 24 heures sur 24, mais je vous en prie, re
nOl'lcez a cette utopie, au sens negatif du terme, selon laquelle 
on poutralt arbitrairement separer de maniere pure, dans 
l'absttait, l'aspect fiscal et l'aspect ecologique. Nous devons 
faire une reforme fiscale qui ait si possible des effets ecologi
ques heureux. Si tel est Je cas, c'est~a-dire qu'elle se traduit par 
une diminutlon de la consommatlon d'energie, on n'aura pas 
besoin d'avoir des impots et des taxes ecologiques arbltraires 
trop elevees demandant beaucoup d'administration, parce 
que, spontanement, dans le marche, on aura une reduction de 
la charge sur l'environnement 
Un tout petit mot encore, Monsieur Jaeger: vous avez mä
chamment caricature les propositions de minorite Thür, en 
suggeränt tollt a coup qu'en abaissant la tvAjusqu'a 5 pour 
cent II mantiuerait 4 milliards de franos dans vintit ans dans les 
oatsses de la Contederation. Le texte vous dlt exactement le 
contralre, c'est-a-dire que le taux de la tvA pourra ätre dimi
nue progre$Slvement et proportionnellem~t a la substance 
flstale qua rappottera la taxe sur l'energle ce qui signifle un 
equilibre dont l'automatistne serait inscrit tel 
D'apres oo qua j'al entendu, vous n'allez pas approuver au
jourd'hul ces pröpositions tle minorite Thür, parce que l'ur
gence n'est pas de savoir ce qul estjuste ou non, mals parce 
que l'urgence est de tröuver «la combine» qLil sera acceptee 
par une tnajorite du peupie et des cantons. C'est une appre
olatloo qua 11ous devons accepter de faire pour eviter un troi
slel'lie desa.stte de la TVA Monsieur Jaeger, je vous rassure 
sur te polnt, Je ne suis l)äS hostile au principe de la TVA, mais 
J'aimera.is que cela se fasse bien. 
P11r consequent, Je vous recommande de doriner le plus de 
volx possible, sinon la majorite aux propösiticins de tninorite 
Thut, et de vous prepater a reprendre, immediatement apres 
l'aeceptation de ca ~gitne par le peuple et les cantons, cette 
question qui est la seuie question vralment urgente de notre 
SOtliete industrielle, a savolr une taxation sur. l'energie qui 
perrnette de liberer, autal'lt que faire se peut, la fiscalite qui 
päl!e sut un nombre de plus en l)lus petit de,travallleurs qui 
ptertnent sut eux tout Je travall en laissant -les autres en 
di!!hots. 1 

47-N 

Frau Spoörry, Berichterstatterin: Zuerst rr,öchte ich festhalten, 
dass Herr Thür diesen Antrag in der Kommission erst am 
29./3Ö. öktober 1992 eingebracht hat, nachdem wir schon fast 
ein Jahr beraten hatten. trotzdem wurde dieser Antrag dann 
mit nur 8 zu 1 O Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt Die
ses Resultat zeigt, dass der Vorschlag als zukunftsträchtige 
Idee Sympathie gehiesst. Das kam auch bei den vorgängigen 
Voten .zum Ausdruck. 
Beir:n Eintreteh wurde zll diesem Punkt Herr Stephan Schmid
heiny zltielt E:s wurde gesagt, dies sei das Konzept, das 
Schmidheiny Initiiert habe und unterstütze. Ich muss dazu fol
gendes festhalten: Wie so häufig Wird auch Herr Schmidheiny 
nur zur Hälfte zitiert. Natürlich verfolgt er dieses Konzept zu 
f\echt, aber er sagt gleichzeitig immer auch, dass as internatio
nal abgestützt Werden muss, mindestens europaweit, und 
dä$s es ein Konzept ist. das für die Schweiz im Alleingang 
kaum zu realisieren ist 
Zum zweiten muss ich sagen: Die Anträge der Minderheit Thür 
bringen natürlich eine Verquickung zwischen einer Finanzvor
lage, wie wir sie aus der Kommission präsentieren, und einer 
Umweltvorlage. 
Herr Rebeaud, ich kann Ihnen nicht folgen, wenn Sie sagen, 
die Anträge der Minderheit Thür seien ein «instrument fiscal». 
Dadurch, dass das, was man hereinholt, sotort wieder zurück
gegeben werden soll, allenfalls mit einer Senkung des Mehr
wertsteuersatzes, ist es ein Instrument, das .für die Bundes
kasse nichts bringt, sondern einen Lenkungseffekt bezweckt 
Damit stehen wir aber vor der Tatsache, dass wir dem Souve
rän erneut eine Kombination von zwei verschiedenen Fragen 
unterbreiten würden. 
Wenn nach über Vier Stunden Diskussion in diesem Saal et
was klar geworden ist, dann sicher die Tatsache, dass diese 
Vorlage die Hürde der Volksabsdtnmung noch nicht genom
men hat und dass Wir uns mit dieser Vorlage auf eine Gratwan
derung begeben. 
Herr Stich, ich verstehe Sie, wenn Sie eindringlich auf die dra
matische Finanzsituation des Bundes hinweisen. Aber wir dür
fen doch nicht ganz vergessen, dass Wir vor wenigen Tagen 
den Benzinzoll erhöht haben und dass viele Bürger auf sämtli
chen Stufen mit Steuererhöhungen und Abgabenerhöhungen 
konfröntiett werden. Wenn wir dieses Paket, das wir jetzt vorle
gen, wieder überladen, haben wir am Schluss gar nichts. 
Deswegen bitte ich auch die Grünen: Unterstützen Sie jetzt die 
Mehrwertsteuervorlage; ich habe nie begriffen, dass Sie 1991 
die Mehrwertsteuervorlage bekämpft haben, denn sie ist der 
Schritt in die richtige Flichtung. Der gesamte Konsum wird mit 
einer Steuer erlasst und die Energieträger, die heute steuerbe
freit sind, werden neu besteuert 
Machen wir daher zuerst einmal diesen Schritt in die richtige 
Aichtung; sprechen Wir später über Konzepte, die internatio
nal abgestimmt sein müssen! 
Im Namen der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie, die Anträge 
der Minderheit fhür abzulehnen. 

fhüt: Ich muss Ihnen, Frau Spoerry, kurz etwas entgegnen: 
Sie haben ausgeführt, dass ich meinen Antrag in der Kommis
sion erst In letzter Sekunde eingereicht habe. Dieser Antrag 
wurde aber schon sehr früh von mir eingereicht Ich habe ihn 
allerdings erst am 29. Oktober 1992 begründet, weil die kon
krete lliaterlelle Debatte über die einzelnen Vorschläge nicht 
vorher begonnen hatte. Vor dem 29. Oktober hat man ganz all
gemein darüber diskutiert, ob man jetzt diesen Systemwech
sel vornehmen solle oder hicht 
Bel dem heute zur Diskussion stehenden Vorschlag handelt 
es sich lediglich um eine Modifizierung meines bereits im 
Frühjahr des letzten Jahres eingereichten Vorschlags. Die Mo
difizierung besteht darin, dass ich vorschlage, In einer ersten 
Kompensation den Mehrwertsteuersatz auf 5 Prozent zu redu
zieren, in der Hoffnung, Jene gewinnen zu können, die sich mit 
einem Satz von 6,5 Prozent nicht aöfinden können. 

Abstimmung- Vote 
Füt den Antrag der Mehrheit 
l=ür den Antrag der Minderheit 

89Stimtnen 
40Stimmen 
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Präsident: Dieser Entscheid gilt auch.für die zum Konzept der 
Minderheit Thür gehörenden Absätze 6 bis 8. 

Abs. 3-A/. 3 

M. Gros Jean-Michel, porte-parole de la minorite: A l'alinea 3, 
la minqrite vous propose de fixer le taux maximum de l'impöt 
de consommation a 6,2 pour cent au lieu des 6,5 pour cent 
proposes par la majorite de la commission. 
II n'est sans deute pas necessaire de tenir un long discours a 
ce sujet puisque, d'une part, M. Früh a deja developpe une ar
gumentation persuasive lorsqu'il a defendu sa proposition, et, 
d'autre part, parce que la minorite propose d'en rester au taux 
actuel pour le motif principal d'acceptabilite en votation popu
laire. 
Je le repete, il est tres urgent de changer notre systeme de fis
calite indirect et ceci principalement pour assurer la competiti
vite de nbs entreprises. C'est au vu de cette urgence que nous 
pensons qu'ii taut demander au peupie de se prononcer sur ie 
simple changement de systeme. Le 2 juin 1991, on lui a pro
pese trop de choses a la fois dans le paquet fiscal pour que 
l'on seit autorise a interpreter son vote comme un non au prin
cipe meme de la TVA. Mais alors, il ne faut surtout pas, cette 
fois-ci, assortir le simple passage de l'lcha a la TVA d'une aug
mentation d'impöts. Sinon, on peut d'ores et deja quaiifier le 
vote de septembre prochain de «chronique d'un echec an: 
nonce». On peut deja imaginer la floraison d'affiches de
noni;;ant la gourmandise du fisc federal. Or, ie peuple suisse a 
deja consenti a un effort en faveur de la caisse federale de 
1,3, milliard de francs le 7 rriars derhier, au titre de l'augmenta
tlon des droits de douane sur les carburants. II serait illusoire 
de penser qu'ii consentirait a une nouvelle ponction fiscale en 
septembre. Alors, ne sacrifions pas a l'avance !'indispensable 
transition vers la TVA sur J'autel d'une modeste contribution a 
l'assainissement des finances federales. Modeste, pujsque 
ces 0,3 pour cent supplementaires rapporteraient environ 
500 millions de francs, seit a peu pres la meme somme que 
rapportera le simple changement de systeme. Ajoutez ces 
deux sommes et demandez au peuple 1 milliard supplemen
taire, c'est Je surplus qui risque de faire capoter l'ensemble du 
projet 
Au cours des travaux de la commisslon, nous avons a plu
sieurs reprises consulte, seit sous forme de «hearings», seit 
de maniere plus informelleJ· les organisations faitieres de 
l'economie suisse. Toutes celles qui s'etaient engagees 
contre le paquet du 2 juin, nous ont assure que le 6,2 pour 
cent avait des chances devant le peuple, alors que le 
6,5 pour cent etait trop risque. Le fait meme que ,:iotre 90110-
gue, M. Früh, qui est egalement president de l'Usam, organi- · 
sation opposee au projet du 2 juin, ait depose une proposi
tion visant a fixer a 6,2 pour cent le taux maximum, est un si
gne qu'il ne faut pas negliger. 
Bien sur, nous ne nions pas l'importance qu'il y a a assainir les 
finances federales. L'erreur serait justement de lier ce regime 
financier a cet assainissement En cas d'ectiec eri votation po
pulaire, ce n'est pas avec l'lcha que nous pourrons envisager, 
meme a terme, une amelioration de notre situation financiere. 
Avec la TVA, il sera possible d'en augmenter plus tard le taux 
par un nouveau vote populaire si le besoin s'en fait imperieu
sement sentir. «6,2 pour cent, c'est un taux largement en des
sous des taux europeens», entend-on souvent, on peut donc 
l'augmenter. On peut partager cette analyse, plusieurs dans 
ce Parlament, et les liberaux sont du nombre, souhaiteraient a 
terme un taux proche de ceux pratiques en Europe, au detri
ment de la fiscalite directe qui pourrait ainsi etre rendue aux 
cantons. Mais si c'est l'objectif a poursuivre, !'immediat nous 
incite au realisme. Seule peut etre acceptee par ie peuple une 
TVA a 6,2 pour cent Ma proposition de minorite ne s'eloigne 
d'ailleurs pas de la proposition du Conseil federal qui dans 
son projet initial, que vous avez sur la colonne de gauche du 
depliant, proposait aussi un taux maximum de 6,2 pour cent 
Elle est egalement semblable aux diverses motions deposees 
au lendemain du 2 juin .1991 par divers partis bourgeois qui 
demandaient un nouveau projet, neutre au niveau des re
cettes. 

Donnons toutes ses chances· a ce nouveau regime financier. 
Pour cela, nous vous demandons d'accepter la proposition de 
ia minorite. 

Mauch Rolf: Um diese Zeit ist es für einen Einzelsprecher na
türlich noch schwieriger, gegen das Kartell anzutreten, aber 
ich bin immerhin überzeugter Anhänger der Mehrwertsteuer 
als System und will versuchen, diese zu retten. 
Mit der vorgelegten Fassung spuren wir nämlich politisch wie
der auf das unheilvolle Paket der Vorlage von 1991 ein. Es sind 
so viele Parallelen vorhanden, dass einfach nur noch eine 
schlechte Prognose möglich ist Ich muss oder kann auf eini
ges verweisen, was andere Einzelredner vor mir ausgeführt 
haben und will es nicht eigens wiederholen. 
Allgemein gesagt: Wir spuren auf die drei bereits verworfenen, 
Vorlagen ein. Politisch haben wir dreimal Schiffbruch erlitten, 
weil vor allem Mehreinnahmen bezweckt wurden. Wenn wir 
jetzt wieder Schiffbruch erleiden, ist die Mehrwertsteuer für 
sehr lange Zeit ad acta gelegt bzw. weg vom Fenster. Das dür
fen wir doch nicht riskieren. 
Deshalb sollte jetzt ein reiner Systemwechsel ohne Mehrertrag 
angestrebt werden. Ein Uebergang zu einem besseren, wett
bewerbsneutraleren, gerechteren Konsumsteuersystem ist 
nötig. So hat auch die Kommission für Wirtschaft und Abga
ben CNA'rQ Anfang 1992 die Sach~ gesehen, nämlich in erster 
Linie als ertragsneutralen Systemwechsel. Das ist das, was 
das V0lk erwartet-wie es bereits einmal gesagt wurde-, und 
nicht eine Fiskalvorlage mit Sanierungscharakter. Alles deutet 
darauf hin, dass die Uebung wiederum misslingt Die Worte 
vieler Sprecher der Parteien weisen darauf hin. 
Wir sind ein typisches Ausgabenparlament In dieser Land
schaft eines Ausgabenparlamentes können wir nicht weitere 
Mehreinnahmen fordern. Das haben Sie wahrscheinlich in ver
schiedenen Versammlungen und Erklärungen vor der Abstim
mung vom 7. März 1993 gehört In den letzten Jahren haben 
wir mehrere Mßliarden Franken Mehrausgaben über die An
träge des Bundesrates hinaus beschlossen; Hunderte von 
mehr oder weniger zweifelhaften Millionen Franken bereits in 
der ersten Sessionswoche, Hunderte von fragwürdigen Millio
nen in der zweiten Woche; jetzt ein neues Steuersystem mit 
grossen Mehreinnahmen in konjunkturell und strukturell 
schwieriger Wirtschaftslage. Ich verweise auch auf die Ausfüh
rungen von Herrn Nebiker zum Eintreten, namens der SVP
Fraktion. 
Wollen wir den Wechsel zu einem besseren Steuersystem 
oder wollen wir ein Fiskalpaket? Das ist für mich die Frage, die 
sich stellt Wollen wir Mehreinnahmen oder ein besseres 
Steuersystem? Wenn wir letzteres wollen, kommt nur ein ko
stenneutraler Systemwechsel in Frage. Eine Mehrwertsteuer 
ohne überrissene Mehreinnahmen ist der Zweck meines An
trages. 
Nach der Reduktion der Stempelabgaben ab 1. April 1993 ent
sprächen die gegenwärtigen Umsatzerträge-nach Grobrech
.nungen - einem Satz von 5,7 Prozent eines ertragsneutralen, 
kostenneutralen Systemwechsels, wie er immer beschworen 
wurde und verbal angestrebt wird, aber nur verbal. 
Schon der Satz von 6,0 Prozent bringt neue künftige Mehrein
nahmen von über 500 Millionen Franken pro Jahr. Ich glaube, 
diese Konzession können wir reaipolitisch wagen. 6 Prozent 
wären dem Souverän gegenüber keine Provokation. Ein Mehr
wertsteuersatz von 6,5 Prozent jedoch scheint mir realpoli
tisch eine nicht vertretbare Steuererhöhung von über 850 Mil
lionen Franken, also rund 1,5 Milliarden Franken über der Ko
stenneutralität nach dem 1. April 1993. Man braucht kein Pro
phet zu sein, um das als jenseits des Rubikon liegend zu be
zeichnen - ein aussichtsloses Unterfangen. Aber schon mit 
6,2 Prozent flössen rund 850 Million Franken mehr in die 
Kasse, also auch 350 Millionen Franken mehr, als zur Korn- ' 
pensation 1der Ausfälle aus der Stempelsteuerrevision nötig 
wären. 
Der Wille des Souveräns, unserem ungebrochen ausgabe
freudigen Parlament diese Mittel zu bewilligen, m, rss aufs 
höchste bezweifelt werden, auch aufgrund meiner Erfahrun
gen im Zusammenhang mit der Erhöhung des Treibstoffzoll
zuschlages. Wer ernsthaft einen ertragsneutralen System-
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wechsel fordert, wie das verbal bis vor wenigen Wochen das 
Ziel praktisch aller war, muss sich mit maximal 6 Prozent be• 
ghügen. Mit diesem und nur mit diesem Satz dürften Wir zur 
Mehrwertsteuer kommen! Alle höheren Ansätze erachte ioh 
mit Sicherheit als von vornherein zum Scheitern verurtelft Der 
Schaden wäre enorm. Ich wünsche das nicht 
Auf dem Weg über meinen Antrag ersuche ich Sie dringend, 
dem Mehrwertsteuersystem zum Durchbruch zu verhelfen 
und ihm :zuzustimmen. Ueber die Hans-guck-in-clie-Luft-Poli· 
tik vieler Parteistrategen kann ich nur staunen. Ich behafte sie 
ausdrücklich bei ihrer Verantwortung im Umgang mit dem 
Steuersatz und den Mehreinnahmen. 
Ich möchte noch ein Wort an Herrn Ledergerber, Frau Spoerry 
und Herrn Bundesrat Stich richten. Ein besseres und mo• 
dernes, wirtschaftsfreundllches Steuersystem Ja, aber nicht 
:zur Sanierung der Bundesfinanzen. Ich glaube, es wäre falsch, 
wenn wir die Sanierung der Bundesfinanzen hiermit ver• 
quicken und das bezwecken wollten. Diese Sanierung steht 
auf einem anderen Blatt. Ein modernes Steuersystem auf zu 
hohem Nlv~au drückt die Wirtschaft genauso wie ein schlech
tes Steuersystem. Massgebend ist die Gesamtsteuerbela
stung. 
Ich danke Ihnen für Uaberlegungen zu diesen zusammen
hängen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
La debat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 20.45 Uhr 
La seance est levee a 20 h 45 

Finanzordnung. Ersatz 
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Siehe Seite 329 hiervor-Voir page 329 ci-devant 

M. 41ter Abs. 3 (Fortsetzung)-M. 41tera/. 3 (suite) 

Jaeger: In Absatz 3 geht es um einen Kernpunkt der Vorlage, 
nämlich um den satz, auf den die Mehrwertsteuer festgelegt 
werden soll. Es ist neben dem Antrag der Kommissionsmehr
heit auf 6,5 Prozent gestern von Herrn Früh ein Antrag auf 
Rückweisung an die Kommission gestellt worden, der in Rich
tung von 6,2 Prozent geht Dieser Steuersatz wird in der Detail
beratung von der Minderheit Gros Jean-Michel beantragt 
Dazu gesellt sich ein dritter Vorschlag, derjenige von Herrn 
Mauch Rolf, der mit 6 Prozent noch etwas tiefer gehen Will 
Wir können die Worte «so tief als möglich» einsetzen, um auf 
diese Weise Akzeptanz beim Souverän zu finden. Es ist sicher 
richtig, eine gewisse Zurückhaltung beim Satz zu üben. Ein 
Satz, der beispielsweise über 6,5 Prozent hinausginge und 
dem Bund in grossem Stil Mehreinnahmen verschaffen 
würde, liesse sich in der Volksabstimmung schwer vertreten. 

1 

Mit dem Satz von 6,5 Prozent kann ich mich nach den langwie
rigen Verhandlungen In der Kommission heute einverstanden 
erklären. 1 

Andererseits müssen wir uns, selbst wenn wir zwischen Sanie
rung auf der einen Seite und Reform unserer Finanzordnung 
auf der anderen Seite trennen wollen, bewusst sein, dass wir 
nicht etwas beschllessen dürfen, das bereits neue zusätzliche 
Defizite, neue Ausfälle auf der Einnahmenseite des Staats
haushaltes verursacht Das dürfen wir nicht Wenn wir das ma
chen, geraten wir damit in Widerspruch zum Ziel des Haus
haltsausgleichs, das wir langfristig ins Auge gefasst haben. 
Gestern wurde mir mit ironischem Unterton vorgehalten, Ich 
hätte eine wissenschaftlich-professorale Diskussion aufgezo
gen. Ich kann heute etwas handfester werden und Sie als 
Buchhalter über die Folgen des Antrages dar Minderheit Gros 
Jean-Michel und des Antrages Mauch Rolf orientieren. Wenn 

1 Sie nämlich die verschiedenen Konsequenzen der verschie
denen finanzpolitischen Massnahmen hinsichtlich des Bud
gets zusammenfassen - Umstellung auf die Mehrwertsteuer; 
Höha,clas Satzes; Belastungen durch den sozialen Ausgleich 
von 5 Prozent; Stempelreform Inklusive Wegfall der Syndlzie
rung -, kommen Sie bei einem Satz von 6,5 Prozent unter dem 
Strich netto auf Mehreinnahmen von 250 Millionen Franken. 
Mit anderen Worten: Mit dem Satz von 6,5 Prozent sind wir in 
etwa haushaltnautral, tragen allerdings nichts - nichts! - zum 
Abbau des 5-Milliarden-Defizits bei, das Wir in den nächsten 
Jahren ohne Sanierung vor uns haben werden. 
Mit dem Antrag der Minderheit Gros Jean-Michel kommen wir 
bereits ins Minus. Wir werden mit einem Minus von 200 bis 
250 Millionen Franken zu rechnen haben, also mit Ausfällen, 



mit etnetz.unehrnenden Verschordong, mit zunatinrt81'ld'en !Je
fizit~fl!, wi<:f tcn es ~rn ooreifs Hem-i: Froh ge{jet}€1~ erk!M 
fiäbe. . ' 1 

Mit dem Mtra:g Mm.1Ch Aolf befinden, wir tmS dann jensei11S von 
G'l!Jt und ~. demn mit seinem Antrag werden :wsmztiche 
Ausfälle von 000 Millionen J=rat1ken verursacht Wenl'l Sie das 
t)esettilessett, löhnt sictt auch eine Finanzreform nicht 111\ehr. 
daM ·gshen Sfer e1r1 Aberdeuer ein•, das Sie' auf die DäUer nie• 
n'll!'ils-~ eJUoh pclfüsch nicnt-verkraffel'I könrn::in. 
ldl bitte Sie deshalb, der K.om,missiansmehrheit w folgen. 
ul'ld Ich höffe, dass auch der auncwsrat drsser f'iflarizretorm, 
wEmn wir urrs aui den Satz von 6,5· Prdzent etnigel'll, mit der Zeit 
etwas mehr fi'reude, etwas Lust abgewinnen kann. ~ Herr Biwn~ 
dftrat Stleh. schüttelt vorläufig noch den Kopf, aber sein Kopf
~Miteln wirQ färrgsam bedächtiger, und iOtr glaui:!e, am 
Schluss wird es noch ~anz. aufhörert 
lc11 bitte Sie um Zustimmung zum Antrag der Me11rheit und um 
Ablehnung der unmöglichen Anirägs von Mauen R'>'lf und der 
Minderheit Qros Jean-Michel 

9tucky~ loh bin eigentlich ans Pult getreten, um Herrn Mauch 
~olf nahezulegen, seinen Antrag zurüekzuzfehen, Aber Herr 
Mauch ist gar nlöht hier; sein SitZ ist leat, Das zeigt vielleieht 
älJOh das lnt~rssse, das er der Sache entgegenbringt Ich ver
&1che jetzt aber doch, etwas zum abwese11den HEJrm Mauch 
tu Mgen. E:r kann es dann In der Presse oder im Amtlichen 
8ulletln näcl11esert. 
Herr Mauoh hat sinen blindM Fleck ~ entwedsr auf der Ein
t1ahmenselt1:t oder auf der Ausgabenseite. Ich mus& doch fra
gsn: Wie del'ikt man sich eigentlich~ und das sage ich auch 
zur Minderheit Gros Jean-Michel - die Beschaffung, wenn 
MM bejaht, dass bei der Lage unseres Finanzhaushältes zu
täMlc=he Einnahmen beschafft werden rnOssen7 WIii man eine 
PropörtlöMlstet1er? Will rnail eine höhere direkte Bundes-, 
steusr? Aus die~r Ecke iiören wir jl'i Immer, die direkte Bun• 
deSstäuer mösss abgebaut werden. Oder will man and1:tre zu
sätzliche Stauem1 
Will man äbet dls Ausgäben so beschränken, dass unser ßud~ 
(Jet kelri Defltit mehr aoiweist, so muss loh an der Ernsthaftig• 
ksit der Aussage zweifeln. Sie bringen doch die 3 Milliarden 
!Zranken ~ die wir 1993, Wie wir gestern hörten, S{}gär noch er
heblich uberi:iohreiten werden -, Sie br1ngen doch dieses Vo
lumen nicht einfaotl rnlt Sparrnassnahmen weg. Daa ist eine 
Illusion. · 
öa muss loh jeMn Leuten noch etwas sagen, die sagen: Ja, 
die f>rivtttWirtsohaft steht hinter uns, Wenn der Bund auf dem 
Anfelt1e11markt weiterhin derart aktiv Geld aUftlehrnsn muss, 
wird er bei aer Kreditaufnahme zum Konkurrenten der Privat• 
wlrtsohaft. Das wirkt sich auf die Zinsen aus. Höhere Zinsen 
äber trMfen gerade unsere Wirtschaft, unsere lr1dustrie, die 
eine; Aefanoe machen könnten, da sie auf billigere Kredite an• 
gewiesen sind. 
Wer also für unsere Wlrtsohafl: ernsthaft ~as tun will, der 
stimmt Jetzt det MehrwMsteuet zu, aber mit elnsm Satz von 
8,S flrozeht 

KQhne: Die CVP-~raktlon stimmt dem Antrag der Mehrheit zu 
urtd lehnt deFI Minderheitsantrag Gros Jeari-Mlohel ab, 
0119 Umstellung von der gegeriwärtigert WarenumsatlSteuer 
iur Mel'uwMsteuer dauert Je nach Aussaget1 zwei oder drei 
Jahre. Ueber die ltrtragsktaft der Mehrwertsteuer können wir 
Anntthmen treffen und Hochreohnungen durohfOhren, Das 
Sldgenösslsohe Plhan:tdepartement nimmt tiln, dass die Mehr
wertsteuer bei glelohem Satz (6,2 Prozent) rund 800 MIiiionen 
Franken Mel'wettrag erbringen wird. Je nach Entwicklung der 
Konjunktur uttd Je hach Entwicklung der efr;zelnen Wlrt• 
Mhaftssektören Wl:3rden aber t11ehr oder weniger grosse Ab· 
welohungen entstehen. Wir muSsen also die Mehrwertsteuer 
erst elnrnal einföhrM und mindestens ein, besser zwei Jahre 
lang l::'.rfahrungen damit sammeln, um sehen z1,1 könneh, wle-
vlil Geld sie wlrklloh erbringt In der Praxis hei$.St das, dass der 
je~ zu beSöhlltitssende Satz fur mindsstens fOnf Jahre Gel• 
tung hat, Möglloherwelse auch für noch längere Zeit 
Alto gllt es h@ut'3, den riohtlgen Satz zu wählen, und 'Zmar zwl
soh(m den beiden schwierigen Möglichkelten:,-nämlich einer-

~ 

seit$ so, dass eli '/(}m Vofk. Q:eJl'ade ooci\, a~n whld,. 
1100 a:ndetersetts auch S'O, dass de'lf $aiiZ mrn'destens mittel'fri
sffgi finanzpolißiSci'!e ffrch!tgkeif hat Sie' kennen die Lage der 
Bt.lnd'esfin~en Jährlich feftlelnl 4 li)is 5 Mttliardeni Franken. 
Herr Frl!1h hat gestem sehr em(firück!rch gesagt, dass wir «auf 
Pump,, lebeil\l. Er hat nur den f~n Schluss daraus ge
mgen. 
«Atd Pump,, leben i'leism Schuf~ bezah~n milsserr. 
IO!ese Schulozinsen haben 1002 schonl grerolrr vief. Gel'd bean• 
spruci'lt wie zum Beis(:}iei die li.andwl~ Wir. miissel'\l arso 
aruch etwas zm Sartiemng beitragen: durch Sparen einerseits 
und MehrBiMahmen andererseits. Sparen, ist sympathisch. 
Man nimmt nämlich an, dass vom Sparen die anderen betroi• 
feri werden, während Mehreinnahmen im Sinn de1' Mehrwert• 
steuer sfciler jeden eil'lzefrum setioer belVeffen. Deshalb wer
den über das Sparen aooh etwas !oci<ere Sprüche gemacht 
Ich mus-s dagegen protestieren, dass man in diesem Saals&
gen karln, man werw d!as Geld gfetth mit beiden Händen wie
der zum Fenster hinaus, währeoo es Mute 111 der Schweiz 
Krelsa gibt, die das Oamokresschwert einer Milchprerssen• 
kung über Sieh Mbml, die erlebt haben,,, dasS z. B. die Förde
rung des Vlehabtatze$ wegen mangelnder Bundesgelder ge
s10ppt wurde; die erleben müssen, dass Subventionen für 
Massnahmen im G(fü'eidebau jährlich nach unten korrigiert 
werden, und die ständig weniger Geld zur Velfügung haben, 
womit sie Immer höhere Rechnungen bezahlen müssen. Das 
zeigt, dass die Sparübungen offenbar nieht alle· gleich treffen. 
6,5 Prozent werden uns nach wie vor zum Sparen zwingen. 
und wiel Aber leisten wir doch damit auch einen Beitrag zur 
Sanierung, Oas ist zudem viel ehrlicher, als wenn Wir jetzt mit 
81ner sogenannt schlanken Vorlage von 6,2 Prozent etwas vor
gaukeln, obwohl wir wissen, dass Wir schon in kürzester Zeit 
eine Erhöhung vornehmen müssen. 
Die Stlmmburgerinnen und Stimmbürger haben das Recht zu 
wissen, womit sie in den nächs1en Jahren zu rechnen haben, 
und wir als Politiker sp-llen Ihnen eine Vorlage bringen, bei der 
wir ihnen in die Augen schauen können. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Strahm Rudolf: Namens der SP•Fraktion bitte ich Sie drin
gend, beide Anträge, den Antrag Mauch Rolf und den Antrag 
der Minderheit Gros Jean-Michel, abzulehnen. 
Herr Gros betreibt eine Politik der leeren Kassen. Man organi
siert ein Defizit herbei, macht dann wegen des Defizits ein 
grosses Lamento, und am Schluss bleibt nichts anderes ül>
rig, als den Spardtuek zu erhöhen. Der Antrag der Minderheit 
Gros Jean-Michel würde dazu führen, dass per saldo- wenn 
wir alles aufrechnsn und auch die Stempelsteuerreform be
rOoksiohtlgen ~ 200 Millionen Franken weniger In der Bundes
kasse sind. Beim Antrag Mauch Rolf sind es nochmals 350 Mil
lionen f:ranken weniger. 
Der schlanke Systemwechsel bringt 850 Millionen Franken 
mehr in die Bundeskasse. Der soziale Ausgleich, den wir für 
die unteren Einkommen beschlie&seh, braucht wieder 
500 MIiiionen: es bleiben plus 350 Millionen Franken. Und 
wenn wir die Ausfälle der Stempelsteuerreform inklusive die 
lndiz.lerung von 550 Mllllonen Franken abziehen, bleiben bei 
der schlanken Lösung, also nur beim Systemwechsel, 200 Mil· 
llonen Franken weniger. 
es Ist eine fragwl1rdlge PC>lltik; das kann sich die Opposition, 
kann sich Herr Giros Jear1-Mlchel erlauben. Er ist fOr nichts ver
antwortlich; aber es Ist ein&fragwürdige Politik, ein Defizit her
bei:zuorganisleren, Im Wissen, dass das Defizit mit Sparmass• 
nahmen allein nicht beseitigt werden kann, und wenn das Defl
:zlt da Ist, mit dem Spardruck zu lamer1tleren. Die Regierung&
patteien und den 0undesrat :zu bezichtigen und zu verdächti• 
gen, sie wurden das Geld zum Fenster hinauswerfen, ist dop• 
pelbödige Politik. 
Ein Mehrwertsteuersatz von 6,5 Prozent Ist die Verständi· 
gungslösung. Ich sage nochmals: Der Bundesrat wollte 7 Pro
zent und 6,8 Prozent Das war auch die Meinung unserer Frak
tion. Die mittle1 e Lödung ist 6,5 Prozent, und diese bringt im
merhin 800 Millionen Franken mehr in die Bundeskasse. Aller
dings: Wenn man die Stempelabgabe abzieht, sind es nur 
noch 300 MIiiionen Franken. 
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Ich möchte noch etwas zu den beiden Herren Mauch Rolf und 
Gros Jean-Michel sagen, die diese Anträge stellen bezie
hungsweise vertreten. Im Prinzip ist ja hinter diesen Anträgen 

· auch eine Doppelbödigkeit Die Herren Gros Jean-Michel und 
Mauch ~elf h~ben zum Beispiel die Motion Cavadini Adriane 
(923212, Steuerpolitisches Programm für den Unterneh
mensstandort Schweiz) unterschrieben. Was will diese Mo
tion? Sie will neben der Eliminierung der Taxe occulte weitere 
Steuerbefreiungen für den Finanzsektor, insgesamt Entlastun
gen von 5,5 Milliarden Franken. Ich lese den entscheidenden
Satz aus der Motion Cavadini Adriane vor: «Die finanziellen 
Ausfälle dieser Steuererleichterungen sollten meistens durch 
eine angemessene Mehrwertsteuer kompensiert werden.» Wir 
haben ausgerechnet, um wieviel die Mehrwertsteuer erhöht 
werden müsste, um die Steuerausfälle, bedingt durch die Rea
lisierung der Motion Cavadini Adriane, zu kompensieren. Die 
Mehrwertsteuer müsste von 6,5 auf etwa 8,8 Prozent erhöht 
werden. Kommen Sie jetzt nicht mit einer schlanken Lösung! 
Im Hintergrund versteckt sich die Absicht1 alle neuen Steuern, 
wenn der Systemwechsel einmal über die Bühne gegangen 
ist, auf die Mehrwertsteuer zu schlagen, den Finanzsektor zu 
entlasten und die Haushalte zusätzlich zu belasten. 
Genauso doppelbödig ist die Volksinitiative «zur Abschaffung 
der direkten Bunc;lessteuer». Herr Ledergerber hat das gestern 
bereits gesagt; ich muss es aber noch einmal sagen: Die 
Volksinitiative «zur Abschaffung der direkten Bundessteuer» 
würde erfordern, dass die Mehrwertsteuer auf 10,8 Prozent er
höht werden müsste. Das würde bedeuten, dass Einkommen 
unter 110 000 Franken mehr belastet würden. Nur 9 Prozent 
der Steuerpflichtigen (mit Einkommen über 110 000 Franken) 
würden entlastet Die oberen Einkommen würden ganz erheb
lich entlastet Bei einem Einkommensniveau 500 000 Franken 
wäre das ein Steuergeschenk von 37 000 Franken I Wenn man 
diese Volksinitiative anschau_t, erkennt man die eigentliche Ab
sicht: Man will jetzt die Mehrwertsteuer mit einer schlanken Lö
sung durchbringen, um in Zukunft alle Umlagerungen mit ver
heerenden Umverteilungswirkungen auf die Mehrwertsteuer 
zu schlagen. 

. Herr Gros Jean-Michel und Herr Mauch Rolf, wollen Sie ·ei
gentlich, dass es in diesem Land zu immer noch mehr Millio
nären und zu immer noch mehr Armen kommt? Mit diesen Me
chanismen schaffen Sie das natürlich. Ich bitte die Ratsmitglie
der, diese beiden Anträge abzulehnen. 
Die gleichen Argumente gelten übrigens auch für den Antrag 
Wyss Paul, der ebenfalls ein Sprengantrag in die gleiche Rich
tung ist 
Ich bitte und appelliere nochmals um Annahme der Verständi-

. gungslösung von 6,5 Prozent · 

M. Matthey, rapporteur: Nous vous demandons, au nom de la 
majorite de la commission, de rejeter la proposition Mauch 
Rolf et la proposition de minorite Gros Jean-Michel 
Le taux de la TV A qua nous envisageons d'introduire a fait I' ob
jet de longues, de tres longues discussions au sein de la com
mission. Vous avez entendu ici les principaux porte-parole, 
qua ce seit au nom du Parti democrate-chretien, du Parti radi
cal, du Parti socialiste ou de l'UDC. La Co.nfederation,. par la 
voix du chef du Departement des finances, a toujours souhaite 
que nous introduisions un taux de 6,8 a 7 pour cent pour parti
ciper assez largement a l'assainissement des finances federa
les. La commission, c'est vrai, s'est arretee a un taux de com
promis, mais un compromis cela signifie aussi qua nous nous 
sommes mis d'accord sur une possibilite de faire aboutir notre 
projet devant le peuple. 
Le projet qua nous vqus presentons - 6,5 pour cent - a pour . 
objectif de donner a l'economie de ce pays une partie de ses 
capacites de modernisation. Elle doit permettre a cette econo
mie d'etre plus concurrentielle sur le plan international. Mais 
nous devons aussi demander a cette economie qu'elle parti
cipe, comme d'ailleurs las Citoyens, a l'amelioration des finan
,ces federales. l lne situation financiere aussi degradee qua 
celle qua nm.:3 connaissons porte en germe et a terme aussi 
une deterioration de l'economie- M. Stucky, en particulier, l'a 
bien note. Le taux de 6,5 pour cent n'est pas la solution com
plete de l'assainissement des finances federales. Las efforts 

d'economie- et M. Kühne l'a bien souligne -devront se pour
suivre, ce n'est pas une solution de facilite qua nous vous pro
posons. En consequence, ij nous parait quasi nous voulons a 
la fois assurer las besoins de l'economie, las besoins de la 
Confederation, ainsi qua cette compensation.sociale qui nous 

• semble absolument indispensable pour permettre aux reve
nus las plus modestes de ne pas etre trop touches par l'intro
duction de la TV A, c'est ve~itablement ce taux de 6,5 pour cent 
qu'il faut introduire. 
Quelques rappels, si vous le permettez, en ce qui concerne las 
chiffres: 6,5 pour oent 'de TVA; cela signifie environ 
1,35 milliard de plus pour la Confederation, auquel on 
doit enlever 550 millions de compensation sociale, il raste 
800 millions auxquels on doit aussi soustraire la compensa
tion et l'allegement du droit de timbre. Si nous retenons 
6,2 pour cent- l'allegement du droit de timbre n'est pas com
pris, Monsieur Gros, dans l'assainissement et le plan flnancier 
de la Confederation -, c'est 850 millions seulement qui se
raient attribues a la Confederation. Dans la mesu·re ou l'on 
maintient les 550 millions de compen~ation sociale, il r"Elsterait · 
300 mi!lions qui ne compensent pas a eux· seuls cet alle
gement 
Encore unefois, nous-vous demandons instamment de vous en 
tenir a la proposition de la majorite de la commission, alle nous 
parait equitable pour l'economie, alle nous parait necessaire 
pour une partie de l'assainissement des finances federales. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Im Namen der Kommis
sionsmehrheit bitte ich Sie, die Anträge Mauch Rolf und der 
Minderheit Gros Jean-Michel abzulehnen und dem Satz von 
6,5 Prozent zuzustimmen. 
Ich habe bereits in meinem Eintretensvotum gesagt: Der Satz 
von 6,5 Prozent ist die einzige Lösung, die innerhalb der Regie
rungsparteien in Ihrer Kommission mehrheitsfähig war. 
Warum? Seien wir doch ehrlich: Die Streitfrage sind nicht ei0 

gentlich diese 500 Millionen Franken, die wir mit einer Erhö
hung von 0,3 Prozent hereinholen oder nicht hereinholen. Mit 
diesen 500 Millionen Franken oder ohne sie sind. die g~walti
gen Defizite des Bundeshaushaltes nicht aus der Welt ge
schafft! 
Ich billige Herrn Gros Jean-Michel zu, dass er seinen Vorschlag 
von 6,2 Prozent nicht deshalb macht, weil ihm die Defizite des 
Bundeshaushaltes gleichgültig sind, sondern dass es ihm um 
die Frage geht, was vor dem Stimmbürger mehrheitsfähig ist 
Die Kömmission ist davon überzeugt- es ist offensichtlich nur 
noch Herr Bundesrat Stich, der nicht davon überzeugt ist -, 
dass der Uebergang zur Mehrwertsteuer überfällig ist Wir sind 
dreimal mit einer Vorlage gescheitert, und wir wollen kein· vier
,tes Mal scheitern. Jetzt geht es um die Frage, mit welchem Satz 
wir nicht scheitern. Da kann.man in guten Treuen zweierlei Mei
nung sein .. 
Die einen sind ·der Ansicht, allein eine einfache Systemwech
selfrage mit 6,2 Prozent habe eine Chance. Die anderen sind 
der Meinung, wenn der Souverän schon einem Systemwech
sel zustimmen müsse oder wolle, tue er das lieber, wenn er 
gleichzeitig noch etwas für den sanierungsbedürftigen Bun
deshaushalt tun könne. Er rettet diesen damit zwar nicht, aber 
er gibt ihm einen Zustupf. Die Kommissionsmehrheit glaubt, 
dass der. Bürger mit 6,5 Prozent eher zu gewinnen ist Aus 
diesem Grunde plädiert die Kommissionsmehrheit für 
6,5 Prozent 
Ich möchte noch etwas zu Herrn Mauch Rolf sagen: Sie haben 
gestern Ihren Antrag damit begründet, dass bei der jetzigen 
Vorlage der Kommission Parallelen zur Vorlage vom i Juni . 
1991 bestünden; wir hätten nichts gelernt, wir würden wieder 
ein überladenes Paket präsentieren. Ich muss nochmals sa
gen, Herr Mauch: Das trifft nicht zu. Die Vorlage, die Ihre Kom
mission hier vorstellt, unterscheidet sich deutlich von der Vor-
lage vom 2. Juni 1991. · 
Sie unterscheidet sich davon in vierwasentlichen Punkten: Sie 
führt die Befristung weiter; sie bringt keine Verquickung mit 
Gese!Lesvorlagen, sie unterbreitet den AHV-Zusatz nicht zwin
gend gekoppelt mit dem Systemwechsel; und sie sieht keine 

• Sondersätze und keine Ausnahmen für eine bestimmte Bran
che vor. Das sind wesentliche Unterschiede! 



Wir unterbreiten heute eine ganz einfache, klare VOttage mit ei• 
nem $atz von 6,$ Prozent Aus den voretWähhtän Gründen 
bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu fölgM und den 
~.5 Prozent zuzustimmen. 

Bundesrat Stleh: loh bitte Sie, den Antrag der MillderheitGtos 
Jean•Michel und den Antrag Mauen Rolf abzulehnen. 
Sohön 6,5 Prozent genügen nicht, und 8,2 Prozent hä.ben wir 
sOhon 1991 gehabt; sie sind auch abgelehnt worden. Bei 
6,2 Prozent hab,r, wir 250 Milliöhen Franken weniger Elnnah• 
men, als wir heUte habM, und bei 6 Prozent haben wir 620 Mil• 
liotien Frank&n weniger Einnahmen. 
Oa muss ich Sie fragen, Herr Mauch Rolf und Harr Gros Jaan
Michel: Was für eine Politik wollen Sie tiigentlich betreiben'? 
Wollen SiE'l den Staat aushungern? Wo sollen wir sparen? Söl• 
len wir in der Landwirtschaft oder bei den Arbeitslosen spa
ren? Sollen wir die Sozialversicherung kürzen? Sollen wir 
beim Militär sparen? Sollen wir Mim Verkehr sp~ren? Wo 661• 
len wir 3 Milliarden Franken elnsparel'I? Das ist unseriöse Poli
tik, meine Herren, so kann man es nicht machen! 
Wir haben Im Prinzip nur die Alternative, zu kurzen otler uns zu 
verschulden. Erachten Sie es als sinnvoll, dass wir uns noeh 
weiter verschulden? Ich habe Ihnen gestern ge9!!gt: Heutt be
zahlen wir pto Tag 9 Millionen Franken an Zinsen, also mehr 
als für die Landwirtschaft, mehr als für Forschung und Bll• 
dung. Erachten Sie es als sinnvoll. C!ass diese Zahl noch weiter 
ansteigt? Ich glaube nicht 
Man muss sich bewusst sein: Wenn der Bund seinen Haushalt 
nicht ausgleichen kann, werden die Zinsen über kura oder 
lang ansteigen, denn die Gläubiger möchten nicht rtur Bun
desschuld$Chelne in ihrem Tresor haben. Dann müssten Sie 
vielleicht auch üoorlegen: was bedeutet es eigentlich, wenn 
man sich verschuldet? Es bedeutet: Man zahlt Zinsen! 
Wenn alle Leute gleich viele Bundesobligationen zeichnen 
könnten, dann könnte man sagen: Gut, es ist egal. Aber dem 
ist nicht so. Deshalb bedeutet eine Verschuldung naturge
mäss eine Umschichtung der Einkommen zugunsten der Ein• 
ktmmensstarken 1.md zu Lasten der Einkommensschwachen. 
Hinzu kommt ein Weiteres: Glauben Sie Im Ernst, dass der 
Bt;irger oder die Bürgerin dieses Landes e.~ Prozent Mblir• 
wertsteuer,tus'timmen wOrde, wenn sie wissen, qass das eine 
Verlagerung von Steuern aus der Wirtschaft, aus dem Ausland 
auf den Konsllmenten in der Schweiz bedeutet, also auf den 
Endverbraucher? 
loh habe Ihnen gestern gesagt, mit 8,2 Prozent werden - am 
Anfang mindestens - 1,6 Prozent zusätzliche Teuerung aus• 
gelöst Dabei muss man den Leuten nooh sagen, dass der 
Bundeshaushalt damit nicht saniert ist, dass (!ie Sanierung 
des Bundeshaushalts nachher noch kommt Oeähalb hat ein 
solcher Votsohlag, zum Glück, Herr Mauch Rolf, keine 
Chance. 
Ich warde Ihnen, Herr Mauch Rolf, und der Minderheit Gros 
Ji,mn•Michel empfehlen, Ihre Anträge zurückzuziehen; das 
wäte da!! einzige, was Sievemünftlgerwelse noch tun können. 

Maueh Rolf: Ich möchte klarstellen, dass wir über eine neue 
aundesfinanzotdnung diskutieren und nicht über ein Sanie
rungspaket Das habe Ich gestem ausführlich begründet 
Sie werfen mir vor, ich gehe mit dem Bundeshaushalt schlecht 
um. Der Uebergang zum Mehrwertsteuersystem ist eine Sä· 
ehe, und die Sanierung des Bundeshaushaltes ist eine andere 
Sache. leh bin der Auffassung, wir spretlien jetzt nur von der 
einen Sache. Da erbringen auch 6,0 Prozent noch fylehrein
nahmen, und 612 Prozent erbrlrlgen Millionen Franken von 
Mehreinnahmen. Es ist nicht melM Schuld, dass dieses «Aus• 
gaben~rlament» jede Woche filr Hunderte· von Millionen 
Franken fragwürdige zusätzliche Ausgaben beschlle~st 

K(ihne: Herr Mauch Rolf, Ich möchta Sie bitten, uns zu sagen, 
wo wir wöohentlleh Hunderte von Millionen Franken leichter
dings und falseh äusgeben. Sagen Sie uns ko~ktet! Wo und 
wie? 

Bundesrat Stich: Herrn Mauch Rolf muss ich ganz einfach sa• 
gen~ Man kann nicht eine neue Bundesfinanzordnung mit 

6,2 ~rÖZeht bescl'lliessen uhd (!arm aage!'l: Wir machen jettt 
nur die Finanzordnung neu, die Sanierung verschieben Wir aUf 
später. Dann haben wir keine Möglichkeit, neue Mittel zlJ be
sohaffen. JnfolgMessen fleisst das ganz klar, Herr Mauch: 
W\3nn Sie tu a,2 Pro-zent oder 6 Prozeht ja sagen, dann sind 
Sie gegen dle Sänierung des BundeshaushaltM. 

Abstimmung-Vota 

EvMtuell = A titre prelitninaire 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag Mauen Rol1 

Definitiv-Deflnitivement 
Für den Antrag äer Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

MStimmen 
17Stlmmen 

110$timmen 
48Stimmen 

Blatter: ~inige unter Ihnen erinnern sieh noch an die letzte 
Votlage, vor drei Jahren. Damals - im Dezember 1990 - be
schlossen wir einen Sondersatz von 4 Ptözent für die gastge
werblichen Leistungan. Das Volk hat das allzu grosse und um
fangreiche Finanzpaket abgelehnt Wir haberi unsere b:ehren 
daraus .ru ziehen. Auch die Tourisrnuswirtschaft ist lernfähig. 
Wir unterstützen den Grundsatz, dä.ss wir diesmal eine 
schlanke Mehrwertsteuervorlag1:1 Mschliessen müssen, denn 
nur eine solche hat vor dem Volk eine echte Chance. Auf S011-
darsätze für bestimmte Bl3rufskategorien auf der Stufe der Ver
fassung ist aus diesem Grund zu vetzichten. Wir stehen zu die-
sem Gtundsatz, und im Gegensatz zu meinem Anttag von 
1990 verlangen wir heute auf der Stufe der Verfassung keinen 
Sondet'$atz für die gastgewerblichen Leistungen. 
Worum geht es aber bei meinetnAnttag7 Mit einem neuen Ab
satz 3 In Artikel 41ter schlagen wir Ihnen vot, dass der fümd 
auf der Stufe det Vollxugsgesetzgebung für Leistungen, die i11 
einem erheblichen Au11rnass dutch Ausländer konsumiert wer
den, einen tieferen Satz festlegen kann. Er kann dies jedoch 
nut beoohliessen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit dies erfor
dert Sie erkenMn unschwer, dass es sich um eine sehr offene 
Formulierung handelt und dass sie nicht :zwingend ist 
Warum Ist Absatz 3 trotz seiner Kann-Formulierung für uns so 
wichtig? Einer der grossen Vörteile der Mehrwertsteuer ist die 
eindeutige Begünstigung unserer Exportindustrie. Sobald 
eine Ware exportiert wird, erhält man die Mehrwertsteuer zu
rück. Oie Mehrwertsteuer ist somit eine reine lnlandkonsum
steuer. Halten wir fest: Die iollrisrnuswirtschaft ist ebenfalls 
eine Exportindustrie und lfl einem sehr höhen Masse vom 
Gast aus dem Ausland abhängig. Ole Taxe occulte soll wegen 
der Exportabhängigkeit det Maschinenindustrie abgeschafft 
werden, und man erwartet von allen Seiten Unterstützung und 
Solidtilrität für die Durehsetzung dieses Anliegens. 
Nun frage ich mich, warum man nicht bereit ist, die Tourismus
wirtschaft, die ebenfalls sehr stark vom Austand abhängig Ist, 
glelöh zu behandeln.· Ole Tourismusindustrie erzielte z. B. 
1991 einen Gesatntettmg von 20,8 Milliarden Schweizerfran
ken; davon stammen ~ nun kommt die entscheidende Zahl -
81 Prozent odet 12,7 Milliarden Franken aus dem Ausland. 
Wenn Gäste aus dem Ausland in der Schweiz touristische 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, so hat dies auf die 
schwelzertsehe Zahlungsbilanz die gleiche Wirkung wie der 
Export von Waren. Dem Tourismus sind 14 Prozent der Ex
porteinnahmen zuzuschreiben. Statt nun die Tourismusindu
strie - den klassischen Jtertentourismus - als Exportbranche 
der Rand• und 13erggebiete gleich zu behandeln wie die Ma
schlnenindustlie Ut'lseres ländes, soll die Töurismuslndustrle 
mit dieser Vorlage nicht entlastet, sondern zusätzlich massiv 
belastet werden. 
leh frage mich: Wo bleibt hier die Solidarität, die Rücksicht aul 
Minderheiten? Eine Umsatzsteuer von 6,2 oder 6,5 Prozent 
auf dem Logement belastet die internationale Konkurrenzfä
higkeit der Tourismusindustrie des Berggebietes sehr stark. 
Die Tourismuswirtsehaft ist wie die Landwirtschaft fest an den 
Ort gebunde·n und kann keine Filialen im Ausland eröffnen 
oder in Billiglohnländern produzieren. Ebensowenig kann der 
Gast aus dem Ausland die Mehrwertsteuer für seine Ferien in 
der Schweiz an det Grenze :zurückverlangen. Dies ist eine völ• 



So 
Regime financier. Remplacement 388 N 16 mars 1993 

lig ungleiche Behandlung von zwei Exportwirtschafts- tres restrictive quant ä son application et demande une deci-
bereichen. Dies ist stossend und sachlich durch nichts zu sion du Parlament, mais eile nous permet d'agir rapidement si 
rechtfertigen. la situation dans la branche concernee l'exige. 
Dass diese Begründung des Sachverhaltes richtig ist, bewei- Pour tous ces rnotifs, le groupe radieal soutiendra la proposi-
sen die Sondersätze für das Logement in unseren Nachbar- tion de M. Blatter. M. Bezzola appuiera encorE:l ma position en 
staaten sehr deutlich. Belgien hat einen Normalsatz von y apportant quelques arguments supplementaires. · 
19,5 Prozent und für das Logement einen Sondersatz von 
6 Prozent; Frankreich hat einen Normalsatz von 18,6 Prozent Bezzola: Auch ich bin überzeugt, dass nur eine schlanke Fi-
und für das Logement einen Sondersatz von 5,5 Prozent; Hol- n,anzordnung eine Chance haben wird. Extrazüge können ei-
land hat einen Normalsatz von 18,5 Prozent und für das Loge- nen Systemwechsel gefährden. Warum stimmt aber dennoch 
ment wiederum einen Satz von 6 Prozent usw. die Mehrheit der FDP-Fraktion dem Antrag Blatter zu? Bessere 
Wie sagt man doch so leicht: Vor dem Gesetz sind alle gleich. Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, für die Exportwirt-
Oder mit der Sprache der Landsgemeinde: Niemandem schaft im speziellen, sind dringend notwendig. Der System-
«z'lieb» und niemandem «z'leid»I Wir erwarten lediglich eine wechsel mit der Eliminierung der wirtschaftsfeindlichen lnve-
gerechte Gleichbehandlung aller Exportindustrien unseres stitionssteuer wird zweifelsohne bessere Voraussetzungen für 
Landes. die Wirtschaft schaffen. Bei einzelnen exportorientierten Bran-
Noch ein Wort zu den verschiedenen Sätzen - 6,2 oder chen - ich denke an die Hotellerie - würde sich aber mit dem 
6,5 Prozent-: Ich halte zuhanden der Materialien fest, dass es Systemwechsel die Wettbewerbsfähigkeit verschlechtern. 
für mich selbstverständlich ist, dass mein Antrag auch dann Das Gastgewerbe mit der Hotellerie ist ein Zweig der Exportin-
völlig richtig in der Politlandschaft liegt, wenn das Parlament dustrie mit sehr hoher Wertschöpfung. Nur einige Zahlen: 
und das Volk einen Mehrwertsteuersatz von 6,2 Prozent be- Rund 37 Millionen Uebernachtungen wurden im Jahre 1991 
schliessen sollten. In dieser Vorlage ist kein Sondersatz für gezählt, 21 Millionen davon stammen von ausländischen Gä-
gastgewerbliche Leistungen enthalten. Diese Frage stellt sich sten. Dies bedeutet für den Teil Unterkunft einen Ertrag von 
erst bei der Vollzugsgesetzgebung, und Bundesrat und Paria- über 4 Milliarden Franken pro Jahr. 
ment sind dannzumal völlig frei, je nach Volksentscheid zu be- Selbstverständlich darf nichts unternommen werden, was den 
raten und zu entscheiden. .Systemwechsel erschwert oder gefährdet Ein gut funktionie-
Artikel 41ter Absatz 3 ist für uns langfristig von sehr grosser render, krisensicherer Exportwirtschaftszweig wie der Touris-
Bedeutung. Mit der Einführung der Mehrwertsteuer haben wir mus darf aber nicht durch eine neue, zusätzliche Besteuerung 
endlich das europataugliche Steuersystem, das uns erlauben gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligt 
wird, die direkte ßundessteuer zu reduzieren. · werden. 
Diesen Abbau wird man jedoch nur über einen entsprechen- · Warum geriete die einheimische Hotellerie gegenüber der 
den Anstieg der Mehrwertsteuersätze realisieren können. ausländischen Konkurrenz ins Hintertreffen? Die Tourismus-
Gleich wie bei unseren europäischen Nachbarn ist es dannzu- länder um unser Land herum kennen bereits heute reduzierte 
mal möglich, den Mehrwertsteuersatz für das Logement bei- Mehrwertsteuersätzefürdie Hotellerie, für das Logement; Herr 
spielsweise auf einem niedrigeren Steuersatz zu belassen, Blatter hat einige Beispiele erwähnt Ich möchte nur noch ·ei-
während der Normalsatz steigen wird. nen Vergleich ziehen, nämlich zu unserem Nachbarland 
Nur wenn wir diesem Antrag zustimmen, haben wir im Rah- Oesterreich, einem ernstzunehmenden Konkurrenten. Hier 
man der Vollzugsgesetzgebung die Möglichkeit, den auslän- beträgt der normale Satz 20 Prozent, der Sondersalz 10 Pro-
dischen Gast in der Schweiz steuerrechtlich gleich zu behan- zent 
dein, wie er in unseren europäischen Nachbarländern behan- Gemäss Antrag Blatter will man nicht bereits von vornherein 
delt wird. Der Antrag wurde in der WAK eingereicht und unter- für bestimmte im Inland erbrachte Dienstleistungen tiefere 
lag nur sehr knapp (10 zu 9 Stimmen). Da man bei der Höhe Sätze beschliessen. Es handelt sich um einen Antrag mit einer 
des Satzes beschloss, generell keine Minderheitsanträge auf Kann-Formel, bei dem der Bund die Kompetenz erhält, einen 
die Fahne aufzunehmen, war ich gezwungen, das begründete Sondersatz zu bestimmen, sofern diese Leistungen durch 

. Anliegen dem Rat als Einzelantrag zu unterbreiten. Ausländer konsumiert werden und die Wettbewerbsfähigkeit 
Ich appelliere an Ihre Solidarität gegenüber einem Wirtschafts- dies erfordert 
zweig, der unser Land in der ganzen Welt auf eine sehr sympa- Nur eine Finanzordnung mit flexiblen Lösungen schafft für die 
thische Art und Weise bekannt macht Viele ausländische Ge- gesamte Wirtschaft wirklich optimale·Voraussetzungen. Des-
schäftspartner in Industrie und Gewerbe lernten unser Land halb bitte ich Sie im Namen der FDP-Fraktion, del)1 Antrag 
und seine Bewohner als Feriengäste kennen und schätzen. Blatter zuzustimmen. 
Noch ist die Tourismuswirtschaft die freundliche Visitenkarte 
unserer Schweiz Tragen wir zu ihr Sorge, vor allem auch in 
Zukun~ 
Ich bitte Sie, meinen Antrag anzunehmen. 

M. Cavadlni Adriane: Le groupe radical a decide d'appuyer la 
proposition Blatter pour las motifs suivants. 
Avec la taxe ä la valeur ajoutee, nous liberons l'industrie d'ex
portation de la taxe occulte sur las investissements et nous 
etendons - ce qui est juste ä mon a'vis - l'application de cette 
taxe aux pre~tations de service. Au ch·apitre des prestations de 
services figure notamment l'hötellerie, branche importante de 
l'economie suisse, qui travaille beaucoup avec les hötes etran
g~rs. En 1991 , par exemple, nos hötels et pensions ont enregi
stre 20 millions de nuitees d'hötes etrangers et 15 millions de 
nuitees de Suisses. C'est la raison pour laquelle on risque ici 
de penaliser une branche qui est tres axee vers l'exportation. 
La commission n'a pas voulu ancrer dans la constitution d'au
tres taux pour des branches particulieres de notre economie. 
C'est pourquoi la proposition de M. Blatter tient campte äe 
cette exigenca II donne au Conseil federal et au Parlament la 
faculte - ca ri'est pi:!S und obligation - de reduire las taux pre
vus pour des prestations, fournies en Suisse mais surtout 
consommees par des etrangers, si 'Ja competiJive de la bran
che l'exige. Gatte possibilite, qui laisse une porte ouverte, est 

Seiler Hanspeter: Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich Sie 
ebenfalls, den Antrag Blatter zu Artikel 41 ter Absatz 3 zu unter
stützen. Der Antrag liegt unseres Erachtens in dreifacher Hin
sicht richtig. Er schliesst sowohl nationale als auch aussenwirt
schaftliche Komponenten mit ein. 
1. Der Tourismus ist für unsere Volkswirtschaft nach wie vor 
der drittwichtigste Exportbereich. Darf ich Sie daran erinnern, 
dass in vielen Regionen die direkte und indirekte Tourismus
abhängigkeit mehr als 66 Prozent beträgt und dass sie in ein
zelnen Orten und Tälern unseres Landes beinahe total ist Die 
Abhängigkeit besteht nicht blass im Blick auf Hotellerie, Gast
gewerbe oder Transportunternehmungen. Diese Abhängig
keit schli~sst eben praktisch jedes Gewerbe mit ein, in vielen 
Gebieten auch die Landwirtscha~ 
Sie werden einwenden, die Kurdirektoren berichteten laufend 
von guten bis sehr guten Ergebnissen, sie berichteten von 
leichten Zunahmen der Logiernächtezahlen. Lassen wir uns 
nicht täuschen! Die Wettbewerbssituation verschärft sich von 
Jahr zu Jahr. Die europäischen Staaten haben touristisch auf
gerüstet, und mit den Ländern im osteuropäischen Raum wird 
die Liste der Tourismusanbieter lautend länger. Es gilt also in 
diesem Wettbewerb um den ausländischen Gast auch mehr
wertsteuermässig unsere Spiesse nicht selber - quasi von 
Staates wegen - kürzer und stumpfer werden zu lassen. 
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Der Mtr'aa 13fättet schafft die Voraussetzung, dass wit uns tu 
einern später~ Zöltpunkt, bei einer möglichen AtlMbung des 
Steuersatz&s, der Praxis in den europälscfien f..Mdern anpä$
sen können. l=ür Logements des ausländischen Gastes= Hätr 
arattet hat das erwähnt ~ werdM ja d<)rt durohw~s tiefere 
Steuerprozente varreohnet Wir denken also In dil:lser Hlnslcm1 
nlöht änders als europtilsch. , 
2 Die natiönalen Kömponentan: Unsere 6xporfprodukte wör• 
den nicht Mer nur beschränkt mit Mehrwertsflauer belastet 
Die Dienstleistung für den ausländischen GEisf Ist aber nichts 
anderes als Eiben auch ein Export. soll dfalnfi glelctie§ wirt" 
schäftlithes run mehrwertsteuermässig ur'lliJleic:~ Mtumdt!lt 
werden? E:s ist un~res Erachtans nichts anderes l31s ein Akt 
der Geteöhtigkeit, wenn man für gleiche Wirtsohaflstätigkelt~n 
auch glelcM Voraussetzungen schafft ' · 
a. E:ine Gesetz(;leö!Jtig soll möglichen tmdvor allem auch vor
aussehbaren Entwicklungen Rechnung tragen könnsn. es 
wäre unseres eraohtens sowöhl wettbewerbs• als auch gene• 
reif wlrtsoha1tsp6lltisoh kurzsichtig, wenn wir in diesen'! hier zur 
Diskussion stehenden aereiöh diese F=lexibilität, diese Anpäs· 
sungstnögliel'ikeit ans europäische System, vofl vornheteifl 
verunmöglichen wütdM. 
Der Antt~g Blätter Ist zukunftsgeriohtet, er ist zukunftsträchtig, 
er Hegt drelfa0h richtig In det Latldsohäft foh bitte Sie, lflrl zu 
unterstutzilrt 

Columberg: Namens dar cvi:qtraktlön bitte loh Sis eMrtfstfs, 
dem Antrag Blatter zuzustimmen. Dieser Antrag entspricht el• 
nem Anliegen breiter Wirtschaftskreise. Mit dlsset Lösung 
scl'iaffefl Wir die Rechtsgrundlage für die Mcksicfrtnahi'l'le auf 
betor\ders schwlerl~e Matktvernältnlsse bei gewissen t)lenst
lelstungsberelcher1, die in harter Konkurreht zum Ausland äte
hefl, loh habe zwar volles Verständnis dafür, dass mah gruhd• 
~tzlidh keifle Sonderregelung wünscht, denn es gehl 111 erster 
Wrilö clärlJm, den Systetnweohsel nicht zu gefähtdert Aller• 
t;tlngs gibt es Ausr1ahtt1en odet Sond8rregeh.ingen, die Im 
Gtüflde genotnll1Elh keine Ausnahmen sind. Sie entsprechen 
d~tl Srundsätzen der Rechtsgleit:hhelt und der Wettbewetbs
neutratltät eij geht tlänilioh um eine sachgerechte 9eharitl· 
hJng besonderer volkswlrtsohaftlicher Gegebenheiten. loh 
meine daffiit den iourismus, der mit 12,1 Mllllätder'I Sohwe1I• 
tMrankert unsere drlttwlchtigste Exportlhdustrle Ist 
Wenn wir die t:xportWirtschaft- riohtigerweise ~ von der Mehr
wertsteuer befreien, mOssen wir diesen Grundsatz auch beim 
TQurh!mus, bi'31 den touristischen Leistungart für den Gast aus 
dem Ausland, auf lr(1endeine Welse anwenden. 
Der tourismus erhält leider nicht jene l:ieäthtung und Förde
rung, die. et aufgrund seiner volkswlrtsohaftllohen Bedeutung 
verdletien wörde. So habeli wir lh den letzten Jahter1 wehig 
Verständnis für die touristischen Anliegen gezel!;lt öle bereits 
llöhWache stEtatllcne Unterstützung de$ Tourismus wurde Im 
Rahmen der Spatrnassnahmen übi3rptöportiönat gekürzt loh 
erihhete Sie än die Hotelkredite oder an äen Beitrag an die 
Sölfwelzerlsche Verkehrszentrale. 
öas Projekt SWlssllne wutde In diesöm Hausa scl'illöhtweg be
graben. E!s glhg damals um bescheidene 3,6 MUlicmen Fran" 
ken. lnzwiscl'ien wurde der Projektleiter von uns!lrnrn Naoh
bafätaat öesterrelöh engagiert Das Vorhaben witd also ttöti! 
unserem harteh Nein realisiett, t:tber leider nicht In der 
Schweiz, sonderfl 11'1 unserem Nachbarland Oesterteich = das 
Nätihsehen hat unsere Volkswirtschaft. Deshälb dütfer1 wir tnlt 
dat Mehrwertsteuer nicht noch weitere Wettbewetbsnacfltelle 
filr den TolJl'ismus schäffen. 
öet Alittag Blatter schafft die Grundlage für begründete Aus
hähh'len, und t:Nat auf dem Weg der Gesetzgeburtg. Datnlt 
kot1nten wir für die Im Inland erbrat'hten Diertstlalstungen el" 
hefl tieferen Satz festlegen, sofern die Leistungen In Elrhebli" 
chem Ausmass dut'öl'I Auslähtler konsumiert werden und so
fern die Wettbewetbsf~hltikeit es erfordert 
Im Augenblick wilrden wir demnach keine Sonderregelung 
beschliessen1 sofldem lediglich die Möglichkeit schaffen, per 
GOOetz und äUfgnind spezll;!ller Marktverhältnisse elrten tief&
ren Ansatz $11'lzllführen. llfl l(fattext heiSst das: Wir könt1tefl irn 
Gil§tgewei'be für den logement--Atitell einen tieferen Ansatz 
ärlWöndetl. 11!s g~ht hier in l»'ster Llflie um die Wettbewarbsfä• 

higkelt unseres Tourismus, also um ein«:i ähnliche Sltuatlöll 
WIEi bei dli!lf ~portwirtschatt. Wenn wir di€3 Exportindustrie von 
dtjr Menrwertsteuer befreien, ist es nlthts anderes als aine 
trage dar Gleichbehandlung, auch auf den Gast aus dem Aus
Jät'rd Ruskslchi zu 1iehr'rtef1. 
zusamm!Jflfasserld könnte man das mit dem Sc:hlagwört um
sc:hreiöen: «Gleiöhe Chancen irn Wettbew&rb mit den auslän
dischen Könkummten... Das !legt irn Interesse unserer ge
$ämten Volkswlrtsohaft, insbesondere der Berg- und Randge-
biete,. . 
In die$em Sif'IM bitte Ich Sie im Namen der CVP-Fraktion, dem 
Antr~ Blatter tu2ust1rnn1en. 

M. Matthey, rapporteur: Au non1 de la cOmttilsston, r'töus vous 
(;lemtmdöns de n8 pas approuvet la propositlon Blatter. 
lä question des taux speoiaux a susolt'3 de longues discus-
81ons äu sein de notre oomrnission, et la däoision concernant 
un allagement pour l'hotellerie a nötaFmflent fait I' ob Jet de trols 
votes 1pe01fiquss. La reiduotlon de ce taux a ete refusee, dans 
un premlar vote, par 12 vöix c:cmtrs 5, puis par 12 voix oontre 3 
et, snfin, dans un trolsieme vote par 13 volx oontre 9. Oes pro
positions avalent egalerl'lent ete faltes P,öUr reduire le taux sur 
le1:1 prestatlons des coiffeurs, qul ont ete rejetees par 19 voix 
contre urie. Une autre propositlon oonoernant la constructlon 
ds log0ments soolaU)( a ,te rt!ljetM par 14 volx contre 2. 
FieuN:,h oomparer, Oi:>rtlft18 beäUMUp l'ont d'ailleurs falt, l'in
dusfrle d'exportation et l'h6tElllerle1 öul, certes, mals il y a 
pöurtant une grande dlfflmince, a savolr que dans l'une les 
bieris exportes l!IOl'lt cönsOmmes dans un äutre pays et que, 
pour l'autre, les.etrangers consomment leur bien en Suisse. II 
y II dono oonsomm~tlon sur le plan National et nör! pas a 
l'etrar1gtu. 
PersOhM n'a tontest@, en 00Mmls1io11, l'lmportance de l'in• 
dustrle du töUtlsme, et an parttoulier de l'hötelterie. Personne 
n'a conteste fa vateur de cette lnclustrle et surtout la carte de vi
site qu'elle1 J;)elJt oonstltusr Pout ta Sulsse. routefois, les cor'ldi• 
tions de ooneurtence dspendent--elles de la TVA que nous 
allons lmroelulre? ön a dortM quefques exemples et je 
m'etöMS, Monsieur aezzola, que vous ayai tite l'Autriche. 
L'Autrlohe a, oertes, un taux geMral de 'NA de 20 pour cent, 
tnals lillle appllque un taux de 1 o pour cent j)our l'höteilerie, 
c'est-a•dlte ölen superleut a oolul qua nous voutons introdulre. 
SI nous oomparorts avec les pays qul l'lous entourent, nous 
oonstatons qua l'AllemagM pratlqus un taux de TVA de 
14 pour cent pöur l'Mtellerl&, la F'rMce appllque un taux r6" 
füllt, ö'öst \/ral, de 5,5 f)l:)Uf csnt, maiiJ uniquement pour tes hö
tels olasslls däns la ootegorle trols etölles. Dans des regions 
beauööup plus töutl!!tiqueis quö tl'l!!:z nous, on voitque le taux 
est ae 9 pour cant en ltälle, de 5 pour cent au Portugal, de 
6 pour cent en Belglque. Pär oonsequent, le taux de 6,6 pour 
tent qua flöus allons lntrodulre oorrespönd aux taux les plul!i 
faibles d'~urope; dans bea:uöaup d'äutres pays la TVA est net" 
tement plus efevee. 
Nous prätetidt>hs, alJ nom de lä comrnissJon, que nous ne 
handlcapons pas l'industHe hötellere aveo une TVA flxee a 
6,6 pour cent La c:onturrenoo se falt quant a la qualite du ser
vioe, quant ä la quallte du slte: elltJ lile fait äussi par la quaiite de 
l'accueil; alte se feta par Iss Mödltlsatlons structurelles qua de" 
vra affronter tigalemertt !'Industrie du tourisme. 
II faut rappeler qua dans le paquet financler tejete le 2 Juln 
1991 on avait deja prevu pour l'lhdustrle touristique un taux 
abalsse a 4 pour oont sur einq ans. Cela n'a pas empäche las 
tnilieux de oette industrle de s'opposer ä la TVA Les cralntes 
qu'il y a dänJs fa commission, 1iest qua de toute fagon et quol 
que nöus fäS!ilions, ces tnteresses•la contlnueront ä dire non a 
laTVA 
Un taux speciäl pour l'hötellerie de 2 pour cent nous avait ete 
propos_e aUSSI, en fälsänt la distinctlon entre ce qui est restau" 
ration et ce qul est logetnent avec petlt"Clejeuner. Vous OOM• 
prendre2 qu'il est difficlle de separer en definitive l'ensemble 
du secteut Mteller en trahches, cornme II est difficile de le se
parer entre las hötes etrangers et les hötes suisses. 
La oommlsslön rnleve aussl que l'industrie höteliere Vä ~tre 
confrontee au t:löurs des proohaines annee~ a des investisse
tnents itnpörtatlts. Ot, pour pöuvoir beneficier de la rEitluctiun 
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fisc;ale et du report fiscal prevus si la lVAest introduite, il taut 
que le taux de lVA qui est preleve sur l'industrie höteliere 
puisse etre a un niveau egal au taux prealable de l'impöt qui 
pourra etre deduit 
En consequence, nous vous prions instamment de ne pas ap
prouver la proposition de M. Blatter qui, c'est vrai, a un carac
tere moins obligatoire puisqu'elle donne simplement une pos
sibiUte a la Confederation, et, par consequent, au Parlament, 
d'introduire un taux special. Dans le debat que nous avons, il 
n9us para'it qu'il n,'y a pas lieu d'intr~duire d'ores et deja des 
exceptions, fussent-elles pour une industrie que nous aimons 
et qui nous est chere. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Der Kommissionspräsident 
hat es ausgeführt: Unsere Kommission hat mit ganz deutli
chen Mehrheiten jeglichen Sondersatz für bestimmte Bran-. 
chen in der jetzigen Vorlage abgelehnt Aber natürlich hat 
auch Herr Blatter recht Sein Antrag lag der Kommission auch 
vor, und er wurde nur mit 1 0 zu 9 Stimmen verworfen, weil mit 
diesem Antrag nicht.für jetzt ein spezieller Satz verlangt wird, 
sondern weil es ein Antrag ist, der zukunftsgerichtet ist 
Wir waren bei diesem Entscheid in einem echten Konflikt; und . 
zwar aus drei Gründen: 
1. Es stimmt: Die Touristikbranche ist eine Art Exportindustrie. 
Unsere Exportunternehmen verkaufen ihre Produkte im Aus
land, und die Hotellerie verkauft ihre Leistungen im Inland an 
Ausländer. In diesem Sinne ist das vergleichbar. ' 
2. Es ist EG-kompatibel, für die Hotellerie oder das Gastge
werbe Sondersätze zu gewähren. Alle vergleichbaren Tou
ristikländertun das. 
3. All diese Länder haben aber deutlich höhere Mehrwertsteu
ersätze, als wir sie jetzt beschliessen wollen; die Sondersätze, 
die der Hotellerie gewährt werden, entsprechen in etwa dem 
Satz, den wir jetzt neu einführen wollen. 
Diese Ueberlegungen haben uns den Entscheid. nicht leicht
gemacht Die knappe Ablehnung des Antrages war ein klarer 
«Kopfentscheid»: Wir haben die schlechte Erfahrung mit ei
nem Sondersatz bei der letzten Abstimmung noch in den Kno
chen, und wir wollten die Konsequenzen daraus ziehen. Aus 
diesen Gründen muss ich Ihnen im Namen der Kommission 
empfehlen, den Antrag abzulehnen. 
Persönlich möchte ich folgendes festhalten: Wenn Herr Blatter 
seinen Antrag so versteht - und er hat das so ausgeführt -, 
dass er jetzt keine Sondersätze einführen will, sondern dass er 
die Möglichkeit für die Zukunft vorsieht, weil man ja davon aus
gehen muss, dass der Mehrwertsteuersatz auch in der 
.Schweiz einmal angehoben wird, habe ich Verständnis für die
sen Antrag und würde mich persönlich nicht dageg~n wehren. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, den Antrag Blatter abzulehnen. 
Wir haben bei der letzten Mehrwertsteuervorlage auch einen 
Antrag Blatter gehabt Er ist angenommen worden mit dem Er
gebnis, dass uns der Schweizerische Gewerbeverband vorge
worfen hat, wir würden einzelne Branchen bevorzugen, wir 
würden die Leute nicht rechtsgleich behandeln. Diesem Vor
wurf würde ich mich nicht wieder aussetzen. Ich weiss, dass • 
die Hotellerie eine Exportindustrie ist, aber sie erbringt ihre Lei
stungen in der Schweiz und ist deshalb grundsätzlich gleich 
steuerpflichtig wie .alle anderen, die in der Schweiz produzie
ren und tätig sind. 
Der Vergleich mit dem Ausland hinkt; nicht alles, was das Aus
land tut, ist auch gut Insbesondere ist es nicht gut, wenn man 
in der Mehrwertsteuer allzu viele verschiedene Steuersätze 
hat Das kompliziert die Abrechnung und gibt zu Schwierigkei
ten Anlass. 
Es gibt aber noch einen wichtigeren Grund: die finanziellen 
Konsequenzen. Wenn diese Ermächtigung angenommen 
wird, wird die Hotellerie schon bei der Vollzugsverordnung, 
die vom Bundesrat gemacht wird, antreten und sagen, das 
Parlament habe das beschlossen. Die Konsequenz ist relativ 
einfach: Wenn wir die gastgewerblichen Leistungen wie beim 
letzten Mal mit 4 Prozent statt mit 6,5 Prozent besteuern - es 
wird wahrs'cheinlich ein solcher Vorschlag sein -, dann ergibt 
das 375 Millionen Franken weniger Einnahmen. Wenn Sie 
sich erinnern, was Sie mit Ihren 6,5 Prozent zur Sanierung des 

Bundeshaushaltes beitragen, dann sind das immerhin 
275 Millionen Franken. Wenn Sie von diesen 275 Millionen 
Franken 375 Millionen abziehen, sind Sie im Schnitt bei einem 
Nettosteuersatz von unter 6,2 Prozent Damit kann man nicht 
leben, damit kann man keine Finanzordnung machen, und da
mit kann man die Finanzen riichtsanieren. Selt:istwenn Sie nur 
die Beherbergung nehmen und diese beispielsweise mit 
2 Prozent besteuer~: .1ergibt das immerhin noch einen Ausfall 
von 250 Millionen. vv1r sind auch dann bei Null, haben also 
keine Mehreinnahmen. Dann haben wir überhaupt nichts für 
die Sanierung; das ist in der heutigen Situation nicht zu verant
worten. · 
Ich bitte Sie, den Antrag Blatter abzulehnen. 

Blatter: Ich habe in meinem Votum zuhanden der Materialien 
deutlich erklärt- und Kollegin Spoerry hat es noch einmal wie
derholt-, dass dieser Vorschlag ein zukunftsgerichteter Vor
schlag ist Darum bitte ich Sie clringend, ihn anzunehmen. Für 
mich ist es selbstverständlich: Wenn 6,2 Prozent beschlossen 
werden - nehmen wir einmal an, das Volk stimme dem zu und 
der Systemwechsel werde damit vollzogen -, ist es völlig un
möglich, einen tieferen Satz zu verlangen, der Steuerausfälle 
verursachen würde. 
Ich sage nochmals: Es ist nicht eine Lösung für heute, son
dern eine Lösung für morgen und übermorgen. Wenn der 
Steuersatz steigen wird, kann man wie im Ausland den Satz für 
das Logement auf einem niedrigeren Stand belassen. Ich bitte 
Sie, dies bei Ihrer Entscheidung unbedingt mit zu berücksich-
tigen. . 
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen, denn er ist in der Sa
che völlig richtig. 

M. Matthey, rappqrteur: Nous faisons un projet financier pour 
!es annees qui viennent II est evident quasi un jour, par hypo
these, nous devions discuter d'une augmentation de la lVA, 
avec une revision de l'impötfederal direct, nous devrions pren
dre en consideration, effectivement, Monsieur Blatter, !es pro
positions que vous avez faites. Mais, nous soumettons un pro
jet avec 6,5 pour cent au peuple, et c'est lorsqu'un jour !'As
semblee federale, voire le peuple, modifie~a ce 6,5 pour cent, · 
s'il est accepte, que nous pourrons alors examiner les allege
ments que vous p~oposez. Nous ne devons pas d'ores et deja 
nous engager, avec un taux de 6,5 pour cent, ä promettre des 
allegements. C'.estau momentvoulu que nous intervtendrons. 

Bundesrat Stich: Von Illusionen leben können viele Leute, 
·aber der Finanzminister nicht Wenn Sie 6,2 odef6,5 Prozent 
beschliessen, dann heisst das, dass wir 3 Milliarden Franken 
einsparen müssen; das ist nicht möglich. Und weil es nicht 
möglich ist, ist es selbstverständlich, dass der Bundesrat un
mittelbar nach der Abstimmung - und bevor wir die erste 
Mehrwertsteuer überhaupt erhoben haben - mit dem Antrag 
kommen muss, den Satz zu erhöhen. Finden Sie das sinnvoll? 
Und mit der ersten Satzerhöhung wird dann der Sondersatz 
beim Gastgewerbe einzuführen sein. Das ist nicht-sehr sinn
voll. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag Blatter 
Dagegen 

Abs. 3bis -Al. 3bis 

76Stimmen 
59Stimmen 

M. Gros Jean-Michel, porte-parole de la minorite: Les recettes 
de la Confederation doivent provenir en general de l'imposi
tion indirecte, celles des cantons de l'impöt sur le revenu et la 
fortune. Dans un pays federaliste comme le nötre, cet argu
ment s'entend de plus en plus frequemment et prend toujours 
plus d'ampleur, a tel point qu'une initiative populaire est en 
cours de recolte de signatures, initiative qui demande que l'im
pöt federal direct soit supprime dans une dizaine d'annees et 
rempla'.ce par un impöt general de consommation. En effet, de 
plus en plus de citoyens considerent qu'il est temps d'etablir 
un meilleur equilibre entre fiscalite directe et indirecte dans no-



s~ 
16. März 1993 .. : N 391 Final'lZ9rdnung. Ersatz 

tre pays. Cette idee n'est pas venue par hasard; mals en com
parant la Situation sulsse par rapport a celle des pays euro
peens. En additionnant las lmpöts federaux, ~ntonauK et 
communaux, la fiscalite directe compte pour 73 pour cent de 
l'ensemble des recettes fiscales en Suisse. Cette part n'est 
que de 62 pour cent en Grande-Bretagne, de 60 pour cent en 
Allemagne et en ltalie, de 55 pour cent aux Pays-Bas et de 
43 pour cent en France. La tendance est d'ailleurs partout en 
Europa de diminuer encore cette part de l'imposition directe, 
alors qu'en Sulsse c'est !'inverse que l'on constate. 
Le desequilibre s'accentue d'annee en annee. COmme le but 
de nos debats d'aujourd'hui est d'elaborer un regime financier 
moderne, nous pensons que le moment est venu d'lnverser 
cette fächeuse tendance. Ce poids disproportionne de l'impöt 
federe:! direct deploie des effets nefastes .pour notra pays. Un 
de ses premiers vices est de freiner la productivite puisqu'il de
courage les contribuables des classes moyennes d'augmen
ter leur revenu et leur epargne. On voit bien ce que ce pheno
mene peut avoir de nocif dans la periode de ralentissement 
conjoncturel que nous traversons. Si l'on y ajoute le pheno
mene de double imposition des entreprises, cause par la 
superpositlon de l'lmpöt sur les personnes mora,1es et de celui 
sur les petsonnes physiques, on s'apergoit a quel polnt l'IFD 
est antieconomiqua Mais le vice redhibitoire de l'lmpöt direct 
est qu'il prive les cantons de leurs ressources fiscates naturel
les. lt est admis dans la philosophie fiscate classique de la 
Sulsse d'attribuer l'imposition dlrecte aux cantons. C'etait le 
cas de maniere absolue jusqu'a la derniere guerre mondiale, 
lorsque fut introduit t'impöt sur ta defense nationale qui, faut-il 
le rappeler, devait n'etre que provisoire et limite ä ce temps de 
grave crise. 
Au moment Oll les te.ntons connaissent d'enormes difficultes 
financieres, II serait temps de penser a leur restituer leurs COIT!· 
petences en matiere fiscale. II en va, je le repete, de la concep
tion federaUste de notre Etat 
Ces considerations sur le desequilibre entre fiscalite directe et 
lndirecte ont largement ete evoquees lors des discussions sur 
le precedent regime flnancier. Le refus d'en tenir compte a 
sans doute Joue un röle non negligeable dans l'echec devant 
te peuple. Je vous rappelle que dans le paquet fiscal II n'etalt 
plus prevu de !Imitation dans le temps pour la perception de 
l'impötfederal direct 
La proposition de la minorite de la commission a l'article 41 ter 
alinea 3bis n'est pas aussi ambitieuse que beaucoup le sou
haiteraient Elle ne supprime pas, bien entendu, l'impöt fede
ral direct, eile n'enleve pas un centime aux recettes de la 
Confederation. Elle se bome a indiquer la direction que doit 
prendre a l'avenir la perception fiscale en Suisse, soit une di
minution de l'imp6sition directe et, si besoin est, une hausse 
de l'impöt indirect Des lors que l'on decide, a l'avenir, d'une 
hausse de la TVA - un vote populaire sera d'ailleurs neces
saire pour cela -, l'IFD diminuera dans une meme proportion. 

· Cette proposition alourdit-elle le projet? Nous ne le pensons 
pas. Elle vlse simplement a rallier a la cause de Ja TVA nombre 
deses adversaires d'hler et parmi eux, tous_ ceux qui placent la 
defense du federallsme dans leurs priorites. Un gaste, un Si
gnal, comme on alme tant a le dire depuis quelque temps 
dans cette enceinte, de notre part dans leur direction perrnet
trait de les assurer que nous avons inclus dans nos considera
tions politiques la necessite de rendre a terrne l'lmpöt direct 
aux cantons. 
Comme la precedente proposition de minorite a l'artlcle 41ter 
alinea 3 concernant le taux de la TVA, celle-ci est conforme a la 
demande de plusieurs motions deposees apres le vote negatif 
du 2 Juin 1991 qui chargeaient le Conseil federal d'alleger 
l'impöt federal direct: une de M. Fischer-Seengen, ou la 
motion 91.3332 Jaeger du 2 octobre 1991 qui demandait: 
«Des allegements seront prevus en matiere d'irnpöt federal dl· 
rect ...... , ou celle du groupe democrate-chretlen qui disait 
ceci: «Dans la mesure Oll un nouvel lmpöt indirect entraine des 
recettes supplementalres, II convient d'adapter l'impöt federal 
dlrect» · ." 
C'est l'occasion aujourd'hui de tenir les promesses faites hier, 1 

et c'est aussi pour cette raison qua je vous demande d'adop
ter la proposition de la minorite. · 

Jaeger. Herr Gros Jean-Michel; Sie haben mich .zitiert, ich 
hätte mieh früher für elnen Abbau der direkten Bundessteuer 
ausgesprochen. Ich möchte das hier präzisieren: Ich bin nach 
wie vor der Meinung, dass wir, auf lange Sicht gesehen, wahr~ 
scheinlich nicht darum herumkommen werden, eine gewisse 
Gewichtsverlagerung von der direkten Besteuerung zur indi• 
rel_<ten Besteuerung anzuvisieren; dabei bleibe ich. 
Und dennoch, Herr Gros, muss Ich den Minderheitsantrag hier 
mit Vehemenz bekämpfen. Ich möchte die Minderheit bitten: 
Ziehen Sie diesen Antrag zurück, denn damit legen Sie einen 
Sprengsatz. 
Wenn Sie das so, wie Sie es hiervorschlagen, in die Vorlage ein
bauen, dann killen Sie damit die Mehrwertsteuer, den System
wechsel. Sie wollten vorher, Herr Gros, auf 6,2 Prozent gehen. 
Jetzt wollen Sie gleich auch die direkten Steuem senken, und 
Sie sagen: «entsprechend» den künftigen Satzerhöhungen der 
Umsatzsteuer. Was heisst dieses «entsprechend», was wollen 
Sie damit erreichen? Wollen Sie, dass wir die direkten Steuern 
jeweils aufkommensneutral abbauen, wenn wir mit der Satzer
höhung eine gewisse Zunahme bel den Einnahmen aus der 
Mehrwertsteuer erzielen? Wollen Sie das? 
Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie damit 
nicht nur Umverteilungseffekte bewirken, wie es von Herrn 
Strahm Rudolf dargelegt worden ist, sondern --ich möchte das 
jetzt einmal klipp und klar in den Raum stellen - Sie torpedie
ren damit den Finanzausgleich. Das ist ein Anschlag gegen 
den Finanzausgleich. Wir können aber die Vorlage nicht mit ei
ner solchen Hypothek belasten. Sie müssen sich im klaren 
sein, dass Sie mit Ihrem System den Finanzausgleich in der 
heutigen Struktur nicht erhalten können; das ist unmöglich, 
das geht rein algebraisch nicht 
Wenn Sie bei den Kantonen die gleiche Verteilung zugunsten 
der finanzschwächeren Kantone beibehalten wollen wie bis 
heute, datin müssten Sie - um eben diese Strukturen beim Fi
nanzausgleich zu erhalten - den Mehrwertsteuersatz auf 
10,8 Pro:zent hinaufsetzen, wahrscheinlich sogar noch höher. 
Wenn Sie im Endeffekt das wollen, dann müssen Sie hier 
schon sagen, wie Sie den Finanzausgleich auf neue Säulen 
stellen wollen. Das sind ganz komplexe Fragen. 
loh muss auch an die Adresse der Urheber der Volksinitiative 
«zur Abschaffung der direkten Bundessteuer» sagen: Hier las
sen Sie sieh auf ein ganz gefährliches Spiel ein. Den Umbau 
können wir nur in sehr subtilen, kleinen Schritten und auf sehr 
lange Frist vornehmen, und wir müssten neue Mechanismen 
des Finanzausgleichs entwickeln. Wenn wir das jetzt so ruck, 
zuck In diese Vorlage einbauen, machen wir etwa dasselbe 
wie mit der Initiative. Auch diese Initiative hat zwar eine richtige 
Stossrlchtung, aber es ist nicht der richtige Weg. 
Ich warne Sie deshalb: Baschliessen Sie nichts, was diese Vor• 
lage am Schluss torpedieren kann. Bleiben Sie bei der Mehr
heit der Kommission. Wir haben dann am Schluss noch genug 
Mühe, um uns wieder zu finden, auch unter den Regierungs
parteien. Wir haben beim Antrag Wyss Paul nochmals die Ge
legenheit, uns zu überlegen, wie wir hier,überhau~t noch zu ei
nem gemeinsamen Pakt zurückfinden, den wirklich alle mittra
gen können. 
Die bisherigen Beratungen waren nicht ermutigend. Herr Gros 
Jean-Michel, Ihnen kann ich attestieren, dass Sie nicht in die 
Koalition eingebunden sind, Sie waren völlig frei; aber bitte, 
auch Sie wollen die Situation des Wirtschaftsstandortes 
Schweiz zugunsten der Exportwirtsqhaft verbessern. Ich 
glaube, deshalb sollten Sie bei diesem Paket mitmachen und 
sollten Sie es nicht durch Sprengsätze torpedieren. 
Ich bitte um Ablehnung des Minderheitsantrages Gros Jean
Michel - immer noch in der Hoffnung, dass die Minderheit ih• 
ran Antrag zurückziehen wird. 

M. Theubet: De prime abord, on peut etre seduit par une pro
position visant a maintenir globalement constant le poids de la 
fiscalite directe et indirecte. Qui ne dresse l'oreille lorsqu'on 
parle de diminution de l'impöt direct, que ce soit sous forme de 
compensatlon ou de maniere abs•:llue? Toutefois, malgre les 
indenlables aspects positifs que peut revetir cette proposition, 
le groupe democrj:lte-chretien ne peut y souscrire pour plu• 
sieurs raisons. 



St.-
Regime financier. Remplacement 392 N 16 mars 1993 

Premierement, on ne saurait decider a l'avance de l'utilisation 
que l'on va faire d'une eventuelle augmentation du taux de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires ou de la taxe a la valeur ajoutee, 
dans le cas particulier, l'affecter dans une mesure correspon
dante a la reduction de l'impöt federal direct sans se reserver 
la possibilite de tenir compte de la situation des finances fede
rales, voire des finances de l'ensemble des collectivites publi
ques le moment venu. Si, par hypothese, le taux devait grim
per au-dela de 6,5 pour cent, il conviendrait de determlner, 
dans la perspecth(e d'une nouvelle votation populaire, l'.affec
tation du produit fiscal ainsi obtenu. 
Deuxiemement, bien que notre groupe ait depose en octobre 
1991 une motion tendant a deplacer la charge fiscale des im
pöts sur le revenu vers les impöts de consommation, notam
ment par une conception revue des impöts indirects, et par 
une adaptation de l'impöt federal direct, il n'est pas pret a ac
cepter un simple transfert de la charge d'un type d'impöt sur 
l'autre sans que certaines conditions soient prealablement 
respectees. . 
Ainsi, d'eventuels allegements au titre de l'impöt federal ditecf 
ne devront pas modifier la repartition des charges au detriment 
des revenus moyens ou modestes, ou encore l'objectifne doit 
pas etre d'abaisser progressivement ou d'un seul coup l'impöt 
federal direct de fagon a ce qu'il exerce unlquement une fonc
tion de perequation financiere entre les cantons. Par ailleurs, la 
baisse des revenus qui en resulterait pour la Confederation , 
s'accompagnerait, vraisemblablement, d'une diminution equi
valente des subventions federales, alors que les cantons se
raient contraints d'augmenter leurs propres impöts. 
Troisiemement, nous ne sommes pas favorables au deinante
lement de l'impötfederal direct deux ans apres l'adoption de la 
loi y relative qui, je vous le rappelle, entrera en vigueur seule
ment le 1 er janvier 1995. Cela ne paraitrait pas tres serieux. En 
plus des importants allegements fiscaux dejä intervenus dans 
le cadre de la nouvelle loi, il taut admettre que d'autres reduc
tions de l'impöt federal direct compromettraient l'equilibre so
cial de ce projet Elles profiteraient avant tout aux revenus ele
ves et devraient etre compensees par d'autres impöts. 
Concretement, la proposition que nous debattons actuelle
ment entrainerait ä terme un transfert massif de la charge fis
cale des revenus superieurs a 100 000 francs, environ 5,pour 
cent des contribuables, sur les revenus inferieurs a 100 000 
francs, soit 95 pour cent des contrlbuables, et cela nous ne le 
souhaitons pas. 
Enfin, la perspective de voir le taux d'impöt releve de plusieurs 
poir,its pour compenser le manque ä gagner dü ä la reduction · 
ou ä la suppression de l'impöt federal direct ne ferait qu'ajou
ter au risque politique c:jue comporte encore ce nouveau projet 
de TVA Or, cela nous ne pouvons pas nous le permettre. 
C'est pourquoi le groupe democrate-chretien refusera la pro
position de minorite Gros Jean-Michel et soutiendra la majo
rite. 

Ledergerber: Namens der SP-Fraktion teile ich Ihnen mit, 
dass dieser Artikel für uns ein Schlüsselartikel ist Würde die
ser Absatz 3bis (neu) angenommen, wäre für uns das Paket 
nicht mehr tragbar. Im Gegensatz zu einigen Vorrednern ver
mögen wir dem Minderheitsantrag Gros Jean-Michel keinerlei 
Sympathien abzugewinnen; denn dieser Antrag macht eigent
lich deutlich - ich habe es gestern schon gesagt -, wie die 
Denkrichtung vieler oder einiger bürgerlicher Finanzpolitiker 
in diesem Rat ist Es ist der Versuch, in der Zukunft in diesem 
lande zusätzlich Lasten umzuverteilen, in einem Ausmass, 
das wir nie mittragen könnten. · 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern: Die direkte Bundes
steuer ist in unserem Land eine sehr soziale Steuer. Etwa ein 
Drittel aller Steuerpflichtigen in der Schweiz zahlen keine di
rekte Bundessteuer, weil wir hier eine relativ hohe Freigrenze 
haben. Jede Aenderung dieser direkten Bundessteuer zu La
sten der Mehrw1:1rtsteuer bedeutet eine direkte Umverteilung, 
und zwar werden alle •Einkommen unter 11 O 000 Franken 
mehr bezahlen, und die Einkommen über 11 O 000 Franken 
werden deutlich weniger bezahlen müssen, Wenn Sie das mit 
Ihrem politischen Credo vereinbaren können, dann ist das Ihre 
Sache. ' 

Wir von der sozialdemokratischen Partei - wir glauben, auch 
die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land - können das · 
heute und in Zukunft nicht verantworten. Der Antrag der Min
derheit Gros Jean-Michel zielt in diese Richtung: zusätzliche 
Umverteilung in einem Land, wo die Verteilung der Kapitalien 
bereits ein Ausmass erreicht hat, das zunehmend soziale Pro
bleme heraufbeschwören wird. Sie wissen: Weniger als 
20 Prozent der Menschen in diesem Land besitzen 80 Prozent 
des Kapitals. Das ist eine Kapitalverteilung, die in einem Land, 
das sich als demokratisch, sozial und offen versteht, bereits an 
der Grenze des Erträglichen oder schon jenseits davon liegt 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Gros Jean-Michel abzu
lehnen und diesen Versuchen, zusätzlich Umverteilungspoli
tik zu betreiben, eine deutliche Abfuhr zu erteilen. 

Nebiker: Die_ SVP-Fraktion bittet Sie, den Antrag, der Minder
heit Gros Jean-Michel abzulehnen. 
Wir müssen uns bewusst sein, dass die Mehrwertsteuer 
grundsätzlich die unteren Einkommensschichten etwas stär
ker belastet als die oberen, weil die Mehrwertsteuer natürlich 
parallel zum Konsum erfolgt; tendenziell ist dies so. In dem 
Sinne haben die Leute recht, die sagen: An sich hat die Mehr
wertsteuer einen unsozialen Anstrich, gerade wenn man den 
Steuersatz erhöht · · 
Wenn man nun dem Antrag der Minderheit Gros Jean-Michel 
entsprechen würde, der die direkte Bundessteuer ersetzen 
oder reduzieren will, verstärkt man diesen Effekt, weil die di
rekte Bundessteuer insofern praktisch eine Reichtumssteuer· 
ist, als die Entlastung nur bei den oberen Einkommensschich
ten stärker wird. 
Das Ziel des Antrages der Minderheit Gros Jean-Michel ist an 
sich richtig und wird mit der Volksinitiative des Schweizeris 
sehen Gewerbeverbandes au·ch angestrebt Aber das Ziel 
kann man nur erreichen, wenn man gleichzeitig einen sozialen 
Ausgleich schafft und den Finanzausgleich mit den Kantonen 
neu regelt Man kann unmöglich das Ziel, das Herr Gros Jean
Michel anstrebt, mit einem einfachen Satz bei der jetzigen 
·Bundesfinanzordnung regeln, sondern das braucht schon 
eine etwas differenziertere Gesetzgebung. Das können wir 
später behandeln, wenn die Volksinitiative des Schweizeri
schen Gewerbeverbandes zur Diskussion steht; dann muss 
das Thema angegangen werden. Man kann das nicht einfach 
quasi in einem Nebensatz regeln, sonst schafft man eine un
gerechte Steuer. 
Der Systemwechsel mit dieser Entlastung der direkten Bun
dessteuer wird also einmal diskutiert werden müssen, aber 
nicht hier. Jetzt möchten wir Ja die Finanzordnung verlängern 
und den Systemwechsel zur Mehrwertsteuer vornehmen. Die
sen sollte man nicht mit solchen wesensfremden Anträgen be
lasten. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Minderheit Gros Jean-Michel 
abzulehnen. 

Dreher: Die einstimmige APS-Fraktion unterstützt den Antrag 
der Minderheit Gros Jean-Michel, wie ich das schon in der 
Kommission gemacht habe. Es ist erstaunlich, wie sehr man 
heute der Mehrwertsteuer etwas Unsoziales andichten will. 
Alle sozialdemokratisch regierten Staaten haben sich mit der 
Mehrwertsteuer finanziert, und das nicht zu knapp: 15 Prozent 
Mehrwertsteuer werden in der Bundesrepublik Deutschland 
erhoben. Auch die Regierung Brandt- als die liberal-sozialisti
sche Koaliti9n regierte- hat sich nicht gescheut, die Mehrwert
steuer zu erhöhen. Holland, Dänemark, Norwegen, Schwe
den sind durchwegs Länder mit sehr hohen Mehrwertsteuer
sätzen bis .zu 23 Prozent; und weil die sozialistische Misswirt
schaft derartige Formen angenommen hat, reicht nicht einmal 
mehr das. 
Wir müssen uns eines überlegen: Es sind doch vor allem die 
Firmen, welche Dienstleistungen konsumieren. Viele Bran
chen, die jetzt neu der Mehrwertsteuer unterstellt werden, er
bringen Leistungen, die in erster Linie von Firmen konsumiert 
und von Firmen bezahlt werden. lJeim kleinen Mann dagegen 
können Sie mit einer Freiliste die Belastung durch die Mehr
wertsteuer sehr weitgehend steuern, wenn Sie das wolle11. Ich 
erinnere mich aber: Es ist noch nicht 14 Tage her, da hatte . . ' . 
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man nicht die geringsten Skrupel, den kleinen Mann, den klei
nen Haushalt mit einer Erhöhung der Benzinsteuer um 20 Pro
zent zu belasten. Da ist alles «Soziale» unter• den T1Sch ge
wischt worden. Die Inkonsequenz des Handelns in diesem 
Land ist phänomenal! 
Diejenigen: die jetzt vom Wirtschaftsstandort' Schweiz reden, 
weise ich darauf hin, dass für die Standortwahl einer ausländi
schen Firma, eines Konzerns beispielsweise, von dem wir uns 
wünschen, dass er In Zukunft seinen Standort Im «Grossliech
tenstein» Schweiz errichte, nicht die Mehrwert~teuerbelastung 
die Entscheidgrundlage bildet Entscheidend sind vielmehr 
die Belastung mit den direkten Steuern, die öffentliche Sicher
heit, die Verkehrswege und allenfalls die Frage, ob man nicht 
10, sondern nur 5 Jahre braucht, um ein Hauptquartier errich
ten zu können. Im Ausland geht es übrigens in 2 Jahren Das 
istmassgebendl .· 
Mit der Abschaffung der direkten BundessteuE;)r, die bei uns im 
Parteiprogramm steht, schaffen wir aber auch diesen ganzen 
Koloss der Bundessteuer weg. Sie ist dann einfach nicht mehr 
da Wir schlagen uns noch mit den kantonalen Steuerverwal
tungen herum, und der Bund hat die indirekten Steuern, und 
die wollen wir ihm ja auch geben .. 
Man hat nun noch gesagt, In der Schweiz seien 80 Prozent des 
Kapitals in wenigen Händen konzentriert. Da,s hat nichts mit 
der Bundessteuer zu tun. Die Bundessteuer greift Ja allenfalls 
beim Kapitalertrag Platz, nicht aber beim Kaprtalgewinn. Eine 
Vermögenssteuer bei der direkten Bundessteuer (DBS) ist 
vielleicht Zukunftsmusik! · 
Mit der Abschaffung der DBS ist auch die Einmischung des 
Bundes in das Steuersubstrat der Kantone zu Ende, also diese 
ständigen Erhöhungen der Eigenmietwerte, welche die Haus
besitzer so erbittern. Die Besteuerung des Wohnens als Ein
kommen, was Insbesondere älteren Jahrgängen zu schaffen 
macht, die pensioniert sind, die ein Leben lang ihr Haus abbe
zahlt haben, in der Meinung, sie hätten dann im Alter gratis ein 
Dach über dem Kopf. Da wird ein fiktives Einkommen aufge
rechnet, das die Leute nicht haben, und Preistreiber ist die di
rekte Bundessteuerl 
Natürlich gibt es Kantone, die sagen «ici, c'est le Valais» oder 
«ici, c'est Vaud». Aber In Zürich zum Beispiel glaubt man, das 
müsse man noch alles nachvollziehen, statt dass man sagt, 
die da oben in Bern sollen einmal vernünftig werden! 
Das ist für uns mit-ein Grund, dass man dieses Kriegskind end
lich einmal beerdigt, für alle Zeiten. Wir freuen uns auf die 
Volkslnltlative, wenn sie eingereicht werden wird. Wir werden 
ttllas daransetzen, damit diese BundessteuerverschWindet 

M. Leuba: Le groupe liberal soutiendra bien entendu la propo
sitlon de mlnorite Gros Jean-Michel Cette p,oposition n'est 
pas du tout extremiste, comme on essaie de 1a peindre de l'au
tre cöte de l'hemicycle. ~u contraire, un certain nombre 
d'eritre nous auraient souhaite que l'lntroduction de la TVA soft 
le moment choisl pour supprimer ou du molns reduire l'impöt 
federal direct Avec l'lntroduction de la TVff., nous ayons vrai
semblablement le plus fort changement de r~ime fiscal que 
nous ayons v6cu en Suisse entout cas dans les cinquanta der
nieres annees. Et c'etait le moment präcis ou jl aurait ete judi
cieux de passer d'une imposition fiscale directe trop lmpor
tante-on l'a dit, en comparaison intemationale-a une reparti
tlon des ressources fiscales directes et indirectes mleux pro
portionnee. 
Nous sommes cependant conscients qu'il nefaut pas, et on l'a 
dit plusieurs fois ce matin, charger le bateau - si vous me per
mettez cette expression -. et des lors nous nous sommes ef
forces, et M. Gros Jean-Michel s'est efforce de trouver une so
lutlon qui n'entraine pas ce passage immediat a la.reduction 
de l'impöt federal direct, mais qui indique simplement une di
rection Au fond, cette propositlon pourrait reunlr a la fois ceux 
qul sont attaches a une reduction de l'impöt federal direct et 
ceux qui comprennent bien qu'il ne faut pas tout vouloir d'un 
seulcoup. MM. JaegeretNebikerontdit: «Aufond, ladirection 
generale est juste, mais ca n'est pas le mom~n,. » Alors, nous 
sommes d'accord que ce n'est pas le moment, mais, precise
ment, nous ne vous proposons rien malntenant parce que 
nous sommes conscients que ce n'est pas le moment de pas-
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ser a la suppression ou a 1a reduction de l'impöt federal direct 
Mais nous disons ici que lorsqu'on avancera en ia matiere, et 
si l'on doit augmenter l'impöt indirect, il conviendra, alors, de 
se poser vraiment ia question de ce reequilibrage entre les im
pö.ts directs et ies impöts indirects. Nous indiquons donc dans 
quelle dlrection ce reequilibrage doit etre fait Au fond, nous ne 
sommes pas dans une situation tres differente de ceiie dans 
laquelle se trouvait M. Blatter lorsqu'il a fait sa proposition en 
disant: «Elle ne s'appiique pas maintenant, alle s'appliquera 
ulterieurement. lors de la modification du taux de la TVA.» 
Nous souhaltons donner ce signe a ceux qui sont attaches au 
principe: impöts directs essentieilement aux cantons, impöts 
indirects a la Confederation. 
«Compensation sociale» nous dit-on. Nous en avons deja pris 
conscience, nous n'avons pas attendu les propos de 
M. Ledergerber pour comprendre le probleme qui se pose du 
point de vue social avec ie transfert sur un impöt indirect C'est 
tout a falt clair. II est vraisemblabie que ia correction devra se 
faire gräce aux impöts cantonaux qui, eux, sont des impöts di
rects et progressifs. Mais nous avons le temps pour faire cette 
correction et pour qu'un accord puisse intervenir avec les di
recteurs cantonaux des finances qui, d'aiiieurs, je ie rappelle, 
sont aussi en train de tirer la iangue parce qu'ils ne savent plus 
comment retrouver dans les cantons des ressources fiscales, 
lesquelles ne peuvent etre naturellement que des ressources 
directes. 
Enfin, j'aimerais remarquer que l'on pourrait fort bien aussi 
amenager, et l'on devrait sans doute y songer a gauche, cette 
reduction progressive de l'impöt federal direct en soulageant 
prioritalrement ies ciasses moyennes. Finaiement, les classes 
moyennes, ce sont les malheureux dans cette aventure! On 
nous a dit qu'un tiers des contribuables, soit ie tiers inferieur, 
ne pale absolument aucun impöt federal direct Alors, si vous 
economlsez sur le tiers inferieur, qui est-ce qui dolt payer? Ce 
sont !es deux autres tiers et ceiui qui est naturellement le plus 
charge- les classes moyennes- doit payer l'impöt federal di
rect On pourrait fort bien modular cette reduction de l'impöt 
federal direct en souiageant d'abord les classes moyennes, et 
Je ne crois pas que ce solt une proposition qui soit veritable
ment antisociale. 
Dans ces conditions, je ne puis que vous recommander d'ap
puyer la proposition de minorite Gros Jean-Michel. 

M. Matthey, rapporteur: La proposition de minorite Gros 
Jean-Michel n'a pas ete discutee dans la commission et sur
tout n'a pas fait l'objet d'une decision. En consequence, et 
apres consultation avec Mme le rapporteur de langue alie
mande, nous vous proposons de rejeter cette proposltion 
On veut faire de ce debat le debat de la repartltion de l'impöt 
entre la Confederation· et les cantons. Certes, la question qui a 
ete soulevee par M. Gros est importante. Mais dans la mesure 
ou elle implique des modifications beaucoup plus !arges qu'lt 
n'al'airde ledire, lorsqu'il parle d'une reductlon de l'impötfede
ral dlrect au proflt des cantons, cela implique non seuiement un 
transfert entre les differents centribuables, et meme M. Leuba 
l'a reconnu, mais egalement untransfertdes charges, voire des 
competences entre la Confederation et les cantons. Donc, cela 
ne peut intervenir que dans un debat qui aura certalnement lieu 
ulterieurement pour savoir comment il est possible a la fois de 
reduire l'impöt federal direct, si on le veut, en prenant en consi
deration la repartition des competef\ces, de meme que les 
consequences d'un transfert, sur le plan sociaL 
Lorsque 300 000 contribuables - et c'est le cas actueiiement
ne paient pas d'impötfederal direct, commentvoulez-vous les 
faire encore beneficler d'un allegement fiscal? Et, Monsieur 
Leuba, certesl !es classes moyennes sont-elles aujourd'hui 
peut-etre dans l'impöt federal direct «les parents pauvres». 
Mais avec l'introduction de la TVA, ce sont les classes inferieu
res de revenu que nous allons legerement surimposer par rap
port aux autres classes. Ainsi donc, cet equilibre que vous 
pensez devoir introduire, eh bien, il se fera! 
L'autre element, c'est qu'actuellement ::iO pour cent de l'impot 
federal direct sont restitues aux cantons, selon des normes de 
perequation financiere intercantonale. lncontestablement, 
une reduction de l'impöt federal direct amenerait une reduc-
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tion de la fiscalite qui est ristournee ~ur le plan federal aux can
tons. Or, une reduction de l'impöt federal direct, pour amener 
plus de fiscalite directe aux cantons, ne peut se faire sans une 
prise en consideration des disparites existantes entre les can
tons en ce qui concerne la fiscalite, parce que la reduction 
n'est pas la meme en particulier pour les bas revenus eu egard 
a la diversite des echelles fiscales cantonales que l'on trouve 
dans notre pays. 
En cons~quence, il nous parait qu'une discussion certes inte
ressante - qua j'aimerais bien une fois, a -titre personnel, 
conduire avec les liberaux, peut-etre dans un autre etat d'es
prit que n'est le leur actuellement, mais qui incontestablement 
pourrait nous amener eventuellement, par ra suite en tout cas, 
a reconsiderer un certain nombre de choses dans notre pays
ne peut pas avoir lieu a l'qccasion de ca passage a un lcha 
modernise. Au contraire, il doit avoir lieu en prenant en consi
deration non seulement le probleme de la fiscalite, mais, en
core une fois, la repartition des competences entre la Confe
deration et las cantons, ainsi que les diversites des systemes 
fiscaux qua nous rencontrons actuellement au niveau inter
cantonal. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin; Zuerst möchte ich eine Präzi
sierung anbringen: Herr Gros Jean-Michel hat mich mit Recht 
darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Antrag sehr wohl in 
der Kommission diskutiert wurde. Am 22 Februar haben wir 
darüber abgestimmt und haben diesen Antrag mit 14 zu 
4 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt Aus diesem Grunde 
muss und will ich Ihnen im Namen der Kommissionsmehrheit 
empfehlen, diesen Minderheitsantrag auch hier abzulehnen. 
Die Kommission hat sich als oberstes Ziel gesetzt, eine 
schlanke Vorlage zu bringen, den Systemwechsel anzustre
ben und auf all das, was diesen Systemwechsel erschweren 
könnte - Anreicherungen mit dem Reizwort «direkte Bundes-
steuer» oder «ökologische Steuer»-, zu verzichten. . , 
Man kann an der direkten Bundessteuer mehr oder weniger 
Freude haben; das ist absolut legitim Wir leben in einer Demo
kratie, und in einer Demokratie ist es jederzeit möglich, Begeh
ren mit Bezug auf die direkte Bundessteuer anzubringen. Es 
ist ja auch eine entsprechende Volksinitiative im Entstehen be
griffen. Die politische Auseinandersetzung über die Frage, ob, 
wie und in welchem Ausmass diese direkte Bundessteuer ge
senkt oder abgeschafft werden soll, wird zu harten politischen 
Auseinandersetzungen führen. Herr Jaeger hat es mit Recht 
ausgeführt: Wenn wir eine solche Diskussion haben werden, 
müssen wir auch die Frage des Finanzausgleichs neu stellen. 
Aus diesen Ausführungen folgt, dass eine Verbindung der jet
zigen Finanzvorlage mit einer zwingenden Vorschrift auf Ver
fassungsstufe, die besagt, dass bei jeder Erhöhung eines 

. Mehrwertsteuersatzes gleichzeitig im gleichen finanzieller:, 
Umfang die direkte Bundessteuer abzubauen sei, in der Volks
abstimmung zu einer schweren Belastung würde. 
Aus diesem Grunde bittet Sie die Mehrheit der Kommission, 
den Antrag der Minderheit Gros Jean-Michel nicht anzu
nehmen. 

Bundesrat Stich: Auch ich bitte Sie, diesen Antrag der Minder
heit Gros Jean-Michel abzulehnen. Im Antrag heisst es: «Bei 
jeder Erhöhung des Satzes der Umsatzsteuer nach Absatz 1 _ 
Buchstabe a ist die direkte Bundessteuer nach Absatz 1 Buch

' stabe c entsprechend herabzusetzen» 
Was heisst das konkret? Das heisst, dass der Bund bei der in
direkten Steuer keine Mehreinnahmen beschaffen kann, bis 
die direkte Bundessteuer abgeschafft ist Ich weiss nicht, Herr 
Gros, welche Interessen Sie vertreten. Aber es gibt Leute, die 
die direkte Bundessteuer abschaffen möchten. Vielleicht die
jenigen, die jetzt Unterschriften sammeln und sie noch nicht 
beisammen haben; dann ist es natürlich auf diese Art einfa
cher. Oder jene 4 Prozent der -Steuerpflichtigen, di°e 50 Pro
zent des Steuerertrages bezahlen; sie würden Ihnen auch ei
nen Dankesbrief schreiben. 
Aber letztlich geht es hier•ja nicht nur darum, 8eld zy bekom
men. Mit diesem Minderheitsantrag bekommen wir also kei
nes, denn die Voraussetzungen wären, dass der Steuersatz 
für die Mehrwertsteuer - ohne Sanierungsmassnahmen - bei 
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mindestens 10,5 Prozent anlangte, bis die direkte Bundes
steuer abgeschafft wäre. Sie müssen sich einmal vorstellen, 
Herr Gros, was das für die «kleinen Leute» bedeutet Das müs
sen Sie doch auch verstehen! Sie entlasten die Grossen, und 
die Kleinen sollen bezahlen. So geht es wahrscheinlich nicht! 
Denn eine Steuer hat ja neben der Beschaffung von Mitteln 
auch die Aufgabe, einen gewissen sozialen Ausgleich zu 
schaffen.· 
Sie täuschen sich, wenn Sie annehmen, bei einem Verzicht auf 
die direkten Steuern von seiten des Bundes könnten die Kan
tone ihr Steuersubstrat besser ausnützen. Glauben Sie bei
spielsweise, .der Kanton Jura oder der Kanton Bern könnte 
seine Steuern wesentlich erhöhen, wenn die Bundessteuer 
wegfallen würde? Mitnichten! Gerade der Kanton Jura be
kommt wesentlich mehr aus dem Finanzausgleich, wesentlich 
mehr. Das heisst

1 
dass man sich auch diese Auswirkungen an

sehen müsste. · 
Darf ich in diesem Zusammenhang noch auf etwas anderes 
hinweisen? Die indirekten Steuern werden so gelobt; es wird 
immer wieder gesagt, wir müssten die direkten Steuern auf in
direkte Steuern verschieben. Die Anteile der indirekten 
Steuern an den Fiskaleinnahmen der OECD-Länder betragen 
1990 beispielsweise für Japan 13,2 Prozent Nachher kom
men die USA mit 16,5 Prozent, dann kommt die Schweiz mit 
18,3 Prozent, Luxemburg mit 23,5 Prozent, und dann geht es 
bis zu Island mit 51,5 Prozent 
Es ist interessant: Wenn Sie den Anteil der indirekten Steuern 
zu den $teuerquoten (ohne Sozialversicherungsbeiträge) ins 
Verhältnis setzen, stellen Sie fest - auch wieder bezogen auf 
1990 und die OECD-Länder-: Die tiefste Belastung haben die 
USA mit 21, 1 Prozent, die zweittiefste Belastung hat die 
Schweiz mit 21,3 Prozent; dann folgen Spanien mit 22,2 Pro
zent und Japan mit 22,2 Prozent Sie sehen ~ier einen auffälli
gen Zusammenhang zwischen Steuerquoten und indirekten 
Steuern. Vielleicht gibt Ihnen das auch zu denken. 
Noch eine Bemerkung zu Herrn Dreher. Es ist leider nicht so -
oder zum Glück nicht so, Herr Dreher-, dass wir eine riesige 
Beamtenschar haben, um die direkte Bundessteuer einzukas
sieren. Es sind nic,ht ganz 50 Beamte, und zwar aus dem einfa
chen Grund, dass diese Aufgabe bei den Kantonen liegt und 
der Bund die Oberaufsicht hat 
In bezug auf die anderen Bemerkungen, die Sie gemacht ha
ben, bin ich auch der Auffassung, den Eigenmietwert sollte 
man abschaffen. Aber man müsste dann auch die Abzüge der 
Schuldzinsen abschaffen, den Unterhalt Das wäre vermutlich 
moderner, und wir müssten dann nicht mehr das Kleinkredit
geschäft mit steuerlichen Massnahmen fördern, wie wir das 
heute noch tun. Ich habe also durchaus Verständnis;. und 
wenn Sie hier etwas Vernünftigeres tun wollen, können Sie da
mit rechnen, dass ich Sie unterstütze. 
Aber das Parlament hat das leider auch abgelehnt Und es ist 
selbstverständlich, Herr Dreher, dass wir innerhalb der 
Schweiz dafür sorgen, dass Liegenschaften, Wohnungen 
usw. einigermassen nach den gleichen Massstäben besteuert 
werden, denn in der Schweiz sollten die Bürgerinnen und Bür
ger rechtsgleich behandelt werden. Das nur nebenbei. 
Ich bitte Sie also, den unmöglichen Antrag der Minderheit 
Gros Jean-Michel abzulehnen. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 6--8-Al. 6--8 
• Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 

Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite 

Zlff. II Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. 11 lntroductlon · 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

102Stimmen 
35Stimmen 
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Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
In Abweichung von Artikel 41ter Absatz 6 erlässt der Bundes
rat die Ausführungsbestimmungen iur Umsatzsteuer nach Ar
tikel 41 ter Absatz 1 ßuchiitabe a und Absatz 3, die l;)ls ium In• 
krafttreten der Bundesgesetzgebung gelten. . 

Abs. 2 Einleitung, Bst. a,-{j · . 
Für die Ausführungsbestimmungen gelten die folgenden 
Grundsätze: 
a. Der Steuer unterliegen: 
1. die l.leferungen von Geger1ständen und die Dienstleistun
gen, .die ein Unternehmen Im Inland gegen Entgelt ausfütirt 
(einschliesslich Eigengebrauch); 
g, die Einfuhr von Gegenständen. 
b. Von der Steuer sind, ohne Anspruch auf Vorsteuerabzug, 
ausgenommen: · . . 
1. die von den 2chweizerischen PTT-Betneben erbrachten Lei
stungen mit Ausnahme der Personenbeförderung und des 
Fernmeldewesens; 
2. die Leistungen im ßerelch des Geiundheitswesens; 
3. die Leistungen im !;lereioh der Sozialfürsorge und der ao~a• 
len Sicherheit; ' 
4. dle Leistungen im Bereich der Erziehung, des Unterrlehl$ 
sowie der Kinder• und Jugendbetrf;}uung: 
5. die k1,Jlturellen Leistungen; 
e. die Leistungen der Radio- und Fernsehanstalten mit Aus
nahme derjenigen mit gewerblichem Charakter; 
7. die Vernicherungsumsätw; 
(3, die Umsätze Im Bereich des Gel<;l· und Kapitalverkehft;i mit 
Ausnahme der Vermögensverwaltung und des lnkassoge• 
schäft1:1; . . 
9. die Lieferung, die Vermietung auf Dauer sowie die Verpach
tung von Gn,mdstücken; 
10. Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele; 
11. die Lelst1,.1ngen, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben ih• 
ren Mitgliedern gegen einen statutarisch festgese~en Beitr&g 
erbringen; 
12. die LieferunQen von als solchen verwendeten lnländl
$Chen amtlichen Wertzeichen. 
Zwecks· Wahrung der Wettbewerbsneutralit~t oder Ver1;1infa. 
ohur1g der Steuererhebung kann die freiwiHlge Verst~erung 
von in· diesem Buchstaben genannten Umsä~n mit An
spruch auf Vorsteuerabzug zugelassen werden. 
c. Von der Steuer sind, mit Anspruch auf Vorstauerabiug, be,. 
freit: 
1. die Ausfuhr von Gegenständen und die Ins Ausland er-
brachten Dienstleistungen; · 
2. die mit der Ausfuhr oder Durchfuhr von Gegtmet~nden zu-
sammennängenden Dienstleistungen. · 
d. Von der Steuerpflicht für die Umsätze im Inland sind ausge
nommen: 
1. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gesamtum
sati von nicht mehr als 75 000 Franken; 
2. Unternehmen mit einem steuerbaren Jahresumsatz bis zu 
250 ooo Franken, sofern der Steuerbetrag, nach Abzug der 
Vorsteuer, regelmässlg 4000 Franken pro Jahr nicht über• 
ateigt; 
a Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die ausschl_lessllch 
Erzeugnisse aus dem eigenen Betrieb liefern, sowie Vieh· 
händler; 
4. Kunstmaler und Bildhauer für die von Ihnen persönlich her
gestellten Kunstwerke. 
Zwecks Wahrur1g der Wettbewerbsneutralität oder Vereinfa
chung der Stei.iererhebung kann die freiwillige Unterst~llung 
unter die Steuerpflicht mit Anßprueh auf Vorsteuerabzug wge-
lassen werdefl, · 

Abs.2Bsta 
Mehrheit 
e. Oie Steuer beträgt: 
1. 2 Prozant auf den l.leferungen und der Ei~hr folgender 
Gegenstände, die der Bundesrat näher umschreiben kann: 

= Wasser in Leitungen; 
- .E~i,- um~ Trinkwaren, aU&ijen001men alkoh91isahe Ge
tränke; 
- Vieh, Geflügel, fische; 
- Getreid.e; · 
- Sämerei~m, Setzj(nollen und ,zwiebeln, lebl;lnde Pflanzen, 
Stecklinge, Pfropfreiser sowiet Schnittolumen und ZwE:iige, 
fWCh zu Sträussen, Kränzen und dergleichen gebunden; 
- Puttermlttel, SilagesäurEln, $.treuemitt~. Düngemittel und 
Pflanzen~chutzstoffe; 
- Medikamente: 
- Zeitungen, Zeit&chriften und Bücher, farner andE:lre Drucker-
zeugnis11e In denwom eundesratzu b1;1stimmendenAusmass. 
2. 6,5 Prozent ayf den Lieferungen und der Einfuhr andl;lrer 
G,genstände aowi1;1 auf eilen übrigen ger Steuer unterstßilten 
Leieitungen. 
M/Tl(Jerheit I 
(Gros J~n-Michel, Dreher) 
e. Die Steuer beträgt; 
1. 1,9 Prozent .. .. 
2. a,2 Prozant ... . 
Mindarhlßit II · 
(Ba.umarm, TuOr) · 
e. Oie $teuer beträgt: 
1. 2 Prozent auf .... 
- .. ,. und dergleichen gebundfm; 
~ Streichen 
- Medlkamente: .... 

Abs. 2Bst. f. g . . 
f. Die Steuer wird vom Entgelt oorechoet: beim Fehlen eines 
entgelts sowie bei der E;infuhr ist der Wert des Gegenstandes 
oder der Dienstleistung massgebend. 
g, Die Steuer schuldet: . 
1. der Steueirpflichtlge, der einen steuerbaren Ums,a,tz bewirkt; 
2. der Empfänger von Dlenstleistuhgen, die aus dem Ausland 
bezogen werden, ß<lfern det'en Gesamtbetrag Jährlich 10 000 
Franken übersteigt; 
s. der Zollzahlungs• oder Zollmeldepflichtige, der einen Ge· 
genstand einführt. 

Abs,2Bst.h 
Mehrheit 
h. Die Steuer wfrd nach der Mtlthode der fraktionierten Steuer
whlung (!iogen1:IDnte Mehrwermteuer) erhoben; der Steuer
pfliohtige schuldet-die Steuer auf $einem steuerbaren Umsatz; 
verwendet er die Ihm gelieferten GegenständE! und (:!IE;J n,m er
brachten Dienstleistungen für steuerbare Umsätze im In• oder 
Ausland, so kann er In seiner $teuerabreohnun9 von der von 
ihm Qesohuldetfiln Steuer als Vori;teuer abziehen: 
1. die von anderen Steuerpfliohtigen auf ihn überwälztß; und 
2. die auf der Einfut:ir von Gegenständen oc;ler auf dem ae;zug 
von Dien$tleistungen aua dem Ausland entrichtete steuer; 
3. 2 Prozent des Preise$ der Urprodukte, die er ~on nicht , 
steuerpflichtigen Unternehmen ne.ch Buchstabe d Ziffer 3 be
zogen hat. 
Für Ausgaben, die keinen geschäftllohen Charakter haben, 
besteht kein Vorsteuerab~gitreoht ,. 
Minderheit 
(Gros Jean-Mich~!, Dreher) 
h. Die Steuer ...• 
3. 1,9 \ rozent de, Preises .... 

Abs. 2 Bst. i-m 
i, Ueber die Steuer und die VQ~teuer wird in der Regel viertel• 
jährlich abgerechnet 
k. Für die Umeatzbesteuerung von Münz- und Feingold sowle 
von Gegenständen, die bereits einer fiskalischen Sonderbela
stung unterliegen, können 1;1bweichende aestimmungen er-
lassen werden. . 
1. Vereinfachungen können angeordnet werden, ~enn steh 
daraus kein wesentlicher Mehrertrag an Steuer, kein namhaf
ter Steuerausfa,11, keine beachtenswerte Verzerrung der Watt• 
bewerbsverhältnl!i$e und keine (lberm{lssige Erscmwerung 
der Steuerabrechnung für andere Steuerpflichtige erQeben. 
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m. Die in Artikel 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungs
strafrecht für die Strafbarkeit der Geschäftsbetriebe vorgese
hene Sonderordnung kann auch auf Fälle angewendet wer
den, in denen eine Busse von mehr als 5000 Fr,mken in Be
tracht kommt 

Abs.3 
Der Bundesrat regelt den Uebergang von der Warenumsatz
steuer zur neuen Umsatzsteuer. Er kanrl auch für die erste Zeit 
nach deren Inkrafttreten den Vorsteuerabzug für Anlagegüter 
einschränken. 

Abs.4 
Bei der Einführung einer Umsatzsteuer nach Artikel 41ter Ab
satz 3 wer-den pro Jahr 5 Prozent des Ertrages dieser Steuer 
für Massnahmen zur Entlastung unterer Einkommensschich
ten, insbesondere kinderreicher Familien, verwendet 

Antrag Mauch Rolf 
, Abs. 2 Bst. e 

e. Die Steuer beträgt: 
1. 1,8 Prozent ... . 
2. 6,0 Prozent ... . 

Antrag Spoerry 
Abs.3 
Der Bundesrat regelt den Uebergang von der Warenumsatz
steuer zur neuen Umsatzsteuer. 
(Rest des Absatzes streichen) 

Antrag Bortoluzzi 
Abs.4 
Streichen 

Art.8 
Proposition de Ja commlssion · 
Al.1 
En derogation ä l'article 41ter alinea 6,' le Conseil federal 
edicte les dispositions d'execution relatives ä l'impöt sur le 
chiffre d'affaires prevu par l'article 41ter alinea premier lettre a 
et alinea 3; celles-ci restent valables jusqu'ä l'entree en vi
gueur de la legislation federale. 

Al. 2 introducüon, Jet. a-<l 
En edictant les dispositions d'execution, le Conseil federal ob
serve les principes suivants: 
a Sont soumises a l'impöt: . 
1. les livraisons de bien~ et les prestations de services qu'une 
entreprise effectue a titre onereux sur territoire suisse (y com
pris la consommation particuliere); 
2. les importations de biens. 
b. Sont exoneres de l'impöt, sans droita deduction de l'impöt 
prealable: 
1. les prestations effectuees par les entreprises des PTT suis
ses, ä l'exeption des transports de personnes et des telecom
munications; 
2. les prestations dans le domaine de la sante; 
3. les prestations dans le domaine de l'~istance sociale et 
de la securite sociale; 
4. les prestations de services dans le domalne de l'education, 
de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeu
nesse; 
5. les prestations de services culturels; 
6. les activites des organismes de radio et de television, autres 
que celle ayant un caractere ccimmercial; 
7. les operations d'assurances; 
8. les operations dans les domaines du marche monetaire et 
du marche des capitaux, a l'exeption de la gestion de fortune 
et du recouvrement de creances; 
9. la livraison, la location durable et l'affermage de blens-
~~; . 

10. les paris, loteries et autres jeux de hasard; 
11. les prestations de services fournies a leurs membres, 
moyennant une cotisation fixee conformement aux statuts, par 
des organismes sans but lucratif; 

12. les livraisons de timbres officiels suisses utilises comme 
tels. 
En vue de sauvegarder la neutralite concurrentielle ou de sim
plifier la perception de l'impöt, l'imposition volontaire de 
transactions mentionnees ci-dessus, avec droit de deduire 
l'impöt prealable, peut etre auforisee. 
c. Sont exoneres de l'impöt, avec droit a deduction de l'impöt 
prealable: 
1. l'exportation de biens et les prestations de services effec
tuees a l'etranger; 
2. les prestations de services qui vont de pair avec l'exporta-
tion et le transit de biens. . 
d. Ne sont pas assujettia a l'impöt grevant les transactions ef
fectuees sur territoire suisse: 
1. les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable 
n'est pas superieur a 75 000 francs; · 
2. les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable 
n'est pas superieur a 250 000 francs, a la condition qu'apres 
deduction de l'impöt prealable le montant restant ne depasse 
pas regulierement 4000 francs par annee; 
3. les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusi
vement des produits provenant de leur propre exploitation, 
ainsi que les marchands de betail; 
4. les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art 
qu'ils ont creees personnellement 
En vue de sauvegarder la neutralite concurrentielle ou de sim
plifier la perception de l'impöt, l'imposition volontaire de tran
sactions mentionnees ci-dessus. avec droit de deduire l'impöt 
prealable, peut etre autorisee. 

Al. 2/et. e 
Majorfta 
e. L'impöt s'eleve: 
1. a 2 pour cent sur les transactions portant sur les biens sui
vants, qui peuvent etre definis de maniere plus precise par le 
Conseil federal, ainsi que sur leur impor:tation: 
- eau amenee par conduites; 
- denrees alimentaires solides et liquides, a l'exclusion des 
boissons alcooliques; 
- betail, volallles, poissons; 
-cereales; 
- semences, tubercules et oignons a plantar, plantes vivantes, 
boutures, greffons, ainsi que fleurs coupees et rameaux, 
meme en bouquets, couronnes et arrangements similaires; 
- fourrages, acides destines ä l'ensilage, litieres, engrais et 
preparations pour la protection des plantes; 
- medicarnents; . . 
- journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimes dans 
la mesure definie par le Conseil federal. 
2. a 6,5 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres 
biens, ainsl qua sur les autres prestations soumises a l'impöt; 
Minoritel 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
e. L'impöts'eleve: 
1. a 1,9 pour centsur les .... 
2. a 6,2 pour cent .... 
Minorita/1 
(Baumann, Thür) 
e. L'impöt s'eleve: 
1 ..... et arrangements similaires; 
-Biffer · 
- medicaments; .... 

Al. 2/et. f, g 
f. L'impöt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu'il n'y a 
pas de contre-prestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur 
la valeur du bien ou de la prestation de service; 
g. Est redevable de l'impöt: 
1. l'assujetti qui effectue une transaction imposable; 
2. le destinataire de prestations de services en provenance de 
l'etranger, pour aatant que leur cout soit superieur a 10 ooo 
francs par an; 
3. celul cjU], important un bien, est assujetti aux droits de 
douane oU tenu de faire une declaration en douane; 
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Al,2/et. h 
Maforite 
h. L'impöt est per9u seien la methode du paiement fractionne 
de l'impöt (dite de la taxe a la valeur ajoutee); le contribuable 
doit l'impöt sur son chiffre d'affaires imposable: s'il destine les 
biens qul lui ont, ete livres et les prestations de servlces qui lul 
ont ete faites a des transactions imposables en Suisse ou a 
l'etranger, II peut deduire dans son decompte a tltre d'impöt 
prealable: 
1. l'lmpöt que lui ont transfere d'autres contrlbuables; et 
2. l'impöt paye lors de l'importation de biens ou pour l'acqulsi
tion de prestatlons de servioes en provenance de l'etranger: 
3. 2 pour cent du prlx des produits naturels qu'il a acquls 
d'entreprises qui, selon la lettre d chiffre 3, ne sont pas assu
jetties ä l'impöt 
Las depenses n'ayant pas un caractere commerclal n'ouvrent 
pas droit a la deduction de l'impöt prealable. 
Mlnorite 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
h. L'impöt est per9u .... 
3. 1,9 pour cent du prix .... 

Al. 2 fet. i-m 
1. La periode de decompte de l'lmpöt et de la deductlon de 
l'impöt prealable comprend, en regle generale, le trimestre 
clvil; · 
k. Des regles derogatolres peuvent ätre edlctees pour l'lmpo
sitlon au titre de l'impöt sur le chiffre d'affalres de l'or monnaye, 
de l'orfln, ainsl que des biens deja greves d'un!il charge fiscale 
speciale; 
1. Des simpllflcations peuvent ätre ordonnees, s'il n'en resulte 
ni modiflcatlons importantes des recettes fiscales (surplus ou 
pertes), nl distorslons notables des condltlons de concur
rence, ni compllcations excessives des decomptes d'autres 
contribuables; 
m. La reglementation speciale relative a la punlssabllite des 
entreprlses, prevue a l'article 7 de la loi federale sur le droit pe
nal administratif, peut s'appliquer aussi au cas ou une amende 
superieure a 5000 franos entre en llgne de compte. 

AJ.3 
Le Conseil federal assure la transitlon entre le regime actuel et 
le nouveau regime. II peut egalement llmiter, durant une pe
riode initiale suite ä l'entree en vlgueur du nouveau regime, la 
deduction de l'impöt prealable grevant les biens d'lnvestls
sement 

A/.4 
Lors de l'lntroduction d'un impöt sur le Chiffre_ d'affalres selon 
l'artlcle 41 ter alin6a 3, 5 pour cent par an du prodult de oet im-

. pöt sont affectes ä des mesures en faveur des classes de reve
nus Interieures, en particuller des familles nombreuses. 

Proposition Mauch Rolf 
Al. 2/et. e 
e. L'impöts'eleve: 
1. a 1,8 pour cent sur les .... 
2. a 6,0 pour cent. ... 

Proposition Spoerry 
Al.3 
Le Conseil fedaral assure la transition entre le regime actuel et 
le nouveau reglme. (Bitter le raste de l'alln6a) 

Proposition Bortofuzzi 
AJ.4 
Bitter 

Abs. 1, 2 Bst. a-d, f, g, 1--m-AI. 1, 2 let. a-d, f, g, i-m 
Angenommen -Adopti, 

Abs. i Bst. e -Al. 2 /et. e 

Baumann, Sprecher der Minderheit II: Ich spreche zu Ziffer II 
Artikel 8 Absatz 2 Litera e Ziffer 1 (auf Seite 5 der Fahne). Oder 

einfacher ausgedrückt: Der Minderheitsantrag will keine 
steuerliche Begünstigung für Dünger, Pflanzenschutzmittel 
und Futtermittel. 
Oder noch einmal mit anderen Worten: Wir möchten einen 
normalen Steuersatz für diese umweltbelastenden landwirt
schaftlichen Hilfsstoffe. Warum? Wenn man den Aeusserun
gen des Bundesrates hier im Saal und auch im 7. Land
wirtschaftsbericht Glauben schenken darf, muss die Landwirt
schaft umweltgerechter und ökologischer werden. Auch sämt
liche politische Parteien sind sich im Grundsatz einig, dass in 
der Landwirtschaft weniger umweltbelastende, betriebs-
fremde Hilfsstoffe eingesetzt werden sollten. · 
Forschungsresultate beweisen, dass die schweizerische 
Landwirtschaft weitestgehend auf den Einsatz von betriebs
fremdem Handelsdünger verzichten könnte, wenn beispiels
weise Siedlungsabfälle optimal rezykliert würden. Im ökologi
schen Landbau wird beispielsweise der Zukauf von Futtermit
teln auf maximal 1 O Prozent beschränkt Der Einsatz von Pflan
zenschutzmitteln wird auch im ökologischen LE1ndbau auf ein 
absolutes Minimum beschränkt Beim Buwal sind anderer
seits Lenkungsabgaben auf Dünger und Pflanzenschutzmit
teln in Prüfung und werden vorbereitet, um mit marktwirt
schaftlichen Mitteln deren Einsatz einzuschränken. 
Kurz gesagt: Es gibt keinen, aber auch gar keinen vernünfti
gen Grund, diese Hilfsstoffe Im Rahmen der neuen Finanzord
nung steuerlich zu begünstigen. Das hat uns übrigens auch 
Bundesrat Stich in der Kommission für Wirtschaft und Abga
ben bestätigt Ich nehme an und hoffe, dass er das auch hier 
tun wird. 
Kann mir jemand erklären, warum Tierfabriken, die aus
schliessllch - oder zumindest fast ausschliesslich - mit be• 
trlebsfremden Futtermitteln die Schweizer Mittellandseen 
überbelasten, nur 2 Prozent statt 6,5 Prozent Steuern bezah
len sollen? Kann mir jemand erklären, warum der Zukauf von 
Stickstoffdünger nicht der vollen Steuerpflicht unterliegen soll, 
obschon die Nitratbelastung fast sämtlicher Grundwasser Im• 
mer noch ansteigt? Kann mir jemand erklären, warum Pflan
zenschutzmittel steuerlich begünstigt werden sollen? 
Leider fehlen in der Schweiz Immer noch Jegliche Statistiken 
betreffend den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Darum sind 
Schätzungen über den hier verursachten Steuerausfall relativ 
schwierig. Verursacht wird der Steuerausfall dadu~ch, dass 
wir, d h. die bürgerliche Mehrheit, diese Hilfsstoffe begünsti
gen wollen. Wir Grünen wollen sie nicht begünstigen! 
Immerhin geht man von Beträgen in der Grössenordnung von 
30 bis 50 Millionen Franken aus. Das Ist nicht nichts, wenn 
man sich vor Augen hält, dass ökologische Direktzahlungen 
an die Landwirtschaft seit langem auf eine entsprechende 
Aufstockung warten. Meines Wissens werden die landwirt
schaftlichen Hilfsstoffe auch im europäischen Umfeld steuer
lich nicht begünstigt Selbst wenn sie begünstigt würden, wäre 
der Minimalsatz 5 Prozent und nicht 2 Prozent, wie wir es vor
sehen. 
Der einzige Grund, den Ich zumindest in Erfahrung bringen 
konnte, warum die landwirtschaftlichen Hilfsstoffe im Rahmen 
dieser Vorlage begünstigt werden sollen, ist, dass diese Hilfs
stoffe früher auf der Freiliste der Wust figuriert haben. Es sind 
also nur historische Gründe oder auf Bemdeutsch: «Mir hei's 
gäng eso gmacht» Ordentliche Bauernbetriebe produzieren 
das Futter auf dem eigenen Betrieb, setzen vor allem Hofdün
ger anstelle von zugekauftem Handelsdünger ein und brau
chen kaum Pflanzenschutzmittel. 
Ich bitte Sie daher, dem Antrag der Minderheit II (Baumann) 
zuzustimmen. Sie würden es damit der Grünen Partei erleich• 
tern, bei der kommenden Volksabstimmung nicht schon wie
der als Gegner einer Vorlage auftreten zu müssen. 
Unterstützen Sie bitte den Mlnderheitsantragl 

Neblker: Mit dem Antrag der Minderheit II (Baumann) sollten 
Futter-, Dünge• und Pflanzenschutzmittel dem Normalsatz 
und nicht dem Sondersatz von 2 Prozent unterstellt werden. 
Futter-, Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind wichtige Pro
duktionsmittel der Landwirtschaft, aber auch Produktionsmit
tel der sogenannten Biobauern. Auch diese brauchen einen 
grossen Teil dieser Produktionsmittel. 



1 ,o 
Regime financier. Remplacement 398 N 16 mars 1993 

Weil die Landwirtschaft nicht abrechnungspflichtig ist - man 
hat das technisch vermieden, sonst hätte man rund 100 000 
Leute mehr, die bei der Mehrwertsteuer abrechnungspflichtig 
wären-, würde eine Erhöhung des Steuersatzes auf den Pro
duktionsmitteln voll zu Lasten der Landwirte gehen, und zwar 
aller Landwirte. Sie können ja die Vorsteuer, mit welcher die 
Produktonsmittel belastet sind, beim Verkauf ihrer Produkte 
nicht abrechne·n. 
Es mutet etwas eigenartig an, dass ein sogenannter Bauern
vertreter- Herr Ba1,1mann - ausgerechnet die Landwirte spezi
ell belasten will; ausgerechnet er möchte das Einkommen der 
Landwirte schmälern. Das betrifft sowohl Biobauern als auch 
Klein- und Grosslandwirte, denn alle Landwirte sind auf ir
gendwelche Produktionsmittel angewiesen. 
Der Sondersatz von 2·Prozent ist keine steuerliche Begünsti
gung der Landwirtschaft, sondern eine steuerliche Begünsti
gung der Lebensmittel. Dafür hat mari diesen Sondersatz ein
geführt Weil die Landwirtschaft nun einmal Lebensmittel her
stellt, ist sie in diesem Sondersatz von 2 Prozent mit einge
schlossen. Es wäre unsinnig, die wichtigen Produktionsmittel 
aus diesem Sondersatz herauszunehmen. Der Sondersatz 
von 2 Prozent wurde nicht im Interesse der Landwirtschaft ge
schaffen, sondern im Interesse der Konsumentinnen und Kon
sumenten. 
Die Minderheit II (Baumann) möchte mit ihrem Antrag einen 
Lenkungseffekt erzielen, indem Düngemittel und Pflanzen
schutzmittel verteuert werden. Aber wie gesagt: Es würden na
türlich auch die biologischen Produktionsmittel verteuert, de
ren Preise bekanntlich eher höher liegen als die konventionel
len Hilfsstoffe, bei denen eine höhere Steuerbelastung also 
noch mehr ausmachen würde. 
Es ist jedermann klar, dass mit einer Mehrwertsteuerbelastung 
von 4 Prozent kaum ein Lenkungseffekt erzielt werden kann. 
Erzielen kann man mit diesem Sondersatz lediglich ein kleine
res Einkommen der Landwirtschaft, sonst gar nichts. Eine Len
kung findet bei 4 Prozent nicht statt Ueber Lenkungssteuern 
und Lenkungsabgaben werden wir - das haben wir in diesem 
Zusammenhang schon einmal gesagt - separat zu entschei
den haben. Es ist auch aus diesem Grunde falsch, ein solches 
Lenkungselement in diese Steuervorlage, deren Realisierung 
an sich schon schwierig genug ist, hineinzupacken. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II (Baumann) abzuleh
nen. Bei der Beratung der letzten Mehrwertsteuervorlage kam 
ein entsprechender Antrag von Herrn Hafner Rudolf. Der Rat 
hat diesen analogen Antrag damals ganz eindeutig abgelehnt 
Ich bin allerdings überrascht, dass ein Landwirt heute einen 
Antrag stellt, der nichts anderes tut, als das landwirtschaftliche 
Einkommen zu schmälern! 

Jaeger: Sie sagten, Herr Nebiker, es gehe hierbei darum, die 
Einkommen der Landwirte zu schmälern. Wenn das der Unter
gang der Landwirtschaft ist, haben wir.etwas falsch gemacht; 
das kann er ja nicht sein. Herr Nebiker, Sie haben gestern ge
sagt, als der Antrag der Grünen zur Diskussion stand, dass die · 
Lenkungsabgaben in die richtige Richtung gingen. Ich habe 
das auch unterstützt und mich trotzdem in differenzierter 
Weise mit den Anträgen der Grünen auseinandergesetzt und 
dargelegt, das sei nicht der richtige Weg. • 
Hier muss ich aber sagen, dass der Antrag der Minderheit II 
(Baumann) nach meiner Auffassung einen falschen Schritt 
verhindert Es ist keineswegs ein Schritt in die richtige Rich
tung, sondern er verzichtet lediglich dort auf eine Entlastung, 
wo umweltpolitisch eigentlich das Gegenteil nötig wäre. Un.d 
das verlangen auch Sie, Herr Nebiker, indem Sie sagen: Wir 
müssen über differenzierte Lenkungsabgaben insbesondere 
im Bereich von konventionellen und umweltbelastenden Hilfs
stoffen diskutieren. 
Aber wenn Sie das schon wollen, dann machen Sie doch 
heute keinen falschen Schritt Es ist nämlich ein. falscher 
Schritt, wenn wir eine Entlastung einb(ingen, die insbeson
dere - das müssen wir ganz klar sehen - den konventionellen . 
Hilfsstoffen zugute kommt 
Wenn Sie von den biologischen Hilfsstoffen sprechen, die 
auch stärker belastet würden, so müssen Sie doch die Relatio
nen sehen: Im Moment liegt noch der weit grössere Anteil bei 

den konventionellen Hilfsstoffen, und die Differenzierung 
muss nachher kommen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass 
der Antrag der Minderheit II (Baumann) völlig richtig ist 
.Es ist sachlich gerechtfertigt, den Minderheitsantrag Bau
mann anzunehmen; er gefährdet auch den Solidarpakt in kei
ner Weise. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne um Zustimmung zum Antrag der 
Minderheit II (Baumann); ,er ist richtig und sachlich und poli
tisch absolut vertretbar. 

Strahm Rudolf: Ich bitte Sie ebenfalls, den Antrag der Minder
heit II (Baumann) anzunehmen. Annahme des Minderheitsan
trages heis~t nichts anderes, als dass die Futtermittel und die 
Hilfsstoffe ium Normalsatz von 6,5 Prozent Mehrwertsteuer 
versteuert werden müssten. Es gibt keinen einzigen Grund, 
die Futtermittel, die Hilfsstoffe und die Chemieprodukte für die 
Landwirtschaft auszunehmen. Es würde gegen die Logik der 
Mehrwertsteuer verstossen, ihr widersprechen, wenn plötzlich 
in einem Bereich eine Ausnahme gemacht würde. Es geht ja 
letztlich nicht um eine Belastung tler Bauern. 
Der Landwirt oder der Vermarkter kann diese Steuer, Normal
satz 6,5 Prozent, wieder abziehen. Die Logik der Mehrwert
steuer heisst ja Vorsteuerabzug. Und es gibt keine\1 landwirt
schafts- oderverteilungspolitischen Grund für den Bauern, da
gegen zu sein. Wenn er 6,5 Prozent entrichten muss, können 
die Landwirte oder die Marktorganisationen die Vorsteuer ab
ziehen. Es gibt also keinen Grund, das auszunehmen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II (Baumann) zu unter-
stützen. · 

Ruckstuhl: Ich bin auch der Ansicht, dass die Meinungen zu 
diesem Thema eigentlich gemacht sind. Aber die Worte, die 
hier gefallen sind, dürfen nicht unwidersprochen bleiben. 
Meines Erachtens ist der Antrag der Minderheit II (Baumann) 
kein geeignetes Mittel, um den Strukturwandel in den Griff zu 
bekommen. Es sind nicht nur die Mäster im Talgebiet, die 
Hilfsstoffe brauchen, wie Sie uns das nun zu erklären versucht 
haben; es ist auch nicht jedermann, der Hilfsstoffe einsetzt, 
gleich ein «Umweltbeiaster». 
Herr Jaeger hat offenbar seit gestern einen Gesinnungswan
del vollzogen. Gestern, zum Antrag Thür, hat er sinngemäss 
gesagt: Wir können nicht Einnahmen beschaffen und gleich
zeitig die Wirtschaft lenken. Es war wohl etwas professoraler 
ausgedrückt, aber sinngemäss sicher so. 
Herr Strahm Rudolf glaubt, dass die Landwirtschaft tatsächlich 
zu den administrativen Massnahmen, die sie im Zusammen
hang mit den buchhalterischen Verpflichtungen auf sich 
nimmt, hier noch zusätzliche Administration auf sich nimmt, in
dem sie sich freiwillig der Abrechnungspflicht unterstellt und 
damit wieder einen Vorsteuerabzug machen kann. Ich glaube, 
da täuscht sich Herr Strahm, ·denn der Bauer sucht diesen ad
ministrativen Aufwand nicht · 
Wir müssen diesen Antrag ablehnen und für die Landwirt
schaft eine einfache Lösung finden. 

M. Matthey, rapporteur: La majorite de la commission vous 
propose de refuser la proposition de la minorite II (Baumann) 
par 14 voix contre 4 et avec une abstention. Je dois dire que la 
discussion a ete beaucoup moins longue en commission 
qu'elle ne l'est devant le plenum et qu'en •consequence je n'ai 
pas besoin de developper longuement les remarques de la 
commission quant au rejet qui a ete decide. 
Permettez-moi simplement de vous dire - comme M. Nebiker 
l'a d'ailleurs dejä fait remarquer - que le present debat a eu 
lieu dejä en plenum le 1 o decembre 1990, lors de la discus
sion sur le paquet fiscal qui a ete ensuite rejete par le peuple. 
Dejä ä,ce moment-lä, Mme Uchtenhagen avait demande que 
soient soumis ä l'impöt normal en particulier les «fourrages, 
acides destines ä l'ensilage, litieres.» . 
Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faudrait pas accorder de trai
tement preferentiel. II taut rappeler que les elements soumis ici 
comme fourrages, acides, engrais, preparations pour la pro
tection des plantes sont aujourd'hui integres dans la liste fran
che, c'est-a-dire qu'ils ne sont pas soumis ä l'impöt La majo
rite de la commission vous propose de les soumettre ä la taxe-

/ 
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ä Ja valeur ajoutee au taux reduit de 2 pour cent, alors que 
MM. Baumann et Thür souhaitent qu'ils soient mentionnes au 
taux normal de 6,5 pour cent 
II faut rappeler que ce type de marchandlses englobe non seu
lement les fourrages, les acides destines a l'ensilage, mais 
aussl les engrais et preparations blologiques pour la protec
tion des plantes, lesquels, aux yeux de Ja commission, ne de
vralent pas etre frappes du taux normal de l'impöt, on l'a dit, 
pour eviter une augmentation des co0ts de production. 
E:n outre, II taut souligner que les producteurs de produits na
turels lndigenes, qul achetent notamment de tels blens, ont Ja 
possibilite de demander leur assujettissement volontalre afin 
d'obtenir de manlere generale Ja deductlon de li:l charge prea
lable et ainsi d'evlter une imposltlon plus lourde des fourrages 
et des acldes destlnes a l'ensilage. 
Voila ce qu'a decide Ja majorite de la commlssion. Quant ä 
moi, je soutiendral la proposition de la minorite II (Baumann). 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Zuerst möchte Ich meinem 
Erstaunen darüber Ausdruck geben, wie viele Kommissions
mitglieder sich positiv zu diesem Minderheitsantrag geäussert 
haben, denn· die Kommission hat diesen Antrag mit 14 zu 
4 Stimmen bei 1 Enthaltung, also deutlich, abgelehnt 
Es geht bei diesem Antrag darum, dass man Produkte, die 

-jetzt in der Freiliste figurieren, neu nicht mehr der Freiliste un
terstellen will, die nun mit 2 Prozent besteuert werden soll, 
sondern dem vollen Satz von 6,5 Prozent Ich veFWelse auf das 
vorgängige Votum von Herrn Nebiker und darauf, dass wir 
. diese Frage anlässlich der Vorlage von 1991 bereits diskutiert 
haben. 
Frau Uchtenhagen hatte damals den Antrag gestellt, man solle 
zwar die Futtermittel, die Silagesäuren und die Streuemittel mit 
2 Prozent, die Düngemittel und Pflanzenschutz;;toffe aber rriit 
6,5 Prozent besteuern. Dieser Antrag wurde (unter dem Kom
missionspräsidium von Herrn Nebiker) dazumal in diesem Rat 
mit 71 gegen 45 Stimmen abgelehnt, mit der· Begründung, 
dass es sich hier um Produktionsmittel der Landwirtschaft 
handle und dass die Landwirte nicht die Mögliphkeit hätten, 
den Vorsteuerabzug zu machen. Zudem brauche es, wenn 
man gezielt lenken wolle, höhere Sätze als die hier aufge
führten. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie im Namen der Kommissions
mehrheit, die einen deutlichen Entscheid gefällt hat, den An• 
trag der Minderheit II (Baumann) abzulehnen. Sie sind damit 
auch konform zur ablehnenden Haltung, die bei der Vorlage . 
1991 ebenfalls klar zum Ausdruck gekommen Ist 
Wenn ich schon hier am Pult stehe, möchte ich zu Artikel 8 ge
nerell etwas sagen - es ist nämlich eine wichtige Sache-: In 
Artikel 8 führen wir neu eine Negativliste auf. Wf r sagen also 
neu, wer und was von der Steuer ausgenomrnen ist Grund
sätzlich sind alle Unternehmen, alle Güter und Dienstleistun
gen von der Steuer erfasst Die Ausnahmen davon werden in 
Artikel 8 !;iufgeführt Bei der letzten Vorlage h13ben wir demge
genüber gesagt, was steuerbar ist Wir haben also eine Positiv
liste vorgelegt 
Die Negativliste ist EG-konform. Man hat uns diese EG-kon
forme Liste In der Kommission vorgelegt Wir waren etwas er
schrocken über deren Umfang und haben die Verwaltung ge
beten, diese Liste zu komprimieren, und sie hat das getan. Das 
hat aber zur Folge, dass es eine Ausführungsverordnung des 
Bundesrates braucht, um diese Komprimierung auszuführen 
und im Detail darzulegen, was diese Negativliste jetzt umfasst 
und was nicht Dazu braucht es ein Vernehmlassungsverfah
ren. Wenn sich das allzu sehr in die Länge zieht, sind wir nicht 
In der Lage, die neue Vorlage- immer vorausgesetzt, der Sou
verän stimmt ihr zu - nahtlos auf den 1. Januar 1995 in Kraft zu 
setzen. Es sind nicht die administrativen EDV-Probleme, die 
uns daran hindern, diese Vorlage rechtzeitig in ~aft zu setzen, 
sondern es ist gemäss Auskunft der Verwaltung die Definle-
rung dieser Negativliste. . 
Ich habe es bei meinem Eintretensvotum gesagt und möchte 
es wiederholen: Ich bitte den Bundesrat, diese: Vernehmlas
sung so rasch wie möglich durchzuführen, damit wir einen 
nahtlosen Uebergang haben und nicht eine unbefriedigende 
Zwischenlösung gutheissen müssen. 

Bundesrat Stich; Es ist selbstverständlioJ-,, Frau Spoerry, dass 
wir diese Vernehmlassung machen. Aber zuerst muss der 
Ständerat dieses Geschäft auch noch behandeln und ihm ;zu
stimmen. Dann ist es Zeit Aber werfel'} Sie uns nicht vor, wenn 
wir diese Vernehmlassung vor der Volksabstimmung durch
führen, wir hätten etwas gegen die Vorlage getan! Diesen Vor
wurf möchten wir dann nicht hören. 
Aber wir werden uns im eigenen Interesse natürlich darauf vor
bereiten, dass wir das wenn möglich auf den 1. Januar 1995 In 
Kraft setzen können. Wir können mit der Sanierung nicht mehr 
warten, und wir müssen nachher möglichst rasch eine zusätz
liche Botschaft für Mehreinnahmen ausarbeiten. Das Ist auch 
selbstverständlich. 
Der Antrag der Minderheit II (Baumann) bringt 30 bis 50 Millio
nen Franken mehr. Das wäre der Beitrag der Landwirtschaft an 
die Mehrwertsteuer. Ich selber sehe keinen Grund, mich dage
gen zu wenden. Wenn weniger Futter• und Düngemittel einge
setzt werden, wird vielleicht auch etwas weniger produziert, 
und das wäre letztlich positiv. Wie sich das am Schluss aus
wirkt, das lässt sich, da bin ich mit Ihnen einverstanden, nicht 
zum voraus sagen. Aber es ist immerhin ein Zeichen, in wel• 
cher Richtung es etwa gehen sollte. 

Baumann, Sprecher der Minderheit: Nur ganz kurz als soge
nannter Landwirt oder sogenannter Bauernvertreter: Herr Ne
biker, Ich freue mich bereits auf die Diskussion zu den Len
kungsabgaben, wenn man sagt: 4 Prozent genügen nicht, 
wenn schon, dann müsste dieser Ansatz viel höher sein. Es 
zeigt sich hier einmal mehr, dass die Probleme der Bauern 
nicht so sehr bei den Bauern liegen, sondern vielmehr beim 
nachgelagerten Gewerbe - oder ich könnte jetzt bösartiger
weise auch sagen: bei seinen Vertretern. 
Herr Nebiker, glauben Sie wirklich, dass sich die Interessen 
der Bauern immer und überall mit den Interessen der Agro
industrie oder des Futtermlttelgrosshandels decken? 

Präsident: Die Anträge der Minderheit I und Mauch Rolf ent
fallen gemäss Entscheid bei Artikel 41ter Absatz 3. 

Abstimmung-Vota 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

Abs. 2 Bst. f, g-AJ. 2 let. f, g 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. h -Al. 2 /et. h 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a propositlon de la majorite 

Abs. 2 Bst. i-m -Al. 2 let. 1-m 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

82Stimmen 
45Stimmen 

Stucky: Ich übernehme den Antrag Spoerry. Es handelt sich 
um Artikel 8 Absatz 3 der Uebergangsbestimmungen. Dar
über haben wir in der Kommission nicht gesprochen. Es ist ja 
ohnehin so, dass Uebergangsbestimmungen die Eigenschaft 
haben, nicht diskutiert zu werden, weil sie das Ende der Sit
zung einläuten. Es sind folglich eigentlich viel eher Abgangs
. bestimmungen, weil jedermann den Saal verlässt So war es 
auch diesmal. 
Dieser Satz, der gestrictren werden sollte, war schon in den 
Vorlagen von 1977, 1979 und 1991 enthalten. Damals war die 
konjunkturelle Situation anders. Damit habe ich schon den 
Kernpunkt angesprochen, um den es sich eigentlich handelt: 
Es geht darum, dem Bundesrat die Kompetenz zu erteilen, 
den , Vorsteuerabzug für Investitionen aufzuschieben, also 
konjunkturell zu bremsen, indem die Begünstigung des Vor
steuerabzuges gerade nicht gewährt wird. 
Unser Umfeld sieht heutzutage aber anders aus. Wir haben ja 
gerade als Teil dieser Finanzordnung - im Sinne eines Kom
promisses-einen Investitionsbonus und eine Wohnbauförde
rungsaktion beschlossen, um die Wirtschaft zu stimulieren, 
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um die Konjunktur anzukurbeln. Hier geben wir dem Bundes
rat eine Kompetenz, genau das Gegenteil zu machen: die Kon
junktur zu bremsen. Damit ist ganz klar, dass wir in eine merk
würdige Hüst-und-Hott-Politik geraten würden, wenig glaub
haft wären, wenn wir diese Kompetenz In die Uebergangsbe
stimmungen der Bundesverfassung aufnehmen würden. 
Aus der Verwaltung ist zu hören, dass man an einen Aufschub 
von bis zu zwei Jahren denkt, und zwar mit der Begründung: 
Man möchte nicht, dass jetzt Investitionen aufgeschoben wer
den, bis dann die Vorlage in Kraft tritt Aber auch dazu ist das 
gleiche zu sagen.· Man muss alles .tun - auch mit dieser Fi
nanzordnung-, damit unsere Konjunktur angekurbelt wird. In
folgedessen können wir diese Kompetenz ohne Not aus dem 
Entwurf herausstreichen. Im übrigen würde es mich interessie
ren, was sich der s·undesrat praktisch unter diesen Ueber
gangsbestimmungen vorstellt, ob er einverstanden ist, dass 
man diesen Vorsteuerabzug sofort gewährt, z. 8. ein Viertel
jahr im voraus auf Lagerbeständen, bei Rohmaterial usw. Hier 
möchte ich über den Uebergang einiges hö'ren Das gibt uns' 
einen Eindruck davon, was man zu tun gedenkt, wenn das 
Volk diese Vorlage annimmt 

David: Ich bitte den· Antragsteller beziehungsweise die An-
. tragstellerin, diesen Antrag in dieser Form zurückzuziehen 
und ihn dem Ständerat zu übergeben. Wenn der Antrag so, 
wie er jetzt gestellt wird, durchgeht, bedeutet das für die Unter
nehmen praktisch einen Investitionsstopp im Jahr 1994. 1994 
wird kein Unternehmer einen Franken investieren, wenn er 
weiss, dass er den Vorsteuerabzug auf diese Investitionen 
nicht machen kann. 
Es muss bei der Einführung der Mehrwertsteuer einen flies
senden Uebergang geben. Man kann darüber diskutieren, ob 
der Bundesrat den fliessenden Uebergang richtig setzt, wenn 
er ihn erst mit dem Inkrafttreten der Steuer und nicht schon 
vorher beginnen lassen will. Man könnte sich durchaus über
l~gen, ob man den Beginn des Uebergangs früher ansetzen 
sollte als das Inkrafttreten der Steuer. Aber die Streichung die
ses Absatzes, der dem Bundesrat die Möglichkeit eines flies
senden Uebergangs gibt, bedeutet einen Investitionsstopp für 
mindestens ein Jahr. Es könnte sein, dass es zwei Jahre sein 
werden, wenn wir den Systemwechsel' nicht auf den 1. Januar 
1995 vollziehen können. Ein solcher Investitionsstopp wäre 
das Dümmste, das wir heute machen könnten. Wir hatten in je
der früheren. Vorlage eine Regelung, die einen fliesser:iden 
Uebergang erlaubt hätta 
Das ist ein technisches Problem. Ich bitte einfach, dass man 
nochmals prüft, .ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt, an
dere Lösungen, die dem Anliegen vielleicht Rechnung tragen, 
dass man die. VC>rsteuer schon früher abziehen kann, aber 
· nicht in der Form, wie das vorgeschlagen wird. 
Ich bitte Sie, den Antrag in dieser Form abzulehnen. 

M. Matthey, rapporteur: La proposition de Mrne Spoerry n'a 
pas ete discutee en commission, c'est pourquoi il m'est diffi
cile de prendre positiori au nom de Ja commission. Toutefois, 
je rejoindrai ici ce que vient de dire Je porte-parole du PaJ1i de
mocrate-chretien et vous proposerai de rejeter Ja proposition 
Spoerry pour que Je Conseil des Etats, si necessaire, puisse 
discuter plus longuement que nous de cette question-la. 
Des remarques que nous avons obtenues entre temps de la 
part de l'administration, puisque cette question vient d'etre po
see, il ressort que, dans ce troisieme alinea, il s'agit de permet
tre la deduction de l'impöt grevant les stocks de marchi:mdises 
commerciales et de matieres premieres existant au debut de 
l'assujettissement, c'est-a-dire l'impöt sur le chiffre d'affaires 
qui greve les marchandises a ce moment~la, et de permettre 
aussi l'adaptation a l'impöt du des prix convenus prealable
ment a l'entree en vigueur du nouveau droit • 
La situation actuelle n'avait pas donne lieu a discussion dans 
les trois premiers projets de TVA Certes, la conjoncture etait 
differente de ce qu'elle est aujourd'hui, mais an ne peut pas 
prendre aujourct'hui une decision, Monsieur Stucky, en fonc
tion d'une situation conjoncturelle que nous ne connaitrons 
peut-etre pas en 1995 au 1996 selon !'eventuelle entree en ap
plication de Ja TVA Nous ne devrions pas, aujourd'hui deja, 

prendre une decision qui compromettrait d'eventuelles mesu
res de la part du Conseil federal en matiere d'investissements 
pour l'annee durant laquelle an introduira la TVA 
En effet, M. David a eu raison de souligner que cette faculte 
donnee au Conseil federal de limitertemporairement la deduc
tion de· l'impot prealable est motivee exclusivement par des 
raisons economiques et non pas par des raisons fiscales. La 
seule raison pour laquelle Je Conseil federal pourrait effective
ment limiter le droit a Ja deduction de l'impöt prealable serait 
une crise economique avec un fort recul des investissements. 
II s'agit donc d'une mesure gue le Conseil federal devrait pren
dre avant l'entree en vigueur de Ja TVA pour encourager les in
vestissements dans Ja periode qui precede son introduction. 
On sait q ue d'autres facteurs que Ja TVA peuvent influencer les 
decisions d'investissements, par exemple les taux d'interets 
au Je taux d'inflation. Nous vous demandons de bien vouloir 
maintenir cette competence donnee au Conseil federal, quitte 
a ce que Je Conseil des Etats reexamine l'opportunite au non 
de son maintien. 

Neblker: Der Uebergang von der Umsatzsteuer auf die Mehr
wertsteuer stellt tatsächlich ein Problem dar. Am leichtesten ist 
es, wenn wir eine möglichst kurze Uebergangszeit haben. 
Wenn wir die Mehrwertsteuer - falls wir sie beschliessen -
möglichst rasch einführen können, ergeben sich am wenig
sten Differenzefl. Die Regelung, wie sie die Kommission yor
schlägt, ist an sich möglich, aber sie bringt genau das nicht, 
was man mit der Mehrwertsteuer erreichen wollte, nämlich die 
Investitionen steuerlich zu entlasten, und dies in der heiklen 
Zeit einer Wirtschaftsflaute. 
Frau Spoerrys bzw. Herr Stuckys Lösung ist auch nicht das 
Gelbe vom Ei, weil sie dazu führt - Herr David hat es bereits 
gesagt-, dass man im Vorjahr des Uebergangs zur Mehrwert
steuer nicht mehr investiert. Die Lösung muss irgendwo da
zwischen liegen. 
Investitionen, die vor dem Uebergang getätigt- also nicht auf
geschoben -werden, sollten, gerade weil sie nicht aufgescho
ben werden, als Vorsteuerabzug verrechnet werden können. 
Umgekehrt sollte TT)an Investitionen nach dem Uebergang 
nicht belasten bzw. Vorsteuerabzüge dafür zulassen. Es 
braucht also eine Lösung, die zwischen dem Antrag der Kom
mission und dem Antrag Spoerry/Stucky liegt, der sowohl eine 
verwirkende wie eine nachwirkende Vorsteuerverrechnung 
einschliesst Das Problem ist schwierig zu lösen. 
Ich meine, wir sollten vorläufig bei der Lösung der Kommis
sion bleiben und den Ständerat bitten, einen vernünftigeren 
Weg zu suchen. · 

Präsident: Die Kommissionssprecherin macht eine Premiere, 
. sie spricht gegen ihren eigenen Antrag. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Ich spreche zum Antrag 
Stucky! Es ist so: Die Kommission hat dieses Problem nicht 
beachtet Erst bei der intensiven Vorbereitung, beim Studieren 
sämtlicher Unterlagen auf diese Debatte hin, bin ich auf das 
gestossen, was Herr Nebiker vorhin ausgeführt hat Bei die
sem Absatz liegt ein Hund begraben. 
Wir stehen vor folgender Situation: In der gleichen Session, in 
der wir 300 Millionen Franken für Impulsprogramme zugun
sten der öffentlichen Hand bewilligen, würden wir zustimmen, 
dass während zwei Jahren nach Inkrafttreten der Mehrwert
steuer den privaten Investoren der Vorsteuerabzug nicht voll
umfänglich gewährt wird. Wir würden damit trotz Verfassungs
änderung eine Investitionshemmung weiterführen. 
Wir haben in der Kommission nicht darüber gesprochen, weil 
es eben so ist, dass dieser Satz seit 1970 immer wiederholt 
und deshalb nicht mehr hiriterfragt wurde. Er hat auch keine fi
nanzpolitische Bedeutung, er hat eine konjunkturpolitische 
Bedeutung. 
Herr Matthey hat es gesagt: Als wir die früheren Finanzvorla
gen diskutierten, war die Konjunktur eben anders. Jetzt brau
chen wir dringend Investitionsimpulse und nicht Investitions
verhinderungen. Wenn man nun sagt, dass ab dem 1. Januar 
1995. der Vorsteuerabzug gemacht werden · kann und vorher 
nicht, gibt es einen Investitionsrückstau bis dann, das ist rich-
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tltj. Abet Wel1tl Wir' den Vorsteuerabzug noch lä~ger nicht ge
wäl'lren, besteht die Gefahr eines noch längeren lnvestitiöns
riiekstaos. Die Verwaltung rechnet mit etwa twel Jahren, wäh
rend denen man den Votsteueräbzug zuminc:!est l'ttcht gäm: 
gewähren wllt Das können wir uns in der he~tlgen Situation 
nicf1t leisten 
Man konnte den Anttag Stuoky in dem Sinne :rutückiiehen, 
däsS der Ständerat noch darüber spricht. denn das Wichtig
ste, was ich hier erreichen wollte, Ist, dass rMl'i auf das Pro
blem äufmetksam wltd Die Verwaltung hat kf)ili Konzei,li Wie 
sie den Uebergang geru1u volltlenen wilL Sie muss eln Söl
öht'JS zuhanden des Ständerates au$81'beii:en.· Nach meinem 
Dafürhalten dOtfte man die Gewährung des Vorsteuerabzuges 
nitttt naohverac:hieben, sondern eher etwas VötzleMn. Ich bin 
der Meinung, dass der Ständerat beraten und entscheiden 
inuss. 
Herrn David möchte ich sagen: Die Annahme dieses Antrages 
füfltt nicht dazu, dass ab sofort nicht mehr lnvestlertWlrd, dehn 
niemand weiss, ob diese Vorlage vom Souverän gutgeheissen 
wird oder nicht Wenn aber der Entscheid vbm Souverän ge
fällt ist. müssen Wir wissen, wie der Uebetgalig stattflttdet Die
ser Uebefgang muss In der heutlgeh Zeit lnvestltlotisftetlhd
llch Und nicht investitionshemmend sein. · 

Sundesrat Stich: Ich bitte Sle, den Artträg Spoerry, Üt!Eirtlöl'ti· 
tnen dUtch Herrn stuoky, abzulehnen. 
Hier geht es um einen wirtschaftspolitlseh tnotiVlf!1rten satt. 
Letttlich wallen wlt ja hier Rücksicht ttehmen. Es Ist elne 
l<ann-Vorscfitift, es heisst nicht «det ßuttdesrat muss», son
äem «er kahn». Wenn der Bundesrat also von dieser Känn-Vor
sclttlftGebrauch macht, muss er :zweifellos alle Rahmenbedin
guhgett berucksichtlgen, also öeispiel§Weise die Tet1erung, 
die Zinssatze, die Dauer von der Voikslabstlmmuttg bis zum ln
ktäftsetzett Oas spielt alles eine Rolle. Darum ist es falsch, 
heute der Verwaltut1g und dem· Elundesrät voi'zuwetfen, noch 
nicht zu wisseh, wie der Bundesrat das tatsätlfllich ähWehdet 
Däs werden wir dann entscheideh, wenn die Volksabstltn
mung vorbei Ist Aber an sich .ist es eine vernünftige Elnrtch
Wn!:j. Auch Im Ausland wird dieser Vörbehalt bei der Umstel
lung immer gemacht und zum Tell angewen~et Was sicher 
nicltt möglich ist. Hetr Stucky: dass wir die Vorsteuer auf lnve
stltibner1 vortieheh und schor1 unter der Wust Ab:zOge gewäh
ren. Oas Ist sicher t1icht möglich, Söndern es geht nur darum, 
vo11 da ari vorwärts zu schauen. Aber auf Anlagegütern naoh 
rO~ärts noch zutOcl<zuerstatteh, ist mit aller Sicllätheft aus
geschlossen. Im Obrlger1 muss Ich auch hier sagen, dass wir 
eine V~rnehmlassung durchführen werden. Das wird zweifel
los seitens der Wirtsct:laft Anlass sein, Stellung zu nehmen. 
wenn mali es als bedeutend anschaut Aber es Ist ganz klat: Je 
räst:het öie lnkraftsetzUng erfolgt, desto weniger Bedeutung 
hat die gahZe Geschlöhle. Uhd letztlrch Ist die· wittschaffliche 
Entwk:klu11g ebenso massgebend. 
löh bitte Sie also: Lassen Sie diesen Satz drin, und lehnen Sie 
'dön Antrag Spoerty/Stucky ab. 

Stucky: Ja, ich kann den Antrag zuruckzieheh, aber erst nach 
Ihrer Zusage, dass Sie auf die konjunktutelle Situation Rück
sicht nehmen wertlen. In einer Rezession erwarte ich vorn 
Bundesrat, dass er eben nlclit, wie et das offenbar einmal Im 
Sinne halte, dii:i zwei Jahi'E3 aUsflützt, so da!s die Unterneh
men drei Jafmt warten müssen -1994, 1995, 1996 =, bis sie in
vestieren können öann haben wir den noch grösseren AUf. 
scltub. Das möchte ich vermelden 
Im Obrigen hoffe ich, dass Sie Im Ständerat ein etwas klareres 
BIid zeichnen können. Dann sind wir nämlich schon relativ 
nahe bei der Volkl3abstlmmung. 

Prasldent: Der 8undesrat hat die veHangte ZUslcnerurtg ab
gegeben. Der Antrag $poerry ist zutückgezogen worden. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommiss/cm · 
Adöpte selön la proposition de Ja cbmmlssioo 

Finanzordnung. 1:tsatz 

Abs.4-Al.4 

8ottol~: Wenn wir dle Mehrwertsteuer Wlrklloh wollen, 
dann müssen wir diese Vorlage von jeglichen, Ballast befreien. 
Diese Aussage wurde Ja gestem und heute schon verschle
dentllch getnaöht Wir könnten Flttanzletungsprbb1erne aus 
verschiedenen Aufgabenbereichen des Bundes in diese Vor
lage einbauen Gründe und Argumente dafür wären ja überall 
genügend vorhanden 
Dieser Absatz 4 ist wieder so ein «Kotnpromisspäckll», wel• 
Ghes das Stimmenvethältnls hier im Pärlament zweifellos et
was sohötier aussehen lasseti würde; es Ist aber meines 
Erachtens nicht «direktdemokratieverträglich», und daran gilt 
es in erster Linie zu denken. Ich möchte heute als überzeugter 
Befurworter der Mehrwertsteuer - fruher war loh das nicht in 
diesem Masse- diese Neuordnung nicht ein weiteres Mäl ge
fährden, nur weil das Pätlament es nlöht fertigbringt, In letlter 
Konsequenz eine einfache, öbersohaubare Vorlage für die 
Volksabstimmung zu präsentieren. 
Mit diesem Arltrag der Kt::1mrtlisslon nehmen Sie eine Zweck• 
blntfüng von Mitteln vorweg, die melrn1s Erachtens völlig sltlli
los Ist Zuerst rnOsste einmal die P'inanzlage des Bundes in 
Ordnut1g gebracht werden, bevöt Sie Aufgabe1:1zuwe1sungen 
vornehmen, Ober deren Notwendigkeit und Ausgestaltung 
keifte Klarhöit herrscht Das entsptloht auch der Aussage von 
Hettn Bundesrat Stich In der Elntreten§deöatte. 
Wenn Sie Absatz 4 streichen, ätltfem Sie nichts am Umfang 
des Mehrwertsteuerertrages. Sie können später ~ IOfern EIS 
Mtwendlg und M6gllch ist - ganz konkrete, soz1a1polltlsch 
notwendige Massnal'tmen beschllessen. Sollten Sie aber die
sen Absatz in der Vorlage belassen, dann würden Sie erstens 
kelMn F'ranken mehr und keinen !=ranken weniger erhalten, 
und zwetter1s dürfte es Ihnen kaum gelingen, damit eine sozl
alverträgliohere Vorlage zu erhalten. Es werden daduröh näm
lich kallm scltaroowelss Gegner der Mehrwertsteuer aus so
zialen Ueberlegungen wegen dieses Absatzes 4 von Artlkel 8 
plötzlich zU BefOrwortern werden. t:s lsfaber durchaus mög
lich, däSS Sie mit dieser vöreiligen 2'.weckblndung eine grosse 
Anzahl :äisatzllcher StlmmbOtgerlnnen und Stimmbürger 
aatln bestarken, die Finanzordnung wegen Ihrer unnötigen 
t:lattdbedlngungen ein Vlertoo Mal abllliehnen. 
Ich glaube, dass oo flUn wichtig Ist, In der Volksabstimmung ei
nen einfachen Systemwecttsel zu unterbreiten ~ mit letzter 
Konsequenz, ohne auch noch l)leichzeltig ein paat damit ver
bundehe Probleme lösen zu wolleh. 
Ich möchte nicht bestreiten, dass es fOl' untere Elnkomtnens-

. schichten Schwierigkeiten geben könnte: aber mit der strei. 
chung vonAbsatt 4 geht es mit nicht darum, einen sozialpoliti
schen Handlut1g1föedatf In Frage ~ stellen, sondern darum, 
der Mehtwe11steuer eine echte Chance zu geben. 
Ich bitte Sie, auch bei diesem Absatz 4 konsequent zu sein, 
so, wie Sie es bisher gewesön sind, und diesen Absatz zu 
streichen. 

f"lscher-Sursee: Die CVP-Fraktlon lel'mt den Streichungsan
trag Boi'toluzzl ab. Oer soziale Ausgleich zugunsten der unte
ren Einkommensschichten Ist einer der wesentlichen Be
standteile der Verstätidtgungslösung. Die CVP•Fraktion steht 
zu dieser Verständigungslösung und wehrt sich im Interesse 
der Vorlage gegen ein Herausbrechen von einzelnen Eck
pfeilern. 
Dle Umstellung det Warenumsatzsteuer auf die Mehrwert
steuer bringt gewisse Umlägerungert det Steuerlast Als Kon
sumsteuer unterwltft die Mehrwertsteuer gewisse Konsumgü
ter und Leistungen, die bis Jetzt steuerfrei waren, der Steuer. 
Dadurch werden die unteren Einkommensschichten verhält
nismässlg etwas mehr tangiert Die höhere Belasrung Ist 'Z:Naf 
nicht gravierend Trotzdem aber ist es ein Gebot der Gerech
tigkeit und der Solidarität, die Mehrbelastung der unteren Eili
kommensstufen, insbesondere der kinderreichen Familien, 
auszugleichen Die vorgesehenen 5 Prozent ergeben heutt) 
etwa den Betrag von 500 MIiiionen Franken, womit die Mehr
b~lastung annähernd ausgeglichen Ist, denn die Umstellung 
wird schätzungsweise ebenfalls ungefähr di8$en Betrag erge
ben. Daher Ist diese BE!Stifnmung kein «Ballast». 
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Im Zuge der Sparmassnahmen wird der Bund ohnehin nicht 
darum herumkommen, auch im sozlalen.Bereich Kürzungen 
vorzunehmen, wie Herr Bundesrat Stich in der Kommission 
bekanntgegeben hat Um diese Kürzungen zu mildern oder et
was aufzufangen, rechtfertigt es sich auch aus diesem Grund, 
5 Prozent des Ertrages der Mehrwertsteuer für den· sozialen 
Ausgleich auszusondern und bereitzustellen. Daher ist die 
vorgesehene Zweckbestimmung nicht sinnlos. Ich bfn über
zeugt, dass wegen dieser Zweckbestimmung kein Bürger das 
Ja verweigern wird, sondern dass die ganze Vorlage dadurch 
eher noch etwas sozialverträg licher wird. 

Allenspach: Artikel 8 Absatz 4 bindet in der Verfassung 5 Pro
zent des Mehrwertsteuerertrages an Sozialausgaben zur Ent
lastung unterer Einkommensschichten. An sich sind solche 
«Sonderkässeli» Rroblematisch. Sie widersprechen auch den 
Grundsätzen der modernen Finanzpolitik. Allerdings: Die 
Grundsätze einer reinen Finanzpolitik sind noch kein Grund, 
Absatz 4 abzulehnen. Es ist vielmehr notwendig, ihn auf sei
nen Wortlaut hin genau zu überprüfen. Es kann - das ist für 
uns eine sehr wichtige Feststellung - nicht um eine verfas
sungsmässige Verpflichtung gehen, 5 Prozent der Mehrwert
steuererträge zusätzlich auszugeben. Eine solche Verpflich
tung, 500 Millionen Franken zusätzlich auszugeben, wäre ein
deutig ein Stolperstein hinsichtlich der Volksabstimmung. 
Denn das Volk will, dass gespart wird; es will nicht, dass zu
sätzliche Ausgaben beschlossen werden. Es wäre ein Novum 
in der Verfassung, eine zusätzliche Steuereinnahme vorzuse
hen und erst später zu überlegen, wie man die reservierten Mit
tel au,sgeben wollte. Das wäre Steuererhebung auf Vorrat 
Wir können auch nicht zusätzliche Verpflichtungen des Bun
des eingehen, wenn wir nicht einmal sicher sind, wie wir die 
bestehenden sozialen Verpflichtungen des Bundes finanzie
ren können. Damit stellt sich meines Erachtens die ganz ent
scheidende Frage: Wir brauchen die 5 Prozent, um die beste
henden sozialen Verpflichtungen des Bundes einzulösen. Sie 
haben den Bundesbeitrag an die AHV um 350 Millionen Fran
ken pro Jahr gekürzt, ein Beitrag ans Sparpaket Diese Kür
zung muss wieder rückgängig gemacht werden. Der Bund 
wird auch die verfassungsmässige Verpflichtung, Beiträge an 
die Arbeitslosenversicherung zu leisten, nicht auf Dauer negie
ren können. Die Beiträge des Bundes an die Krankenversiche
rung sind ebenfalls nicht finanziert Wir müssen uns mit ande-

. ren Worten darauf konzentrieren, die bestehenden Sozialver
pflichtungen zu erfüllen. Hier stehen wir im Wort 
Wir geben heute weit mehr als 5 Prozent der Mehrwertsteuer
erträge für die soziale Sicherheit und die Begünstigung der 
unteren Einkommensschichten aus. Diese verfassungsmäs
sige Bestimmung wäre gewissermassen eine untere Grenze, 
unter die der Bundesrat in diesem Bereich nicht gehen kann. 
Heute bewegen wir uns durchaus in diesem Grenzbereich. 
Damit wäre - mindestens derzeit - mit all dem, was auf dem 
Tische des Hauses liegt, der neue Verfassungsauftrag des 
Bundes im Prinzip erfüllt; es würde uns nicht zwingen, zusätzli
che Ausgaben zu tätigen. 
In diesem Sinne stimmen wir Artikel 8 Absatz 4 durchaus zu, 
aber nicht im Sinne einer zusätzlichen Ausgabenver
pflichtung. 

Mm• Sandoz: Le groupe liberal soutiendra la proposition de 
M. Bortoluzzi. 
II s'agit en effet de constater que la reforme fiscale proposlle 
doit etre neutre du point de vue des ressources, mais aussi du 
point de vue du contribuable. Dans ce sens-la, on peut comp
rendre l'idee de l'article 8 alinea 4. Le groupe liberal n'est pas, 
en soi, oppose a une aide sociale apportee aux petits revenus, 
mais la question est tres mal posee ici tant du point de vu~ fi
scal que politique. 
Du point de vue fiscal, d'abord, au moment ou l'on introduit un 
nouveau regime fiscal, sur le plan constitutionnel, il serait pro
fondement error;ie d 'introduire en meme temps des recettes af
fectees. C'est totalement contraire aux principes fiscaux las 
plus logiques, las plus rigoureux, et notre grand argentier, dont 
on sait qu'il ade la rigueur, sera probablement le premier a refu
ser une teile alteration d'un bon regimefiscal a introduire. 

Nous avons, helas, cede a la tentation des recettes affectees 
avec les casinos- c'etait pour des raisons demagogiques qua 
chacun a peut-etre comprises -, il s'agit de ne pas glisser sur 
cette pente deplorable. Ne nous lions donc pas, pour des rai
sons fiscales, par des recettes affectees qui, ensuite, empe
chent le Parlament et le Conseil federal de prendre des decisi
ons dans l'interet real de l'ensemble du pays. 
.Deuxieme raison, politique: vous savez qua les.mesures a 
prendre en faveur de pers6nnes a bas revenus sont essentiel
lement du domaine cantonal. C'est au niveau cantonal- qua 
ces questions peuvent etre le mieux resolues, et nous propo
sons, dans la constitution, de melanger las täches, une fois de 
plus, ce qui est contraire la aussi a l'interet du.pays. 
II est tres important qua la TVA seit introdulte. Refusons cet arti
cle 8 alinea 4 de maniere a mettre toutes las charices du cöte 
de l'acceptation de la proposition d'introduction de la TVA 

Jaeger: Wir lehnen den Antrag Bortoluzzi ab. Herr Bortoluzzi 
und Frau Sandoz haben mit Recht davor gewarnt, dass wir in 
einem Finanz- und Fiskalsystem Zweckbindungen einführen, 
und Absatz 4 von Artikel 8 beinhaltet so etwas wie eine Zweck
bindung. Ich glaube, im Grundsatz-fiskalpolltisch, finanzwirt
schaftlich - ist das ein vertretbarer Einwand. 
Andererseits muss ich Ihnen, Herr Bortoluzzi, sagen: Wenn 
Sie das hier durchbringen würden, so wäre es das Fallbeil für 
die Vorlage. Herr Fischer-Sursee hat es bereits ausgedrückt: 
Es ist ein Solidarpakt, eine Verständigungslösung, mit der wir 
uns hier auseinandersetzen. Zu diesem Solidarpakt gehört ein 
gewisser sozialer Ausgleich. 
Die Grundidee, die hinter diesem sozialen Ausgleich steht, ist 
folgende: Leider können wir den Systemwechsel von der Wa
renumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer . nicht machen, ohne 
dass es Uebergangs- und Systemwechselprobleme gibt Wie 
jeder Systemwechsel hat auch dieser zur Folge, dass er sozi
ale Härten mit sich bringt Sosehr ich den Systemwechsel be
fürworte und sosehr ich es befürworte, ,dass die Exportwirt
schaft entlastet wird - im Ausmass von immerhin 1,6 Milliar
den Franken -, sosehr ich es auch in Kauf nehme, dass wir 
Konsumenten das irgendwie auffangen -müssen: das muss 
·sozial abgefedert werden, damit wir nicht aus der Balance ge
raten. Es ist eine Frage der Balance im Rahmen des System
wechsels. 
In der Kommission war es unbestritten, dass wir diese Balance 
wahren müssen. Ich bedaure eigentlich, dass aus der Reihe 
einer Regierungspartei ein derart wichtiger Antrag kommt, der 
sozusagen eine Säule aus dem System herausbricht Ich 
hoffe, dass die Mehrheit der SVP-Fraktion diesen AntJtag trotz
dem ablehnt · 
Es geht um die Sozialverträglichkeit, und es geht auch darum,., 
dass man durchaus überlegen kann, wo dann kompensiert 
wird. Herr Allenspach, es darf.nicht bei anderen Sozialleistun-· 
gen kompensiert werden; wo kompensiert werden soll, das ist 
politisch nachher noch zu entscheiden. Wir haben zu ent
scheiden, wo wir substituieren, wo wir kompensieren. Hier 
geht es lediglich einmal darum, dass für den Systemwechsel 
der soziale Ausgleich geschaffen wird und das soziale Gleich
gewicht erhalten bleiben soll. 
Ich bitte Sie deshalb hier, bei der von der Kommission bean-
tragten Lösung zu bleiben. · 

Ledergerber: Das sind so die Verwirrspiele in letzter Minute. 
Herr Bortoluzzi, ich kann nicht verstehen, warum Sie in diesem 
Zusammenhang von «Ballast» sprechen. Es gibt durchaus 
Ueberlegungen, wonach in bezug auf die Abstimmung ein sol
cher Ausgleich benötigt wird, damit Sie überhaupt eine 
Chance haben, die Mehrwertsteuer beim Volk durchzubrin
gen. Den sozialen Ausgleich abschneiden heisst nicht, dass 
diese schlankere Vorlage mehr Chancen vor dem Volk hätte, 
sondern diesen sozialen Ausgleich abschneiden bedeutet 
nur, dass Sie sich eine zusätzliche Gegnerschaft zu diesem 
Umstieg schaffen - unabhängig davon, w~lchen Satz diese 

. Mehrwertsteuer tatsächlich aufweisen soll. 
Ich möchte Sie daran erinnern- ich habe es bei der Eintretens
debatte ausgeführt; ich will es hier noch einmal sagen -: Die 
Mehrwertsteuer bedingt heute eine Umverteilung sozialer La-
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sten. Im Vordergrund stehen die 1,5 MIiiiarden Franken, die 
heute von der Exportwirtschaft aus ~m Ausland eingezogen 
werden. Diese 1,5 Milliarden werden auf alle Konsument<3n 
verteilt, und die MehrwE1rtsteuer ohne soziale Kompensati<;>n 

· führt d~, dass die tieferen Einkommen zusätzlich stärker be
la:;tet werden als die hohen Einkommen. 
loh gebe Ihnen die Zahtßfl gerne noch einmal. belG\nnt: Ein
kommen zwischen 36 000 und 50 000 Franken ~das sind sehr 
viele in diesem Land -werden um etwa einen·Vlertel stärker 
zusätzlich belastet als Einkommen bei 100 000 Franken, ge-
messen in Prozent ihres Einkommens. ·. 
Es ist ein ganz unsozialer Effekt, wenn Sie n1,1r den System
wechsel vornehmen. Da braucht es eine soziale Kompensa
tion, wenn der Umstieg auf die Mehrwertsteuer heute politisch 
eine Chance haben soll. 08$ nicht sehen zu wollen wäre ein 
verhängnisvoller politischer Irrtum. 
Wenn Sie schon von Ballast sprechen wollen, Herr Bortoluzzl, 
dann ist es bestenfalls jener Ballast, der dazu führt. dass da§ 
Schifflein, das Sie hier aufs Meer hinaussenden, nicht um
kippt -daa lst der Ballast zur Stabilisierung, 
N()Ch ein Wort zu Herrn Allenspach: Herr Allenspaeh, ich gehe 
davon aus, dass Sie gemäss dem Reglemen1 als Fraktions
sprecher gesprocnen haben und nicht als Einzelmaske. Aber 
wenn Sie jetzt kommen und sagen, dl~ 5 Prozent des ertra
get; seien dafür vorgesehen, dass der Bund seine be$tehen• 
den Verpflichtungen Im Bereich der Soziallel$lu.11gen erfüllen 
könne. ist das eine klare Verletzung der Abmaohung, die wir -
a:lle Vertrmer der Bundesratspartei4=m - in der Kommisfiion für 
Wirtschaft und Abgaben getroffen haben. Dort war ganz kll:lr 
die Meinung - und diese Meinung ist in diesem Verfaesung&
artlkel niedergeschrieben -, dass hier 5 Pro.zent dElß Ertrage$ 
zusätzlich zur Kompensation sozialer Verzerrungen einge
se.tzt warden sollen. Es i~ noch nicht festgeschrieben, wie das 
genau g~hehen soll - ob über Krankenl<a!iSenwschOsse 
oder gemässden Ueberlegungen, wiesle irl elnerparlamenm
rischen Initiative Fankhauser bereits formuliert worden slnd. 
Aber es mu~ gat'JZ klar gesagt werden: Wenn Sie hier aus
drücklich festschreiben würden, dass diese Erträge uir Finru1• 
zlßrung be$tehender Verpflichtungoo eingesetzt werden, hät• 
ten Sie den Pa.kt zwischen den Regien.ingspql'tßien gekün
digt; dann könnten wir dieser Vorlage nicht zustimmen. 
Ich bitte Sie, den Anb'.ag Bortolu:?li abzulehnen 1,md zur Kennt
nis zu nehmen, dass die 1'uslßgung d~ Absatzes durch 
HerrnAJ.lenspach nicht dem ent$pricht, was wir in derK.ommis-
81.o:n festgeschrieben haben. 

M. Maffl'lev, rapporteur. Chacun l'acompris, ootte prQPosition 
de COl1lf)ßnsation soclale est un des polnts oentraux de notre 
p:rojet ~la m'etonne en effet que des personnes s'opposent 
ä ee projet pulsque la compensa.tion s~iß.le- selon l'artlcle 8 
alinea 4 des dispositions transitoires de 1a con:mtution que 
nous prevoyons -a ete acceptee par 22 vobt san13 oppositiori. 
ilyadoncla~nsoutienplusquemassif.äcettecompensalion 
J'aimerais vo.us demander de bien voulolr :sulvre !136 proposl• 
tions de Ja majorite de la commission. 
Afin de preolseries Choses, disons que -du point de vue de Ja 
commisslon-l'affectatiort de ces 5 poureent~ lacompensa
tion sociate n'est pas une mesure qul doit 6b'e llee ade nouv.el~ 
fßlll prestations, mais elle dolt,compeRser pour les petits reve-: 
MS et pour les familles avec el'lfams-ie preeise ,que cela oom
p01tß aussi !es familles monoparentales -W'l peu 1eß effets de 
la lVA ll s'agit dooc de mettfe oe.s 550 mffliollli, nQO dens ia 
caisse generale., mais de ,!es ~er en p1U.s aux petlts et 
movens revenus dans le Ct:ldr.e des soutiens,que nous devons 
apporter pour eompa.nser darns ces ctasses de-revenus l'intro
ducti<m de 1i:i WA. C'ßSt vrai, nous avons •~ine en particu· 
ller tme prise er:i charge des prlmes d'assurance.-maladie par 
1a Confederatlon un peu .plus targe poU:r ce ~ de revenus et 
oetyp.e defamilles. Nol.l$ av0!1$demande que :JeCons.eil'fede
ra1 iexam!ne, apres facceptation de ces dif:ferentes proposi
ltions par noire a:mseH, 1a possibllite de :faire des suggestions 
et des prop0$itioos au Coru~eil d~.s Etats. ' 
Nous av00$aussi,examine s'il r:i'eta.itpaspossib!ede.rerwoyer 
,eventuelleJ'JWJ'\ltces 5 pourcerrt, ä$8.volr550 mi_llions, aux can• 
~ pour que ce soit eux qui prennent en charge et qui distri-

bueot ce montant-lä. Mais, nous n'avons pas voulu bloquer le. 
liJecteur dans lequel nous voulil:m@ intervenlr. II appartiendra 
au Conseil federal de faire des propositions alJ Conseil des · 
Etats de telle fa~on qua nous puisslons $a\'Oir au moment de 111 
votation populalre pe que le peuple pourra,-en particulier c;es 
classes de revenus - obtßflir en compensatlon de l'introduc
tion de la. TVA 

Frau Spoerry, Berichter$tatterin: Ich habe hier eine Fatme vor 
mir, datiert vom 19. Januar 1993. Hier meht, dass 5 Prozent 
cles Steuer(;lrtrages für Unteretützungsbeiträge pder Kind~
lagen ;zugunaten der unteren Elnkomme11sldassen verwendet 
werden sollen. Diese Fahne Ist überholt Die Fahne, die vor Ih
nen liegt~ ieti bitte Sie, das sehr genau zu be$Cht!!»1 -, sagt: 
Diese 5 Prozent aind vorgesehen ••für Massnahmlil-fl zur Entla
mung untßrer Einkommensschichten, insbesondere kinder• 
reicher Familien». Hier liegt eine ganz deutliche Nuance, eine 
Nuance, die dem Anliegen von Herrn Allenspach Rechnung 
uägt. . 
Die Kommission hat entschieden - nicht :wtetzt auf Interven
tion unseres Finanzministars-, di'lf,1$ wir keine neuen Buni:les• 
sozlalleistungen schaffen wollen, sondern dass wir dißße 
5 Prozent für Entlastungen zugunsten der niedrigen Einkom
men verwenden, dass beispielswei$8, wie d.as Herr Flscher
Sursee ausgeführt hat, Kürzungen verhindert werden können, 
die sonst vorgenommen werden müssten. O~s i;;;tder Schh.iss
enmcheid der Kommls&lon. Wie gesagt, er kam nicht zuletzt 
auf Intervention von Herrn Bundesrat Stich ZI.IStande. Und hin• 
ter diesem Antrag steht die Kommission. 
Herr B()rtoluzzi, mlt dieser Fassung müesten eigentlich auch 
Sie sich einverstanden erkliu'~ können, l'laben Sie doch in lh• 
ren AUßfühn.ingßfl festgßhalten, daea Sie !>Ich sozialpoliti
schen Notwendigkeiten nicht verscnliessen. Und noch etwas, 
H~rr Bortoluzzi: Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, 
dann haben die Bundesratsparteien in den vielen informellen 
Goopräcnen, die sie geführt haben, um eine konsensfähige 
Lösung vorlegen zu können, einmal Im Bundesratszimmer 
dl$kutiert Dabei 1~ die Idee eines sozialen Ausgleichs aus der 
SVP-Fraktion gekommen, vofl einem Mitglied, das im Mom~mt 
nicht anwesend ist 
Herr :13ortoluzzi, das Schöne an einer neuen Finanzordnung 
ist: Wenn man gegen die Mehrwertsteuer ist, dann findet man 
immer ein Haar in der Suppe, an dem man die ganze Vorlage 
letztlich aufhängen l<ann. Ich nehme an, Sie woHen mit Ihrem 
Antras dieses H.~ In die Suppe fallen lassen, .um dann später 
einen Aufhänger zu tiaboo. 
Im Namen der Kommission bitte leh Sie: Stimmen Sie dem An
trag der Kommission Zil.l, und lehnen Sie den Antrag Bortoluzzi 
ab! 

8ode11numm Oer Kommissionspräsident nat die Beratungen 
riclrtlg nis.ammengetaest Ei ging effektiv um das Problem, 
da$$ wir «en plus» etwas f(lr die «petits et moyens revenus» 
machen Die Interpretation von Frau Spoeny hitlhre Interpreta
tion, ißt auch die Interpretation,~ der Chef des Flnanzclepar
tememes gemegegeben hätte, a.ber es ißtnicht das, w.as wir in 
.der Kommission abgemacht haben. 
Wu haben 1n der •Kommission di&!cutiert, dass die Einführung 
der Mehrwe~ für die kleinen und mittleren Einkommen 
PrQblem~b.ereiten wir<i und dass wir diese Probleme kompen• 
e.ieren müssern. Der, Kompromiss, den -wir gefunden haben, 
Herr Stuck}', war, dass wir Qe~ haben, wie wir es machen; 
ob bei den Krankenkassen pder bei den Kinder:zulagen, das 
lassen wir offen, das machen wir mit einer getrennten Vorlage, 
einer Vorlage, die aber vor der Abstimmung auf dem Tisch des 
Hauses Hegern muss, damit die :Le1.,1te, die abstimmen, wisßen, 
über was ste ~n und woes diese Entiastµngen geben 
wird. 
Es ist .absolut unvorstellbar, dass wir regelmässig etwas abma
chen - wJr haben abgemacht, dass es hier Entlastungen gibt 
und dass der Satz 6,5 Prozent ist-und man dann in eine De
batte komll'it und man sieh nlcht :m die A.bmach1.1ngen hält 
Es $lnd die gteic:hen Leute, die uns immer wieder sagen: Ww 
wollen für eine ganz, Legislatur .ein Programm maehen. Und 
darin :kann man .sich niehteinmal an das halten, was wir in {ier 
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Kommission konkret abgemacht.haben, nur weil der. Druck 
von aussen etwas grösser wird Das ist politisch möglich. Was 
nicht möglich ist: Dass jene, die aus der Kommission rappor
tieren, ihre persönliche Befindlichkeit transportieren und nicht 
das, was diskutiert worden ist Frau Spoerry, im Gegensatz 
zum Kommissionspräsidenten haben Sie hier die Versamm
lung nicht korrekt über die Beratungen informiert 

Stucky: Ich muss Herrn Bodenmann korrigieren. Frau 
Spoerry hat absolut korrekt aus der Kommission rapportiert 
Wir haben die Kinderzulagen bewusst gestrichen. Wir hatten 
sie drin, und wir haben zwei Dinge gesagt: Es darf nicht zu ei
nem neuen Sozialkanal kommen, es darf hier nicht noch etwas 

· Zusätzliches geschaffen werden, sondern diese Kompensa
tion soll im Rahmen des bestehenden Sozialnetzes erfolgen; 
sie soll ausgleichen, was die unteren Einkommensschichten 
noch an zusätzlichen Lasten - durch den Wechsel auf die 
Mehrwertsteuer- zu tragen haben. Das haben "'fir gesagt 
Wie die 550 Millionen Franken verteilt werden - da haben Sie 
recht, Herr Bodenmann-, das haben wir offengelassen. Aber 
bei der Kinderzulage haben wir deutlich gesagt: Das kommt 
für uns nicht in Frage. 

Strahm Rudolf: Auch eine persönliche Bemerkung: Ich war 
immer dabei; ich war auch bei den Gesprächen in kleinen 
Gruppen mit Frau Spoerry dabei. Wie ich das als Gesprächs
partner verstanden habe - es gab mE1hrmals Diskussionen 
darüber-, ist es so, wie, der Kommissionspräsident es gesagt 
hat: Diese 500 Millionen Franken werden an die unteren Ein
kommensschichten zusätzlich ausbezahlt Wir haben nicht 
abgemacht, in welchem Modus, wobei für mich klar ist, dass 
zum Zeitpunkt der Volksabstimmung ein Projekt vorliegen 
muss. 
Aber die Interpretation von Frau Spoerry war schon in der 
Kommission Ihre persönliche Interpretation. Sonst bitte ich 
den Kommissionspräsidenten, das hier nochmals zu er
läutern. 

Bortoluzzl: Die widersprüchlichen Aussagen, die nun hier ge
macht wurden, bestätigen eigentlich, dass es richtig ist, Mi
kel 8 Absatz 4 zu streichen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zu folgen. 

Bundesrat Stich: Wenn man eine Mehrwertsteuer einführt und 
etwa 2 Milliarden Franken Steuern neu verteilt, dann kann, ja 
muss man davon ausgehen, dass bei den untersten Einkom
men eine gewisse Korrektur erfolgen muss. Das war immer die 
Meinung d,er Kommission. 
Zur Frage: Was ist tatsächlich beschlossen worden? Da bin 
ich ebenfalls der Auffassung, dass die Kommissionsmitglieder 
gelegentlich aneinander vorbeigeredet haben und sich nicht 
restlos über alles im klaren waren; das ist richtig. 
Ich habe mich dagegen gewehrt, dass man Kinderzulagen 
neu in die Verfassung aufnimmt und aufgrund dieser Verfas
sungsbestimmung eine neue Sozialleistung einführt Denn ich 
habe gesagt: Heute, bald anderthalb Jahre, nachdem der 
Bundesrat diese Vorlage verabschiedet hat, ist die Situation 
grundsätzlich anders. Wir geben heute natürlich für Soziallei
stungen bedeutend mehr Geld aus, allein schon wegen der 
Arbeitslosenversicherung. Das muss man auch sehen. Aber 
das löst das Problem derjenigen nicht, die mehr belastet wer
den. Deshalb ist meine Meinung immer noch: Man sollte sich 
jetzt nicht auf einen Systemwechsel kaprizieren, den v,,ir nicht 
verkraften können. Den können wir jetzt einfach nicht verkraf
ten! Wenn wir die Sanierung vornehmen, brauchen wir im Mo
ment keinen Ausgleich. Das ist das Dilemma 
Aber ich habe die Liste hier, wo wir kürzen. Wenn wir etwas 
Neues einführen, müssen wir gleichzeitig wieder bei den Sozi
alleistungen kürzen. Da kommen wir nicht-darum herum Die 
Frage ist, wie urd wo Sie letztlich diese Leistungen erbringen 
müssen. Nach der vorgeschlaoenen Verfassungsbestim
mung soll es heissen: « .... zur Entlastung unterer Einkom
mensschichten, insbesondere kinderreicher Familien, ver
wendet». 

Was kann man da konkret tun?. Einen Beitrag an die Kranken
kassenprämien bezahlen - das ist wahrscheinlich die einzige 
Lösung. Dann ist die Frage, was das für den einzelnen aus
macht Das ist wieder eine andere Frage, und erst diese Ist ent- · 
scheidend. . . 
Eine Frage, die wiederum Sie entscheiden müssen, ist, ob Sie 
diese Garantie geben wollen - wohl wissend, dass wir das 
Geld nicht haben, um Geschenke zu machen, und dass wir 
nachher wieder Kürzungen vorne(:lmen müssen. Das ist das 
Schicksal. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Bortoluzzi 

90Stinimen 
30Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrocfien 
Le debat stir cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13. 15 Uhr 
La seance est levee a 13 h 15 
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Siehe Seite 384 hiervor-Volr page 384 ci-devant 

Präsident: Obwohl wir das Quorum im Moment noch nicht er
reichen, beginnen wir mit den Verhandlungen 

Art.9(neu) 
Antrag der Kommission 
Unter Vorbehalt eines Bundesgesetzes Im Sinne von Arti
kel 41ter bleiben die am 31. Dezember 1994 geltenden Be
stimmungen über die Biersteuer in Kraft 

Art. 9 (nouveau) 
Proposition de Ja comm/ssion 
SOus reserve de la legislation federale prevue par l'artl
cle 41ter, les disposmons applicables le 31 decembre 1994 a 
l'impöt sur la bi€1re restent en vigueur. 

Angenommen-Adopte , 

Zlff. tlbls 
Antrag der Kommission 
Bis zum Inkrafttreten des Ausführungsrechts zu diesem Bun
desbeschluss bleiben die Bestimmungen der bisherigen Fi
nanzordnung in Kraft. 

Ch.llbls 
" Proposition de Ja commissfon 

Las dlspositions du regime financier actuel demeurent en vi
gueur jusqu'a l'entree en vigueur des dlspositions d'ex&cution 
du present arrete. 

Angenommen -Adopte 

Ziff.111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.HI 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Präsident: Es bleibt uns der Antrag Wyss Paul auf Aufteilung 
der Vorlage In drei Beschlüsse. Ueber den Antrag wurde eine 
Abstimmung unter Namensaufruf verlangt 

Antrag Wyss Paul 
EntwurfA 

Titel 
Bundesbeschluss über die Ersetzung der Warenumsatz
durch die Mehrwertsteuer 
vom .... 
Ingress 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. De
zember 1991, 
beschliesst: 
Ziff. I Einleitung 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 
Art. 41ter 
Abs.1 
(wie beschlossen) 
Abs.3 
DieUmsatzsteuernachAbsatz 1 Buchstabe akannaufdenUe
ferungen von Gegenständen, auf Dienstleistungen sowie auf 
der Einfu~r in der Form einer Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug 
erhoben werden Die Steuer beträgt höchstens 6,2 Prozent 
(Der letzte Satz dieser Bestimmung wird durch den entspre
chenden Satz aus dem Bundesbeschluss über die Erhöhung 
des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer ersetzt, wenn 
in der Volksabstimmung sowohl dieser Bundesbeschluss als 
auch gleichzeitig der Bundesbeschluss über die Erhöhung 
des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer durch Volk 
und Stände angenommen werden.) 
Ziff. II Einleitung 
Die Uebergangsbestlmmungen der Bundesverfassung wer
den wie folgt geändert: 
Art.,B 
Abs. 1; 2 Einleitung, Bst a-ci, f-m; 3 
(wie beschlossen) 
Abs2Bste 
e. Die Steuer beträgt: 
1. 1,9 Prozent auf den Lieferungei'I und der Einfuhr folgender 
Gegenstände, die der Bundesrat näher umschreiben kann: .... 
(alle Lemmata wie beschlossen) 
2. 6,2 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr anderer 
Gegenstände sowie auf allen übrigen der Steuer unterstellten 
Leistungen 
(Die Bestimmungen von Buchstabe e Ziffern 1 und 2 werden 
wie der letzte Satz von Artikel 41ter Absatz 3 durch den ent
sprechenden Satz aus dem Bundesbeschluss über die Erhö
hung des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer ersetzt, 
wenn in der Volksabstimmung sowohl dieser Bundesbe
schluss als auch gleichzeitig der Bundesbeschluss über die 
Erhöhung des Steuersatzes bei der neuen Mehrwertsteuer 
durch Volk und Stände angenommen werden) 
Abs.4 
Bei der Einführung einer Umsatzsteuer nach Artikel 41ter Ab
satz 3 werden pro Jahr 5 Prozent des Ertrages dieser Steuer 
für Massnahmen zur Entlastung unterer Einkommensschich
ten, insbesondere kinderreicher Familien, verwendet 
M. 9, Ziff.111 
(wie beschlossen) 
Ziff. N 
Abs.1 
Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und 
der Stände. 
Abs.2 
Er tritt am .... in Kraft 

EntwurfB 
Titel 
Bundesbeschluss über ·einen Beitrag zur Sanierung der Bun
desfinanzen 
vom .... 
Ingress· 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft beschliesst 
Ziff. l Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom .... 1993 über die blasse Erset
zung der Warenumsatz- durch die Mehrwertsteuer wird wie 
folro geändert: 
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Art. 41ter Abs. 3 . 
.... Die Steuer beträgt höchstens 6,5 Prozent 
(Diese Bestimmung ersetzt die entsprechende Bestimmung 
aus dem Bundesbeschluss über die blasse Ersetzung der Wa
renumsatz- durch die Mehrwertsteuer nur, wenn in der Volks
abstimmung sowohl dieser Bundesbeschluss als auch gleich
zeitig der Bundesbeschluss über die Ersetzung der Warenum
satz- durch die Mehrwertsteuer durch Volk und Stände ange
nommen werden.) 
Art. BAbs. 2 Bst. e · 
e ..... 
1. 2,0 Prozent auf ... . 
2. 6,5 Prozent auf ... . 

- (Die Bestimmungen von Buchstabe e Ziffern .1 und 2 ersetzen 
die entsprechenden Bestimmungen aus dem Bundesbe
schluss über die blasse Ersetzung der Warenumsatz- durch 
die Mehrwertsteuer nur, wenn fn der Volksabstimmung so
wohl dieser Bundesbeschluss als auch gleichzeitig der Bun
desbeschluss über die Ersetzung der Warenumsatz- durch 
die Mehrwertsteuer durch die Volk und Stände angenommen 
werden.) 
Ziff /1 
Abs.1 
Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und 
der Stände. 
Abs.2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom .... über die 
blasse Ersetzung der Warenumsatz- durch die Mehrwert-
steuer in Kraft · 

Entwurfe 
Titel • 
Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der Sozi
alversicherung 
vom .... 
Ingress 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. De
zember 1991, 
beschliesst: 
Ziff. I Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom .... 1993 über die blasse Erset
zung der Warenumsatz- durch die Mehrwertsteuer wird wie 
folgt geändert: ' 
Art 41terAbs. 3bis 
Ist wegen Entwicklung des Altersaufbaues die Finanzierung 
der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge nicht mehr 
gewährleistet, so kann der Satz der Umsatzsteuer zu deren Si
cherstellung mit einem dem Referendum unterstellten Bun
desbeschluss um höchstens einen Prozentpunkt angehoben 
werden. 
(Dieser Bundesbeschluss tritt nur In Kraft, wenn in der Volks
abstimmung gleichzeitig der Bundesbeschluss über die 
blasse Ersetzl)ng der Warenumsatz- durch die Mehrwert
steuervon Volk und Ständen angenommen wird.) 
Ziff. /1 
Abs.1 
Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und 
der Stände. 
Abs.2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom .... über die 
blasse Ersetzung der Warenumsatz- durch die Mehrwert-
steuer in Kraft ' 

Proposition Wyss P~ul 
ProjetA 
Titre 
Arrete federal remptagant l'impöt sur te chiffre d'affaires par la 
taxe ä la valeur ajoutee 
du .... 
Preambule 
L' Assemblee federale de la Confederation suisse, 
vu le message du Conseil federat du 18 decembre 1991, 
arrete: 

Ch. / introduction 
La constitution est rnodifiee comme il suit: 
Art. 41ter 
Al. 1 
(comme decide) 
Al. 3 

N 17mars 1993 

L'impöt sur le chiffre d'affaires selon l'alinea premier tattre a 
peut frapper tes livraisons de biens et les prestations de servi
ces, ainsi qua les importations selon le systeme ä plusieurs 
stades avec deduction de l'impöt prealable. L'impöts'eleve au 

, plus ä 6,2 pour cent 
. (La derniere phrase de cette disposition est remplacee par la 
phrase ,correspondante de l'arrfüe federal relevant le taux de 
l'impöt tors de l'introduction de la taxe ä la valeur ajoutee, pour 
autant que, en votation populaire, le peuple et les cantons 
acceptent simultanement le present arrete et l'arrete relevant 
le taux de l'impöt lors de l'introduction de la taxe a la valeur 
ajoutea) 
Ch. II introduction 
Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiees 
comme il suit:. 
AJ;t.8 
Al. 1; 2 introduction, /et. a-d, f-m; 3 
(comme decide) 
Al. 2/et. e 
e. L'impöts'eleve: 
1. a 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens sui
vants, qui peuvent etre definis de maniere plus precise par le 
Conseil federal, ainsi que sur leur importation; .... 
(tous les tirets comme decide) 
2. a 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres 
biens, ainsi que sur les autres prestations soumises a l'impöt 
(Les dispositions de la lettre e chiffres 1 et 2- comme la der
niere phrase de l'article 41ter alinea 3-sont remplacees par la 
phrase correspondante de l'arrete federal relevant le taux de 
l'impöt lors de l'introduction de la taxe a la valeur ajoutee, pour 
autant qua, en votation populaire, le peuple et les cantons 
acceptent simultanement le present arrete et l'arrete relevant 
le taux de l'impöt lors de l'introduction de·ta taxe ä la valeur 
ajoutee.) 
A/.4 
Lars de l'introduction d'un impöt sur le chiffre d'affaires selon 
l'article 41 ter alinea 3, 5 pour cent par an du produit de l'impöt 
sont affectes a la compensation sociale en faveur des classes 
de revenus inferieures, en particulie.rdesfarnillesnombreuses. 
Art. 9, eh. 1/1 
(comme decid~) 
Ch.N 
Al. 1 
Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
Al.2 
II entre en vigueur le .... 

Pro/etB 
Titre 
Arrete'federal concernant une contribution ä l'assainissement 
des finances federales , 
du .... 
Preambule 
L'Assembleefederale de la Confederation suisse, arrete: 
Ch. / introductlon · . L 
L'arrete federat du., .. 1993 remplayant l'impöt sur le chiffre 
d'affaires par la taxe ä la valeur ajoutee est modifie comme il 
suit: 
Art. 41tera/. 3 
.... L'impöt s' eleve au plus ä 6,5_ pour cent 
(Cette disposition remplace la disposition correspondante de 
l'arrete federal remplayant l'lmpöt sur le chiffre d'affaires par la 
taxe ä la valeur ajoutee, pour autant que, en votation populaire, 
le peuple et les cantons acceptent simultanement le present 
arrete et l'arrete remplayant l'impöt surle chiffre d'affaires par 
la taxe a la valeur ajoutee.) 
Art. 8 al. 2 /et. e 
e . .... 
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1. a2,0 pourcent .. .. 
2. ä 6,5 pour cent .. .. 
(Les dispositlons de la lettre e chiffres 1 et 2 remplacent les 
dispositions correspondantes de l'am~te federal rempla~nt 
l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe a la valeur ajoutee, 
pour autant que, en votation populaire, le peuple et les can
tons acceptent simultanement le present arräte rempla~nt 
l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe ä la valeur ajoutee.) 
Ch.II 
Al.-1 
Le present arräte est soumis au vote du peuple et des cantons. 
Al.2 
II entre en vigueur en mäme temps que l'arräte federal 
du .... rempla~nt l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe a la 

· valeur ajoutee. 

ProjetC 
Titre 
ArrätMederal prevoyant des mesures garantis~nt le maintien 
de la securite sociale 
du .... 
Preambule 
L'Assembleefederale de la Confederation suisse, 
vu le message du Conseil federal du 18 decembre 1991, 
arrete: 
Ch. I introducüon 
L'arräte federal du .... 1993 rempla~nt l'impöt sur le chiffre 
d'affaires par la taxe a la valeur ajoutee est modifie comme il 
suit: 
Art. 4 fter a/. 3bis 
Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survi
vants et de l'assurance invalidite au cas ou celui-ci ne serait plus 
assure a cause de l'evolution de la pyramide des äges, le taux 
de l'impöt sur le chiffre d'affaires peut etre releve d'un point au 
plus par la voie d'un arrete federal soumis au referendum 
(Le present arräte n'entre en vigueur que si, en votation popu
laire, le peuple et las cantons acceptent simultanement l'arräte 
feqeral rempla~nt l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe a 
la valeur ajoutee.) 
Oh. II 
Al.1 
Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
Al.2 
II entre en vigueur en meme temps qua l'arrete federal 
du .... rempla~nt l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe a la 
valeur ajoutee. 

Wyss Paul: Wenn ich die Diskussionen von gestern und vor
gestern Revue passieren lasse, fällt mir auf, wie oft in Voten al
ler Parteienvertreter und -vertreterinnen immer das Volk, die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, bemüht wird; für ver
schieden.e Begründungen natürlich. 
Mein Antrag, der Ihnen ausgeteilt worden Ist, befasst sich ge
rade mit dieser Frage, aus der Sorge heraus: Wie kann ich, wie 
können wir unser mehrheitlich getragenes Kompromisswerk, 
zu dem ich stehe, also die sogenannte Verständigungslö
si.mg, dem Stimmvolk zur Annahme empfehlen? 
Kollege Strahm Rudolf hat meinen Antrag als •1Sprengaktlon» 
bezeichnet, und ich wurde mehrmals als Sprengmeister titu
liert Ich habe zwar vor langer Zeit, Herr strahm, einmal ein 
Sprengbrevet gemacht, aber- Gott sei Dank- nie gebraucht 
Ich möchte nichts sprengen, aber ich versuche Sie zu über
zeugen, diese Finanzordnung, diesen Kompromissvorschlag, 
mehrheitsfähig zu machen. 
Ich stelle fest, dass wir einerseits über einen Systemwechsel 
entscheiden müssen und andererseits über Mehreinnahmen 
des Bundes. Hier muss eine saubere Trennung vorgenom
men werden Deshalb ist Ihr Vergleich, Herr Ledergerber, mit 
dem Bier mit zwei Preisen natürlich nicht richtig. Denn wir ent
scheiden über das Bier (6,2 Prozent) und dazu noch über 
Salzstange! und «Steinhäger» respektive die Renovation der 
Beiz, also: Erhöhung auf 6,5 Prozent; das sind zwei verschie
dene Dinge. Ich habe schon gesagt: Es geht ·um einen Sy
stemwechsel und um Mehreinnahmen; deshalb hinkt Ihr Ver-
gleich. · 
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Hat man denn aus den Resultaten der drei früheren Abstim
mungen nichts gelernt, in welche der Systemwechsel von der 
Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer immer eingepackt 
war? Als Befürworter der letzten Finanzvorlage 1991 habe 
auch ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Vorlage zu 
kompliziert war. Warum also wird dieser Fehler wiederum ge
macht? Natürlich weiss ich auch, wie es in Kommissionen zu
geht, und ich schliesse mich, wie gesagt, der Verständigungs
lösung von 6,5 Prozent an und werde sie öffentlich vertreten. 
Aber ich werde dies nur tun, wenn zwischen Systemwechsel 
und Mehreinnahmen für den Bund unterschieden wird, wie 
dies die Kommission durchberaten und beschlossen hat, na
türlich unter Berücksichtigung der Sparübungen. 
Schon dreimal hatten das Volk und die Stände Gelegenheit, 
sich zur Frage des längst überfälligen Systemwechsels von 
der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer zu äussern. Alle 
drei Male habe ich zugestimmt, obwohl wesentliche Kreise 
beispielsweise die Finanzordnung abgelehnt hatten. Noch nie 
konnte der Souverän aber über die blosse Grundsatzfrage -
Mehrwertsteuer, ja oder nein? - entscheiden. Jedes Mal wollte 
das Parlament noch zusätzliche Steuereinnahmen realisieren 
und präsentierte die Vorlagen in einem finanzpolitischen Multi
pack Dem haben wir zugestimmt Die Analysen der jeweils 
negativ ausgegangenen Abstimmungen zeigen auf,· dass 
diese Pakete mit Mehreinnahmen jeweils zu einem Nein ge
führt haben. In den meisten Analysen wurde auch festgestellt, 
dass es weniger gegen die Mehrwertsteuer ging als vielmehr 
um das jeweilige Paket 
Mit meinem Antrag möchte Ich nun einen Mittelweg beschrei
ten. Einerseits können sich Volk und Stände mit dem Vor
schlag einer Mehrwertsteuer mit dem bisherigen Wust-Satz 
von 6,2 Prozent, der als Folge der erweiterten Bemessungs
grundlagen dennoch Mehreinnahmen von 800 bis 850 Millio
nen Franken bringt, erstmals grundsätzlich zur Frage eines 
schlanken Systemwechsels äussern. Andererseits erhalten 
sie mit dem zweiten Antrag Gelegenheit, nicht nur den Sy
stemwechsel gutzuheissen, sondern auch mit einer Erhöhung 
des Satzes auf 6,5 Prozent der notleidenden Bundeskasse zu 
Mehreinnahmen zu verhelfen, im Sinne der Wunschvorstellun
gen unseres Finanzministers, von Herrn Bundesrat Stich, aber 
auch der Wunschvorstellungen des Gesamtbundesrates. Er 
will Mehreinnahmen, und dagegen bin ich nicht Mein Antrag 
ist transparent, er zieht die Folgerungen aus den negativen Er
fahrungen, indem er auf die bisherigen fatalen Verquickungen 
verzichtet Mein Antrag gibt der Mehrwertsteuer bei Volk und 
Ständen endlich eine faire Chance und nimmt Rücksicht auf 
den Systemwechsel, die aktuelle politische Situation sowie die 
wirtschaftspolitische Lage, die einen vierten Leerlauf nicht zu-
lässt . 
Ich bin also der Meinung, dass es dem Volk zuzumuten ist, zwi
schen den Bundesbeschlüssen A, B und C zu unterscheiden. 
Das Volk hat mehrfach bewiesen, unter anderem bei den drei 
Vorlagen zur Parlamentsreform oder bei der Gewässerschutz
vorlage, dass es Unterschiede zu beurteilen vermag. 
Ich kenne die einzelnen Vorbehalte. Es gibt sie, wie üblich, für 
jede Lösung, für das Pro und das Kontra Es geht aber, eben
falls wie üblich, um eine Schwerpunktfrage, eine Prioritäts
frage. Nach meiner Ueberzeugung ist in erster Dringlichkeit
das wurde hier im Saal von allen Parteien mehrfach bestätigt
der Systemwechsel mit einem Satz von 6,2 Prozent zu vollzie
hen. Hier weiss ich, dass nicht nur Kreise aus der Wirtschaft 
voll dahinterstehen - von den bekannten Skeptikern abgese
hen-, sondern dass auch weite politische Kreise aus verschie
denen Gründen zustimmen können. 
Die zweite von mir beantragte Vorlage, die ein Ja zur ersten 
voraussetzt-wie übrigens die dritte auch; das wollte die Kom
mission so-, wird den Ueberlegungen der WAK bei der Suche 
nach einem Kompromiss gerecht: Denn der Bundesbe
schluss A, der Systemwechsel, und der Bundesbeschluss B, 
Mehreinnahmen für den Bund, ergeben zusammen die 
6,5 Prozent 
Man müsste, falls Sie meinem Vorschlag folgen, den Titel des 
Bundesbeschlusses B ändern. Ich habe Ihnen eine zweite 
Fassung des Bundesbeschlusses B austeilen lassen, die et
was missverständlic!J ist Die Vorlagen A und C hängen natür-
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lieh mit meinem Vorschlag zusammen und nicht mit dem ur
sprünglichen Vorschlag des Bundesrates. Das nur nebenbei 
bemerkt 
Natürlich kann auch ich die Zukunft nicht voraussehen; ich 
weiss aber aufgrund von Erfahrungen aus den früheren Ab
stimmungen, dass ein Satz von 6,5 Prozent in nur einer Vor
lage - weil es sich wieder um ein Paket handelt - die Sache 
gefährdet Weil der Systemwechsel nach Ansicht der meisten 
Kreise notwendig ist, muss das Volk die Möglichkeit haben, zu 
diesem Wechsel ja oder nein zu sagen. Persönlich bin ich 
überzeugt und weiss ich auch, dass sich weite Kreise, insbe
sondere aus der Wirtschaft, mit guten, sachlich fundierten und 
überzeugE!nden Argumenten sowohl für den Systemwechsel 
als auch für vernünftig geplante Mehreinnahmen für den Bund 
einsetzen werden. 
Ich kann die Zukunft nicht voraukehen, aber dreimal Nein für 
frühere Kombi-Vorlagen zwingen doch dazu, einen anderen 
Weg zu beschreiten. 
Um es schlicht und einfach zu sagen: Je ein Jazu den Bundes
beschlüssen A und B gemäss meinem Antrag ist sicherer als 
eine eventuell mögliche Ablehnung des «Kombi-Kompromis
ses» von 6,5 Prozent Ich werde mich in der Oeffentlichkeit auf 
alle Fälle für zweimal Ja einsetzen. 
Vertrauen wir doch dem Volk! Das Volk hat bewiesen, dass es 
unterscheiden kann. Vertrauen wir den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern! 

Strahm Rudolf: Ich habe schon in der Eintretensdebatte ge
sagt, dass die SP-Fraktion den «Sprengantrag» von· Herrn 
Wyss Paul ablehnt; er verstösst gegen den Solidarpakt, er 
sprengt die Verständigungslösung. Der Antrag Wyss Paul ist 
eine Schlaumeierlösung. Ich kann Ihnen sagen, weshalb: Man 
macht zwei Vorlagen, die eine mit einem Satz von 6,2 Prozent 
und die andere mit einem Satz von 6,5 Prozent, und gibt den 
Wirtschaftsverbänden, die dieses Paket sprengen wollen -
dem Vorort, dem VSM, der SGCI -, die Gelegenheit, die 6,5-
Prozent-Lösung zu bodigen und nur die sogenannte schlanke 
Lösung von 6,2 Prozent durchzuziehen. Das ist ein Schlau
meierantrag; er. verstösst auch gegen Treu und Glauben der 
Vereinbarung unter den Regierungsparteien. Eingleichlauten
der Antrag Spoerry wurde in der Kommission mit 16 zu 7 
Stimmen abgelehnt Jetzt kommt der wörtlich gleiche Antrag . 
einfach vom Sitznachbarn von Frau Spoerry. So war es nicht 
abgemacht, so war es nicht gemeint · 
Ich muss hier Transparenz schaffen und fragen: Weshalb 
kommt man jetzt plötzlich mit dieser Lösung? Wir lesen es 
heu_te im « Tages-Anzeiger»: Die gleichen , Wirtschaftsver
bände, die schon 1991 mit ähnlichen, mit ideologischen Moti
ven das Paket bodigten, haben jetzt versprochen, sie würden . 
die Abstimmungskampagne finanzieren, wenn auch die 
schlanke Lösung zur Verfügung stünde. 
Die Abschaffung der Stempelsteuer bringt einen Ausfall von 
550 Millionen Franken, die Sozialkompensation nochmals 
500 Millionen Franken; bei einem Satz von 6,2 Prozent bleibt 
bei dieser Bundesfinanzreform ein Minus von 200 Millionen 
Franken. Es werden 200 Millionen Franken weniger In der 
Bundeskasse sein. Bei 6,5 Prozent werden immerhin 300 Mil
lionen Franken Mehreinnahmen verbleiben. 
Ich bitte Sie namens der SP-Fraktion dringend, den Antrag 
Wyss Paul zu refüsleren. Sollte dieser «Sprengantrag» ange
nommen werden - ich muss das hier erklären -, könnte die 
SP-Fraktion den Beschluss A nicht mehr mittragen. 

Ledergerber: Ich möchte Sie bitten, kurz innezuhalten, bevor 
Sie über den Antrag Wyss Paul abstimmen. Wenn dieser An
trag angenommen wird, wird es keine Gewinner geben. Es Ist 
ein taktischer Versuch, etwas zu retten, das so nicht zu retten 
ist Herr Strahm fludolf hat Ihnen die Zahlen genannt; ich will 
sie nicht wiederholen. 
Aber überlegen Sie einmal: Mit wem und mit welchen Bundes
genossen wollen Sie diese für unser Land äusserst wichtige 
Vorlage beim Volk durchbringen? Auch wenn Sie auf 6,2 Pro
zent hinuntergehen - das wird Ihr Vorschlag bewirken, Herr 
Wyss -, werden Sie von rechts keine Stimmen gewinnen. 
Auch bei 6,0 Prozent werden Sie nie eine Mehrheit des 

Schweizerischen Gewerbeverbandes für die Mehrwertsteuer 
gewinnen, nie! Aber Sie verlieren mit 6,2 Prozent und mit Ih
rem Antrag ihre wichtigen und treuen Bundesgenossen In die
sem Geschäft auf der linken Seite, Sie verlieren die SP, Sie ver
lieren die Gewerkschaften. Und dann stehen wir in diesem 
Land vor einem Scherbenhaufen, den wir in dieser Zeit nun 
wirklich nicht gebrauchen können. 
·Ich mache Sie in aller Form und aller Klarheit nochmals darauf 
aufmerksam, dass die SP-Fraktion aus diesem Paket ausstei
gen wird, wenn Sie,den Antrag Wyss Paul-wohl gut gemeint, 
aber verfehlt - unterstützen werden. Ich bitte Sie, halten Sie 
noch einmal inne, und überlegen Sie sich gut, ob Sie diesen 
Scherbenhaufen riskieren wollen! 

Loeb FranQOis: Die FDP-Fraktion bittet Sie, dem Antrag Wyss 
Paul zu folgen. Herr Wyss schlägt einen kreativen Weg vor; 
sein Hauptziel ist die Umstellung auf die Mehrwertsteuer.· 
Haben wir Mut zur Kreativität! Wir sollten jetzt an die Abstim
mung und an deren Ausgang denken. Die Kumulierung von 
Gegnerschaften ist auf alle Fälle zu vermeiden. 
Der Antrag Wyss Paul ist bestechend. Er zeigt einen Weg aus 
der Sackgasse auf, aus der Gefahr eines weiteren Scherben
haufens. Den werden wir nach der Abstimmung nämlich ha- · 
ben, wenn wir dem Antrag Wyss Paul nicht zustimmen. 
Es wurde gesagt, das vorgehen sei zu kompliziert Unterschät
zen wir doch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht! 
Bei der Parlamentsreform haben wir gesehen, dass der Stimm
bürger sehr wohl unterscheiden und differenzieren kann. Wir 
haben es mit mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu tun, de
nen die Fragestellung-Umstellung bei gleichem Satz und, als 
Zusatzfrage, erhöhter Satz'"" zuzumuten ist Wer dieses Vorge
hen als zu kompiiziert darstellt, unterschätzt den Souverän. 
Ich bitte Sie eindringlich, hier dem Souverän das Vertrauen in 
seine Mündigkeit auszusprechen; SiE:l haben diese Möglich
keit anlässlich der Abstimmung unter Namensaufruf. Ich bin 
optimistisch, dass bei guter Information die Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger dem hqheren Satz zustimmen werden. 
Bei der Benzinzollerhöhung hat der Souverän gezeigt, dass er 
die Notwendigkeiten erkennt Aber eben, es ist etwas anderes, 
ob man zu einem Satz gezwungen wird oder ihn aus freien 
Stücken wählen kann. Freiwillig ja zu 6,5 Prozent zu sagen ist 
etwas anderes, als keJne Wahl zu haben und mit dem Argu
ment der Mehreinnahmen des Bundes die Vorlage zu be
kämpfen. 
Mit dem Antrag Wyss Paul nehmen wir den Gegnern der Vor
lage den Wind aus den Segeln. Helfen Sie mit, der Vorlage 
zum Erfolg zu verhelfen! Die Chancen liegen m!t der Annahme 
des Antrages Wyss Paul wesentlich höher; Wir hier im Saal ha
ben eine grosse Verantwortung zu tragen, und ich appelliere 
an Sie, die Verantwortung für den Erfolg der Vorlage, die Um
stellung auf die Mehrwertsteuer, wahrzunehmen. Ein Schei
tern wäre verheerend. Ohne den Antrag Wyss Paul ist ein 
·Scheitern denkbar und wahrscheinlich. , · 
Ich bitte Sie, dem Souverän das Vertrauen auszusprechen, 
d. h., dem Antrag Wyss Paul zuzustimmen. 

Dreher: Der Antrag Wyss Paul ist originell - man sagt ja den 
Baslern nach, dass sie originelle Leute seien -, er eröffnet uns 
in der heutigen Lage neue Möglichkeiten. Wir würden, wenn 
der Antrag Wyss Paul nicht da wäre, nein sagen zu einem 6,5-
Prozent-Mehrwertsteuerpaket Mit dem Antrag Wyss Paul kön
nen wir ja sagen zu 6,2 Prozent, und das Volk kann demokra
tisch entscheiden, ob es 6,5 Prozent will. 
Ich kann die Aufregung der Sozialisten nicht versteh~n. So sa
gen wir doch dem Volk: Ihr könnt für den Systemwechsel 
. stimmen, ihr könnt 6,2 Prozent annehmen -das ist sozusagen 
die Grundlage-, aber ihr habt auch die Freiheit, für 6,? Prozent 
zu stimmen, falls ihr das als richtig erachtet Ich sehe nicht ein, 
was daran falsch sein soll. 
In der Tat hat natürlich der Vertreter der sozialistischen Frak
tion 'recht, wenn er sagt, dass man möglicherweise auch mit 
6,2 Prozent keine neuen Bundesgenossen findet Wir haben 
dieses Bundesgenossenthema im Zusammenhang mit der 
EWR-Abstimmung bis zum Ueberdruss strapaziert Ich erin
nere mich gut daran. 
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Wie werden aber jene Steuerpflichtigen stimmen, die nur neue 
Verpflichtungen und zusätzlichen Aufwand mit der Mehrwert
steuer haben, aber keine Kompensation bei der cjirekten Bun
dessteuer erhalten? Sie haben es ja vorgezogen, den Minder
heitsantrag von Herrn Gros Jean-Michel und von mir zu ver
werfen, der eine Kompensation bei der direkten Bundessteuer 
verlangte. Welchen Grund haben ein Treuhänder; eine Werbe
agentur, die Betreiber eines Anwaltsbüros, eine Ingenieur
firma, der Mehrwertsteuer zuzustimmen? Ich bitte, das doch 
auch zu bedenken. 
Der Einwand, dass man in der jetzigen Lage keine neuen Bun
desgenossen findet, auch nicht mit 6,2 Prozent, ist nicht vor-

. weg von der Hand zu weisen. Wir wollen jedoch als Zeichen 
unseres guten Willens und als Beweis dafür, dass wir den Sy~ 
stemwechsel als richtig erachten, dem Antrag Wyss Paul so, 
wie er vorliegt, zustimmen. 
Dass die APS-Fraktion diesen Antrag einstimmig trägt, ver
merke ich nur der Fom;t halber und zuhanden des Protokolls. 

Neblker: Mir persönlich wäre eine klare Haltung des. Parla
mentes an sich lieber, nämlich entweder eine Mehrwertsteuer 
von 6,2 Prozent, geleitet von der realistischen Ueberlegung, 
dass mit diesem Satz am ehesten eine Volksn'lehrheit erreicht 
werden könnte. Das wäre ein Ausdruck von Reailsmus. Oder 
wir stehen zum Satz von 6,5 Prozent, den wir beschlossen ha
ben, in dem Sinne, dass man auch für die Sanierung der Bun
deskasse etwas Substantielles beitragen will. An sich wäre 
vom parlamentarischen Standpunkt aus eine klare Haltung 
(entweder für 6,5 Prozent oder für 6,2 Prozent) begrüssens
wert Man verlangt von uns ja auch, dass wir eine Führungs~ 
aufgabe wahrnehmen. 
Die Ueberlegung von Herrn Wyss Paul kann man allerdings 
nachvollziehen. Wir sollten über die Mehrwertsteuer - die für 
viele Leute schon ein grosses Problem darstellt - als solche 
abstimmen können, also zum Bundesbeschluss·A mit 6,2 Pro
zent Stellung nehmen können. Das ist eine Ueberlegung wert, 
und man sollte sich, wenn man einen höheren Steuerertrag 
will, in einer separaten Vorlage (Bundesbeschluss B) gleich
zeitig zu einer Satzerhöhung äussem können. Das ist eine lo
gische Ueberlegung, die dem Stimmbürger durchaus zuzu
muten ist 
Es ist allerdings auch fraglich, ob das so einfach zum Tragen 
kommt, was. Herr Wyss will, weil die grundsätzlichen Gegner 
einer Mehrwertsteuer natürlich zu beiden Beschlüssen -
A und B-nein sagen werden. Diejenigen, die zurn Bundesbe
schluss B nein sagen wollen, werden sicherheitshalber auch 
den Bundesbeschluss A ablehnen, weil sie nur dann sicher 
sind, dass der Bundesbeschluss B nicht in Frage kommt Ob 
diese Ja-Differenzierung stattfindet, an die Herr Wyss Paul 
denkt, oder ob nicht eine Kumulierung der Nein-Stimmen 
stattfindet, istsehrfraglich. 
Wir sollten das Problem einmal der öffentlichen Diskussion an
heimstellen.' Deshalb meine ich, wir können jetzt hier-wir sind 
ja Erstrat-einmal dem Antrag Wyss Paul zustimmen. Wenn es 
uns gelingt- das werden wir ja sehen-, tatsächlich die Unter
stützung der Wirtschaft zu erhalten, ist die Abstimmung mit 
6,2 Prozent zu gewinnen. All jene, die mehr wollen- ich meine, 
da sollten die Regierungsparteien wieder loyal sein -, sollten 
dann für die Bundesbeschlüsse A und B, also auch für die 
6,5 Prozent, einstehen. Dann haben wir eine Lösung, diefürdie 
Wirtschaftsverbände akzeptabel ist - auf die sie sich zum Teil 
schon eingeschossen haben-, wir haben dann aber auch eine 
Lösung im Sinne der Regierungsparteien. Dieser Konsensus, 
der da beschworen wird, wäre mit zwei Ja nicht aufgebrochen. 
Es steht natürlich den Sozialdemokraten frei, sich für die Bun
desbeschlüsse A und B einzusetzen-auch ich werde mich für 
beide Beschlüsse einsetzen. Pann haben sie ~ die 6,5 Pro
.zent Aber wenn wir eine Ablehnung der ganzen Vorlage ha
ben, dann haben wir alle zusammen nichts. 
So unvernünftig ist also der Antrag Wyss Paul nicht Ich meine, 
man sollte ihm hier jetzt einmal zustimmen, ihn einmal der Dis
kussion der Oeffentlichkeit anheimstellen. Dann sehen wir, ob 
uns auch die Verbände Schützenhilfe leisten und Stellung 
nehmen können. Dann können wir tatsächlich dle·Chancen 
abwägen, die uns mit dieser Vorlage offen sind 

Ich bin überzeugt, das Allerwichtigste ist: Wir müssen den Sy
stemwechsel jetzt vollziehen, trotz Bundesrat Stiehl Wir müs
sen nun den Systemwechsel machen können; die Chancen 
dazu haben wir jetzt, wenn wir es geschickt anstellen. 

Stucky: Die SP-Fraktion hat soeben den Kompromiss aufge
kündigt und den Antrag Wyss Paul zum Casus belli erklärt Ich 
bedaure das ausserordentlich, unp ich möchte die SP-Frak
tion doch bitten, sich die Sache nochmals zu überlegen. Mir 
scheint, dass diese Kriegserklärung zu früh kommt Man muss 
doch eine Beurteilung am Schluss einer Beratung vornehmen 
und nicht am Anfang, wenn man das Ganze noch gar nicht 
übersehen kann. Das würde heissen, dass man zumindest 
einmal abklärt, was der Ständerat macht 
Der Anlass ist doch geringfügig. Es geht um einen formellen 
Aspekt Wollen wir dem Volk zwei Fragen oder eine vorlegen? 
Wegen diesem Problem wird jetzt ein mühsam errungener 
Kompromiss in Frage gestellt Was wir wollen, ist nichts ande
res, als auch im Volk die Mehrwertsteuer mehrheitsfähig zu 
machen. 
Ich appelliere auch an Ihr Demokratieverständnis. Sie sagen 
beim F/A-18 immer wieder, man solle das Volk entscheiden 
lassen, und wir sagen jetzt bei dieser Vorlage, man solle doch 
das Volk über zwei getrennte Fragen entscheiden lassen. 
Sie setzen die Finanzordnung wirklich etwas leichtfertig aufs 
Spiel. Wir haben dreimal Schiffbruch erlitten. Das vierte Mal 
muss die Finanzordnung durchkommen. Ich appelliere wirk
lich an Ihr Verantwortungsgefühl Denken Sie an die leere Bun
deskassel 
Was machen Sie, wenn die Sache schiefgeht? Wie wollen Sie 
darm die leere Bundeskasse füllen? Sie sind dann verantwort
lich, denn schliesslich wissen wir alle, wie schwierig es ist, an
dere Einnahmen zu beschaffen. 
Die Umsatzsteuer ,:u ändern, käme einer Operation an einem 
Leichnam gleich. Wir müssen sehen, dass wir das hier durch
bringen, und wir sind auch gewillt, uns dafür einzusetzen, und 
das sage ich mit aller Deutlichkeit: Wir sind gewillt, uns für 
6,5 Prozent einzusetzen! 
Im übrigen mache ich darauf aufmerksam, dass zu diesem 
Kompromiss auch der Investitionsbonus gehört Dem Investi
tionsbonus haben wir bereits vor einer Woche zugestimmt Wir 
werden uns unsere Haltung morgen bei der Abstimmung über 
die Dringlichkeit wieder überlegen müssen. Auch diesen 
Aspekt würde ich auf SP-Seite einbeziehen. 

David: Die CVP-Fraktion hat sich in allen bisherigen Verhand
lungen, die hier im Plenum und vorher in der Kommission 
stattfanden, zum einen für den Umstieg auf die Mehrwert
steuer und zum zweiten für den Satz von 6,5 Prozent ausge
sprochen. 
Sie erinnern sich an die Abstimmung, sie ist sehr deutlich aus
gefallen. Beide Positionen sind für uns nach wie vor entschei
dend bei der neuen Finanzordnung. Zum einen brauchen wir 
mit absoluter Notwendigkeit eine wettbewerbsneutrale Ver
brauchssteuer, Zum zweiten wollen wir in unserem Land, in 
unserem öffentlichen Haushalt, im Bundeshaushalt, keine 
endlose Defizitwirtschaft 
Aus diesem Grunde sind wir der Meinung, dass neben Spar
massnahmen, die absolut notwendig sind, die auf dem Wege 
sind - Herr Bundesrat Stich hat sie uns präsentiert-, auch auf 
der Einnahmenseite etwas getan werden muss. Wir sehen uns 
in dieser Ueberzeugung bestätigt - äas sage ich an die 
Adresse all jener, die immer von diesem Pult aus geltend ma
chen, dass sie und nur sie das Volk vertreten-, denn die Bevöl
kerung der Schweiz hat - ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu 
nehmen - bei der Benzinzollabstimmung Verständnis für 
diese Linie gehabt 
Warum haben die Schweizer Bürger zu diesen 20 Rappen ja 
gesagt? Eben darum, weil sie diese Defizitwirtschaft nicht wol
len und weil sie verstehen, dass wir viel sparen, Milliarden spa
ren müssen, dass ·aber auch auf der Einnahmenseite ein 
&chritt getan werden muss, damit wir aus dieser Defizitwirt
schaft herauskommen. Wir sagen also, und dabei bleiben wir, 
ganz klar ja zu diesen beiden Fragen: ja zum Umstieg und ja 
zum Satz. 
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Der Antrag Wyss Paul, der uns unterbreitet wird, ist eine ab
stimmungspolitische Frage. Er stellt zur Diskussion, ob wir 
dem Stimmbürger diese beiden Fragen, einerseits Beitrag zur 
Sanierung des Bundeshaushaltes und anderseits Systemre
form, getrennt unterbreiten sollen. Wir haben die Frage in un
. serer Fraktion intensiv diskutiert. Wir haben abgewogen, wel-· 
ehe Variante in der Abstimmung die bessere Aussicht haben 
könnte. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie die Sa
che im Ständerat ausgehen könnte. 
In unserer Fraktion.ist diese Diskussion nicht abgeschlossen. 
Insbesondere erwarten wir, dass sich der Ständerat mit dieser 
Frage nochmals intensiv auseinandersetzt und klarstellt, was 
abstimmungspolitisch richtiger sei, zwei Fragen oder nur eine. 
Daher wird der grössere Teil unserer Fraktion in dieser anste
henden Abstimmung für den Antrag Wyss Paul stimmen, und 
ein kleinerer Teil wird für die Festlegung des Satzes auf 
6,5 Prozent stimmen, in der Auffassung, dass die einheitliche 
Vorlage abstimmungspolitisch mehr Chancen vor dem Volk 
habe. . 
An die Adresse der Wirtschaftsverbände möchte ich klar zum 
Ausdruck bringen, dass auch ihre Glaubwürdigkeit und ihre 
Politikfähigkeit, ihre Fähigkeit auch, mit uns als eidgenössi
schen Parlamentariern umzugehen, auf dem Spiele stehen. 
Man kann nicht Verhandlungen führen und Richtlinien vorge
ben und sich später von diesen Verhandlungen einfach wieder 
distanzieren. Darum erwarten wir, auch wenn wir der Aufspal
tung zustimmen und zweimal ja sagen, dass auch die Ver
bände zweimal ja sagen: dass sie ja zum Systemwechsel sa
gen und dass sie ja zu diesem Beitrag an die Sanierung der 
Bundesfinanzen sagen. Diese Aufforderung möchte ich insbe
sondere an den Vorort richten. 
Eine zweite Bemerkung möchte ich an die Adresse der Sozial
demokraten richten, die den Antrag Wyss Paul für mich viel zu 
hochtrabend als «Sprengantrag» bezeichnen: Sie sagen, Sie 
würden ~ann nein sagen. Ja, welche Ersatzlösung haben Sie 
denn? Die einzige Ersatzlösung ist die Rückkehr zum Entwurf 
des Bundesrates. Und was bringt dieser Vorschlag? Keinen 
Franken in die Bundeskasse- hingegen zementiert er ein Vf;lr
altetes, schlechtes System, das erst noch die Defizite, die wir 
heute haben, bewirkt hat, weil diese Wust so konjunkturanfäl
lig ist Sie haben keine Alternative, meine Damen und Herren 
Sozialdemokraten. Darum finde ich es fahrlässig, hier jetzt von 
einem «Sprengantrag» zu sprechen. · 
Dieses Paket enthält sehr wichtige Verständigungspunkte. Ich 
erinnere Sie daran, wir haben den Ausgleich für die tiefen Ein
kommen eingebaut, und das ist für mich ein fundamentalj:lr 
Punkt Da hört· für mich jede Diskussion auf - bei dieser Ver
ständigung. Wir haben il'l Entwurf C das AHV-Prozent einge
baut; und schliesslich haben wir in gemeinsamer Ueberzeu
gung, dass er richtig sei, dem Investitionsbonus zugestimmt 
Der Ständerat hat ihm heute morgen auch zugestimmt, was 
keine Selbstverständlichkeit war. 
Wenn Sie das alles zusammen~ählen, dann setzen Sie mit der 
Taktik, die Sie hier verfolgen, viel zuviel aufs Spiel! Ich bitte Sie, 
davon abzukommen. 

Jaeger: Die Wahl des Satzes gehörte ganz klar und eindeutig 
zu diesem Pakt, den wir hier in der Debatte als Solidarpakt be
zeichnet haben. Das ist eine Tatsache; das können Sie nicht 
wegdiskutieren. ' 
Wir müssen uns auch bewusst sein, dass das Risiko, wenn Sie 
es dem Volk freistellen, den Satz zu wählen, sehr gross ist, 
dass in einer Volksabstimmung der tiefere Satz gewählt wird. 

6,5 Prozent ja zu sagen, dann frage ich mich, warum denn die 
getrennte Abstimmung überhaupt nötig ist Warum denn eine 
Aufteilung in die Beschlüsse A und B, in 6,2 Prozent und 
6,5 Prozent? Das ist irgendwie nicht logisch und kann auch 
von niemandem logisch erklärt werden. 
Ich verstehe den Finanzminister, wenn er aus dem Schmun
zeln nicht herauskommt und wenn er feststellt, dass wir uns 
doch nicht so einig sind, wie das eigentlich zu erwarten wäre
vor allem, nachdem die Kommission hoch und heing verspro
chen hat, den Pakt einzuhalten. Und wenn ich in der «NZZ» 
lese - ich darf das ja, ich stehe ja ausserhalb -, man wolle die 
Zauberformel nicht aufgeben, man wolle sie jetzt mit neuen In
halten füllen und es gehe darum, den Vorrat an Gemeinsam
keiten in wichtigen Fragen wieder aufzufüllen, dann würde ich 
sagen: Das hier ist eine wichtige Frage. Hier könnte man nuri 
gemeinsam vorgehen und den Antrag Wyss Paul ablehnen -
ich betrachte ihn nicht als Sprengsatz, so weit würde ich nicht 
gehen, aber er entspricht nicht unserer Abmachung. 
Ich muss auch zugeben, dass ich den Beschlüssen A und B 
zustimme. Ich mache auch keinen Casus belli daraus, wenn 
wir die Aufteilung machen, wie Herr Wyss sie vorschlägt Ich 
stimme der Vorlage trotzdem zu, unsere Fraktion ebenfalls. 
Aber ich kann die Sozialdemokraten begreifen, dass sie sich 
das nicht gefallen lassen, denn sie sind bis jetzt treu zu dieser 
Vorlage gestanden. Ich darf das von mir auch sagen, und ich 
möchte auch in diesem Punkt zusammen mit meiner Fraktion 
. zur Vorlage stehen; 
Aber trotzdem noch ein Wort zu den, Sozialdemokraten: Sie 
haben gesagt, wenn das so durchkomme, dann würden Sie 
dagegen sein. Da muss ich Sie aber jetzt doch auf einige öko-· 
nomische Ueberlegungen hinweisen. Sie haben mit Recht ge
sagt, dass das eine Vorlage sei, die vor allem die Wirtschaft an
gehe, wegen de~ Taxe occulte, und dass die.Wettbewerbsbe
dingungen nicht entscheidend verbessert würden. Wechsel
kursänderungen fielen da *iel mehr ins Gewicht Ich bin durch
aus der gleichen Meinung. Wir hätten auch übrige Steuervor
teile. Auch da bin ich gleicher Meinung wie Sie. Aber eines 
möchte ich Ihnen sagen: Letzte Woche haben Sie für 300 Mil
lionen Franken für die Strukturerhaltung in der Bauwirtschaft
um es etwas extrem zu sagen - gekämpft, das ist durchaus le
gitim. Hier aber geht es um 1,6 Milliarden zugunsten des Mo
tors unserer Wirtschaft, nämlich unserer Exportwirtschaft Da 
geht es nicht nur om eine einmalige zweijährige Auszahlung 
von 300 Millionen Franken, sondern es geht um einen Impuls 
von 1,6 Milliarden Franken, der sich Jahr für Jahr wiederholt 
Denken Sie hier auch an die makroökonomischen Auswirkun
gen! Denken Sie daran, dass auch hier Konjunkturpolitik, Sta
bilitäts- und Wachstumspolitik gemacht werden können! 
Ich empfehle Ihnen, sich, zu überlegen - wenn der Antrag 
Wyss Paul durchkommt -, ob Sie nicht im Gegenzug eine 
Trennung bei der AHV-Abstimmung verlangen wollen - Split
ting getrennt vom Rentenalter. Das wäre zum Beispiel wiede_r 
ein solcher Pakt Sie sind es ja gewohnt, Pakte abzuschlies
sen. Das wäre ein solcher Vorschlag. Machen ·sie doch diesen 
Handel, statt das abzulehnen, was gegen Ihre Grundsätze ist 
Ich bitte Herrn Wyss, sich zu überlegen, ob er seinen Antrag 
wirklich aufrechterhalten will. Ich nehme an, Herr Wyss werde 
das tun und die FDP-Fraktion ebenfalls. Dann sollen Sie aber 
auch bereit sein, den Handel mit der SP-Fraktion einzugehen 
und beide Abstimmungen, sowohl jene bei der AHV wie jene 
bei der Mehrwertsteuer, aufgrund von getrennten Vorlagen 
vorzunehmen. 

Es ist genauso, wie wenn man Ihnen sagt: Wollen Sie zwei Wo- Thür: Es spielt sich etwas E_igenartiges ab. Seit Monaten und 
chen oder drei Wochen bezahlte Ferien? Sie werden drei Wo- , Jahren hören wir, dass die Wirtschaft diesen Systemwechsel 
chen wählen, wenn Sie Zeit haben dazu. , · unbedingt brauche, damit die Taxe occulte endlich beseitigt 
Aber uns fehlt nicht die Zeit, sondern uns fehlen die finanziel- . werde. Zur Erinnerung: Das letzte Mal waren es genau die 
len Spielräume. Eio Unterschied von 0,3 Prozent macht eine Wirtschaft und die Wirtschaftsverbände im speziellen, di~ die 
halbe Milliarde Frank~,-. aus. Das ist hier das Thema! Und wer Vorlage im wesentlichen gebodigt haben. Heute sagt man, 
sagt, man könne zu beidem ja stimmen, der scheint mir etwas das Hauptziel sei, diesen Systemwechsel zu ermöglichen. Sie 
doppelzüngig zu argumentieren. tun so, ,Herr Wyss Paul, als ob es in dieser Frage überhaupt 
Auch hier an die Adresse der Verbände: Ich möchte, dass Jie eine Wahl zwischen höherem und tieferer:n Prozentsatz gäbe. 
Verbände zustimmen; wenn sie es besser können, falls hier Der tiefere Prozentsatz läuft doch aarauf hinaus, dass eine 
getrennt abgestimmt wird, wäre das ja positiv. Aber wenn ge- . Steuerumverteilung zu Lasten der Konsumenten und zugun
sagt wird, es würde den Verbänden leichterfallen, auch zu sten der Exportwirtschaft ohne soziale Kompensation erfolgen 



wird, 1,md das in Mill.iardenhöhe. Sie gla11ben nun,, dem D1;JfQh• 
sqhnittsbürger und der D1:1rchschnittsbürgerin diesen System
wechsel pur verkaufen und ihnen erklären zu kör:men, d~ sie 
d.amit unter dem Strich mehr Steuern be~hlen. werr;len, und 
Sie glauben, dass Ihnen das Volk folgen werge, 
Die Wirtschaftsverbände haben bereits die letzte Vqrtage ge
bodigt und legen jetzt einen neuen Sprengsatz, indem s.ie s<1,
gen: Wlr uo~rstützen diesen Kompromissvorschlag von. 
6,5 Prozent nicht Und was machen die b.ürgerlichen Parteien. 
vor allem dfe Freisinnig--demokratische Partei?. Ar;,st.att dass: 
sie in den Verbänden, die ihnen nahestehen, Uebet?eugungi;;,~ 
arbe.it leisten und erklären, dass ein Systemweoh~el z1.,1r:n NulJ-. 
tarif nicht zu haben sei, laufen sie diesem Himrnelfa_hr:l$.kQr;n-. 
mando hintennach. 
Herr Oavid sagt, auch bei 6,2 Pr<;>zent enthalte dieses Pak.et 
immer noch eine Menge von Ve(ständigungspµnktEm- Das iS!t 
formal zyJaf richtig, indem diese Punkte materiell o<;>oh in ~r 
Vorlage. enthalten sind. Aber Sie. müssen g,leichieitig e~klären, 
wie Sie diese. mit dem Satz von 6,2 Prozent finanzieren wo.lJen. 
Das sind effektiv nur noch leere Versprechunge,:i, und die.s.e 
sind nur einlösbar, wenn Sie in einem spateren ,?'.eitpunkt eif'.le 
Satzerhöhung durchführen. Das ist ein 11nehrlicl;ter Weg. 
Die grüne FraktJon lehnt ein solch.es V0.rgehen &b wnd b.i.tte.t 
Sie deshalb, den Antrag Wyss Paul abzulehnen 

Früh: Zuerst ein Wort zu Herrn Qavid bezüglich V~rbandsprä~ 
sidenten: Diese Präsid.er:,ten - damit ist nicht der Priisident d~ 
Schweizerischen Gewerbeverbandes gemejnt, sondern c!erje,
nige, C,les Vorortes - sagen ja immer, sie s~.en I:ial~ nicht Politi,
ker. Seien wir Politiker, doch einmal etwas grosszQgig,er mit 
dies.am Präsidenten, und stellen wir ihn jetzt nicht h:nmer in_ die 
Ecke. (eh bin der Meinung-wir sind ja offenbar ?roti.s, und die 
Verbandspräsidenten sinc! Amateure bezüglich Politik-, ~ 
man di.esen Fehler, cfen er be9.angen hat, einmal verge~.en 
uncl sagen kann, das.s die Wirtschaft hinter die§er V.orl~ge 
steht, -
Wer ist diese E;xportwi.rtschaft? Ist das etwas vgll{g Anonymes1 
Sie profitiert: wovon unc;l für wen profitiert sie? Sie profi:tle~ für 
Arbeitsplätze, für Ausbildungsplätze, für Brotkörbe ynsere,r 
Mitbürgl;)r, Deshalb kann man c;loch die E;xportwirtachaft niol:l,t 
dauernd in die ~cke stellen und sagen, das sei eine ano.nyme 
Grösse. 
Ich habe mich In meinem I;:intretensvotu.m klar t:WsgedrüQkt: 
Das Schweizer Gewl;lrb,e sagt ja zum Wechsel zur Mehrwert
steuer. roh habe mich ebenfalls klar für 6,2 PrQze.nt ausgespr1).
chen, im Sinne der grösseren Chance bei der Volk1;1§bstif11-
mung, Man kann dieser Abwägung zwischen 6,~ Prilient oder 
6,5 Prozent auch Kleinkrämerei sagen. F-ür Yl'lS is,t c;las eine 
klare Abwägung der Chancen. I;:s ist ja völlig klar, dass Sie 
recht haben, wenn Sie bezweifeln, c;lass das ganza ßew<;lrpe 
\.misqno hinter dieser Vorlage 1:itehe, loh eril'lnere Si@ daf'€1n., 
dass es auf der einen Seite ein Pienstlelstung~gewerbe. 1,md 
auf dar anderen Seite ein produzierendes Gewerbe gibt." Das 
produzierende Gewerbe !st setbstvef§tändliPh hvridertpro,, 
zentlg dafür, und das Dienstleiatungl!lgewerbe hat 1:1her Pro
bleme. Das ist eine völlig klare Ausgangslage!. 
Dann gibt es noch 75 OOQ neue, zum Teil fretberuflich TAtig!;), 
zum Teil sind sie beim Gewerbeverband ormmisiart. Was 
diese d8ZI.I sagen. wlfi$an $ie auch nc:,oh nloht · Sonllt J(gnnen 
Sie ja alle Fr1:1lbe11,1flichi;1n in diesll3m 8~ einmal trageF1, Qb sie 
dl:\für elnstetien könnim, d1;11:1§ alle, die ihre ßeNfe fr!:!i a1,1§, 
üben, vc:>ll!Ständig dahinterstehen, ' 
Ich pel'$önlich kann Ihnen 1;1inf@h oogen: Oer ße§wil1,1ss d!;ls 
Gewerbes ist klar; es tritt Im Sinne cles Umstiegs auf c;lie ME1hr, 
wertsteuer für diese Vorlage ein, Ir:.h möc;:hte n,11;:h nacnmal1;1 
klar ausdrücken, Herr Strahm Rudolf: Oa1:1 1:it kelni:t cloppel be~ 
dige Politik; ich h1;1be hier eine klare, gffene Pl:lrl!;l91mg vorge- · 
nommen. Man kann nlcllt Immer wieder sagen, die Steyerny-. 
steme stimmten nicht, unq dann nicht& daran ~dem. 
loh bil'I der Meinung, dass die l<onsum,teuer höher werden 
darf, Wir haben das aych bewiesen, Indem vvir zu den 2Q Rap~ 
pen Benzinzoll nicht m~in gesagt haben. 6ggar vem ~~,t~n A€ll:i 
Gewerbe3 gab e$ einen Antrag auf 25 AAppen gro !Jtßr. Dl@ 
VerantwortungslOliiigkeit, die uns o~malß nachg!tsaw. wirP. 
existiert nicht Da!i!'i eine Wust !llli lflV@$tltl0fl§fil!!l1Je~ nlqht mehr 
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~eitgemäsi i.st Wi$$8n. wir alte, \!'Qf allem in dies~r empfindli
ch~ Konjunkturlage., in d~ wir unlii jetzt befinden. 
E;in. Umstieg. auf die Meh~ertsteu.er muss also das Ziel sein. 
O.as G~werbe stjmmt, dem A,:itragWyss Paul zu, uno mir liegen 
Schlaumeiereien fern. Wii: wollen den Umstieg, und zyJar end
gültig. Qb wir oann i;u 6,2 und 6,5 Prozent ja sa1;1en, werden 
S~ uns ü.bedassen r:nü,ssen, denn auch wir dürfen wahr
scl:leinlich c!iese VQrll;lge, nachd.ern sie ei.nmal aus der ständ~. 
rä.tlichen Beratt,mg kQ):nm~. r:iochro~s ~nsohaLJen. Auch die 
Chefs c!e,r Syndikate und (;!er Parteien 11;1.rer Provenienz wisl?en 
ja Aoch nicht, Qb ihre (3~folgs,cha~ hundertprozentig zu lhren:i 
Sy~em ~ehen wird. · 
Jt;itzt frag~, ich Sie einfach: Wo.llen. Sie nicht einmal etwas risi
kofreudiger sein un.d c;las dem Souverän überlassen? Wir Un
te,;n.ehm.er sind uns gewönnt, etwas risikofreudiger zu sein Ich. 
wür(le Sie doch bitten, auch rlsikQfreu-diger zu sein. Wir wollen 
qoqh demokratisch hangßln, IJl'.lQ d.~o.k~atisch heisst einen 
Volksent~hei(;J herl;>e@hren, l;)as wollen wir! 

l.~der~rt)er: Herr Daviq- h,at ur,,serer Fraktio,n vorgeworfen, 
es sei eipe fahrl~ssjg,e Politik, die wir hier be\rieben. Ich 
möchte, da?ll folgen<;le. Bemerkµngen m~hen; 
lzs- ~t fü.r 1,11:isere Partei und unsere Fraktion kein einfacher 
Gang,, in leiten sinken<:ler Reallqhne, in Zeiten gewaltig gestie
gE13ner Wohn1,mgsmieten, in Zetten steigen.c!er Krankenkassen
prämien u.nd zµnetimenc;ler Ll;lsten f(lr die Arbeitslosenversi
cheru.r1gen unserer ~sis geger:,übE!rzl,rtrE3ten und zu sagen: 
Freu.nde, wir braµchen eine· neue Finijnzordnung, und wir 
brnucner,, mehr Geld. Das ist keine eb:,f&che Aufgabe. Wir ha
b.an mit Ihnen geflJ,ngE!n yn,g haben uns in diesen Pakt einbin
den I,wsen..., mit ganz klaren ~onditionen. Das ist nicht fahrläs
sig; wir eropflnd.E!n ga~ &.ls v(;lrantwort1,.1,11gsvolle Politik 
lgn Q1US$ $r.e frc;lger,,: Ist es. nicht eher fahrlässig, jetzt so zu tun, 
~$. ()Q qies.e Defizite von_ 5. qc;Jer 6 Milliarden Franken, die uns 
Herr a.un(Jesrat Stich M<\I für Mal vqrrechnet, nicht bestehen 
vv(lajen, yng eine neue Finanzordnung z1,1 kreieren, die die 
1;3undE!sdefizite 1.1m kE!lnen Centime·verrlngert? Ist das nicht 
fahrlässig? l1lt es nicht f§hFl~s$ig, einmal mehr die Politik mit 
Ihren Kgalitiopspiirtnem in. c;Uesem Parlament !,Jnd der Regie
rung aufs Spiel z1.1 i;etzen? Wir geben g!;lnz klare Signale -
ni<;ht n1.1r Signale, 5,gndern wir beziehen ganz klare Positi
onen-, und Sie tun so, als pt:, dl!ls g~ nicht der Fall wäre. S.ie 
scheren aus•unq riskieren damit clie lnfragestellung des gan
zen Reformwerkes in diesem finanziellef! Bereich. 
Herr David, dies empfincfe Ich al1;1 fanrlfü~sig - und nicht die 
klare Position, die wir vqn unserer Fraktion her eingenommen 
haben. Wir haben wirkllgh pis ~L!fl1 let?ten ~est ausgereizt, wa$ 
v<m unserer Seite, her drinlie§i 
Ich bitte Sie, irn lnter~s.e der ganzen Vorlage, den Antrag 
Wyss. Paul a!:>ztJ!etinen. · · 

Pavlcl:. FahrläS&lg finde ich es, wenn man eine Vorlage, die ei
nen Sa~ von 6,~ Prg:z:ent beinhaltet und dem Bund 800 Millio
nen Pranken gibt, wovon 506 Millionen Franken zur Verbilli
gyng von 1<ranK@11kass1;1nprämie11 eingesetzt werden Können, 
al§ nioht5, aQtut Pas bringt Ihnen sogar wesentlich mehr als 
die 13yndesrot1:1Vorlage. 

M, Mattlley, rapRorteur-: M. l:>trahrn Rudolf a .rappele que la 
prppgsition de 1\11. Wyss P.a,,d a ete falte en commission par 
Mrna Spoerry. Elle a ete refusee par 16 vpil(·contre 7. 
M. Wyss, o,n 1'1;1 qomprls, met !:ln danger le pompromis obtE!nu 
~n 1?0mrnis.i;ipn, ~mprc;imis politiq4e, certes, mais aussi com
prqmls entre !8§ dlff~rentes grganisationa economiques, entre 
ls VQl~;mta de l'U,mn dorrt le presicfent s'est exprime ici, com
pn,mi§ enpqre ß.V8Q Je Vor-~rt et ~vec l'L!niori syndicale suisse 
qui ~~lt, elle, partisane g'un ta!-!X de 7, eventuellement de 6,8 
p91.1r Qant Je rem~qyera,l ~u~i ql!e !e Vorort a modifie ses po
siticm~ p1,1i~qu'il ngus ecnv1:1n, !e 27 janvler 1993, qu'il pouvait 
a®eptßr yn mY~ de 6,5 pour cent dans la mesure ou ce taux 
p1;iuvajt recyeilllr 1.,111 lijrge ß0m1ens1.1s qes partls gouvememen
taux, II fsl-lt enoore relevßr que sa note d1.1 5 m~rs demier n'a 
pas ate adressee ~u pr~§ident cle la cornmission. · 
Par i.onsel':!uent, 1'€lff9rt qyp no1-1s 1;1vor,s f!:ljt er, commission ne 
repres1:111te p~§ §lmpl!itm@nt 1m pgmpmml§ efltre partis gous 
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vemementaux, mais aussi un effort pour rapprocher la posi
tion des ·differentes organisations economiques. Ce n'est pas 
vrai que ·1a commission n'a pas eu de memoire lorsqu'elle a 
determine ce taux de 6,5 pour cent Ce n'est pas vrai que no,us 
n'avons pas pris en consideration l'echec de 1991. Ce n'est 
pas vrai que nous formons ici un paquet La proposition de la 
commission est simple: 6,5 pour cent de taux normal pour 
l'lcha modernise, 5 pour cent du produit de l'impöt a des fins 
de contribution sociale, enfin un arrete que nous avons voulu 
expressement, et precisement a la demande des organisa
tions economiques et de certains partis gouvernementaux, 
dissocier du taux de la TV A pour ne pas surcharger encore une 
fois les propositions faites au peuple. 
Est-ce que nous ne faisons pas confiance, Monsieur Wyss, au 
peuple en lui disant: nous vous proposons un seul1taux et pas 
deux? Nous prenons les responsabilites qui sont celles d'un 
Parlament, des responsabilites que nous examinons non seu
lement en fonction d'un taux d'impöt, mais aussi de la situation 
financiere de la Confederation et, le presldent de la Commis
sion des finances le sait fort bien, en fonction de l'effort que 
nous aurons tous a faire ici quant aux reductions et aux (lcono
mies dont le chef du Departement federal des finances nous a 
deja dit qu'elles se monteraient a 1,5, voire a 2 milliards de 1 

francs. 1 

Si nous voulons presenter quelque chose de juste a la popula
tion, il faudrait absolument lui demander si eile veut un taux de 
6,2, 6,5, 6,8 ou 7 pour cent au lieu du paquet d'economles que 
nous avons a realiser. II n'y a pas aujourd'hui a se voller la face 
quant au compromis que nous avons trouve. Chacun a fait un 
pas vers l'autre, parce que l'interet du pays le demande. II n'y a 
ni a perdre la face nj a la garder, il y a une volonte a exprimer. 
Pensez-vous que la proposition Wyss aurait plus de chances 

· devant le peuple? Pensez-vous, _M. Früh l'a d'ailleurs dit, que 
nous allons rallier a la TVA celles et ceux qui, de toute fagon, 
s'y sontjusqu'ici opposes? Pensez-vous que ceux qui deman
dent au Parlament depuis des annees - et je rejoins encore ici 
M. Früh - de passer a la TVA pour supprimer precisement la 
taxe occulte et pour rendre concurrentielle l'economie suisse, 
pensez-vous que ces milleux-la doivent s'opposer a une aug
mentation de 0,3 pour cent du taux de cet lmpöt? 
Peut-on presenter au peuple un nouveau regime financier qui 
n'apporterait rien a l'assainissement des finances federales, 
meme si l'arrete B le propose? Qual est l'interet des cantons 
ou des regions - on a souvent fait allusion aux regions peri
pheriques- aujourd'hui de voir les finances federales amelio
rees? 
Monsieur le Conseiller federal, jusqu'a aujourd'hui le gouver
nement ne nous, a pas beaucoup aides dans la resolution du 
probleme qui nous est pose. Le Conseil federal, dans ses pro
positions, n'apporte. pas un centime a l'assainissement des fi
nances federales a moins, Monsieur le Conseiller federal, qu'a 
travers les propositions que vous faites pour l'assainissement 
des finances federales, on .~ccepte, dans ce Parlament, les 
tr9is impöts qui sont prevus, a savoir la suppression de la liste 
franche, l'impöt sur l'energie et, pour les personnes morales, 
le passage d'un impöt de trois paliers a un impöt proportion
nel. Qu'amenera, parce que c'est vers cela que nous allons si 
nous avons un echec avec la TVA, lti simple prolongation du 
regime actuel par voie d'urgence? Rien sur le plan de l'econo
mie et rien sur les recettes suppiementaires a 1'1ntention de la 
Confederation. 
A quoi a servi tout notre travail en commission, si le Parlament 
defait ce que nous avons fait pendant neuf seances? Quelle 
Image donnerons-nous au peuple suisse, alors qu'on nous 
demande de la cohesion devant les echeances difficiles que 
nous avons a affronter? II y a aujourd'hui une volonte a expri
mer. Depuis des annees les milieux economiques demandent 
a notre Parlament la suppression de la taxe occulte. Apres le 
vote sur l'Espace economique europeen, pour des raisons de 
concurrence, cela est necessaire. Ceux qui veulent reellement 
la TVA et l'lcha modernise ne doivent pas s'arreter a une aug
mentation de 0,3 pour cent du taux qui recueille jusqu'a au
jourd'hui l'adhesion de tous les partis gouvernementaux. Un 
oui !arge de ce Parlament a la proposition de la commission 
montrerait notre volonte commune d'affronter l'avenir, de le 
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faire ensemble meme sur des sujets difficlles et a priori pas 
tres populaires. Mais, c' est aussi notre responsabllite. 
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir vous rallier ä 
la proposition de la commission. Nous sommes persuades 
qu'elle est economiquement necessaire, qu'elle est financie
rement souhaitable, et qu'elle est politiquement realisable. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Ich kann mich kurz fassen. 
Die Gründe für und gegen den Antrag Wyss Paul wurden von 
beiden Seiten eindringlich und klar dargelegt Es wurde mehr
fach erwähnt-und es trifft zu..,., dass der Antrag Wyss Paul, wie 
er jetzt vorliegt, von freisinniger Seite bereits in der Kommis
sion unterbreitet wurde; er konnte dort leider nur 7 Stimmen 
auf sich vereinigen. · 
Ich stehe hier als Sprecherin der Kommission und vertrete so
mit die Meinung der Kommission. Die Gründe, die in der Kom
mission zur Ablehnung dieses Antrages geführt haben, lassen 
sich in zwei Punkten zusammenfassen. Wir haben im übrigen 
nicht sehr lange über diese Frage diskutiert 
Zum ersten wurde dargelegt, dass der Antrag eine Aufsplitte
rung der Konsenslösung bedeute, also das Verlassen einer 
Konsenslösung, die von der Kommission als richtig angese
hen wird. Die Kommissionsmehrheit meint, dass der Satz von 
6,5 Prozent vor dem Volk mehrheitsfähig sein wird. 
Das zweite Argument war die Komplizierung: Es sei für den 
Stimmbürger verwirrend, ihm nicht nur eine einzige Frage mit 
Bezug auf die Mehrwertsteuer zu stellen, sondern eine erste 
Frage mit Bezug auf die Mehrwertsteuer von 6,2 Prozent und 
eine zweite über einen Beitrag an die Sanierung der Bundesfi
nanzen durch eine Erhöhung des Satzes. Das ist der Stand
punkt der Kommission. 
Für mich persönlich muss ich wiederholen, dass dieser Antrag 
den Konsens nicht in Frage stellt, sondern, im Gegenteil, die 
Chance eröffnet, sich überzeugt für beide Fragen einzusetzen 
und dem Stimmbürger die faire Möglichkeit zu geben, sich ei
nerseits zur Mehrwertsteuer und andererseits zu einem Bei
trag an die Bundesfinanzen zu äussern. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass man zu beidem ja sagt · 
Als Sprecherin der Kommission kann ich Ihnen jedoch nicht 
empfehlen, dem Antrag Wyss Paul zu folgen. 

. Bundesrat Stich: Ich habe keinen Konsens, sondern den 
Bund und die Interessen der Eidgenossenschaft zu vertreten. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie einmal Artikel 91 BV 
nachlesen würden, nämlich: «Die Mitglieder beider Räte 
stimmen ohne Instruktionen.» Also könnte man sich hier nicht . 
auf Richtlinien von Wirtschaftsverbänden beziehen. 
Der zweite Artikel, den ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte, . 
ist Artikel 42bis BV, der Sie verpflichtet, den Fehlbetrag der Bi- ' 
lanz des Bundes abzutragen und nicht zu äufnen - «abzutra
gen» heisst es. Das sind die wichtigen Voraussetzungen. 
Deshalb haben wir hier eigentlich dafür zu sorgen, dass yvir er
stens zur Sanierung des Haushaltes und zweitens-selbstver
ständlich, das ·ist mit inbegriffen - zu einer neuen Finanzord
nung kommen. Es ist aber völlig falsch zu sagen, der Antrag 
des Bundesrates bringe weniger als 6,5 Prozent Wir haben Ih
nen vorgeschlagen, auf der Verfassungsstufe bei 6,2 Prozent 
zu bleiben, aber nipht einen direkten Uebergang :z;ur Mehr
wertsteuer vorzusehen. 
Das hättei bedeutet, dass wir diese beiden Dinge auf dem 
Wege der Gesetzgebung, im Rahmen der Sanierungsmass
nahmen, hätten verwirklichen können. Wir hätten vorschlagen 
können, die Energieträger der Warenumsatzsteuer zu unter
stellen und die Freiliste einzuschränken. Das hätte 1,2 Milliar-
den Franken eingebracht · 
Es ist also nicht so, dass der Vorschlag des Bundesrates 
nichts gebracht hätte, sondern wir haben sehr exakt zwischen 
Finanzorclnung und Sanierung getrennt Aber dann ist natür
lich der direkte Uebergang zur Mehrwertsteuer nicht möglich, 
den Sie offenbar alle wollen. 
Herr Miesch möchte für den Stimmbürger mehr Klarheit schaf
fen. Er möchte, dass der Stimmbürger einmal darüber ent
scheiden kann, welches System er hat Herr Miesch, dann ha
ben Sie die falschen Fragen gestellt Wir haben heute das Sy
stem der.aufgeschobenen Steuerzahlung, das Einphasensy-
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stem, wonach die Lieferungen unter Steuerpflichtigen steuer
frei sind. Die andere Wahl wäre dann das System der fraktio
nierten Steuerzahlung, das Altphasensystem mit Vorsteuerab
zug, wonach die Steuer bei den Steuerpflichtigen auf jeder 
Wirtschaftsstufe erhoben wird. ' · 
Das ist die wirkliche Frage nach dem Steuersystem. Aber ich 
muss Ihnen eines sagen: Es interessiert in der ganzen 
Schweiz wahrscheinlich niemanden, wie das System aufge
baut ist Interessiert sind die Leute daran, was sie zu bezahlen 
haben und was wir ihnen vorschlagen. Da können Sie nun den 
Eindruck erwecken, 6,2 Prozent Warenumsatzsteuer seien 
6,2 Prozent Mehrwertsteuer. Darin liegt aber eine Differenz 
von 2,6 Milliarden Franken Taxe occulte. Diese 2;6 Milliarden 
Franken werden neu verteilt Nach den heute besteuerten Gü
tern wären es etwa 1,9 Milliarden. 
Frau Spoerry sagte gestern selber, dass 1,2 Milliarden Fran
ken heute durch das Ausland bezahlt würden. Das ist wahr
scheinlich richtig, HerrWyss. Sie müssen dann den Stimmbür
gerinnen und Stimmbürgern sagen, dass diese 1,2 Milliarden 
Franken, die heute das Ausland bezahlt, in Zukunft im Inland 
du·rch die Steuerzahler aufgebracht werden müssen. Das ist 
die Wahrheit Wissen müssen sie auch, dass Sie - im Moment 
der Einführung - mit 6,2 Prozent eine Teuerung von 1,6 Pro
zent produzieren, und dies, ohne dass der Haushalt saniert ist 
Dazu wird' es nachher noch zusätzliche Steuern geben. 
~tauben Sie, dass die Stimmbürger ja sageri, Wenn Sie so 
operieren? Ich glaube es nicht 
Wenn Sie etwas Mutiges hätten machen wolleri, hätten Sie 
mindestens 7 Prozent vorschlagen müssen, aber nicht 6,5 
oder 6,2 Prozent Wenn die ehrenwerten Vertreter im National
und Ständerat dem Stimmvolk die Frage vorlegen, ob es 6,2 
6der6,5 Prozent bezahlen wolle, werden sie die Antwort erhal
ten, dass man, wenn man schon die Wahl habe, lieber 6,2 Pro
zent als 6,5 Prozent bezahle - es sei denn, das Stimmvolk 
wisse um das vorstehend Gesagte. Wenn Sie wirklich Trans
parenz schaffen wollen, müssen Sie den Leuten erklären, der 
Unterschied sei 500 Millionen Franken. Die Leute werden den
ken, 500 Millionen Franken könne man schliesslich noch ein
sparen, das sei nicht alle Welt, aber sie vergessen, dass wir ein 
Sanierungsprogramm von 3 Milliarden Franken haben. 3 Milli
arden sind angesichts der Defizite, die für 1993, 1994 und 1995 
in Aussicht stehen, das Minimum. Bei diesen Defiziten haben 
wir Verschiedenes noch nicht mitgerechnet, dasrnit Sicherheit 
kommt 
In Wirklichkeit müssen Sie den Leuten erklären, dass wir ih
nen; wenn sie 6,5 Prozent zustimmen, schon bald einen Vor
schlag auf Erhöhung des Satzes \.mterbreiten müssen. Das 
müssen Sie ihnen ehrlicherweise sagen! Wie Sie das tun wol
len, kann ich mir nicht vorstellen. Ganz abgesehen davon, 
muss man sich rein fdrmal und abstimmungstechnisch Ge
danken machen. Wir hätten dann nicht nur zwei Abstimmun
gen über diesen Artikel 41ter, sondern drei 1!Jstimmungen. 
Dazu wollen Sie noch einen Beschluss über die AHV machen. 
Stellen Sie sich einmal den armen Bundesrat vor, der dem 
Schweizervolk am Radio oder Fernsehen innerhalb von drei 
oder vier Minuten erklären soll, was das für die Leute bedeutet 
Das ist unmöglich. 
Deshalb bitte ich Sie, solchen Spielereien nicht nachzugeben. 
Solche Dinge vorzuschlagen, ist einer wirklichen Demokratie 
unwürdig. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Ich möchte festhalten: Herr 
Matthey hat recht Wir sprechen Jetzt über eine Verfassungs
vorlage, und die Verfassungsvorlage, die der Bundesrat vor
legt, btjngt dem Bundeshaushalt nicht einen Franken ein. Sie 
bringt eine redaktionelle Aenderung und sonst nichts. 
Herr Stich rechnet mit Einnahmen, die er sich auf Gesetzes
ebene zusätzlich beschaffen will. Einnahmen, die hier nicht 
beschlossen sind und die möglicherweise auch nie beschlos
sen würden, weil mindestens meine Fraktion ~llergrösste 
Mühe hat, zusätzliche Einnahmen zu bewilligen, solange wir 
eine Umsatzsteuer haben, die Investitionen Belastet 

Bundesrat Stlcih: Wenn Sie am Schluss die 6,2 Prozent ha
ben, und das ist naheliegend, dann bedeutet das nach meiner 

Rechnung immer noch minus 255 Millionen Franken gegen
über dem heutigen Stand an Einnahmen. Das ist die Realität 
und nichts anderes. Und Sie operieren ja mit der Möglichkeit 
Verfassungsordnung und Systemwechsel auf der einen Seite 
und Mehreinnahmen auf der anderen. Das müssen Sie, Frau 
Spoerry, dann auch dem Bundesrat zubilligen. 
Wir haben- gesagt, wir möchten die Verfassung ändern und 
nachher, zusätzlich, das gleiche tun. Und es erstaunt mich et
was, dass Sie sagen, Sie könnten dem, was ich vorher vorge
schlagen habe und was der Bundesrat beabsichtigt, nicht zu
stimmen. Wenn Sie die Mehrwertsteuer einführen, haben wir 
das auch; das ist ganz selbstverständlich. 
Hier muss noch beigefügt werden, dass man mit wirtschaftli
chen Argumenten mindestens auch das Gegenteil genauso
gut beweisen könnte, denn letztlich wird durch die Belastung 
der Arbeitnehmer ebenfalls Druck auf die Löhne ausgeübt 
Oder die Leute haben weniger Einkommen. Aber beides ist 
nicht sehr gut für die heutige Wirtschaft 

Namentliche Abstimmung-Vota par appel nominal 

Für den Antr,1.g Wyss Paul stimmen: 
Votant pour Ja proposition Wyss Paul: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Berger, Bezzola, Binder, Blatter, 
Borradori, Bortoluzzi, Bührer Gerold, Cavadini Adriane, Che
vallaz, Cincera, Comby, Cotti, Couchepin, Daepp, David, Dett
ling, Dreher, Ducret, Eggly, Epiney, Etique, Eymann Chri
stoph, Fehr, Fischer-Seengen, Frey Claude, Frey Walter, Fri
derici Charles, Fritschi Oscar, Früh, Giezendanner, Giger, 
Gros Jean-Michel, Gulnand, Gysin, Heberlein, Hegetschwei
ler, Hess Otto, Hess Peter, Hildbrand, Jenni Peter, Kern, 
Leuba, Loeb Franc;ois, Maitre, Maspoli, Maurer, Miesch, Mo
ser, Müller, Nabholz, Narbel, Nebiker, Neuenschwander, Oeh
ler, Perey, Philipona, Pidoux, Pini, Poncet, Raggenbass, Rei
mann Maximilian, Rohrbasser, Rychen, Sandoz, Savary, 
Scharrer Jürg, Scheurer Remy, Schmied Walter, Segmüller, 
Seiler Hanspeter, Spoerry, Steinegger, Steinemann, Stucky, 
Suter, Tschopp, Tschuppert Karl, Vetterli, Wiek, Wyss Paul, 
Wyss William, Zölch, Zwahlen (86) 

Dagegen stimmen - Rejettent la proposition: • 
Bär, Baumann, Bäumlin, Beguelin, Bircher Peter, Bircher Sil
vio, Bischof, Bodenmann, Borel Franc;ois, Brügger Cyrill, 
Brunner Christiane, Bühler Simeon, Bühlmann, Bürg!, Cam
ponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, Columberg, Danuser, Dar
bellay, de Dardel, Deiss, Diener, Dormann, Dünki, Eggenber
ger, Engler, Fasel1 von Feiten, Fischer-Hägglingen, Fischer
Sursee, Gardiol, Gobet, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Gross 
Andreas, Grossenbacher, Haering Binder, Hafner Rudolf, Haf
ner Ursula, Haller, Hämmerle, Hari, Herczog, Hollenstein, 
Hubacher, lten Joseph, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, 
Keller Anton, Kühne, Ledergerber, Leu Josef, Leuenberger 
Ernst, Maeder, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Misteli, 
Rebeaud, Rechsteiner, Robert, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rutis
hauser, Scharrer Werner, Schmid Peter, Schnider, Schwab, 
Seiler Rolf, Spielmann, Stalder, Stamm Judith, Steiger, ~trahm 
Rudolf, Theubet, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Weder 
Hansjürg, Ziegler Jean, Zisyadis, Züger, Zwygart (88) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Bonny, Caccia, Mauch Rolf, Wrttenwiler . (4) 

Abwesend slnd-Sont absents: 
Aguet, Baumberger, Blocher, Borer Roland, Bundi, Duvoisin, 
Fankhauser, Keller Rudolf, Leemann, Leuenberger Moritz, Ma
mie, Martl Werner, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann, 
Scheidegger, Sieber, Stamm Luzi, Steffen, Wanner, Wieder
kehr (21) 

Präsident Schmldhalter stimmt nicht 
M. Schmldhalter, presiden~ ne vote pas 

Gesamtabstimmung- Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

104Stimmen 
13Stimmen 
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B. Bundesbeschluss über besondere Verbrauchssteuern 
B. Arr&te federal sur les lmpöts de consommatlon spe
claux 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff.1-111 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1-111 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

123Stimmen 
5Stimmen 

C. Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der 
Sozialversicherung . 
C. ArrAte federal prevoyant des mesures garantlssant le 
malntlen de la securlte soclale 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
Nichteintreten 

Proposition de Ja commission 
Majorite 
Entrer en matiere 
Minorite. 
(Gros Jean-Michel, Dreher) 
Ne pas entrer en matiere 

M. Gros Jean-Michel, porte-parole de la minorite: Dans le pre
cedent paquet fiscal refuse en votation populaire, il etait prevu 
une augmentation possible du taux de la TVA de 1,3 pour cent, 
au cas ou le financement de l'AVS ne serait plus assure, no
tamment en raison de l'evolution de la pyramide des äges. 
Lorsqu'on relit les argumentaires

1 
publies avant la votation, on 

s'apergoit que cette latitude laissee au legislateur, pour haus
ser le taux de l'lmpöt, a ete sans aucun deute une des causes 
de·l'echec devant le peuple. Nos concitoyens veulent absolu
ment garder le contröle de leur fiscalite. 
Est-il des lors bien indique d'envisager une proposition analo
gue? Certes, la majorite de la commission a renonce ä la der
niere minute ä inclure le supplementAVS dans l'am~te princi
pal. C'est une banne chose, puisque le peuple pourra se pro
noncer separement sur la TV A et sur la contribution AVS. Nous 
nous demandons cependant s'il est opportun de poser ä nou
veaux plusieurs questions au peuple en meme temps, au ris
que de creer un amalgame. 
II y ade bonnes raisons de s'inquieter de l'avenir du finance
ment de l'AVS. Le vieillissement de la population est un pheno
mene qui n'est pas nouveau, et cela fait environ 18 ans que 
nos anciens collegues, MM. Gautier, au Conseil national, et 
Reverdin, au Conseil des Etats, alertaient le Conseil federal ä 
ce sujet par un postulat Depuls, le phenomene ne fait que 
i:i'amplifier et l'on sait que d'ici quelques annees le finance
ment de l'AVS posera de graves problemes. Nous en sommes 
parfaitement conscients, mais ce probleme est suffisamment 
grave pour etre resolu pour lui-meme, et non pas · etre 
contourne par une simple adjonction dans un projet flscal. Le 
simple fait que l'on ait prevu un supplement de 1,3 pour cent 
sur la TVA en 1991 etqu'on se limite ä 1 pour cent cette annee 
montre bien que le probleme de fond n'a pas ete aborde. On 
ne sait donc pas exactement de combien aura besoin notre 
AVS pour continuer ä servir des rentes ä l'avenir. On n'a pas 
etudie ä fond toutes les possibilites de financement Le Paria-

ment a meme evite soigneusement d'examiner le probleme 
dans le cadre de la 10e revision, malgre les incontestables 
ameliorations apportees. 
II conviendra donc, -aux yeux de la minorite, que l'on traite un 
jour de cette question et que le Conseil federal nous presente 
un message intitule «Financement de l'AVS, solutions». Que 
ce soit bien clair; nous n'ecartons pas d'emblee la possibilite 
de financer l'AVS par le biais .de l'impöt de consommation. 
Cela nous semble meme representer une heureuse solution, 
car les charges sociales pesant sur les salaries et sur le's entre
prises ne pourront pas etre indefiniment augmentees. Mais 

. tout ceci demande ä etre etudie serieusement et pas improvise 
par la fixation arbitraire d'un supplement d'impöt 
Un autre argument plaide en faveur du refus de ce supplement 
AVS, c'est l'affectation systematique des recettes. Nous 
connaissons dans notre pays dejä suffisamment de rigidite ä 
cet egard pour essayer de ne pas en rajouter. II est dans notre 
interet evident, chers collegues parlementaires, de garder 
dans nos mains le plus de liberte possible quantä l'affectation 
des recettes budgetaires. On sait des maintenant que l'AVS 
n'est pas le seul domaine dont le financementfutur presentera 
de grosses difficultes. II suffit de penser ä l'assurance-chö
,mage. Alors, ne nous lions pas les mains et gardons au debat 
politique la possibilite de degager les priorites. 
En definitive, ce projet d'arrete fait plutöt figure d'appät qu'il 
n'est le reffet d'une reflexion serieuse. On veut attirer les per
sonnes ägees ou celles qui sont proches de l'äge de la retraite 
en leur disant: «Votez oui ä la TVA et oui au supplement AVS, 
ainsi vos retraites seront assurees.» Outre le fait que cet appel 
a ete un echec le 2 juin 1991, nous pensons que nous devons 
cesser de prendre les personnes ägees en otages. Nous 
l'avons fait pour les casinos, ce qui n'etait pas d'une elegance 
evidente. Ne nous langons pas ä nouveau dans cette voie. Le 
vieilllssement de la population est un probleme trop serieux 
pour etre aborde aussi superficiellement · 
En commission, la voie de la motion a ete etudiee. M. Cavadini 
Adriane invitait le Conseil federal a examiner les possibilites fu
tures du financement de l'AVS, au besoin par l'impöt indirect 
C'etait sans deute la meilleure solution, mais la majorite apre
fere opter pour l'arrete federal. 
Pour toutes les raisons que je viens d 'exposer, la minorite vous 
dema11de de ne pas entrer en matiere sur cet arrete C. 

M. Matthey, rapporteur: Chaque fois que je viens apres 
M. Gros Jean-Michel, je dois baisser le pupitre, mais lui dire 
aussi que jene suis pas d'accord avec lui. 
Au nom de la majorite de la commission, nous aimerions vous 
demander de bien vouloir rejeter la proposition de minorite. II 
est vrai, Monsieur Gros, que la commission a examine la pro
position de transformer cet arrete ~ en motion. Mais il y avait 
aussi, dans l'ensemble de nos reflexions, la proposition d'in
troduire le 1 pour cent en faveur de l'AVS dans le corps meme 

· de l'arrete A C'est ä la fin des discussions en commission 
que, la aussi, la majorite de la commission, par 13 voix contre 
10, a admis de faire de ces dispositions un arrete separe -je 
vous l'ai dejä dit- pour ne pas surcharger l'arrete A Ainsi ceux 
qui, comme M. Gros, souhaitent ne pas envisager, ou r,e pas, 
aujourd'hui dejä, affecter une partie de la TVA au financement 
de l'AVS pourront dire non ä l'arrete C. 
L'arrete C devrait de taute fagon faire l'objet, pour entrer en ap
plication, d'une legislation que le Parlament devrait accepter 
et qui devrait etre soumise au referendum. Mais il n'est pas vrai 
que la majorite de la commission veut, comme ori l'a dit ici, 
prendre en otages les personnes ägees. Ce que nous avons 
voulu faire par ce 1 pour cent en faveur de l'AVS, c'est signifier 
non· seulement aux personnes ägees, mais egalement aux 
entreprises, puisqu'on parl& beaucoup de leur capacite 
concurrentielle et surtout de leur competitivite, qu'ä. terrne 
nous· n'envisageons pas seulement le financement de l'AVS 
par l'augmentation des prelevements sur les salaires, mais 
que nous voulons aussi financer l'AVS par l'impöt de consom
mation. 
C'est ce message-lä qu'il s'agit aussi d'adresser ä l'economie. 
Nous pensons que cette derniere peut y etre sensible 
puisqu'en definitive ce ne sera plus sur la masse salariale gue 
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pourrait etre an partie financee l'AVS, mais sur lä solidarite de 
l'ensemble de la population par l'intermediaire de l'lmpot de 
consommation. Un pour cent, oui, mais non pas 1,3, puisque 
nous avons deja augmente de 6,2 a 6,5 pour cent l'lcha llOU• 
velle formule. Nous ne voulions pas precisement, ä l'ot:casion 
de ca pour cent pour le financement de l'AVS, lalsser penser 
que nous allions egalement augmenter l'impot 
En conclusion, nous vous demandons - cela fait partie du 
tout- d'aocepter la proposition qui vous est soumise. Ce n'est 
pas une augmentation d'impöt immediate. Si, veritablement, 
l'AVS etait mise en difficutte pour des raisons demographi
ques et non pas d'extension des prestations, cette proposition 
pourrait faire l'objet ici d'une declsion du Parlament, soumise 
au referendum. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Herr Gros Jean-Michel hat 
insofern recht: Der AHV-Zusatzwar schon letztes Mal Bestand
teil der Vorlage, einer Vorlage, die verwo.rten wurde. Aber 
diese Vorlage war eben deswegen für den Stimmbürger nicht 
akzeptabel, weil wir verschiedene Fragen zwingend miteinan
der verbunden hatten und weil dem Stimmbürger die Möglich
keit, zur einen Frage ja und zur anderen Frage nein zu sagen, 
nicht gegeben wurde. 
Diesen Fehler wiederholen wir dieses Mal nicht Wir unterbrei
ten den AHV-Zusatz von 1 Prozent ..:. nicht mehr von 1,3 Pro• 
zent wie letztes Mal - in einem getrennten Bundesbeschluss. 
Der Bürger kann ja odar nein dazu sagen. Wenn er ja dazu 
sagt, kann der AHV-Zusatz nur in Kraft treten, wenn auch die 
Mehrwertsteuer angenommen worden ist, weil wir die AHV 
nicht mit der Warenumsatzsteuer finanzieren können. Die Wa
renumsatzsteuer ist eine wettbewerbsverzerrende Steuer auf 
den Investitionen. In diesem Sinne ist die Warenumsatzsteuer 
nicht ausbaubar. Die Mehrwertsteul:lr kann man für solche Auf
gaben beiziehen, wenn das nötig ist Und es Ist sehr wohl 
möglich, dass dies nötig wird. Der AHV•Zusatz, den wir in ei
nem getrennten Bundesbeschluss vorlegen, eröffnet die Mö~
llchkeit, dass der Gesetzgeber auf Gesetzesstufe 1 Prozent 
der Mehrwertsteuer einsetzen kann, sofern die demographi
sche Entwicklung dies in der AHV erfordert 
Wir laufen auf gewaltige Kosten zu, die dadurch entstehen, 
dass die Rentnergeneration wächst und die erwerbstätige Ge
neration stagniert Als wir 1948 die AHV gescharten haben, ka• 
man etwa vier Erwerbstätige für einen Rentner auf. Wir haben 
In der AHV ein Umlageverfahren. Das, was man bei den Er
werbstätigen über Lohnprozente abschöpft, wird Im gleichen 
Jahr den Rentnern ausbezahlt 
Bis im Jahr 201 O werden es zwei Erwerbstätige sein, die für ei
nen Rentner autzukommen haben. Das erhoht die Kosten der
artig, dass wir diese wahrscheinlich nicht über Lohnprozente 
flnan:tierM können. Es ist aus der Sicht der Mehrheit der Kom
rpission wichtig, dass wir eine andere Finanzierungsquelle als 
Qptlon erschliessen. Ob dann der Sou\/erärt damit einverstan
den Ist oder nicht, wird sich bei der Ausführung auf Gesetzes• 
stufe weisen. Dann hat er nochmals die Möglichkeit, sich dazu 
zu äussern. Aber es ist ein wichtiges Signal, dass zusätzliche 
Kosten, die nicht durch Leistungserhöhuhgen bedingt wer
den, 11or,dem durch die Veränderung in der Bevölkerungs
struktur; durch eine Konsumsteuer bezahlt werden können, 
an die auch die Rentner etwas beisteuern. 
Aus diesem Grunde sind wir überzeugt, dass der Inhalt dieses 
Bundesbeschlusses richtig ist und ein wichtiges Signal be
deutet Der Stimmbürger hat die Freiheit, ja oder nein dEIZU zu 
sagen. Sicher Ist, dass der Bundesbeschluss nur In Kraft tre
ten kann, wenn die Mehrwertsteuer akzeptiert wird. Sicher ist, 
dass er im Moment zu keiner Steuererhöhung führt. sondern 
dass ledlglioh die Möglichkeit geschaffen wird, später einmal 
in einem referendumsfähigen Gesatz diese Kompetenz auszu
schöpfen. 
Ich bitte Sie daher im Namen der Kommissionsmehrheit, den 
Antrag der Minderheit Gros Jean-Michel abzu.iehnen und die
sem Bundesbeschluss zuzustimmen, Er ist wichtig für dje Zu-
~~ . 
Bundesrat Stich: Bei diesem Bundasbesohluss handelt es 
Sieh nicht um einen Antrag des Bundesrates. E\ei der Vorlage 

. . ~ir,tanzbrdnürtg. Ersatz 

von 1989 haben wit den Ahtl'äg gestellt, die AH\1-Sanierung für 
den Fall der demographischen Entwicklung, die einmal eintre
ten wird, mit einzubeziehen. Damals hat man uns vorgewor
fen, das sei ein Paket, das man nicht akzeptieren könne. Die 
Vox-Umfrage hat zudem ergeben, dass das nichts gebracht 
hat, qass das kein Thema war, und abgelehnt wurde die Vor
lage trotzdem 
Die F=rage ist, ob man das heute schon wieder tun will. Ich bin 
überzeugt: Wenn die AHV einmal saniert werden muss, wer
den die Stimmbilrger zustimmen. ber Grundsatz ist wichtig, 
dass man nicht mehr bei deh Lohnprozenten erhöhen kann, 
Das ist sicher. 
Aber ob man das jetzt regeln muss, ist eine andere Frage. Es 
Ist l'\ur das Ver$prechen für neue Steuern in der Zukunft 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der MehthM 

(Eintreten) 
Für den Antrag der Minderheit 

(Nichteintreten) 
1 

Detailberatung-Discussion par artfates 

'tltel und Ingress, :Ziff. l ElnleJtung 
Antrag der Kommission 
Titel 

77Stimmen 

23stimtnen 

Bundesbeschluss über Massna.hmen zur Erhaltung der Sozi
alversichef'Ung 
vom .... 
Ingress 
Die aundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, 
nach Einsicht in eine Botschaft des Sundesrates vom 18. De
zember 1991, 
besohliesst: 
Ziff. I Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom ... , 1993 über den Ersatz der R
nanzordnung wird wie folgt geändert: 

fitte ~t pr6ätrtbule, eh. l lntroductlon 
Proposition de la oommission 
Tftte 
Arrete federal prevoyant des mesllres garantissant le malntien 
de la securite sociale 
du ...• 
Preambule 
L'Assemblee federale de 1a Confedetatlon suisse, 
vu le message du Conseil flideräl du 18 decembre 1991, 
arrete: 
Ch. l lntroduction 
L'arräte federal du .... 1993 ramplaCjal'lt l'lmpöt sur le chiffre 
d'affaires par la taxe a ta valeur äjoutee est modlfie cornme il 
suit: 

Angenommen -Adopte 

Art. 41ter Abs. 3bls 
Antrag der Kommission 
Ist wegen der tntwlcklung des AltersaUfbal.les die Finanzie
rung der Alters-, HlnterläSSenen- und lnvalidenvorsorge nicht 
mehr gewährleistet, so kann der Satz der Umsatzsteuer zu de,, 
ren Sicherstellung rnlt einem de111 Referendum unterstellten 
Bundesbesohluss um hochstens einen Prozentpunkt angeho
ben werden. 
(Dieser Bundesbeschluss tritt nur In Kraft, wenn in der Volks
abstimmung gleich:teitig der Bundesbeschluss über den Er
satz der Anahzordnung von Volk und Ständen angenornrnen 
wird.) 

Antrag Hafner Ursula 
Ist die Flnanzletung der Alters-, tt•· 

· Art. 41teral. 3bts 
Proposition de la commlsslon 
Pour garantir le tlnanoemetit de l'assurance-vieillesse et sUtvi
vants et de t'assutanol}-lflvalldit@ au GäS ClCI oelui-ci ne seralt 
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plus assure a cause de l'evolution de la pyramide des äges, le 
tauxde l'impötsur le chiffre d'affalres peutetre releve d'un point 
au plus parvoie d'un arrete federal soumis au referendum. 
(Le present arrete fl'entre en vjgueur que si, en votation popu
laire, le peuple et les cantons accepteht simultanement l'arrete. 
fe_.oeral rempla9ant l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe a 
la valeur ajoutee.) · 

Proj:,osiüon Hafner Ursula 
.... et de l'assuranc1;3-invalidite, le taux de l'impöt sur le .... 

Frau Goll: Mit dem Antrag Hafner Ursula zu Artikel 41ter Ab
satz 3bis beantragen wir Ihnen, einen Teil des ersten Satzes zu 
streichen, und zwar die Formulierung «wegen der Entwicklung 
des Altersaufbaues». Diese Formulierung im von der Kommis
sion beantragten Verfassungsartikel beleuchtet die Problema
tik nämlich aus eiriem stark eingeschränkten Blickwinkel Das 
Anliegen dieses Antrages wurde in der Kommission auch 
nicht diskutiert Die vorliegendß Formulierung wurde vollkom
men unreflektiert aus der letzten Fassung, derjenigen von 
1991, übernommen. 
Diese Einschränkung auf die «Entwicklung des Altersauf
baues»-wie es heisst- berücksichtigt einzig und allein demo
graphische Möglichkeiten der Veränderung und lässt keine 
anderen möglichen Ursachen zu. Das ist jedoch bei wertem 
nicht die einzige Ursache, die zu Schwierigkeiten bei der Fi
nanzierung der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvor
sorge führen könnte. Ganz abgesehen davon sind noch keine 
umfassenden Forschungsgrundlagen über den Zusammen
hang von demographischer Entwicklung und Erhaltung der 
Sozialversicherung vorhanden. 
Der Verfassungsartikel darf unserer Meinung nach nicht von 
vornherein.so eng gefasst werden, weil die Entwicklung des 
Altersaufbaues, d. h. die demographische Entwicklung, nur ei
ner der Gründe sein könnte, weshalb nach zusätzlichen Finan
zierungsquellen für die Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden
vorsorge gesucht werden müsste. Daneben gibt es jedoch 
eine Reihe weiterer möglicher Gründe, von denen ich einige 
beispielhaft nennen möchte. 
Wir denken dabei zum Beispiel an die wirtschaftliche Entwick
lung. Hier muss klar festgehalten werden: Trotz weitverbreite
tem, ungebrochenem Glauben an den nächsten Aufschwung 
erleben wir fast täglich das Zurückbuchstabieren bei den opti
mistischen Prognosen über das Wirtschaftswachstum. 
Oder wir denken dabei zum Beispiel, damit verknüpft natür
lich, an die arbeitsmarktliche Entwicklung: Die Situation auf 
dem heute existierenden Arbeitsmarkt mit steigenden Arbeits
losenzahlen lässt ebenfalls düstere Aussichten für die künftige 
Entwicklung des Arbeitsmarktes befürchten. Einige internatio
nale Szenarien gehen selbst bei einem sogenannt konjunktu
rellen Aufschwung davon aus, dass eine dramatische Zu
nahme _der Arbeitslosigkeit nicht zu verhindern ist 
Unter diesen Voraussetzungen könnte es sich plötzlich nicht 
nür als sinnvoll, sondern sogar als notwendig erweisen, dass 
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit 
erhalten, sich früher als geplant aus dem Erwerbs-, aus dem 
Arbeitsleben zurückzuziehen, statt die rasant steigenden Ko
sten einfach auf andere Sozialversicherungsträger, wie zum 
Beispiel die Arbeitslosenversicherung, abzuwälzen. 
Eine frühzeitige Pensionierung, selbstverständlich nicht nur 
aufgrund arbeitsmarktlicher Bedingungen, sondern durchaus 
auch im Interesse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 
müsste dann auch eine soziale Absicherung garantieren 

M. Matthey, rapporteur: C'est vrai que nous n'avons pas 
aborde cette proposition en commission, mais nous vous de
mandons de la repousser. Dans la discussion de la commis
sion, il a bien ete precise que ce pour cent pour I' AVS ne devait 
entrer en consideration que pour assurer l'evolution de la py
ramide des äges, c'est-a-dire pour des raisons deniographi
ques. A court terme, et le message du Conseil federai concer
nant la 10e revision de l'AVS du 5 mars 1990 le precise bien, il 
n 'y a pas de menace sur le financement de 1' AVS. En revanche, 
il pourraity avoir cumul des coüts lies a l'augmentation de l'es
perance de vie et au vieillissement de la population. 
C'est vrai, Madame Goll, que plusieurs causes peuvent mettre 
en danger l'AVS et vous en avez souligne une ou deux: le de
veloppement economique et, en particulier, les retraites antici
pees. Le developpement economique pourrait aussi favoriser 
le financement de l'AVS dans la mesure ou la croissance eco
nomique elle-meme et la productivite de l'economie permet
traient de degager les moyens necessaires, notamme~t par 
les contributions salariales, au financement de cette AVS. Mais 
Ja commission a bien voulu, en specifiant cela, ne laisser au
cun doute que c'est bien en fonction de l'evolution demogra
phique et du vieillissement demographique que ce pour cent 
pourrait ätre mis en oeuvre, et non pas pour elargir ou pour fi
nancer des ameliorations de l'AVS elle-meme ou,·en particu
lier, financer Ja retraite anticipee. Ce sont des choses qui doi
vent ätre discutees et financees par l'AVS elle-meme avec les 
moyens ordinaires, et non par ce pour cent lie a l'lcha moder
nise. 
En consequence, nous vous demandons c:Je refuser cette pro
position. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Der Antrag Hafner Ursula, 
den Frau Goll vertreten hat, lag der Kommission nicht vor. Es 
geht im Klartext darum, dass die Kompetenz, 1 Prozent Mehr
wertsteuer für die AHV zu erheben, nicht nur dafür ausge
schöpft werden kann, die Folgen der wachsenden Ueberalte
rung im Verhältnis zu den Erwerbstätigen zu finanzieren, son
derr, dass auch die Möglichkeit gegeben werden soll, reale 
Leistungsverbesserungen über· die Mehrwertsteuer zu finan-
zieren. · 
Die Tatsache, dass dieser Antrag in der Kommission nicht dis
kutiert wurde, heisst nun aber nicht, dass wir uns über dieses 
Problem keine Gedanken gemacht haben - ganz im Gegen
teil: Ich erinnere Sie daran, dass der Ständerat anlässlich der 
Beratung der letzten Vorlage (1991) bei dieser Kompetenz
norm für die AHV die Einschränkung eingebracht hat, dass 
diese Mehrwertsteuer für die Folgen der demographischen 
Entwicklung eingesetzt werden kann. Nur dieser Zusatz hat es 
unserem Parlament ermöglicht, zu diesem Zusatz überhaupt 
ja zu sagen. Aus diesem Grunde wollen wir an dieser Lösung 
nicht rütteln. 
Wir sind gerne bereit, die Mehrwertsteuer dafür einzusetzen, 
wenn das wegen der Veränderung in der Bevölkerungsstruk
tur unerlässlich wird, damit wir von den Erwerbstätigen, die für 
die zahlreicher werdenden Rentner sorgen müssen, nicht zu-; 
viel Lohnprozente fordern zu müssen. Dazu sind wir bereit, 
aber wi~ sind nicht bereit, einen Blankocheck auszustellen. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, im Namen der Kommission 
und vor allem auch meiner Fraktion, der vorliegenden 
Fassung zuzustimmen. Ansonsten bezweifle ich, dass dieser 
Bundesbeschluss in der Abstimmung auch die geringste 
Chance hat 

können. - Abstimmung- Vota 
Es geht auf alle Fälle um die Sicherstellung der Finanzierung Für den Antrag der Kommission 68Stimmen 

38Stimmen der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge im Rah- Für den Antrag Hafner Ursula 
men der neuen Finanzordnung. Der Verfassungsartikel, der 
uns hier vorliegt, wird irgendwann gesetzlich realisiert werden 
müssen. Für dieses Umsetzen sollte genügend Gesetzge
bungsspielraum vorhanden sein, damit den zu diesem Zeit
punkt aktuellen demographischen und gesellschaftlichen Ent
wicklungen Rechnung getragen werden kann. 
Ich möchte Sie bitten, auf diese störende Einengung in Arti
kel 41 ter Absatz 3bis zu verzichten und dem Antrag Hafner Ur
sula zuzustimmen. 

Ziff.11 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Dieser Beschluss untersteh~ der Abstimmung des Volkes und 
jerStände. 
Abs.2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom .... -über 
den Ersatz der Finanzordnung in Kra~ 



Ch.lJ 
PropositiOII de la commission 
Majorite 
Al. 1 
Le preser,itarrete estsoumis au .vote du peuple'.etdes.cantons. 
M2 . 
II entre en vigueur en meme temps que l'.arrete .federal .du ••.. 
rempla9ant l'impöt surle chif.fre d'affaires par:lataxe a la valeur 
ajoutee. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensernble 
Fµr Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

nStimmen 
25$timmen 

D. Bundesbeschluss über die Einführung einer Energie
steuer 
O. Arrete federaJ sur J'introductlon d'un Jmpötsur l'energie 

AntragThür 
Titel 
Bundesbeschluss über die Einführung einer Energiesteuer 
Ingress 
Die Bundesveri,ammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft.· 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. De
zember 1991, 
beschliesst: 
Ziff. I Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom ...• 1993 über de.n Ersatz der Fi
nanzordnung wird wie folgt geändert: 
Art. 41ter 
Abs. 1 Bst d (neu) 
d. ökologische Umweltabgaben auf Energieträgern und ande
ren natürlichen Ressourcen. 
Abs.2 
Umsätze, die der Bund mit einer Steuer nach Absatz 1 Buch
stabe a, b oder d belastet oder steuerfrei erklärt, dürfen von 
den Kantonen und Gemeinden keiner gleichgearteten Steuer 
unterstellt werden. · 
Abs.6 
Die Steuer auf Energieträgern nach Absatz 1 Buchstabe d 
kann erhoben werden auf dem U~atz von Energieträgern, 
auf elektrischer Energie, die über Verteilnetze geliefert wird, 
und auf dem wertmässigen Energieanteil der Wareneinfuhr. 
Die Festlegung der Steuersätze dieser Abgaben ist Sache der 
Bundesgesetzgebung. 
Abs. 7(neu) 
Die Abgaben gemäss Absatz 1 Buchstabe d sind aussenf:lan
defsneutral zu gestalten. Die Einnahmen werden sozial- und 
regionalverträglich zurückerstattet oder mit anderen Steuern 
oder Abgaben kompensiert Der Abgabensatz wird während 
20 Jahren regelmässig erhöht, wobei die konjunkturelle Situa
tion und die Energiepreisschwankungen zu berücksichtigen 
sind. Die Mehrwertsteuer wird nach Inkraftsetzung der Bun
c:lesgesetzgebung zur Umweltabgabe im Ausmass der vor
aussichtlichen Einnahmen bis zu einem Satz von 5 Prozent 
gesenkt Danach werden In erster Linie jene Steuern und Ab
gaben abgebaut, welche die Arbeit verteuern. 
Abs.B(neu) 
(.,,. bisheriger Abs. 6) 

Proposition Thür 
Tltre 
Arrete federal sur l'introduction d'un impöt sur l'energie 
Preambule . 
L' Assemblee federale de fa Confederation sufsse, 
vu le message du Conseil federal du 18 decembre 1991, 
arrete: 
Ch t preambute 
L'arrete federal du .... 1993 remplayant l'impöt surfe ohiffre 
d'affaires par la taxe a la valeur ajoutee est moclifie comme il 
suit: 

Finanzordnung. Ersatz 

M.41ter 
Al. 1 let d.(nouv.eJ/e) 
d. des taxes ecologiques sur les agents energetiques et sur 
d'autres ressources naturellea 
.Al.2 
Les chiffres d'affaires que .la Confederation trappe d'un impöt 
selon .f'alinea premier ,Jettres a, b ou d, ou qu'efle declare exo
neres, ne peuvent etre soumis par ,fes cantons et les commu
nes a un impöt du meme genre. 
Al.6 

. L'impöt sur les agents energetiques selon l'alinea premier 
lettre d peut etre preleve sur !es chiffres d'affaires en agents 
energetiques, en energie e·fectrique livree par reseau de distri
'bution, etsur la part ad valorem d'energie lors de l'importation 
de marchandises. La focation des taux de l'impöt est du ressort 
de la legislation federale. 
Ai. 7 (nouveau) 
Lex taxes selon l'alinea premier lettre d doivent etre neutres 
quant ä leurs effets au plan du oommerce exterieur. Les recet
tes sont redistribuees en fonction de criteres compatibles avec 
fes exigences de ·la politique sociale et regionale ou en com
pensation d'autres impöts ou taxes. Le taux des taxes est regu
lierement releve durant 20 ans, compte tenu de la situation 
conjoncturelle et des fluctuations du prix de l'energie. Apres 
l'entree en vigueur de 1a legislation federale instituant une taxe 
ecofogique, fa taxe a la Valeur ajoutee est ramenee, propor
tionnellement aux recettes prevues, jusqu'au taux de 5 pour 
cent Seront ensuite reduits, en premier lieu, les impöts et 
taxes quj rencherissent le travail. 
Al. 8 (nouveau) 
{ == al. 6 inchange) 

Thür: Wir haben vorgestern im Rahmen des Bundesbeschlus
ses A über unser Konzept einer Energiesteuer mit Kompensa
tion anderer Steuern ausführlich diskutiert. Wenn ich die De
batte richtig verstanden habe, wurde eigentlich von allen Vo
tanten bestätigt, dass es sich bei unserem Vorschlag durch
aus um eine ernstzunehmende und zukunftsweisende Idee 
handle. Eingewendet wurde lediglich, dass sie zum falschen 
Zeitpunkt komme und, im speziellen, dass sie die Mehrwert
steuervorlage noch zusätzlich belaste. 
Herr Nebiker hat uns explizit aufgefordert, diese gute Idee nun 
nicht mit diesem Mehrwertsteuerpaket zu verknüpfen und eine 
separate Vorlage zu präsentieren, damit diese gute Idee nicht 
zerstört werde. Wir sind gelehrige Schüler, Herr Nebiker; wir 
haben diesen Ratschlag befolgt, wir Hessen uns inspirieren. 
lph habe nun einen separaten Bundesbeschluss vorgeschla-

. gen, ähnlich der Logik des Bundesbeschlusses C. 
Dort geht es ja im wesentlichen darum, dass die Mehrwert
steuervortage mit einer separaten sozialpolitischen Kompo
nente flankiert wird, um der ganzen Finanzordnung mehr Ak
zeptanz vor allem in jenen Kreisen zu verleihen, die durch die 
Mehrwertsteuervorlage steuerlich mehr belastet werden. Die
ser Beschluss war ja an sich ein Entgegenkommen an die so-
zialdemokratische Fraktion ' 
Mit dem Bundesbeschluss D gemäss meinem Antrag würden 
Sie dem ganzen Paket - allerdings ohne direkte Verknüpfung 
mit der Mehrwertsteuervorlage - auch noch einen ökologi
schen Flankenschutz gewähren und damit eine zusätzliche 
Legitimation schaffen. Sie würden au<;h für die Wirtschaft et-
was Gutes tun. , 
Ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, dass Sie mit unserem 
Vorschlag eine Dynamik auslösen würden, welche in nächster 
Zukunft die Arbeit verbilligen würde, und das ist doch ange
sichts der sehr hohen Lohnkosten in unserem Lande ein sehr 
konkreter und ernstzunehmender Vorschlag zur Revitalisie
rung unserer Wirtschaft. Das müsste vor allem auch jene Wirt
schaftskreise interessieren, die in den letzten Monaten ständig 
mit diesem Begriff operiert haben. 
Ich möchte den Antrag nicht im Detail begründen. Ich habe 
das im Rahmen der Debatte zur Mehrwertsteuervorlage aus
fültrlich gemacht In der Sache selbst gibt es keine neuen Ar
gumente vorzutragen. Ich hoffe allerdings sehr, dass all jene, 
welche in Jener Debatte der Idee nicht grundsätzlich opponiert 
und eigentlich nur deren unmittelbare Verknüpfung mit der 
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Mehrwertsteuervorlage kritisiert haben, nun meinem modifi
zierten Vorschlag zustimmen können und dieser - wie sie 
selbst attestierten - guten Idee damit zum Durchbruch ver
helfen. 

M. Rebeaud: L'idee d'introduire une taxation de l'energie et 
des ressources naturelles a ete proposee par M. Thür dans 
l'arrete A et eile a ete repoussee par notre conseil, en particu
lier parce que l'on ne vouiait pas charger le bateau. Cette pro
position a, je le repete, remporte un succes d'estime, mais on 
a juge qu'elle tombait au mauvais moment et au mauvais en
droit 
On peut admettre que le raisonnement de prudence politique 
avalt un senset que, pour sauver la TVA, il fallait eviter d'intro
duire quelque chose de nouveau comme la taxe sur l'energie 
et attendre, de maniere que le peuple puisse accepter 
l'arrete A Avec la nouvelle proposition Thür cette objection 
tombe puisque, dans l'hypothese ou vous accepteriez cette 
proposition, le peuple aurait la possibilite d'accepter l'arrete A 
et de refuser l'arrete D. 
Mais je sais que cette objection n'e'l'ait pas ia seule qui ait ete 
avancee contre le proposition Thür. Une autre objectlon a ete 
avancee et precisee par Mme Spoerry, a savoir qu'il est trop töt, 
meme si l'idee est bonne, pour introduire une teile taxe en 
,Suisse et qu'il faut attendre que d'autres pays - les Etats-Unis 
et la CE, ou les pays de l'OCDE, probablement- l'introduisent, 
La reference faite aux theses du precurseur Schmidheiny a ete 
evoquee, et effectivement, selon ce dernier, ces mesures de
vraient etre prises de maniere harmonisee sur le plan interna-

. tional. 
Vous savez comme moi que, dans ce genre d'affalre, il faut 
toujours qu'un pays fasse le premier pas. Si nous attendons 
que la Communaute europeenne le fasse - alle qui, pour ce 
genre de projet, dolt obtenir l'unanimite des douze Etats qui la 
composent - nous risquons d'attendre encore un certain 
temps. II serait bon que certains pays qui sont qualifies pour ie 
faire jouent un röle de pionniers en cette matiere, et si la Suisse 
a pu s'enorgueillir dans certains domaines de jouer le röle de 
pionnier en matiere de protection de l'environnetnent, pour
quoi ne pourrait-elle pas jouer ce meme röte, bien modeste, 
pour ce qui est de ia taxation de l'energie et de la lutte contre le 
chömage? Je ne reprendrai pas mon argumentation, je crois 
avoir suffisamment demontre precedemment, ainsi d'ailleurs 
que M. Thür qui vient de le refaire, que le falt de mettre las 
~ntreprises en sitUation de faire des economies sur le person
nel plutöt que sur l'energie, comme c'est le cas actuellement, 
revient a favoriser la croissance du chömage. 
L'objection selon· laquelle le moment n'est pas propice et que 
mieux vaut attendre que d' autres le fassent n 'est pas tres perti
nente etant donne lasituation de la Suisse et l'avantage qu'elle 
pourrait obtenir sur le plan international en faisant des expe
riences dans ce domaine. D'ailleurs, je vous rappellß et j'ap
prends a ceux qui ne le savent pas que certains pays candi
dats a la Communaute - la Suade, la Norvege et la Finlande -
ont deja introduit, de maniere limltee, ce genre de taxe, par 
exemple des taxes sur le C02- 11 ne semble pas que la Hberte 
prise par ces pays par rapport a l'usage actuel en vigueur dans 
ta Communaute constitue te moindre obstacle a jouer un röte 
de pionnier dans cette affaire. 
Nous divergeons, Madame Spoerry, sur l'urgence de cette 
mesure, et probablement aussi sur la possibilite qu'elle don
neralt a notre pays d'obtenir des chefs d'entreprise une 
conduite differente dans ta gestion de leur personnel et de leur 
consommation d'energia Etant donne la progression drama
tique que conna'it le chömage, plus particulierement en Suisse 
romande, nous considerons que plus töt nous prendrons ce 
genre de mesures, plus töt nous donnerons ce genre de si
gnaux aux responsables de notre economie, moins nous de
vrons emprunter des milliards de francs pour subventionner 

· l'assurance-chömage. 
Je vous remercie de votre attention et de votre compre
hens:vn 

Stucky: Ich will mich nicht materiell zum Antrag Thür äussern. 
Wir haben nämlich darüber lange im Zusammenhang mit dem 

Antrag gesprochen, den Herr Thür zum Bundesbeschluss A 
gestellt hat Jetzt kommt der gleiche Antrag.haargenau gleich, 
bis aufs letzte Komma, wieder. Ich rede jetzt rein formal. 
Meines Erachtens ist nach unserem Reglement ein solches 

· Manöver nicht möglich, nämlich dass Sie als Antragsteller un
terliegen und dann den gleichen Text einfach als Sonderteil 
vorlegen. Ueberlegen Sie sich einmal, was das bei einer Ge
setzesberatung heisst Ich unterliege mit einern Antrag, und 
dann mache ich einfach noch einen Sonderbeschluss, den ich 
dem Gesetz anhänge. Das geht meines Erachtens nicht , 
Ich bin der Auffassung, dass dieser Antrag aus formellen Ge
sichtspunkten nicht zu lässig ist oder aber, Herr Thür, dass Sie 
einen Rückkommensantrag stellen müssten. Das wäre nach 
Reglement das richtige Vorgehen. 
Und im übrigen: Wenn Sie nun argumentieren, Sie wollten die 
Vorlage nicht mit der ganzen Sache belasten, so muss ich sa
gen: Das würde trotzdem der Volksabstimmung un~erliegen, 
und das wäre ein Bleigewicht in der Volksabstimmung. Ich bin 
der Meinung, dass das nicht zulässig ist 

M. Matthey, rapporte4r: Nous n'allons pas nous battre ici a 
propos d'une question formelle pour savoir si oui ou non nous 
pouvons entrer en matiere suF cette presentation d'un nouvel 
arrete D. 
Nous n'avons naturellement pas discute de cela en commis
sion, mais si je me refere aux discussions qui ont porte sur les 
proposi_tions de minortte Thür a l'arrete A, en ce qui concerne 
les taxes ecologiques, je me fais le porte-parole de Ja commis
sion en vous engageant a refuser cette proposltion. 
Je crois, Monsieur Thür, qu'il y a, dans votre demarche, peut
etre une certaine precipitation. Vous voulez essayer de vous 
faire porter par la comprehension qua plusieurs groupes politi
ques ont eue a l'egard de vos propositions, mais je crois qu'il 
serait bon d'y revenir ulterieurement et non pas aujourd'hui. Le 
debat y gagnerait a Ja fois en profondeur et en serieux. 
Par 89 voix contre 40, notre conseil avait deja refuse d'entrer 
en matiere sur las propositions de minorite Thür. Nous en res
terons a vous demander de rejeter ces propositions. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Vor zwei Tagen haben Sie 
mit 89 zu 40 Stimmen den Minderheitsantrag Thür abgelehnt, 
die Finanzordnung mit einer Oekologieabgabe zu verbinden„ 
Das Hauptargument war in der Tat, dass man die Finanzord
nung nicht wieder durch sachfremde Elemente belasten soll 
Nun kommt HerrThür und bringt den genau gleichen Antrag in 
einem separaten Beschluss, zu dem das Volk - unabhängig 

· vom Beschluss zur Finanzordnung - ja oder nein sagen 
könnte. , 
Das ist aus meiner Sicht eine Verbesserung, das ist zuzuge
ben. Trotzdem muss ich Ihnen im Namen der Kommission sa
gen: Wir können diesen Antrag so nicht annehmen. Wir habe)l 
in der Kommission die Details dieser Verfassungsbestimmung 
nicht diskutiert Wir haben generell festgehalten. dass es im 
Grundsatz eine gute Idee sei, aber sie passe jetzt nicht in diese 
Vorlage hinein. Damit war die Diskussion mehr oder weniger 
abgeschlossen. 
In den Hunderten von Seiten von Protokollen, die wir haben, 
hat diese Diskussion - glaube ich - zwei Seiten in Anspruch 
genommen. Aus meiner Sicht können Sie nicht aufgrund einer 
so kurzen Diskussion eine Verfassungsbestimmung aufneh
men. Diese Frage braucht eine vertiefte Behandlung. 
In diesem Sinne muss ich Sie bitten; den Antrag von Herrn 
Thür auch in dieser Form abzulehRen. 

Thür: Ich möchte zum Einwand von Herrn Stucky Stellung 
nehmen. Er bezweifelt, ob dieser Antrag aus formellen Grün
den überhaupt möglich ist Es ist schade, Herr. Stucky, dass 
Sie sich nun hinter einer formalistischen Argumentation ver
stecken und nicht einmal grundsätzlich Stellung nehmen, ob 
Sie für oder gegen eine solche Energiesteuer sind 
Frau Spoerry hat in ihren Ausführungen klar dargelegt, dass 
das Hauptargument gegen meinen Antrag vor zwei Tagen 
nicht in der Sache selbst begründet war, sondern im wesentli
chen darin, dass man diese Mehrwertsteuervorlage nicht zu
sätzlich mit sachfremden Elementen belasten wolle. Herr Ne-
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biker wollte eine schlanke Vorlage, eine abgemagerte Vorlage. 
Andere Votanten haben ähnlich argumentiert NlJn ziehe ich 
die Konsequenzen und sage: Gut, ich bin bereit, diese direkte 
Verknüpfung mit der Mehrwertsteuervorlage fallenzulassen 
und das Ganze separat aufzutischen; Sie können dazu wieder 
ja oder nein sagen. Es ist scliade, dass Sie sich hinter einer 
solchen formallstlschen Argumentation verstecken. 

Bundesrat Stich: Auch das ist kein Antrag des Bundesrates. 
Trotzdem würde ich Ihnen empfehlen, diesen Antrag anzuneh
men. Mit 6,5 Prozent haben wir den Haushalt nämlich nicht sa
niert; wir hätten aber wenigstens eine Verfassungsgrundlage, 
um etwas Weiteres zu machen. Die Ueberprüfung des Artikels 
könnte im Zweitrat erfolgen. Dort wird er noch einmal behan
delt, wie alles andere auch. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag Thür 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

41 Stimmen 
67Stimmen 

Strassenbenützungsabgaben 
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Differenzen -Divergences 

Siehe Seite 431 hietv0r-Voir page 431 cf-devant 
Beschluss des Ständerates vom 2. Juni 1993 
Declsion du Conseil des Etats du 2 juln 1993 

BeschlussA1-ArreteA1 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Bundesbeschluss über die Finanzordnung 
Minderheit 
(Mauch Rolf, Strahm Rudolf, Baumann, Bodenmann, Oanu
ser, Gros Jean-Michel, Hämmerle, Ledergerber, Thür) 
Festhalten 

Titre 
Proposition de la commission 
Majorite 
Arrete federal sur le reginie financier 
Minorite · 
(Mauch Rolf, Strahm Rudolf, Baumann, Bodenmann, Danu
ser. Gras Jean-Michel, Hämr:nMe, l,.edergerber, ThAr) 
Maintenir , · 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de /a maforite 

Art. 41tel' Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... 6,2 Prozent 
Fünf Prozent des Steuerertrages werden für Massnahmen zur 
Entlastung unterer Einkommensschichten verwendet 

Minderheit I 
(Mauch Rolf, Gros Jean-Michel) 
.... 6,2 Prozent 
· Fünf Prozent des Steuerertrages werden für Massnahmen zur 
Entlastung unterer Eihkommerisschichten verwendet 
(Beschluss A2. wird hinfällig) 

Minderheit II 
(Strahm Rudolf, Baumann, Bodenmann, Danuser, Hämmerle, 
Ledergerber, Thür) 
.... 6,5 Prozent 
Fünf Prozent des Steuerertrages werden für Massnahmen zur 
Entlastung unterer Einkommensschichten verwendet 
(Beschluss A2 wird hinfällig) 

Art. 41ter al. 3 
Proposition de /a commission 
Majorite . 
.... 6,2 pourcent 
Cinq pour cent du produit de l'impöt sont affectes ä. des mesu
res en faveur des classes de revenus inferleures. 

Minoritel 
(Mauch Rolf, Gros Jean-Michel) 
.... 6,2 pour cent 
Cinq pour cent du produit de l'impöt sont affectes ä. des mesu
res en faveur des classes de revenus inferieures. 
(arrete A2 caduc) 

Minoritell 
(Strahm Rudolf, Baumann, Bodenmann, Danuser, Hämmerle, 
Ledergerber, Thür) 
.... 6,5 pourcent 
Cinq pour cent du produit de l'lmpöt sont affectes ä. des mesu
res en faveur des classes de revenus inferieures. 
(arrete A2. caduc) 

M. Matthey, rapporteur: La commisslon a examine, durant 
quatre heures de debat, l'ensemble des decislons prises par 
le Conseil des Etats. 

' Las deux principales divergences qua nous aurons ä. tralter 
aujourd'hui concement eh fait le fand d8$ arretes qul seront 
soumis au peuple, ä savoir si nous proposons au peuple un 
choix ou un seul taux. La deuxieme divergence concerne la 
compensation sociale pulsque - peut-etre vous en souvenez
vous - nous avions aboutl, lors du debat au Conseil national, ä 
une decision qui devait faire l'objet d'un reexamen par le 
Conseil des Etats. Nous reviendrons sur cette question pUis
que le Cönsell des Etats en a decide autrement 
D'autres divergences secondaires seront examinees, mais la 
plupart des autres decisions · du Conseil des Etats sont des 
modffications formelles. 
11-convient donc mah1tertaht de discuter du probleme de fond 
qui nous avait dejä occupes ici, ä savoir si las Chambres en
tendent proposer au peuple un seul taux ou deux. Je vous rap
pelle qu'ä la suite d'une proposition de M. Wyss Paul notre 
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Conseil avait refuse, le 17 mars 1993, dans un vote a l'appel schluss.unseres Rates bei der ersten Lesung eine andere Lö-
nominal, de presenter deux taux, soit 6,2 et 6,5 pour cent sungvorgesehen haben. Wir kommen nachher darauf zurück. 
G'est par 88 voix contre 86 et avec 4 abstentions que nous Die Kommission hat sich mit 15 zu 7 Stimmen dem Ständerat 
avions pris cette decision. Le Conseil des Etats est revenu sur angeschlossen, der den kn_app unterlegenen Antrag Wyss 
cette discussion et a decide, par 28 voix contre 4, de proposer Paul aus unserer ersten Beratung zu seinem Beschluss erho-
les deux taux de 6,2 et 6,5 pour cent Cela dans un premier ben hat, und zwar sehr deutlich mit- 28 zu 4 StimmeA. Ga- · 
terilps: A la fjri du aebät du Cohsell'des Etats, une proposmori nach soft die .f'lilanzoi'dm.iiig aufgeteilt werden in ·ehien l:Je~ ·'·: 
a ete acceptee sans opposition de faire deux arrätes, A 1 et A2, schluss A 1 urid einen Beschluss A2. Der erste Beschluss: 
le premier prevoyant 6,2 ppur cent et le secorid, non pas Uebergang zur Mehrwertsteuer zum Satz von 6,2 Prozent Oer. 
6,5 poµr cent, mais une augmentation du taux de base de zweite Beschluss - der die Annahme von Beschluss A1 vor-
6,2 pour cent, c'est•a-dire 0,3 pour cent Selön la version qui aussetzt-: Eine Satzerhöhung von 0,3 Prozentpurikten als zu-· 
est soumise aujourd'hui a·notre reflexion, nous ne devons pas ··sätzlicher Beitrag für die-Bundeskasse, · · · . · ·. ... · 
nous prononcer sur un taux de 6,2 pour cent et sur un taux de Die Mehrheit der Kommission war der Meinung, qass dieses · 
6,5 pour cent, mais sur un taux de 6,2 pour cent, plus une aug- Vorgehen eine politische Notwendigkeit seL Wir stehen vor 
mentation de 0,3 pour cent · - dem vierten Anlauf zur Einführung der Mehrwertsteu~-r, "l)as ist·· 
La commission a examine a nouveau cette question et a de- allerdings keine Zwängerei. Der Souverän hatte bis anhin ·nie 
cide, par 15 voix contre 7, de se ralller ä la solution du Conseil Gelegenheit, alleine zur Frage des blassen Systeniweohsels, 
des Etats. En definitive, les raisons qui ont pousse la majorite also zum Uebergang von der veralteten Warenumsatzst~uer-
de la commission ä revenir sur. sa premiere decision sont les zur Mehrwertsteuer,· Stellung -zu nehmen Die-Vorla90n-1Y.ÖO·. 
suivantes. Tout d'abord, la nettete du score obtenu par les pro- 1977 und 1979 waren mit massiven Mehreinnahmen g~kop-
positior:ts du Cqnseil des Etats, comparee ä la faiblesse de la pelt, und auch die Vortage vom 2. Juni 1991 hat SQ vie_le zu-
majoritede notre Chambre pour la solution d'un seul-taux. En- sätze enthalten, die der Stimmbürger gl~ichzeitig m~ dem 
·suite, la rnajorite de votre commission a estime que la declsion ·Uebergang zur Mehrwertsteuer hätte akzeptieren ·müssen, · 
dll Conseil des Etats ne revenait pas en fait-ä offrir au peuple dass das Gesamtpaket nicht mehrheitsfähig war. 
deux variantes ä choix, mais etait bien une solution d~ transpa- _ Aus diesem Grunde Ist Ihre Kommission grossmehrhajt\ieh _. 
r~ -.pOisque·,nous.--poserions .. la question -:essentielle· dif -- der,UeberzeuguAQ, dasswir-diesesmaJeioo-sGf.llal'lke,Vorla@e-•- · 
changement de systeme, plus une seconde question lui de- präsentieren sollten. Wir verkennen dabei die Probleme des 
m1;1.ndant son accord pour augmenter, pour des raisons d'as- Bundeshaushaltes nicht Die Mehrheit der Kommission wird 
sainissement des finances federales, le taux de 6,2 pour cent daher dem Souverän empfehlen, auch dem Beschluss A2 zu-
qui correspond au changement de systeme._ zustimmen und die 0,3 Prozentpunkte als Beitrag zur' Bundes-
Notre commissiqn a aussi examine le probleme de la constitu- kasse zu genehmigen. Aber der Bürger ist dann nicht a tout 
tionnalite de ces propositions et, la aussi dans sa tres grande prix gezwungen, diese Mehreinnahmen zu bewilligen, wenn 
majorite, eile a conclu que si cette solution pouvait präter a er die Mehrwertsteuer will. Seine Entscheidungsfreiheit wird 
quelque interpretation, eile n'etait cependaht pas inaccepta- entsprechend grösser. Wir erachten das als wichtig für die 
ble du point de vue constitutionnel etque, au contraire, le peu- Chancen der Abstimmung. 
ple pouvait etre appele äse prononcer sur les deux questions . Zum Konzept des Ständerates und der Kommissionsmehrheit 
essentielles, ä savoir sl oui-ou non il accepte un changement • 1iegen zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der MiAder~ 
de systeme et une augmentation du taux de base. 1 heit 1 (Mauch Rolf) und der Antrag der Minderheit II (Strahm 
C'est pourquoi la majorite de la commission proposera de re- Rudolf). Die Minderheit II hält am Beschluss des Nationalrates 
jeter a la fois la proposition de minorite 1 (Mauch Rolf), qui est aus der ersten Lesung fest: Uebergang zur Mehrwertsteuer 
de prevoir un seul frlux et de soumettre au peuple un seul ar- mit einem Satz von 6,5 .Prozent, also keine aufgeteilte Vorlage. 
rete avec 6,2 pour cent, et la proposition de minorite II (St~ahm Die Minderheit 1 (Mauch Rolf) dagegen will nur den System-
Rudolf), qui prevoit de reintroduire les taux de 6,2 et 6,5 pour wechsel mit 6,2 Prozent und lehnt den Beschluss A2., also die 
cent q•est donc par 15 voix contre 7 que la majorite de votre Aufstockung zugunsten des Bundeshaushaltes, ab. 
commission vous propose, en ce qui concerne Ja formulation · Zu den übrigen Differenzen werden wir nachher Stellung nah-
des arrätes, de vous rallier au Conseil des Etats. En cli,iir, le men. Zuerst erfolgt jetzt die Abstimmung über das Konzept 
peuple se prononcera sur deux questions: 1. Acceptez-vous Ich bitte _Sie, der starken Mehrheit Ihrer Kommission und der 
lepassagedel'lchaalaTVAau mämetaux, soit6,2 pourcent? überwältigenden Mehrheit des Ständerates zu folgen und 
2. Acceptez-vous de porter ce taux de 6,2 pour cent ä 6,5 pour dem Volk zwei Vorlagen zu zwel verschiedenen Fragen vorzu-
cent, soit une augmentation de 0,3 pour cent? legen. Dabei kann die zweite Vorlage nur dann in Kraft treten, 
Teiles sont les conclusions de la majorite de votre commlssion wenn auch der Systemwechsel bewilligt wird; denn nur eine 
quant a ce probleme importan~ Nous reviendrqns par la suite Mehrwertsteuer ertaubt eine Aufstockung des Satzes. 
sur la question de la compensation sociale qui est l'autre diver
gence importante avec le Conseil des Etats, mais la aussi nous 
trouverons sans doute une solution. 

Frau Spoerry, .Berichterstatterin: Ihre vorberatende Kommis
sion hat am letzten Montag während vier Stunden die Differen
zen beraten, die sich bei der Vorlage Ober die neue Finanzord
nung zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat ergeben 
haben. Abgesehen von ein paar weniger gewichtigen Fragen 
standen zwei Differenzen im Vordergrund, die wir sehr aus
führlich diskutiert haben. 
Zum einen ist es die Frage: Wie soll diese Vorlage dem Bürger 
unterbreitet werden? Soll der Systemwechsel mit einem Satz 
von 6,5 Prozent in einer Vorlage vorgestellt werden, oder soll 
die Vorlage getrennt werden, indem der Bürger zum System
wechsel nach dem bisherigen Satz der -Warenumsatzsteuer 
Stellung nehmer, kann und, sofern der Systemwechsel be
schlossen wird, in einer zweiten Frage dazu Stellung nehmen 
kann, ob er mit einer Erhöhung des Satzes einen Beitrag an 
die Bundeskasse. leisten wolle? 
Die zweite Differenz betraf die Frage des sozialen Ausgleichs, 
. wo sich der Ständerat für eine Version zugunsten der Arbeits
losenversicherung entschieden hat, und wo wir gemäss Be-

Mauch Rolf, Sprecher der Minderheit 1: Ich gestatte mir, Ihnen 
den Antrag der Minderheit I zu begründen, welcher allerdings 
nicht nur von zwei Personen in der Kommission getragen 
wurde, sondern das Stimmenverhältnis lautete 12 zu 6 bei ei
nigen gewichtigen Abwesenheiten bei der Abstimmung. 
•Ausgangspunkt dieses Antrages - und ich muss kurz auf die
sen Ausgangspunkt zurückkommen, sonst bleiben wir nicht 
glaubwürdig, er liegt nicht einmal anderthalb Jahre zurück -
bilden die Situation, wie sie sich nach der Verwerfung der drit
ten Mehrwertsteuervorlage, des berühmten Multipacks, in der 
Volksabstimmung vom 2. Juni 1991.darbot und die daraus zu 
ziehenden Lehren, die offenbar so unsäglich schwer zu sein 
scheinen. 
Der Sinn des Antrages der Minderheit I besteht im Versuch, 
die Systemänderung, d. h. die Ersetzung der bisherigen veral
teten Umsatzsteuer in der Finanzordnung durch eine mo
derne Mehrwertsteuer, zu retten; dies ist nur über einen relativ 
niedrigen Steuersatz denkbar. 
Zu den heutigen - noch gar nicht lange zurückliegenden -
Hintergründen:. Nach dem negativen Volks- und Ständeent
scheid vom 2. Juni 1991 ging der Bundesrat in Anbetracht des 
Auslaufens der geltenden Regelung per Ende 1994 zügig an 
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die Unterbreitung einer neuen Vorlage, was mit der Botschaft neo wir nicht mit einer vierten kommen, bei der wir wiederum 
vom 18. Dezember 1991, die noch heute die Grundlage Ihrer nicht kostenneutral sind, sondern wieder Mehreinnahmen ver-
Beratungen bildet, geschah. Darin zog der Bundesrat insofern langen. Um Mehreinnahmen müssen wir uns andernorts be-
die Lehren aus der Abstimmungsniederlage vom 2. ~uni 1991, mühen. Da hat auch Herr Bundesrat Stich meine volle Unter-
als er auf die Mehrwertsteuer verzichtete und sich auf einen . stützung sowie die Unterstützung jener, die mit mir gestimmt 
Ausbau des heute geltenden Systems beschränkte. · . haben. . 
Unsere Kommission, welche ·ab'·Anfäng 1992 die VOrlage ·t,e:. · · Ich bitte •sie aus diesen Gründen, einer Mehrwertstßl;l~rvor-
handelte, versuchte sich in einer grundsätzlicheren und zu- lage «pur» - mit einem Satz von 6,2 Prozent - zuzast!mmen 
kunftsgerichteteren Lagebeurteilung zu üben. Diese führte und sie so durch die Abstimmung zu bringen und dem System 
nach längeren und von politischem Zukunftsoptimismus mit- zum Durchbruch zu verhelfen. 
getragenen Ueberlegungen auf allen Seiten zum Schluss, es 
sei keine Zwängerei, es dränge sich im Gegenteil.~uf, einen 
neuen Versuch - nach drei gescheiterten - mit einer schlan
ken Mehrwertsteuer zu wagen. Damit ist als selbstverständli
ches Kennzeichen dieser neuen.vierten Vorlage unzweideutig 
gesagt, dass unter keinen Umständen an einen nach drei ge
scheiterten Versuchen allgemein als aussichtslos gewerteten 
weiteren .vierten Versuch gemäss gleichem Konzept gedacht 
war, was als völlig undenkbar und als demokratische Zumu-. 
tung erschienen wäre. Im Gegenteil, die Kommission fasste 
Mut, bekannte sich zu einem neuen Anlauf mit einer Mehrwert
steuer als reinem Wechsel des Systems, ohne Ballast - ein 
schlanker und kosten neutraler Uebergang zu einem besseren 
System. Diesen mutigen, zukunftsweisenden Beschluss 
fasste die Kommission sage und schreibe einstimmig - Ich 
betone: unter den bereits genannten und unbestrittenen 
Kautelen. 
Jetzt komme ich zum trüberen Kapitel. Von diesen guten Vor
sätzen, welche also auch Politik-er haben können, haben wir 
uns nun leider sehr weit entfernt - so weit, dass ich diesem 
heutigen Projekt keine reelle Chance in einer Volksabstim
mung einräume, um so mehr, als wir immer mehr aufladen. 
Herr Bundesrat Stich selber hat in der nur eineinhalb Jahre zu
rückliegenden idyllischen Zeit - allerdings war die bevorste
hende Finanzknappheit bereits absehbar - mit allem berech
tigten Hohn darauf hingewiesen, dass es einem Hornberger 
Schiessen gleichkäme, nach drei gescheiterten Versuchen 
zur Einführung einer Mehrwertsteuer einen weiteren, vierten 
Versuch zu wagen. Er hat sich in beredten Worten für seine 
Vorlage eingesetzt und aus den hier von ihm genannten Grün
den die Mehrwertsteuer bekämpft; er hat sich ganz klar ausge
drückt und gemeint, wenn wir das tun wollten, könnten wir es 
ja versuchen, aber wir sollten doch nicht im Ernst glauben, 
dass es beim vierten Mal anders heraus komme. Ich teile diese 
Ansicht 
Genau das sind wir nun aber im Begriff zu tun. Die Minderheit 1 
stellt ihren Antrag zur Rettung der Hauptpriorität, also der Ret
tung es Systemwechsels. Die Verbindung der Bundesfinanz
ordnung - eine Neuregelung des Nervensystems unseres 
Staates-mit der Sanierung des Bundeshaushaltes-der auch 
ich, Herr Bundesrat Stich, oberste Priorität einräume - darf 
nicht hergestellt werden, sondern r:nuss gebrochen werden, 
sonst wird auch nach meiner Auffassung Herrn Bundesrat 
Stichs Voraussage Wirklichkeit, und dann stehen wir vor ei
nem Scherbenhaufen. 
Die Haltung des Bundesrates, welcher sich auf einen Einheits
satz von 6,5 Prozent konzentriert und an diesem festhält, trotz 
Aussichtslosigkeit in einer Abstimmung, zwingt mich zum An
trag 6,2 Prozent ohne Zusatz, ohne Auskneifen und ohne Er
höhungsalternatlven. Ich erspare mir weitere Ausführungen 
über die zahlenmässigen Verhältnisse. Herr Bundesrat Stich 
ist darüber genau im Bild. 
Eine eigentliche Kostenneutralität ist auch mit dem Satz von 
6,2 Prozent noch nicht gegeben; ~s sind bei 6,2 Prozent noch 
Mehreinnahmen darin enthalten. Sie bringen immer noch, je 
nach Betrachtungsweise, 500 Millionen bzw. 350 Millionen 
Franken Mehrertrag, je nach Betrachtungsweise auch bezüg
lich der Abstimmung über die Stempelsteuer; wir sind also 
weit von einer Kostenneutralität entfernt Ausserhalb der Mau
ern dieses Hauses herrscht eine ganz andere Betrachtungs
weise, und für mich geht es nun bei dieser Vorlage, die wir un
terbreiten, auch um die Glaubwürdigkeit dessen, was wir als 
Parlament machen. 
Ich gebe den früheren Ausführungen von Herrn Bundesrat 
Stich vollständig recht: Nach drei gescheiterten Vorlagen kön-

. Strahm Rudolf, Sprecher der Minderhe~ II: Ich m.qpnte zu.e~ 
erläutern, was der Antrag der Minderheit II inhaltlich·bezweckt 
Es ist formell etwas kompliziert geworden, und ich möchte da
her nochmals sagen, waswirwollen ...... 
Die Minderheit II will eine Vorlage, bei der der Mehrwertsteuer- · 
satz 6,5 Prozent ist, und zwar nicht gesplittet, nicht aufgetellt, 
sondern zusammengelegt in einem Beschluss. Mit unserem 
Antrag würde also der. Beschluss A2, wegf~~I\ .U.t:t~r ,Vpr: 
schlag entspricht dem früheren Entscheid des Nationa1rat~. 
und er entspricht dem Beschluss des Bundesrates vom ver
gangenen Montag. Wir konnten das in derZeitungl~n·und 
auch in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben-(WAK) zur 
Kenntnis nehmen. . 
Die Minderheit II bekämpft selbstverständlich den An.t~g de.r 
Minderheit! .(Mau.eh Rol_f), cle.r.diamet~ v.on ut;1.~enYQ~~l
lungen abweicht Ich komme noch auf Herrn Mai.Ich zurück.· 
Ich möchte nochmals zwei wichtige Gründe aufzählen, wes
halb wir den Bundesrat unterstützen und an der Nationalrats
lösung festhalten wollen. 
1. Der Hauptgrund-wir haben das immer wieder und in Varia
tionen aus dem Munde des Finanzministers und unserer Fi
nanzpolitiker gehört - ist die Situation der Bundesfinanzen. 
Wir möchten, dass die Vorlage einen höheren Beitrag zur Sa
nierung bringt Es ist uns bewusst: Keine dieser Vorlagen sa
niert die Bundesfinanzen. Aber wir möchten einen l:löheren 
Beitrag. 
Ich nenne nochmals die Zahlen: Der Systemwechsel zu 
6,2 Prozent Mehrwertsteuer bringt 850 Millionen Franken 
mehr in die Bundeskasse, wobei zu sagen ist, dass 450 Millio
nen Franken davon schon vorweg verschenkt worden sind, 
nämlich durch die Abschaffung der Stempelsteuer. Der Satz 
von 6,5 Prozent bringt 1,4 Milliarden Franken mehr. Die Diffe
renz von 0,3 Prozent macht also etwa 560 Millionen Franken 
aus. Wir möchten diese halbe Milliarde Franken als zusätzli
chen Beitrag für die Sanierung der Bundesfinanzen. Dahinter 
steht eine Verantwortung gegenüber dem Staat 
Nun gibt es gewisse Kreise, einige Hintermänner, einige Spiel
verderber, die sich übrigens in der WAK kaum zu Wort melden 
durften und nicht mehr ~gten, ihre Begründungen vorzutra
gen-dies aus abstimmungspolitischen Gründen. Wenn diese 
Spielverderber im Hintergrund- ich denke z. 8. an den Gewer
beverband - jetzt nicht bereit sind, diese halbe Milliarde Fran
ken zusätzlich als kleinen Beitrag zur Sanierung der Bundesfi
nanzen zu geben, so geschieht das aus ideologischen Grün
den; es zeugt auch von Mangel an Verantwortung für den 
Staat 
Also das erste Argument: Ein Beitrag zur Sanierung, auch ein 

, ;zeichen des guten Willens. 
2. Die Mehrbelastung bei 6,2 und 6,5 Prozent Die Mehrbela
stung für die Haushalte bei 6,5 Prozent ist tragbar. Herr Mauch 
Rolf hat Jetzt wieder diesen falschen Ausdruck - ich möchte 
das jetzt.nochmals widerlegen, es wird nämlich immer wieder 
kolportiert-von einer schlanken und kostenneutralen Lösung' 
gebraucht Der Wechsel von 6,2 Prozent Warenumsatzsteuer 
zu 6,2 Prozent Mehrwertsteuer ist nicht schlank, und er ist für 
die Haushalte nicht kostenneutral. 
Ich sage nochmals in Zahlen, was dieser Wechsel für den Me
dianhaushalt kostet (Der Median haushalt verfügt über ein Ein
kommen von 42 000 Franken; bei der Hälfte der Haushalte 
liegt die Einkommenshöhe darüber und bei der Hälfte der 
Haushalte darunter.) Den Medianhaushalt kostet der soge
nannt «schlanke» Systemwechsel von 6,2 Prozent Wust auf 
6,2 Prozent Mehrwertsteuer 479 Franken mehr Steuern pro 
Jahr. Die Erhöhung von 6,2 Prozent auf 6,5 Prozent kostet 
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noch zusätzlich 47 Franken, also ein Zehntel davon. Das den Satz von 6,5 Prozent sind. Das ist eine konzeptionelle, 
heisst: Für den Haushalt ist das Teure der Systemwechsel und eine abstimmungsstrategische Frage. 
nicht die Erhöhung. Ich möchte einfach bitten, dass. man um Materiell bezweifelt hier im Saal kaum jemand, dass finanzpoli-
der Redlichkeit willen jetzt von diesem Ausdruck der soge- tisch ein noch höherer Satz richtig wäre, nämlich etwa 7 Pro-
nannten schlanken Lösung ab~eht Für die Haushalte ist das zent Qder noch mehr, aber das können wir P.(>litisch nicht reali-
-Teureder Systemwechsel, und.der. ist nicht«schlank», • · . . sieren, das ~.(las probler:n ~r .mü1?5en den Weg desP,ol[ti~c.h . 
Wir sind für 6,5 Prozent Wir hören gerne, dass auch die Bär- Machbaren geJ,en. Es wäre an sich fiskal- und firianipc;,litisch 
gerlichen 6,5 Prozent unterstützen würden. Ich bin der Mei- wünschbar. einen höheren Satz als 6,5 Prozent zu wählen, 
nung -aber ich bin nicht Prophet-, dass 6,5 Prozent durchzu- aber das geht nicht Deshalb sind wir der Meinung, dass es. 
bringen sind, wenn ?lle helfen, wenn der Bundesrat hilft und richtig ist, wenn wir den 6,5 Prozent zustimmen; wir. hoffen 
wenn _alle Buridel:lraJgparteien 6,5 Prozent unterstützen. Es diesbezüglich auf die Stimmen der Mehrheit Di~ Zweiteilung 
kommt jetzt einfach darauf an; ob· es mögticn ist, dieses stör-· ·· soll lediglich garantieren, dass·wenigstens der Systemwech-· 
teuer aus dem Hinterhalt, aus den Kreisen des Gewerbever- sei eine sichere Chance hat 
bandes, einzudffemmen. . . . . . Ich glaube, die Minderheit II (Strahm Rudolf) überschätzt den 
Ich möchte hier noch ein Wprtzursozialen Kompensation bei- Einbruch in die ursprünglichen Abmachungen. Benn·wi.r $tel.: 

· fügen. Ich kann hiervon uns aus erklären: Mit der gefundenen len fest, dass sich materiell durch die Differen:zbereiniguAg mit 
Lösung der sozialen Kompensation sind wir einverstanden. dem Ständerat überhaupt nichts geändert hat. dass das-Paket 
DiesewirdjanichtmehrzurDiskUssionstehen,weildieWAKin im ganzen erhalten geblieben ist Ich erinnet'ß-vorallem-c,iie 
dieser Frage einig ist Es werden füiif Prozent Mehrwertsteuer- Sozialdemokraten daran, dass mittlerweile da&-lmpl:llspro-· 
ertrag dauernd für die soziale Kompensation zugunsten der gramm und das Wohnbauförderungsprogramm ebE;infal!s rea
u11terel} Einkommen~chk:hten abgezvyeigt werden können, lisiert worden sind. Von daher kann man.materiell nicl:lt von e!
wenn die Mehrwertst~uer eingeführt wird. Ich möchte erwäh: · nem Vertrauensbruch sprechen. Hingegen sind wir über
nen, dass die Mehrwertsteuervcirlage von· 1991 °diese Korn- zeugt, dass es gilt, formen szenarisch zu denken. Wenn näin-
pensation nicht kannte. Das ·1st auch wichtig für allfällige spä- lieh· eine Mehrheit im Schweizervolk - was ja durchaus· möy-
tere Erhöhungen der Mehrwertsteuer. lieh ist; auch Herr Strahm hat diese Möglichkeit nicht abgestrit-
Wir. sind. aiJc:fi' efriverstandi3h; äass· ·während det ersten fünf ten :.... äle 6,5 Prozent nicht akzeptieren-kann, so.1>estehN:r0tz-. , 
Jahre diese soziale Kompensatiqn so läuft, dass die Prämien dem die Möglichkeit, dass wir den Systemwechsel realisieren. 
bei der Krankenversicherung reduziert werden. Es wird sich so E$ geht nur um die Wahrung der Abstimmungschance; sie 
auswirken, dass vor allem die Familien mit vielen Mitgliedern steht hier im Zentrum 
damit stärker entlastet werden. Die Erwachsenen werden als Wir lehnen aber auch den Antrag der Minderheit 1 (Mauch Rolf) 
Ganzes, die Kinder als Halbes berechnet Die Familien in den ab. Herr Mauch, Sie dürfen nicht Herrn Bundesrat Stich zitie-
unteren Einkommensschichten werden stärker entlastet Es ren, Ihr Vorschlag ist zu konträr zu den Vorstellungen des Bun-
wird sich etwa so auswirken, dass der Medianhaushalt desrates; Herr Stich wird Ihnen die nötige Antwort geben. 
479 Franken mehr zahlen muss, aber - ich sage jetzt eine Wir lehnen den Antrag der Minderheit II (Strahm Rudolf) ab, 
Zahl, die dann je nach Kinderzahl variiert - wieder um etwa weil wir ihn abstimmungstaktisch und strategisch als falsch er-
300 Franken entlastet wird, so dass die Mehrbelastung für die achten. · 
unteren Einkommen wirklich tragbar ist · · Ich· möchte gleich auch noch bekanntgeben, dass wir -dem 
Ich möchte auch hier betonen, dass wir einverstanden sind, Vorschlag des Departements des Innern von Frau Bundesrä-
dass 1 Prozent Erhöhung - das begrüssten Sie in der Vorlage tin Dreifuss zustimmen können: Wir sagen ja zu einer differen-
von 1991, pro memoria - bei der Mehrwertsteuer dann mög- zierten Lösung beim sozialen Ausgleich, durch die befristete 
lieh sein wird, wenn die AHV das erfordert Dieser Punkt ist Entlastung der Krankenkassenprämien, um später andere Lö-
ebenfalls gerettet worden. sungen des sozialen Ausgleichs zu suchen. 
Ich möchte nochmals sagen: Es gab einige Debatten über die Im Ganzen gesehen sind wir überzeugt, dass diese Vorlage, 
Prozeduren, wie wir stimmen werden. Es wird eine erste Ab- so, wie sie jetzt von der Kommissionsmehrheit präsentiert 
stimmung Minderheit 1 (Mauch Rolf) gegen Minderheit II, SP wird, mehrheitsfähig sein wird. Ich bin ebenfalls davon über-
und Grüne Partei, geben. Da werden wir natürlich jetzt für die zeugt, dass sich letzten Endes auch die Wirtschaftsverbände 
Minderheit II stimmen. Sollte dann die Minderheit I obsiegen, nicht mehr hinten aus dem Saal davonschleichen werden. 
werden wir in der zweiten Abstimmung den 'Antrag der Minder- Wir körinen sogar auch mit ihrer Unterstützung rechnen -
heit 1 (Mauch Rolf) bekämpfen. Wir sind nicht für 6,2 Prozent oder wir müssen zumindest nicht damit rechnen, dass der 
Wir werden diesen Antrag bekämpfen; wir sind für die Lösung Gewerbeverband gegen den Systemwechsel auf die Barrika-
6,5 Prozenten bloc. den geht 

Jaeger: Unsere Fraktion stimmt den Anträgen der Mehrheit 
der Kommission auf der ganzen Linie zu. Ich möchte das wie 
folgt begründen: 
Wir sind - im Ein~lang mit dem Bundesrat und den Kommis
sionssprechern - der Auffassung, dass es hier letztlich um 
eine Güterabwägung geht Was wollen wir als erste Prioritätan 
die Hand nehmen: den Systemwechsel zu einem wettbe
werbsgerechten, modernen, indirekten Steuersystem und/ 
oder die Sanierung des Bundeshaushalts? Das ist die Frage. 
Wir haben entschieden, dass - bei allem Willen zur Sa
nierung - in erster Linie der Systemwechsel zu realisieren ist, 
weil er allein in Zukunft garantiert;dass wir die späteren Sanie
rungsmassnahmen auf einem wettbewerbsentzerrten und fis
kalpolitisch gesunden Boden durchführen können. 
Es ist richtig, wie Herr Strahm Rudolf sagt, dass mit der Satzer
höhung auf 6,5 Prozent 500 bis 600 Millionen Franken mehr in 
die Kasse kommen, dass also damit ein zusätzlicher Beitrag 
zur Sanierung geleistet werden kann gegenüber dem Satz von 
6,2 Prozent Aqer ich muss darauf hinweisen, dass es ja nicht 
darum geht, die 6,5 Prozent abzulehnen, sondern darum, den 
Systemwechsel zu realisieren mit der Möglichkeit für die Skep
tiker. für den Systemwechsel zu stimmen, ·obwohl sie gegen 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu den Anträgen der Mehrheit 
der Kommission.. · 

M. Gros Jean~Michel: A l'alinea 3 de l'article 41ter, le groupe li
beral soutiendra, ä titre preliminaire, la proposition de la 
minorite 1 (Mauch Rolf) et, le cas echeant, celle de la majorite 
de la commission, seit de se rallier au Conseil des Etats. Mais 

' n6us voulons reaffirmer ici qua pour nous l'essentiel est que le 
peuple suisse puisse accepter de changer de systeme de per
ception fiscale en passant d'un impöt demode, l'lcha, ä un im
pöt moderne et euroReen, la TVA 
Pour .cela, il serait totalement inopportun d'inclure dans la 
meme question une augmentation d'impöt au titre de l'assai
nissement des finances federales. Nous signerions ainsi 
l'echec programme du projet taut entier. La population a fait 
un effort considerable, en mars dernier, en acceptant une 
hausse des droits sur les carburants, mais c'est probablement 
le dernier qu'elle a consenti. Des votations cantonales en 
Suisse romande l'ont nettement montre: refus d'une augmen
tation d'une modeste taxe personnelle ä Geneve, refus d'une 
taxe hospitaliere de 1 0 francs ä Fribourg, acceptation. a la sur
prise generale, d'une initiative populaire sur la defiscalisation 
de l'epargne dans le canton de Vaud. Taut indique donc un 
ras-le-bol des ponctions fiscales supplementaires. Et ce n'est 



16.Juni1993 N 

pas le fait d'avoir encore presente a l'opinion publiqUe un pro
jet plutöt malvenu sur les taxes d'incitation qui pourra favoriser 
un revirement de l'opinion. 
Bien sur, nul ne peut donner une garantle absolue de succes 
du projet de TVA On sait neanmoins que de nombreux ci
toyens sont favorables au prlncipe de la TVA, tout en etant op
poses ä l'augmentation de la presslon fiscale. Or, ceux-cl n"ont 
encore jamais eu l'occasion de se prononcer: nl en 1977 Oll le 
taux propose etalt de 1 O pour cent, ni en 1979 Oll il etait de 
8 pour cent, nl en 1991 Oll le changement de regime fiscal etait 
accompagne d'un paquet indlgeste. Alors, cette fois-ci deve
nons raisonnables et donnons la possibilite ä ceux qui consi
derent que 1~ passage ä la TVA est Indispensable a l'economle 
suisse de dire oui sans arriere-pensee. . 
Plusieurs indlces nous montrent d'ailleurs que le Consell fede
ral flnira bien par soutenlr cette proposltlon On les trouve dans 
sa surprenante, pour ne pas dire surrealiste, dectwatlon que 
nous avons reyue lundL Premierement, il estime enfin qu'«il 
est opportun et important de passer rapldement du systeme 
de l'lcha ä la TVA, afin de renforcer la competitivlte de notre 
economle», Cette attitude est assez nouvelle, car je vous rap
pelle que nous travaillqns toujou~. et vous pouvez le verffier 
sur la colonne de gauche du depllant, sur un projet <;tu Conseil 
federal prevoyant la prorogation de l'lcha ä 6,2 pour cent Son 
projet n'apportait donc aucun supplementa la caisse-federale. 
Pretendre ensuite qu'un taux de 6,5 pour cent de TVA est un 
strict mlnimum n'est donc pas tres serieux. · 
Mais le maximum est atteint lorsque le gouvemement nous dit 
qu'avec deux arretes «on risquerait de se priver pendant de 
nombreuses annees de la possibilite de percevolr les recettes 
supplementaires necessaires au cas Oll le souverain rejetteralt 

. l'augmentation du taux d'imposition». C'est tout slmplement 
une profonde erreur d'appreciation. Si le peuple refuse l'aug• 
mentation du taux, il restera une TVA ä 6,2 pour cent qui rap. 
portera taut de meme 850 millions de franos de plus que le 
projet initial du Conseil federal. Par contre, avec un seul arrete 
ä 6,5 pour cent, s'il est refuse, II ne restera que not,:e lcha vieil
lot qui penalise notre economie;·L'.evidence commanäera. t~t 
ou tard au gouvemement de se rallier ä 1a declsion des Cham-
bres federales. . 
Le groupe liber<!.1 n'a pas change d'avls depuis le debut des 
travaux sur le nouveau regime financier. II a toujours ete favo
rable ä une TVA ä 6,2 pour cent II demande taut simplement 
qu'une question claire sott posee au peuple: voulez-vous pas
ser de l'lcha ä la TVA? 
Le groupe liberal votera donc oui ä la TVA a 6,2 pqur cent, non 
a l'a,ugmentation du taux pour l'assainissement des finaoces 
federales, et non au supplement de 1 pour cent en faveur de 
l'AVS. L'essentiel est maintenant, pour nous, que l'occasion 
soit offerte ä ceux qul sont pour le simple changement de r~ 
glme fiscal de se prononcer. Dans cette optlque, la mlnorite 1 
(Mauen Rolf) presente l'avantage de la clarte puisqu'elle vous 
propose un seul arrete avec une TVA a 6,2 pour cent Si cette 
minorite, que je vous demande de soutenir, ne devait pas s'lm
poser, le groupe liberal soutiendra la majolite de 1a commis
sion qul offre aussi un syst~me satisfaisant 

Stucky: Der Standpunkt der FDP-Fraktion ist klar. Wir unter
stützen den Wechsel zur Mehrwertsteuer. Eine gr0$se Mehr
heit ist für einen Satz von 6,5 Prozent, also für die 0,3 Prozent 
zusätzlich. Wir sind für die Aufstockung um 1 Prozent bei der 
AHV, falls dies aus demographischen Gründen nötig Ist, und 
wir unterstützen den Vorschlag der Kommission zur sozialen 
Abfederung. Schliesslich sind wir auch für eine faire, demokra-

. tische Fragestellung ans Volk, mit anderen Worten: für die Auf
spaltung. Das passt zwar nicht allen, und man hat sogar einen 
Staatsrechtler mobilisiert, der in einem Kann-Gutachten die 
Verfassungsm1'ssig~it dieser Aufspaltung in Frage gestellt 
hat 
Aber wenn man sein Gutachten liest, merkt man, dass die bei
den Voraussetzungen für eine Aufspaltung eigentlich gege
ben sind, nämlich rechtlich zwingende Gründe, die das In
krafttreten der bedingten Vorlage untersagen, und auch, dass 
die bedingte Vorlage ohne gleichzeitiges Inkrafttreten der 
Grundsatzvorlage faktisch unmöglich ist · 
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Die mit der Zusatzfrage anvisierten 0,3 Prozent können fak
tisch dooh nur dann in Kraft gesetzt werden, wenn das Mehr
wertsteuersystem in Kraft getreten ist Rechtlich ist es so, dass 
die.Zusatzfrage gleichzeitig mit dem Wechsel zur Mehrwert
steuer in Kraft tritt. Ich verweise auf den letzten Satz der Vor
lage, Offenbar hat der Herr .Professor diesen nicht gelesen; er 
hat auch nicht 9eflll3fkt, dE!,88 die Zusatzfrage~ AHVeine·ge
nau gleiche rr{3.Qestellung wie die Zusatzfrage von 0,3 Prozent 
beinhaltet 
Ich glaube, wir können dieses Gutachten mit Ruhe beiseite le
gen; im Grunde genommen hat es nichts qualifiziert, hpch
stens hat sich der Professor abqualifi~ert 
Nun zur Minderheit 1 (Mauen Rolf): Wn- stimmen für nicht zu.· 
Ich möchte Herrn Mauch aber in diesem Zusammenhang klar 
sagen: Wenn er hier von Ertragsneutralltät spricht, dann 
täuscht er sich. Die 6,2 Prozent Mehrwerfstei:ter weiden rund · 
850 Millionen Franken - wahrscheinlich eher mehr :... in die 
Bundeskasse bringen. Aber das ist uns recht; wir sind ja dafür, 
dass die Besteuerung der Dienstleistungen etwas mehr in die 
Bundeskasse bringt Umgekehrt muss ich aueh sagen, dass 
die genannte Zahl des Ausfalls durch die Taxe occulte wahr
scheinlich zu hoch ist, denn sie ist auf einer Basis von 1990-be~ 
rechnet. als wir hohe Investitionen hatten Heute sind die I nve
stitionen rückläufig, folglich Ist auch der Ausfall kleiner. 
Politisch gesehen haben wir alle Chancen, diese Vorlage mit 
6,5 Prozent durchzubringen, unter zwei Voraussetzun110n: 
dass die Bundesratsparteien geschlossen mitmachen und 
dass der Bundesrat diese Vorlage unterstützt. 
Ich erwarte nun vom Bundesrat ein Einlenken. Wenn er stur 
auf seiner Position beharrt. stellt er die 6,S'Prozent in Frage, 
und damit bleibt uns als Ausweg nur noch die Verlängerung 
der geltenden Ordnung. Mit der geltenden Ordnung können 
wir die Defizite. die wir Im Staatehaushalt haben, nicht ab
bauen. 
Ich nehme an, dass es auch dem Bundesrat ein Anliegen ist, 
aus dieser Oefi:zitWirtsehaft herauszukommen. Er soll hier 
seine Verantwortung wahrnehmen und mithelfen; dass wir im 
vierten Anlauf w einem neuen System kommen 
Damit bitte ich Sie, die Minderheitsanträge ab:zulehnen und 
die Mehrheit ;zu unterstützen, auch bei den übrigen Abwei
chungen, die wir sonst noch mit dem Ständerat bereinigen 
müSl?9n. 

Keller Rudolf: Ple Fraktion der Schweizer Demokraten und 
der Lega dei Ticinesl hält Im Rahmen dieses Differenzbereini
gungsverfahrens nochmals fest. dass sie die Einführung einer 
Mehrwertsteuer grundsätzlich ablehnt Diese Steuer ist asozial 
und bestraft vor allem die Kleinverdienerinnen und Kleinver
diener sowie das Gewerbe und die mittelgrossen Jndustriebe
triebe. 
Insbesondere zwei Massnahmen in dieser Differenzbereini
gung sind für uns indiskutabel: Mit fiesen Tricks versucht man, 
dem Volk diese Vorlage schmackhaft zu machen. Wie sollen 
denn diese 5 Prozent des Steuerertrags für Massnahmen zur 
Entlastung unterer Einkommen Oberhaupt verteilt werden? 
Wer soll das Geld erhalten? Wofür soll das Geld, das wir den 
Leuten zuerst nehmen, um es dann nach dem Giesskannen
prinzip wieder auszugeben, denn konkret eingesetzt werden? 
Das sind alles Abstimmungszüokerchen, mit denen man eine 
Mehrheit zu überzeugen hofft Wer den Vorrednern bis jetzt 
aufmerksam :zugehört hat. der muss diese Vermutung be
stätigen. 
Ins gleiche Kapitel gehört die Zweiteilung der Vorlage. Ob 
6,2 Prozent oder 6,5 Prozent Mehrwertsteuer, kommt es denn 
darauf an? Dies wird nur der erste Schritt für weitere Steuerer
höhungen sein, wie beispielsweise der SP-Vertreter, Herr 
Strahm Rudolf, vorhin hier am Mikrophon gefordert hat, indem 
er ganz deutlich sagte, dass diese Steuererhöhungen dann 
auch kommen sollen. 
Mit einer zweigeteilten Methode «ä la. billiger Jakob» versucht 
man, sich jetzt vor dem Volk aus der Verantwortung zu schlei
chen, Das ist alles Abstimmungstaktik, die von der SD/Lega
Fraktion nicht mitgetragen wird, Weil es «Hans was Heiri» ist, 
werden wir uns bei der Differenzbereinigung der Stimme ent• 
halten. 
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Unsere Vorstellungen gehen eher in Richtung einer Moderni
sierung der bestehenden Wust Wir gehen von der grossen 
Wahrscheinlichkeit aus, dass mit diesem überladenen Fuder 
die Mehrwertsteuer ein viertes Mal Schiffbruch erleiden wird 
Etwas hat diese Vorlage sicher nicht verdient: nämlich die Un
terstützung weiter Volkskreise. Ich bin eigentlich überzeugt, 
dass das Volk aucl:tin diesem Anlauf nein sagen wird Da ist es 
dann eigentlich auch egal, ob das Abstimmungsprozedere, 
wie es heute in den Zeitungen erläutert wurde, verfassungs
mässig rechtens ist oder nicht und ob die Abstimmungsfrei
heit der einzelnen ,Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ver
letzt wird oder nicht Man will einfach den Leuten die Mehrwert-
steuer aufzwingen;·aas ist äas Faktum: ' 
Diese Vorlage ist eine «Mehrsteuervorlage»; dazu sagen wir 
nei.n. 

Neblker: Die SVP-Fraktion unterstützt die Anträge der Kom
missionsmehrheit Bei uns stehen zwei Anliegen im Vorder
grund, nämlich erstens der Systemwechsel, also der Ueber
gang zur eindeutig besseren Mehrwertsteuer, und zweitens 
das Bestreben, einen Beitrag an die Sanierung des Bundesfi-
nanzhaushaltes zu leisten. • • 
Zum.Systemwechsel; Der Ui3bergang von derWa:renum~tz
steuer zur Mehrwertsteuer ist in der heutigen Zeit unerlässlich. 
·Es muss uns nun endlich gelingen, zu einem modernen Um
~eu~ystem zu gelangen, zu einem Umsatzsteuersy
stem; däs wettbewerbsnei.rtrar fst Beim härteren iritei,11atioii-a:
len Wettbewerb, bei dem sich die Taxe occulte bekanntlich 
einseitig negativ zu Lasten unserer Wirtschaft auswirkt; ist das 
ganz besonde(S wichtig. . 
Das sei auch Herrn Keller Rudolf.ins Stammbuch geschriebel'). 
Vielleicht studiert er einmal, wie die Mehrwertsteuer funktio
niert, bevor er sich hier dagegen äussert. Die Mehrwertsteuer 
ist eindeutig wirtschaftsfreundlich und leistet einen Beitrag an 
die Sicherung der Arbeitsplätze. Insofern stellt sie ;zweifellos 
das wichtigste Impulsprogramm zur Belebung unserer Wirt-
sc(:la~ da_r. . . · · ... 
Zum zweiten Anliegen, einem Beitrag zur Sanierung des Bun
deshaushaltes: Auch dieser Beitrag ist aus der Sicht der SVP
Fraktion unerlässlich. Schon beim reinen Systemwechsel auf 
6,2 Prozent gibt es gegenüber dem heutigen Zustand einen 
Mehrertrag von 800 Millionen Franken. Natürlich wurde dieser 
Mehrertrag schon längst ausgegeben-da hat Herr Bundesrat 
Stich recht-, aber wir sprechen von der Differenz von der bis
herigen zur heutigen Finanzordnung. Bei 6,5 Prozent beläuft 
sich der Mehrertrag auf 1,3 oder 1,4 Milliarden Franken. Die 
SVP-Fraktion ist der Meinung, dass wir diese 1,4 Milliarden 
Frankeri brauchen. 
Die landwirtschaftlichen Anliegen können nur dann voll befrie
digt werden -die Vertreter der Landwirtschaft sind sich dessen 
bewusst -, wenn auch die entsprechenden Mittel zur Verfü
gung stehen. Aber gerade weil wir uns dessen bewusst sind, 
sind wir der Meinung, dass der Antrag der Kommissionsmehr
heit, die beiden Anliegen zu trennen, realistiscti und zweck
mässig ist Wir müssen dann nur beiden Vorlagen - dem Sy
stemwechsel mit 6,2 Prozent und der Satzerhöhung auf 
6,5 Prozent - zustimmen. Aber damit wir diese Zustimmung 
erreichen, müssen die Regierungsparteien geschlossen hin
ter dieser Vorlage stehen: Die Aufteilung der Vorlage ist zwei
fellos richtig. Sie ist auch transparent Wir sind überzeugt, dass ' 
dieses Vorgehen zum Erfolg führen wird. 
Wir haben schon öfters Mehrwertsteuervorlagen überladen 

· und sind dann gescheitert Jetzt machen wir einmal eine klare 
Unterscheidung zwischen Systemwechsel und Mehreinnah
men für den Bundeshaushalt Dann kann der Stimmbürger of
fen und frei Stellung nehmen. Ich bin überzeugt, dass er bei
den Vorlagen zustimmen wird, wenn wir ihn entsprechend auf
klären und wenn wir auch den Bundesrat und den Finanzmini
ster dazu bringen, sich klar hinter die Vorlage zu stellen. 
De SVP-Fraktion ist auch mit der neuen Lösung einverstan
den, die die Kommission in bezug auf den sozialen Ausgleich 
vorschlägt Einan sozialen Ausgleich brauchen wir mit der Ein
führung der Mehrwertsteuer. Es ist unbestritten, dass mit der 
Besteuerung des Konsums und der Dienstleistungen alle Ein
kommensschichten betroffen werden. Die Betroffenheit wirkt 

sich natürlich jnsbesondere bei den unteren Einkommens
·schich~en stärker a4s. Dass man hier einen Ausgleich findet, 
ist ein Akt der sozialen Gerechtigkeit, zu dem wir stehen. Den 
Ausgleich bei den Krankenkassenprämien herbeizuführen, ist 
zweifellos richtig und einfaci,. 
Wir lehnen also die Anträge der Minderheit 1 (Mauch Rolf) und 
dElr. Minderh.~il: ll. .($.@tl_m. t=l.L!(i~K.) ab, wei_l .• ~~ vori ~e_n_ ~tr:ä~,
gen der Kommissionsmehrheit überzeugt sind 1:1nd weil wir 
nun in der Volksabstimmung Erfolg haben müssen. Wir verste
hen den Bundesrat. dass er umgekehrt auf den ö,5 Prozent 
beharnm · muss. Aber die Parlamentarier - Herr Bundesrat 
Stich, Frau Bundesrätin und Herren Bundesräte .:.:. haben ja · 
dann den Abstimmungskampf auszufechten und·müssen die 
Vorlage beim Stimmbürger vertreten. Die Parlamentarier sind 
näher beim Stimmbürger als der Bundesrat und können er
messen, ·was moglich ist und was nicht möglibti ist: ·· ·. · · · 
Ich habe Erfahrung bei Finanzvorlagen und freue mich auf die
sen Abstimmungskampf. Dabei werde ich mich für zwei Ja -
für 6,2 Prozent und für 6,5 Prozent- einsetz~. ·Obrigens ?Uch 
für den Zuschlag für die AHV. · · · · 

M. Spielmann: Le debat sur ta TV_A se cristallise ~ujoµr<,1'h!li. 
· surdeüx points, D'une part, il y a un debattactique'surla.ma- · 

niere ~e presenter le paquet au peuple et, d'autre part, ·iJ y a ·ur1 
·debat : .. :qui semble etre fondamental pour le parlement- pour 
savoir s'il taut fixer le taux ä 6,2 ou a 6,5 pour cent . • 
En 1alt,. les vraies· qaestions·'$0nfevacuees ·de reäebat :r.iom,
bre d'entre vous se rallient a la proposition de 6,2 pour cent et 
acceptent le principe de la TVA Par"mesure de simplification, 
ils tentent <;le faire croire a la population que l'lcha d'au
jourd'hui serait tout simplement remplace par la TVA, que le 
taux seralt le meme etque, par consequent, il n'y aurait pas de 
changement fondamental. lis oublient au passage que ce ne 
sont pas les memes qui paieront la TVA que ceux qui paieront 
les 6,2 pour cent d'lcha, car ils sont en partie payes a l'exte
rieur du pays. Avec votre projet, on les prelevera dans le pays 
et sur la cansommation et les services, en tenant compte 1ndis
tinctement de la capacite contributlve de chacun. lls ooblient 
de dire aussi que l'ensemble de ces demarches s'inscrit dans 
une direction qui vise a alleger, voire - camme c'est d'ailleurs 
propose-a supprimer l'impöt federal direct, 
Or, on sait que taute suppression de celui-ci profite avant tout 
aux revenus eleves ou tres eleves - je n'invente rien, car tout 
ceci est ecrit dans le message du Conseil federal. Bien sOr, 
tout ce processus de transformation de la fiscalite, qui tient 
campte de la capacite contributlve de chacun et prend en 
campte la realite economique pour fixer des taux d'imposition 
differents eh fonction des revenus de chacun, sera supprime 
et remplace par une TVA pretevee a chacun de maniere indis
tlncte sans que soit discute, si ce n'est au moyen de l'arrete C 
qui contlent des mesures vraiment derisoires; la question de 
l'equite sociale entre les differents contribuables de ce pays. 
II y a bien sOr une demarche qu'il est difficile de faire-admettre, 
d'autant plus difficilement que le peuple a deja refuse a trois 
reprises l'introduction de la TVA Alors, ta question fondamen
tale qui se pose est: comment est-ce que vous allez faire cam
prendre et faire croire ä la population que tes 6,2 pour cent de 
l'lcha equlvalent aux 6,2 pour cent de la TVA et qu'il n'y aura 
pas de charigement, alors que ce ne sont pas les memes qui 
paient? Comment allez-vous faire camprendre a la population 
qu'il taut accepter tout d'un coup des modifications qu'elle a 
rejetees ä trois reprises? Je rappelle, pour la question des fi
nances de la Confederation, qu'il y a d'autres possibilites, 
d'autres perspectives. Le 3 juin 1991, le lendemain du rejet en 
votation populaire du dernier paquet financier contenant u.n 
projet de TVA, j'ai depose des propositions - plus d'une dou
zaine de propositions - qui tracent quelques pistes pour trou
ver les necessaires ressources financieres pour la politique de 
la Confederation, notamment la politique sociale. 
Alors, dans une periode ou l'on prend des deci~ions comme la 
suppression du droit de timbre qui fait perdre plus de 
400 millions de trancs ä ta Confederation, comme l'acquisition 
de materiel militaire qui pose de gros problemes de finance
ment, comment voulez-vous faire comprendre ä la population 
qu'il faut qu'elle se serre la ceinture. qu'il faut que les riches 



paient moins <fimpöts et que toute lt~ pop11latiQl'I, passe ä la 
Cil,isse ge la m~me ma.niere et qu'on remplace l'impot Qui est 
paye par des gßfle ä l'exterieur du pays par 1,me imj)oßiticm di• 
recte, ce qui amputera Je revenu, le powoir d'achat de cette 
meme population? Je vous laisse lß solo d'expliquertc,utoela, 
mAis je ,eomprends 9ien qu'il e$l de votfe interet .9ß ~e 
<!IV..antt91Jtd'ul"! ta.(:U(de 1VAa6,2Q.U a(>,9 pgurQ8rit9tdeoom
pliquer au maximum les affaires pour esf;ayer de taire'passer 
votre m8$Sa9e, Je s1,lis persuade que le peuple saura donner 
la vraie reponse, c'est-ä-dire le rejet de ce paqyßt tel que vous 
tepropos.ez 

Thilr: Die Behandlung der Meh~rtsteuer-Vorlege entwickelt 
sich mehr und mehr~ einem Trauerspiel. Wir haben hier ein 
eindrückliches Seispiel dafür, dass wichtige finam:politisehe 
Ent89heide nicht In diesem Hause falleri, sondem anderswo, 
bei den Wirtschaijsverbänden. Sie haben es fertig9ebraeht, 
daasein einmal geschlossener Kompromiss nun 'l\'iederunter• 

..graben wird Deren Druck hat dazu geführt, de.es wir heute er
neut·einen Ant~g diskutieren müsßSrl, dE;ll' die 1.1rßprOngllch0 
Kompromisslinie verlässt und dem Volk neu elneAu~ahlsen• 
dung von Fragen unterbreitet Man will dem Volk die Frage 
stellen: Willst du mehr oderweniger Steuern bezahlen? 0.88 ist 
die O!!int~nider Zweiteilung der Vorlage. · 
Wenl'J Sie die Frage :,:;o stellen, wi$$e11 Sie, Wa$füreineAntwort 
~ erhalten All jem,, die heute bezOglich des 'ßa~s von 
6;ij Prßzent ncotr·Optimismusverbrelten, t,aben doch entwe
der Illusionen, oder dann sind sie bösgläublg. 
Wenn man die Frage beim Satz von 6,6 Proz(fflt richtig $teilen 
würde, dann müsste man doch ang~ichts der heutigen Fi
nanzlage des Bundes und auch angesichts der unbestrittenen 
Notwendigkeit der Sanierung des Bundeshaushaltes dem 
V<llk gleiehzeltig die Frage stellen: Willst du 6.2 Proient bezah
len und beispielsweise die AHV-Leistungen abbauen o<:ter in 
einem anderen Bereich einschneidende EinflJ)arungen amp
tier1;W1n? Dahn wäre die Frage fair und korrekt gestellt Aber 
wenn Sie einfach mit zwei Sätzen daherkommei:i und die Kon_• 
sequenzen d~r beiden-Sä® nicht darl(:tgen, die :zwangs
läufig eintreten werden, finden Sie sich bereits heute mit dem 
tißferen Sa4 ab. 
In der l<ommisßion wurde ausgeführt, die bür~ichen Par• 
telen, (lie heute alle noch bE;lkunden, dass sie für 6,5 Prozent 
sind, mOS$ten die FOhrungsverantwortung übernehmen und 
in ihren Verbänden und in ihren Kreisen den Satz von 6,5 Pro
zent beliept machen; diese Bekenntnisse haben wir gehört 
Al:ler schon bei der letzten Abstimmung wurde von Führungs
verantwortung gesprochen, und dieser Anspruch wurqe nicht 
eingelöst. Die Vorlage scheiterte kläglich, weil gerade die Wirt
scha,ttsverbände, die heute die Zweiteilung durchsetzen wol• 
len, damals nicht mitgemacht haben. Jetzt meinen sie, dass 
die Ausgangslage dl(')Sbezüglich völlig anders und besser sei. 
Herr J!ieger hat ausgeführt, es gehe darum, jetä einfach eine 
Vd~age zu bringen, die ermögliche, dass wirklich nur. dieser 
SY$ieinwedhsef vollzogen werde. Er hat ausgeführt, es gehe 
nicht darum, nun diese 6,5 Prozent abzulehnen. Er hat auch 
gesagt, die Zweiteilung 50fle garantieren, dass dieser Syi,tem• 
wechsel eine Chance hat. Das 1st ein Widerspruch; er hat zwar 
von szenarisohem Penken gesprochen, aber wenn Sie szena
risoh denken, müssen Sie es doch anerkennen und ~ptie• 
ren: Wenn von zwei gestellten Fragen die eine negativ beant•' 
WQrtet wird, wird doch das Szenarium so sein, dass diese 
Frage nicht mehr gemellt werden kann. 
Wenn Sie 6,5 Prozent zur Entscheidung vorlegen - und das 
Volk wird zu diesf;ln 6,5 Prozent nein sagen -, wie wollen Sie 
uns heute weismachen, dass man dann in einem Jahr <:,der in 
zwei Jahren, wenn ea vorn Bundeshaushalt her notwendig ist, 
was heute schon absehbar ist, reagieren soll; wie wollen Sie 
dann dem Volk erklären, dass nun dOQh 6,5 Prozent unbe
dingt nötig sind? 
Man wird doch dann in diesem Saal so argumentieren: Das 
Volk hat entschieden, es hat die Wahl zwisc~en 6,2 und 
6,5 Proient gehabt; es hat sich für 6,2 Prozent entschieden,, 
und wir respektieren den Volksentscheid - Punkt, amen. ' 
Aus all diesen Gründen Ist für uns völlig klar, dass es eine 
unehrliche Art und Weise der Präsentation ist. wenn Sie nun 
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die1;1e Zweiteilung w,ollen; Sie wollen im Prin;llp lediglich den 
System,wed1$el i.and haben den tieferen Satz bereits akzep
tiert, obwohl Sie ganz 9ena1.1 wissen, dass wir mit diesem tiefe
ren 5atz be-;zOglich des Hau('tialteß in eine unmögliche, in eine 
dramatische Situation kommen werden, Sie tragen dann die 
Verantwortung dafür, 
,f\l!S $0ilaler .~n<I &.ol09isdler Siolrt kann man dem nic,ht z_u:. 
stimmen, ~Jt fi'lr yns dann ld'ar ist: Wenn die 'Sanierung des 
Bundß§haushalts kommt, wird :zuerst im ökol~isehen und Im 
sowten Bereich gespart, und über eine Satiemö}'J1,.1ng wird 
dann keine Olsku~on mehr stattfinden Wenn ee der bürgerli
chen Seite lediglich um den Systemwechsel geht, dann inüs
eßll Sie eigentlich dßm Anmig der Mindemeit ~ -(-M~cil Rolf) -
zustimmen und dazu mehen, dass Sie nurß,2 Prozent wollen. 
Wir w1$Sen, dais bel 6,2 Prozent Mehrwertsteuer die Pro• 

· bleme, die heuw !Qlcm $lchtbar 8ind, nicht -gelöst werden • · 
können. 
Oeshalb Ist die gnlne Fraktion für 6,5 Prozent Wir' können 
heute noch nicht sagen, ob wir dann am Sehluss diese Mehr
wertsteuervorlage weptieren werden, weflll Sie-d{eser,i An
trag ilblehnen. 

Dreher: Die APß;Fraktion stimmt einstimmig der Mehrhelt __ ru: 
Wlrwollen den Systemweohsel, weil wir einewettbewerbsneu-
trale Umsatzsteuer brauchen, aber auch weil wir der A!Jffas
$Ung sind, dass wlr.'lfnsere Obrigen meuerpofltischoo·F.ords-. 
n.mgen einfacher durchsetzen können, wenn der System
wechsel einmal geschafft sein wird. 
Hinsichtlich des -Saueslst sieh unsere Fraktion nicht einig. Es 
gibt eine Gruppe, die sagt: 6,2 P'roient, «Jicht mehr. Wenn wir 
dem Staat, insbesondere dießem Parlament, neue Einnah
men geben, dann nehmen die Ausgaben aofortwieder zu. Sie 
nehmen ja auch ohne neue einnahmen zu, wie wir fast jeden 
Tag eufs neue erleben. Die andere Gruppe sagt: Ob man bei 
Konsumausgaben von 100 (}00 Franken 6200 Franken oder 
6600 Franken steuern bei.ahlt, Ist wirklich «Peanuts». Diese 
~el Gruppen sind da. 
Dm;halb begrOssen wir den Entscheid, dass dem Volk einer
seits der schlanke Systemwechsel mit 6,2 Prozent vorgelegt 
wird, In Verbindung mit der Zusatzfrage, ob man für die Sanie
rung der vom Parlament marode gemaetiten Bundesfinanzen 
noch zusätzlich 0,3 Prozent bewilligen solle. 
Wir weisen aber zurOek, dass Verantwortung für den Staat in 
der ZUstimmung w 0,3 Prozent respektive 6,5 Prozent Aus• 
druck finden sol~ Verimtwortung gegenüber. dem Staat be• 
glnnt damit, dffllS nicht ine Blaue hinaus Ausgaben beschlos• 
sen werden, von denen man i,chor, in guten Zeiten nicht 
weiss, wie sie flrtanziert werden sollen, gani zu schweigen von 
Zeiten einer Rezession. , 
Ich verkenne nicht, dass in unserer Partei Kräfte vorhanden 
sind, die keine Mehrwertsteuer wollen. Wir werden uns aber 
dafür einsetzen, dass sie mit der APS-Fraktlon geschlossen an 
diesem Karren mltliehen werden und dass wir dieses Mal die 
Volksabstimmung schaffen. Es fst insofern eine andere Lage 
entstanden, als es zum ersten Mal den Anschein macht, dass 
auch der Schweizerische Gewerbeverband sie gutheissen 
wird, Noch nie ist eine Mehrwertsteuervorlage daran geschei
tert, dass die eine oder andere Regierungspartei nicht mitge
macht hat, sondern sie ist jedesmal daran gescheitert, dass 
der Gewerbeverband und die mit Ihm vert,undenen fortschritt• 
liehen Kräfte dagegen mobil gemacht haben. 
Wenn Sie diese Vorlage über die Hürde der Volksabstimmung 
bringen wollen, ist es aber höchste Zeit, dass das Geschwätz 
Ober WE;litere «neue Steuern» aufhört, insbesondere dieses 
«Gehupe» um eine CO~-Steuer. Glauben Sie nicht, dass die 
Stimmbürgerin und der Stimmbürger einfach zuschauen und 
sagen werden: Nun, dann kommen halt noch diese und jene 
Steuer, diese und jene Abgabe, und zu alledem die Mehrwert
steuer. Denken Sie einmal realpolitisch und setzen Sie Priori• 
täten, wie Sie dem Souverän das vorzulegen gedenken. Bela
sten Sie diese Vorlage nicht mit neuen, unnützen Diskussio• 
nen um neue Steuern und Abgaben, von denen ganz und gar 
nicht sicher ist, dass sie dann auch umgesetzt werden und ge• 
gebenenfalls die Hürde der Volksabstimmung passieren! 
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Ledergerber: Die Mehrwertsteuer steht'nicht auf der Wunsch
liste der Haushalte; sie steht nicht auf der Wunschliste der 
Konsumentinnen und Konsumenten, und sie steht nicht pri
mär auf der Wunschliste der Arbeitnehmerinnen und der Ar
beitnehmer. Sie entspricht.einem .Bedürfnis der Wirtschaft, die 
endlich .die Taxe occulte abschaffen will; sie entspricht wahr

·.scheinlich einem Bedürfnis . der., Volkswirtschaft,- die eine 
modernere Steuer haben· will - aber dieses Bedürfnis steht 
nicht au{ der Wunschliste de~ Konsumentinnen und der Kon
sumenten! 
Nun ist die Situation so, dass.man zwar den Konsumenten und 
Konsumentinnen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern ·erklären kann, warum eine Mehrwertsteuer im jetzigen 
Zeitpunkt eine richtige Lösung sei Man kann es erklären mit 
den grossen Problemen bei den Bundesfin~nzen, man kann 
es erklaren mit der Art der Besteuerung der gehobenen 
Dienstleistungen; man kann es erklären, wenn wir auch darle
gen, dass man eine soziale Kompensation bei den tiefen Ein
kommen eingebaut hat Das kann !'llan machen, Aber was 
heute nun vorliegt, ist doch von Ihrer Seite eine Art plebiszitäre 
Schlaumeiereil 
Wi~-ha~!'l vorher vef°t?ucht, miteinander ein Pak.et zu erarbei
ten, das tatsächlict:i von beiden Seiten ei_ne einigermassen ab
gerundete_ Lösung• beinhaltet hä):te; Sie sind jetzt aus solchen 
plebiszitären Ueberlegungen davon abgewichen. Ich kann 
das nicht v.erstehen. Es jst eine Schlaumejerei, es ist ein Ta
·scllenspielertrick 1ch müss · lhneri sagen',' mit Sicherheit 
kommt vor dem Volk eine klare Haltung wesentlich besser an 
als das Hin- und Herlavieren Alle Bundesratsparteien - die 
C'v'P, die FDP, die. SVP - 'sagen: Wir wollen und brauchen 
6,5 Prozent Nachher fragt man aber: «Wollt Ihr nicht doch nur 
6,2 Prozent?» 
Haben Sie denn beim F/A-18 auch gefragt: «Wollt Ihr nur 20 
ode_r 34 Flieger?» Oder haben Sie gefragt: «Wollt Ihr nur 30 
oder eventuell doch 40 Waffenplätze, wenn es im Interesse 
des Landes wäre?» 
Politische i=ührungsverantwortung heisst doch,-dass Sie dem 
Volk.klaren Wein einschenken; dass Sie eine Lösung vorschla
gen, von der Sie heute alle sagen, es sei das, was nötig ist, es 
sei das, was richtig ist; alles andere ist diese plebiszitäre 
Schlaumeierei. 
Herr M.auch Rolf, mit 6,2 Prozent..,. diese Lösung bezeichnen 
Sie als schlank - haben Sie nicht einfach den Schrittwechsel, 
das wissen Sie so gut wie wir. Auch 6,2 Prozent bringen Mehrs 
einnahmen von etwa 850 Millionen Franken respektive bela
sten die Haushalte zusätzlich mit rund 2 Milliarden Franken. 
Ich weiss nicht, was an dieser Lösung schlank ist, undwieviel 
schlanker sie tatsächlich wäre als 6,5 Prozent Aber wenn Sie 
die Geschichte mit dieser zunehmend defizitären Entwicklung 
des Bundeshaushaltes ernst nehmen, können Sie doch nicht 
mit solchen Schlaumeiereien fahren! 
Ich stelle fest, dass jetzt endlich der einstimmige Bundesrat 
auf diese Kompromisslösung der Bundesratsparteien einge
schwenkt ist Und anstatt sich zu freuen, dass die Bundesrats
parteien und der Bundesrat tatsächlich am gleichen Ort ste
hen, machen Sie diese plebiszitären Schlaumeiereien, von de
nen ich meine, dass sie nicht zur Rettung der Vorlage führen. 
Die Rettung wird vielmehr darin bestehen·, dass das Volk allen
falls sagt: «Wir müssen eine Lösung finden, und wir wollen jetzt , 
eine Lösung haben, die Zukunft hat» Aber das ist keine Füh
rungsstärke dieser Regierungsparteien! 
Die SP-Fraktion wird nach wie vor an dieser Position festhal
ten. Wir sind für einen Schrittwechsel, für einen Uebergang zur 
Mehrwertsteuer. Wir wollen dabei eine soziale Abfederung bei 
den tiefen Einkommen; das ist in"derVorlage realisiert. Wir wol
len, dass aber auch ein Beitrag zur Sanierung der Bundesfi
nanzen damit verbunden ist Wir werden deshalb in der heuti
gen Abstimmung voll hinter dem Bundesrat stehen. Wir wer
den diese Variante, die wir bisher vertreten haben, weiter ver
treten. 
Ich bitte Sie de~halb, c{er Minderheit II (Strahm Rudolf) zuzu
stimmen, den Antrag der Minderheit 1 (Mauch Rolf) abzuleh
nen und auch das vorgeschlagene Splitting, das nicht der 
Weisheit letzter Schluss sein dürlte, abzulehnen. 
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David: Die Kommissionsmehrheit unterbreitet Ihnen hier drei 
klare Beschlüsse, die meines Erachtens nach langen Ausein
andersetzungen einen Reifegrad erreicht haben. Es darf uns -
ich sage das ganz offen - 1 jedenfalls die Bundesratsparteien, 
mit.Stolz, erfüllen, dass wir nach langen Au~e.inandersetzun
gen zu diesem Ergebnis gekommen -~ind. foh bitt!:! Sie daher -
ich möchte das auch-den Damen und-Herren-der sozialctemo
kratischen Fraktion sagen -, sich heute auf das Grundsätzli
che, auf das Wichtige in dieser Vorlage zu besinnen. 
Das Wichtige und Grundsät2!liche dieser Vorlage besteht, wie 
es hier an diesem Tisch von zahlreichen SprecherA· ausgeführt 
worden ist, in drei Punkten: . . .. . •. . . • .. , "' 
Erstens schaffen wir für unsere Volkswirtschaft ·ein \;emünfti
ges Steuersystem, das es unserem La:nd, insbesondere unse-

, rer Exportindustrie, erlaubt, auch in der .jetzigen-!&Cbwiar.igen -
Situation auf den ausländischen Märkten mit gleichlangen 
Spiessen anzutreten'. · · 
Wenn Herr Keller Rudolf hier ausgeführt hat, das sei eine Lö
sung, die für ihn überhaupt nicht in Betracht_kqr:nro~. r:t:1.iros.ic,h_ 
ihn zurückfragen: Was sagt er denn zu den Arooitslosen, wenn 
wir hier nicht endlich eine Lösung zustande bringen, die un
sere. Exportwirtsch~ aaf die:gleiche Ebene vers.et2:t wiß. dte·. 
übrigen Konkurrenten dieser.Wirtschaft?. · 
Das sind Antworten, die man heute zur Frage der Arpeitßlosig0 

keit geben muss; man kann sich nicht in unbestimmte Vorstel
lungen zurückziehen, dass ~ir ei.r:i.ganzQJ)d~l?.,Yi~ b.e~..ßC~-
System hätten, das wir dem Volk unterbreiten möchten. Wenn 
wir das anhören, was die Gegner dieser Vorlage heute gesagt 
haben, so haben sie uns keine Alternative unterbreitet, die in ir
gendeiner Form den volkswirtschaftlichen Problemen unse
res Steuersystems gerecht werden könnte. 
zweitens erachtf)n wir es als ebenso dringend und wichtig, 

, dass 'diese Vorlage einen Beitrag an die Bundesfinanzen er
bringen muss. 
Drittens ist es ebenso wichtig, dass diese Vorlage sozialver
träglich sein muss. Es ist hier sehr wenig davon gesprochen 
worden, dass diese Vorlage 500 Millionen Franken für die Prä
mienverbilligung der Krankenkassen bringt Das ist keine 
neue Sozialleistung, sondern eine Leistung, die dieses neue 
Umsatzsteuersystem sozialverträglich macht 
Hier muss ich Herrn Strahm Rudolf entgegentreten, wenn er 
an diesem Tisch sagt, diese Steuern würden die Haushalte mit 
_zusätzlichen 479 Franken belasten. Das sind Zahlen, die der 
Kommission nie vorgelegen haben, die Herr Strahm irgendwo 
aus dem Hut gezaubert hat und die nach meiner Meinung 
ganz klar nicht stimmen. Wir machen diesen Sozialausgleich 
und sorgen dafür, dass die unteren Einkommen mit dieser 
Massnahme in etwa ähnlichem Masse ehtlastet werden kön
nen, wenn dieses neue System eingeführt wird 
Für mich führt diese Diskussion um den Steuersatz von 6,2 
oder 6,5 Prozent und darum, ob man das in eine oder in zwei 
Vorlagen hineinnimmt, letztlich auf ein Nebengeleise. Da bitte 
ich nun die Sozialdemokraten, über ihren Schatten zu sprin
gen und das auch anzuerkennen. 
Es geht in meinen Augen um dasselbe wie öeim B!3nzinzoll. 
Beim Benzinzoll hat man mit guten Gründen sagen können: 
25 Rappen sind die einzige Lösung für die Bundeskasse, wir 
müssen mit 25 Rappen vor das Volk Ich gebe durchaus zu: 
aus unserer Sicht kann man diese Stellung einnehmen. 
Auch geht es darum: Wollen wir den Spatz in der Hand oder 
die Taube auf dem Dach? Wir haben die 20 Rappen erhalten, 

· das Volk hat zugestimmt, weil wichtige Organisationen - da 
kann man über die Verbände r;_eden, wie man will - gesagt ha
ben: Wir tragen diese Lösung mit Wir müssen in Gottes Na
men alle Kräfte, die in diesem .Land in einem Abstimmungs
kampf eine massgebende Meinung haben können, hinter die
ser Vorlage vereinen. Wenn der Gewerbeverband bereit ist, 
diese Vorlage in dieser Form mitzutragen, ist das - ob man 
nun links oder rechts steht - ein ganz wichtiger Punkt, der für 
diese Lösung spricht, die Ihnen die Kommissionsmehrheit un
terbreitet 
Ich bitte Sie daher mit der CVP, dem Antrag, wie er Ihnen von 
der Kommissionsmehrheit unterbreitet wird, zuzustimmen 
und die beiden Anträge der Minderheit 1 (Mauch Rolf) und der 
Minderheit II (Strahm Rudolf) abzulehnen.- · 
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Früh: Verschiedene Kollegen haben heute den Schweizeri
schen Gewerbeverband liebenswürdigerweise in ihre Voten 
eirJ9ebettet Ich fühle mich als dessen Präsident doch etwas 
angesprochen.. · 
Im Parlament von Appenzell Ausserrhoden wird wahrschein
lich am wenigsten gesprochen, weil-wir einander.zuhören und 
weil wir einander auch glauben. Ich weiss deshalb nicht, wieso 

· ich hier jedesmal wieder von neuem bestätigen inuss, dass 
der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) für den Umstieg 
auf die Mehrwertsteuer eintreten wird Ich habe das während 
der ersten Debatte und in einer zehnminütigen persönlichen 
Erkfärung wphf zur Geriüge gesagt Das sollte dotj1 eigentlich 
genügen. 
Der SGV besteht aus 300 Ver.pänden und 300 000 Mitgliedern. 
Da wird· es wohl verschiedene Meinungen geben, wie übri
gens auch in den Parteien, In den Mieterverbänden und auch 
in den Gewerkschaften. Es liegt wohl in der Natur der Sache, 
dass dem so ist Es wird solche geben, die dagegen sein wer
den, wie andere auch, die nicht dem Gewebeverband angehö• 
ren. Es wird solche geben, _die für 6,2 Prozent sind, und es wird 
auch solche geben, die für6,2 Prozent plt!s 0,3 Prozentpunkte 
sein werden. Aber ich kann keine Bestätigung abgeben, dass 
der Gewerbeverband mit300 000 Mltglledem zu 6,5 Prozent ja 
sagen wird; das werden Sie wohl von mir auch nicht ver-
langen. . 

M. Matthey, rapporteur: Le debat que nous venons d'avoir da
montre c_tairement que les positlons etaient affirmees avant 
cette Journee et qu'elles n'ont pas varle entre les debats de la 
commisslon et ceux d'aujourd'hui, de sorte qu'il n'y aura 
guere de surprise dans las votes. II n'y en a pas eu dans l'argu
mentatlon. Nous n'avons guere entendu, au cours des inter• 
ventions, de nouvelles theses en faveur de l'une ou l'autre des 
solutlons. C'est pourquoi nous aimerions rappelet, au noin de 
la ma.torite de 1a commission, ies raisons poor l~ueßes II 
nous parait indispensable de passer ä un regime de TVA et 
d'abandohner le regime acti..lel qua l'on voudrait ameliorer, no
tamment M Kelter Rudolf. 
II taut refever ä nouveau que -ia Suisse raste le dernier pays 
d'Europe occidentale ä ne pas connaitre un impöt de consom
matlon qui ait une base plus iargeque les marchandises et les 
investlssements. II y a lieu de tenir compte de l'e'(otution du 
panier de la tnenagere, c'est•ä.dire de la composition et de 1a 
representativite des depenses des menages, et de 1a nouvelle 
structure de notre economle ou le secteur tertiaire et la 
consommation de services oht prls une part de plus en plus 
importante. 
II taut ameliorer la capacite concurrentlelle de notre pays. Lä je 
me toume vers M. Mauch Rolf, qui a dit qu'II ne fallait pas lier le 
probteme de l'assainissement des finances federajes ä celul 
du charJ98ment de regime financier. On nous a souvent dit, 
Monsieur Mauch, qu'il fallait tenir compte de la capacite 
concurrentielle de l'6conomie suisse pour pouvoir soutenlr la 
modlfication du regime financier - le passage cfe l'lcha ä la 
TVA Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller devant le peuple 
suisse en modiftant purement et slmplement un taW< frscal, 
c'est-a-dire le passage de l'lcha ä la TVA. sans lul dire en 
m&netemps que le pays a besoin d'argent; nous devons ega-
lement dire aux milieux economiques qui, jusqu'ä present, önt 
combattu le taux de 6,5 pour cent pour lul preferer un taux de 
6,2 pour cent, que ce taux de 6,2 pour cent, dans le cadre des 
finances federales, est insuffisant. La commission le precise et 
l'a clairement affirme dans son debat Nous avons absolument 
besoin d'une augmentatlon de ce1aux pour pouvoir, tres par
tiellement d'ailleurs, faire face aux besoins de la Confedera
tion. II y a donc lieu de faire comprendre non seulement ä la 
population, mais egalement aux milieux economiques, que si 
l'on veut ä la fois changer le systeme et ameliorer la situation 
des flnances federales - ce qui est une necessite sur le plan 
purement financler et econom.ique - il taut augmenter le taux 
de 0,3 pour cent C'est un discours qui sera difficlle en cette 
periode ou 1a population n'est guere encline ä nous accorder 
des augmentatlons de recettes, mais M. David a bien men
tionne les possibilites qu'il y avait eues, en particulier avec 
l'augrnentation des taux sur les carburants. 

Nous voulons dire aussi ä MM Keller, Spielmann et Strahm 
que la TVA n'est pas aussi asoc:iale qu'ils le laissent entendre, 
et que sortir l'fmpöt de consommation de l'ensemble du sys
teme fiscaJ suisse n'est pas non plus une fa9on d'examiner, et 
surtout de parler, completement de la situation. Avec l'lmpöt 
federal direct, Aous avons-et, personnellement, je ~nsidere„ 
que c'est un bfen - un impöt extremement progressif. Sf nous 
introduisons 1a TVA, il y aura certes, pour les salaires les_plus 
bas, une certaine augmentation de la fiscalite, c'est l'evidence. 
Mais on ne tient pas campte, dans les estimations-qui ont ete·· 
faites, de ce qui d~vrait normafement _se pa$Ser,. c'.est•j~ire .. 
que l'ellminätlon de l'lcha sur les investissements. devrait 
aboutit, la egalement, ä une baisse des prix, si la concurrence 
joue et sl, encore une fois, ce passage se.fait de-fa~n com
plete, comme nous l'esperons. 
De mäme, il taut tenir compte de la participätlon aux prirries 
d'assurance-maladie. Dans les conditions actuelles et sarjs 
versement de subventlons federales sup~nb;lir~.a'.$1,1~ _ 
tant au 1,3 mllliard defrancs deJä octroyes ä l'assurance-mala
dle, sl nous versions 550 millions de plus, ce seraient las salal
~es les plus modestes qul en beneflcieralent Je prends·1es 
chiffres qui nous ont ete communiques. SI je transforme. le re
venu imposable en revenu effectif: une personne seole avec 
un revenu pouvant se monter Jusqu'ä 22 000 francs, 1:1n co_uple 
sans enfant jusqu'ä environ 35 000 francs et l..lfl couple av:ec 
deux enfants Jusqu'ä 40 000 francs verraient feur assurance
maladie nettement mieux prise en charge par le systeme de 
compensation que nous allons instaurer. 
II y a donc lncontestablement un certain nombre d'avantages, 
ä introduire ä fa TVA, non seulement en termes economiques 
et d'eurocompatibilite, mais egalernent dans l'introduttion 
d'un systeme qui elargit la basefiscale, qui donne une possibi
lite de compensation et qui, surtout, preserve ä terme les pos
siblfites de recettes de la Confederation. 
II estvrai aussi que si, par hypothese, le peuple venaitä refuser 
le 0,3 pour cent d'augmentation, II serait ä terme plus dfflicile 
d'augmenter la TVA Mais si le peuple venait ä refuser le 
0,3 pour cent ou l'ensemble du paquet, quelle augmentation 
de 1a fiscalite serait•il encore posslble de soumettre soit au 
Parlament soit au peuple pourtrouver les recettes supplemen
taires qui sont necessaires? Les propositions que le Conseil 
federal avait lui-meme suggerees ä l'epoque, c'est-ä·dlre 
l'introduction d'un lmpöt sur l'energie et la fiscalisatlon ä 
2 pour cent de la liste tranche de l'lcha, auralent aussi pour 
consequence une augmentation de la fiscalite des petits et 
moyens revenus, c'est vrai, sans la suppresslon de la taxe OC· ~- -
II semble qu'ä la sulte de l'ensembfe des travaux qui ont ete 
menes personne n'y trouve son compte, ce qui peut multiplier 
les oppositions, evldemment Mais on l'a rappel,, dans les 
propositlons qui devraient etre soumises au peuple, II y a la 
possibilite de se prononcer sur le changement de systeme, 
sur une particlpation ä l'assalniSsement des finances federa• 
les, sur la compensation SOCiale en faveur des revenus les plus 
falbles en matiere d'assurance--maladie, sur le prelevement 
supplementaire de 1 pour cent posslble en taveur de l'AVS 
pour des raisons demographiques. Par consequent, la majo• 

, rite de 1a commission estime qu'il y a lä matiere ä convaincre ä 
la fois le peuple et las organisations economiques de soutenir 
l'ensemble des propositions qui ont ete debattues ici. C'est 
mafgre avec une certaine confiance que 1-'on devrait pouvoir 
aborder fa difficile, mais necessaire, campagne d'information 
ä l'intention d~ la population avant Je scrutln de cet hiver. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Ich möchte im Namen der 
Kommissionsmehrheit zu vier Punkten Stellung nehmen: 
1. Insbesondere Herr Ledergerber hat mit seinem Votum ver• 
sucht, einen Widerspruch zwischen Wirtschaft und Bürgern zu 
kreieren. Das ist aus meiner Sicht grundlegend' falsch. Die 
Mehrwertsteuer ist gerechter als die Warenumsatzsteuer, die 
wir heute haben. Sie schafft zum ersten Wettbewerbsneutrali
tät im Innern, indem nicht nur die Güterproduktion mit einer 
Konsumsteuer belastet wird, sondern auch der Dienstlei
stungssektor, der in der Vorkswirtschaft zunehmend an Be
deutung gewinnt Dad1JrCh ist die Mehrwertsteuer viel besser 
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für den Bundeshaushalt als die Warenumsatzsteuer, selbst bei 
einem unveränderten Satz Die Mehrwertsteuer erfasst den 
ganzen Konsum ohne Wettbewerbsverzerrung und schafft da
mit für den Bundeshaushalt eine gesunde Einnahmenstruk
tur. Sie eliminiert die Investitionsbesteuerung, die sich im Mo
ment für den Bundeshaushalt dramatisch auswirkt Die Inve
stitionen gehen rapide zurück, und damit gehen •auch die Ein
nahmen für den Bundeshaushalt rapide zurück; daran kani, 
wohl niemand im Ernst ein Interesse haben. ' 
2 Die Mehrwertsteuer schafft Wettbewerbsneutralität für alle 
unsere Unternehmen, die im In- oder Ausland mit ausländi
schen .Produkten in Konkurrenz stehen, denr:i ~or.t besteht . 
keine Steuer auf den Investitionen. Bei uris besteht eine Steuer. 
auf den Investitionen, und diese Steuer fliesst selbstverständ
lich auch in den.Preis ein .. Wir haben doch kein lnter~se da
ran - besonders heute nicht-, für den Standort Schweiz wei
terhin Wettbewerbsverzerrungen aufrechtzuerhalten. Es nützt 
niemandem, wenn unsere Wirtschaft benachteiligt ist Es nützt 
der Beschäftigungslage nichts, und es nützt zuallerletzt den 
Schwächeren in diesem lande etwas. Deshalb ist die Mehr
wertsteuer nicht gegen die Interessen des Bürgers, s

0

ondem 
sie ist im Interesse der Wirtschaft, des BOrgers und des Bun-· 
deshaushalts. · . . 
3. Zur Belastung der niedrigen Einkommen: Herr Strah111 Ru
dolf hat Zahlen genannt, wie der Bürger mit tieferem Einkom
men.durqh d!~·Einf0hru.ng9er Mehrwe~euer :z;usätz!ich !;)ela
stet werde. Herr David hat das bereits korrigiert Ich möchte 
anfügen, dass diese Zahlen nirgends belegt sind und von mir 
aus gesehen zu wenig berücksichtigen, dass die Steuern, die 
heute auf den Investitionen erhoben werden,.selbstverständ
lich auch in den Preis einfliessen; dass es, wenn die Steuern 
auf.den Investitionen wegfallen, auf der anderen Seite auch 
eine Entlastung beim Preis gibt 
Trotzdem wissen wir und sagen es auch, dass die Ausdeh
nung einer Konsumsteuer auf den Dienstleistungssektor in 
der Tendenz die tieferen Einkommen mehr belastet, auch 
wenn t,ochwertige Dienstleistur:igen.mehr von Unt~mehmen · 
und Privatpersonen mit höheren Einkommen in Anspruch ge-

. nommen werden. Das ist ja gerade der Grund, warum wir den 
sozialen Ausgleich schaffen! Deswegen, Herr Spielmann, ist 
es falsch, wenn Sie uns sagen, wir spiegelten dem Bürger vor, 
der Uebergang zu 6,2 Prozent Mehrwertsteuer ergäbe keine 
Mehrbelastung. Wir sagen: Es gibt eine gewisse Umschich
tung in der Belastung, und deswegen machen wir den sozia
len Ausgleich. 
4. Zur «plebiszitären Schlaumeierei» von Herrn Ledergerber. 
Herrn Ledergerber und der sozialdemokratischen Fraktion 
muss ich sagen: Auch wenn wir alle hier drinnen die Bedürf~ 
nisse des Bundeshaushalts sehr genau kennen, so müssen 
wir doch zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle Bürger einver
standen sind, zusammen mit dem Systemwechsel auch Mehr
einnahmen zu bewilligen. Das ist ja gerade der Grund, warum 
wir die Trennung vornehmen wollen, damit auch jene, die zwar 
die Mehrwertsteuer wollen, aber die Sanierung der Bundesfi
nanzen auf eine andere Art angehen wollen, die Möglichkeit 
habeh, dieser Vorlage zuzustimmen. Wir wollen verhindern, 
dass derjenige, der zwar die Mehrwertsteuer will, aber in die
ser Vorlage für die Bundesfinanzen nichts tun will, gezwungen 
ist, die gesamte Vorlage abzulehnen - denn damit erreichen 
wir letztlich nichts. 
Selbst wenn der Bürger nur dem Systemwechsel zustimmen 
würde, wäre das eine gewaltige Verbesserung gegenüber 
dem Status quo. Es ermöglicht den sozialen Ausgleich, und es 
ermöglicht als einzige Variante,, in einem späteren Zeitpunkt 
diese Mehrwertsteuer allenfalls doch zugunsten der Bundesfi
nanzen zu erhöhen, wenn das unerlässlich und wenn auch 
beim Bürger die Erkenntnis gereift ist, dass das nötig ist Wenn 
wir auf der Warenumsatzsteuer beharren,, haben wir diese 
Ausgangslage nicht, weil ein Nein zur Vorlage der Kommis
sionsmehrheit und des Ständerates die Weiterführung eines 
Steuersystems bedeutet, das wettbewerbsverzerrend ist und 
damit für den Bl ndeshaushalt keine Perspektive bietet 
5. Ich komme zum Fazit: Kommissionsmehrheit und Stände
rat unterbreiten Ihnen und - so hoffe ich,- nachher auch dem 
Volk eine Lösung, die den Systemwechsel erlaubt und die 

Mehreinnahmen nicht ausschliesst Wenn wir hier drinnen ge
schlossen wären und wenn sich auch die Sozialdemo~raten 
und der Bundesrat dieser Entscheidfreiheit für den Bürger an
schliessen könnten, hätten wir eine reale Chance, beides zu 
erreichen. Aber wenn wir·uns über Formalitäten streiten, wird 
der Bürger verunsichert Ich bitte Sie daher, die Verantwortung 

. zu über.denken; die Sie auf.sich.laden, wenn der Uebeigar.,g 
zur Mehrwertsteuer ein viertes Mal scheitert · ' 
Ich bitte Sie, der Kommissionsmehrheit und der Lösung des 
Ständerates zuzustimmen. · 

St~hll) ~udolf, ~P.f!,l<,her.. der Minderh~lt. .!1: _ !-i~~e ,Fra1,,1 
Spoerry, ich möchte zur Statistil< noch etwas en<fären, da Sie· 
sie als Kommissionssprecherin in Frage .stelle11: Statistik ist 
mein 1-:lobby. Ich verbringe Nächt~ da.mit. ll.1$.oll matisti_k~i;! ~~ ... 
lesen. (Heiterkeit) Ich habe genau studiert, was uns die Verwal
tung, was uns das Departement geschrieben hat tch Y.Srweise 
auf die Zusatzbotschaft zum Ersatz der Finanzordriung,'-Be
r:icht zuhanden der Kommission für Wirtschaft-und Abgaben 
des Nationalrates, vom 3. März 1992 bieser Bericht'fat iri"där 
Kommission zur Kenntnis genommen und nie bestritten wor
den::Sie haben ~ls Kommiss.io~precherin nicl')tdes f:leeht;·· · 
zu sagen, die Zahlen stimmten nicht Die Zahl vqn 479 'Fran-· . 
ken Mehrbelastung der Haushalte stammen aus.diese~ .ee
richt, und dieser kann jetzt nicht einfach bestritteo wei'd~11. 
_ Ich weiss, Frau Spoerry, dass es ~chwierig ist: Hausf:\altrech
nungen sind nie so genau, daslst mi(l<lar; die l.Jeberwalzurigs
mechanismen sind auch nie so genau zu berechnen, weil sie 
z. T. intransparent sind; das.ist mir klar. Ich weiss, dass .bei den 
lnlar:idgütern ein Teil der aufgehobenen Taxe ooculte mögli
cherweise schon in Form von tieferen Preisen weitergegeben 
wird. Aber nur unter der Annahme einer vollständigen Konkur
renz würde das an die Konsumenter:i weitergegeben, und nur 
von den lnlandgütern, nichtaufden Gütern, die exportiert wer
den. Zusätzlich werden mit der Mehrwertsteuer die Dienstlei
stungsgüter belastet Deswegen stimmt Ihr Arg1,1ment nicht 
Ich beharre auf diesen Zahlen und melde hier schon an, dass 
das Finanzdepartement, wenn die Vorlage einmal steht, die 
Zahlen nochmals berechnen muss, damit Sie nicht sagen kön
nen, es würden falsche Zahlen vorgelegt Sie haben hier ~inen 
e_mpfindlichen Nerv von mir getroffen. 

Bundesrat Stich: Ich glaube, Herr Mauch Rolf, in der Differenz
bereinigung muss ich mich nicht mehr zum Problem Waren
umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer äussern. Sie haben recht: 
Ich habe immer Zweifel gehabt, ob es in einem Anlauf möglich 
sei, das auf der Verfassungsstufe zu machen. Ich bin immer 
dafür gewesen, dass man die Umsatzsteuer in Etappen re
formiert 
Bei der Vorlage 1989, über die im Jahre 1991 abgestimmt wor
den ist, hat der Ständerat gesagt: Wir wollen jetzt sofort die 
Mehrwertsteuer. Hätten wir den Weg des Bundesrates ge
wählt, dann hätten wir sie jetzt Nach der Abstimmung vom 
2 Juni 1991 war ich wieder skeptisch, und der Bundesrat 
auch; deshalb haben wir einen anderen Weg vorgeschlagen. 
Es ist richtig: Ich bin immer dafür eingetreten, dass wir die 
neue Finanzordnung nicht mit Steuererhöhungen realisieren 

, sollten. Ich habe bereits 1985 dem Bundesrat einen ersten Be
richt - übrigens auch den Bundesratsparteien in den Von-Wat
tenwyl-Gesprächen - über die Finanzordnung erstellt, denn 
wir haben natürlich schon damals gewusst, dass Ende 1994 
die jetzige Finanzordnung ausläuft, dass wir bis dann eine 
neue haben müssen. Ich habe auch immer grossen Wert dar
auf gelegt, dass man diese Finanzordnung behandeln und 
durchbringen sollte, solange der Bund noch i~ den schwarzen 
Zahlen ist 
Es war bereits 1985 absehbar, dass wir in den neunziger Jah
ren wieder in den roten Zahlen •sein würden. Heute sind die 
Zahlen noch röter geworden. Wir haben damals nicht voraus
sehen können, dass sich die Wirtschaftslage ·derart massiv 
verschlechtern würde, aber wir haben kürzlich ja die Rech
nung 1992 behandelt Sie haben g,esehen: Wir weisen, wenn 
wir die Finanzrechnung und die Erfolgsrechnung zusammen
nehmen, ein Defizit von 4 Milliarder:i Franken aus. In diesem 
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Jahr werden wir si9her zwischen 5 und 6 MIiiiarden Franken 
· Defizit und 1994 in der Finanzrechnung 7 Milliarden Defizit ha• 
ben. Dazu kommt noch, dass in der Finanzrechnung immer 
die Einnahmen für die Versicherungskasse in der Höhe von 1 
bis 2 Milliarden Franken enthalten sind, die natürlich zurück• 
gestellt werden müssen. Das belastet dann die Erfolgsrech• 

· nung. Sie können also zu cleo Zahlen, dle lctl genannt habe, 
Immer noch 1 bis 2 Milliarden Franken daiuzählen. 
Das ist der Grund, weshalb ich heute nicht mehr sagen kann, 
die Finanzordnung habe allererste Priorität, man könne die 
Sanierung hinausschieben, sondern man muss - es bleibt 
uns nichts anderes übrig-einen Schritt tun. 6,5 Prozent wären 
ein kleines Schrittehen, und wir wissen genau - das tnustfich · 
vor allem Herrn Dreher sagen -, dass das nicht reichen wird. 
Dessen müssen wir uns bewusst sein, denn Sie selber wissen 
auch, dass·in diesem Jahr der Bund mindestens 1,8 Milliarden 
Franken in die Arbeitslosenkasse elnschlessen muss. Die 
Kantone müssen gleich viel bezahlen; dies ergibt also Insge
samt 3,6 Milliarden Franken. Das würde, wenn man das 'Ar· 
beltslosengesetz nicht ändem und die heutige Art der Finan
zierung weiterführen würde, 2 zusätzliche Lohnpro:.:ente aus
machen .. 
Ich will Ihnen damit nur sagen, dass mit der Aerideruiig der Fi
nanzordnung die Probleme nicht gelöst sind, sondern man 
sollte eine Ausgangsbasis haben, die es erlaubt; die Sanie
rung sehr rasch einzuleiten. 
Völlig unbestritten Ist übrigens Immer gewesen, dass die Um• 
stellung den gross.en Vorteil der Besteuerung der Dienstlei
stungen hat Das ist keine Frage. Das haben wir Obrigens in 
unseren eigenen Vorschlägen auch immer gesagt Im Mo• 
ment ist aber die Argumentation nicht ganz so einfach. Man 
kann nicht einfach sagen, die Taxe occulte belaste die Wirt
schaft, ohne sie sei die schweizerische Wirtschaft konkurrenz
fähiger. Natürlich wird der Kapitaleinsatz auf die Dauer etwas 
verbilligt - das Ist selbstverständlich -, aber auf der anderen 
Seite werden natürlich die Privaten Haushalte mehr belastet 
Das lässt sich nicht bestreiten. ' . 
Früher haben sehr viele Leute gefunden: Ja, die•Mehrwert
steuer ist sicher gut. wir bekommen sie via Teuerungsaus
gteich wieder zurückerstattet Dieses Argument fehlt heute 
auch. Deshalb Ist der Bundesrat der Meinung, Sie sollten der 
Kommissionsminderheit II (Strahm Rudolf) zustimmen. Herr 
Stucky, der einstimmige Bundesrat ist dieser Meinung, und 
ich bitte Sie, einmal Ihren Bundesräten zu folgen; das wäre 
auch etwas, wenn Sie das einmal tun würden! 
Wir müssen uns über eines klar sein: Letztlich werden der 
Stimmbürger und die Stimmbürgerin entscheiden. Und,ln der 
Eidgenossenschaft - es wäre eine grosse Illusion, wenn Sie 
annehmen würden, wir hätten nur einen Finanzminister - ha• 
ben wir Tausende, Zehntausende von Finanzministerinnen, 
nämlich zu Hause in der Familie. Es sind die Frauen, die In der 
Regel schauen müssen, dass das Geld bis zum Letzten des 
Monats reicht Und sie überlegen sich dann: Was kostet uns 
mehr? Deshalb kommt es hier wirklich darauf an, dass Sie 
glaubwürdig sind. 
Aber bei einem Doppelvorschlag, also 6,2 und 6,5 Prozent, 
können Sie gar nicht glaubwürdig sein. Sie gaukeln damit 
dem Bürger vor, er hätte eine echte Wahl und mit 6,2 Prozent 
komme man durch. 
Mitzubedenken ist ferner die soziale Komponente, Das mag 
für viele Leute ein Trost sein. Diese soziale Komponente si• 
chert eigentlich nur das, was in der Krankenversicherung be• 
tragsmässig bereits beschlossen worden Ist Es geht also 
nicht um eine zusätzliche Leistung. Gesichert wird lediglich 
das, was bereits beschlossen worden ist, nämlich die Erhö
hung von 1,4 auf 2 Milliarden Franken Beiträge im Jahr. 
Dass man damit einen gewissen Ausgleich schaffen kann, ist 
richtig. Auf der anderen Seite werden die Leute natürllch sa
gen: Sie verkaufen uns etwas, das Sie ja schon beschlossen 
haben. 
Ich habe vorher gesagt, Sie sollten an den Stimmbürger und 
an die Stimmbürgerin denken, die dann den Abstimmungszet
tel auszufüllen. haben und sich schlüssig werden müssen, ob 
sie ja oder nein schreiben sollen. Es gibt vermutlich sehr viele 
Leute, die sich sagen, wenn das· Parlament selber zum 
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Sc.hluss komme, man könne mit 6,2 Proient leben, man 
könne'aber auch für 6,6 Pro~nt stimmen, sei es im Zweifels
falle vertretbar, sich zugunsten des tieferen Satzes zu ent
scheiden. 
Dazu kommt für viele Leute noch ein weiteres Argvment Sie 
werden ijh::h sagen, dass sie vom s.o.i:ialen Ausgleich ohnehin 
nlQht protltieren. Der so:dale Ausgleich macht ungefä;hr sei ),fiel 
aus wie die geplante Beitragserhöhung, so dass also· hier das 
Risiko - Sie können es auch als Chance sehen - grösser ist, 
dass 6,2 Prozent als 6,5 Prozent angenommen werden. 
Was bedeutet aber nun die Annahme von 6,2 Pr.ozent und die 
Ablehnung von 6,5 Prozent für den Bundesfinan:zhau~halt? 
·l'ilaO'hherwlrd män ·geltehd machen -entspr'echeiicfe·strmmeri . - .. -
haben wir schon heute gehört-, das Volk habe zu 6,5 Prozent 
nein gesagt, es habe 6,2 Prozent angenommer;i .. Df!nn_Yf.!f9. 
sich· für Frau Spoerry oder für den Finanimlnlster die -Frage 
stellen, was zu tun ist Der Umstand, dass eine Erhöhung ab• 
gelehnt worden Ist, wird dann zur Folge haben, dass In den 
nächsten Jahren eine neue Vorlage mit einer Satzerhöhung 
nioht mehr unterbreitet werden kann: · · · · ·' · · 
Ich bekomme heute noch Briefe wegen der Sol:nmerzeitl·Da-
bel ist das Eidgenössische Amt für Messwesen gerade.an dem · 
Tag, ·aIs loh im Bundesrat Einsitz genommen M~; ·~ls!) ~ 
1. Januar 1984, aus meinem Departement verschwunden, 
und zudem war die Sommerzeit schon damals eine alte· Ge-
schichte. . 
Bel der nächsten Satzerhöhung wird man sagen: Wlr haben 
doch 6,5 Prozent abgelehnt, warum kommen Sie Jetzt mit ei
nem Satz von 7 Prozent, oder von 7 ,5 oder von B Prozent? 
Wenn Sie sich dessen bewusst sind, müssen Sie sagen: Letzt• 
lieh bedeutet die Konsequenz dieser Ordnung, dass nachher 
der Finanzhaushalt nur noch durch Sparen saniert werden 
kann: für sehr viele Leute wäre das die Schlussfolgerung. Da 
muss ich Sie nun fragen: Wo sollen wir das tun? 
Wir haben dem Bundesrat auf den letzten Montag den vierten 
Ergänzungsantrag zum Sanierungsprogramm unterbreitet 
Dazu haben wir sechs Mitberichte bekommen, In denen von 
allen Oepartementsvorstehem gesagt wird, dass sie einfach 
nicht noch mehr sparen können. Wir haben aber den Auftrag, 
1,6 Milliarden Franken zu sparen. Heute sind wir bei einer MIiii
arde Franken! Wir müssen uns dabei bewusst sein, dass wir 
bis Jetzt immer von einem strukturellen Defizit von 3 Milliarden 
Franken jährlich ausgegangen sind. Das wird nicht so bleiben. 
In einigen Jahren wird das strukturelle Defizit 5 Milliarden 
Franken betragen. Warum? Die Rechnung ist sehr einfach: Wir 
werden In diesE!r Zelt mindestens 1 O Milliarden Franken pro 
Jahr aufnehmen müssen, zur Deckung der Defizite und ?.ur Fi
nanzierung der Reglebetrlebe, Insbesondere der SBB. Stellt 
man den Zins In Rechnung, so führen 6 Prozent zu zusätzli• 
ctien Aufwendungen von jährlich 600 Millionen Franken. 
Wir können -zwar die lobenswerte Idee haben, das Ausgaben
wachstum zu begrenzen; das haben wir gemacht Aber wenn 
wir jedes Jahr 600 MIiiionen Franken mehr für Zinsen bezah
len und dazu andere Aufgaben bewältigen müssen, wie bei
spielsweise die ALV und die AHV, oder was auch Immer dazu. 
kommen mag, wo die Beiträge fixiert sind, so stellt sich die 
Frage, wie dann die Kü1?:ung auf das Wachstum des Bruttoin
landproduktes zurückgebracht werden kann, das im Moment_ 
rückläufig ist Da gibt es einfach keine Möglichkeiten. 

' Deshalb muss überlegt werden, was zu tun Ist, wenn der Satz 
von 6,2 Prozent angenommen wird. Danh nämlich befinden 
wir uns in einer Sackgasse. Darum Ist - das sei noch einmal 
gesagt - dieser Doppelantrag 6,2/6,5 Prozent nicht korrekt 
Ich sage nicht, es sei verfassungswidrig. Das spielt gar keine 
Rolle, denn das Parlament kann beschliessen, was es will. Wir 
haben keine Verfassungsgerichtsbarkeit, also lohnt es sich 
nicht, darüber zu streiten, 
Die Frage ist aber, ob das Stimmvolk eine Entscheidungsmög
lichkeit hat Wenn schliesslleh 6,2 Prozent zugestimmt wird, 
hat das ganz klar die Bedeutung eines Sparauftrags an das 
Parlament und an den Bundesrat Der Bürger und die Bürgerin 
können für 6,5 Prozent sein, weil sie mit dem Finanzminister 
und mit dem Bundesrat überzeugt sind, dass der Bund mehr 
Steuern einnehmen muss. Hingegen haben sie keine Mög
lichkeit, sich gegen die Variante von 6.2 Prozent und die damit 

' 
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zusammenhängenden zukünftigen exzessiven Sparmassnah
mw zu wehren; sie können nicht nein sagen. 
Das Abstimmungsverfahren ist daher nicht korrekt Der Bürger 
und die Bürgerin sollten aber eine echte Wahl haben. Das ist 
auch der Grund, warum Ihnen der Bundesrat einstimmig emp
fiehlt, für 6,5 Pro:z;ent einzutreten. Einstlm~ig!_ Das sollten Sie 

..auch begenkenl Das i!?t ~ie .. ~Qtsqheide_n90 Frag~. _und nichts 
anderes. Wir sollten auch in der Zukunft die F>rotJleme lösen 
können; nur mit Einsparungen können wir sie aber nicht mehr 
lösen 
Wenn Sie heute wieder eine berühmte Zeitung aufschlagen, 
stösst man dort auf die Frage: Wie viele Steuern kommen denn 
eigentlich noch? Da muss-man ganz einfach sagen: Wir sind ja·· 
gezwungen, es so zu machen! Zwar haben wir einmal ein Kon
zept gehabt, aber das hat niemanden interessiert Eine andere 
Möglichkeit wäre, dass man den Satz höher ansetzte und ihn 
vielleicht nicht voll ausnützta Diese in die Zukunft gerichtete 
Möglichkeit wäre nicht so einfach, deshalb kann man auch 
nl~ht darüber diskutieren 
Denken sie also bitte daran, wenn Sie sich·hier entscheiden: 
Welche Ueberlegungen werden sich der Bürger und die Bür
gerin machen, weinn _sie die beiden Fragen auf dem Abstim
mungszettel zu beantworten haben? Wenn beispielsweise Je
ma:nd befürchtet,' dass 6,2 Prozent angenommen werden, 
kann er natürlich nicht nurfür6,5 Prozent stimmen, sondern er 
muss schon zu 6,2 Prozent ja sagen! Das ist ein Problem, und 
daran·soHten Sie doch-denkern Dazu kommt, dass Steuervor
lagen bekanntlich nicht sehr beliebt sind, weder beim Volk 
noch bei den politischen Parteien. , ' 
Wenn Sie eine Auswahlsendung machen, kommt gleich die 
Frage auf, welche Partei denn für höhere Steuern ist In diesem 
Zusammenhang besteht das Risiko, dass zwar die Bundes-

. ratsparteien offiziell - ich sage das bewusst und deutlich -für . 
6,5 Prozent eintreten, andererseits aber -wie bei der Abstim
mung im Jahre 1991 - unter Umständen der Vorort, andere 
Verbände und Kantonalparteien sagen, man müsse den Bund 
kurz hatten, er solle nicht so viel ausgeben, also sei man für 6,? 
und nicht 6;5 Prozent '- · ·· · · 
Hier hat es nun ganz anders getönt: Praktisch alle, die für die 
Auswahlvariante sind, haben zugesichert, für 6,5 Prozent ein
zutreten. Wenn Sie dazu stehen, dann stimmen Sie doch jetzt 
dem Bundesrat zu! Damit erbringen Sie auch den Beweis, 
dass Sie dazu stehen. Wenn Sie das nicht tun, bleiben Sie die
sen Beweis schuldig. ·Aber hier kommt es gerade darauf an, ob 
das Parlament beweist, dass es wirklich der Ueberzeugung ist 
und dazu steht, dass der Bund mehr Geld braucht Alles an-
dere ist nicht ehrlich gegenüber dem Stimmvolk. • 
Ich bitte Sie also: Stimmen Sie für den Antrag der Minderheit II 
(Strahm Rudolf), folgen Sie dem Bundesrat; denn letztlich sind 
Finanzvorlagen nur zu gewinnen, wenn man einlgerrnassen 
glaubwürdig ist Ich sage «einigermassen», denn ich habe vor
her gesagt, 6,5 Prozent genügten natürlich nicht, um in abseh-
barer Zeit den Finanzhaushalt zu sanieren. · 

Art.8Abs.3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Umsatzsteuer. Er kann .... einschränken oder zeitlich vor
verlegen. 
Minderheit 
(Nebiker, Binder, Früh, Gros-Jean-Michel, Schwab) 
.... Umsatzsteuer. Er kann die ab Datum derAnrial'ime der Vor-, 
lagen durch Volk und Stände auf Anlagegütern bezahlte Um
satzsteuer ganz oder teilweise für den Vorste.uerabzug_ zu
lassen. 

·Art:sal.3 .... ,<\•. -· 

Proposition.de Ja commission 
. Majorite 

.... regime. II peut egalement limiter ou antieiper, durant une 
periode .... 
Minorite 
(Nebiker, Binder, Früh, Gros Jean-Michel, Schwab) 
.... regime. II peutadmettre, pourlädeduction.de'l'impöf preal~ 
able, l'impöt sur le chiffre d'affaires versa sur les biens.d'inves
tisseinent!? des la date de l'ac~ptation des textes par-le.pi;iu-
ple et les cantonl;). . . . . 

Neblker, Sprecher der Minderheit: Hier geht es um ein techni
sches Problem während der Ueberga.ngszeit ;iwiscl:len ·Wust . 
und Mehrwertsteuer. Bei der Warenumsatzsteuer werden be
kanntlich die Anlagegüter besteuert; das führt zur iaxe oc
culte. Bei der Mehrwertsteuer gestattet der Vorsteuer-abzug 
die Vermeidung der Taxe occulte. Da nun die Abstimmung auf 
Ende 1993 vorgesehen ist und die Finanzordnung nach An
nahme ab 1. Januar 1995 in Krafttreten wird, entstehen in der 
Uebergangszeit gewisse Probleme, die zu lösen sind. In der 
Uebergc3:ngszeit 1994, im Uebergangsjahr, würden die Anla• 
gegüter der Warenumsatzsteuer unterstellt, wenn man keine 
Regelung trifft Das entspricht dem Beschluss des Ständera
tes. Ab 1995, mit Inkrafttreten des Mehrwertsteuerbeschlus
ses, wird der Vorsteuerabzug zugelassen, das heisst, die Anla
gegüter werden nicht besteuert 
zweifellos hat die Besteuerung der Anlagegüter in diesem 
Uebergangsjahr 1994 Auswirkungen auf die Investitionstätig
keiten 1994. Was ir'nmer irgendwie auf 1995 verschoben wer
den kann, wird aufgeschoben werden, denn die Einsparun
gen sind erheblich. Pro Million Franken an Investitionen spa
ren Sie, je nachdem, ob es Bauleistungen oder Maschinen be
trifft, 40 000 oder 60 000 Franken, wenn Sie die Investition auf
schieben. Der Systemwechsel wirkt sich im Uebergangsjahr 
als Investitionsbremse aus. Das ist natürlich gerade in unser-er 
heutigen :Zeit konjunkturell ausserordentlich nachteilig, und 
dieser Nachteil soll unbedingt vermieden werden. 
Die Kommissionsmehrheit hat das Problem erkannt Sie 
schlägt auch dementsprechend eine Lösung des Problems 
vor. Die Kommissionsminderheit zieht aber eine einfachere 
Lösung vor. Nach der Lösung der Kommissionsmehrheit ist 
ein Vorsteuerabzug auch für Investitionen möglich, die im 
Steuerjahr 1994 getätigt werden Zusätzlich kann der Bundes-

Abstimmung -'Vote 

Eventue/1-A titre pre/imlnaire 
Für den Antrag der Minderheit II 
Für den Antrag der Minderheit 1 

102 Stimmen rat den Vorsteuerabzug auch unter dem Regime der Mehr-
48 Stimmen wertsteuer, also im Jahre 1995, aufschieben oder verzögern. 

Definftiv- Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit II 

109Stinimen 
62Stimmen 

Art. 8 Abs. 2 Bst. b Ziff. 6; Bst. d Zl.ff. 4; Bst,. e Ziff. 1, 2; 
Bsl h Einleitung, Zlff. 3; Bst. (. 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 8 al. 2· let. b eh. 6; let. d eh. 4; let. e eh. 1, 2; let. h intro
duction, eh. 3; tel 1 
Proposition de la commission 
Adherer ä la <;lecision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

• Er hat also zwei Möglichkeiten im Rahmen eines flexiblen 
.Ueberganges: Er kann den Vorsteuerabzug für Investitionen 
1994 zulassen, oder ihn 1995 unter dem Regime der Mehr
wertsteuer nicht zulassen. Die Kommissionsminderheit will 
nun diese Schwierigkeit klarstellen, um die Nachteile der Inve
stitionsbremse· 1994 aufzuheben, aber nur auf einem Weg: 
Warenumsatzsteuer, die im Jahre 1994 auf Anlagegütern be
zahlt worden ist, soll nach Inkrafttreten der Mehrwertsteuer irn 
Jahre 1995 zum Abzug zugelassen werden. Es ist dem Bun
desrat überlassen, ob er den Abzug ganz oder teilweise, ge-
staffelt, also flexibel, zulassen will oder in der Höhe nach unten 
begrenzt Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass 

. Steuern auf Investitionen im vierten Quartal 1994 zu 100 Pro
zent abzugsberechtig( sind, solche im dritten Quartal bei~ 
spielsweise zu 50 Prozent und solche im ersten Halbjahr nicht 
zum Abzug zugelassen sind. Man kann auch bestimmte Mini-
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tnalbeträge festlegen, beispielsweise mvestititmen 'l("oo min
destens ~ Oö öOO Franken. 
Aehhliche Regelungen mussen auch ~tn Antrai'J det Kom
misstonsmehmeit gefunden wäräen. AuGh döft ist öieset er
weiterte Votstel.16äbZUg vorges13Mn. Nut muss dann beim 
Antrag aet Komflilsgtonsmehrfleit äUch elM Äegetut1g für di:m 
v~~erteh Vötsteuerabzug unter 61m1 ~egline tier MehlWett~ 
stellar gefurkien werden. Der Antrag c:ler-KömftlissiOl'tsftleht• 
heit ist an sicl'I voo der ll'lvestitiohsmögllc::nkeit Mr richtig, tiut 
ist er nach Meinung der Kötnmlssiottsm!nd~rhett körhj:lli• 
zierter. · 
Der Bundesrat steht dem VbrscftfufJ der l<ommiSSiönömlMet• 
heit.- 'Übrigens -w~heinlich autfi dem der Komii'I~ 
meftrheit, ske))lisch t)egenubet; et befOmhtet Steuerausfälle. 
Uhd tfass det Flnanzrrunrster alle Steuerausfälle mrefüet, kann 
Ich verstehen. Aber Wir meihen, dass das ein ttugschluss sei. 
oer Antrag der Mlhdemeit führt nafnlicfl gar nicht zu Steuar• 
ausfällen 
Wenn t11an keine Regelung im Sinne der Koftlftliasionsmlndi:ir
heit '-- oder allenf~ls der KommissionsMehtheit = find'3t. wet
den Investitionen eben aufgeschoben, Und däfln fälit ifli 
iJeberQar'lg$jähr 1994 auch ~ine Umsatzsteuer an. ~uää\zlich 
wirkt die lnvestitiohsbremse, wie ich däa erläutert habe. Wit 
werden also wahtsdheinlicn noch zusätzlidfle Steuerausfälle 
haben 
Naefl Antrag der KomrniS$ionsmindemeit siflcl öiese W--aren
umsaizsteuern· aOf lnvestitioosguternaus dem Jähre 1994 etst 
zum Abzug zugelassen, wl3rtn das Meht\Vertsteuersystem ltt 
Kraft ist, wenn also auch die zusätzlichen Erltäge -a1a1s dE!r 
Mehrwertsteuer flit:3ssen ~ die als K6~nsation gerade mr 
diese Vorsteuerabzüge gedacht sind '--i wenn äisö die Mehr
wertsteuer auch clie Dienstleistungen erfasst t1fid weM aucli 
tlie Gater der brsherigen Frel"gte besteuert werdeli. Die Meflr
erträge fllessen also aö 1995; deshalb ist @}s öurö~us ticfltli111 
dass man die entsF)recftenden Vorsteue1rabztlge für lnvestftiö~ 
nen -das sind ja langfiistige lhVestitionen .... die im Vorjahr gu
tätigt worden sind,.1Zlllässt Die KOliipensatiön ist gegeööfl, 
und es ist käuftl damit zu rechnen; dass sich aus -einer R• 
lung d~ Uebetgahgslösung erhoollcfte steuE31"1:ll.tsfäile et-
geben. . 
Dieser Antrag ist praktikabel: öesttälb t>eäl'ltfage ici1 lhn$1i, der 
Kommissionsminderheit zuzustimmen. 

Ledergerber: Sie haben die Argumentation von Herrn Neßl
ker gehört. lctt el'rtpfeflle Ihnen, die F'osltiön der Kc;rnmissiofü!• 
mehrheit beizuMhattön und dem Anttag1 tlEir 'Limprungliöh 
von Herm Stucky stammt. zuzustimmen. Warum'! 
~err Neöiker hat etwas leichtflln, aber verständllcftel'Weiise ge• 
sagt--'- er musste ja begründen1 warum äet Antrag der Minder
heit besser ist-, es sei nicht vorstellbar, wie filet Steuetal..liifalle 
entstehen könnten, · 
Tatsache Ist, da&$ wir über diese Ftä.ge keinerlei quantitative 
Uebettegungen und Unterlagen haben, die das eine oder ~h· 
dere belegen wOtden Wir sind deshalö :zum Teti äUf Spetrula
tionen und Mooellvorstellühgen angewiesen. Uhti iu diesen 
Modellvor'Stellungen mochte Ihnen kurz etwas sagen. Es geht 
ja darum, dass wit eine Lösung haben müssen, tlämit ntoht im 
Jahre 1994 ein Investitionsstau entsteht und tlie möglicher
weise wiederanziehMde Konjunktur abwürgt Voh den Qoan
titäteh her betrachtet wäre das durchaua fflöglich; denn es Ist 
dehkbat, dass einige Milliarden Frankert, zehn Milliardert oder 
mehr; än Investitionen äl.lfgescltOBeh wetden, üt'11 derTaxeoo
culte izO entgehen. Öäil wäre eine Kataslt~~he, auch für die 
steuerlichen Einnahmen. 
In aie§em Bereich, Herr Neblker. haben Sie einen Fehler in 
Ihre Ueberlegungen eihgebaut Wenn wirtien tzall lhvestitions• 
stau 1994 mit Aufschieben cler Investition bis izum Jahr 1995 in 
llirem Fall vergleichet'I, so ist es tat§ät;ihlicll so, d~ Wir mögli0 

ohei'well:18 durch das Abwürgen eih~s köhjl.ltlktt.it:ellen Alif
schwuttges Steuereinbussen in alten Bereichen ~b'en, Defi
zite auf der Bundesseite, die wesentlicft höher !;lirtd als hUr tJie 
äitekten Ausfälle, die fflit elfter solchen vörgezotjel'\eli Rüc::ker
stattut1g von V0rsteuefleistungen verbunaen wäre. . 
Wenn Sie das Modell der Mehrheit illit lhreltl IVlödell verglei
ehen, sirtcl öle ütttersohtede in clen Steuereinnahmen mögli-

oherweise relativ gtoss. öet negätilre kölij@l<turf;!lle Effekt 
wurde II, beiden Fällen i'@ht eihttetffl'l, äb~t 1111 eiMh Fätl h~
berl Wit = bereits vötgezogen ~ E!ine EfitiasturtQ, und iM 
zweiten Fäll, tt; Wie Ihnen (lie Mehfl'leit äas vorschlägt, haben 
Wir ersi näch tflktafttmte11 ~es heuel'l Gesetz-es (')in gestaffeltes 
Einfilhtetl <Jet MO{!jt!ohkM ium \fersteuetabtug. 
Der unterschied in aoo ~taatselftnalurren k~h eini~e hundef.t 
Mtlllbhen Jtranken tuat:tnstM aet L&iung t'löt. Melittteit betra
gen. öarurtl rniAss lftan si;lht \Jorsichti~ s~n. Wahn man sö 
stl'lt1eli, öhhe witklithe ~Uatltitätilie &.sis, 11n Plenum· den 
Scllh.tss tiE!ht, dass Mit dem Anträg Ihrer Minderheit, HetrNe0 

blker, keiM Stooeräusfä.lle zu verzeichnen s~en. 
St<ffiethät eriSte Ptlotität, öäss Wir eine böst.lftg. haeer-t.müssen. .. 
In zWeifet Pfü)ntät empfehle ieh lfü'ioo, dät Mehrheit.zlmlstim0 

111011 urtd d!an Mindel1ieltsanttag abzolehl'lelt Er ist zudem ~ · 
Wie uns tJie SteUetveiWaltung versichert hat "-'\10rtl Vollzug·urld 
\tön tlet Pralttilfärnliläi flet äussetst urt1str1t_ten. 

M. Mi1it~1 rapl)örteur: N0us sommes ici ttans 1m do(llaine 
qul est esgentii311ement ~ 1us eOOrtöffiiqoo_-qtre.fisool-.~ci>re 
ctUEi1 crnfünö vientd~ le lm M lwergertler, on ne puisse pas 
ml!OOttnaltte las oohäequeooe§ ftl'länöi&tes de tä. proposition 
de ta minörite N~iker. 
En falt, il s1äglt ici d'evtter<1~'m1 fooclion d'une ihtroduttion ul
tE!fieute {Je la 'NA, ~otn ()fl i!lait qt-.l'etle pouttä @tre. deduite en 
fonction des impöts pa~ prMiaßlen'lent, oo limite et on r8'
pousse un celtiiln ftömbre d1ihvestissements. IMontestable
ment. dahs urte pärtodä eönjöftet1:.1relie dfflitlie teile que teile 
que noos '\fivörts aujöutd'ffüi, ~at\s utte petiöde aussi ou il y a. 
dejä un certain nornbre ae t~tveä quant aux inltiafrves <ies 
investlsseurs, 11 seraft pr~ualGiable a l'ef!onotnie du pays qlle 
ces lnvestissements soient repörtes eli ättendant qu'ii soit 
possible ae dedulre l1it11~ 
Gette ptoposrtiefl a töUJt:>Uts figute datts les ßröpasitlons an
tetimlfes au Patlement et tlo Genseil fetl'3tal en mi!l.tiere de 
flJA lille t11ä jamäls fäit l'objE!t de diSGl.lsslöfls devant ce P-ar
lemeflt C'est doliC bien eft fäison ae la sifuä.trön cönjönctu
relle qde la que~n se ~; ~ ävec rälsötl la oommlsslon 
en a reparl,. .. 
Les pteootupatiorts de la majorite et de ta mi11orite sont les 
mernes: c'est de ne fläS oouper l'!n'lesii~ment En revanehe, 
las eonclusiöns que nöus M tiröns sortt äifffirentes. 
Prei'ttleretnent, la p0St11blllte de decfülre Pirnpöt en matiete 
d'investissärt\önt n·~t ~ le ~ul erit~e de decisiöh pourtälre 
un inwst,~ement Um tatJ)"( a'int<rit5\ fes täux de change, tes 
planifieätroos <ijlll ·ont t~ ialtes pät les ll'lve!3tisseurs compterit 
al:11:ant que lä pos-slblliti de dedulre i3ven'!Uellement l'impöt 
prealabll:!. -
öeuitiernement, comme !la äit M. Ledergerber, on n'a pas mec 
sur, ~ oommlssiöfl 100 iMpli~lötts fiftahciäres oe lä proposr
tion de minottte Nebiket. Ces ll'tlpi«:äliol'ls l)euVent ette tres 
impottantes ert fönctiöh du volume <tn'lvestissemerrt qul se 
fail Eli oon-s@que~. la majöt'rte de lä oommission, tout en 
pre11attt en ~e tes pte®cupations ~ui önt ilte ici develOj:)0 

päes, ptöpeSe qu'oo läissti! au Cöftseil ~detä.l la poss1bllite de 
prem:lre en cörtlj)te dette hecessitEI de favötiser l'ihvestlsse
ment et de pe~ttre eo toot ~ pätttäil@Moot et de fa~rt de
gressive ta soustraclioo de l'iltipOt j:)ti3alable. En fait, au Heu 
d'älföir une ftlooiJre eertes plus dä.ire, Monsieur Neb1ker, mais 

• dont on ne oonnl:lit pas les too~uenoos fihancieres; la inajö
tfte de ta oommissron vöus ptoix>se de permettre au Conseil 
federat de ptendre ä tout fflöment la l'ttellute necessaire. las 
declärationi5 du Con~ml Mderai lon:1 de la seartce de ta com
mlssign tlöivent lt! noul!l rasliiUrer quant a son Intention et 
qulänt a. ses disptisiti0rts j:)at täppört a Une teile Jjratique, mais 
oh rte peut pas, äuxyel.!l< de ia majorite tle Ja cornmission, dort· 
net 1.u, blanc•se,nB a Ufte proposition de minorite dont 011 ne 
still pas en definitr1e oomb'ien ijfle couterait 
La proposition de 11:1. majörlte de ta oommission a ete opposee 
a lä propositron tfä lflinblite Nebiket lors de fä seance de notre 
cornmlsslon. la ptoposition de 1a rnajotite a ete acceptee pat 
15 V()ix ootnre 5 pöut ia J)to!Jölliltcm de la mfnorite; nous avons; 
par e.liieurs, bj3pos~ ht ptopbsition de 11! rhajotite ä ta version 
au Conseil des Etats, et 11 JJi'öposition de iä majorite, dans uri 
vote d€lftnltif, ä ete a~tee pat 18 voix t:öhtte Une. 
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Nous vous recommandons donc d'accepter la proposition de 
la majorite. · 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Es geht bei der Frage, die wir 
beraten, darum, wie man den Wegfall der Investitionssteuer 
handhaben muss, damit konjunkturell möglichst wenig nega
tiveAuswirkungen erfolgen. Herr Nebiker hat es deutlich aus-. 
geführt: Wenn bis zu einem Jourfüce die Investitionen voll bela
stet werden und einen Tag nachher die Investitionen von der 
Konsumsteuer befreit sind, dann riskiert man, dass Investitio
nen aufgeschoben werden. In einer Zeit wie der heutigen, wo
Ich ha!Je das schq11 einmal ge_sagt- die Investitionen in einem 
dramatischen Ai.Jsmass zuruckgehen, ·was•äut .die··eesctiäfti
gungslage _schwerwiegende Auswirkungen hat, können wir 
uns das nicht leisten. 
Der Bundesrat hat die Regelung übernommen, die in allen vor
herigen Mehrwertsteuervorlag~m vorgesehen war - in kon
junkturell besseren Zeiten - und wollte den Investitionsstau 
dadurch verhindern, dass auch nach Inkrafttreten der neuen 
Finanzordnung die Steuer auf Investitionen nach wie vor nicht 
oder nicht voll zum Abzug- zugelassen werden muss. In der 
heutigen Sit\Jation müssen wir aber nic~t dafür sorgen, dass 
Investitionen möglichst lange noch mit dieser Steuer belastet 
werden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass möglichst · 
rasch die Entlastung erfolgen kann, und dass möglichst rasch 
der Impuls zur Investition kommt 
Aus diesem Grund ist die Mehrheit der Kommission der Mei
nung, dass auf alle Fälle nicht nur"das Wort «einschränken» da 
stehen soll, sondern dass man eben auch zeitlich vorgezogen 
die Investitionssteuer reduziert oder sogar ganz wegfallen las
sen kann, wenn das konjunktur-Und beschäftigungspolitisch 
notwendig ist 
Wir bitten Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 
Der Antrag der Minderheit Nebiker, für den ich persönlich 
Sympathien habe, sei - so wurde dargelegt- administrativ z,u 
kompliziert Wichtig aber ist, dass der Bundesrat und die Ver
waltu!lg qen Willen des Parlamentes.zur Kenntnis net:tmen, mit
dieser Massnahme Investitionen so rasch als möglich· zu för
dern. Deswegen sott auch eine vorzeitige Entlastung bei der 
Investitionssteuer möglich sein. 

Bundesrat Stich: Dieser Passus, den Ihnen der Bundesrat vor
schlägt, ist schon in drei Vorlagen enthalten gewesen und ist 
noch nie diskutiert worden. Man muss zugeben, dass die wirt
schaftliche Situation heute etwas anders ist, als sie es. früher 
war. Früher gab es gar keinen Grund, den Vorsteuerabzug ein
zuschränken. 
Das Beste am Antrag der Kommissionsmehrheit, den- ich un
terstütze -weil er immerhin noch besser ist als der Beschluss 
des Ständerates und natürlich viel, viel besser als derjenige 
der Minderheit N~biker -, ist die Kann-Bestimmung, wonach 
der Bundesrat die Kompetenz hat, etwas zu tun oder nicht zu 
tun. Denn wir gehen davon aus, dass ~s im nächsten Jahr der 
Wirtschaft wieder etwas besser gehen sollte, dass also als 
Folge von tieferen Zinsen wieder etwas mehr,gebaut werden 
wird. Im Jahre 1995 sollte es noch einmal etwas besser gehen. 
Wenn e_s dann wirklich wirtschaftlich besser geht, gibt es kei
nen Grund mehr, etwas zu unternehmen. Deshalb ist die 
Kann-Bestimmung sehr, sehr wichtig. , 
Man muss vor allem den Antrag der Minderheit Nebiker ableh
nen. Was Herr Nebiker will: «Er kann» - also der Bundesrat -
«die ab Datum der Annahme der Vorlagen durch Volk und 
Stände auf Anlagegütern bezahlte Umsatzsteuer-ganz oder 
teilweise für den Vorsteuerabzug zulassen.» Das ist nicht mög
lich, Herr Nebiker. Sie könr11en nicht von Wirtschafts- oder Inve
stitionsförderung sprechen, wenn einer am Tag nach der Ab
stimmung Warenumsatzsteuern abliefert Dann hat er bereits 
gebaut oder er hat bereits investiert U_nd das, was Sie wollen -
was an sich auch die Kommissionsmehrheit anvisiert, es aber 
wenigstens nicht so extrem ausdrückt-, nämlich eine Rücker
stattung im voraus, führt zu gewaltigen Steuerausfällen. 
Entschuldigung, Herr Nebiker, aber wo denken Sie hin? Wenn 
wir am Tag nach der Abstimmung - nehmen wir an, sie findet 
im November dieses Jahres statt, dann beträfe das den Monat 
Dezember - anfangen zurückzuerstatten, haben wir noch 

N 16juin 1993 

keine Mehreinnahmen von Dienstleistungen. Denn die begin
nen früh'estens 1995 oder 1996 zu fliessen. Dies bedeutet, 
dass wir auf einen Teil unserer Einnahmen, die wir heute noch 
haben, verzichten. Das kann nicht der Zweck der Uebung 
seiA; das können wir uns nicht leisten. 
Sie sollten auch daran ·denken, dass wir gewisse Aufgaben zu 
erfüllen haben. Wir köcmen- nicht be.liebig. auf jede .B~J~!.1€1-. _ 
rurig veizichten. Ich habe gestern wieder von einer grossen · 
schweizerischen Partei _ einen 15seitigen Brief zum Thema 
Steuerentlastungen bekommen. Ich habe kein Wort gefunden 
von zusätzlichen Steuereinnahmen. Hier geht es au~h 11.u(1,1m 
Entlastungen. Damit sanieren wir den Bundeshaushalt wirk-

. ucti"i'1tcnt:· ·- ·· · · -··-· · · · · --· ·· •-·-·-:-- · · 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Ich bin sehr skeptisch 
gegenüber der Vorverlegung der Rückerstattun_g, .auch skep
tisch gegen die Beschränkung derselben. Weni'i inot)lfch 
möchten wir das nicht tun. Es ist jedoch klar, dass-man es ins 
Auge fassen muss, die Möglichkeit haben sollte, entspre
chend zu reagieren. 

Neblker: Obschon ich genau weiss, dass ein ~~entel? gijr 
nicht getne hat, wenn noch eine persönliche_- Erkliiryn-9 . 
kommt, möchte ich sie doch abgeben. . · . · . . ... 
Herr Bundesrat Stich, es geht nicht um Steuergeschenke, son
dern es geht darum, zu vermeiden, dass Investitionen aufge
schoben werden. Wenn die Investitionen nicht stattfinden, 
dann haben Sie auch die entsprechende ·steuer nicht Mif der 
Lösung der Kommissionsmehrheit müssen Investoren sogar 
riskieren, auch unter dem Regime der Mehrwertsteuer keinen 
Vorsteuerabzug machen zu können, also schieben sie die In
vestitionen nochmals auf. 
Die'Vermeidung der Investitionsbremse können Sie leider nur 
mit dem Antrag der Kommissionsminderheit aus der Welt 
schaffen. 

Bundesrat Stich: Wenn Sie am Tag nach der Volksabstim
mung einen Teil der Warenumsatzsteuer zurückerstatten, 
dann statten Sie zurück auf etwas, was bereits gebaut oder in
vestiert worden ist Das kann keinen Rückstau mehr geben. 
Das ist nicht möglich, Herr Nebiker. Es könnte dann einen 
Rückstau geben, wenn man beispielsweise gar nichts macht 
und es noch zwei Jahre geht, bis der Vorsteuerabzug zugelas
sen wird. Dann würde ein gewisses Interesse daran bestehen, 
die Investitionen so weit hinauszuschieben, bis der Vorsteuer
abzug gewährt wird. 
Ich glaube, ich kann auf weitere Ausführungen ve17ichten, 
Herr Nebiker hört ohnehin nicht zu. 

Abstimmung-Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.BAbs.4 
Antrag der Kommission 

105Stimmen 
44Stimmen 

Während der ersten fünf Jahre nach Einführung der Umsatz
steuer nach Artikel 41 ter Absatz 3 werden pro Jahr 5 Prozent 
des Ertrages dieser Steuer für die Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung zugunsten unterer Einkommenssqhich
ten verwendet Die eidgenössischen Räte beschliessen, wie 
dieser zweckgebundene Anteil der Umsatzsteuer nach Ablauf 
dieser Frist weiterzuverwenden ist 

Art. Bbls al. 4 
Proposition de la commission 
Durant les cinq premieres annees suivant l'introduction de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires prevu par i'article 41 ter alinea 3, 
5 pour cent du produit de cet impöt sont affectes ä la reduction 
des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de 
revenus inferieures. Les Chambres federales decident du 
mode d'utilisation ulterreure de cette partie affectee de l'impöt 
sur le chiffre d'affaires. 

An{Jenommen -Adopte 
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Art.Sbis 

Antrag der Kornmission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de ia comrrrission 
Adherer a Jadeclslon du Conseil des Etats 

Angeoommen-Adopte 

Zlff.UI 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
ZUStimmung :zum Beschloss des Ständerates 

Abs.2 
Mehmeit 
Streichen 
Minderheit 
(Hämmerle, Baumann, Bodenmann, oanuser, Ledergerber, 
Strahm Rudolf, Thür) 
Jeder Stimmberechtigte kann zusätzlich erklären, welche der 
beiden Vorlagen A1 und A2. in Kraft treten soß, falts Volk und 
Stände beide Vorlagen annehmen. 

Ch.tu . 
Proposition de /a commission 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

AI.2 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Hämmerle, Baumann, Bodenmann, Danuser, Ledergerber, 
strahm Rudolf, Thür) 
Chaque electeur peut en outre declarer lequel des deux tex
tes A ~ etA2 devrait entrer en vigueur au cas ou le ~µple et les 
cantons acceptent las cleux·textes. · · 

Abs. 1-AI. 1 
· Angenommen -Adopte 

Abs.2-Al.2 

Präsident: Ueber · Absatz 2 des Besehlussentwutfs A 1 wird 
bei Ziffer III Absatz 3 lm Beschlussentwurf A2 entschieden. 

Verschoben -Renvoye 

Beschluss A2-Arrite A2 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . 
Bundesbeschluss 9ber einen Beitrag zur Gesundung der 
Bundesfinanzen 
Minderheit 
(Hämmerte, Baumann, Bodenmann, Danuser, Ledergerber, 
Strahm Rudolf, Thür) 
Bundesbeschluss über die Finanzordnung 

Tltre 
Proposition de la commission 
Majorite 
Arrete federal sur une contribution a l'assalnissement des fi. 
nances federales 
Minorite 
(Hämmerle, Baumann, Bodenmann, Danuser, Ledergerber, 
Strahm Rudolf, Thür) 
Arrete federal sur le regime financier 

Ingress, Zlff. 1, JI 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Finanz-Ordnl!mg. E~ 

Minderheit 
(Hämmerde, Baumann, Bodenmann, Oanuser, l-edergerber, 
Strahm Rudolf, Thur) 
Wörtlich gleiche Formutierung wte im Beschluss A1. aber mit 
den Sätzen 6,5 und l2 Prozent, in der Fassung des-Ständera
tes vom 2. Juni 1993 

Preambute, c11.1. n 
Majorite 
Adherer a !a decision du Consen des Etats 
Mi'flOOte 
(Hämmerte, Baumann, Bodenmann, oanuser, l:edergetbet', 

·StrahmRudolf, Thür) · 
Formulation identique ä oolle de l'arr~e A 1, mais av-ecJes taux 
de 6,5 et 2 pour cent, dans la versiön du Consen des Etats du 
2juln1993 · 

Ziff.m 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss über-die·Flnanz
ordnung in Kraft 

Abs. 3(neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Hämmerle, Baumann, Bodenmann, Oanuser, ledergerber, 
Strahm Rudolf, lhür) 
Jeder Stimmberechtigte kann zusättllch erklären, welclre der 
beiden Vorlagen A1 und A2 in Kraft treten soll, falls Volk und 
Stände beide Vorlagen annehmen. 

Ch.HI 
Proposition de la commlssion 
Al. 1 
Adherer ä la declSlon du Conseil des Etats 
Al.2 
II entre en vigueur.en meme temps que l'arr&te federal sur Je 
regime financier. 

Al. 3 (nouveau) 
Majorite 
Rejeter la proposltlon de la minorite 
Minorite 
(Hämmerte, Baumann, Bodenmann, Danuser, Ledergerber, 
Strahm Rudolf, Thür) 
Chaque electeur peut, dans un supplemenl declarer lequel 
des deux textes A 1 et A2 devralt entrer en vlgueur au cas ou le 
peuple et.las cantons acceptent les deux textes. 

Hämmerle, Sprecher der Minderheit: Es geht beim Minder
heitsantrag nur um das Abstimmungsverfahren in der Volks· 
abstimmung, wot>el Ich «nur» In Anführungszeichen setzen 
möchte. Dieses Verfahren ist von grösster Bedeutung, weil es 
gewährleisten muss, dass der Wille der Stimmberechtigten 
klar und unverfälscht zum Ausdruck kommt Die Vorlage, wie 
'sie jetzt vor uns liegt, erfüllt diese entscheidende Anforderung 
nicht, denn es handelt sich in Tat und Wah·rhelt um eine ver• 
deckte Varlantenabstimmung, die verfassungsrechtlich nicht 
zulässig ist 
Die Varlantenabstlmmung Ist erst noch so angelegt, dass eine 
klare und unverfälschte Willenskundgebung für den Stimm• 
bürger und die Stimmbürgerin nicht möglich ist Denn nach 
dieser Vorlage können all Jene, die nur einen Satz von 6,5 Pro
zent wollen, nicht aber den Satz von 6,2 Prozent, ihren Willen 
nicht zum Ausdruck bringen. Alle, die den Systemwechsel nur 
bei einem Satz von 6,5 Prozent wollen, können den Stimmzet• 
tel nicht entsprechend ausfüllen. 
Es ist aber noch schlimmer als das: Sie haben das Verfahren 
hämlich wissentlich und willentlich - doch wohl kaum naiver• 
·weise - so angelegt, dass der Satz von 6,5 Prozent faktisch 
nicht durchkommen kann, denn alle, die den Systemwechsel 
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wollen, müssen der Vorlage A 1 zustimmen, mit dem Satz vcm 
6,2 Prozent, auch w:mn sie davon überzeugt sind, dass dieser 
Satz angesichts der, Lage der Bundesfinanzen niemals aus
reicht Hingegen steht denen, die einen Satz von 6,5 Prozent 
und nur diesen wollen, die Möglichkeit nicht offen, das darzu
legen. Sie können die Vorlage A 1 nicht ablehnen, weil das die 
Voraussetzung für die Vorlage A2 ist · 
Wie wird es herauskommen? Der Gewerbeverband, der Vor-

. ort, die Liberale Partei, verschiedene kantonale bürgerliche 
Parteien werden die Parole herausgeben: «Ja zu 6,2 Prozent, 
zur Vorlage A1; nein zu 6,5 Prozent, zurVorlageA2.» Sie wer
den ihre Mittel entsprechend einsetzen, die Kampagne ent
sprechend ausrichten. Die bürgerlichen Bundesratsparteien 
werden der guten Form halber, weil sie das so ein bisschen 
versprochen haben, die Parole herausgeben «Zweimal ja», 
aber sie werden das Hauptgewicht auf den Systemwechsel 
bei 6,2 Prozent legen. Denen aber, die 6,5 Prozent wollen, ver
bauen sie mit ihrem Verfahren eine entsprechende Parole. Ihr 
Abstimmungsverfahren ist sehr gerissen angelegt, aber es ist 
verfassungswidrig, es ist undemokratisch, und es ist finanzpo
litisch unverantwortlich. 
Erstaunlich ist nur, dass dieser Vorschlag ausgerechnet vom 
sonst so verfassungstreuen Ständerat kommt EiAe so ar.ige-

. legte·kantonale Volksabstimmung würde·beim Bundesgericht 
angefochten, und das Bundesgericht müsste sie für ungültig 
erklären. Leider kann das Bundesgericht das hier nicht tun. 
Das Volk wird also unter diesen Umständen nur dem ersten 
Beschluss zustimmen. Es wird den zweiten ablehnen. 
Damit ist schon klargestellt, dass einer künftigen Satzerhö
hung alle Steine in den Weg gelegt werden Hingegen legen 
Sie den Weg frei für einschneidende, massive Sparübungen 
vor allem im sozialen und ökologischen Sektor. 
Wie gesagt: Grundsätzlich sind derartige Variantenabstim
mungen nach übereinstimmender Auffassung der Rechtsge
lehrten - nicht nur von ·Herrn Professor Kölz - nicht zulässig. 
Es gibt kein gegenteiliges Gutachten, auch nicht von der Bun
deskanzlei Im Gegenteil: Sowohl Herr Professor Kölz wie das 
Bundesamtfür Justiz belegen In ihren Papieren, dass so etwas 
nicht zulässig ist Deshalb wäre eine einzige Vorlage auch un
ter diesem Gesichtspunkt korrekt gewesen - eine Vorlage mit 
6,5 Prozent, wohlverstanden Doch Sie wollten das um keinen 
Preis, Sie haben den Antrag der Minderheit II (Strahm Rudolf) 
zu Artikel 41 ter Absatz 3 im Beschlussentwurf A abgelehnt 
Nun gibt es aber für den Fall einer Verfassungsrevision ein Ver
fahren, welches korrekt ist Es ist entwickelt worden für den 
Fall, dass eine Volksinitiative und ein Gegenentwurf vorliegen. 
In diesem Fall ist es gemäss dem «System Haab» (Bundesver
fassung Artikel 121 bis) möglich, dass man zweimal ja stimmt 
und, wenn beides angenommen worden ist, sagen kann, wel
cher diEjser beiden Vorlagen man den Vorzug gibt Man muss 
zweimal ja und zweimal nein sagen können. Dann entscheidet 
die Stichfrage. · 
Auch hier geht es um eine Verfassungsrevision. Wenn Sie 
schon um jeden Preis an der Variantenabstimmung festhalten 
wollen, dann wählen Sie wenigstens ein korrektes Verfahren. 
Das tun Sie, wenn Sie meinem Minderheitsantrag zustimmen 
Er erscheint auf der Fahne aus technischen Gründen an drei 
Orten. Der Antr~g will, dass die Vorlage A2 wie die Vorlage A 1 
vollständig formuliert wird und eigenstänclig angenommen. 
oder abgelehnt werden 'kann. Zudem ist eine Stichfrage zu for- , 
mulieren, welcher der beiden Vorlagen der Vorzug gegeben 
wird, falls beide von Volk und Ständen angenommen werden. 
Dieses Verfahren - nur dieses! - bringt den Volkswillen unver
fälscht zum Ausdruck. Dass es so ist, dazu haben wir uns so
gar in unserem Gelübde verpfii_chtet Ich bitte Sie, daran zu 
denken. 

Fischer-Sursee: Die Minderheit Hämmerte will die Abstim
mung mit einem doppelten Ja und der Stichfrage, wie wir sie in 
der Bundesverfassung Artikel 121 bis kennen. Diese Bestim
mung bezieht sich aber ausschliesslich auf Volksinitiativen, 
denen das Parlament einen Gegenvorschlag gegenüberstellt 
In allen anderen Fällen ist dieser Artikel nicht anwendbar. Da
her ist das Vörgehen, wie es uns Herr Hämmerle vorschlägt, 
verfassungsrechtlich nicht zulässig, es ist rechtlich nicht mög-

lieh. Wir haben es hier nicht mit einer Volksinitiative zu tun, son
dern mit Bundesbeschlüssen, und somit ist die Ausgangslage 
rechtlich eine völlig andere. 
Die Minderheit Hämmerle sucht diesen Ausweg, weil sie 
glaubt, dass die Trennung der Vorlage, wie sie die Mehrheit Ih
nen vorschlägt, verfassungsrechtlich nicht zulässig sei. Dem 
muss ich widersprechen. Herr Hämmerte pennt sich auf Pro
fessor Kölz und auf das Bundesamt für Justiz. Dezl! ist folgen
des zu sagen: Das Kurzgutachten, das Herr Kölz geliefert hat, 
ist sehr mager und durchaus nicht schlüssig; das Bundesamt 
für Justiz hat sich dazu nicht formell geäussert, sonderr.i einer 
seiner Juristen hat seine Meinung gesagt Demgegenüber hat 
aber. der Rechtsdienst der Bundeskanzlei. die. V~rfas~J;IIJQ~c 
mässigkeit dieser Trennung ganz klar bejaht · 
Ich habe auch mit anderen Staatsrechtsprofessoren Rück
sprache genommen, und auch sie-bejahen die Ver:fassu(lg~
mässigkeit, und zwar aus folgendem Grunq: Mit derTrenr:iung 
der Vorlage gibt man dem Stimmbürger erheblich m(;lhr Ent
scheidungsfreiheit, als wenn er nur eine Vorlage hat Er. kapn 
nämlich entscheiden: Will. ich den Wechsel mit.,.6~~ Pr9~11t:. 
oder bin ich bereit, auf 6,5 Prozent zu gehen? Andererse~s 
kann er aber auch nein sagen, er kann sagen: Ich bin über
haupt nicht einverstanden mit dem Wechsel von der Wustauf 
die Mehrwertsteuer. . 
Herr Hämmerle begründet, der Stimmbürger sei eing~er:igt, 
weil er, wenn er 6,5 Prozent wolle, auch für 6,2-Prozent 
stimmen müsse. Darauf könnte man ebensogut e11tgegnen: 
Es gibt vielleicht auch Stimmbürger, die 7 Prozent möchten. 
Herr Stich, ich nehme an, Sie wären für 7 Prozent zu haben, 
wenn es ginge. Also hat auch der Stimmbürger, der 7 Prozent 
möchte, nicht die Wahl. Er kann nur 6,2 oder 6,5 Prozent wäh
len, auch wenn er mehr möchte. 
Mit der Trennung der Vorlage vor dem Hintergrund eines kla
ren Konzeptes optimieren wir somit die Entscheidungsfreiheit 
des Bürgers. Die Frage ist klar und einfach gestellt Sie ist 
übersichtlich. Wie man davon sprechen kann, der freie Wille 
des Stimmberechtigten werde so verfälscht, er könne nicht un, _ 
verfälscht zum Ausdruck gebracht werden, ist völlig unerfind-

, lieh. Auf jeden Fall ist das Vorgehen demokratisch sauber und 
korrekt · 

Stucky: Ich kann mich nach dem Votum von Herrn Fischer
Sursee rela:tiv kurz halten: Wir betrachten die Vorlage, wie wir 
sie mit der Mehrheit in der Kommission beschlossen haben -
nämlich aufgeteilt in eine Grundfrage Mehrwertsteuer, einge- · 
führt zum bestehenden Satz von 6,2 Prozent, und in eine Zu
satzfrage betreffend Aufstocken um 0,3 Prozent-, als absolut 
verfassungsmässig. Sie entspricht auch unserer Praxis. Wir 
haben wiederholt solche Zusatzfragen gestellt, und wir stellen 
sie ja in der gleichen Vorlage auch I Es soll mir einmal einer sa
gen, warum die Zusatzfrage der AHV zulässig ist, wo wir um 
1 Prozentaufstocken, und warum die Zusatzfrage von 0,3 Pro-
zent nicht verfassungsmässig sei. . 
Herr Hämmerle, Sie haben Ihre Sache nicht zu Ende gedacht; 
eigentlich müssten Sie drei Varianten vorschlagen. Die AHV ist 
ja auch noch eine; diese haben Sie nämlich vergessen. Sie ha
ben überdies davon gesprochen, dass noch andere Staats
rechtler einen Mangel an Verfassungsmässigkeit festgestellt 
hätten. Mir sind keine bekannt, ausser dem Kann-Gutachten 
von Herrn Kölz. 
Die Frage ist natürlich, ob der Volkswille unverfälscht - und 
das ist doch unsere Maxime-zum Ausdruck kommen kann, ja 
oder nein. Und, Herr Hämmerle, wer 6,5 Prozent und das 
Mehrwertsteuersystem will, der sagt einfach zweimal ja, der 
wird doch dadurch in keiner Weise vergewaltigt Der Volkswille 
kann zum Ausdruck kommen. 
Und jetzt spreche ich nur noch politisch: Herr Hämmerle, das 
Risiko, dass die Sache mit Ihrem Variantensystem falsch läuft, 
liegt auf der Hand. Nehmen Sie einmal an, Sie hätten je 51 Pro
zent der Stimmen für 6,2 und 6,5 Prozent, also je eine Mehr
heit; dann ist es natürlich - so, wie ich das Schweizervolk 
kenne - sehr wahrscheinlich, dass bei der Stichfrage den 
6,2 Prozent :zugestimmt wird. Wenn Sie hingegen mit unserem 
Defizit Propaganda machen und dem Volk deutlich sagen 
können: Wir haben ein Defizit, das müssen wir beseitigen, und 
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ihr müsst mithelfen, dru--.zu beseitigen - wenn Sie also das·in 
die Köpfe bringen, dann haben Sie mit unserem Abstim
mungssystem mit dem Sa1Z von 6,5 Prozent mehr Chancen. 

Baumann: Ich glaube, ww Grünen gehören wiedef einmal zu 
den regierungstreuesten Fraktionen; wir sind mit Bundesrat 
Stich der Meinung, die Mehrwertsteuer könne unter den gege
benen Verhältnissen nur mit einem Satz von 6,5 Prozent ein
geführt werden f:s ist verantwortungslos, dem Volk vo12Ugau
keln, es gehe eventuell auch mit einem tieferen Satz. Nun, Sie 
haben hier anders entschieden. · 
Nun ist aber auch das Abstimmungsverfahren, wie es von ei
ner Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird, nach unse
rem Dafürhalten irreführend. Jedenfalls kann so der Wille der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht klar wiedergege
ben werden Wenn wir Grünen den Systemwechsel wollen, so 
nur unter der Voraussetzung, dass auch ein Beitrag an die 
Bundesfinanzen geleistet werden kann. Das können wir mit 
dem vörgegebenen Abstimmungsverfahren nicht tun, Herr 
Stucky. 
Zu den Bundesbeschlüssen A 1 und A2. müssten dem Volk 
drei Fragen gestellt werden. Die erste Frage: Wollt ihr. die 
Mehrwertsteuer mit dem Satz von 6,5 Prozent annehmen? Die 
zweite Frage: Wollt ihr die Mehrwertsteuer mit dem Satz von 
6,2 Prozent annehmen? Und schliesslich die dritte, die Stich
frage: Welcher Steuersatz soll bei einem allfälligen doppelten 
Ja gelten? Wir unterstützen den Minderheitsantrag Hämmerle. 
Wenigstens sollte man die Fragen richtig stellen,'wenn man 
auf elnigermassen vernünftige Antworten hofft 
Wir sind keine Bundesratspartei, und wir haben eine ver
gleiohswelse bescheidene Stimmkraft, aber bei diesem um
strittenen Thema würde ich doch raten, auch auf die Grüne 
Partei Rücksicht zu nehmen. Wir sehen keine grosse Möglich-

' keit, einer Mehrwertsteuer mit 6,2 Prozent zuzustimmen. Ent
scheidend Ist für uns nicht der Systemwechsel, sondern der 
wirkliche Beitrag zur Sanierung der Bundesfinanzen. 
Ich vermag· nicht einzusehen . .,..,_ und .ich finde auch keine· 
Gründe-, warum man nicht ein faires Abstimmungsverfahren 
ermöglichen will. Für mich ist das keine Frage der Verfas
sungsmässigkeit, sondern für mich geht es schlicht und ein
fach darum, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ih
ren, Willen korrekt Ausdruck geben können. 
Ich beantrage Ihnen namens der grünen Fraktion, dem Min
derheitsantrag Hämmerte zuzustimmen. 

Ledergerber: Die sozialdemokratische Fraktion bittet Sie, hier 
dem Minderheitsantrag Hämmerle zuzustimmen. Scheinbar 
Ist eine juristische Diskussion entstanqen. Ich h~tte jedoch 
den Eindruck, dass sie nicht so sehr juristisch, sondern eigent
lich pOiitisch war. Ich hatte den Eindruck, dass hier offenbar 
eine neue DisZipiin der Jurisprudenz entstanden ist, nämlich 
die politische Jurisprudenz, Kollege Flscher-Sursee. 
Was hier diskutiert worden ist, entbehrt der gründlichen Prü
fung. Sie haben beschlossen, dass verfassungsrechtliche Be-

, denken den normalen Ablauf, wie Sie ihn geplant hatten, stö
ren. Darum darf nicht wahr sein, was Ihnen nicht passt 
Die Argumente, warum hi~r verfassungsrechtliche Bedenken 
eingebracht werden und ernst genommen werden wollen, , 
sind immerhin so stark, dass Sie sich dazu bereit finden müss
ten, aus eigenem Interesse, nicht nur, damit Ihnen.die Schwur
finger nicht abfaulen - denn Sie haben ja auf die Verfassung 
geschworen! -, sondern auch aus politischem Interesse das 
Problem sorgfältig abzuklären, um nachher sicher zu sein, 
dass das, was Sie coram pubtic.o erzählen, tatsächlich Hand 
undFusshat 
Das können Sie heute mit Fug und Recht nicht! Sie haben sehr 
Viele Dinge durcheinander geworfen, was sogar ich als Nicht
Jurist bemerkt habe. Es ist nicht richtig, dass der Bundeskanz
lei irgendein Gutachten vorliegt, das sie zu di~ Frage auf 
den imch legen könnte., Es gibt offenbar dort eine Zettelbe
merkung zu dieser Frage, die besagt, es sei schon in Ord
nung. Und diese Bemerkung wurde bestellt 
Es gibt aber mm wirklich Bedenken; sie sind hier ausgeführt 
worden. Man kann dazu stehen, wie man will, aber sie sind 

emst zu nehmen und müssten wenigstens ausgeräumt wer
den Das ist bis jetzt nicht geschehen und das bedaure ich 
ausserordentncll. 
Das erwähnte Beispiel spricht doch tatsächlich für sich. Sie 
kennen das: die Grünen haben es gesagt, und wir haben es 
gesagt Eigentlich haben alle anderen Bundesratsfraktionen 
auch gesagt, dass sie elgent!ich nur 6,5 Prozent wollen und 
nicht 6,2 Prozent Die sozialdemokratische Fraktion hat das 
deutlich erklärt: Wir wollen den Systemwechsel mit 6,5 Pro
zent; mit 6,2 Prozent wollen wir den Systemwechsel nicht 
Aber mit der jetzt vorliegenden Frage verknurren Sie die Wäh
lerinnen und Wähler dazu, bei 6,2 Prozent auch jazu stimmen, 
damit sie allenfalls 6,5 Prozent wählen können.· Möglicher
weise bringen Sie gerade damit nur diese Variante politisch 
zum Tragen, die Sie eigentlich nicht wollten. 
Sie müssen sich vorstellen, wie absurd es wird, wenn die Sozi
aldemokraten und Gewerkschafter sowie die Grwnen sagen: 
Beim Beschluss A 1 (6,2 Prozent) sagen wir nein., und beim B~ 
schluss A2. (6,5 Prozent) sagen wir ja Dann ~önnte dßr · ~ 
schluss A2. eine Mehrheit im Volk bekommen. Er kann aber 
nicht eingeführt werden, weU Beschluss A 1 nicht genehmigt 
ist Sie müssen doch einsehen, dass das entsche.idungstheo
retisch falsch ist! Es ist offenbarnicht nur verfassungsrechtlich . 
problematisch, es ist auch entscheidungstheoretisch falsch. 
Ich ziehe daraus den Schluss, dass offenbar dieses Splitting 
nicht nur Ausdruck der bereits erw;mnten plebiszitären 
Schlaumeierei ist, sondern dass es auch einen opportunisti
schen und liederlichen Umgang mit verfassungsrechtlichen 
Fragen beinhaltet, den man so nicht stehen lassen dürfte. 
Es wurden noch zwei, drei Punkte genannt, auf die ich kurz 
eingehen möchte. 
Herr Stucky hat gesagt: Wenn man beim Beschluss A2. verfas
sungsrechtliche Einwendungen mache, so müsse man es 
auch beim AHV-Beschluss tun Da liegt wirklich ein Irrtum vor. 
Herr Stucky, beim AHV-Zusatzbeschluss wird ein~ Frage ge
stellt, die man klar beantworten kann. Man kann dafür oder 
·man kann dagegen sein. Es gibt aber keine andere mögliche 
Position; eine Vergewaltigung bestimmter Wählergruppen Ist 
nicht möglich und nicht gegeben. 
Sie haben recht: Ihr angeführter Präzedenzfall aus dem Jahre 
1974 mit der Ausgabenbremse-übrigens der einzige Präze
denzfall-gilt tatsächlich für diesen Sonderfall AHV. Es ist nicht 
ein Zusatz, sondern es ist ein eigener Beschluss. Bei diesen 
0,3 Prozent hingegen haben -Sie einen Zusatzantrag, der nur 
von Beschluss. A 1 lebt und der keine Eigenständigkeit hat Ich 
gebe zu, dass er politisch gerissen ist, weil Sie die Befürworter 
von 6,5 Prozent auch auf die 6.2 Prozent bündeln und dort da
mit eine grössere Chance haben. Aber er ist insofern opportu
nistisch, als tatsächlich verfassungsrechtliche Bedenken be
stehen 
Es gibt in der jetzigen Situation nur noch eine Möglichkeit, 
diese Frage einlgermassen mit Anstand zu retten: Das heisst, 
wir stimmen dem Antrag der Minderheit Hämmerle zu und 
stimmen über die voneinander unabhängigen Beschlüsse A 1 
und A2. ab: Beschluss A 1 mit 6,2 Prozent, Beschluss A2. mit 
6,5 Prozent Man kann zu jedem ja und zu jedem nein sagen; 
das doppelte Nein mit der Zusatzfrage ist auch möglich. Das 
würde ta~chlich alle Bedürfnisse befriedigen. . 
Nun zu Ihrem Einwand; Kollege Flscher-Sursee. Sie sagen, 
gerade das wäre nicht verfassungsmässig. Sie haben recht, 

. dass dazu heute weder auf gesetzlicher noch auf verfassungs-
mässiger Ebene eine Grundlage besteht Die Verfassungs
rechtler sagen aber; dass die Bundesversammlung als ober
ster Gesetzgeber berechtigt wäre, hier sozusagen vorgreifend 
eine solche Lösung zu wählen, weil sie im Interesse der Wäh
ler ist Dies um so mehr, Kollege Fischer-Sursee, als die Lö
sung, die Sie jetzt gewählt haben, in keiner Verfassung und in 
keinem Gesetz überhaupt legitimiert ist; sie ist eben zweideu
tig, missverständlich und lässt einzelne Wählergruppen nicht 
zu ihrem Recht kommen. 
Ich bitte Sie, hier dem Antrag der Minderheit Hämmerle zuzu
stimmen, damit Sie heute nachmittag keine Schmerzen an Ih
ren Schwurfingern bekommen; Sie haben ja vor dem Rat ge
schworen, die Verfassung treu zu achten und die lnteres~ 
des Volkes zu vertreten. 
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Präsident: Die SVP-Fraktior. teilt mit, dass sie die Mehrheit un
terstützt. 

M. Matthey, rapporteur: II est difficile a celui qui, au nom de la 
majorite de la commissi'on, lors de notre precedent debat, a 
soutenu avec conviction de proposer au peuple un seul taux 
de venir ici faire deux propositions. Je le ferai cependant au 
nom de la majorite de la commission. 
Nous ne sommes pas surs d'etre essentiellement dans un de
bat constitutionnel M. Fischer-Sursee a fait allusion ä des 
constitutionnalistes qu'il avait consulteslui aussi. MmeSpoerry, 
qui avait fait la premiere proposition consistant a «Splitter», 
nous a dit qu'elle avait aussi pris contact avec un constitution
naliste. Je l'ai fait egalement moi-meme, et Dieu sait s'il est re
pute! Je peux vous dire qu'en les reunissant tous dans cette 
salle il est probable qu'ils ne seraient pas d'accord entre eux. 
Par consequent, la djscussion que nous avons maintenant est 
essentiellement d'ordre politique, il faut accepter de le re
conna1tre. En consequence, c'est en termes politiques qu'il 
taut decider si nous approuvons ou non la proppsition de mi
norite Hämmerle. 
En tout cas, le constitutionnaliste que j'ai moi-meme consulte 
m'a dit qua c'etait insatisfaisant de presenter une telle proposi
tion, mais qu'on ne pouvait cependant pas dlre qu'elle etait in
tolerable ou anticonstitutionnelle. Par consequent, je vous prie 
de bien vouloir accepter cette seule argumentation sur le plan 
purement jufidique. Je ne crois pas qua, selon l'ecole a la-
quelle on se refere, on puisse trouver une solution ici. , 
Las arguments de la majorite de la commission ont ete repris 
de fa90n claire par MM. Fischer-Sursee et Stucky, c'est-a-dire 
qu'on ne veut pas faire une ptoposition a la carte: acceptez
vous 6,2 ou 6,5 pour cent? La majorite de la commisslon veut 
une solution transparente qui permette au peuple puisse de se 
prononcer sur le changement de systeme et sur une augmen
tation du taux pour assainir ·Ies finances federales. On a aussi 
insiste sur l!ne procedure qui, aux yeux de la ma,jorite, para'it 
plus democratique. Surtout, cette propositicin pemiet d'avoir 
le plus de chances de pouvolr enfin introduire un changement 
de systeme dans notre regime financier. 
Las choses sont claires, alles sont purement politiques. C'est 
donc en ces termes-la qu'il taut trancher entre la majorite et la 
minorite. Par 12 voix contre 7, la majorite de la commission a 
accepte la proposition qui vous est soumise. A titre d'informa
tion, le Conseil des Etats a adopte la proposition qui fait l'objet 
de notre debat, par 27 voix contre une. 
Par consequent, au nom de la majorite de la commisslon, je 
vous invite a ne pas donner suite a la proposition de minorite 
Hämmerte. 

Frau Spoerry, Berichterstatterin: Im Namen der Kommis
sionsmehrheit, aber sicher auch im Namen des Ständerates, 
der mit 28 zu 4 Stimmen diesem Konzept zugestimmt hat, 
muss ich Ihre Feststellung, Herr Hämmerle, dieses Vorgehen 
sei nicht verfassungsmässig, in aller Form zurückweisen. Und 
ich muss den Vorwurf von Herrn Ledergerber, wir würden mit 
der Verfassung liederlich umgehen, ebenso dezidiert zurück-
weisen. . 
Herr Ledergerber und Herr Hämmerte, die Situation ist fol- , 
gende - der Präsident hat es angetönt-: Das Konzept der ge- · 
trennten Frage lag schon der nationalrätlichen Kommission 
vor, und selbstverständlich war es der nationalrätlichen Kom
mission in Absprache mit der Bundeskanzlei vorgelegt wor
den. Es wurde sorgfältig abgeklärt, ob das zulässig ist oder 
nicht; es wurde ebenso klar festgestellt, dass das geht, weil 
man es nämlich schon gemacht hat Das Vorbild ist eine Vor
lage aus dem Finanzdepartement, aus der Zeit von Herrn Bun
desrat Ritschard, als man das Inkrafttreten einer Zusatzfrage 
an die Bedingung knüpfte, dass die Hauptfrage angenommen 
würde. Genau das gleiche machen wir auch jetzt 
Das Problem ist bei der AHV und bei diesem Zusatz das glei
che: Sowohl die Mehreinnahmen für die allgemeine Bundes
kasse als auch ein Zustupf an die demographisch bedingten 
Kosten der AHV können nur bewilligt werden, wenn wir zuerst 
die Mehrwertsteuer haben. Die Mehrwertsteuer ist die Grund-

lage für beide Fragen, und deswegen bieten wir damit dem 
Parlament und dem Volk die grösste Entscheidungsfreiheit 
Wenn Sie eine Vorlage bringen. die nur 6,5 Prozent enthält, 
nehmen Sie all jenen, die den Systemwechsel, aber den Zu
stupf an die Bundeskasse so nicht wollen, die Möglichkeit, 
sich auszudrücken. Das ist im Prinzip sogar verständlich, weil 
das Parlament dem Souverän nie Auswahlsendungen unter
breitet Wir sind ein Parlament, das mit Mehrheiten entschei
det, und der Souverän kann dieser Mehrheit folgen oder nicht 
Aber er hat nie alle Möglichkeiten der Wahl Mit dem Vorschlag 
der Kommissionsmehrheit bieten wir ihm jedoch die grösst
mögliche Freiheit 
Die Bundeskanzlei bestätigt die Verfassungsmässigkeit Der 
Ständerat, in dem mehrere Staatsrechtsprofessoren Einsitz 
haben, bestätigt die Verfassungsmässigkeit ebenfalls, Lind die 
Bedenken des Juristen aus dem Departement des Innern ha
ben auch den Bundesrat nicht überzeugen können. Der Bun
del'lrat hält in seinem Papier nirgends fest, dass die Verfas
sungsmässigkeit nicht gegeben sei 
Zum Antrag der Minderheit Hämmerle möchte ich eine formale 
'und eine materielle Bemerkung machen. Formal hat Herr Fi
scher-Sursee das gesagt, was zu sagen ist Wir kennen .das 
Verfahren mit dem doppelten Ja dann - und nur dann~. wenn 
eine Initiative und ein Gegenvorschlag zur Abstimmung kom
men. Der Grund ist der, dass eine Initiative zwingend zur Ab
stimmung gebracht werden muss, wenn sie nicht zurückgezo
gen wird. Aber wenn das Parlament eine Vorlage bringt, hat es 
bis jetzt noch nie eine Auswahlsendung unterbreitet Wenn Sie 
das jetzt tun würden, würden Sie ein schwergewichtiges Präju
diz schaffen. 
Die Tatsache, dass die Verfassung das doppel~e.Ja mit Stich
frage ausdrücklich für die Abstimmung über Initiative und Ge
genvorschlag-vorsieht, lässt im Prinzip den Umkehrschluss 
zu, dass es für Vorlagen des Parlaments, die nicht auf einer 
Volksinitiative beruhen, nicht möglich ist 
Aber ich sage auch hier nicht, der Antrag der Minderheit Häm-

'- ·marle sei verfassungswidrig. Herr Bundesrat Stich ~at,zu 
Rect:it ausgeführt: Das Parlament kann letztlich das unterbrei
ten, was es will. So gesehen, ist die ganze Diskussion eigent
lich ohnehin überflüssig. 
Ich möchte jetzt aber noch aus materieller und politischer 
Sicht etwas sagen. Wenn der Antrag der Minderheit, Kollege 
Hämmerte, dazu dienen soll, eher den 6,5 Prozent zum Durch
bruch zu verhelfen, beruht das auf einem Irrtum Denn die 
Leute, die den 0,3 Prozent Mehreinnahmen nicht zustimmen, 
werden auch der Variante 6,5 Prozent niemals zustimmen. 
Und damit ist die materiell-politische Ausgangslage· genau 
gleich wie beim Konzept des Nationalrates. Wir müssen die 
Tatsache akzeptieren, dass wir den Bürger mit allen Mitteln 
nicht zu etwas zwingen kqnnen, von dem wir ihn nicht über
zeugen. 
Unsere Aufgabe ist es, den Souverän davon zu überzeugen, 
dass er dem Beschluss des Nationalrates und des Ständera
tes folgen soll. Das ist die demokratische Aufgabe, die wir 
wahrnehmen müssen. 
Die Kommission hat nach all diesen Diskussionen mit 12 zu 7 
Stimmen den Antrag der Minderheit Hämmerte abgelehnt und 
beantragt Ihnen, dem Konzept des Ständerates zu folgen. 

Ledergerber: Es geht nicht darum, hier zu verlängern; ich 
glaube; die Positionen sind einigermassen bezogen. Aber ein 
Punkt, Frau Spoerry, muss doch nochmals ganz klar sein. Sie 
haben schon mehrmals gesagt, es wäre immer so, bei jeder 
Abstimmung, dass man halt nur zu einer gestellten Frage ja 
oder nein sagen könne und nicht zu allem andern auch. Das 
ist natürlich trivial und banal und auci, völlig richtig. Aber es 
geht ja nicht darum. 
Das grundsätzliche Recht jeder Wählerin und jedes Wählers 
besteht darin, dass er mit seinem Ja oder Nein zu einer gestell
ten Frage tatsächlich das ausdrücken kann, was er will, was er 
zu dieser Frage sagen will. Aber bei Ihrer gesplitteten Vorlage 
haben wir eine Konstellation, wo Leute beim Satz von 6,2 Pro
zent ja sagen müssen, obwohl sie das ja nicht wollen Und das 
ist eine grundsätzlich andere Konstellation als die Beispiele, 
die Sie hier immer wieder gebrauchen. Und darum - weil Sie 



hier Sflrnm~bitgetinnert und Stimmbürge't dazu brrFl§eFJ,. zu~ 
was ja zu sagetf, dag. s'ie nicfü wollen - sa:gen ww, da'ss ~ 
Ga:hte in diesem Fionkt verfassc:mgswidrtg Ist. lfl'ä:s 1$t' der 
Punkt 
Es- ist {:ianz klar: Warm wir ~1ne- landwittsG'.:illaffllc~ VOT~ har
l!jeh, stimmen wir niclilf über den: &:f!Werverkettr all1 und ättth 
!ii0ht übet die Schönwetterzufage für di~ i13'a~~ ooet wei~ 
ifl'iwas, sondern i'!Lll' üMr däs eine. AtSÖ, di-e beidel'i Oin9e l'lä
ben miteirtal'fder nlct'its zu turl ~ geh'f d'arum, d~S· l:tiatr :w e~ 
ned=rage däs sägen dalf und kärtff, was tatsächllc'f'f dl~•ne 
Meinung ist, ufid da~ isf liiet leld~r n1t:hf der f'Z~fr. · 

Bundesrat Stich: zuerst eins Frage än, Frau Spoerry: Wm !'tat 
lhne"li gesagt, die Notiz des avndesamtes• für JIIISfiz hätte Im 
äurtdE!srat vorgelegen1 Das in1eressistt mich. Sie wisseli Jit, 
dass wir immer etwä mit trtdiskretkmen tu karnp'fett haben 
()gshäfü tiln ic1'1 liier auf die Antwört gespannt 
Aöer Jch rtiuss !f'inen sagen, wir haben kein~ Verlasst.1n~is
kussiot"f geflihtt Oer Bundesrat tlät ledigfioh festgestellt, däsa 
ctiieser Zweiervorscttlag utttedllcli sei. Weil st nämlich &irte 
k!are Eritsthe!dtmg des Volkes nicht :wlässt. Män kann zwar 
ss tun,. als ob die i=estsettutig auf 8,2 Prozent ntlt eitie ~r24)e 
des Systernwedhsels seL Warin Sie ltt det Schweiz herumfra
gen, dann wird sich kein 13üri:}er und kein~ 13orgeririftage11, bb 
cfas E'1npliaser1$ystam mit steuerbefreiung besser Oder 
sehl~htet !i~i als das Allpha:sertsystetll mit Vorsteuetabzug. 
bäs iritetessiett liti Volk wahrscMinflcn kaum jemanden, aus
ser diejenigen, die nachher die Abtechnung maöheh mfisoon. 
Hih~en inter'essisrt es die loote sehr, welme Konäeqoon
zen dämlt verbunden sind. Wenn rnan sagt, wir hätt1111 e,2 .Pro
zent tl\lstgelegt, und dies sei ein re1r1et Systemwschsel, dann 
rr1uss man darrt VolW auch erkläre11, was äer SystWtlWeohsel 
k~stet 
Herr Strahm P!Udolf hät EiUf die Belastung elrtet dUrchsthtllttll
öhen Patnilie hingewiesen. Sie körinen ~s ttuch anders recl1-
nen: Wir sirtd uns wahrscheirllich elrllfj, dass etwa , .s Mllliar
dö11 Franken Stöuern wegen dehi Ausgleich der raxe öooolte 
hlilu verteilt werden müssen. Ftund 1 MiUlätde Jirranken an 
taxe oooolte bezahlt hellte tlEl!l Auständ. öle~r Betr:ag 
korttrrtt nto1fl alEl zusätzlichs Steoot für das Inland '"' als Ftllge 
des sogenänntetl Systemwechsels ~ Glazu. öas müssen Sie 
dei'i Leuten auoh erkfäteii. Sie kö11nen lhner1 dänh weiter sa
gen, dass die 6,2 Prozerlt ME!lirwertsteller In dem Mol'rleht, 
wo. die Entlastung dllroh den Wegfall der faxe oooulte nltht 
weitergegeben wdrdsn Ist und es also nioht zu einet Preisver• 
bllll9ung kommt, eine teuerung von 1 ,6 Prozent bedeuten. 
öas wird man elnfaöh feststellen. Man kMn aarüber streiten, 
bb diese 1,6 Prozeht richtli::J öder fälsth sind Aber unbestrit
ten ist, dass rund 2 Milliarden Franken neu 'iertellt werden. 
Urld irgend jemand muss sie bezahlen, das muss man di:lm 
ßüfget auch sagen! 
Wenn man nun dem 130tger die Möglichkeit gebeh will, sich zu 
äussöh'I, dann finde Ich pMiönlich den Mtrag der Minderheit 
Häfüh'lerle korrekter. Denn letztlich ist tlooh hier deutlich ge• 
viörden, dass niclit älle, die jetzt der Lösur19 von 8,5 Prozent 
zustimmen werden, dal'lti auch lh tlet AMtimmung ffir 6,5 Pro-
1ent stimmen. Söndem es gibt !Sehr vlelt'.1 Leutia, die möchten 
sägeiit Ja gut, wir haben jetzt de11 $ystl3mweimsel, die Wirt
~chaft ist entlastet, und die Konsumenten, d,e Haushalte, wer
den belastet Dort stellt steh dann die Räge: Was denken' 
ök}sa Leute? Sie werdEm sagen: Wenn 6,5 Prpl!!ent in der 
~iksabstimmung abtJelehnt werdM-:" tlies ist hatürlich effek
W ·(;!~ Kalkulat,ofi Ihres Vorschfäges, dä'ss l'tlan auch mit 
'6,e fltbzent aurt:hl<Omrnen und 6,5 Prozent vergessen kann~. 
~arm hat man dooh in det näclls~n lul<ul'lft keine Chance 
mehr, bei der Mi3hrwertsteuet itgendeine satzerhöhung 
tiUtcttzubringen. Gas ist doch nitht möglich! 
Deshalb kann'te steh der But~er getnäss Antrag der Minder
·llelt IMmerhin dafür aussprechen, et sei für 6,5 Prozent, und 
weni'I auch bei dieser Vanante gespart werden milsse - das 
reicht nämlich aucfl !'licht-, so komme zllmlnttest etwas mehr 
in die Bantleska~. 1m ähd~ Fall, bei 6,2 Pro2Emt, muss er 
sliGh ~ge'n, jettt müsse t'\Ur gespart Werder!. Und hier hätte ha
tütlicl'l tili~ U'ntert'eitung in 6,5 oder 6,1:l! Prozent den Vorteil, 
'C!lä'S'S s!6n 'die Bürger im Prinzip für zwei verscfliedene Vati-an-

tetieMicf.tetaera,körn:ren,.dletm.ta,S.l'm'&tl'lr~na:1511Wck!t 
Systemwet:hsel:. , 
S1fj Mftetil danrr ztJgk:Jid'r- die· ~~E!iti. ~ Par.larnemn in 
etWa: die'pslffiSdfue ffi~ dar Zuf{li.ll11fll ~ztl! iijimt11elil:. 
W~, Wilf me~'f Sl,'%1refi., Ot!i'et wo1ien wir efiier- n:teh!l St01!Jet:li'(l 
fehl ~. lhne~ ~ ~aJ: sagen; \löti li11IR' atlS· bfat:10f:it es 
Wff'll(lit:1'ii ~~ f;}~ ~l'lmM dte,Ab$timmung S&öffefi 
urtd ~ ~ttr~til ~ real1ch' wrei rtiögfrdt ~ tch finde, mit 
dEm'f An~ dEltr M~heit aum BssttiltJUNJ.. get d'as be$Ser 
rrtiögfisn 
Aber IG!i't ~ m€lh emmali ~: Ver Boodesiratl l!iaf! keine: 
Vs~u~dlsktr$troti gef/uM, Und esi ist aW)lit ridtttg. was 
ich' gssagt friaba: Wit mbEJn kel.oo Vfflfasswrgsgenclttsbarkeit. 
oae PatlämEmle~det~, die f!'ragen, dievorgetegtwer
den, samt rl!etnami Abev d$ PaiitameM li'l'llUSS sic'h behafl:en 
läsSl:ifi bat dem, ~ et vorsmfägt. 

AbstirttftWfl{J ~ Vate 
Für de'ti Mtl'ä@der Mehrheit 
P:ilf der! Amrag Mit!detheit 

l3{1tJ(jh/U§ä A'I, Zlff. III Abs. 2 ~ AtffJte At, eh. III t1I. 2 
At/genommen gefnä§lli Mtmg tief Mehrheit 
Ada~ se/ort fa pmpositJM de 18 mafa}rite 

i:Jesohluts~ C 
AfttnJg ckJt l<ömm/8$/0lt 

93Stimmen 
52Stimmen 

zust1rnmu11g :tum l:3esohluss des Ständerates 
(Elhtspricht dem Besohlt!SSeritWIJtf B des Bt.rndesrates} 

ArreteC 
Proposition de 1a aommls$lön 
Adhetet ä 1a dE!oltsion du Cörtaell dl38 Etats 
(Correspondtint au projet d'arr&e 13 du Cönsell federa!) 

Angenommen ...,Adopte 

Beschluss B-Arr&te S 

fltel 
Antrag der Kommission 
aundesbesohluss :zur Erhaltung der Sozialversicherung 

Antrag SpOfJrry 
Zustimmung zum Beschluss ses Ständerates 

r1tre 
Propositltm de lä comm1sslön 
Artete fed~nal garantlssant le maintien cfe la seturite sociale 

Proposition Spoetty 
Adheter a la decislon du Conseil des Etl:lts 

Frau Spoerry, Berichterstatteritt Es M mir leid1 dass ich zum 
Schluss noch eine Formalität erledigeri muss, aber es geht um 
den litel :zu diesert'l aunpesbeschluss. Wir haben in der Hitze 
des Gefechtes elMn Fehll:lr gemacht. 
1. Es beatal'ld %Wischen Stär'ldetät und Nationalrat bei diesem 
Titel gar keine Diffeteilz mehr. Wir waren also im Gegensatz 
zum Titel beim Beschluss A 1 gar nicht berethtigt, hier noch 
eilie Aenderung anzubringen, und materiell muss man sagen, 
dass wir eine falathe Aenderung angebracht haben: Wir erhal
ten mit diesem aundesMschluss nicht die Sozialversicherun
geh in Ihrer Gesamthl:Ht, sonderh wir treffen Massnahmen für 
einen Bereich, nämlich für die AHV in bezug auf die demogra
phisch bedingten Kosten, die anfallen. 
Ich bifte Sie diahet, diesen Antrag det Kommission zu verges
sen und sicl'l dem Ständerat bzw. unserem ersten Beschluss 
anzuschliessen. 
Wmm ich das Wort habe, 4-ierr Bundesrat Stich, gebe ich Ihnen 
gerne eine Mtwon auf Ihre FratJe, wol:IBr ich wisse, dass die
ses Päplerderti Bundesrat vorgelegen hatte. füteinmal, Herr 
Bundesrat Stich, handelt es sich überhaupt nicht um eine In-
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diskretion, sondern ich las, wie wahrscheinlich alle hier, in der 
Sonntagspresse, dass die Verfassun~smässigkeit zur Diskus
sion gestellt wird. Als zuverlässiges Kommissionsmitglied 
habe ich mich sofort hinter diese Frage gemacht, habe alle Ab
klärungen getroffen, um zu wissen, was ich an dieser Sitzung 
sagen soll, wenn die Verfassungsmässigkeit zur Diskussion 
gestellt wird. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass sich 
auch der Bundesrat zu dieser Pressemitteilung seine Gedan
ken gemacht hat Wir haben dann ja auch in der Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben 0f"AK) darüber diskutiert, und Sie, 
Herr Bundesrat, 'haben bestätigt, dass der Bundesrat die Ver
fassungsmässigkeit nicht in Frage stellt; das ist die ganze Ge
schichte. 

Bundesrat Stich: Der Grund, weshalb ich diese.Frage gestellt 
habe, Frau Spoerry, ist folgender: Ganz genau wegen dieser 
Geschichte, die am Sonntag in verschiedenen Zeitungen 
stand, habe ich heute morgen den Bundesanwalt beauftragt, 
die Frage abzuklären; deshalb hat mich das sehr interessiert 
Ich habe genug von solchen Indiskretionen. 

M. Matthey, rapporteur: Je serai tres bref. Je vous invite a sui
vre la proposition Spoerry. 
Je dirai encore a l'intention de la Commission de redaction, 
Madame la Secretaire generale, qu'au chiffre II alinea 2 il fau
dra modifier la formulation de cet alinea, en fonction de la mo
dification que nous avons apportee a l'arrete A 1. 

Angenommen gemäss Antrag Spoerry 
Adopte selon Ja proposition Spoerry 

Ingress, Zlff. 1, II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Entspricht der Beschlussentwurf C des Bundesrates) 

Prearnbule, eh. 1, II 
Proposition de ta commission 
(Correspondant au projet d'arrete C du Conseil federal) 

Angenommen -Adopte 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

N 16 juin 1993 
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AOS 

I - 91.079 

;FiJ1anz9rdnung. ·r;rs.~tz. 
Regime flnancier. Remplacem.ent 
Siehe Seite 1235 hlervor.,.. Volr page 1235 cl~evant 
Beschluss des Ständerates vom 17. Juni 1993 
Oeclsion du Conseil des Etats du 17 juln 1~ . 

Ledergerber: Die sozialdemokratische Fraktion möchte Ih
nen folgende Erklärung abgeben: Die Fraktion wird bei den 

' ,Schlussabstimmungen zum Geschäft «Mehrwertsteuer mit 
6,2 Prozent» sitzen bleiben oder dagegenstimmen; bei den 
Obrigen Vorlagen wird dle.Fraktlon•zustimmen Wlrwollen da
mit nochmals deutllch_zum Ausdruck bringen, dass wir mit die
ser Art der Finanzpolitik nicht einverstanden sind und dass wir 

· die Auffassung vertreten - wie Sie ja übrigens auch-, eine Vor
lage mit 6,2 Prozent trage den Problemen unseres .Staats
haushaltes nicht Rechnung und berge die Gefahr in sich, dass 
unser,gemelnsamer Staat seine kulturellen und sozialen Auf
gaben nicht so erfüllen kann, wie er sie erfülle11 sollte. 
Unsere Position in der Volksabstimmung wird wesentlich da
von abhängen, ob Sie Ihre Aussagen wahrmachen, die Sie 

. hier Im Rat gemacht hab~. nämlich dass Sie mit aller Kraftfür 
die Lösung 6,5 Prozent elntreteo werden . 

A1. Bundesbeschluss über die Finanzordnung 
A 1. Arrite federal sur le reglme flnancler 

Schlussabstimmung.;.. Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 

· Dagegen 
98Stimmen 
30Stimmen 

A2. Bundesbeschluss über einen Beitrag zur Gesundung 
der Bundesfinanzen · ' _ 
A2. Arrite f~eral sur une ·contrlbutlon a l'assalnlssement 
des ftnances federales 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme d8$ Entwurfes 
Dagegen 

· ' 127 Stimmen 
15Stimmen 

B. Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der 
Sozialversicherung '· 
B, Arrite federal prevoyant des mesures garantlssant le 
malntlen de la securl\e sociale · · 

Schlussabstimmung- Vote final 
Für Annahme des Entwurfes · 
Dagegen 

' , -

·, 122 Stimmen 
11 Stimmen 

C. Bundesbeschluss über~sondere Verbrauchssteuem 
C. Arrete federal sur les lmpöts de ccwsommatlon -spe
claux 

Schlussabstimmung- Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats , 

130Stimmen 
4Stimmen 

Schlussabstimmu°'-~~ 



Zweite Sitzung ... Oeuxleme seance 

Mittwoch, 2. Juni 1993, Vormittag 
Mercredi 2 lutn 1993, tnatln 

OlJ.OOh 

Votsltz- Presldsnoe: Herr Piller 

91.079 

Finanzordnung. Ersatz 
Regime finäncler. Remplacement 
8otsehaft ut1d 8esdhlussentwürfe vom 1 &. Oe:i:emfier 1001 
IBBI 19921185) 
Message et projets d'arr4te!i du 18 det::embre 1001 (F'F 19921 o/131) 
Beschluss des Natlönälrates vsm 11. Mär21003 
Otielslon du Cdnsell national du 17 tnars 1 !300 . 

tritt, das aber auf dieses Datum hin eli1es t10llert verlaäsung~ 
teshtlitii8tt U8berbaus bedarf, weil der bisherige dat111 weg• 
fitllt Weil die sich äuf Gesetzesebene stellenden Ftägen atu
fengeretht beantwortet sind, brauchen wir kslne awtfilhtll
ohen Uebetgät1gsbestlmmut1gen in det Burtdesverfassung. 
Aus tfern gleichen Grund steht die dlrelde Bundaootetiet bei 

· der heute zu behatldelflden Vorlage nlöht im Vordergrund. 
Verge!$äti Wir aber nicht: Aueh die ElnkdmManssteuer bzw. 
die Erlrags• und Kapitalsteuer Ist aestandteil der Vorlage. 
Dann ohne die neuen Veffässungsbestlmmut1gar1 fällt sie 
weg, und das Gesetz gilt nicht 
13alde ~feuern stehen in einem Bezug zueinander: Die nach 
dem Mehiwertsteuersystem zu erhebende UrnSäizsteust ~. 
lastet den Atdwänd, die direkte Bundessteuer riohfät sl0h nach 
dem Elnkölflttisn. Mit belcfün zutWnmen wird die Besteuea 
rung auf die wittsohaftll~he Leistungsfähigkeit ausgetlchtE!t 
Damit ist die Vorlaga eit1 Ganzes: öle Besteuerung richtet sich 
einerseits nach den Elnflahmen und andererseits nach den 
Ausgaben. 
Dlti Mineralölsteuer und die Auto-Steuer, Ober die wlt auch w 
bs'flnden ttaban, rlohKin stdh ebsflfälls nach dem Aufwand, Wir 
habtin darOoor Beschluss zu fassen, obwohl diese F1Skaleln
r11:1hme11 am 31. Detember 1004 rlioht wegfallen. Das Erfötdijf
nit der Neuordnung erglbi sich hlsr aus der ihtermdlonalM 
Lage, indem an die Stelle der Zölle Steuern Im lttland treten 
sollen, Für dl9 Mlneralöla:bgiiba Ist die l'Erhebuttg äls Stauer 
söhon heute in der Verfa$Suflg vorgesehen. Ole Umstellung 
vom Zoll zur Steuer soll nun Molgen, wobei Anpassunge11 na• 
msntlibh für die ftlskalerträgs, die für die Strassen bestimmt 
slttd, srforderlioh sind. Bel der Besteusrung der Motorfahr-

Jagm.W, Seriöhtel'Statter: Am 31. DetE!fflbet 1004 läUft die leUg<a Ist die Grundlage fOr die Ablt>sung der Zölle dutöh eine 
Verfässungsgruncllage ror die beiden wlöhtig.sten. Bt.lndesl• Steuer nach iu leget1, Geplant Ist die !3emessung der Motor• 
steuEJtn ab, näfrtllöh fOr die Warenumsatzsteuer, deten l!ttrag fahrzeugsteu8t ntitah dem Wert · 
1900 kttapp 10 Milllarden Frartken ausg8maeht hat - öder Nun tur Mehrwertsteuer: D~r Natlonalmt hat sloh fOr den 
29 Prozent der Flskalelnnahmen des Bundes~. und fOr die df.. Uebergang vön der Warsnumgatzsteuer zur MehfWett&t'3uer 
rekte aundes$teuer mit einem li:ttrag von etwaa Ober 8 Milllar~ etrtooiileden. Die l<ornml!ision beantragt Ihnen einst11t11n1g, 
def1 Franken-Oder 24 Pro:zent der Pfskälelnnahftten des Bun• dleoon Se$ohlUSs 2l.f Ooomehllien. [)er Wechsel drängt sieh 
des. Selbst't'ersffl11dllch kann der Bund nloht auf die !rtrage atJS %WSI Gründen aut: 
von 18 Milliarden Franken vertlöhten. Daher bl'atlohen wir ädf ·•. Die Warenu~teuer Ist dufth 13ondesra.tsbesohfuss vom ·· 
den t Januar1995elneneueFlnanzordnung. ~. Juli 1941 geschaffen worden - das warM noch Zeftsn, 
Mit 0uttdesbesohluS$ vorn 14. Dezember 1990 hatten wir slne Herr Bundesrat, äls der Bundesrat elM steuer selbst neu eln-
Votiage ausg~ftet, die vorn Antrag des BundesraffiS ltt$0~ filhren konnte! Sie war i:lirte Plskäleinnähme, die nach d~rn 
fem abwich, als sich die ständerätflche Kotrtmtsslon am S, Fe.- Aufwand befnesgen wurde. Die Wirtsohaftliche und sozltdEJ 
bruar 1990 mit &inem ganz knappen Mel'ir voo 1 zu 6 Stimmen RE!älität hat sieh seither völlig verändert 60 Prozent der Er-
für den Uebergang von der WarenumsattstE}t.Jer zur Mehrwert• werbstätlgen ti!lfrd heute im Dienstleistungssektor tätig. Oä$ 
steuer entsehlossen hatt1:1 und in der Folge sowohl unser Alit Hooshaltbudf,}öt der &hWelzet f::amille hat stöh verändert Der 
als auah der Nationalrat diesem Schritt tugestltttmt habe11, ob,, elgentllohe Warenkörb hat an Gewioht e1ngebüsst, der KOti• 
wohl zwei Vorlagen mit der !Jlelonen llelrlchtung 1&il und surn an Dienstleistungen lifn()egsn wesentlich xll{Jeflomnwn, 
1979 gescheitert waren. Nooh deutfloher kömmt das IM Wirtschaftsleben zum Aus• 
Verst:hledene Organisationen fanden an unseren BesdhlOs• druok, wo die erbtaohten und die beanspruehtett Dfensllei-
sen keinen Gefallen, und auch die Stlrntnbereöhtlgten folgten M1.mgen die Uriternehmensreohttung wesentlloh stärker be0 

uns nicht, 8ondem verwarlefl dlEi Vorlage älrl a Juni 1991 mit @lnfluälilen ala fftltwr. Soll die Steuer na:öh dem Aufwand tJe.. 
4S,& Prozent Jfßt11nrnen und allen Kantonen gegen die Kar,., rne$00n wetden, sltld die öleMtlelstu~en elnzubEraiehen. 
tcme Zürkih (mit einem Jastimmenc11.,el'SöhUS§ vön 30 000), ·oaa sohll~t auch eine beliebige Freiliste aus, dä' sonst nloht 
B{lSel-Städt {mit einem Jastimmenubersohugs von 6000), 1118htderAufwandsehleohthln,SMdemvielfelchtderehibehr~ 
Graubüflden (mit nur 38 Stimmen Unterschied), flohe Aufwand den Maffltab bildet Wir wcilferr aber eine AtJf~ 
Oas war nach meiner Aeehnung, tnltlativM eingeschlossen, WMd- lJnd keine reine Luxussteuer. 
seit ~nde des zweiten WeltktiE3QaS die 17. Abmlmmung ubet Die Steuer Wird heutl:3 auf eil16t Stufe des wirtschaftlichen G~ 
Bundesfinanzen Von diesen Vorlagen sind 9 abgelehnt und a sottehens erhoben, nämlioh beim letzten Gr68Sisten. Das hat 
gutgeheissenworden. UngerAl'llaufzur1ä Rundehatdt:itnge- zur FOige, dasä auoh lnvestltlOnsgOter mit der Wust belastilf 
mäss rein stat1stlseh ötiancen uut Erfolg. Diooen suohet1 wir werdert Im indtJstriellen Prtitess ergibt ,sloo damit eine dOp.. 
nun aber nicht flädh dem Lottosystem, sondern durch Ausgs- pelte Erfass1,1ng. Das Produkt uflterflegt als solches der offe-
imltung einer Vorlage, die Hand und F'uss hat un~ die wir dsn Mn Watenun,~uer; hergestellt wird es aber rnit Einriöl1a 
Mrgem gegent'.lber mit Uebetzsugw,g vertte1ari können tungen, die Ihrerseits schon besteuert worden sind, wcmau1 
Der Bundesrat hät UhS atn 18. Dez:ember 1991 einen E-ntwurf siohdleverdeökteSteuetoderTmceooculteergibt Dasschäfft 
vorgelegt, In welchem er an seiner Vorstellung festhielt, die ror die Wlrtsohaft 8IM Zusatzbelastung und einen Wettb@• 
Warenumsatzsteuer durch eine at.rf gewisse Olel'lstlelstungen wel'bsnaohtelf äuf lntematlonalsr Ebene. Heute haben wir 
~eiterte umsa~uer naon dem enphal§8f1system 11bzulö• mehr denn Je Grund, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und 
sen. Der Naticmafrät ~ diesmal Prlorttätsrat ~ folgte seiner Kom- unseren Untethehmen auf dern internationalen Markt gfelöh 
mlsslon, die nochmäls den Schritt von der WarenumMtz• lange Spissse iu gebe11. Dazu führt die Mehrwertsteuer, weil 
§teuer zur MehtWel1$teuer wagen wollte. Ihre Kommission sie auf dsn wrschledenen SMen des WlrtsOhaftlichen Ge• 
empfiehlt Ihnen, dieser Konzeption zUzlJSt1mnffln. schetiens erhoben wird, WObel aber imn,er nur der Mehrwert 
Gttnz attdets liegen die Verhältniss~ bei det direkten Bundes- belllStet wird, der erzeugt worden Ist Ein Unternehmen zahlt 
stooer; wir haben wn 14, bezert11:uJr 1900 dlis enrsproohende sie auf ~lrletn Umsatz, von dem es aber den AufWand fflr diö 
Gooetz beschlossen, welches auf den 1. Januar 1995 In Kraft be~Qgetien Wären und Dienstleistungen abziehen kann, welf 
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beides auf der Vorstufe schon der Steuer unterlag. Das tönt 
recht kompliziert Die Berechnungsbeispiele, die der Kommis
sion vorgelegt worden sind, zeigen aber, dass de1 administra
tive Aufwand nicht übermässig ist, denn die Steuer wird vom 
Umsatz nach Abzug des Aufwandes erhoben, L!nd das sind 
Grössen, die jeder Unternehmer kennt 
Steuerpflichtig soll sein, wer einen Umsatz erzielt Dabei sind 
von der Steuerpflicht jene Unternehmer befreit, deren Jahres
umsatz 75 000 Franken oder deren Steuerbetrag 4000 Fran
ken nicht erreicht, letzteres sofern das Unternehmen einen 
Umsatz von nicht · mehr als 250 000 Franken erzielt Nicht 
steuerpflichtig sind sodann die Landwirte, die Forstwirte, die 
Gärtner sowie die bildenden Künstler. Wer nicht steuerpflichtig 
ist, aber einen Vorsteuerabzug geltend machen möchte, kann 
zur Vereinfachung des Steuerbezugs oder zur Gewährlei
stung der Wettbewerbsfähigkeit auf Wunsch hin der Steuer
pflicht unterstellt werden. 
Im Bereich der Waren soll von der heutigen Freiliste die Ener
gie besteuert werden, soweit sie nicht schon besteuert ist Mit 
anderen Worten: Gas, Brennstoffe und Elektrizität würden neu 
der Umsatzsteuer unterstellt Die übrigen Waren der bisheri
gen Freiliste würden zu einem reduzierten Satz besteuert, wel
cher praktisch der heutigen Belastung durch die Taxe occulte 
entspricht Es ergäben sich damit dort keine Mehrbelastungen 
gegenüber heute, sondern eine Belastung, der im Zusam
ment1ang mit dem . Wechsel des Systems eine Entlastung 
durch den Wegfall der Taxe occulte entgegensteht 
Von der Steuer erfasst würden sodann die Dienstleistungen; 
das ist neu. Ausgenommen würden jene Dienstleistungen, die 
speziell befreit sind, weil sie in einem bestimmten öffentlichen 
Interesse liegen oder einer anderen Steuer unterliegen. Die 
Einzelheiten werden bei der Detailberatung zu erörtern sein. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig einen Satz von 
6,5 Prozent, das sind 0,3 Prozent mehr als der 8atz der heuti
gen Wust Dabei empfiehlt Ihnen die Kommissionsmehrheit, 
,die Frage des Systemwechsels und jene der Satzerhöhung 
zum Gegenstand von zwei Bundesbeschlüssen zu machen, 
was ich noch erläutern werde. Die Kommissionsmehrheit be
antragt Ihnen sodanii, eine weitere Satzerhöhung zu ermögn:: 
chen, wenn dies zur Finanzierung der AHV nötig würde. 
Die finanziellen Auswirkungen sind durch das Eidgenössische 
Finanzdepartement geprüft worden, wobei wir uns aber be- · 
wusst sein müssen, dass die Erträge von Umsatzsteuern jeder 
Art starken Konjunkturschwankungen unterliegen, die sich -
ganz anders als bei der direkten Bundessteuer - sofort, und 
nicht mit Verzögerung, auswirken. Der reine Systemwechsel 
würde einen Mehrertrag von 850 Millionen Franken erbringen. 
Die· Zuweisung für den sozialen· Ausgleich von 5 ·Prozent 
würde 535 Millionen Franken ausmachen. Es blieben damit 
315 Millionen Franken Nettomehrertrag, welche die Ertrags
einbusse bei der Stempelsteuer ausgleichen würden. 
Bei der beantragten Satzerhöhung auf 6,5 Prozent ergeben 
sich Mehreinnahmen von 1,41 Milliarden Franken. In diesem 
Fall würden für den sozialen Ausgleich 565 Millionen zurVerfü
gung stehen und 845 Millionen Franken verbleiben; damit 
wäre der Bundeshaushalt nicht saniert, aber die Satzerhö
hung würde einen Beitrag dazu bilden. 
Nach den der Kommission zur Verfügung gestellten Berech
nungen würde der Uebergang zur Mehrwertsteuer eine Erhö
hung der Belastung der Haushalte mit sich bringen. Für die 
unterste Einkommensstufe, für welche die Belastung ausge
rechnet worden ist, nämlich für Personen mit einem durch
schnittlichen Einkommen von 42 000 Franken, würde sich die 
Belastung von heute 1,28 Prozent auf 2,42 Prozent des Haus
haltbudgets erhöhen, bei einem Satz von 6,2 Prozent, und auf 
2,54 Prozent bei einem Satz von 6,5 Prozent Vergessen wir 
aber nicht, dass dies ein Teil der Vorlage ist und dass daneben 
die Einkommenssteuer mit ihrem starken Progressionssatz 
weitergeführt werden soll. ' 
Um die Haushalte mit kleinen Einkommen zu entlasten, hat 
der Nationalrat die 5-Prozent-Klausel eingebaut, nach der die
ser Teil des Vertrages dem sozialen Ausgleich zugeführt wer
den soll. Nach Jen Beschlussen der Grossen Kammer blieb 
offen, welchem Zweck dieser Ertragsteil dienen soll. Der Bun
cl,esrat hatte geplant, die Krankenversicherung auf diesem 
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Weg zu entlasten, während Ihnen die Kommission vorschlägt, 
5 Prozent des Ertrages zur Mitfinanzierung der Arbeitslosen
versicherung zu verwenden, bei der leider kurzfristig nicht mit 
einer wesentlichen Besserung der Lage gerechnet werden 
kann, was wir alle bedauern. Wir werden das im einzelnen in 

. der Detailberatung zu behandeln haben 
Eine weitere sozialpolitische Massnahme stellt der Bundesbe
schluss C dar, mit welchem die Erhöhung des Satzes um 
1 Prozent ermöglicht wird, wenn wegen der Entwicklung des 
Altersal!fbaues der Bevölkerung die Finanzierung der Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge sonst nicht mehr mög
lich wäre. Beschlossen würde diese Satzerhöhung auf dem 
Wege der ordentlichen Gesetzgebung, .also mit Parlaments
beschluss und fakultativem Referendum. Heute geht es 
darum, für dieses 1 Prozent mehr Mehrwertsteuer den verfas
sungsrechtlichen Rahmen zu schaffen. 
Die formelle Ausgestaltung der Vorlage ist nicht ideal, denn es 
ist nicht üblich, dass wir in die Verfassung einen Grundsatz 
schreiben und nachher in den Uebergangsbestimmungen der 
Verfassung, also auf konstitutioneller Stufe, eine Reihe von De
tails ordnen, die vom Bundesrat auf dem Verordnungsweg 
umgesetzt werden. Der normale Weg wäre der, den wir bei der 
direkten Bundessteuer beschritten haben: mit einer Grund
satzbestimmung in der Verfassung, einem Gesetz mit fakultati
vem Referendum und Verordnungen. Hier reicl]te es zeitlich 
nicht-es reichte nicht seit 1941 -, eine gesetzgeberische Ord
nung zu schaffen, über die wir eine Verfassungsgrundlage hät
ten stülpen können, sondern wir sind bei der indirekten Steuer 
auf das bisherige System angewiesen, bei dem wir den Grund
satz in die Verfassung schreiben, eine Reihe von Einzelheiten 
in den Uebergangsbestimmungen der Verfassung regeln und 
es dem Bundesrat überlassen, alles Weitere auf dem Verord
nungsweg zu ordnen. 
Ich verbinde mit dem Antrag auf Zustimmung zu dieser Vor
lage die Hoffnung, dass es gelingen wird, endlich auch bei der 
Warenumsatzsteuer bzw. bei der neuen Mehrwertsteuer den 
Weg zu gehen, den wir bei der direkten Bundessteuer be

__ schritten haben; das bedeutet Verankerung der Einzelheiten 
in einem Gesetz, damit def ordentliche Entscheidungsweg g&
wahrt bleibt und die Sache für den Bürger auch übersichtlicher 
wird. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, vier Beschlüsse 
zu fassen, während der Nationalrat nur drei Beschlüsse be
schlossen hat: Der erste Beschluss wäre die Weiterführung 
der direkten und indirekten Steuer mit Umwandlung der Wa
renumsatzsteuer in eine Mehrwertsteuer zum bisherigen Satz 
der Warenumsatzsteuer. Der zweite Beschluss wäre die Erhö
hung des Satzes der Mehrwertsteuer von 6,2 Prozent auf 
6,5 Prozent bzw. beim reduzierten Satz von 1,9 Prozent auf 
2 Prozent Der dritte Beschluss wäre die Umwandlung der bis
herigen Zölle auf Mineralölprodukten und Autos in Steuern. 
Der vierte Beschluss wäre die Ermöglichung einer Erhöhung 
des Satzes der Mehrwertsteuer um 1 Prozent durch die or
dentliche Gesetzgebung zur Sicherung der Finanzierung der 
Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge, wenn dies im 
Hinblick auf den Altersaufbau der Bevölkerung nötig wird. 
Dem Bürger würden.damit vier Entscheide vorgelegt, die von 
der Bundesversammlung beschlossen worden sind. Er 
könnte über den Systemwechsel, über die Satzerhöhung, 
über die Mineralöl- und Auto-Steuer und über die mögliche 
weitere Satzerhöhung der Mehrwertsteuer für die AHV ent
scheiden. Dabei würde es sich nicht um Alternativen handeln, 
sondern um kumulative Entscheide. Mit anderen Worten: Er 
könnte zum ersten Bundesbeschluss - er wird in Ihren Unter
lagen als A1 bezeichnet - ja sagen und damit den System
wechsel vollziehen. Er könnte zum zweiten Bundesbeschluss 
ja sagen und damit einen Beitrag zur Sanierung des Bundes
. haushaltes beschliessen, indem er de.r Satzerhöhung von 6,2 
auf 6,5 Prozent zustimmen würde. Er könnte drittens der Mine
ralöl- und der Auto-Steuer zustimmen· und viertens der wei
teren Satzerhöhung der Mehrwertsteuer um 1 Prozent 
Das Parlament nimmt Stellung, indem es diese vier Be
schlüsse vorlegt Wenn Sie den Bundesbeschluss A2 be
schliessen, beantragen Sie dem Bürger nicht irgendeine Aus
wahl, sondern die Satzerhöhung von 6,2 auf 6,5 Prozent 
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Es rregtalso nicht eine Auswahlsendung vor, sondemeine Op
tion der Bundesversammlung mit Bundesbeschluss, der dem 
obligatorischen Referendum von Volk und Ständen unterliegt, 
weit es sich um eine Verfassungsbestimmung handelt Mit an
deren Worten: Die Lage ist völlig anders als bei einer Abstim
mung über Initiative und Gegenvorschlag, wo das doppelte Ja 
möglich ist Hier ist das doppelte Ja nicht mit Stichentscheid 
möglich, sondern der Bürger hat vier Vorlagen, über die er 
viermal seinen Entscheid treffen kann. Die Bundesversamm
lung nimmt Stellung und entzieht sich keinesW$Qs der Festle
gung des Satzes durch Weitergabe des Entscheides an den 
Bürger. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig die 6,5 Prozent 
und bittet den Rat, ebenso klar für diese Satzerhöhung und 
den Systemwechsel zu optieren. Die Kommission beantragt 
Ihnen insgesamt, auf die Vorlage einzutreten. Dabei werden 

- Sie festgestellt haben, dass die Eintretensentscheide etwas 
gestaffelt sind und insbesondere beim vierten Bundesbe
schluss - er hat den Buchstaben C-eine Minderheit für Nicht
eintreten ist Bei den anderen Vorlagen besteht keine solche 
Minderheit Im übrigen beantragt Ihnen die Kommission, den 
Vorlagen im Sinne der Kommissionsanträge zuzustimmen. Da
bei besteht hier ein grundlegender Meinungsunterschied, in
dem eine Kommissionsminderheit wünscht, nicht zwei Vorla
gen über den Systemwechsel und die Satzerhöhung, sondern 
eine Vorlage, die beide Fragen enthält, zu beschliessen. 
In diesem Sinne beantrage Ich sowohl Eintreten wie nachher 

· Behandlung der Vorlagen. 
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einerfinanziell notleidenden AHV Geld beschaffen zu können 
Eine Anhebung des Steuersatzes um 1 Prozent mit e~r zu
künftigen separaten Vorlage war Besta_ndteil dieses Kompro
misses. 
4. Es softte ein Beschäftigungsprogramm im Umfang von 
300 Miflionen Franken im Jahre 1993 und allenfalls auch Im 
Jahre 1994 gestartet werden 
Warum war dieser Kompromiss notwendig; nicht einfach ein 
unnötiges Aufeinanderzugehen, sondern ein wirklich staats
politisch notwendiger Kompromiss? 
Sie kennen die Ausgangslage: Die einen wollten eine 
schlanke Mehiwertsteuer haben. Dieses Wort «schlank», das 
einem bereits «zum Hals herauszuhängen» beginnt, wurde 
auch hier angewandt Sie wollten eine Mehrwertsteuer mit 
6 Prozent oder allenfalls 6,2 Prozent 
Andere wieden,Jm wollten eigentlich lieber keine Mehrwert• 
steuer haben, finden sich aber mit ihr ab, wenn sie sozial abge
federt Ist, wenn die Reform vor allem auch zur Sanierung des 
Bundeshaushaltes beiträgt Sie wollten eher einen Satz von 
6,8 Prozent oder 7 Prozent, vor allem auch mit Blick auf die 
Kompensation der Ausfälle, die durch die Revision und teil
weise Abschaffung der Stempelsteuer entstanden sind. 
Wieder andere wollten überhaupt keine Mehrwertsteuer ha
ben Insbesondere hatte ja der Bundesrat eine Vorlage ge
bracht, die eine Weiterführung und Ausweitung der bisherigen 
.Warenumsatzsteuer vorsah. 
Diese divergierenden Interessen und Meinungen über das, 
was nun zu tun sei, wurden durch diesen notwendigen Kom-

i promiss zusammengeführt Das Erstaunliche war, dass sich 
Pfattner, Sprecher der Minderheit: Der Bundeshaushalt - Sie auch harte Kämpfer beider.Seiten am Schluss auf diesen Korn-
wissen es - steht vor einer enormen finanzpolitischen Stress- promiss einigen konnten. Jn der Nationalratsdebatte schien al-
Sltuation; die Einnahmen stagnieren, die laufenQen Ausgaben les gutzugehen, bis dann plötzlich gegen Ende dieser Debatte 
steigen, die Sozialkosten explodieren. Es herrscht Alarmstufe ein Antrag von freisinniger Seite kam, welcher die Neuord-
«rot». Die schärfste und längste Rezession seit Kriegsende nung, diese neue Mehrwertsteuer mit 6,5 Prozent, in zwei Vor-
lässt unsere Defizite explodieren. Genau in diesem Zeitpunkt lagen aufspalten wollte, nämlich einen sogenannt «schlan-
läuft nun die Finanzordnung aus. Ich sehe darin eine Gefahr ken» Systemwechsel mit einem Satz von 6,2 Prozent, plus 
und eine Chance zugleich. . eine zusätzliche VOflage für die Erhöhung des Satzes um 0,3 
Die Gefahr. ~eht darin, dass wegen der Einführung der .. ·auf 6,5 Prozent Der f>~eflt. der.ständerätlichen Kommis-.. 
Mehrwertsteuer und wegen der damit verbundenen und von sion für Wirtschaft und Abgaben (WAK), Kollege Jagmetti, hat 
niemandem bestrittenen Mehrbelastung der kleinen und mitt- Ihnen diese Aufspaltung ja vorgestellt 
leren Einkommen ein Seilziehen um die Neuordnung einset- In meinen Augen und In den Augen vieler, die hier im Stände-
zen kann Ein solches Seilziehen könnte zu einem Misserfolg rat nicht in grosser Stärke vertreten sind, die aber Im National-
im Parlament oder vor dem Volk führen. Wir hätten dann keine rat durchaus in ansehnlicher Stärke sitzen, ist das eine Schlau-
neue Finanzordnung. Wir müssten sozusagen mit Notrecht meierei, um nichts Schlimmeres zu sagen. Es ist und bleibt 
und erneuter politischer Auseinandersetzung reagieren. Es eine «Versandhauslösung», bei der man dem Bürger und der 
gäbe neue Verzögerungen, eine Lähmung unserer Hand- Bürgerin eben doch eine Auswahl verschiedener Möglichkel• 
lungsfä.higkeit, und statt die sozialen Probleme einer Lösung ten ins Haus schickt, obwohl man ihm empfiehlt, alle anzuneh-
e·ntgegenzuführen würden wir jahrelang über die Finanzord- men; man macht das natürlich nur deshalb, weil man befürch-
nung streiten Das sind die Gefahren dieser Koinzidenz des tet, dass sich der Bürger eben doch nicht für das ganze Paket 
Zeltpunkts des Ausiaufens der Finanzordnung mit den gros- entscheiden könnte. 
sen finanziellen Schwierigkeiten. Mit dieser Schlaumeierlösung drohte der Kompromiss schon 
Umgekehrt besteht die Chance darin, dass wir nun den Bun- im Nationalrat zu platzen Der Nationalrat hat sie aber abge-
deshaushalt einmal sanieren oder mltheHen könnten, ihn zu lehnt, allerdings nur knapp. Offenbar ist in der Zwischenzeit 
sanieren, dass wir endlich diE! Mehrwertsteuer als ein europa- der Druck der Interessenvertreter aber gewachsen. In derWAK 
konformes, wettbewerbsneutrales und umfassendes Steuer- des Ständerates war von diesem knappen Entscheid nichts 
system, welches auch die Dienstleistungen umfasst - eine mehr zu spüren. Da waren alle gegen meine Stimme für die 
ganz wichtige Anforderung-, einführen könnten Aufkundigung des Kompromisspaketes, nicht nur bei dieser 
Bis vor einigen Wochen sah es so aus, als würde das Paria- Aufspaltung In eine Vorlage mit 6,2 Prozent und eine weitere 
ment diese Chance ergreifen. Angesichts und im Bewusstsein mit dem Zusatz von 0,3 Prozent, sondern auch In- einem 
der Gefahren schien es, als wollte das Parlament nun diese zweiten für mich sehr wesentlichen Punkt: De facto wurde 
Auseinandersetzung auf ein Minimum beschränken und einer auch die soziale Abfederung schlicht gestrichen. Es wurde da• 
vernünftigen Lösung zustimmen. Nach jahrelangen Verhand- für erstens eine befristete Lösung eingeführt und zweitens 
lungen in den Kommissionen und im Plenum des Nationalra- eine Lösung, die eigentlich nur eine Umbenennung von ohne-
tes wurde ein Kompromiss gefunden, den alle Bundesratspar- hin fliessenden Finanzströmen beinhaltet, eine befristete Spei-
telen mittragen konnten. Dieser Kompromiss. umfasste vier sung der gesetzlich abschliessend geregelten Arbeitslosen• 
Punkte: kasse. 
1. Es stimmten alle dem Systemwechsel von der-Warenum- Es wurde also eine Speisung eines Loches im öffentlichen 
satzsteuer auf die Mehrwertsteuer ,zu, mit einem Satz von Haushalt beschlossen. Das hat mit sozialer Abfederung über-
6,5 Prozent ' haupt nichts zu tun. Ich nenne dies eine Mogelpackung, wenn 
2 Es wurde beschlossen, dass 5 Prozent-des Ertrages dieser man das als soziale Abfederung bezeichnet 
neuen Steuer für den sozialen Ausgleich, für kleine Einkorn- Ich kann diese neue Lösung nicht akzeptieren, und ich bitte 
men und für stark belastete Einkommen, d. h. für kinderreiche Sie deshalb in aller Form und ganz eindringlich, sich doch 
Familien, zu verwenden seien. noch einmal zu überlegen, ob Sie nicht den Minderheitsantrag 
3. Es wurde beschlossen, dass eine Erhöhungsmögllchkeit und damit den vom Nationalrat beschlossenen Kompromiss 
dieser Mehrwertsteuer bestehen soll, um allenfalls zugunsten unterstützen können. · 
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Die Gründe dafür liegen ja auf der Hand Diese «Versandt,aus- ist? Weshalb teilt sie die Vorlage auf? Sie sagt, sie habe Angst 
lösung» führt zu einer «schlanken» Mehrwertsteuer von vor dem Volk. Sie glaubt, das Volk werde den 6,5 Prozent eher. 
6,2 Prozent, wenn sie in der Volksabstimmung überhaupt zu zustimmen; wenn man die Vorlage in zwei Stücklein liefere 
einer Mehrwertsteuer führt Das ist beileibe nicht gesagt Die statt in einem. Das ist für mich unverständlich. Entweder ak-
«Schlankheit» dieser Lösung führt zu einem unerträglichen zu- zeptiert das Volk 6,5 Prozent, oder es akzeptiert sie eben nicht 
sätzlichen Vertust von 200 Millionen Franken für die Bundes- Und falls es sie nicht akzeptiert, haben wir nachher nicht diese 
kasse. Es ist etwas naiv, nun einfach den heutigen Zustand zu Lösung mit 6,5 Prozent, sondern eine mit 6,2 Prozent 
nehmen und zu behaupten, es gäbe Mehrerträge. Man muss Es wird behauptet, das sei eine «schlanke» Lösung, das sei ein 
diese Neuordnung der Finanzen schon über einige Jahre zu- reiner Systemwechsel, und den hätte man dann wenigstens 
sammennehmen. Man muss auch diese soziale Abfederung durchgebracht Für mich ist auch hier die Wortwahl wieder 
oder allenfalls diese befristete Speisung anderer Löcher' in der sehr aufschlussreich. Schon· sie zeigt, dass man dem Volk 
Kasse einbeziehen, und dann sieht man, dass man mit der· Sand in die Augen streuen will Der «reine Systemwechsel» -
«schlanken» Lösung schliesslich doch 200 Millionen Franken also das, was sozusagen nur die Vorschriften ändert. wie das 
weniger in der allgemeinen Bundeskasse haben wird, als Geld kassiert wird, aber nicht die Belastung, das heisst doch 
wenn man eine bessere Lösung, die 6,5-Prozent-Lösung, be- reiner Systemwechsel - erhöht den Landesindex um 1,6 Pro-
schflessen würde. zent. Wie soll ich dem Volk erklären, das sei ein reiner System-
Die Mehrwertsteuer ist für Personen mit kleinen Einkommen wechsef? Diese 1,6 Prozent sind eine Mehrbelastung, die zur 
ohnehin keine sehr attraktive Sache. Das müssen Sie sich wie- Teuerung beiträgt Wenn man noch 0,3 Prozent dazuschlägt-
der einmal vor Augen führen. Die Einführung der Mehrwert- das ist die Kompromissvorlage, die Ihnen der Nationalrat vor-
steuer braucht eine soziale Abfederung, sonst wird sie vom schlägt-, dann kommt man auf 1,8 Prozent Also unterschei-
Volk nicht «geschluckt» werden. Es ist von niemandem zu be- det sich die «nicht schlanke» Lösung von der «schlanken» Lö-
streiten, dass der Konsument durch die Uebernahme der Taxe sung um diese 0,2 Prozent im Landesindex. Wie man behaup-
occulte mehr belastet wird. Es handelt sicti hier doch insge- ten kann, das eine sei ein reiner Systemwechsel und das an-
samt um einen Betrag in der Grössenordnung von 2 Miffiarden dere Sßi eine Steuererhöhung, ist mir schfeierha~ Mit dieser 
Franken und eine damit verbundene deutlich regressive-also sogenannten Aufteilung streut man dem Volk Sand in die 
nicht progressive, sondern die kleinen Einkommen übermäs- Augen · 
sig belastende- Umverteilung von Steuerlasten Was der aus- Im übrigen glaube ich auch nicht allen, die sagen, sie wollten 
ländische Kunde der Exportwirtschaft wegen des Wegfalls der nun wirklich diese 6,5 Prozent, sie würden sich dann dafür ein-
Taxe occulte nicht mehr bezahlen muss, muss .halt von ande- setzen Ich bin überzeugt.dass viele- nicht notwendigerweise 
ren bezahlt werden Es gibt hier keine kleinen Wunder: Das in diesem Saal, aber viele, die hinter den·Kulissen Druck ma-
Ganze ist ein Nullsummenspiel, und jemand bezahlt die chen -wirklich nicht die «nicht schlanke» Lösung wollen, son-
Rechnung. Bei einer Konsumsteuer sind das alle, aber mit dem die «sehlanke». Sie werden, sobald das hier im Rat verab-
einEir deutlichen Betonung der Verteilungslast auf kleine Ein- schiedet ist, plötzlich finden, dass sie sich eben doch nicht hin-
kommen ter diese 0,3 Prozent des Bundesbeschlusses A2 stellen kön-
Zum letzten Punkt: Mit der sogenannten sozialen Abfederung nen, sondern dass sie eigentlich jetzt doch dafür sind, es bei 
mittels einer befristeten Speisung eines Loches in der öffentli- der «schlanken» Lösung zu belassen. Sie wollen einen schlan-
chen Kasse, .nämlich der Arbeitslosenkasse, ist beim Stimm- ken Staat mit schlanken Arbeitnehmern, mit schlanken Rent-
bürger kein Staat zu machen. Diese-Speisung der Arbeits!o- -. ·. nerinnen und·Rentnem,-:- ~.einzig Fette dabei wär~ d~n. 
senkasse macht die Leistungen der Arbeitslosenversicherung die Gewinne. Das sind \.eute, die die Umverteilung, die ohne-
in keinem Punkt besser. Die bereits beschlossenen Kürzun- hin im Gange ist, von unten nach oben, von denen mit wenig 
gen, die weitherum im Lande auf Widerstand stossen, werden Einkommen zu denen, die schon sehr viel haben, noch ver-
dadurch nicht rückgängig gemacht Dieser Vorschlag wird für stärken wollen Ich weiss nicht, wo sie sitzen, aber der Effekt 
die Arbeitslosen nichts Neues bringen, keine Besserstellung. ist so. 
Er bringt den kleinen Einkommen nichts, keinen sozialen Aus- Ich kann auch manchen glauben, insbesondere meinen Kolle-
gleich. ginnen und Kollegen in diesem Saal, dass sie wirklich dafür 
Diejenigen, die durch die Mehrwertsteuer eher mehr belastet wären und sich.dafür einsetzen würdeh, um nachher beide 
werden, werden durch diese sogenannte soziale Abfederung Vorlagen - den Systemwechsel und die zusätzlichen 0,3 Pro- · 
nicht entlastet Familien mit vielen Mitgliedern (also Konsu- zent-durchzubringenAberichtraue-dasmussichoffensa-
mentenl) pro Einkommen, die der Nationalrat auch entlasten gen - ihrer Ueberzeugungskraft und vielleicht bei ·manchen 
wollte, werden nicht entlastet · auch der durchschlagenden Motivation nicht, die «schlanke» 
Ich sage es noch einmal: Dieser Teil der «Schlaumeierlösung» Lösung plus Steuererhöhung vor dem Volk durchzubringen. 
stopft nur Löcher im öffentlichen Haushalt Er ist eine reire Ich habe Angst, dass am Schluss jene die Betrogenen sind, 
Umbenennung von Finanzströmen. Man hängt einfach ein an- 'die eine Bundeskasse sanieren wollen, die nicht den «sehlan-
deres Etikett an .die Fränklein, die dann in die• Arbeitslosen- ken» Staat wollen, sondern eben einen Staat, der zu seinen 
kasse fliessen, aber mit sozialer Abfederung hat das über- Bürgerinnen und Bürgern schauen kann 
haupt nichts zu tun Ich bin überzeugt: Ohne dieses Kompromisspaket, das der 
Für mich ist das keine akzeptable Lösung mehr. Der Kompro- Nationalrat sorgsam geschnürt hat, bringen wir die Mehrwert-
miss Ist für mich geplatzt, wenn es beim Vorschlag der Mehr- steuer im Volke ohnehin nicht durch. Ich habe es in der Kom-
heit Ihrer Kommission bleibt Warum, frage ich mich, gehen mission schon zu sagen versucht: Wer wirklich eine Mehrwert-
Sie dieses Risiko für die Vorlage ein? Denn vor dem Volk wird steuer will, sollte beim Kompromiss bleiben Ich sage es hier 
das ein riesiges Risiko sein. Wenn doch alle so dringend diese noch einmal. Bei Philippi sehen wir uns wieder, nach dem Ab-
europakompatible Mehrwertsteuer wollen, wenn es doch wirk- stimmungssonntag. Die Gefahr, dass wir dann ein politisches 
lieh so dringend ist, dass nun die Taxe occulte abgeschafft Debakel haben, dass wir im Herbst dieses Jahres keine Lö-
wird, weshalb legen Sie nun der Kompromisslösung Steine in sung haben und unter unge!ieurem Zeitdruck mit Notrecht 
den Weg? Cui bono? Für wen hat das Vorteile? Das muss man reagieren müssen, ist gross. ' 
sich fragen, fast wie vor Gericht, wenn man verstehen will, was Im Grunde genommen geht es bei der Wahl, die Sie heute zu 
die Motivationen hier sein könnten. Ich bin kein Kriminalist und tretten haben, der Wahl zwischen dem Antrag der Mehrheit 
schon gar kein Steuerkriminalist, ich kann diese U~berl~gun- und der Antrag der Minderheit, doch um folgendes: Entweder 
gen nur selber anstellen und zuhören, was die Leute sagen. beschliessen Sie z.u versuchen, diesen Wechsel von der Wust 
Viele von Ihnen sagen nun: Wir sind ja für eine Mehrwert- zur Mehrwertsteuer im Volke mit der Unterstützung von SP 
steuer. Wir wollen einen Satz von 6,5 Prozent Der Präsident und Gewerkschaften durchzubringen - allenfalls gegen einen 
der WAK hat in für mich geradezu rührend offenherziger Art gewissen Widerstand oder mit dem Desinteresse von Gewer-
gesagt, die i<ommission stehe einstimmig hinter 6,5 Prozent beverband oder Vorort Oder Sie entschliessen sich für das 
Ich frage Sie: Weshalb beschliesst sie dann nicht, einen sol- Gegenteil. Dann sagen Sie: Wir bringen es mit dem Vorort und 
chen Beschluss dem Volk vorzulegen, wenn das ihre Meinung mit dem Gewerbeverband durch, trotz eines klaren Desinter-
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esses und einer klaren Missbilligung von SP und Gewerk
schaften. Welcher der beiden Lösungen Sie mehr Chancen 
geben, das müssen Sie selber beurteilen. Ich sage noch ein 
mal: Bei Philippi sehen wir uns wieder. 
Die Lösung, die die Kommissionsmehrheit beantragt, ist für 
die Gewerkschaften und die SP - Sie wissen das - inakzepta
bel Angesichts der Kürzungen, die im Raum stehen -denken 
Sie an das Arbeitspapier, das in den letzten Wochen vorge-

_ stellt wurde, wo nun auch der soziale Friede in diesem Land 
aufs Spiel gesetzt wird, der letzte Standortvorteil, den unser 
Werk- und Dienstleistungsplatz noch hat-, können wir einem 
«schlanken» Staat nicht zustimmen. Wir werden dem nicht zu
stimmen. 
Ich bitte Sie aus diesem Grunde, noch einmal in sich zu gehen 
und sich zu überlegen, ob Sie dem Beschluss der Grassen 
Kammer !'licht doch folgen können. 

est necessaire que le souverain se prononce exclusivement 
sur le changement du systeme, et qu'il puisse ainsi dire oui ou 
non au i)rincipe meme de la TVA Par consequent, la question 
ä poser au souverain doit consister ä eviter l'amalgame entre 
le changement du systeme, d'une part, c'est-ä-dire un taux de 
6,2 pour cent, et l'assainissement budgetaire, d'autre part 
Personnellement, nous comprenons que la majorite de notre 
commission ait voulu poser deux questions distinctes au peu
ple: l'une concernant le taux de 6,2 pour cent et le change
ment de systeme, l'autre le taux de 6,5 pour cent pour resou
dre le desequilibre financier. 
Nous aurions prefere qu'il n'y ait que le passage de l'lcha ä la 
TVA qui soit soumis au souverain. Le simple fait de proposer 
un deuxieme arrete prevoyant un taux de 6,5 pour cent ne va 
pas manquer de creer dejä. une certaine confusion, ce qui di
minuera d'autant les chances d'acceptation du texte de base 
qui prevoit un taux de 6,2 pour cent C'est pourquoi nous nous 

M. Reymond: Au moment d'apprecier un nouveau regime fi- opposerons, au vote final, ä l'arrete A2 preconisant le taux de 
nancier destine ä. remplacer celui qui expire ä. fin 1994, deux 6,5 pour cent Ce dernier serait en effet inopportun en ce mo-
preoccupations essentielles viennent ä l'esprit La premiere ment ettout ä fait premature. 
concerne la structure de la fiscalitefederale; la deuxieme, la si- En effet, avant d'augmenter encore la fiscalite, il convient d'ob-
tuation financiere difficile, peut-etre meme catastrophique, tenir du Conseil federal et du Parlament des manifestations 
des pouvoirs publics, Confederation et cantons. claires en matiere d'economie. II nous taut d'abord un 
Au sujet de la structure du regime financier de la Confedera- deuxieme programme d'assainissement, ou les depenses de 
tion, l'actuel impöt sur le chiffre d'affaires doit faire place au chaque departement, et pas seulement celles du Departe-
plus vite ä la taxe ä la valeur ajoutee. Ce passage d'un systeme .ment militaire federal, ne devront pas s'accroitre par rapport 
ä !'autre est indispensable pour las raisons suivantes. au produit national brut De meme, l'ensemble des discus-
11 elimine la taxe occulte qui est une entrave aux investisse- sions portant sur le nouveau regime financier a totalement oc-
ments puisqu'elle les rencherit, ce qui constitue des difficultes cutte jusqu'ici les difficultes des cantons et la necessite impe-
de concurrence evidentes et graves pour notre economie rieuse de leur restituer une partie de l'impöt federal direct 
d'exportation. · Toute augmentation du taux au-delä de 6,2 pour cent devrait 
D'autre part, la TVA prend mieux en campte les services, ce qui s'accompagner d'une diminution correspondante de la fisca-
est d'une necessite evidente dans une societe teile que la nö- lite federale directe. . 
tre ou, precisement, la part des services consommes ne cesse Teiles sor:it les raisons qui nous conduisent ä approuver 
de s'accroitre. l'arrete A 1 et, tout en saluant le fait que la question soit posee 
La TVA doit en outre permettre ä terme d'attenuer le desequili- separement en ce qui concerne la hausse du taux, ä refuser 
bre propre ä la Suisse entre impöts directs et impöts indirects. l'arrete A2.. 
Personnellement, nous serions disposes aujourd'hui a vo,er . . Reste le probleme de la compensation sociale. A notre sens, le 
un projet avec une TVA a 1 O pour cent accompagnee de l'eli- ·. 'desequilibre qui existe en Suisse entre l'imposition directt3 et· 
minatlon de l'impötfederal direct l'imposition indirecte est tel qu'une compensation sociale 
La TVA a enfin d'autres avantages par rapport a l'lcha: elle est dans l'arrete de base touchant uniquement au changement de 
eurocompatible, elle est plus juste parce que mieux repartie systeme n'etait pas indispensable. Nous y avons finalement 
sur l'ensemble des biens et des services consommes. Ses souscrit, en considerant que la proposition de la majorite de 
coüts de prelevement sont plutöt plus faibles par rapport au notre commission etait de loin preferable a la version du 
produit de l'impöt que ceux de l'impöt sur le revenu et sur le Conseil national Ce demier :voulait affecter 5 pour cent de la 
rendement Enfin et surtout, la TVA est plus efficace que l'lcha recette «ä des mesures en faveur des classes de revenus infe-
et moins soumise aux aleas de la conjoncture. rieures, en particulier des familles nombreuses» (art 8 at. 4). 
Pourtoutes ces raisons, le passage a la TV A est une necessite, Ce faisant, on creait, sur le plan federal, de nouvelles presta-
une priorite, qu'il convient de soumettre au souverain, peuple tlons sociales qui sont, d'habitude, a la charge et de la compe-
et cantons, pour elle-meme, c'est-a-dire sans augmenter le tence des cantons et des partenaires sociaux - il en est notam-
taux actuet de 6,2 pour cent A lui seul, le changement du sys- ment alnsi des allocations familiales. La majorite de notre com-
teme constitue deja un gros paquet qui necessitera de mission a prefere une compensation de meme importance, 
convaincre beaucoup de nouveaux assujettis, dans le secteur mals destinee a alimenter durant cinq ans le fonds de campen-
des services notamment C'est donc une erreur, a notre sens, sation de l'assurance-chömage, lequel est en train de devenir 
c.e que le Conseil national a d'altleurs accepte a une tres tres cruellement deficitaire, alors qu'en ce moment c'est bei et 
courte majorite, que de croire qu'il soit possible, dans le meme bien en faveur des chömeurs qu'il convient de concentrer nos 
vote, d'obtenir aussi une augmentation substantielle de la objectifs et toutes nos aides et d'operer, par consequent, la. 
chargefiscale, c'est-a-dire devlser d'emblee non seulementle compensation sociale souhaitee. 
changement du systeme, mals encore des recettes suppte- Pourtoutes ces raisons, je vous demande d'entrer en matiere 
mentaires importantes gräce a un taux de 6,5 pour cent au lieu separement sur les deux arretes A 1 et A2 et de n 'accepter que 
de 6,2 pour cent Ce faisant, on s'expose au risque que l'en- l'arrete A1 envotefinal. 
semble du projet soit rejete, surtout que le citoyen contribua
ble vlent deja de dire oui a une importante augmentation des 
droits de douane sur les carburants. 
D'ailleurs, les faits parlent d'eux-memes. Contrairement a ce 
que pretendalent les commentateurs les plus desabuses a la 
suite du vote negatif sur le paquet financier du 2 juin 1991, les 
.opposants au seul changement du systeme fiscal, donc les 
opposants ä la TVA seulement, ne representaient que 6 pour 
cent des votants. Tous les autres opposants, qui ontfait la ma
jorite ce jour-la, l'etaient a cause des autres mesures propo
sees simultanement II en resulte que tout changement du re
gime fiscal, en particulier le passage de l'lcha a la TVA, est 
voue ä l'echec s'il s'accompagne, dans la meme question, 
d'une augmentation de la fiscalite globale. C'est pourquoi il 

Büttlker: Es geht doch hier primär um zwei Fragen: erstens 
um die Grundsatzfrage, ob wir den Systemwechsel von der 
Wust zur Mehrwertsteuer wollen - ich meine, wir müssen die
sen Wechsel anstreben -; zweitens müssen wir uns überle
gen, wie wir diesen Wechsel nach drei Niederlagen jetzt im 
vierten Anlauf erreichen können. 
1. Für mich hat der Systemwechsel Priorität Im Bereich der 
Fiskalpolitik hat der rasche Wechsel von der veralteten Wust 
zur Mehrwertsteuer für die Wirtschaft erste Priorität Ausgangs
punkt ist die Taxe occulte bei der Wust, die die schweizerische 
Wirtschaft benachteiligt Worum geht es dabei? Die Umsatz
steuer ist in allen übrigen Ländern im wesentlichen als Steuer 
auf Konsumgütern und Dienstleistungen ausgestaltet Einzig 
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die schweizerische Wust belastet zusätzlich auch Produk- Die Wust hat ihre Schuldigkeit getan, die Wust muss gehen. 
tionsmittel, das sind einerseits Anlagegüter, Investitionsgüter Deshalb steht für mich nun ganz klar' der Systemwechsel vor 
wie Bauten, Maschinen, Fahrzeuge, und andererseits Be- einer einseitigen einnahmenseitigen Sanierung der Bundesfi-
triebsmittel Der Unternehmer bezahlt deshalb auf diesem nanzen. Hier soll das Volk in einer separaten Fragestellung 
Sachaufwand 6,2 Prozent oder im Fall von baulichen Arbeiten . entscheiden, ob es angesichts der prekären Aussichten für die 
bzw. Reparaturen 4,65 Prozent Wust Diese Steuer erhöht die Bundesfinanzen den bisher verweigerten Handlungsspiel-
Kosten des Unternehmers und findet damit Eingang in die raum auf der Einnahmenseite ausweiten will. 
Preiskalkulation für die von ihm hergestellten Güter. In den DiesesAbstimmungsvorgehen hatwederetwas miteiner«Mo-
Preisen dieser Güter und Dienstleistungen ist daher eine Vor- geipackung» noch etwas mit einer «Schiaumeierlösung» zu 
belastung, infolge der Besteuerung der Produktionsmittel, tun, sondern ist vielmehr die Konsequenz aus drei vom Volk 
enthalten. Man nennt diese Beiastvng Schattensteuer oder abgelehnten Multipack-Finani:vorlagen. Der Systemwechsel 
Taxe occulte. Si•e verteuert nicht nur exportierte W~ren, auch ist das eine, Mehreinnahmen für den Bund sind das andere. 
auf dem Binnenmarkt sind Schweizer Produkte gegenüber Im- Noch nie konnte aber der Souverän über die biosse Grund-
porten benachteiligt Da die ausländische Konkurrenz auf ih- satzfrage «Mehrwertsteuer, ja oder nein?» entscheiden. Ge-
re'n Produktionsmitteln keine Umsatzsteuer zu bezahlen hat, nau dies müssen wir beim vierten Anlauf nachholen. Wir soll-
ist der schweizerische Anbieter im Wettbewerb sowohl auf den ten jetzt in Anlehnung an den Vers aus «Lehmanns politischem 
Exportmärkten als auch auf dem Inlandmarkt diskriminiert Die Blumengarten» - ich bin für den Blumengarten und nicht für 
Höhe der Taxe occulte variiert nach dem Wert der eingesetz- das Versandhaus - handeln: «Wer dreimal in der gleichen Sa
ten Produktionsmittel. Sie schwankt zwischen 1 und 3 Pro- ehe irregegangen ist, der kann anderen desto besser den Weg 
zent Sie ist niedrig bei arbeitsintensiven Produkten und liegt zeigen.» Herr Plattner, dies sollten wir jetzt tun. 
am oberen Rand bei kapitalintensiven Erzeugnissen, weil bei 1 

diesen der Anteil der Produktionsmittelkosten hoch ist Die Rüesch: Vorerst möchte ich in aller Entschiedenheit feststel-
entsprechende Belastung mit der Wust fällt also besonders ins ien, dass die Lage der Bundesfinanzen auch der Mehrheit der 
Gewicht, wenn eine Unternehmung stark investiert oder For- Kommission am Herzen liegt Es ist eine Unterstellung, wenn 
schung und Entwicklung betreibt und entsprechenden Sach- man dieser Mehrheit von 12 Ständerätinnen und Ständeräten 
aufwand hat heute vorwirft, sie sei dem Druck der Interessenverbände ge-
Die Investitionsbesteuerung- darum geht es-ist im laufe der wichen und wolle einen «schlanken» Staat, der nichts koste 
Zeit für die Wirtschaft nicht nur wegen der gestiegenen Steuer- und nichts leiste. 
sätze und des schärferen internationalen Wettbewerbs, son- Viele dieser zur Mehrheit gehörenden Kommissionsmitglieder 
dem auch deshalb zu einem gravierenden Problem gewor- sind noch vor kurzem für die Erhöhung des Treibstoffzolls um 
den, weil die Kapitalintensität des Produktionsapparates in 20 Rappen pro Liter Abend für Abend auf der Piste gewesen; 
weiten Bereichen stark zugenommen hat und der raschere darum lassen wir uns heute so etwas nicht vorwerfen. Wir sind 
technische Wandel einen entsprechend erhöhten Erneue- auch bereit, zum zweiten Mal auf die Piste zu gehen, um neben 
rungs- und Abschreibungsbedarf bewirkt Es ist nicht übertrie- dem Systemwechsel auch etwas für die Sanierung der Bun-
ben zu behaupten, dass sie die Erneuerung und den Ausbau desfinanzen zu tun, für die wir uns verantwortlich fühlen. 
des schweizerischen Kapitalstocks als Voraussetzung für si- Die bisherigen Mehrwertsteuervorlagen sind gescheitert, weil 
chere Arbeitsplätze behindert und gefährdet Der Hauptteil die Stimmberechtigten über zu komplizierte Vorlagen zu ent-
dieser störenden Investitionssteuer entfällt auf die Herstellu~g ... :scheiden hatten - nicht 21.!letzj)m Juni 1991. als versohiedeoe . 
und Verteilung von Waren, d. h. auf die Industrie und das ver- Vorlagen miteinander verknüpft waren und die Leute nicht 
arbeitende Gewerbe inklusive Bauwirtschaft sowie auf den mehr nachkamen: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht! 
Handel Sie dürfte etwa 20 Prozent des Gesamtaufkommens Darum müssen wir heute mit einer Vorlage kommen, die trans-
der Wust und somit gegen 2 Milliarden Franken jährlich aus- parent ist und die jedermann versteht 
machen; gegenwärtig wahrscheinlich etwas weniger, weil die Herr Plattner bezeichnet diese Vorlage nun als Schiaumeierei, 
Investitionstätigkeit schwach ist als Versandhauslösung und diffamiert sie kurzweg als Mogel-
Es ist höchste Zeit, dass wir jetzt die Rahmenbedingungen, packung. Was ist denn eine Mogelpackung? in einer Mogei-
vor allem für die Exportwirtschaft, nachhaltig verbessern. Die packung findet man nicht das, was auf der Etikette steht Wenn 
Einführung der Mehrwertsteuer ist deshalb für unsere Wirt- Sie eine Schachtel Schokolade kaufen, diese Schachtel öff
schaft so überlebenswichtig wie das Wasser für die Fische. nen und nur eine halbe Schokolade finden und daneben noch 
2 Herr Piattner, wer aus der Vergangenheit nichts lernt, schei- ein Stück Pavatex, dann ist das eine Mogelpackung. Eine sol
tert zum vierten Mai. Wie können. wir dieses vorrangige. Ziel des ehe Mogelpackung ist die Initiative gegen die F/A-18-Beschaf-
Systemwechsels erreichen, nachdem das schweizerische fung, weil Sie mit dem Ja nicht nur den «Stop F/A-18» kaufen, ,. 
«Fiskaisorgenpferd» am «Mehrwertsteueroxer» bereits drei- sondern auch noch ein Moratorium. 
mal refüsiert hat? Wir können nämlich das Pferd - sprich die Was Sie hingegen hier vor sich haben, ist überhaupt keine 
Vox populi - nicht einfach auswechseln. Aber Bundesrat und Packung, sondern ein Set, ein Set mit vier einzelnen Packun-
flarlament müssen aus dieser Situation endlich die nötigen gen, wenn Sie so wollen. Sie können viermal entscheiden. Sie 
Lehren ziehen und wohl oder übel zuerst einmal die Höhe des können bei der ersten Frage über den Systemwechsel ent-
Hindemisses reduzieren. Ein vierter Abwurf bedeutet das end- scheiden, bei der zweiten Frage, ob Sie noch zusätzlich etwas 
gültige Aus im Mehrwertsteuerparcours. Wir haben es in der für die Haushaftsanierung tun wollen, dann haben Sie noch 
Hand, mit der Höhe des Mehrwertsteuersatzes und einer kla- die dritte Frage über die Verbrauchssteuern und die vierte 
ran Fragestellung dem Systemwechsel doch noch eine letzte, über die Sozialversicherung. Das ist für.die Bürger einsichtig, 
faire Chance zu geben. wenn Sie es auf diese Art und Weise präsentieren. 
Wer also glaubwürdig für einen Systemwechsel eintritt, steilt in Wenn man schon von einer Mogelpackung sprechen will, so 
der Volksabstimmung die Doppelfrage: wäre die Mogelei dort, wo die soziale Abfederung in die Vor-
1. Systemwechsel bei wustgewohnter Hindernishöhe von lagen A 1 und A2 eingebaut ist Ueber sie kann der Bürger 
6,2 Prozent; natürlich nicht selbständig entscheiden. Sie haben diese Ab-
2 Satzerhöhung bei höherem Hindernis von ~.5 Prozent oder federung ja gleich als Conditio sine qua non in der Vorlage 
neu 0,3 Prozent Zuschlag gemäss Antrag Schmid Carlo? enthalten, als Bestandteil des Systemwechsels. Wir wollen 
Es ist jedoch glasklar uhd zwingend logisch, dass ein System- den Systemwechsel ja mit der sozialen Abfederung ver-
wechsei bei 6,2 Prozent leichter durchzubringen ist als bei binden. 
6,5 Prozent · Es wird nun behauptet, dif:l Einlage in die Arbeitslosenkasse 
Ich möchte Herrn Plattner fragen -er hat die Frage gestellt, nur sei keine soziale Abfederung: Das stimmt schlicht und einfach 
hat er die Antwort nicht gegeben -, wie es am Sonntagabend nicht Warum? Mit der Einlage in die Arbeitslosenkasse wollen 
nach der Abstimmung aussieht, wenn seine «Alles-oder- wir ein allzu starkes Ansteigen der Lohnprozente verhindern. 
nichts»-Lösung von 6,5 Prozent vom Volk zum vierten Mal ab- Die Lohnprozente s.ind in der Schweiz politisch ein sehr heis-
geiehnt wird. ses Thema geworden. Wenn Sie alle Begehren, die heute im 
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Raum stehen -vor allem auch Initiativen von sozialdernokrati- M Cottler: L'impöt actuel sur le chiffre d'affaires est vetuste. II 
soher Seite-, zusammenzählen, die die Notwendigkeltwsätz- ne r~pond plus aux conditions de la vie economlque actuelle. 
liehet Lohnprozente bringen, kommet1 Sie auf 10 bis 12 UJhn- E:t cet lmpot ne garantit plus du tout la justlce et l'equite flsca-
prozente: AHV 1 bis 2 Prozent, naoh der Volksl!iltlatlve Kran- les. lnapproprie et lnequltable, II dolt donc etre supprime et 
kenkassen 5 bis 6 Prozent, Kinderzulagen - Motion Im Natio- remple.ca par une fiscalite plus rnoderne. Partant de la, il n'est 
nalrat - 1 bis 2 Prozent, ArbeltSlosonka!3äe sicher 2 Prozent, pas etonnant que la comrnission se sott prononcee unanime-
die geförderte Ruhestandsrente 1 bis 2 Prozent; und der Bun- ment dans ce sel'ls. 
desrat spricht bereits von Lohnprozenten, die zur Verbesse- La but est donc pour tous le mllme, mais nous dlvergeons 
rung der IV notwandlg werden, da diese Im Kostenbereich ex• dans les moyens pour y parvenir. ·Ces divergences ne doivent 
ptodiett WennSteallesztlsammel'lzahlen,kornmenSleauf10 pas cc:,mpromettre l'objeetif sur lequel la commission s'est 
bis 12 Lohnprozente. mlse d'accord, solt l'lnstauration de la TVA Les moyens a 
Wit haben bereits b1:11 de1r Absttmrnung übet die M1.1ttetsohafts0 adopter ne peuvi!lnt etre dissocie1s du taux de perception. A 
versicherung gesehen, dass es ausserordentlich schwierig Ist. trois reprises en effet, le peuple a rejete la fVA, et chaquefois II 
weitere Lohnprozente durchzusetzen. Die Ablehnung dieser aduvotersurunelVAsurchargee,dlrai-Jea.M. Plattner. 
Vorlage war nicht zuletzt eine Folge der lohnprc;,zente, die ge- l:.vitons ce danger en tlrant les conclusions de la votation du 
fordert wurden. Die Arbeiter und Angestellten, die unteren 2 Juln 1991. Nous constatons, gräce a l'analyse Vox, qui ne 
Schic:hten, wurden vor allem auf die Lohnprozente hellhörig. manque nl de serleux nl de pertineMe, qu'une majorlte du 
Sie merkten, dass die zusätzlichen Lohnprozente nicht nur die peuple ne veut pas d'une augmentatlon de, l'impot nl d'UM 
Grossverdiener «melken», söndern dass man sich damit chärge supplementaire du consömmateur. Je cita cette ana-
selbst ausserordentlich stark Söhadet: Wenn ein einfacher Ar- lyse: «l:lne Mehrwertsteuer dürfte somit auch In Zukunft nur 
beiter 100 Pro:zent sSiMs Lohnes nlt den Grundbedarf dann eine Chance haben, wenn In Jeder Beziehung eindeutig 
braucht, so treffen ihn Lohnprozente wesentlich mehr, näm- klar Ist, dass mit Ihr keine Mehrerträ~e des aundes verknüpft 
lieh im Grundbedarf, als einen Grossverdlener, dar för den sind. Vermutlich lassen slöh nicht einmal Kompensationen 
Grundbedarf nur 50 ProzMt seines Lohnes braucht Der wttd von Ausfällsn anderer Einnahmen des Bundes mit dem Sy-
nur Im Wah1bE!darf getroffen, der einfache Arbeiter nber auch stemwechsel verbinden.» Volla la vob< du peuple teile qu'elle 
im Gn.Jndbedärf. · s'EaSt manlfestee le 2 Juln 1991. No1.1s ne pouvons des lors lui 
Aus diesem Grund müssen wir gerade mit t=lüoksleht auf die presenter ä nouveau un projet surcharg6. Ce proJet, cette 
untersten Schichten ein inflatorisches Anwachsen der Lohn• fois-d, dolt tentr col'rlpte des Mseignements de ces echeos. 
prözente vermeiden. Das können wir beispielsweise hier mit t=leunissoos des iors toutes les cönditlons pour obtenir, cette 
dl~r Entlastung, die die Lohnprozente für die Arbeitslösen- fois-cl et enfln, un succes. 
kass& wenig ansteigen lässt Diese Lösung Ist durchaus so- D'aucuns pretendent que le double clioix offert au peuple ap-
liaL paratt comme une de~obade du Par1ement devant ses respon• 
Zum Schluss li/JCh ein Wort ium sogenant'lten Kompromiss: sabllltes. Le Parlament est travers€! par des lilensibilltes dlffe• 
Kompromisse werden In diesem Land nicht im Von-Watten• rentes a ce sujet et rien n'empt!ohe que ces groupes expri-
wyl-Haus beschlcmsen, dort wetden sie angeregt Wem,· man ment leur chobc et recomrriandent leur Solution. Les ciuestions 
sich an diesen Beschluss der vier Butidl':lsratspartelen vom a poser aux oltoyens lors de la votation doivent ätre llrnpldes. 
Von-Wattenwyl-Haus endgültig zu halten hätte, könrrtE3n wir 'tout ärtlflce slJseitera 1a meflanoo et provoquera un senttment 
auf das Parlament verzichten. W.t sind nicht nur eine Absag• .. ·:d'int:ertitude allant jusctu'au t~et des projets, ators que :n~s .. 
nUngsbehörde der Von-Wattenwyt-Gesprächa Olese haben voudrlons le convalncre du·bten-1ond'3 de la TVA 
kelnert anderen Sinn, als dass alle der vier !='arteten den Auf- Personnetlenient, j'lm'lets quelques reserves au sujet de la for-
trag übemomtnel'l haben, ihre ~raktlon tu überzeugen zu ver- mulatlon des questl0t:1s retenues par la majorite de la commis-
suc:hen. Aber jede Fraktion 1st dann sohllesslich frel slon. Poortjuoi ne pas s'inspirer de l'artlcie 121 bis de la Cons-
Wenn im Erstrat ein sogenannter Kompromiss durchgeht, Ist tltution federale appliöable ä un projet et a un contre-projet of-
der lweltrat noeh keineswegs daran gebunden. Wenn wir zu ferts au chobc du cltoyen? Le votant SC3rält mls ainsi devant une 
den Beschlüssen des Nationalrates nichts tneht zu sagen ha- sitoation transparente et clalre. Mais ~s reflexions, qui onttrait 
ben, hört daS Zweikammersystem auf. Oie Kompromisse oot- au mode de la votation, ne dolvent pas remettre en oause le 
stehen im :Zweikammersystem erst itn Oiffetetllb8relnlgungs- prinolpe de l'lnsW.Uratlon de ta TVA · 
verfahren. Natürlich gibt es im ZWE31trat politisches Kalkül: Man AMw, pour teunlr toutes tes eönditlol'ts necessair~ a la reus-
wird dia Besehlüsse des ersten Rates mit In die Beratungen site, la compensation soclale fix6e ä 5 pour tent du produit ärt• 
eir'tbe~ehen, und Ideen, die im Erstrat mit erdrückender Mehr• nuel de la lVA La Solution choisle per le Conseil national ast 
heit gebodigt worden sind, bringt man In der Fteget nioht mehr. ambigue. Pour oortalns, en effet, la cotnpensation $0ölale de-
Aber ld~n, die mit nur zwei Stimmen Unterschied im einen vait abOl..ltir a Ul'le nouvelle prestation sociale liee ä l'instaura-
~ unterlagen, kann tnan im Zweitrat ruhig nooh einmal dlsku- tlon de la lVA, alors que pour d'alltfes cette compensa.tion tfe.. 
t1eren Es ist ja gerade däS Prin:zlp des Zwelkamn1eraystems, valt servir a maintenir t'aCQtJis soctal, sans nouveaux services. 
dass rnan solohe Etitsoheidungen nOOhma'ls In einem ände-- Pour le Conseil fed'3ral, qul soutertait oette demlere these, ces 
ren Gremium durchexerziert und durchdiskutlett 5 pour cent davalant etre affectes aux oaisses-rnaladie. 
Wenn Sie nun diesen KompromI$$ ansehen, Herr Plattner, II y a suttout urgence a agir en mattere de chömage. En l'etat, 
dann sehen Sie, da$$ von den vier J=orderungen, die Sie ge- le dEiOOuvert de 1a caisse de ehömage est le plus severe. öes 
stellt haben, dreieinhalb erfüllt sind, nämlich; die 300Mll- rtleSutesd'~lnlssementsootencoutsd'elaboration,etune· 
lionen Franken Investitionskredite, die soziale Abfedert.mg, des mesures enVisa~ees par Je OeparternentfElderat des flnan-
dle Finanziel'Ung der AHV; erfüllt ist beltn Vorschlag der ces conslsteralt ä augmMter le taux de la TVA de 1 pour cant, 
Mehrheit der Kommission die Forderung nach 6,5 Ptozent - comme rious avotts pu te llre dans ta presse du dimanohe. · 
ein:tig die Aufteilung der Vörlage in die 8eschlüsseA1 und Alen de plus natural d«Js lots d'attribuer ces 5 pour cent au 
A2 ist rteu. fönds de compensation de l'assurance-chömage. La solida-
Wenn Sie nicht einmal mehr doo, zusttMmen können, einer rM a l'egard des chörneurs est aujourd'hui une necesslte. 
l:ltllohen Aenderung, nachdem Sie in dtelelnhalb von vier Leur situatlon est preoooupante pour tous. Enfin, las cho-
131.inkten recht bekommen haben, dann fehlt Ihnen die Bereit- meurs, contrairement ä d'auttes beneficlaites de rentes et de 
schäft zum Komptomlssl contributions, ne voient plus leurs indemnltes lndexees et 
loh mochte Herm Plattner noch fragen: Pokern Sie nicht zu adaptMs au ooöt de la vle. Nous devons des lors leur assurer 
hooh? Warum gehen Sie dieses Risiko ein? Sie tragen mit lh- au moins la couvertute du fonds de compensation de I'assu-
rem Finanzminister die \/81'antwortung füt die flnantletle Zu- rance-chömage. Par cette nouvelle compensatlon sociale en 
kul'lft des Landes ganz. besonders. Hoffentlich smtten Sie nicht faveur des ch6meurs, la lVA sera mieux liee a la solidarite des 
dant1 am Tagti von Phlllppi vt>relnem Soherbetthaufet1, der lh- contribuables en faveut dt.!s chomeurs. 
neo angelastet wird. Je conclus en me permettant de lancer un appel ä M. Stich, 
klh mochte Sie öltten, der Kommission zuzustimmen. car nous savons qu'il est öppose a lä solution retenue par la 
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majorite de la commission. Pourtant, et le Conseil federal et l,e 
Parlament sont convaincus que le systeme fiscal le plus ap
proprle ä l'activite econamique moderne constitue la taxe ä la 
valeur ajoutee. Notre but est donc commun. Apres trois tentati
ves restees vaines, reunissons les efforts pour agir ensemble. 
Je regretterais que les voies du Conseil federal et du Parla
ment divergent, car une teile hypothese pourrait se reveler fa
tale ä l'elaboration de taut nouveau systeme fiscal. 
Le consensus pofrtique realise lors de la demiere votation sur 
la taxe sur les carburants a force le succes. Nous l'avons dit 
en commission: nous sommes, comme vous, Monsieur le 
Cons_eiller federal, tous en faveur d'une TVA ä 6,5 pour cent 
Or, pourquoi hesiter encore? Prenez la tete du mouvement et 
nous vous suivrons. , , 

Firianzordnung. Ersatz· 

mit Bezug aµf die-Landwirtschaft, wenn wir dort dle Reformen, 
wie wir sie im Zusammenhang mit dem 7. Landwirtschaftsbe
richt veraosch1edet haben, in die Tat umsetzen wollen. 
Wir haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, um den Finanz
bedarf abzudecken: Wir können erstens sparen, zweitens 
Mehreinnahmen beschaffen oder drittens -was wir nicht wol
len -eine höhere Verschuldung in Kauf nehmen. 
Ziel muss sein, die Staatsverschuldung möglichst tief zu hal
ten Die Situation in den umliegenden Staaten zeigt auf, wie 
hohe Verschuldungen zu zusätzlichen Problemen führen. 
Unser Ziel ist nicht, neue Probleme zu schaffen, sondern die 
bestehenden zu lösen. Der höhere Steuersatz dient teilweise~ 
da bin ich mit Herrn Bundesrat Stich einig - diesem Ziel. Er 
trägt jedoch das Risiko in sich, dass Verbände und die Stimm
bürgerinnen und Stfmmbürger in Opposition zum System-

Uhlmann: Das heutige Geschäft steht bekar;mtlich unter dem Wechsel gehen Um dies zu vermeiden;ist nicht nur dervorge-
Trtel «Finanzordnung. Ersatz». eigentlich müsste man heute sehene Beitrag an die Arbeitslosenversicherung zu befürwor-
sagen: «Finanzordnung. Ersatz und Systemwechsel», vor al- ten, vielmehr muss dem Volk die Variante 6,2 oder 6,5 Prozent 
lern deshalb, weil sich nun doch die grosse Mehrheit des Par- zur Auswahl vorgelegt werden. Obwohl der Satz von 6,2 Pro
laments und auch der Bundesrat für den Systemwechsel aus- zent längerfristig die Bundesfinanzen nicht zu sichern vermag, 
gesprochen haben Ich weiss, dass der Finanzminister noch bringt die Annahme des Systemwechsels auch mit 6,2 Pro-
nicht ganz glücklich ist, aber oft braucht es etwas länger, bis zent gegenübf3r einer Ablehnung immer noch erhebliche Vor-
man das Glück findet, Herr Finanzminister. teile. Der Weg, offenes Steuerpotential (die Dienstleistungen) 
Die Finanzordnung muss ersetzt werden, das ist klar. Ende zu erfassen, wird damit geöffnet Die Entwicklung der Bundes-
1994 laufen die Warenumsatzsteuer und die direkte Bundes- finanzen kann eventuell später beim Stimmbürger zur Einsicht 
steuer aus; damit entfallen die Hat.ipteinnahmenquellen des führen, dass die Vorteile einer Erhöhung des Steuersatzes auf 
Bundes, und die Geldquelle könnte zum Versiagen kommen. 6,5 Prozent die Nachteile der grösseren Steuerbelastung 
Der Nationatrat hat sich entschieden, den Ersatz der Finanz- überwiegen 
ordnung mit dem Systemwechsel von der Warenumsatz- Darum ist in erster Priorität der Systemwechsel durchzuset-
steuer zur sogenannten Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug zen. Die Vorlage muss offen genug, einfach und transparent 
zu verbinden. Dieser Entscheid ist richtig. Die Wirtschaft for- sein, um die Zustimmung einer breiten Mehrheit des Volkes zu 
dert den Systemwechsel bereits seit Jahren. Er beseitigt die ermög1ichen Demgegenüber hat die Höhe des Steuersatzes 
sogenannte Taxe occulte, welche die Wettbewerbsfähigkeit in der heutigen Situation zweite Priorität Aus diesem Grunde 
unserer Wirtschaft behindert Das vorgesehene System ist unterstütze ich den Varlantenvorschlag. Ich persönlich bin 
auch europakompatibel. Es bildet einen Teil der Verbesse- aber der Meinung, dass 6,5 Prozent richtig sind. 
rung der Rahmenbedingungen für die schweizerische Wirt- Nun noch ein Wort zu Herrn Plattner. Herr Plattner, das 
schaff, nach der wir ja in den letzten Monaten und Wochen im- Schweizervolk hat-wir wissen es- mit der sogenannten Un- . 

, mer wieder rufen, und z.war lautstark rufen Zudem ist die s9- .. Jerstützung von SP und Gewerkschaften die letzten drej Vorla-
. genannteAilphasensteuerdie vo·raussetzung dafür, dassspä- gen zum Systemwechsel äbgelehnt Nun behaupten Sie; äie··• 
ter die direkte Bundessteuer etwas gesenkt werden könnte. SP könne der Vorlage nicht zustimmen, weil mit dem System-
Sie wissen, dass in dieser Richtung Vorstösse unterwegs sind. wechsel eine stärkere Belastung der unteren Einkommen un-
Für die Altphasensteuer spricht auch die Steuergerechtigkeit umgänglich set Mit dieser Behauptung haben Sie ein. Stück 
Im Gegensatz zur Warenumsatzsteuer erfasst diese Steuer weit recht, Sie müssen mir nun aber sagen, warum Sie dann 
auch die Dienstleistungen. Damit wird eine Steuer geschaffen, nicht ·zu 6,2 Prozent ja sagen können, wenn Sie die unteren 
die sämtliche Wirtschaftsbereiche erfasst Die Pflicht der ge- Einkommen entlasten wollen Denn mit 6,2 Prozent werden 
sarrrten Wirtschaft, ausgewogen an die Bundesfinanzen bei- genau diese Kreise weniger stark belastet Ich werde den Ein
zutragen, die Gleichbehandlung verschiedener Wirtschafts- druck nicht ganz los, dass es Ihnen gar nicht so sehr daran ge-
sektoren und - das scheint mir wichtig zu sein - eine erhöhte legen ist, mit der neuen Vorlage, mit cliesem Systemwechsel, 
Solidarität zwischen der Wirtschaft gesamthaft und dem Bund eine Mehrheit zu finden Sie versuchen auch jetzt wieder, im 
sind das Resultat Damit bringt der Systemwechsel erhebliche letzten Moment den sogenannten Kompromiss zu torpedie-
Vorteile, dies wurde längst erkannt Der Nationalrat folgte mit ren, in der Annahme, dass das Schweizervolk Ihnen dann fol-
der Zustimmung zu dieser sogenannten Mehrwertsteuer den gen wird. 
Anforderungen der Zeit Unsere Kommission ist sich darin völ- Ich persönlich bin zuversichtlich, dass das Schweizervolk ein-
Hg einig, · sieht, dass jetzt die Zeit gekommen ist, den Systemwechsel zu 
Während über den Wechsel an sich Einigkeit herrschte, ent- bejahen, ob das nun mit 6,2 oder 6,5 Prozent ist, werden wir 
standen aber Differenzen bei der Frage des Steuersatzes: 6,2 spätestens Ende November sehen. 
oder 6,5 Prozent? Die Höhe des Steuersatzes hängt eng mit 
der Frage zusammen, ob der Systemwechsel ertragsneutral Gemperll: Grundsätzlich unterstütze ich den Entscheid des 
sein oder ertragssteigemd wirken soll Entscheidend ist Nationalrates, im Rahmen des Ersatzes der Finanzordnung in 
ebenso die politische Akzeptanz - wir haben das bereits. ge- einem Schritt von der Warenumsatzsteuer zur Mehrwertsteuer 
hört -, nachdem die bisherigen Vorlagen zur sogenannten überzugehen Der Vorschlag des Bundesrates, in der Bundes
Mehrwertsteuer gescheitert sind. Es gilt nun unbedingt zu ver- verfassung lediglich eine Kompetenznorm zu schaffen, die die 
hindern, dass der Steuersatz zum Scheitern des Systemwech- Möglichkeit gegeben hätte, auf eine ander.e Farm von Umsatz-
sels führt , sJeuer überzugehen, hätte keine Lösung der anstehenden 
Bereits der Satz von 6,2 Prozent führt zu einem höheren Ein- Probleme . gebracht Der Systemwechsel und die konkrete 
nahmenertrag als das heutige System. Trotzdem bin ich per- Ausgestaitungeinerneuen UmsatzsteuerwärendamitaufGe-
sönlich - und ist mehrheitlich unsere Fraktion - für den Satz setzessMe verlagert worden. Ein solcher Vorschlag wäre in 
von 6,5 Prozent Warum? Die Finanzlage des Bundes und der der Volksabstimmung meines Erachtens nicht mehrheitsfähig 
übrigen Gemeinwesen befindet sich in keinem guten Zustand. gewesen. Der Souverän will mindestens in den grundsätzli-
Unser Bestreben muss es sein, den Bundesfinanzhaus halt ins chen Zügen sehen, welche Aenderungen im Fiskalsystem 
Gleichgewicht zu bringen oder zumindest eine weiter~ Ver- konkretvorgeischlagenwerden: 
schlechterung zu vermeiden. Dies wird aber durch einen zu- Es ist bereits gesagt worden - ich möchte es•einfach noch ein-
nehmenden Finanzbedarf in ganz verschiedenen Bereichen, mal kurz ansprechen -: Der Wechsel von der Warenumsatz-
insbesondere bei den Sozialwerken, erschwert Wir haben es steuer zur Mehrwertsteuer ist in der Schweiz dringlich gewor-
gehört mit Bezug auf die Arbeitslosenkasse, dann aber auch den. Die Warenumsatzsteuer schweizerischen Zuschnittes, 
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die nur den Verkehr mit Waren umfasst, hat a1,1SgedienLDie.. folgenden Bereictien.:.Wre.hoohjs.t.der.Baraiewngsbedattun- ·• 
Mängel der Wust sind offensishtlich. · • .. , .: , .: · terd3erück$lchtigungc.der:,!:ltrulmlre11en'.u'nd-:koajl.4nktur.ellen 
Die Kritik bezieht sich vor allem auf folgende Pi.mkte: Wettbe-- Kömponeoten~ Defiz1tes'2Wir:habe11.ZWargewisseAn'halts-
werbsverfälschung durch unterschiedliche Sätze für· Grossi- punkte in: :der;, StaatsrectJolrfl'g'i,:. abeüls ,i$t nichLklarg13stellt, . · 
sten und Detaillisten, Belastung der lnveStitionsgüter mit der welcties :tatsächlich,dat;$fr1Jkturelle.Xeil. dieses , Defizites ist, • 
sogenannten Taxe occulte, damit Diskriminierung unserer Ex-. der • .ausgegliohem.werden,:rtiioss.,,Es .ist:w~iter nicht klar,. wie•· 
portindustrie gegenüber der ausländischen Konkurrenz, In- hoch ,das. S(Darvolwnen in den künftigen Budgets zu veran-
sellösung bezüglich des Systems der indirekten Steuern ge- schlagen ist Auch das-isteine:entschelr:;lende F.rage in dle~n, .. 
genüber den übrigen Industriestaaten Europas und schliess-. Zusammenh.lng: U,nde11cllicttstellt sich das F~robte'ttlrWelGhe · 
lieh-etwas, was noch nicht angesprochen wurde-die negati- · Me.hreinr:iapmen sollen a!,lf .w~lcbe Art;.ruidy.,o·besohafft, wer- · 
ven Auswirkungen eines konjunkturellen Einbruchs mit Bezug den?, .. Gerade ,bezüglidh, der .MShreilltlahm~n "besteht zurzeit 
auf die Ergiebigkeit Durch die fehlenden Investitionen il:t der. . me~s,Erachtens kelne',Klarmeit ,' :, . . .. . . . ... ·, . . , . . . 
Rezessionsphase ist de( Rückgang der indirekten Steuern in lch .. weis,e .darauf iiih;. d~ ·,das .SctJweizer\iolk im Mä,rz der · 
den wirtschaftlich schlechten Zeiten überproportional.. ,_ TreibstoJfgrundzoU-Er.höbung., ~\Jge.stimmt .hat Wrr. haben 
Das erleben wir ja heute mit der Wust: Weit wir keine lnves.titio- Mehreinnahmen . im ... Zusammenhang·, mit, der Autobahnvi-
nen mehr haben, geht die Wust überproportional zurück; ich gnette beschloss.en,.,wir, haben '1(1elJJ:einriahmen .im Zusam-
glaube, es liegt vor allem im Interesse des Finanzministers, menhang mit der.Scbwer:verkehrsabgabe beschlossen. Jetzt 
wenn wir heute diesen Systemwechsel b,ewerkstelligen und wirdschon.wiedervonweiterentxtehr.einhahmen inandern Be-
eine Steuer kreieren, die bezüglich ihres Ertrages auch· in reichen.gespröchen;•Herr Finanzminister SticH hat letzthin in 
schlechten Zeiten bedeuter,id konstanter ist Es .gilt, von ,der ei['1em \ro.rtrag .. einei.Jwlöbung. der direkten Bundessteuern . 
Einphasen-Wust wegzukommen und ·zu.einer wettbewerbs- pastuliert.,,, •. ,., .. ::..,. 1,,.,.;,.·,,t,, ,. , ·.,, :·. ,.·: ·· .. :: ·, :. ,. : .. , ·: . ', ._: 
neutralen Allphasen-Umsatzbesteuerung. w gelangen,. die. Uebrigens ,darf ,ich: lhnen,sägen.~-das:r die direktein. Ste1:1ern 
auch durch die umfassende Umschreibung des Steuerobjek- durch Steuererhöhungen bei :Kantonen ;und Gemeinden··oh-
tes eine grössere Ergiebigkeit garantiert, Wir können .nicht nehin bereits nach oban verschoben w.acden sind. Wtr wissen . 
mehr nur die Waren erfassen, wenn von der WeijSChöpfungJn damit nicht". was. lnri.Einnabmensektti>r :eigentlich gemacht: 
unserer Volkswirtschaft mehr als die Hälfte aus Dienstleistun- wird,.SchJlesslich. wird ,von Sondersteuem :gesprochen; z. :B. 
gen stammt . . . . , . . der.CQ2-,Abgabe. linZUsamrften.hang mitderTreibstoffzollvor-
Umstrltten ist die Frage des Satzes. Sie haben es gehört-; ich lage :_, iph bin,pflicbtsqhuldig· damit:im Abstimmungskampf 
weiss, es Ist der Kommission ernst -: Sie setzt sich· bei ·der. · her.umgereist-hat.man:.in den.Unterlagen del? Finanzdeparte-
Mehrwertsteuer grundsätzlic.h für einen S{;ltz von 6,5 Prozent mentesfestgehalten:,,dasseine C02-Abgabe nur in einem ge-
ein. Wird aber lediglich dieser Satz vors Volk gebracht, so ist es sarnte.uropä!schen 2usaJlll11enhang wieder diskutiert werda., 
denkbar, dass die Vorlage erneut scheitert Bei einem Satz von Jetzt werden plötzllch derartige .Eimuabmenkonzepte wieder 
e,iProzenterfolgtgegenüberderbistJerigen..Warenum~,.. bruC.hstückhafterörtert. · :i, ~,.,.. ·, , N \
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steuer prozentual keine Verschiebung;_das hat für die Volks.ab- lchglaubß,es gehtnichtan1 dass. wir.einfl;leh bei.jeder Vorlage, 
stimmung einen nicht zu unterschätzenden Vorteil in psycho- die .,Finanzen. umfasst, .Mel:lreinrnatuneo. diskutieren; ohne 
logischer Hinsipht d • • das!!! klare Vorstellungen übeulaaGesamtsanierungsko114ept · 
Darf ich im übrigen ~tonen-: ich glaube,· clas isthJer eotsc:hei~. bestehen.. Durch .. :unkoorditlierte ·, Ein.nahmenbeschaffun~ 
dend -. dass wir auch mit ß,2 Pro;zent einen aruttomehrertrag, ·· mas,snahmen .bestehtdie,Gefahr,,dass b~i einer konjuAl<turel- . 
all$ dem Systemw®ttseJ von 80Q Millionen. franken haben! . Jen.Erholung ;zuviel Einnahmen.vorhanden sind, die zu neuen 
Es ist also nicht pichts, sondern es werden 800 Millionen Fran. Ausgaben und da,nit autJarige .f rist. ztr einer Erhöhung der 
kenzusätzlich iQdieBunde~k~se.eing0$pie$i30 ... · Staatsquoteführen. .. , :.,. ,J,,. .... ,,,,-_: \ :. i 

Wtrd dßf Satz auf 6,5 Prozent festgelegt, dann wird zu den Nun noch.zur Frage der soziajenAbfederung. Herr Plattner'ist 
800 Millionen Franken ein zusätzlicher .Beitrag.von 570 Millio- nicht.mehr anweser;id,,aber.ich.gla,ube,; enriüsste eines zuge-
nen Franken für die Sanierung der Bunc!esfinanzen ,geleistet:: ben; Die. Frage ist zurzait nichtsachgemäss. gelöst; das. was .. 
Die 0,3 Prozent ergepen einen zusätzlichen Beitrag in diesem hier. ',f-0rtiegt, was aus den BeratLll'lgen des Nationalrates her-
Umfang:,'Zweifellos wäre das In der heutigßn Situatipn grund- vorgegangeo ist, 1$t;rncht,befriedigeru:t: Wenn wir die Lösung · 
sätzlich wünschenswe~ denn die finanzielle Lage des ßun-. analysjeren,. dann: stßllen w.irJest,".dass hier im Zeitablauf ein 
des ist ernst Anderseits ist aber festiuha,lten,. pass es J.mklug, unbestimmter ,BetragJürißir;ie,unbestlmmte Personengruppe 
wäre, die Einführung der Mehrwertstßuer ohne Alternative mij . einem :unbestimmtan...sozjalßn. Zw.ecl< -zlJgeführt werden soll 
einer Taxerhöhung zu koppeln und damit, di1:1.gf!,lndsätzliche Ich glaube, das geht nun schlichtunc;t einfach nicht an, auch 
Chance in der Volksabstimmung zu gefährden. wenn iqh den Grundgedanken.des .sozialeq Ausgleichs durch-
Entscheidend ist heute, dass es gelingt. den Systemwec.hsel auaakzeptiere. Eine Zw.ed<blnduog.von Mitteln in dieser Form 
zu bewerkstelligen. Es nützt nichts, in einem mutigen Schritt passt,nipbt tur,Vielfalt,an„s.o;zialpolitischen Instrumenten, mit 
für 6,5 Prozent zu votieren, wenn nachherdie.ganze.Vorlage denen wir in .der .Schweiz einkomrmmsschwache Bevölke-
scheitert Ich persönlich gehe nicht bis Phllippil.Mir 1.st einfach rung$kr_eise begünstigffll. 'tflegrenztrnanden Kreisderbedürf-
schon der Spatz in der Hand wichtiger als die.Taube auf dem tigen Pim?oneo ab? Nach.welcl:lenJ(riterien. welchen Bedürf-
Dach. nlssen und bei welchen Pef$00en.sollen prioritär Bedürfnisse 
Unser Land würde, wenn der Systemwechsel nicht gelingt. bei gedecktwerden?W,10berücksichtigtman die im Zeitablaufein-
einem Steuersystem bleiben, das keine Entwicklung mehr zu- tretenden . Veränderungen . beiüglich -Bevölkerungsstruktur, 
lässt Ich möchte wirklich bitten, vor allem auct:i die Opponen- Beparfsstruktur,Sozialstn.dqut? Mao l<anndoch nicht etwas auf 
ten, das zu bedenken. Jede Satzerhötiung bei der Wust würde Verfassungsstufe zementieren, daslaufend Im Fluss Ist 
die bekannten Mängel dieser Steuerart mit ihren gerade heute Da muss ich noch etwas Weiteres festhalten, was mich in die- · 
negativen Auswirku1:19en verstärken. Wir. können doch nicht sem Zusammenhang sehr beschäftigt: Es,wlrd hier nicht mehr 
mit. eiftem wlrtschaftsfeindlichen Steuersystem weiterfahren objektiv diskutiert, eaw,erden. nicht mehr die sachlichen Argu-
und darauf noch höhere Belastungen ijl.lf,bat,.tenl Das ist un- mente genau analysiert... Durch die Beseitigung der Taxe oc-
mög(jch. . : cutte auf den Exportel},erfolgt ~ine Umlagerung der Steuerbe-
Der Systemwechsel hat Priorität, und aus (iieser Ueberlegung lastung auf den, lnlandkonsum. Einerseits werden die Güter 
heral.1§ muss man allenfalls den zusätzlichen Beitrag, diese der.bl~herigen Freiliste mit. e;nem reduzierten Satz von 2 Pro-
570 MiHionen Franken, hintanstellen. . . zent erfasst, und .anderseits werden die .Dienstleistungen der 
Ich votiere daher ebenfalls dafür, den i:lY$tem.wechsel für sich Melirwertsteuer unterworfen. So geschieht der Ausgleich. Von 
zum Gegenstand der Abstimmung zu machen und die Frage vornherein kann aber kein Mensch sagen, wie die Verteilungs-
des Satzes separat zur Diskussion zu stelle11. lct,halte diese wlrkung überhaupt se.in.wlrd Die Mehrwertsteuer kann nur 
Ue~rlegung auch _deshalb für richtig, weil zurzeit noch kein dann auf den .Konsumenten überwälzt werden, wenn der 
Gesa,mtkonzept zur ~nierung der Bundesfinanzen vorliegt Markt. das.zulässt Nun wird aber plötzlich das Dogma aufge-
Jedentalls fehlen bis heute grundsätzliche Ueberlegungen zu stellt wonach. alle$ ,restlos auf den Konsumenten überwälzt 
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wird; man hat ein System aufgebaut nach dem Motto: «Mit 
Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System berei
ten." (Goethe) Kein ernsthafter Oekonom kann davon ausge
hen, dass einfach eine generelle und lineare Ueberwälzung er
folgt Zudem sind die Berechnungen, die das Finanzdeparte
ment angestellt hat und die jetzt immer in der Diskussion er
scheinen, unter Ausklammerung der Beseitigung der Taxe oc
culte erfolgt Eine solche Berechnung geht mindestens teil
weise an der wirklichen Situation vorbei. 
Nehmen•Sie im übrigen auch einmal die Zahlen: Sie haben bei 
einem Durchschnittseinkommen von 41 800 Franken bei 
6,2 Prozent Steuern, rein theoretisch - «warst case» - eine 
Mehrbelastung von 479 Franken, bei 55 000 Franken von 
547 Franken, bei 72 000 Franken von 618 Franken, bei 84 000 
Franken von 676 Franken. Sie sehen also, dass die Belastung 
auch in diesem Falle für höhere Einkommen steigend ist, aber 
sie ist nicht progressiv steigend. Es ist nicht so, dass nur kleine 
Einkommen belastet werden und die grossen nichts zu tragen 
haben. Diesen Umstand muss man berücksichtigen. 
Weiter sind auch die Auswirkungen des Teuerungsausgleichs 
in diesen Berechnungen nicht berücksichtigt worden. Min, 
destens ein-Teil dessen, was durch die Teuerung bei Einfüh
rung der Mehrwertsteuer auf die Konsumenten überwälzt wird, 
wird auf der anderen Seite durch den Teuerungsausgleich auf 
Renten und Gehältern wieder ausgeglichen. Insbesondere 
die AHV-Rentner haben auf diesem Teil ihren Teuerungsaus
gleich zugute. Auch darf nicht verkannt werden, dass in der 
heutigen, schwierigen Situation alle aufgerufen sind, ihren 
Beitrag zur ~ierung der Bundesfinanzen zu leisten. Höhere 
Einkommen werden durch die Erhöhung der Steuersätze bei 
den direkten Steuern der Kantone stärker zur Kasse gebeten. 
Oiesen Umstand gilt es im Rahmen der gesamten Verteilung 
zu berücksichtigen. · 
Nun noch etwas zu «Schlaumeierei» oder «Mogelpackung»: 
Ich glaube nicht, dass man mogelt, wenn man dem Volk sagt, 
'dass es sich zwischen 6,2 und 6,5 Prozent entscheiden müsse 
und dass der Bund im einen Fall 800 Millionen Franken und im 
anderen 1300 Millionen Franken mehr bekommt Saniert ,ist .. 
der Bundeshaushalt in beiden Fällen nicht, aber das Voik 
weiss dann, dass im Sparbereich allenfalls mehr getan werden 
muss, wenn es sich für 6,2 Pro~ent entscheidet 
Zum Stichwort «soziale Abfederung»: Unser Rat hat im Rah
men der Revision der Krankenversicherung bereits beschlos
sen, für die soziale Abfederung zusammen mit den Kantonen 
ganz erhebliche Betrage aufzuwenden, um einkommens
schwache Bevölkerungskreise zu unterstützen. Das ist im 
Ständef'lit bereits entschieden; ich zweifle nicht daran, dass 
der Nationalrat ein gleiches tun wird. 
Warum dann n~chher eine derartige Absicherung auf Verfas
sungsstufe? Soll man denn diese 5 Prozent der Mehrwert
steuer zu einer Ausgabe höherer Ordnung emporstilisleren, 
die verfassungsmässig gewährleistet ist? Ich glaube, das ist 
nicht vernünftig. 
Noch zum Antrag der Mehrheit unserer Kommission: Die Ar
beitslosen gehören heute zu denjenigen, die den wirtschaftli
chen Rückgang zu spüren bekommen. Wenn hier allenfalls 
eine Entlastung geschaffen werden kann, wenn wir aber auch 
erreichen, dass die Lohnprozente nicht mehr ansteigen, ha
ben wir eine soziale Tat vollbracht Lohnprozente sind Lohnne
benkosten, und Lohnnebenkosten haben negatiye Auswir
kungen auf die Arbeitsplätze. In diesem Sinne ist die von der 
Mehrheit unserer Kommission vorgeschlagene Massnahme 
absolut sinnvoll. ' 
Ich beantrage Ihnen Eintreten auf die Vorlage und Zustim
mung zu den Anträgen de~ Mehrheit der Kommission. 

Schüle: Ich stelle fest, dass das Votum von Herrn Gemperli 
über weite Strecken deckungsgleich mit meinem vorbereite
ten Manuskript ist Ich möchte,,.Sie mit Wiederholungen ver
schonen und beschränke mich auf einen Punkt, den ich unse
ren sozialdemokratischen Kollegen zu bedenken geben 
möchte: Der Zeitpunkt für einen Systemwechsel ist jetzt aus
serordentlict, günstig. Er ist ausserordentlich günstig für die 
Konsumenten, weil die leider sehr negative Konjunkturlage es 
der Wirtschaft fast unmöglich macht, diese neue Steuer effek-
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tiv zu überwälzen. Ich habe in der Kommission gesagt, dass 
ich diese Tabellen mit den Mehrbelastungen der verschiede
nen Einkommen für äusserst problematisch halte. Wie sich der 
Landesindex der Konsumentenpreise aufgrund dieses Sy
stemwechsels verändern wird, ißt völlig offen, aber sicher wird 
es nicht in diesem rechnerischen Ausmass· geschehen. Der 
Systemwechsel zum jetzigen Zeitpunkt ist auch günstig für 
den Staat, weil er zu längerfristig stabilen Steuererträgen führt 
und weil die Taxe occulte iri diesem Konjunkturzyklus verhält
nismässig gering Ist Dieser kalkulierte Vorsteuerabzug von 
2,6 Milliarden Franken entspräche einem steuerpflichtigen In
vestitionsvolumen von über 40 Milliarden Franken; das wird in 
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Phase so nicht eintreffen. 
Darum meine ich, dass Sie es sich gut überlegen müssen, 
wenn Sie jetzt Fronde gegenüber dieser neuen Finanzord
nung machen. Was ist Ihre Alternative? Wenn wir uns dann bei 
Philipp! wiedersähen, würden Sie es bereuen, zu dieser Fi
nanzordnung nein gesagtiu haberJI 

Frlck: Wir sind uns alle eini,g, ~ass der, Wechsel zur Mehrwert
steuer erfolgen soll und dass d~~ Satz 6,5 Prozent betragen 
muss. 
Aber wir machen heute einen Nebenschauplatz zu unserem 
Hauptkampfthema: Wir, ,streiten darum, ob dem Volk der 
Wechsel in zwei Fragen vorgelegt werden soll; die erste Frage 
beträfe den Wechsel und die zweite Frage einen Zuschlag zur 
Sanierung der Bundesfinanzen. Ob wir aber in der Volksab
stimmung Erfolg haben, dafür sind andere Gründe ausschlag
gebend; da haben wir noch ~el zu arbeiten. 
Da ist einmal die erste Frage: Ist die Dienstleistungsbranche 
als ganze Branche überhaupt bereit, diese neue Steuer auf 
sich zu nehmen? Da wird leicht eine Front aufgebaut Es ist in 
der Schweiz halt so, dass die Wirte und die Coiffeure noch im
mer mehr Zulauf haben als die polltisctie;in Parteien, und diese 
ersteren müssen wir überzeugen. Wenn i,ms das gelingt, wer
den wir Erfolg habe!). Die heutige Frage ist ein Nebenschau
platz. 
,Die zweite Frage, von der ein Erfolg abhängt, liegt in der 
Glaubwürdigkeit des Parlamentes selber. Wird es uns mit'un-·· 
seren nächsten Finanzvorhaben gelingen, beim Volk den Ein
druck der Glaubwürdigkeit zu erwecken? Herr Kollege Gem
perli hat es angesprochen: Wir werden noch viele Sanierungs
massnahmen und zusätzliche Steuerbelastungen zu beraten 
und dem Volk vorzulegen haben. Nur wenn das.Gesamtpaket 
für das Volk glaubwürdig ist, werden unsere Bürgerinnen und 
Bürger zustimmen. 
Ich möchte aber noch auf das Votum von Herrn Pfattner einge
hen; er macht es sich leicht Wer nicht seiner Meinung ist, be
geht zwei Sünden: Erstens mogelt er, und zweitens ist er unso
zial. Ich möchte kurz darlegen, dass beides in dieser Argu
mentation unsauber ist und als Aussage nicht zutrifft 
1. Zum Vorwurf des Mogelns: Wer mogelt? Mogelt jener, der 
die zwei Fragen offen stellt und sagt: erstens ,Umstieg, zweit
ens Beitrag zur Sanierung der Bundesfinanzen? Oder mogelt 
jener, der alles nur in eine Frage packen will? Herr Plattner, wer 
hat Angst vor dem Volk? Bei allen Gelegenheiten sagen Sie 
uns, dass wir das Volk entscheiden lassen müssen: Sie propa
gieren die Idee des konstruktiven Referendums. Am nächsten 
Wochenende stimmen wir über zwei Vorlagen ab, bei denen 
Ihre Partei sagt, das Volk solle entscheiden. Wer hat Angst vor 
dem Volk? Warum nehmen Sie nicht die gleichen Ellen, wenn 
Sie Finanzvorlagen messen wollen? 
2 Zum Vorwurf des Unsozialen: Nicht jeder, der für diese 
Mehrwertsteuer ist, ist unsozial. Ich habe vielmehr den Ein
druck, dass Sie die niedrigeren Einkommen mehr belasten 
werden, indem Sie Reklame für eine hohe Konsumsteuer ma
chen. Ich frage mich, Wf!S für die kleinen Einkommen sozialer 
ist: ein hoher Mehrwertsteuersatz oder ein niedriger. Verges
sen Sie nicht, bei unseren Vorlagen - auch wenn wir eine Auf
teilung vorsehen - ist in beiden Elementen die soziale Abfede
rung drin; rund 500 Millionen Franken für die Arbeitslosenver
sicherung, die mit 2,5 Milliarden Franken Defizit rechnet Wie 
können wir das finanzieren? Mit höheren Lohnprozenten? 
500- Millionen Franken für die Arbeitslosenkasse freizuma
chen, heisst im Ergebnis nichts anderes; als dass der Beitrags-
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satz tot die ArbeitslosenverslchEJrung nicht Oder Wel"liget er- Deuxieme exemple, l'hötelletle, la teStat1ration et las trans• 
höht werden muss. Diese Erhöhung des aeitrag~ttes für die pott$ tooristlquea foutes les pmstatlorts darts öe secteur se-
Arbeitslosenverslcherung trifft die niedtigeri Elnkomtnen, auf tt>l'lt toomises l'101.1Vell8ment a la TVA. Au cohtraire des autres 
die Kaufkraft umgerechnet. viel mehr als dle höheren Einkorn- btanohes eoonomfques, le report pour les entreprises de l'ht:>-
men Sie durfM uns nicht vorwerfen, daS sei unsOZial. tellerie et de la restauration est rendu plus difflcllö p1:1.r le fail de 
Ich komme nicht utn den Eindruck herum, dass Sie sieh mit lh- fa ptus importante vatoor ajoutoo realisl'.?e au demier stads de 
rer Partei einfach verrannt haben und da§s Sie nun - anstatt la dlstributitin. A remarquer ~alement qu'a la difference de 
die sachliche Diskussion :zu führen ~ daraus eine reine PteSti• l'~xportatlon de marehandlses, lä tvA M peut f)a.S etre tecupe
gefrage n'lachen und zum Votwurf «unsozial» und «Mogel- · re(! par les tourlstes etrangers et oola a IJOl.ll' effet de reool\erir 
pacicung» greifen, weil diese Sache einer sozl1:den Argumenta- les prestatlons tOlltlsti(tues. Quant aux entrepr1$8$ de tre.ns-
tiön nicht standhält · port muristiques comme les teleeäbines, !es remontees meca-
lch habe die Wähl: Mit wem will Ich für die Mehrwertsteuerab- niques, ete., la lVA aura comme consequenoo una augmenta-
stimtnung den Päkt machen? Will ich Ihn mit der SP Oder mit tion de !'ordre de 5 ä 6 pout uent des ptix, car l'impöt preatable 
dem Volk maohen? bas Volk hat klar entschleder1. Es wlll ein- ne p,Mra päS ~tre deduit poor lä simple taison que lei; ir1Va$• 
faohe, klare Fragestellungen, wie die Artalys'3n zum 2. Juni tiss&mentsdanscedomalnesootdejaeffeotues. 
1991 klar ergeberi haben Die ermöglichen Wir Ihm. Wenn wir Ttoisieme ek:en'iple, les ageftts energetlques. Selon 1a sep0 

den PaktmitdetSP rnac:hen, haben wirvielleichtim Pärlartlent tieme direcii\ie de lä Comrttunaute economique europeenne, 
den Frieden, aber den Erfolg in der Voll<Säbstlmmul"lg haben les agents energetlques $0nt äSStJjettl!i au tauK otdiiialte de la 
Wir flicht 1VA. Pötlr l'energie utilisoo par les entteprises, il n'y a pas de 
Was ich aMtreoo, ist dElr Erfolg in der Vglksabstirflmurtg. Den pt<!bleme patticuJier puisque l'imf)t,t prealable peut ~tte porte 
haMn wlrnurlllitöffenen, klarer\ f!'ragestelil..1nl}en, und däl'Ull1 en cornpte, de sorte qu'il n'y a pas pottr elles de Ghatge sup-
l~ dil:l Aufteilung irt zwei Vorlagen richtig. pletrtentaire. Par oontre, la lVA sut las agents energetlques 

tmtre en tont:iuttente diroote par e~mple avec une an,ellora• 
M. Delalay: Je voudtais relever, dans ca debat s1.1r la nouveau tlön des redevances hydrauliquas, oreant utl obstaole 1.Upple-
reglrne finanoler, un aspect qui n'a pas encore ete e\röque mentalte ä une mmunl:iratitlli plus adequate de ta ptoduction 
dans la diseusslön. l'lydtoelactrlque. 
l'unanimite s'estfalte sur les avantages de la TVA et sur la pas- f:n fait, oe que je veux demötitter. sans ette ttop long, c'est1ue 
sibilite que oo systeme offre automatiquement d'l!liminer la la Suppression de la taxe ocoolte profite essentietlement a l in-
tmce occulte que Chatun estirne, ä juste tltre, etre une entrave dustrie suissed'exportation. ö'une patt, o'esttres biel'I, carcss 
aux investlssemettts. Or, la sltuation eool'tötnique actuelle im- entrepriS(IJS aeront plus eompetlthtes ä t'exterieur de nns fton• 
pllquti que nous choi$1sslons un systli3me fiscal qul faVOri$e les tleres, et 011 pourra avoir ~nsl une amellatätion du volume de 
investlsselnents atJ lieu de les penallset. Je tiens a ~ver icl travail ae ces erttreplisss, ce qul n'tst pas un mal dans la sltua-
töut d'abord ciu'avec l'impot sur le chlffte d'affaires que nous tlon eoonomlqueactll1311e. 
oonnalssons aujourd'hui la suppr~on de la taxe ooculte est Cependant, la suppresslon de ta täXii! occulte devrait oouter, 
teehniquement posslble aussi. U sufflt d'autorlser !es grossls- en recetteS fisca.lEiS StJr le plan suisse, örtvitön un milliard et 
tes ä remettte 1eurd6cläration egaletnent pour l'acquisition de oorrtl de ttants ~ le Ch~ n 'est pas toot ä talt sur, mals c'eSt 
MOyens de r::,roductlon tels qu~ maehines oo {1'\ateriels d'ek•. celul qul ~ je plus Wqoemmertt evoque -. dörlt une part lm-
ploftätion . . . · •. . portantepf'Ofited'~d~m~e~retal!J(-entr~ ,. 
'routefols, Urt tel sySh}me entraineraitde sansibles pertes flsca~ otientt!es wrs ce märefle exterklur. SI l'ol'I considere que l'in-
les de sorte qu'if n'est Quere prn.ticable, sauf 131 l'ön decidait dustrlest.dssed'Eil<pöttätiötl~situeessentiellementsurlePla-
d'augmenter les taux de ~n ttes sensible, a 8,5 ou 9 pour teau sulsse, ators que le toulisme est l'mdusttle d'ex;:x,ttatton 
cent pär exernple. O'oü l1idee jusliflee de pa$$er ä la lVA qui pttrexcellence deil regloos de montagne, le p13.asage de l'loha 
f.')l3tmetde compenset las pertes de ressouroesflscales lleesa a la TVA aura pout Odi'l~uente un transfert de charges ootm 
la suppmsslon de la taxe occulte par l'lrnposltion des~ les d~ regions tlu pays. Oela est encore acce11tue pat le 
Dans une söCiete au la produetiön fürtlaire dipasse eene des falt ql.K!l les sel\lites de$ regions tes pkls developpees da notrt'l 
produits ilidustriels et manufaötures, personne ne saurait pays comme lä bMque ou les assur~ ne $el'onl pas too-
oontester l'Oppörtt.mite d'un changement de systeme. Ellö t:Ms par la 1VA alots que ta construction, $\.lrdlmensionnee 
tonflttne un etatde fait qui est le passage de notre econotttle a tradit1onnellement dans les t6gions petlpheriques, et l'eher-
une t8$lle soclete de services. Sut le plan economtque et fls- gle, qul est ta resi;ouroo de la ntootaghe par nature, setottt 
ca1,11estdonotot.rtafa1tJustifiedepa,SS$1"alalVA. taxees a un taux supärieur, ou noovetlement soumla a lä 
Ce qui tn'etonne, en revanche, c'est le pell d'lhtetet qu•un TVA. 
ehartgermmt de &ysteme susciteau plart de l'equilibre natiöruil Cons~uenoo: sur le plan g&nllt-al, je suis fal/Orable ä l'intro,-
~desdistorsions economiques regiooales. On a deja €woque ducticm de la lVA. mais je souhaite que·l'Administration f<m/3.. 
ce matin les cotnpansatlons soelales et les di~ns qui räle des finances analyse d'une faQ(ffl plus Clalte que cela n'a 
S()nt provoqu~s entre le marcM in~eur et le riiarche ~ ete fe cas jusqu'a aujourd'ttul !es e'ffets ~iohaux de !'Intro,. 
rieur par l'introduction de ll!l lVA Par contre, je n'ai vu nulle ductiort de la lVA ~t tes ~ propres a OOtritJer les distor-

1 part une appraciation cohl!rente relative aux effats de la TVA siölis eeonomiques geogräphi~~ Je demande donc qua te 
$Ut les diverses branches de notre economle et, pru- oon§- Departell'lent fed(»:äl des finances etablisse une etude, qui 
quent, surles regions du pays, etant donne 1a löcalisation spe- pourra ~tre quelque 'Chose de retativement simple, sur les ~. 
eifique de certalnes de nos actlvites et la divlslon reg\()nale du fets de t'lntroduction tfe 1a TVA quant a ta potltique regionale, 
ttavalL Je n'en fals d'ailleurs pas le reproche au Consell fede- et je reserve ma positlon tant que je o~aurai pas eu connäls-
tal, t'li au chef du Departement fedetal des finanoos, pour la sance de ses mpercossions reglönales. En ~. il ne s'agit 
bönne raison qua le message ne propose pas le passage ä la pas exeluslvement lci d'änälySQt les repercusslons sociales, _ 
~e ä la valeur ajoutee. Je tiens dj!S lors a mettre en ellidence mais aussi las effets r,egionaux de l'introductit>n de 1a TVA 
oertrunes repercu$Slons da l'lntrOduotlon de la TVA dans des 
btanches bien t)redses. · Caveity: Der Votlage über die Mehrwertsteuer kommt aus 
Tout d'abord, dans le seeteur de la oonstruotion, Ce secteur zwei Ecken Unterstrntung zu, bei dehen die Unterstutzong 
beneflcie aujoord'hui d'un taux tpeclal de 4,($5 pour cent seit nicht selbstverständßth ist, nämlich erstens aus jener des öf· 
25 pour oent de mölns que le taux de dl!tall de 6,2 puur t:ent fentlk:hEln Verkehrs und zweitens au.s jener des Tourismus. 
Avee la TVA, te tabais actuel pour l'industrie du bätimertt sera 1. Was den öffentl~en Verkehr betrifft, ist darauf hinzuwei• 
levä L'imposition des travaux de constructlon et du second Stltl, dass dieser eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse 
~. soft !es professlons artisanales li~s au bätltnEJnt, se darstellt, die eigehtlich per definitionem von der MehlWE»t-
ferä au ~x ordmaire de e,2 pour öent C'est 6'ailleurs 1a me- steuer befreit werden müsste, so, wie dies in unseren Nacll-
SUl'e essentielle qul est prevue pour compettser'l,E!$ pertes re- barstaaten auch der Fall ist Auch in der Botschaft Wird zug&
sultant de l'eliminatlön de la taxe ooculte. geben, dass ein& 8elastung des öffentlichen Verkehrs mit der 
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Mehrwertsteuer gegenüber dem Privatverkehr einen Wettbe- eine Verständigungslösung: Sonst scheitert diese Vorlage so 
werbsnachteil bedeutet Nach etlichen Erwägungen ist man in sicher wie das Amen in r!er Kirche. Das heisst, wir brauchen 
Kreisen des öffentlichen Verkehrs jedoch zum Schluss ge- einander, um diese Vorlage durchzubringen. Wenn eine der 
kommen, auf den Antrag für eine Sonde~handlung zu ver- grossen Parteien ausschert und in Opposition geht, stehen wir 
zlchten. Damit möchte man seine Solidarität mit der übrigen erneut vor einer Niederlage, vor einem Fiasko, denn das ge-
Wirtschaft und sein überwiegendes Interesse an der Sanie- nügt bei all den anderen Aversionen, bei all den übrigen Vor-
rung der Bundesfinanzen dokumentieren und der festen Er- behalten, um die Vorlage scheitern zu lassen. 
wartung Ausdruck geben, dass die öffentliche Hand bei ande- Worum wir hier ringen - ich wür_de nicht streiten sagen-, das 
ren Gelegenheiten dem öffentlichen Verkehr die Treue hält ist die Verständigungslösung, die wir gemeinsam vertreten 
2 Aehnlich verhält es sich mit dem Tourismus. Da ist der in- können und die nun von Ihnen aufgekündigt worden ist Es ist 
nere Zusammenhang mit der Exportindustrie, die vom Ueber- zwar richtig, dass es die nationalrätliche Kommission war, im
gang zur Mehrwertsteuer ja am meisten profitiert, noch eviden- merhin ein repräsentatives Gremium, die diese Lösung erar
ter. Der Tourismus hat bekanntlich in der Schweiz und in mei- beitet hat Aber sie wurde von allen getragen. Diesen Vor
nem Kanton eine überragende Bedeutung. In Graubünden le- schlag hätten wir im Parlament und, wenn wir gemeinsam vor 
ben mehr als 60 Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt das Volk hingestanden-wären, auch im Volk durchgebracht · 
vorn Tourismus. Die Hälfte unserer Gäste sowohl in Graubün- Was soll nun der Ständerat angesichts dieser Einschätzung 
den wie in der Schweiz kommt aus dem Ausland. Zur Hälfte ist der Situation, die Sie doch wohl mit mir teilen, machen? Er 
unser Tourismus demnach eine Exportindustrie, eine Export- sollte sich nicht vom knappen Entscheid im Nationalrat irritie-
industrie besond~rer Art, die unter anderem dem Aspekt der ren lassen, sondern - ganz im Gegenteil-zu dieser Verständi-
Freundschaft, des kulturellen Austausches mit anderen Völ- gungslösung stehen: erstens zum Wechsel bei einem Satz 
kern, der Sympathiewerbung für unser Land usw. bes<;mders von 6,5 Prozent und zweitens zu 5 Prozent echtem sozialem 
Rechnung trägt Ausgleich für diejenigen, die von diesem Systemwechsel ganz . 
Der schweizerische Tourismus ist einer scharfen Konkurrenz besondefs betroffen sind Denn nur das stellt sicher, dass 
des Auslandes unterworfeA. Da zählen alte Faktoren wie bei meine Partei - wahrscheinlich auch die Gewerkschaften und 
der übrigen Exportindustrie mit Darum ist auch der Tourismus andere Kräfte - an Bord bleiben und dass wir diese Vortage 
auf eine wohlwollende Berücksichtigung seitens unseres gemeinsam vertreten können. Und-Sie können ganz sicher 
Staates angewiesen Ich möchte nicht undankbar sein und be- sein: Auch die Wirtschaftsverbände werden sich hinter diese 
haupten, der Tourismus habe seitens des Staates keine Unter- politische Lösung stellen und s!e mitvertreten, wenn ihnen die 
stützung erfahren So anerkenne ich dankbar den Beitrag an Entlastung von der Taxe occulte wirklich so wichtig ist, wie sie 
die SVZ, über den wir vor kurzem diskutierten. Sie wissen aber, immer wieder beteuern. 
dass der gesprochene Beitrag zur Deckung der dringenden Auch wir Sozialdemokraten möchten ein Ende der Provisorien 
Bedürfnisse nicht ausreicht So viel zum gegenwärtigen und der fihanzpoli\ischen Rückschläge; auch wir möchten 
Status. eine europafähige Lösung; auch wir möchten ein modernes 
BeiderMehrwertsteuerwäreeineGleichbehandlungdesTou- Steuersystem; auch wir möchten eine Entlastung der Unter-
rismus mit der übrigen Exportindustrie - die übrigens von der nehmen von den investitionshemmenden Abgaben, die sie 
Exportrisikogarantie finanzrelevant unterstützt wird - ange- heute zu leisten haben Mit anderen Worten: Auch wir möch
bracht und gerecht, dies besonders darum, weil das Ausland . ten eine Mehrwertsteuer. Abernicht um jeden Preis! Nicht zum 
für seinen· Tourismus bei der Mehrwertsteuer Sondersätze·· Nulltarif, das können Sie-nicht von uns ver-langen, also nicht. 
kennt und anwendet ohne gewisse Sicherheiten, nicht ohne gewisse Kompensa-
Doch auch in touristischen Kreisen will man Solidarität und tionen. 
überwiegendes Interesse an gesunden Bundesfinanzen Das ist das Politische an.diesem Diskurs, den wir führen Wenn 
demonstrieren Man begnügt sich deshalb mit dem Minder- Sie vor das Volk hintrete('.I und ihm einen Wechsel mit «schlan-
heitsantrag Schallberger betreffend die Aufnahme eines Arti- ken» 6,2 Prozent ohne wirklich echte soziale Abfederung 
kels 8bis in die Vorlage A 1: Die Minderheit Schallberger schmackhaft machen wbllen, wünsche ich Ihnen dabei viel 
möchte für die Zukunft bei einer eventuellen Satzerhöhung die Glück Ich werde jeäoch auf der anderen Seite stehen und den 
Möglichkeit einer Sonderbehandlung vorbehalten.. Dies Leuten, die Realverluste haben hinnehmen müssen, denen 
scheint mir ein sehr milder Vorschlag zu sein, mit dessen Ak- auch der durch die Mehrwertsteuer bedingte Teuerungs-
zeptieren auch die andere Seite die Bedeutung des Tourismus schub bei den Löhnen wahrscheinlich nicht ausgeglichen . 
anerkennen und Solidarität üben sollte. Echte Solidarität be- werden wird, einmal mehr auf Franken und Rappen genau vor
wagt sich nämlich nie nur auf einer Einbahnstrasse. rechnen, was sie diese ihnen zugemutete Uebung kostet, was 
Ich empfehle Ihnen deshalb bereits jetzt, dem Minderheltsan- sie für diese Mehrkosten bekommen bzw. was ihnen vorent-
trag Schallberger, der noch detailliert begründet wird, zuzu- halten wird · 
stimmen. Halten wir nochmals fest: 6,2 Prozent Mehrwertsteuer sind 
_loh votiere also gerne und überzeugt für die Mehrwertsteuer in nicht gleich 6,2 Prozent Warenumsatzsteuer. Darin sehe ich 
der Erwartung, man bringe jenen, die nicht direkt davon profi- persönlich die «Mogelpackung»: dass man so tut, als gehe es 
tieren,auchinZukunftVerständriisundWohlwollenentgegen nur um einen Systemwechsel, eine Mehrbelastung erfolge 

Onken: Auf die Gefahr hin, Sie zu ärgerr:, oder zu provozieren, 
muss ich zunächst gestehen, dass auch ich mir die Frage ge
stellt habe, wer in der Schweiz eigentlich das Sagen hat, wer 
dieses Land letztlich regiert: Sind es die grossen Wirtschafts
verbände, die einflussreichen Interessengruppen, ist es der 
\(o.rort des Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins? 
Oder ist es das demokratisch legitimierte Parlament, sind es 
unabhängige Politiker, die im Diskurs miteinander nach Lö
sungen suchen und sich dabei unter Abwägung aller Anliegen 
entgegenkommen? Diese Frage ist noch nicht entschieden, 
und sie wird ja auch-Gott sei Dank, da bin ich durchaus zuver
sichtlich und gelassen - durch das Volk entschieden, welches 
das letzte Wort hat 
Wenn wir Erfolg haben wollen, brauchen wir-da bin ich mit al
len Vorrednern einverstanden - eine Lösung, mit der die Wirt
schaft leben kann. Wir brauchen aber noch mehr eine Lösung, 
zu der alle politisch relevanten Kräfte, alre grossen Parteien, 
stehen können Wir brauchen einen tragfähigen Kompromiss, 

nicht und diesen 6,2 Prozent könne man deshalb ohne wei
teres zustimmen. 
Schauen Sie; ich habe hier eines der ersten Inserate, das er
schienen Ist, und -zJNar von der Gesellschaft zur Förderung der 
schweizerischen Wirtschaft, Herr Bremi als Garant für die Aus
sagen mit im Bilde. Es heisst da: «Mit der Mehrwertsteuer än
dert sich für den Steuerzahler nichts.» Weiter wird gesagt: «Die 
Mehrwertsteuer ist eine gerechte Steuer, der Konsument 
selbst bestimmt, wieviel er bezahlen will Wer mehr konsu
miert, muss auch mehr bezahlen, wer weniger konsumiert, 
kann sparen» usw. -kein Wort von der Metil'belastung, die der 
Systemwechsel mit sich bringt! 
Aber die Mehrbelastung liegt gerade in diesem Systemwech
sel selbst und nicht so sehr im minim erhöhten Satz. Bei einem 
Familieneinkommen von 42 000 Franken kostet der System
wechsel den Steuerzahler 479 Franken zusätzlich. Bei einem 
Familieneinkommen von 55 000 Franken kostet er ihn 
547 Franken zusätzlich. Herr Rüesch, Sie haben ·gesagt: «Was 
der Bauer nicht kennt, frisst er nicht» Hier ist es umgekehrt: 



,. 

Der ßaver und der .Arbeiter wi~sen ~nz genau, was swh hinter 
di~ Vort~e verbirgt ~ym WQUen s)e sie nioht ach!YQken; 
S.ie wiss.en e~ l'lUr zu ge.nau! 
MWt ffi\JS.S it,ne,n sagen, dass die 0,3 Prozent z~li<:lhe. 6Qliir 
trtuflQ, als.Q 8,5 PrQZent, den gtelehen Haus,hatt v.on 42 000 
F-rankeo nur 47' Franken und den gle!ch$n ttaushl;llt von 
55 000 Franken nur 69 Franken mehr belamen. Was die 
Stimmbürgerinnen und Stimrnbür9er wissen. ist, ~~ 81 eh,e 
Mehrbelastung dea Konsurrn. ist. dass ea eine Mehrwlastung 
der Konsummentinnen und Konsumenten mit illQlrekten 
Steue.rn iflt, alsQ mit Steuern, die nicht prl:!gfß$$I\! gestuft sind, 
die in a~em $inne nicht sozial ausgestaltet sind. Sie wissen, 
®$S EIS eine Umverteilung der lasten iit, die den kleineren 
und mlttleren Einkommen ~tärker zusetzen. 
Wie sollen wir Qas a~ Sozialdemokraten unser@n WähleriflnE!n 
und Wählern verkaufen, wenn wir nicht einmal sagen können: 
hier sind 500 Millionen franken tls sozialer Ausgleich, als 
KQmpensation für diejeniQen, die von d~em SystemweQhsel 
betrQffen werden? 
Herr KoJlage Gemperli, wif werden sinnvolle l<fiterten finden, 
um jene zu be.ieictuwn, denen da~ iugute kommen wird, cte
mm (;las z~e~lte,n we.r<;ten soll Das kann ohne weite.res ge
macht werden, auch wenn es im einzelne.n In den 8undesbe
sehlU$§ nOGh nicht aufgenommem wurde. Sie wolle.n das Geld 
jetm mr die ArQ.eitslQse!lkasse reseNiel"eo. Das ist nicht dar 
gleie;;he f:iffekt nac;ih aus.sen, d.as wird ni<:!ht plausibel iu ma
chen S<lMO. Statt endlich einmal ~inkommensteile über 100 000 
Pranken mit einer Abgabe für die Arbeitslosenversicherung; zu 
belast~. sollen jetzt ~lder, die für den SQZlalen.Ausgteieh 
vQrges.ehen ilnd, in die Arbeltslosenk~ fti~ es wird 
al!;iQ im ~runde genommen nochmals eine Umvert~itung von 
1mten naGh oben vorgenQmmen 
Wie QQ.llen wir diesen Systemwech~I «ver-kaufen», wenn wir 
nleht eiflmal sagen können: da fllessen- bei elne,m Staue~ 
von 6,6 Pr'O~nf-wenigstens 250 MUlionQO Frankefl In die 9e, 
be~e ßundeskasse. in dle$e$ klaffende loeh, von dem wir 
alle wiasen, dass wir eS, nur fütten können. wenn zu den Spar-. 
amrtre.ngungen aueh noch ~u$ä~liche b8$chelden.e Mehrein\:, 
nahmen kommen? Sie alle wissen es, Sie haben (iem Im 
ßn.m<f~ti. iugestimmt: Uie 6,1:i Pr~ sind das absolute Mi~ 
nimuml Alles andere ist un\lE!rantwortlich, ja $09af etaatapoli„ 
tis(;h fahriäs&ig. Das können wir In der hE!utigen S,ltuatlon, 
wenn wir gemeinsam antn,ten unc! :wsamme.nstehen, l:l®h 
unMref 6evölkerung klarmachen und sie dafür gewin~n. 
Die UmateUung der Mehrwertsteuer bei 6,2 Prozent- machen 
wir un~ nichts vor, da..auf liefe die ganze Uebung des Splittings 
doch him~ua ~ bringt durch den reinen SystamW®hsel eine 
unerquickliche Mehrbelamung, und dennoe,h stehen lm Hin-. 
tt:irimmd @le$e teilweise monströsen Sparübungen, die die 
l.eute im l4nd. zur Kenntni$9enommen haben, Sp~b.ungen, 
bei de.mm l;lUCh an die Sozialleistungen Ufld damit «ans Le
bendige» Hand angete.gtwerden soll. Wenn man da nichts an
zubieten hat~ um iu sagen, mit diesem Mehrbettag kennen 
wir es lindem, können wir die achmerzliehirten EJns.c.hnitte vlel
teleht verhindern ~, nun }a. iQh weiss dann auch nicht mehr, 
wie Sie die Menschen gewinnen wollen. 0~ können Sie SQ 
nicht beim Volk durQhbrlngenl . 
Und Sie kQnnen e& auch nicht durc.hbrtnge.n, wenn man den 
Leuten Ihre steuerpolitischen Visionen und Perapektlven ein
mal ein bl$$che.n verdeutlicht und sie bel$phll$Welse mit Ihrer 
Motk')n vertraut macht, Herr FK1e5,ch, die kürzlich hier vom Rat 
Oberwiesen WQrden ist - eine Motion, ein sogenanntes Entla
stungsprogramm, das Millionen von Franken kosten wird! Wo
. her ~len diese kommen? Oder wenn man diE! Leute mit den 
unveffr-Qrenen Angriffen auf die direkte 6undeasteuer V$rtraut 
ma.cht Wie soll denn diese k-ompensiert werden, wenn ~ie ab
ge.sohafft wird, wenn nicht wieder nur über zusätiliche indi
rekte Steuern? Oas Ist alles in allßm sehr unsoaial, und es ist 
lelent transparent w machen, Ich hoffe wirklich, daes es allen 
klaf9ewor-den ilrt, dass wir vielleicht noch eine Chanee haoen, 
dl~ Gesc.häft - es wäre dringlloh - durchlUbringen~ Wenn 
wir YF\$ nämlieh auf eine politi!3Ch tragfähige Vet'Stlmdigungs
löeung ~innen und uns alle dahlnterstellein. Ein echter, kom
ooktEW Ynd e,inaichtlg iu machender Veratändigungsvor
sc.hlag, den wir- iusammen tra{Nn und hinter den iiich auch -

dav,0n bin ich üb.e.ri:eugt - aie 9msseo Wlrtschafffivert>tmde 
s~llen werden. Wenn ®~ 1111Qht pa!i$iert i..nd wir diesen ~ltl~ 
St:hEln KomprQmiss jetzt hops9e,hen la~e,n, 'ist &l!es we.lte.re 
aemühen ~bli~he UebesmCth, da',(0,n bin iQh m~e~91, 
uoo j«t® weite.r1 Argumeflt, ~ wir hüben und c!l'Übeo a'-1$~ 
muscoon. höeh$teoi ~h eine So"au1el leme.nt In den Grab, 
stell'I, den wir auf diese Voflage s.e,~en kl}nne,n 

Bühle,f Rollert: loh kann mloti ku~ fa~s.e.n Ich &pre<1;,tie, zu~, 
Punkt~; 
t Ich ilehe eine ParaUe.le ~iscne.n dem Energieffieden (Srm
ren 1,md Sleherung der Ene,f9ieveraQr91,,1ng) und d.e.r flnani
mdnung, dem rimmiffie.den ~f ~idem halbherz!Q zu
stimmt, elnem.~i1a die Kefl'\tmergieg~n~. anderse.i1s die 
Mehrwertsteuergegner, ~'-!~ht, woon ,es ernst wird, ein Aus~ 
t1oheren unte.r Schutdzuwei:nmg an die anderen. Die Chance. 
zur J;infühn.1119 der Mehrwemiteuer war noch nie so 9,ms.s ~ 
mit der von der Kommisslon~mehfheit beantragten l..ös.ung. 
lcil frage Sie, Herr Plattmir, wollen Sie und die S,Pden Syatem
woohael? 
2, Oie Cha~ der 6,5 Proaent erhöht sich mit ®f Aufteilung 
der Vorlage. Qis zur Volk~l:!stimmung wir<i auctl clas nä<..hste 
San~rungapmgramm der Bunctesfinan~ bekannt sein. l::s 
wird wqhl klar hervorgehen, d~a Spanin allein nicht genQ~n 
wird. !;!in Aufpr-e~ der Mehrwertmeuer VQn o,a Pl"Qzent Qder 
500 Millionen franken wll'd eher al& Sanierungsbeitrag ver
standen und a~ptlert als, ein ei~lger Slil~ von 6,$ Pro~nt 
Ge~n wir der-AYtte.lh„mg und s,omit dem Sata ~n e.s Pr~nt 
eine Chance! 
leh m&.hte Sie-, Herr at.mdesrat, und die. Vertr-eter der SP zur 
Geschlos$enhelt aufrufen., Wenn alle.s §Oheitert, haben vQr al
lem Sie es iu veralUWQl'te.n und nlch\ wir, 

Gedlem: f:;rtauben Sie einem Nichtmitglied der Ko.mrnt®lao 
vgre"-,t eine krüische. Semefkung iur Dokumentation. l;;S fü:igt 
UM el11e, 8at§C~vom 1e, O~ember ~991 zum l=matz der Pi· 
nanit:lfdnung und~ den be$0nderoo Verb,rauollssrteuem vor. 

··Zur· zentralen f?cage def Elmühruflg einer Meh~ 
heüm ffii darin, das beatehenc;te Steuersystem aolle VQrerst 
un\'ßfflne;iert we.iter~M werden: «Ein unmittelbarer Neuan
lauf 21uf l=lnfährung der MehrweMteuer würde In der ßevqlka-, 
n.mg nicht verstanden und als Ml$$8.Chtung des Volkswllle.ns. 
gewertet» (Seite 2) 
61'St g~m wurde uns eine E!'Qänzung mit l;rläuterungen iur 
Mehrwertsteuervol1age, datie,rt vom 2a. Mai 1993, zugestellt; 
die korrigierte und offenbar nun definitive F~ung et~ Fahne 
erhielten wir sehliesslloh he.ute morge.n. Ich lW@ifle nicht 
daran, dass man in der WAK wett be$$er ynd z.eltgere.chter-do- · 
kumentlert war, auch W@nn eile Begelster~mg des 81..md$rates 
für den $.Ich abzeichnenden Systemwechsel ®t<armtlich 
erenzen hat Alle.r die Gre,nzen d~ lumutbaren und Verl«aft
baven, vor allem für Nlehtkammls&lQnsmttglieder, sind mit ~ie
s~ Vorsehenswelse meif\13$ J;;raQht~ e.rrelc~ W~ über 
diese Ungereimthe.lte,n e~ hlnweghllft, sind lßdigllch diEI · 
gmndsätzllchen Kenntniasa und dffl grtahrung mit den frühe.• 
ren Vorlagen. 
Ein Systemwechsel i!!t unter dein heute gegebenen Vorauaset
ll.lngen iwtngend. Ich glaube, das ist die ällgemelne, !;:lnsloht 
Auctt die GeQner der Anträge Kommlssion$11nehrheit müssen 
erkennen, dass ea vorerst einmal darum gehen muss, den Ein
stieg in das al~elts anerkannte, System zu ~ru:ten. Aber wir kön
nen doch beim vierten Anlauf nic.ht an der dre.ifachen negati
ven Erfahrung vorbeise.hen, SQ, wie sie etwa für die Abstim
mung 1991 in der Vox-Analy-$e anal}'!?lert wordef\ Ist, so sehr 
weiter gehencte Schritte. vielh~icht wünschbar sein mögen -
was Ich nicht bestreit~, Ich habe teilweise VefStändnis für die· 
Argumente von Herrn Onk-en und die negative Sicht der Olnge 
un&eres !<ollegen Plattner. Aber as ist meines Erachtens ein 
Fehlschh,1\'iS, eine Unterachätzyng der E:intrtttsschwelle, die es 
zu überschreiten gilt, wenn die Latte gleich auf oder Ooo.r da$ 
Limit gelegt wird. Das RisikQ Ist w hoch. . 
Wenn die Einschätzung iutrlfft. dass d.er Satz von 6,!) Prozent 
ohne weiteres Annahme findet, daon Qarf doch wohl auch an
genommen werden, dass dies auch bel der Zweiteilung der 
Fragestellung der Fall sein wird - vor allem dann. wenn· i&iQh 
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alle Kräfte, denen an der Gesundung der Bundesfinanzen ge
legen ist, entsprechend einsetzen und weder in die eine nocti 
in die andere Richtung auf das «Alles oder Nüt» setzen und 
das parteipolitische Kalkül für einmal dieser höheren Einsicht 
unterordnen Die Variantenlösung hat den unbestreitbaren 
Vorzug, dass sie das Risiko einer integralen Ablehnung redu
ziert; und darauf müsste es letztlich ankommen 
Die Einführung der Mehrwertsteuer, vor allem aber die Be
steuerung verschiedenster Leistungen, die neu vorgesehen 
ist, verursachen teilweise Unbehagen. Verschiedene Inter
essengruppen streben nun niedrige Ansätze•für ,sich an. Wir 
werden darüber zu befinden haben Ich meine, dass dort Kor
rekturen grundsätzlich am Platze sind, wo der Satz von 
6,5 Prozent in· einer ohnehin angespannten Zeit zu Mehrbela
stungen führt, .die sich zwangsläufig auch auf die Wettbe
werbsfähigkeit der die Steuer weitergebenden Unternehmen 
auswirken würden. Das ist z. B. beim Tourismus der Fall, wie 
wir das soeben von Kollege Cavelty gehört haben. Flexibilität 
um des grundsätzlichen Anliegens \'.1,'illen wird auch bei den 
hier zu treffenden Entscheiden gefragt sein. · 
Die bessere Erfassung von Dienstleistungen ist mit Blick auf 
den ständig wactisenden Dienstleistungssektor ohne Zweifel 
am Platz. Aber die zusätzliche Veradministrierung gerade klei
nerer und mittlerer Unternehmen und Betriebe Ist ein Problem. 
Es wird eine wichtige Aufgabe der Praxis sein, alles daranzu
setzen, von unnötigen Belastungen und Abrechnungsschika
nen abzusehen. 
Ich kann Ihnen auch sagen, dass z. B. · aus der Sicht des Was- . 
serkraftkantons Graubünden der Einbezug der Energie nicht 
unbedenklich ist; denn wfr müssen wissen, dass eine solche 
Belastung letztlich auch das Wasserzinspotential betreffen 
wird, auf dessen angemessene Erhöhung die Bergkantone 
weiterhin angewiesen sein werden. Wir1haben in diesem Rat 
bekanntlich wiederholt festgestellt, dass dies durchaus ange
zeigt ist Mit der Energiebesteuerung schöpfen wir in erhebli
chem Ausmass Werte ab, was zu Lasten der Wasserzinse ge
hen ~ann, da es nicht möglich ist, die Energie beliebig zu ver-
teuem . · .:.:,: 
Aber trotz allen Vorbehalten und teilweisem Verständnis auch 
für die bundesrätlichen Argumente, wie sie in der Botschaft 
1991 angeführt werden, meine ich als ebenfalls von der neuen 
Steuer betroffener Inhaber eines Dienstleistungsbetriebes -
das sei ganz am Schluss bemerkt -, dass sich der System
wechsel aufdrängt und den Anträgen der Kommissionsmehr
heit zuzustimmen ist 

. Jagmettl, Berichterstatter: Ich hatte versucht, Ihnen die Vor
lage in der Einleitung etwas genauer zu präsentieren, weil ich 
den Mangel kannte, den Herr Gadient jetzt zu Recht hervorge
hoben hat: dass wir keine umfassende schriftliche Dokumen
tation zu diesen Anträgen haben Ich hoffe, dass Ihnen die 
mündlichen Erläuterungen einigermassen Zugang verschafft 
haben . 
Zum Vorwurf, die Mehrheit der Kommission für Wirtschaft und 
Abgaben habe den Kompromiss - gleichsam den «compro
messo storico» - gebrochen, muss ich folgendes festhalten,. 
Herr Onken und Herr Plattner. 
Sie hatten.vier Bedingungen gestellt: 
1. Ein ~chäftigungsprogramm für 300 Millionen Franken. 
Wir haben dem im Frühjahr zugestimmt Es war nicht ganz ein
fach, die Kommission dazu zu veranlassen. Es führte sogar 
dazu, dass der Kommissionspräsident seine Kompetenzen et
was weit auslegen musste, damit es überhaupt dazu kam. 
2 Sie wollten einen Satz von 6,5 Prozent Die Kommission be
antragt Ihnen 6,5 Prozent 
3. Sie hatten eine 5-Prozent-Klausel für die soziale Abfederung 
beantragt Wir beantragen Ihnen eine 5-Prozent-Klausel für die 
soziale Abfederung. Der Inhalt wird in der Detailberatung zur 
Debatte stehen. 
4. Sie hatten die Möglichkeit eines einprozentigen Zuschlags 
für die Finanzierung der AHV gewünscht Diese Möglichkeit ist 
in der Vorlage C enthalten; die Kommissiorismehrheit bean
tragt Ihnen dies 
Ich meine, dass wir nicht einfach von dieser Verständigungslö
sung abgerückt sind, sondern das einzige, was daran geän-

s-s 

dert wird, ist, dass betreffend Systemwechsel und Steuersatz 
dem Bürger zwei Fragen gestellt werd~n. mit einer eindeuti
gen Aeusserung _der Kommissionsmehrheit zu beiden Fra
gen. Ich kann darin keine Verletzung einer Abmachung er
'blicken und keine Torpedierung einer Verständigungslösung, 
sondern deren Bestätigung. 
Noch drei Bemerkungen: 
1. Wir beschliessen sowohl über die direkte Bundessteuer als 
auch über die Mehrwertsteuer. Wer den sozialen Aspekt in den 
Vordergrund stellt - ich habe auf die entsprechende Bela
stung der Familien mit kleinerem Einkommen in Zahlen hinge
wiesen -; möge bedenken, dass wir über ein Ganzes be
schliessen. Es·hat nicht an Stimmen gefehlt, die wünschten, 
bei dieser Gelegenheit auch an der direkten Bundessteuer et
was zu ändern. Wir machen das nicht, sondern behalten sie 
bei. 
2 Der Wechsel zur Mehrwertsteuer ist unbedingt nötig. Wir le
ben nicht mehr in der Zeit von 1941. Wenn wir den Aufwand er
fassen wollen, müssen wir ihn mit einer neuartig konzipierten 
Steuer erfassen, wie das verständlicherweise alle europäi
schen Staaten machen - und nicht nur unter Zwang. Dass das 
nicht ganz einfach sein wird, hat der Bundesrat gewusst Des
halb hat er uns diesen Schritt nicht empfohlen, sondern er ist 
davon ausgegangen, man solle beim Einphasensystem blei
ben und nur einige weitere Elemente dazunehmen. Das dür
fen wir nicht vergessen. 
Der Grund, weshalb es nicht ganz einfach sein wird, ist der, 
dass wir viel mehr Steuerpflichtige haben werden. Dies des
halb, weil wir die Steuern auf mehreren Stufen erheben und 
weil wir die Dienstleistungen erfassen Unterschätzen wir 
diese Hürde im Abstimmungskampf nicht! Wenn Sie eine 
Steuer gestalten, bei der sehr viel mehr Personen steuerpflich
tig sind, wird es nicht einfach sein, all diese Personen davon zu 
überzeugen, dass der Systemwechsel nötig ist 
3. Die Erhöhung des Satzes von 6,2 auf 6,5 Prozent wird nicht 
nur auf der formalen Einsicht der Bürger beruhen, sondern 
wird dem Bürger zweifellos einleuchten, wenn er mit den Spar-

•:vorschlägen konfrontiert ,wird, ,die uns im Herbst .vor:§elegt 
werden und die eine Vielzahl von Bundesaufgaben betreffen 
werden. 
Ich muss Ihnen aus meinem beruflichen ·umfeld sagen, dass 
die Begeisterung für Sparmassnahmen, etwa im Bereich der 
Ausbildung und derwissensc;:haftlichenForschung, verständ-. 
licherweise nicht gross ist Also werden wir in diesem Span
nungsfeld von Sparrnassnahmen und Satzerhöhung sein. Der 
Bürger wird das Spannungsfeld erleben, wenn er darüber ab
stimmt 
Deshalb werden wir im Abstimmungskampf mit guten Grün
den und mit Ueberzeugung für die 6,5 Prozent eintreten 
können. 

·Rüesch: Eine kurze Antwort und eine Frage an Herrn Onken. 
Herr Onken, Sie haben gesagt, diese Vorlage scheitere so si
cher wie das Amen in der Kirche. Ich glaube nicht, dass das 
Amen in der Kirche scheitert, aber es scheitert in Ihrer Predigt 
Sie sagen: Sie würden die Vorlage bekämpfen, indem Sie den 
kleinen Leuten sagten, dass sie aufgrund des Systemwech
sels 450 oder 550, Franken mehr bezahlen mü5$ten. Dann 
muss ich Ihren kleinen Leuten sagen: Die Sozialdemokraten 
waren nur für eine Lösung, bei der sie a priori, ohne Wahlmög
lichkeit, nochmals 50 oder. 70 Franken hätten dazuzahlen 
müssen, nämlich nicht 6,2 Prozent, sondern 6,5 Prozent Das 
ist doch die Frage. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Predigt 
durchkommen werden? Ich glaube es nicht Das Amen wird 
auf unserer Seite sein. 

Präsident: Ich habe festgestellt,' dass sich mehrere Redner für 
ein Treffen bei Philippi ausgesprochen haben, und wir werden 
überlegen, ob wir dieses Jahr den Ständeratsausflug nach 
Philippi machen könnten. (Heiterkeit) 

· Bundesrat Stich: Ich habe heute morgen verschiedene Glau
bensbekenntnisse gehört Glauben Sie mir eines: Ich glaube 
Ihnen nicht alles! Denn wenn ich Ihnen alles glauben würde, 
müsste ich davon ausgehen, Sie seien für 6,5 Prozent Und 
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trotzdem wollen Sie 6,2 Prozent vorschlagen. Da stimmt etwas 
nicht! Wenn man sagt, es seien alle für 6,5 Prozent, dann soll 
man dazu stehen und auch 6,5 Prozent vorschlagen und nicht 
6,5 und 6,2 Prozent als Auswahlsendung schicken. 
Ich bin mit dem Kommissionspräsidenten absolut einverstan
den. Die Finanzordnung ist wichtig, denn sie läuft Ende 1994 
aus. Aber gerade weil sie wichtig ist und weil wir. wissen, dass 
die Finanzordnungen immer gefährdet sind, haben wir ver
sucht, die verschiedenen Finanzordnungsvorlagen rechtzeitig 
zu unterbreiten; zuerst 1989 und am 18. Dezember 1991 das 
zweite Mal - jetzt haben wir 1993. Aber die zeitliche Situation 
ist Immerhin so, dass eine Ablehnung noch keine Katastrophe 
bedeutet Es bliebe dann nichts anderes übrig als die Verlän
gerung der bisherigen Ordnung im ersten Schritt; dann 
müsste man weiter sehen. , 
Sie legen das Gewicht auf die Finanzordnung. Das ist richtig, 
aber eine Finanzordnung muss die Basis bieten, damit man in 
der Zukunft seine Aufgaben erfüllen kann. Wenn sie diesem 
Zweck nicht dient, dann taugt sie nichts. Deshalb hat mich der 
Bundesrat beauftragt, gegen diese Doppelvorlage anzu
kämpfen. Der Bundesrat lehnt die Doppelfragestellung, 6,2 
oder 6,5 Prozent, ganz klar ab, weil es nur ein Weg in die 
Sackgasse ist 
Wir sollten nicht vergessen, dass wir in der Zukunft einige fi
nanzielle Probleme werden lösen müssen. Wir haben Ihnen 
noch im letzten Jahr unsere Vorstellungen unterbreitet Wir ha
ben Ihnen dargelegt, dass wir wahrscheinlich Defizite im Um
fang von etwa 5 Milliarden Franken pro Jahr haben werden. 
Unsere aktuellen Budget- und Finanzplanzahlen zeigen, dass 
das Deftzit im nächsten Jahr 7 Milliarden Franken betragen 
könnte. Und die Ausgabenüberschüsse steigen dhne Sanie
rungsmassnahmen bis 1997 auf 8 Milliarden Franken an. 
Dazu kommt, dass hier die etwa 1 bis 2 Milliarden Franken ein
geschlossen sind, die wir für die Versicherungskasse einneh
men und die letztlich nicht dem Bund gehören Dies wird je
weils in der Erfolgsrechnung korrigiert Das heisst, dass zu 
diesen 7 bis 8 Milliarden Franken mindestf!ns 1 bis 2 Milliar
den Franken zusätzlich finanziert werden müssen Es sind · 
also 9 oder 1 o Milliarden Franken Defizite zu verzeichnen ._ 
von der Finanzierung der Bundesbetriebe ganz abgesehen. 
Nun müssen Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wenn wir 
10 Milliarden Franken pro Jahr aufnehmen müssen. Das 

· heisst, dass wir bei einem Zinssatz von 5 Prozent jedes Jahr 
für die Zinsen 500 Millionen Franken mehr bezahlen müssen. 
Und wenn Sie nicht wollen, dass die Staatsquote ansteigt, 
bliebe nur eines zu tun Können wir aber dann tatsächlich je
des Jahr bei den übrigen Bundesaufgaben, sei es bei der Sozi
alversicherung, sei es beim Verkehr - öffentlicher oder Stras
senverkehr -, sei es beim Militär, sei es bei der Landwirtschaft 
oder der Aussenpolitik, 500 Millionen einsparen? Ist das nach 
Ihrer Auffassung möglich? Nach meiner Auffassung nicht! 
Was haben wir für Möglichkeiten? Wir können natürlich weiter 
Schulden machen Aber letztlich muss auch das einmal be
zahltwerden. Und 500 Millionen Franken jedes Jahr bedeuten 
Im Durchschnitt 0,3 Prozent Mehrwertsteuer Jedes Jahr. Wei
ter verschulden sollten wir uns nicht Wir werden nämlich oh
nehin innert kurzer Zeit auf 100 Milliarden Franken Bundes
schulden kommen Wir sollten also alles daransetzen, um das 
zu vermeiden. 
Es ist erstaunlich, dass man von Revitalisierungsprojekten 
und von Privatisierung liest und hört und nicht daran denkt, 
dass die allererste Voraussetzung für eine gute Entwicklung 
der Wirtschaft ein sanierter Haushalt ist Ohne solchen besteht 
die Gefahr eines Zinsauftriebes. Ein Zinsauftrieb würde, so
bald die Wirtschaft etwas anzöge und am Kapitalmarkt auch 
wieder erschiene, die Auftriebskräfte relativ rasch wieder ab
würgen. Die Schweiz ist auf tiefe Zinssätze und der Finanzplatz 
Schweiz ist auf stabile Verhältnisse angewiesen. Man sollte 
nicht ausländischen Rezepten folgen, bei denen es sich her
ausgestellt hat - Musterbeispiel sind die Vereinigten Staaten 
von Amerika-, dass sie zum Scheitern führen. Das kann nicht 
der richtige Weg sein. 
Wenn Sie diese Dinge bedenken, dann wird klar, dass Sie Ihre 
Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Der Bundesrat und der Fi
nanzminister setzen die eigene Glaubwürdigkeit nicht aufs 
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Spiel Wir werden deutlich zum Ausdruck bringen, dass weder 
6,2 noch 6,5 Prozent ausreichen, um den Haushalt zu sa
nieren. 
Nun müssen Sie sich auch überlegen, was geschieht, wenn 
letztlich 6,2 Prozent angenommen werden Es haben hier 
zwar alle gesagt, sie seien für 6,5 Prozent, aber die Idee von 
6,2 Prozent kommt daher, dass der Vorort und der Gewer
beverband für 6,2 Prozent eintreten. Und diese beiden Or
ganisationen, die sich sonst so sehr für die Revitalisierung 
stark machen, aber nicht mithelfen wollen, den Bund zu sa
nieren, werden ihr Gewicht auch einwerfen. Das sind übri
gens genau die gleichen Verbände, die 1991 die Vorlage 
bekämpft haben! Man kann heute zur Taxe occulte sagen, 
was man will, aber wenn sie für die Wirtschaft von Bedeu
tung gewesen wäre, hätten diese beiden Verbände nicht 
nein gesagt 
Man kann nicht einfach davon ausgehen, Herr Büttiker, dass 
das Volk über den Systemwechsel abstimmen will. Mich hat 
noch nie jemand gefragt, ob die Einphasensteuer mit Steuer
befreiung oder die Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug bes
ser sei. Man hat sich im besten Fall über die Auswirkungen er
kundigt Und diese sind gegeben. 
Das muss ich Herrn Gemperli noch sagen: Es gibt nämlich 
eine Umverteilung von etwa 1,8 Milliarden Franken. Wer diese 
letztlich trägt, Herr Gemperli, hängt sehr von der Wirtschafts
lage ab. Da bin ich mit Ihnen völlig einverstanden. Aber wenn 
1,8 Milliarden Franken umverteilt werden, so wird jemand be
troffen Wer ist das? Es sind die Endverbraucher. 
Von den etwas mehr als 2 Milliarden Franken Taxe occulte ist 
wahrscheinlich etwa die Hälfte auf die Schattensteuer zurück
zuführen, die heute ins Ausland weitergegeben wird. Diese 
runde Milliarde, die heute im Ausland bezahlt wird, wird neu 
den Konsumenten in der Schweiz belastet Es ist dasselbe 
Prinzip, das Sie bei der Stempelsteuer angewendet haben 
Dort haben Sie auch das Ausland zuungunsten der Inländer 
entlastet Diese Milliarde, Herr Gemperli, bezahlt jemand! Man 
kann schon über die Umverteilungszahlen der Eidgenössi
:schen Finanzverwaltung ~~it~!'L Aber man kannni9htbestrei- .. 
ten, dass diese runde Milliarde Franken von jemandem be
zahlt wird. Das kann man in guten Treuen nicht! 
Wenn man über den Systemwechsel spricht, dann ist es nicht 
so, dass 6,2 Prozent Warenumsatzsteuer gleich 6,2 Prozent 
Mehrwertsteuer sind. Abgesehen von der Lastenverschie
bung bedeutet das auch eine einmalige Erhöhung des Inde
xes der Konsumentenpreise um etwa 1,6 Prozent 
Sie müssen auch noch in Betracht ziehen, Herr Büttiker, dass 
es mit der Mehrwertsteuer 7 4 000 zusätzliche Steuerpflichtige 
und 180 zusätzliche Steuerbeamte gibt Sie können sagen, 
Steuerbeamte könne man einsparen. Aber so einfach ist das 
nicht, denn die Mehrwertsteuer ist im Vollzug für den Bund 
nicht etwa einfacher als die Warenumsatzsteuer, und zwar ge
rade wegen dem Vorsteuerabzug. Wenn jemand eine Fabrik 
baut, wenn er eine Investition tätigt, dann hat er, sobald er die 
Steuerabrechnung machen muss, die Möglichkeit, seine Vor
steuerabzüge geltend zu machen - dies, auch wenn er noch 
keinen einzigen Franken an Mehrwertsteuer weiterbelastet 
hat Mit anderen Worten: Die Steuerverwaltung muss ihm die 
Vorsteuer zurückzahlen Da ist unseres Erachtens eine ge
wisse Vorsicht geboten. Wir möchten gerade in solchen Fällen 
kontrollieren, ob es tatsächlich so ist 
Gerade in _der heutigen Zeit, wo es nich~ so einfach ist, Steuern 
zu bekommen, ist es bei der Moral von verschiedenen Leuten 
besser, wenn man rechtzeitig kontrolliert und nicht im nach
hinein sagt, wir hätten keine Leute gehabt, um das zu tun. Die 
Umstellung bringt also einige Veränderungen mit sich. Und 
trotz dieser Umstellung müssten Sie dem Volk ehrlicherweise 
noch sagen, dass damit die Bundesfinanzen nicht saniert 
sind. · 
Und nun stellt sich die Frage, welchem Steuersatz zugestimmt 
wird Wenn ein Bürger die Möglichkeit hat, zwischen 6,2 und 
6,5 Prozent zu wählen, dann wird er sich wahrscheinlich für 
6,2 Prozent entscheiden. Oder er wird sich fragen; warum man 
ihm überhaupt diese Frage stellt, wenn doch alle für 6,5 Pro
zent sind Damit sind Wir wieder bei der Frage der Glaubwür
digkeit 
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Nehmen wir einmal an, 6,2 Prbzent werden angenommen und 
6,5 abgelehnt: Was ist die Konsequeriz? flann werden be
stimmte Kreise ,Motionen einreichen, mit dem Ziel, auf etwa 
5 Milliarden Franken Steuereinnahmen zu verzichten, und die 
Leute, die die direkte· Bundessteuer abschaffen, und diejeni
gen, die ohnehin nur sparen wollen, werden ganz klar sagen: 
Das Volk hat 6,5 Prozent abgelehnt, Sie können also jetzt nicht 
mit einer Satzerhöhung bei der Mehrwertsteuer kommen_! Wo 
sollen wir dann die Steuern hernehmen, um die angeführten 
Defizite zu decken? Aus diesem Grund sagt der Bundesrat, 
das sei der Weg in die Sackgasse. Deshalb lehnt er diesen 
Doppelvorschlag ganz eindeutig ab. So geht es nicht So kann 
man nicht operieren. , 
Ich will nicht weiter auf alle angeführten Probleme eingehen. 
Das bringt letztlich nicht sehr viel. Es ist zuerst einmal die 
Grundsatzentscheidung für oder gegen 6,5 Prozent zu treffen, 
wobei wir ganz klar sagen müssen: Der Bundesrat tritt für die 
Mehrwertsteuer ein, aber mit 6,5 Prozent, und unter dem ganz 
klaren Hinweis, dass es nicht dabei bleiben kann und wir wei
ter gehen müssen, und zwar sofort 
Man hat heute bereits verschiedentlich über die Arbeitslosen
versicherung gesprochen: Sie wissen, welche Defizite zu ver
zeichnen sind und was Bund und Kantone zuschiessen müs
sen. Es stellt sich die Frage: Soll der Beitragssatz noch einmal 
erhöht werden? Das ist unseres Erachtens zwingend. Aber 
von uns aus gesehen wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, 
dass man bei 6,5 Prozent in den gleichen Beschluss eine 
Kompetenznorm aufgenommen hätte, wonach der Bundesrat 
in Zeiten, in denen der Beitragssatz über 2 oder 3 Proze11t liegt 
oder wenn Fehlbeträge in der Arbeitslosenkasse ~ehen, 
zur Entlastung der Erwerbstätlg~n - und da.mit natürlich auch 
der Industrie und der Wirtschaft generell- einen Zuschlag von 
0,5 Prozent der Mehrwertsteuer erheben könnte. Das würde 
faktisch bedeuten, dass wir 7 Prozent hätten. Damit wären wir 
der Realität etwas näher. 
Mit der Möglichkeit dieser 0,5 Prozent wäre allenfalls zu yer
meiden, dass die Sätze bei der Arbeitslosenversicherung wei
ter stark erhöht.werden müssen Aber für den Finanzminister
stellt sich die Frage, was er tun soll, wenn 6,2 Prozent ange
nommen werden Dann ist es klar, dass der Beitragssatz für 
die Arbeitslosenversicherung erhöht werden muss. Das löst 
aber unsere Probleme nicht Wir geben viel mehr aus, als wir 
einnehmen - dies ist nicht nur konjunkturell bedingt Wir ha
ben deshalb die Aufgabe, auch das strukturelle Defizit zu be
seitigen. Wie sollen wir das machen, wenn 6,2 Prozent ange
·nommen werden? Es wurde gesagt, man solle nicht immer 
von neuen Steuern sprechen, aber man muss letztlich den 
Stimmbürgern und Stimmbürgerinri"en die Wahrheit sagen 
und ihnen nicht die Wahl lassen. In Wirklichkeit haben sie gar 
keine Wahl. Und weil sie keine Wahl haben, müssten Sie 6,5 
und nicht 6,2 Prozent beschliessen l · 
Darum bitte.ich Sie im Namen des Bundesrates. 

Gemperli: Nachdem sich Herr Bundesrat Stich mit besonde
rer Liebe meiner Person angenommen hat, möchte Ich doch 
eine kleine Entgegnung machen, um nicht als firtanzpoli
tischer «lrrlehrer» in die Geschichte dieser Kammer einzu-
gehen. " 
Ich habe festgehalten-ich habe hier meine Notizen, Herr Bun
desrat-: «Durch die Beseitigung der Taxe occulte auf den Ex
porten erfolgt eine Umlagerung der Steuerbelastung auf den 
Inlandkonsum.» Das ist wohl richtig. Dafür werden einerseits 
die Güter der bisherigen Freiliste mit einem reduzierten Satz 
von 2 Prozent erfasst und andererseits die Dienstleistungen 
der Mehrwertsteuer unterstellt Das sind die Kompensations
massnahmen. 
Aber ich halte fest, und daran werde ich weiter festhalten: Die 
Verteilungswirkung kann niemand von vornherein mit Sicher
heit festlegen. Kein Oekonom ist in der Lage zu sagen, wie 
nachher die Verteilungswirkungen aussehen. Es kann auf den 
Konsumenten nur überwälzt werden, was der Markt zulässt 
Es ist durchaus möglich, dass letztlich ein schöner Teil auch 
bei der Wirtschaft hängenbleibt Und die Beseitigung der Taxe 
occulte ist in den Zahlen nicht enthalten. Auch daran halte ich 
fest 

Bundesrat Stich: Was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Aber 
es ist ebenso falsch, wenn Sie so tun, als ob durch die Umver
teilung keine Wirkung entstehe. Das ist falsch. Es entsteht eine 
Umverteilung, genauso wie beispielsweise eine Umverteilung 
entsteht, wenn sich der Bund weiter verschuldet Das ist auch 
Umverteilung von Arm zu Reich, ob man das gern hat oder 
nicht Man muss sich bewusst sein: Was der Staat tut, das hat 
In der Wirtschaft und im sozialen Bereich Auswirkungen. Das 
sollte man bedenken. 

Cavelty: Ich habe den Ausführungen von Herrn Bundesrat 
Stich aufmerksam zugehört, und {eh erlaube mir die direkte 
Frage an ihn: Sind Sie, Herr Bundesrat Stich, jetzt für eine 
Mehrwertsteuer, oder sind Sie nicht für eine Mehrwertsteuer? 

Bundesrat Stich: Herr Cavelty, diese Frage kann ich beant
worten; ich habe es bei der letzten' Volksabstimmung einge
hend und eindrücklich bewiesen: Ich habe mich damals für 
die Mehrwertsteuer sehr eingesetzt, im Gegensatz zum Vorort, 
im Gegensatz zum Gewerbeverband. Ich werde das auch wie
der tun, wenn die Mehrwertsteuer so ausgestaltet wird, dass 
sie eine Lösung für die Zukunft ermöglicht . 
Aber mit 6,2 Prozent riskieren wir, dass wir die Zukunft ver
bauen und in einer Sackgasse enden. Deshalb ist der Bundes
rat der Auffassung -wir haben gestern eingehend darüber dis
kutiert-, dass deni Volk nicht eine Wahl zwischen 6,2 Prozent 
und 6,5 Prozent unterbreitet werden soll. Wir erwarten vom 
Parlament, dass es eine kla.re Meinung hat, dass es dem Bür
ger wirklich sagt, was notwendig ist 

Schmid Carlo: Wenn Sie sagen, Herr Bundesrat, dass Sie nur 
dann für die Mehrwertsteuer sein werden, wenn wir sie so ma
chen, wie Sie sie wollen, müssen Sie mir die Frage beantwor
ten: Welche Konsequenzen wird es für den Bundeshaushalt 
-haben, wenn wir die alte Finanzordnung verlängern müssen? 
Sind Sie bereit, das dem Volk ebenso zu sagen? Nämlich: Der 
Bundesrat wird qie Mehrwertsteuer nicht unterstützen, obwohl 

··=er wei5$, dass er mit der Foo.führung der alten finanzoronung ·· 
mit den Finanzen noch mehr in die Bredouille hineinkommt 

Bundesrat Stich: Wir werden dem Volk al!ch sagen, dass wir 
·. nicht darum herumkommen, zusätzliche Einnahmen zu be
schaffen, und wir werden auch sagen, wie wir das tun müssen. 
Das bleibt uns nicht erspart Wir müssen uns mit dieser Frage 
auseinandersetzen, Herr Schmid Carlo, ob wir wollen oder 
nicht 1 

Eine Volksabstimmung über eine Fil')anzordnung ist nie ge
wonnen; man muss immer an die Zeit danach denken. Der 
Bundesrat möchte mit einem solchen Entscheid nicht riskie
ren, dass 6,2 Prozent beschlossen werden. Das würde die 
Blockierung bedeuten; denn ich' habe vorher gefragt: Wer 
kann vor das Volk treten, wenn 6,5 Prozent abgelehnt und 
6,2 Prozent alqeptiert werden - ein Jahr später oder ein hal
bes Jahr später, allzulange haben wir nicht Zelt:.., und sagen: 
wir sollten jetzt eine Satzerhöhung vornehmen? Das ist doch 
nicht denkbar. 
Deshalb sollte man hier eine klare Lösung haben und nicht die · 
Variante 6,2 Prozent/6,5 Prozent Das ist viel zu gefährlich; das 
ist ein Weg in die Sackgasse. Solche Wege kann Ihnen der 
Bundesrat in guten Treuen nicht empfehlen und nicht vor-
schlagen. . · 

Präsident: Oie Anträge Schmid Carlo werden wir am Schluss, 
nach dem Beschluss C, behandeln, weil sie materiell keine 
Aenderung, aber eine Titeländerung und eine andere Auftei
·1ung wollen. 

A. Bundesbeschluss über den Ersatz der Finanzordnung 
A. Arrete federal mOdlfiant Ie reglme financler 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decicjee sans opposition 
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Detailberatung -Discussion par articles 

Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
A1. Bundesbeschluss über die Ersetzung der Warenumsatz
durch die Mehrwertsteuer 
Minderheit 
(Plattner) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
A1. Arrete federal concemant le remplacement de l'impöt sur 
le chiffre d'affaires par la taxe a la valeur ajoutee 
Minorite 
(Plattner) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Verschoben -Renvoye 

Ingress, Ziff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Preambule, eh. l introduction 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.41terAbs.1,3 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Bundesbe
schluss A (nach Nationalrat) bzw. A1 (nach de;n Antrag der 
Kommissionsmehrheit) sowohl die Umsatzsteuer wie die di
rekte Bundessteuer betrifft und dass wir dem Bundesrat in der 
Terminologie gefolgt sind mit dem Wort «Umsatzsteuer»; denn 
sowohl die Mehrwertsteuer wie die Warenumsatzsteuer sind 
Umsatzsteuern. Wir würden also hier den Oberbegriff verwen
den und die Definition später geben. 
Nun zu Absatz 3. Hier entscheiden wir über den Satz. Was zu 
sagen war, habe ich schon ~usgeführt Es waren sich alle 
Kommissionsmitglieder einig, 6,5 Prozent zu wählen. pie ei
nen wünschten sie hier hineinzuschreiben, die anderen 
wünschten das in zwei Beschlüsse aufzuteilen. Das ist die 
Frage, die hier zu entscheiden ist Die Umsatzsteuer wird hier 
umschrieben in ihrer Eigenschaft als Mehrwertsteuer, indem 
sie. auf Waren und Dienstleistungen erhoben und der Vor
steuerabzug zugelassen wird. 
Den letzten Satz haben wir gestrichen. Auch der Antrag der 
Minderheit Schallberger (Art Bbis [neu]) geht nicht dahin, den 
letzten Satz von Absatz 3 hier aufzunehmen, sondern an ande
rer Stelle und in anderer ,Formulierung. Er ist in der National
ratsdebatte hineingekommen und war wohl nicht bis in alle 
Feinheiten ausgedacht, denn so wie er jetzt lautet, könnte man 
z. B. die Dienstleistungen der Banken für ausländische Kun
den auch ausnehmen, und das wollte gar niemand Es ging 
um den Tourismus. Deshalb haben wir den Satz hier gestri
chen, und die Frage, ob der Tourismus speziell zu behandeln 
sei, entscheiden wir mit dem Antrag der Minderheit Schallber
ger später. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen also, die 6,2 Pro
zent in diesen Bundesbeschluss aufzunehmen und den letz
ten Satz dieses Absatzes 3 zu streichen. 

Plattner, Sprecher der Minderheit: Ich will nur eines sagen: 
Mein Name kommt auf der Fahne viele Male als Kommissions
minderheit vor. Ich werde nicht mehr dazu reden, ausser noch 
einmal bei der Frage der sozialen Abfederung; bei diesem An-

Mehrheit .. 
.... 6,2 Prozent (Rest des Absatzes streichen) 

. ·. ··. trag möchte ich noch etwas sagen. Sorast ist überall.eigenüich ·· 
nur die Aufspaltung der Entwürfe gemeint, auch wenn die Min
derheit Plattner jetzt fünf- oder sechsmal vorkommt (Diese Bestimmung wird durch die betreffende Bestimmung 

aus dem Bundesbeschluss P2. über den Beitrag zur Sanierung 
der Bundesfinanzen ersetzt, wenn in der Volksabstimmung so
wohl dieser Bundesbeschluss als auch gleichzeitig der Bun
desbeschluss über den Beitrag zur Sanierung der Bundes
finanzen durch Volk und Stände angenommen werden.) 
Minderheit 
(Plattner) 
.... 6,5 Prozent (Rest des Absatzes streichen) 

Art.41teral.1,3 
Proposition de Ja commission 
A/.1 
Adherer ä la decision du Conseil national 
Al.3 
Majorite 
.... 6,2 pour cent (Biffer le reste de l'allnea) 
(Cette disposltion est remplacee par la disposition correspon
dante de l'arrete federal P2. concemant la contribution a 
l'assainlssement des finances federales si, en votation popu
laire, le peuple et les cantons acceptent simultanement le pre
sent arräte federal concemant la contribution ä l'assainisse
ment des finances federales.) 
Minorite 
(Plattner) 
.... 6,5 pour cent (Biffer le reste de l'alinea) 

Abs. 1-AI. 1 
Angenommen -Adopte 

Abs.3-Al.3 

Jagmetti, Berichterstatter: Die Verständlichkeit der Vorlage ist 
in dieser Beziehung etwas erschwert durch den Bundesbe
schluss B, der auch noch entsprechende Anpassungen be
inhaltet 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Titel - Titre 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Ziff. II Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 11 lntroductlon 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 Einleitung, Bst. a-c 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2Bst.d 

28Stimmen 
4Stimmen 

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(die Aenderung betrifft nur den französischen Text) 

Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 
Mehrheit 
1. 1,9 Prozent. ... 
(Diese Bestimmung wird durch die betreffende Bestimmung 
aus dem Bundesbeschluss A2 über den Beitrag zur Sanie
rung der Bundesfinanzen ersetzt, wenn in der Volksabstim
mung sowohl dieser Bundesbeschluss als auch gleichzeitig 
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der Bundesbeschluss über den Beitrag zur Sanierung der · 
Bundesfinanzen durch Volk und Stände angenc!Tlmen wer
den.) 
Minderheit 
(Plattner) 
Zustimmung zum Beschluss d~ Nationalrates 

Abs. 2 Bst .. e Ziff. 1 bis (neu) 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Frick, Büttiker, Cottier, Kündig, Schüfe) 
1 bis. 1,9 Prozent auf den Umsätzen aus Anzeigen in Zeitun
gen, Zeitschriften sowie in elektronischen Medien; 

Abs. 2 Bst. e Ziff. 2 
Mehrheit 
2. 6,2 Prozent .... 
(Diese Bestimmung wird durch die betreffende Bestimmung 
aus dem Bundesbeschluss A2 über den Beitrag zur Sanie
rung der Bundesfinanzen ersetzt, wenn in der Volksabstim-

-mung sowohl dieser Bundesbeschluss als auch gleichzeitig 
der Bundesbeschluss über den Beitrag zur Sanierung der 
Bundesfinanzen durch Volk und Stände angenommen wer
den.) 
Minderheit 
(Plattner) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2Bst. f,g _ 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 Bst. h Einleitung 
h. der Steuerpflichtige schuldet die Steuer auf seinem steuer
baren Umsatz; verwendet er die ihrri gelieferten Gegenstände 
und die ihm erbrachten Dienstleistungen für steuerbare Um
sätze im In- oder Ausland, so kann er in seiner Steuerabrech
rlung von der von ihm geschuldeten Steuer als Vorsteuer ab-: 
ziehen: · 

Abs. 2 Bst. h Ziff. 1, 2 / 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 Bst. h Ziff. 3 
Mehrheit 
3. 1,9 Prozent .... 
Minderheit 
(Plattner) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs. 2 Bst. i, k 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.2Bst.l 
(; Vereinfachungen können ar1geordnet werden, wenn sich 
daraus weder auf die Steuereinnahmen noch auf die Wettbe
werbsverhältnisse in wesentlichem Ausmass Auswirkungen 
ergeben und sofern dadurch die Steuerabrechnung für an
dere Steuerpflichtige nicht übermässig erschwert wird. 

Abs.2Bst.m 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Abs.3 
.... ne_uen Umsatzsteuer. (Rest des Absatzes streichen) 

Abs.4 
Mehrheit 
4 ..... Artikel 41ter Absatz 3 werden während fünf Jahren 5 Pro
zent des Ertrages dieser Steuer dem Ausgleichsfonds der Ar
beitslosenversicherung zugewendet 
Minderheit 
(Plattner) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Cavadini Jean 
Abs. 2 Bst. b Ziff. 6 
Streichen 
Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 

- Zeitungen, Zeitschriften .... zu bestimmenden Ausmass; 
- die Leistungen der Radio- und Fernsehanstalten mit Aus-
nahme derjenigen mit gewerblichem Charakter. 

Antrag Daniot/:J 
Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 bis (neu) 
1 bis. 1,9 Prozent auf den Umsätzen aus Anzeigen in Zeitun
gen und Zeitschriften 

Art.8 
Proposition de Ja commission 
Al. 1, 2 introduction, /et. a-c 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2/et. d 
En vue de .... de l'irripöt, l'assujettissement volontaire des en
treprises et persbnnes mentionnees ci-dessus, .... 

Al. 2 /et. e eh. 1 
Majorite · 
1. A 1,9 pourcent .... 
(Cette disposition est remplacee par la disposition correspon
dante de l'arrete federal A2. concemant la contribution ä l'as
sainissement des finances federales si, en votation populaire, 
le peuple et les cantons acceptent simultanement le present 
arrete federal concemant la contribution ä l'assainissement · 
des finances federales.) 
Minorlte 
(Plattner) 
Adherer a·la decision du Conseil national 

.A/. 2 let. e eh. 1 bis (nouveau) 
Majorlte · · · · 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorlte 
(Frick, Büttiker, Cottier, Kündig, Schüfe) 
1 bis. A 1,9 pour cent sur les chiffres d'affaires se rapportant 
aux annonces dans les joumaux, revues, ainsi que par les me-
9ias electroniques; 

Al. 2 /et. e eh. 2 
Majorite 
2. 6,2 pour cent .... 
(Cette disposition est remplacee par la dlsposition correspon
dante de l'arrete federal A2. concemant la contribution ä l'as
sainissement des finances federales si, en votation populaire, 
le peuple et les cantons acceptent simultanement le present 
arrete federal concemant la contribution ä l'assainissement -
des finances federales.) 
Minorlte-
(Plattner) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2 let. f, g 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2 /et. h introduetion 
h. Le contribuable doit l'impöt sur son chiffre d'affaires impo
sable; s'il destine les biens qui lui ont ete livres et les presta
tions de services qui lui ont ete faites ä des transactions impo
sables en Suisse ou ä l'etranger, il peut deduire dans son de
compte ä titre d'impöt prealable: 

Al. 2 /et. hch. 1, 2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al, 2 let. h eh. 3 
Majorite 
3. 1,9 pour cent.. .. 
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Minorite 
(Plattner) 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al.2/eti,k 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Al. 2 let. l 
L Des simplifications peuvent etre ordonnees, si alles n'affec
tent de fa9on notable ni les recettes fiscales ni les conditions 
de concurrence et si elles n'entrainent pas de complications 
excessives des decomptes d'autres contribuables. 

Al. 2/et. m 
Adherer a la decision du Conseil national 

Al.3 
.... le nouveau regime. (Bitter le reste de l'alinea) 

AJ.4 
Maforite . 
4 . .... , 5 pour cent du produit de cet impöt sont affectes durant 
cinq ans au fonds de compensation de l'assurance-chömage. 
Minorite 
(Plattner) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Cavadini Jean 
Al. 2 /et. b eh. 6 
Biffer 
Al. 2 /et. e eh. 1 

- journaux, revues .... par le Conseil federal; 
- les activites des organismes de radio et de television, autres 
que celles ayant un caractere commercial. 

Proposition Danioth 
Al. 2 let e eh. 1 bis (nouveau) .. ; 
1 bis. A 1,9 pour cent sur les chiffres d'affaires se rapportant 
aux annonces dans les journaux et revues. 

Jagmettl, Berichterstatter: Was in Artikel 8 steht, gehört wirk
lich nicht in die Verfassung, sondern in ein Gesetz. Wenn wir 
derartige Details in die Verfassung schreiben, so nur deshalb, 
weil es in einem halben Jahrhundert nicht gelungen ist, ein 
Bundesgesetz über das zu erlassen, was 1941 durch Bundes
ratsbeschluss eingeführt worden ist Ich musste es noch ein
mal sagen! 

Bundesrat Stich: Das sollten Sie vielleicht den früheren Gene
rationen nicht nachreden. Die heutige Zeit ist nicht besser: Sie 
hat auch noch keine definitive Finanzordnung. Wenn man 
keine definitive Finanzordnung hat, dann ist es vielleicht müs
si~, noch Gesetze zu erlassen. 

Jagm«tt, Berichterstatter: Was uns glücklicherweise nicht 
daran gehindert hat, ein Gesetz über die direkte Bundessteuer 
zu erlassen. Ich möchte nur, dass jenes über die indirekte Bun
dessteuer dann bald folgt 

Abs. 1, 2 Einleitung, Bst. a -Al. 1, 2 introduetion, /et. a 
Angenommen-Adopte 

Abs. 2 Bst. b-AJ. 2 let. b 

M. Cavadlnl Jean: l'amendement que nous vous proposons 
ä l'article a alinea 2 tettres b chiffre 6 et e chiffre 1 n'a pas ete 
examlne en commission, cela va de soi, et je le fais en tant que 
membre du conseil. 
II nous parait justifie, taut d'abord par l'egalite de traitement 
dont doivent beneficier les actiVites des organismes de radio 
et de television par rapport aux journaux, revues et livres, 
c'est-a-dire, plus generalement, avec la presse ecme. La ques
tion de principe se pose ici en termes clairs, d'autant plus 
clairs que !'Institution de radio et de television ne P9ursuit pas 
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un but lucratif, mais bien plus celui d'un service public. Nous 
croyons donc qu'une teile disposition, qui mette sur un mJme 
plan les deux medias, estsouhaitable. 
II est evident, par contre, que les activites de caractere com
mercial de ces memes organismes resteraient soumises ä 
l'impöt Nous evoquons d'abord la publicite: meme si celle-ci 
est principalement saus la responsabilite d'une societe dis
tincte, il s'agit en fait d'une regie captive; nous pensons en
suite ä la vente de cassettes et de programmes; nous son
geons erifin au parrainage ou, .si l'on prefere, au sponsoring. 
L'ensemble de ces activites doit assurement etre assujetti ä 
l'impöt 
L'egalite de traitement qua nous demandons ne s'etend donc 
tres clairement qu'ä la redevance. S'il etait besoin d'un argu
ment supplementaire, nous le trouverions une fois encore 
dans la pratique europeenne. Certes, chacun n'est pas sensi
ble ä ce point qui nous parait neanmciins revetir une certaine 
importance, au moment ou la collaboration internationale et 
les cop roductions s'imposent sans cesse davantage. 
Aujourd'hui dejä, trois Etats sur douze ont adopte la disposi
tion que nous vous proposons, et uri projet d'harmonisation 
europeenne tend ä l'assujettissement general des redevances 
ä un taux reduit Nous sommes d'avis qu'il serait sage de ne 
pas nous distinguer exagerement dans ce domaine-lä egale
ment 
Un mot encore sur la disposition generale. Nous ne sommes 
que mediocrement heureux de voir entrer dans le texte de la 
Constitution federale les oignons ä plantar, les couronnes 
mortuaires et las articles destines ä l'ensilage, mais enfin c'est 
ainsi. 
Ladifficultereside,tantenallemandqu'enfran~is,dansladefi
nition du terme generique qui doit recouvrir l'ensemble de ces 
produits. La version allemande parle aujourd'hui de «Gegen
stände»; dans le cas des organismes de radio etdetelevision, il 
s'agirait assurement de «Dienstleistungen». Le texte fran~is 
parle de «biens», on peut aussi songer au terme de «produits» 
ou de «prestations de services». En taut etat de cause, la ques-

··tion devrait etre revue au mome.nt<leJa redactlonfinale. . 
Nous vous demandons donc en conclusion de souscrire ä no
tre proposition qui ne vise qu'a retablir le principe de l'equite 
qui placera presse ecrite et presse audiovisuelle sur un reel 
pied d'egalite. 

Jagmettl, Berichterstatter: Ich kann zum Antrag Cavadini Jean 
nicht im Namen der Kommission sprechen, weil er der Kom
mission nicht vorlag. 
Darf ich bei dieser Gelegenheit noch auf das Besteuerungssy
stem verweisen? Die Radio- und Fernsehanstalten sind unter 
Artikel 8 Buchstabe b als Ziffer 6 aufgeführt und dort von der 
Steuer ausgenommen, aber sie haben dafür auch keinen 
Anspruch auf Vorsteuerabzug. Wenn wir sie unter Artikel 8 
Buchstabe e nehmen und zum niederen Satz von 1,9 Prozent 
bzw. - bei Erhö~ung - 2 Prozent mit Votsteuerabzug besteu
ern, so haben wir ihnen in beiden Fällen wahrscheinlich eine 
sehr ähnliche Stellung eingeräumt Ich kann ziffernmässig 
jetzt nicht ermitteln, was das für die einzelnen Radio- und Fern
sehanstalten ausmacht Aber ich bitte Sie, an diesem Beispiel 
doch zur Kenntnis zu nehmen, wie das System funktioniert 
Wenn.wir die Radio- und Fernsehanstalten ohne die Möglich
keit des Vorsteuerabzugs von der Steuer befreien, dann sind 
sie mit dem Vorsteuerabzug belastet; wenn wir sie zu 2 Pro
zent bzw. 1,9 Prozent besteuern, haben 'sie zwar eine Steuer 

· zu bezahlen, können aber den Vorsteuerabzug vornehmen. 
Das sind die Zusammenhänge. 
Noch ein Wort, weshalb die Zeitungen und die Radio- und 
Fernsehanstalten unterschiedlich behandelt sind. Die Zeitun
gen leben zu 70 bis 80 Prozent aus ihren kommerziellen Erträ
gen aus Annoncen, die Zeitschriften zu 60 bis 70 Prozent aus 
Annoncen und zum Rest aus dem Verkauf, während die Ra
dio- und Fernsehanstalten eine doppelte Einnahmenquelle 
haben: auf der einen Seite die Werbung und auf der anderen 
Seite die Konzessionsabgaben. Das führte dazu, dass man 
die beiden Steuersubjekte verschieden behandelte; aber ich 
persönlich könnte mich der Lösung von Herrn Cavadini Jean 
anschliessen. 
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Plattner: Ich kann die Zahlen zufälligerweise nachlesen, die 
Kollege Jagmetti nicht zur Verfügung hatte, weil mir ein Pc:1pier 
der SRG in"die Hände gekommen ist Dort wird berechnet, 
dass der Unterschied zwischen den beiden Lösungen rund 
18 Millionen Franken ausmache - auf die 700 Millionen Fran
ken Einnahmen, die die SRG hat 
Die Lösung, wie sie jetzt in der Fahne-steht, kostet neu summa 
summarum etwa 10 Millionen Franken, wenn man alles ver
rechnet Die Lösung, die Herr Cavadini Jean vorschlägt, er
spart der SRG rund 8 Millionen Franken. Davon ausgenom
men ist immer die AG für das Werbefernsehen, die ohnehin 
besteuert würde, auch nach dem Antrag Cavadini Jean. So 
viel zu den Zahlen. 
Ich persönlich werde dem Antrag Cavadini Jean zustimmen, 
weil ich den Sinn dieser Ueberwälzung einer Steuer auf einen 
öffentlichen Auftrag, den die SRG schliesslich ausführt, nicht 
einsehe. 

Bundesrat Stich: Vom finanziellen Gesichtspunkt aus können 
Sie bei der SRG davon ausgehen, dass es, welche Lösung Sie 
auch immer wählen, plus/minus null aufgeht Das sind die 
Zahlen, die mit der SRG errechnet wurden. 
In bezug auf Europa kann man sagen, dass die Nichtbesteue
rung, also das, was der Bundesrat vorschlägt, der Regelung 
entspricht, welche in der EG gilt Aber die EG denkt daran, eine 
neue Richtlinie zu erlassen, wonach diese Dienstleistungen 
mit dem Mindestsatz von 5 Prozent belastet werden sollen. 
Sie haben also hier die Wahl: Sie können zwar nichts bei den 
Steuern einsparen, nicht mehr einbringen, aber Sie können im 
Moment vielleicht darauf verzichten, eine Gesellschaft zu be
steuern, bei welcher es effektiv nichts ausmacht und nichts 
einbringt 

Abstimmung-Vota 

Finanzordnung. Ersatz 

Frick, Sprecher der Minderheit: Zur Begründung zwei Vorbe
me, kungen: 
1. Wir müssen die korrigierte Fassung mit dem Steuersatz von 
1,9 Prozent zur Hand nehmen. 
2 Ich vertrete mit meinem Antrag keine wirtschaftlichen Inter
essen und gehöre keinem Verwaltungsrat oder Verband die
ser Branchen an. Ich hatte einmal bei einer Zeitung Einsitz und 
kenne deshalb die Probleme, bin aber inzwischen ausge
schieden. Was ich hier vertrete, sind politische Interessen, weil 
mir aus staatspolitischen Gründen an einer Medienvielfalt sehr 
gelegen ist 
Zur Begründung des Minderheitsantrages: Das Anliegen ist 
folgendes: Wir hab,en soeben in Ziffer 1 festgelegt, dass der 
Steuersatz 1,9 Prozent für den Verkauf von Zeitungen, Zeit
schriften und Büchern betragen soll, und wir haben auf Antrag 
von Kollege Cavadini Jean für die SRG ebenfalls eine Vergün
stigung eingeführt. 
Der Grund, warum wir Zeitungen, Zeitschriften und Bücher nur 
mit 1,9 Prozent statt mit 6,2 Prozent besteuern wollen, ist die 
Rücksichtnahme auf die Branche. Bisher waren diese Pro
dukte auf der Freiliste, und man hätte offensichtlich Schwierig
keiten, die.volle Steuer auf den Kunden zu überwälzen. Haupt
motive waren daneben der Erhalt der politischen Presseland
schaft und die Anerkennung der kulturellen Leistungen, die in 
Zeitungen, Büchern usw. erbracht werden. 
Damit ist nur der Verkauf von Druckerzeugnissen privilegiert. 
Aber die Zeitungen und Zeitschriften erzielen nur 20 bis 
30 Prozent ihres Umsatzes durch den Verkauf ihrer Produkte; 
70 bis 80 Prozent des Umsatzes machen sie aus Anzeigen 
(Annoncen und Werbung). 
Die Motive, die für den Verkauf einen günstigen Steuersatz ver
langen, gelten auch für die Anzeigen. Es geht darum, die Me-

Für den Antrag Cavadini Jean 
Für den Antrag der Kommission 

dienvielfalt zu erhalten, die politische und kulturelle Leistung, 
die durch Zeitungen, Zeitschriften und anqere M!:)dien er
bracht wird, aufrechtzuerhalten und diese nicht in einen Ver-

26 ~mmen drängungswettbewerb zu schicken, den sie allenfalls nicht 
5 Stimmen _ überleben. 

Abs. 2 Bst. c, d-AI. 2 let. e, d 
Angenommen -Adopte 

· -;- ··. · ich begründe Ihnen in einigen Punkten, warum dieser redu- · 
zierte Steuersatz nötig ist: 

Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 -AI. 2 /et. e eh. 1· 

Jagmettl, Berichterstatter: Bei Buchstabe e haben Sie die Li
ste der steuerbegünstigten Leistungen. Ich möchte einfach 
anführen, dass sie weitgehend der heutigen Freiliste ent
spricht Weil neu der Vorsteuerabzug möglich ist und diese 
Waren mit diesen 1,9 bzw. 2 Prozent zu einem niederen Satz 
besteuert werden, bleibt die Belastung Im wesentlichen 
gleich. Das wurde rechnerisch ermittelt Ich weiss nicht, ob es 
sich für alle Produkte wirklich gleich verhält, aber im grossen 
und ganzen ergibt sich die gleiche Belastung wie bisher, in
dem wir zwar neu die Steuerbelastung einführen.aber auf der 
anderen Seite den Vorsteuerabzug zulassen. 
Nicht in der Liste ist gegenüber der heutigen Freiliste die Ener
gie. Ich möchte Sie ausdrücklich noch einmal darauf hinwei
sen: Heute werden die Treibstoffe erfasst, neu sollen von der 

· Steuer auch Gas, Elektrizität und Brennstoffe erfasst werden, 
und zwar zum Normalsatz, der hier nicht als Ausnahmesatz 
figuriert. 

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass (aufgrund 
der Abstimmung zu Absatz 2 Buchstabe b) in Buchstabe e Zif
fer 1 der Antrag Cavadini Jean eingeführt ist («die L!:)istungen 
der Radio- und Fernsehanstalten mit Ausnahme derjenigen 
· mit gewerblichem Charakter»). 
Ueb'er den Antrag der Minderheit P.lattner haben wir bei.Arti-
kel 41ter Absatz 3 abgestimmt · 

Angenommen gemäss Antrag Ca.vadini Jean 
Adopte selon ff'. proposition Ca.vadini Jean 

Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 bis -Al. 2 let. e eh. 1 bis 

1. Eine ganze Branche - Zeitungen, Zeitschriften, Lokalra
dios -wird nun besteuert; bisher war sie ausgenommen. Das 
bringt für den Konsumenten - für den Auftraggeber einer An
zeige oder einer Werbung - eine Preissteigerung von minde-
stens 6 Prozent 
2 Die Branche wird diese 6,2 Prozent nicht überwälzen kön
nen. Theoretisch stimmt es wohl, dass man die Mehrwert
steuer dem Kunden verrechnen kann, aber der Kunde wird 
das Produkt «Anzeige» nicht mehr kaufen. 
Die Situation ist für die Branche so, dass sie nicht einmal 
die aufgelaufene Teuerung überwälzen k~nn: Sie konnte 
die 4 Prozent Teuerung des letzten Jahres nicht überwälzen, 
sondern musste sie selber «schlucken». Wir können daher 
auch nicht davon ausgehen, dass sie nun plötzlich 6,5 Prozent 
überwälzen kann, denn die Werbebudgets der Unternehmen 
sind fixe Summen, und diese werden nicht ohne weiteres hin
nehmen, dass eine Erhöhung von 6,2 Prozent stattfindet, weil 
viele Branchen sie auch nicht als Vorsteuer abziehen können. 
Dies ist auch eihe Erfahrung aus der Teuerung, die nicht über
wälzt werden konnte. 
3. Die Branche leidet ohnehin unter einem Anzeigenrück
gang, namentlich die Stelleninserate sind massiv zurückge
gangen. Wenn wir nun den vollen Steuersatz von 6,2 Prozent 
einführen, schaffen wir zusätzliche Probleme; nebst dem Inse
raterückgang müssten die Medien eine Teuerung von 6 Pro
zent meist selber verkraften. 
4. Auch gegenüber dem Ausland wären unsere Medien mas
siv benachteiligt Im Ausland geniessen die Medien einen Vor
zugssteuersatz, der sich in der Regel auf ein Drittel bis ein Vier
tel des Normalsteuersatzes der Mehrwertsteuer beschränkt 
Wir würden also unsere Medien gegenüber dem Ausland be-
nachteiligen, obwohl der Wettbewerb zusehends internationa
ler ist 
Die Kernfrage ist darum: Wollen wir eine wichtige Branche, die 
politisch und kulturell Grosses leistet- nämlich Zeitungen und 
Zeitschriften, Radio und auch Fernsehen -, zusätzlich massiv 
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behindern? Die Zeitungen allein haben wahrscheinlich bereits ei~s zu eins. Ich glaube, Ihnen mit Ueberzeugung darlegen zu 
ab nächstem Jahr 100 Millionen Franken zusätzlich an die PT:" k5nner., dass dieser differenzierte Antrag der richtige ist 
abzuliefern Weitere 100 Millionen Franken, die nicht über- · Mein Antrag liegt, wie das mein Vorredner gesagt hat, auf der 
wälzt werden könnten, würden den Medien durch diesen Linie der Minderheit Frick und verstärkt durch eine ausgewo-
Steuersatz entstehen. genere Fassung das Anliegen, eine wirksame Entlastung der 
Sie können eine Branche nicht nur besteuern, Sie können sie Presse zu gewährleisten Wenn man bedenkt, dass die Erträg-
auch wegsteuern! Wir können dazu beitragen, dass die Mei- nisse aus dem lnserategeschäft zu 80 und mehr Prozent die fi-
nungsvielfalt nicht zum Meinungseintopf verkommt; das müs- n~nzielle Basis einer Zeitung bilden, erkennt man auch, dass 
sen wir auch auf dem Wege der Steuergesetzgebung ver- das umschriebene Ziel nur unter Einbezug dieses Hauptfak-
hindern, indem wir zusätzliche Hindernisse aus dem Weg tors in einen reduzierten Steuerfaktor erreicht werden kann. 
räumen. ' Die Bedeutung einer starken und vielfältigen Presse in unserer 
Heute ist bekanntgeworden, dass drei mittelgrosse Zeitungen direkten Demokratie und unserer multikulturellen Gesellschaft 
nicht mehr konkurrenzfähig, wirtschaftsfähig sind und fusio- dürfte in diesem Saale unbestritten sein. 
nieren müssen. Das sind Zeichen unserer Zeit, die wir erken- Warum will ich nun diesen reduzierten Satz auf die Printme-
nen müssen dien beschränken? Es sind sachliche, rechtliche und vor allem 
Wir haberi erst vorhin leichthin - mit gutem Grund - die SAG • st9atspolitische Gründe. Im Gegensatz zum Anzeigenge-
bevorzugt; für die SAG macht die «Vergünstigung» rund schäft in den Printmedien hat die Fernsehwerbung im neuen 
1 O Millionen Franken aus. Warum geben wir die gleiche Radio- und Fernsehgesetz nicht nur eine klare gesetzliche Ab-
Chance nicht auch den anderen Medien? Der Staat verliert we- sicherung, sondern auch eine Privilegierung erfahren. Ich 
nlg, weil nämlich die Industrie, die Werbeinserate aufgibt, habe selber beispielsweise der Ausdehnung des Werbean-
diese wieder als Vorsteuerabzug geltend machen kann Aber teils und der Unterbrechungswerbung für unsere SRG zuge-
es ist ein psychologisches Moment, dass die Industrie und die stimmt, um unserem nationalen Monopolmedium bessere 
grossen Werbeauftraggeber nicht bereit sind, einfach 6,5 Pro- Konkurrenzbedingungen gegenüber den starken und mit ag-
zent mehr hinzublättern. Dararri ist es nötig, dass wir diese Be- gressiven Werbemethoden agierenden ausländischen Sen-
vorzugung einführen. dem zu vermitteln Die Spiesse sind ja, wie wir tagtäglich am 
Es ist in der Tat eine gewisse Presseförderung, die wir betrei- Bildschirm feststellen können, immer noch ungleich. Ueber 
ben, aber wir müssen die Branche dann unterstützen, wenn es die Frage der dadurch bewirkten Qualitätssteigerung möchte 
nötig ist! Wir können nicht warten, bis wir auf einem anderen, ich hier allerdings nicht räsonieren. 
gesetzlichen Weg eine Lösung gefunden haben Die Branche Vorhin haben wir dem Antrag Cavadini Jean zugestimmt Da-
hat es heute nötig, dass ihr die Hindernisse aus dem Weg ge- mit haben wir für die eigentlichen öffentlichen Leistungen, wel-
räumt bzw. dass ihr nicht zusätzliche Hindernisse in den Weg ehe die SRG erbringt, einen reduzierten Satz bewilligt; das ist 
gelegt werden. Darum istdieseAbfederung und Milderung nö-. gerechtfertigt Um so mehr ist es gerechtfertigt, hier im Anzei-
tlg; sie wirkt sich auf die Bundesfinanzen kaum aus. . gengeschäft die bedrohten Printmedien zu berücksichtigen 
Eine letzte Erläuterung: Welche Leistungen fallen nach unse- Wenn Herr Frick glaubt, in diese Bestimmung vor allem auch 
rem Minderheitsantrag unter den Steuersatzvon 1,9 Prozent? eile Lokalradios einbeziehen zu können, muss ich auf die un• 
Es sind alle Zeitschriften und Zeitungen. Es ist in der Tat nicht terschiedliche Zielsetzung und auf die Bedeutung der Lokalra-
auszumachen, welche mehr und welche weniger politischen _dios in den Regionen hinweisen Sie rechtfertigen durchaus 
Gehalt haben· Darum sind alle Zeitungen und Zeitschriften · · ·eine öffentliche UnterstützuAg.und erfahren sie invieleA Fällen • 
gleich zu behandeln. Das macht auch der Bundesrat oben, auch. lmGegensatzzummehroderwenigergesichertenlnse-
unter Buchstabe e Ziffer 1. ratebestand der Monopolmedien, also des Fernsehens, ha-
ln unserem Minderheitsantrag sind aber auch die elektroni- ben Zeitungen tagtäglich um den einzelnen Inserenten zu 
sehen Medien - die Werbeaufträge in Radio und Fernsehen - kämpfen. 
enthalten Das mag einige von Ihnen stören Aber der Grund, Schliesslich gibt uns diese Steuersatzfestlegung die willkom-
warum auch die elektronischen Medien im Antrag enthalten mene Gelegenheit, mit einer Schwerpunktsetzung einen wich-
sind, ist folgender: Die Lokalradios sind in der Tat in der glei- tigen Impuls für die Erhaltung und Förderung der Presse in un-
chen Situation wie die Zeitungen, und wir können nicht ein serem Land zu geben. Die beantragte Differenzierung ist da-
elektronisches Medium, das Radio, anders behandeln als das her gesetzlich zulässig, staatspolitisch notwendig und sach-
Fernsehen. Darum haben wir uns für diese Gesamtlösung ent- lieh gerechtfertigt 
schlossen, die alle elektronischen Medien einschliesst Ich bitte Sie, diesem Antrag - der übrigens von mir allein 
Es Ist auch zu beachten, dass unser Fernsehen mit seinen stammt und nicht von irgendeinem Gremium oder Verband 
Werbeeinnahmen in einem starken Konkurrenzverhältnis zu initiiert worden ist-zuzustimmen 
ausländischen Privatsendern steht Ich selber bin daran inter
essiert. dass nicht nur RTL und Sat1 in der Schweiz erhältlich 
~ihd, sondern dass sich auch die SRG über diese Werbeein
nahmen angemessen finanzieren kann 
Herr Danioth hat einen Antrag gestellt. den ich als «Eventual
antrag» zu unserem Minderheitsantrag verstehe. Herr Danioth · 
will den gleichen Steuersatz, 1,9 Prozent, für Zeitungen und 
Zeitschriften, er will aber die elektronischen Medien ausklam
mern 
Ich bitte Sie dennoch, den Gesamtantrag, wie ihn die Minder
heit vorschlägt, gutzuheisseri Als kleinere Lösung könnte 
man sich auch dem «Eventualantrag» Danioth anschliessen . 
für den Fall, dass wir die elektronischen Medien nicht mit ei
nem bevorzugten Steuersatz bedienen wollen. Aber ich bitte 
Sie, alle Medien gleich zu behandeln. Wir dürfen nicht Fernse
hen und Radio schlechter behandeln als die Zeitungen und 

· Zeitschriften, vor allem darf auf diese Weise keine politische 
Abrechnung mit ihnen stattfinden 
Ich bitte Sie, unserem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Danloth: Im Gegensatz zu Herrn Kollege Frick bin ich Mitglied 
eines Aufsichtsgremiums einer Zeitung und kenne aus die
sem Grund die Probleme, in denen sich unser Zeitungsge
werbe und vor allem die Printmedien befinden. im Massstab 

Jagmettl, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit konnte 
dem Antrag der Minderheit Frick nicht folgen; ich habe Ihnen, 
noch die Gründe darzulegen Der Antrag Danioth lag der Kom
mission nicht vor, aber wir haben auch diese Variante bespre
chungshalber erörtert 
An Verständnis für die Zeitungen fehlt es der Kommissions
mehrheit nicht Wir wissen auch, dass etwa 70 Prozent der Ein
nahmen der Printmedien aus Annoncen stammen - zum Teil 
sind es s09ar mehr-, während der Verkauf im Abonnement 
und am Kiosk höchstens 30 Prozent der Erträge ausmacht 
Diese beiden Posten sollen nach der Vorlage wie folgt besteu
ert werden: Die 30 Prozent aus dem Verkauf würden zum Satz 
von 1,9 bzw. 2 Prozent besteuert, die Erträge - die 70 Pro
zent - aus den Annoncen würden zu 6,2 bzw. 6,5 Prozent be-
steuert, beides mit Vorsteuerabzug. . 
Nun haben die beiden Vorredner insbesondere auf die Pro
bleme der Printmedien hingewiesen, die vor allem die kleine
ren und mittleren Medien-also jene mit kleinerer und mittlerer 
Auflage - betreffen, und zwar aus einem doppelten Grund: Er
stens gehen die verf(igbaren Budgets der Unternehmen, die 
inserieren, zurück, und zum anderen findet offenbar ein soge
nannter Autobahneffekt statt, d. h., die verkürzten Budgets 
konzentrieren sich auf die Zeitungen mit den grossen Aufla-



2 Juni 1993 s 

gen. Damit ergibt sich gerade für die Pressevielfalt in der 
Schweiz eine heikle Situation, weil diese Pressevielfalt ja auch 
der Spiegel des breiten Meinungsspektrums ist, das in unse
rem lande herrscht und seinen Ausdruck finden soll. · 
Es stellt sich nun die Frage: Soll die Berücksichtigung dieser 
Vielfalt, die auch nach Auffassung der Kommissionsmehrheit 
in nationalem Interesse liegt, dadurch erfolgen, dass wir-dem 
Minderheitsantrag Frick folgend - eigentlich die ganze Werbe
branche sehr stark privilegieren? Oder müssen wir bei den 
Dienstleistungen grundsätzlich alle erfassen und keine Bran
chen privilegieren, da wir sonst sofort vor der Schwierigkeit 
stehen, dass andere Branchen ähnliche Ansprüche und Wün
sche vorbringen? 
Herr Danioth hat die Möglichkeit der Differenzierung genannt, 
mit der Unterscheidung zwischen Printmedien und elektroni
schen Medien. Ob die Unterschiede, die er dargelegt hat, 
ganz ausreichen, um die einen mit dem privilegierten und die 
anderen mit dem normalen Steuersatz zu besteuern, das rriüs
sen Sie entscheiden; da gilt es einfach abzuwägen. 

Finanzordnung. Ersatz 

Ce sont d'ailleurs ces dernieres qui fournissent la grande 
l"laSSf' des f'Urfaces publicitair,es. Qu'elles vendent des auto
mobiles ou du cafe, qu'elles fassent de Ja publicite pour l'epar
gne oµ les bons de caisses, qu'elles veuillent vendre un 
produit rnenager ou alirnentaire a travers leur canal de distribu
tion - Coop, Migros sont les gros annonceurs de ce pays -, 
est-ce que l'on doit vraiment, pour ces entreprises-lä, abaisser 
Je taux applique ä la prestation publicitaire? Je crois que c'est 
exagere. Ce faisant, un tres irnportant secteur des services se
rait pratiquernent subventionne sans qu'on le dise expresse
rnent, alors rnerne que, precisernent, nous voulons sournettre 
les services a cette irnposition indirecte. 
De plus, en proposant un taux de taveur pour la publicite, on 
ne peut que susciter les critiques et les ressentirnents, donc 
l'opposition detous ceuxqui, dans d'autressecteurs, n'auront 
pas obtenu ce taux preferentiel. La publicite, rnerne si eile fait 
vivre des rnedias qui nous sont chers, constitue vrairnent, je le 

· crois, une activite econornique de service que l'on ne sat.irait 
qualifier d'indispensable a la vie et a la culture au point de justi
fier le taux d'irnposition reduit propose par la rninorite Frick 
C'est pourquoi je vous recornrnande, quant ä rnoi, de soutenir 
la rnajorite de la comrnission. 

Nun stellt sich aber die Frage - sie ist in der Kommission bera
ten worden-: Ist diese Vorlage der richtige Ort, um die Presse
vielfalt zu erhalten, wenn wir das tun wollen? Sollen wir auf die
sem Wege die Annoncen privilegieren, oder sollen wir es bei 
der Privilegierung des Zeitungsverkaufs belassen? Die ldße Frlck, Sprecher der Minderheit: Nur drei Punkte möchte ich 
schwang dann mit, dass der zweite belastende Posten für den kurz erwähnen: ' 
Vertrieb der Zeitungen, nämlich die PTT-Taxen, ebenso be- 1. Es wird nicht die Werbebranche als solche privilegiert, es 
rücksichtigt werden konne. Darüber führt man ja schon heute werden die Zeitungen, ZeitschriftEm und elektronischen Me-
eine· Debatte, und zwar deshalb, weil die PTT das als gemein- dien ausgenommen, die Anzeigen verkaufen. Sie §ind nicht ir-
wirtschaftliche Leistungen betrachten, die zusammen mit dem gendein Produkt wie jeder andere Konsumgegenstand. Sie 
Postautodienst ausschliessen, dass die PTT zu ausgegliche- sind Träger der politischen und kulturellen Vielfalt Und wenn 
nen Rechnungen gelangen. Da stellt sich die Frage: Soll man wir sie einem anderen Produkt einfach gleichsetzen, haben wir 
nicht den Zeitungsvertrieb, bei dem neue Verhandlungen im nicht ganz die Bedeutung begriffen, die sie für unser gesell-
Gange sind, ganz bewusst als gemeinwirtschaftliche Leistung schaftliches Bewusstsein und für unser politisches Leben ha-
abgelten und damit den Printmedien diesen erleichterten Zu- ben. Das Ist ihre Bedeutung, und darum verdienen sie eine an-
gang zum Markt verschaffen, statt dass man sie bei der Be- dere Behandlung. Sie haben einen staatspolitischen, öffentli-
steuerung privilegiert? chen Auftrag wie die SAG, die wir vorhin auch bevorzugt be-
Dle Kommissionsmehrheit war der Meinung, wir sollten nicht . handelt haben, 
Branchenprivilegierungen einführen, die über die bisherige · ''·2 ·Es werden nicht nur die grossen Auflagen bevorzugt Heut-·· 
Freiliste hinausgehen, sondern mit der Mehrwertsteuer den zutage sind praktisch alle Zeitungen inlnseratenpools zusarn-
ganzen Aufwand erfassen, und dazu gehört halt auch der Wer- rnengeschlossen. Wir privilegiere.n also nicht die Grassen, wir 
beaufwand. ' leisten eine Unterstützung an das Institut Medien als politische 

M. Reymond: J'airnerais apporter ici rnon soutien a la rnajorite 
de la cornmission. En proposant, en effet, un taux reduit a 
1,9 pour cent pour la publicite, activite econornique de service 
par excellence, il rne sernble que la rninorite de la comrnission 
va trop loin et ouvre la voie a toute une serie de dernandes 
d'autres secteurs des services et de l'econornie qui souhaite
raient aussi avoir un taux reduit Je crois que c'est lä le premier 
et gros danger des differentes propositions presentees, qu'il 
s'agisse de celle de la rninorite Frick ou de celle, plus rais6nna
ble peut-etre, de M. Danioth. 
II n'est pas dans rnon Intention de rninirniser ici le röle et les dif
ficultes de la presse, difficultes qur sont reelles en ce rnornent 
D' ailleurs, nous avons deja adrnis - et j'y insiste - a la lettre e 
chiffre 1, dans l'enurneration des produits qui sorit sournis au 
taux reduit de 1,9 pour cent, les journaux, les revues et les li
vres. Ce' sont des biens culturels, ce sont des inforrnateurs, ce 
sont des forrnateurs d'opinion indispensables. II est normal 
que le taux soit reduit pour ces produits. II n'est en revanche 
pas raisonnable d'appliquer ce taux abaisse pour leur partie 
publicitaire qui n'est pas payee par l'acheteurdujournal, rnais 
qui rast par l'entreprise qui fait de la publicite. 
A l'heure ou le peuple suisse va devoir s'exprirner dans quel
· ques rnois sur deux initiatives qui visent fi interdire carrernent 
certaines publicites, i1 serait ä rnes·yeux vrairnent provoquant 
de fixer le taux preferentiel a.1,9 pour cent au lieu de 6,2 pour 
cent pour l'ensernble de la publicite dans la presse, les jour
naux et les rnt-:dias electroniques. Marne si chacun de nous -
etj'en suis un -est preoccupe par l'avenir de son journal local, 
par celui de son parti politique-ce qui a ete la rnotivation de la 
rninorite de la .x>rnmission -, il fa~t bien reconnaitre que cette 
proposition concerne inevitablernent, du rnornent qu'elle est 
faite, un nombre infini d'entreprises, parfois rnerne de tres 
grandes entreprises. 
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und kulturelle Institution. 
3. Es ist immer der falsche Zeitpunkt für die richtige Presseför
derung. Die PTT erhöhen die Taxen für die Presse um 100 Mil
lionen Franken. Darauf haben wir keinen Einfluss. Wir müssen 
dort wirken, wo unser Einflussbereich liegt Hier ist er. Hier 
können wir Eirifluss nehmen und einen Beitrag leisten. Hier ist 
unser Handeln verlangt Die Wirkung ist zeitlich durch die be
fristete · Dauer des Bundesbeschlusses auf 12 Jahre be
schränkt In zehn Jahren, vor der nächsten Vorlage, können 
wir wieder über die ·Bücher gehen tmd uns Rechenschaft 
geben. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Frick 
und den Antrag Danioth abzulehnen. . 
Vorerst ist noch einmal festzuhalten: Die SAG wird nicht bevor
zugt, sondern bei jeder Lösung, die wir dort treffen, geht es im 
Prinzip null zu null auf. Ich glaube nicht, dass man hierauf eine 
konjunkturelle Situation Rücksicht nehmen kann, denn wir ge
hen alle davon aus, dass sich die Wirtschaft wieder erholt;· 
wenn die.Mehrwertsteuer in Kraft tritt; ist wahrscheinlich die 
konjunkturelle Situation trotz allem besser als heute. 
Zudem ist Herr Frick einem Irrtum unterlegen - aber ich stelle 
fest: Es hat keinen Sinn, dass man Herrn Frick etwas sagt, er 
hört doch nicht zu! (Heiterkeit) Aber er ist in bezug auf die Wer
bebudgets einem Irrtum unterlegen. Diese müssen nicht ge

"kürzt werden, weil das Unternehmen, das einen Werbefeldzug 
macht, die Mehrwertsteuer wieder als Vorsteuer abziehen 
kann; das hat keine Auswirkung auf das Werbebudget 
Zudem sollten Sie sich auch an die letzte Volksabstimmung 
über die Mehrwertsteuer erinnern. Dort haben wir für das Ho
telgewerbe eine Privilegierung gehabt, und der Gewerbever
band hat uns an den Kopf geworfen, dass wir ungerecht seien 
und eine Branche bevorzugen würden. Diesen Vorwurf möch
ten wir nicht mehr einstecken, Herr Frick. Deshalb möchten wir 

... 
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alle gleich behandeln, und es sollen keine Ausnahmen ge
macht werden. 
Es gibt verschiedene Parteien, die gelegentlich gegen Gfess
kannensubventionen sind, und wenn sie gegen Giesskannen
subventionen sind, sollten sie hier nicht ja sagen, denn letzt
lich ist es eine Subvention an eine Branche im Umfang von 50 
bis 60 Millionen Franken. Wenn man so viel .Geki ausgibt, 
sottte man es nicht einfach wie mit einer bestimmten, in der 
Landwirtschaft gebräuchlichen Maschine auf dem Felde ver
teilen. 
Ich bitte Sie, diese beiden Anträge abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

schritten im Kraft treten, sondern dass der Bundesrat ohnehin 
noc!1 ent;,precl.ende Verordnungen erlassen muss. Wir woll
ten den Vollzug ri.chtig vornehmen, den Uebergang von der 
bisherigen Umsatzsteuer zur Mehrwertsteuer also in einem 
Zug durchführen und nicht noch ein Auslaufenlassen einer 
Anlagegüterbesteuerung vorsehen. Deshalb der Antrag auf 
Streichung dieses Satzes. 

Angenommen -Adopte 

Abs.4-Al.4 

Jagmettl, Berichterstatter: Zum sozialen Ausgleich haben Sie 
die Hinweise in der Einleitung schon gehört Der Beschluss Eventuell -A titre preliminaire 

Für den Antrag Danioth 25Stimmen des Nationalrates enthielt keine bestimmte Zweckbindung. 
Für den Antrag der Minderheit 

Definitiv-Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Danioth 

Abs. 2 Bst. e Ziff. 2-AI. 2 let. e eh. 2 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seton 1a proposition de 1a majorite 

Abs. 2 Bst. f, g-AI. 2/et. f, g 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. h Einleitung, Ziff. 1, 2 
At. 2 let. h introductian, eh. 1, 2 

12Stimmen Gemeint war offenbar, dass man diese Leistungen, diese 
5-Prozent-Klausel, zur Entlastung bei der Krankenversiche
rung verwenden würde. Das jedenfalls stand in der Kommis-

18 Stimmen sion zur Debatte. Innerhalb der Kommission ist dann der An-
17 Stimmen trag gestellt worden, statt der Krankenversicherung die Ar

beitslosenversicherung anzuführen, und zwar deshalb, weil 
sich hier die sozialen Probleme in unserem Staat in besonders 
ausgeprägtem Masse abzeichnen. Sie kennen die Be
schlüsse, die wir im Frühjahr mit der Senkung der Bezugs
quote für gewisse Arbeitslose von 80 auf 70 Prozent fassen 
mussten - bei gleichzeitiger Ausdehnung der Bezugsberech
tigung. Wir wissen jetzt, dass es um die Arbeitslosenversiche
rung schlechtsteht Da stellt sich die Frage: Finanzieren wir sie 
eher durch indirekte Steuern oder durch Lohnprozente? Die 
Kommission möchte über die indirekte Steuer einen Beitrag 
leisten und damit diese sozial~ Aufgabe etwas besserfinanzie-

Jagmettl, Berichterstatter: Wir haben in der Einleitung von ren, damit hier vor allem die unteren Einkommensschichten 
Buchstabe h einen Satz weggelassen, weil wahrscheinlich je- zum Zug kommen. Das ist der Grund 
dem Bürger die Methode der fraktionierten Steuerzahlung so- Zum anderen waren wir uns-aber gleichzeitig bewusst, dass 
wieso geläufig ist Nein, im Ernst: Wir haben ihn weggelassen, wir,"w~n wir jetztv?n der Arbeitsl?senversicherung spre~hen, 
weil.er unverständlich war und wir festgestellt haben, dass die . natürlich den _heutigen Zustand Im ~uge h~be~. den wir alle 
Aussage von -Buchstabe h ohne diesen ersten Satz nicht ·- · ausserordenthch bedauern und bei dem wir ~ •. welche 
leidet sozialen Probleme sich ergeben. Wir wissen aber nicht, wie es 
Deshalb beantragen wir Ihnen, den ersten Satz zu streichen, in fü':!f Jahren ~ussi~t Der_ NationalraJ hat kei~e zeitlic~e B?-
ohne dass dies eine materielle Aenderung zur Folge hätte. schrankung eingeführt, wetl er ja völhg offenhess, wofur die 

Angenommen-Adopte 

Abs. 2 Bst h Ziff. 3-AI. 2 /et. h eh. 3 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la majorite 

Abs. 2 Bst. i, k-AI. 2 let i, k 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst 1-AI. 2 /et. I 

-lagmettl, Berichterstatter: Bei Buchstabe I haben wir Präzisie
rungen angebracht: «Vereinfachungen können angeordnet 
werden, wenn sich daraus weder auf die Steuereinnahmen 
noch auf die Wettbewerbsverhältnisse in wesentlichem Aus
mass Auswirkungen ergeben ...... Das ist als Präzisierung ge
dacht 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. m-AI. 2 /et. m 
Angenommen -Ad_opte 

Abs.3-Al.3 

Jagmettl, Berichterstatter: Bei Absatz 3 ist auch der letzte Satz 
weggelassen worden. Was bedeutet dieser letzte Satz? Er 
hätte dem Bundesrat die Möglichkeit gegeben, während einer 
Uebergangszeit die Taxe occulte beizubehalten, d. h., den 
Vorsteuerabzug für Anlagegüter einzuschränken Geplant 
war, dass man das über eine kürzere Zelt abschnittweise tun 
würde. Wir sind uns aber umgekehrt bewusst, dass ja die Be
stimmungen nicht am 1. Januar 1995 ohne weitere Detailvor-

5 Prozent des Ertrages verwendet würden. Wenn man aber 
jetzt die Zweckbestimmung festlegt, sollte man uns zwingen, 
in fünf Jahren Bilanz zu ziehen und uns dann zu fragen, ob die 
Zweckbindung, wie wir sie heute vorsehen, noch sinnvoll ist 
Deshalb diese zeitliche Beschränkung: Ausrichtung auf die 
heute grösste soziale Herausforderung und Ueberprüfung 
nach fünf Jahren. Das ist das, was Ihnen die Mehrheit vor
schlägt 

Plattner, Sprecher der Minderheit: Ich bitte Sie, oder, stärker 
noch, ich flehe Sie an: Ueberlegen Sie sich jetzt noch einmal, 
ob Sie - nachdem Sie sich nun klar entschieden haben, die 
Vorlage aufzuspalten - nicht bereit wären, wenigstens in die
sem Punkt am ursprünglichen Kompromiss festzuhalten. Ich 
möchte noch einmal begründen, was der Unterschied zwi
schen dem Beschluss des Nationalrates und dem ist, was die 
Kommissionsmehrheit beantragt 
Die Mehrbelastung, die wir beschliessen, wenn wir der Mehr
wertsteuer zustimmen, trifft tiefere Einkommen frankenmässig 
zwar weniger stark als-höhere Einkommen, aber die Zunahme 
mit dem Einkommen ist nicht einmal proportional- Herr Gem
perli hat die Zahlen durchaus richtig zitiert -, sie ist unterpro
portional Das heisst, nach Prozenten des Einkommens wer
den wir Steuerlasten, die bisher anders getragen wurden, stär" 
ker auf niedere als auf höhere Einkommen überwälzen. 
Es ist nun ungut, in einen Abstimmungskampf zu gehen und 
zu sagen, man kompensiere das mit dem Antrag der Mehrheit; 
denn dieser hat zwei Fehler: Dieser Antrag der Mehrheit bringt 
erstens denen, die man anspricht, nämlich den Arbeitslosen, 
keinen Franken. Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
sind gesetzlich geregelt Der Staat ist verpflichtet, diese Lei
stungen zu zahlen, ob wir hier nun 500 Millionen Franken in 
die Kasse geben oder nicht Also gibt es keine Verbesserung 
für die Arbeitslosen. 
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Es wird dann argumentiert, dass man damit entweder später 
einmal die Lohnprozente rascher zurücknehmen könne, wenn 
es der Wirtschaft wieder bessergehe, oder dass man die Lohn
prozente nicht noch weiter anheben müsse, wenn es der Wirt
schaft weiterhin schlechtgehe. Das ist zu akzeptieren. Dort 
kann ein gewisser Mecharlismus spielen, der die Leute mit die
sen 500 Millionen Franken entlasten würde. 
Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen: Eine Finanzierung mit
tels Lohnprozenten ist eine klar proportionale Finanzierung, • 
wo jeder gleich viele Prozente von seinem Lohn bezahlt, bis 
hinauf zu 100 000 oder 120 000 Franken, bis vielleicht bald ein
mal 200 000 Franken. Das bedeutet, dass eine Entlastung der 
Lohnprozente die hohen Einkommen frankenmässig stärker 
entlastet als die kleinen Einkommen. Es Ist eine proportionale 
Entlastung im Gegenzug für eine unterproportionale Mehrbe
lastung. Das geht nicht auf. 
zweitens entlasten Lohnprozente, die man für die Arbeitslo
senversicherung nicht erhebt, hälftig die Wirtschaft und hälftig 
die Konsumenten und Konsumentinnen und Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen Also auch hier eine unterproportio
nale Mehrbelastung der Konsumenten einerseits; anderer
seits begünstigt die Entlastung, wenn man die eine Hälfte 
schon an die Arbeitnehmer weggegeben hat, und die andere 
Hälfte proportional ist, die hohen Einkommen. , 
Also, Sie verstehen die Mühe, die man mit diesem vordergrün
dig so sozial klingenden Vorschlag hat Ich bleibe dabei, dass 
dies im Moment überhaupt keine soziale Abfederung wäre, 
sondern es wäre das Stopfen eines Loches bei der Finanzie
rung der Arbeitslosenkasse. Das könnte sich später einmal 

Certains voulaient de nouvelles prestations sociales, alors que 
d'autre::. con3idera;ent cette compensation comme une sim
ple garantie aux institutions sociales dejä existantes, ce qui a 
amene les deux rapporteurs de la commission du Conseil na
tional ä charger le Conseil federal de presenter, en vue des de
bats au Conseil des Etats, une solution concrete: 
M. Stich, conseiller federal, pensait attribuer ces 5 pour cent, 
soit 500 millions de francs, ä.la caisse-maladie, non pas pour 
de nouvelles prestations sociales, en faveur des assures des 
caisses-maladie, mais simplement pour couvrir les charges 
desdites caisses. Or, si l'on doit choisir entre les caisses-mala
die et la caisse de chömage, la decision semble claire. Nous 
avons pris connaissance aujourd'hui meme des chiffres du 
decouvert du fonds de compensation de la caisse de chö
mage, decouvert qui met en danger l'institution sociale si nous 
ne trouvons pas de nouvelles ressources, alors que pour les 
caisses-maladie la situation est malgre tout moins alarmante. 
Donc, ä cette decision confuse et ambigue du Conseil natio~ 
nal, nous ne pouvons en aucun cas donner notre appui. Nous 
devons creer une divergence en la matiere. Je releverai, pour 
conclure, qu'en ce qui concerne la caisse de chömage, les 
rentes des chömeurs ne sont pas indexees, raison supple
mentaire pour laquelle il fautau moins assurer la couverture de 
leurs indemnites. 
Je vous invite donc, au nom de la majorite de la commission, ä 
soutenir la proposition qui cree la divergence, ce qui nous per
met de reflechir, car la solution du Conseil national, je te re
pete, n'en est pas une. 

auswirken, aber auf eine Art und Weise, die nicht den Vorstel- Bundesrat Stich: Sie wissen, dass diese Vorschläge nicht vom 
lungen des Nationalrates entspricht, der nämlich eine soziale Bundesrat stammen In bezug auf den Antrag der Mehrheit 
Abfederung der Einführung der Mehrwertsteuer vorgeschla- muss man ganz klar sagen, dass dies keine Finanzierung der 
gen hat Arbeitslosenversicherung bedeutet, sondern im Prinzip eine 
Nun wird geltend gemacht, Absatz 4 gemäss Beschluss des reine Tresoreriemassnahme darstellt Wenn Sie dann dazu kä-
Nationalrates sei diffus. Das Ist er; das empfinde ich auch so. men, das Arbeitslosenversicherungsgesetz zu ändern und 
Zweifellos ist das kein anwendbares Recht, welches man di- den Bund zu definitiven Beiträgen an die Arbeitslosenversi
rekt umsetzen könnte; aber Ich bitte Sie, sich daran zu e~n- ._cherung zu verpflichten - diese Verpflichtung hat er heute 
nem, dass es· sich hier um eine Uebergangsbestimmung·in ·· ··nicht, er muss nur·Darlehengewäm-en -, wäre das eine neue· 
der Verfassung handelt, die eine gesetzliche Konkretisierung Bundesausgabe. Und eine neue Bundesausgabe kann man 
braucht Wenn es der Nationalrat nicht schafft, seinen Vor- nicht finanzieren, indem man einfach sagt, jener Teil dieser 
schlag noch besser zu formulieren, werden wir alle zusammen 6,2 Prozent Mehrwertsteuer werde jetzt dafür verwendet; wir 
in einer späteren Session die entsprechende Gesetzgebung haben ohnehin schon zuwenig Geld. 
beschllessen können Wenn Sie wirklich eine Finanzierung wollen, müssen Sie den 
Aber der Zweck der Bestimmung ist klar definiert: Es soll eine ,Satz erhöhen. Das bringt etwas. Die käme aber nicht den Ar-

. Entlastung unterer Einkommen und insbesondere jener Ein- beitslosen zugute, sondern letztlich auch wieder der Wirt-
kommen sein, die grosse Belastungen durch eine Konsum- schaft und dem Arbeitnehmer, denn dann könnte eine weni
steuer zu tragen haben, nämlich jene Einkommen mit vielen. ger starke Erhöhung der Beitragssätze vorgeschlagen wer
Konsumeinheiten Ich giaube also nicht, dass es richtig ist, der den. Aber wie die Dinge heute liegen, ist es eine relne Finan
Bestimmung diese Diffusjtät allzustark zum Vorwurf zu ma- zierungsangelegenheit, nicht mehr. 
chen: in dem Masse gar, dass man sie deswegen gar nicht Zum anderen Antrag hat der Bundesrat seinerzeit, als er zu 
mehr annimmt Sondern man sollte daraus etwas machen, den Anträgen der nationalrätlichen WAK Stellung genommen 
was uns In der Volksabstimmung helfen könnte. hat, klar festgehalten, dass er zwar wegen der berühmten Um-
Wenn Sie jetzt hier doch noch einmal auf den Kompromiss ein- verteilung von etwa 2 Milliarden Franken grundsätzlich durch
schwenken, wird man es in der Volksabstimmung mit uns et- aus für eine soziale Abgeltung wäre, aber dass dazu bei 
was einfacher haben, als wenn Sie hier Tabula rasa machen 6,5 Prozent kein Geld vorhanden sei. Deshalb hat der Bundes-
und uns beide Punkte,.die uns wichtig und lieb sind - jenen, rat gesagt, dass er aufgrund dieses Artikels auf einen Kür-
den Sie schon anders beschlossen haben, und jetzt auch zungsantrag bei den Bundesbeiträgen an die Krankenkassen 
noch diesen hier-, einfach den Hals hinunterdrücken. Dies, verzichten würde, wenn das so beschlossen würde. 
obwohl wir doch deutlich sagten, dass wir schwer daran zu Was kann mit 6,2 oder 6,5 Prozent schon erreicht werden? Es 
schlucken haben. gibt eine Umverteilung, aber wir haben kein Geld, um sehr viel 
Auch wir - Ich wiederhole es - sind daran interessiert, dass mehr zu tun. Wenn Sie für den sozialen Ausgleich wirklich et-
dieses Land zu einer Mehrwertsteuer kommt Aber wir können was tun müssen .und tun wollen, sollten Sie die Steuern etwas 
sie nicht unter allen Umständen schlucken. erhöhen -anders geht das' nicht 
Ich bitte Sie, gehen Sie jetzt noch einmal in sich. Das hat mit 
der Aufspaltung, mit diesen Vororts- und Gewerbeverbandsar
gumenten, nichts mehr zu tun. Hier geht es um etwas anderes. 
Lassen Sie den Antrag der Kommissionsmehrheit fallen, und 
kehren Sie hier zur Minderheit, d. h. zum Nationalrat, zurück. 
Das nenne ich Dialog und Brücken bauen im gemeinsamen 
Interesse. 

M. Cottler: Si une chose est certaine dans la proposition de la 
majorite de la commission, c'est qu'elle doit etre aqceptee. En 
effet, la solution decidee par te Conseil national, et M. Plattner 
vient de le reconnaitre, est confuse, ambigue et peu claire. 

Plattner, Sprecher der Minderheit: Ich kämpfe vielleicht mehr, 
als ich sollte, aber ich kämpfe auch für Ihre Mehrwertsteuer -
vergessen Sie das nicht! 
Es gibt ein Papier, das der'Kommission vorgelegen hat, in wel
chem solche Kompensationsmöglichkeiten ä la Natipnalrat 
durchgedacht worden sind, verschiedene Varianten. Eine Va
riante betraf die Erhöhung der Bundesbeiträge an· die Kran
kenkassen. Als Giesskannensubvention wurde sie verworfen. 
Aber eine zweite Variante - «eine Erhöhung der Bundesbei
träge an die Kantone für indMduelle Prämienverbilligungen 
gemäss dringlichem Bundesbeschluss vom Dezember 1991, 
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also eine beschlossene Erhöhung von damals 100 auf 600 Mil
lionen Franken» - würde gen.au diejenigen entlasten, die hier 
genannt sind. . 
Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Erhöhung der im 
Rahmen der Revision des KVG vorgesehenen Bundesbei
träge für individuelle Prämienverbilligung - also jene, die vom 
Bund kommen -von 2 auf 2,5 Milliarden Franken. Es gibt auch 
noch andere Möglichkeiten. 
Schliessen Sie das jetzt nicht aus, indem Sie sich auf die Vari
ante «Arbeitslosenkasse» versteifen, wo Sie ohnehin nicht die 
richtigen Leute treffen, wo Sie nur eine reine Tresoreriemass- . 
nahme beschliessen. So verunmöglichen Sie es jedem-auch 
Gutwilligen-, sich schliesslich hinter diese Vorlage zu stellen, 
weil Sie einfach mit der Dampfwalze darübergefahren sind. 
Lassen Sie hier den Beschluss des Nationalrates stehen. Las
sen Sie den Nationalrat den Beschluss nochmals verbessern. 
Er hat jetzt noch einmal eine gewisse Zeit gehabt; inzwischen 
hat er dieses erwähnte Papier erhalten. In der Differenzbereini
gung werden wir uns auf etwas Vernünftiges einigen. 
Ich bitte Sie noch einmal: Versuchen Sie jetzt auch, einen 
Schritt auf mich zuzumachen, und stimmen Sie der Minder
heit zu! 

Bühler Robert: Für das Anliegen der Minderheit habe ich ein 
gewisses Verständnis. Jedoch kann die Formulierung, wie sie 
vom Nationalrat beschlossen wurde, nicht befriedigen. Sie ist 
zu unbestimmt, man weiss nicht genau, was man dann im Ge
setz regeln müsste. Deshalb muss jetzt eine Differenz zum Na
tionalrat geschaffen werden. Auch die Lösung, diesen Ertrag 
an die Arbeitslosenversicherung zu überweisen, kann hier 
nicht voll befriedigen. Ich meine, eine Uebergabe an die Kran
kenkasse wäre dann besser. Aber ich schlage das hier nicht 
vor. 
Ich bin der Meinung: Wir sollten eine Differenz zum Nationalrat 
schaffen, also der Mehrheit zustimmen, damit uns der Natio

Ich schlage Ihnen eine Aenderung vor; ich hatte nicht die Zeit 
dazu, sie Ihr ,en schriftlich vorzulegen. Aber Sie verstehen sie 
leicht, denn sie besteht aus einer Streichung eines Satzteils 
und aus vier Worten. Der vom Nationalrat beschlossene Arti
kel 8 Absatz 4 lautet: «Bei der Einführung einer Umsatz
steuer.... werden pro Jahr 5 Prozent des Ertrages dieser 
Steuer für Massnahmen zur Entlastung unterer Einkommens
schichten, insbesondere kinderreicher Familien, verwendet» 
Ich schlage Ihnen vor, «insbesondere kinderreicher Familien» 
zu streichen und dafür «im Rahmen des Krankenversiche
rungsgesetzes» zu schreiben. Es hiesse dann also: « .... Mass
nahmen zur Entlastung unterer Einkommensschichten im 
Rahmen des Kran~enversicherungsgesetzes verwendet» 
Das entspricht wiederum diesem Papier, das der Nationalrats
kommission schon vorgelegen hat; dort steht der Satz: «Der 
Bundesrat kam zum Schluss, dass die für den sozialen Aus
gleich vorgesehenen 5 Prozent des Steuerertrags für die Fi
nanzierung der erhöhten Bundesleistungen im Rahmen des 
neuen Krankenversicherungsgesetzes verwendet werden 
sollten. Entsprechend wäre dann der Hinweis auf kinderreiche 
Familien zu streichen.» 
Genau diesen Vorschlag des Bundesrates habe ich jetzt in ei
nem Antrag formuliert Er schafft die notwendige Differenz und 
baut vielleicht die Brücke, die wir alle brauchen, um aus die
sem Schlamassel gerade noch rechtzeitig herauszukommen. 

Schüle: Es gäbe einen noch eleganteren Weg, eine .Differenz 
zum Nationalrat zu schaffen: den Vorschlag von Bundesrat 
Stich aus der Kommission aufzunehmen. Er hatte vorgeschla
gen, Absatz 4 ganz zu streichen. Ich möchte das hier zu Proto
koll geben. Er hat uns damit zu verstehen gegeben, dass die 
Bestimmung gemäss Beschluss des Nationalrates überhaupt 
nicht praktikabel wäre. Herr Gemperli hat darauf hingewiesen, 
dass es unmöglich ist, eine unbestimmte Leistung einer unbe
stimmten Zahl von Destinatären zukommen zu lassen. Insbe
sondere wird es problematisch, wenn man dies noch unbefri-nalrat eine neue Regelung unterbreiten kann 

. . stet tun will. Der Vorteil der Fassung gemäss Antrag der Mehr-
. · · _. . . · · : · ·heit besteht darin, dass man diesen· Sozialausgleich •attf· 

Gemperli: l~h möchte ~1':r n~ einmal zur Klarstellung beta- 5 Jahre befristet und dass konkret gesagt wird, wie man diese 
nen, dass die ~len, dte Jetzt 1m.!11~r zum Beweis der Mehrbe- Mittel in dieser Zeitspanne verwenden will. 
l~ng produziert werden, natürlich den schlechtesten Fall Ich habe mich dieser Fassung angeschlossen, nachdem ich 
Wied_ergei?9n. Ich muss n~h einmal !esthalten, dass es abso- in der Kommission noch eine andere, sachgerechte Lösung 
lut mcht sicher ist,_ d~ die Ueberwalzungen auf den Konsu- zur Diskussion gestellt habe, die jedoch auch bei Herrn Platt-
menten auch tatsächlich erfolgen. Ueberwälzt wer~en kann ner keine Unterstützung gefunden hat Ich hatte vorgeschla-
von_ de~ Mehrwertst~uer nu,r das,~ der Markt hergibt Wenn gen, dass man sinnvollerweise die 5 Prozent den Kantonen 
wir in einem SJhwien~e~ w1rts~afthchen Umfeld stehen, ka~n gäbe für gezielte Massnahmen zur Entlastung der unteren Ein-
eben ein schoner Tell mcht weitergegeben werden, das bleibt kommensschichten insbesondere der kinderreichen Fami-
bei der Wirtschaft hängen. Es ist nicht eine Vorlas;ie, die einfach lien, und zwar im Rahmen der kantonalen Steuergesetze. Aber 
immer nur Vorteile zuguns!en der Wirtschaft bringt: sondern das hat die Kommission nicht gewollt Ich hätte sogar die inno-
es ist ~ur~hau~ auch das Risiko vorhanden, da~ mind~tens vative Lösung gesehen, dass dieser Sozialausgleich in die 
ein Ted mcht uberwälzt werden kann. Das mussen wir klar Vorlage A2 hineingenommen worden wäre. Dann wäre es 
sehen. . . . nicht eine reine Steuererhöhungsvorliige, sondern es wäre 
Dann noch einmal: Bei den Berechnungen, die vom Finanzde- auch die Mittelverwendung klar definiert, was die Chancen 
partement gemacht worden sind - das muss wiederholt wer- dieses zweiten Teiles sicher erhöht hätte. 
den -, si~d die Wirkungen der Taxe_ occulte n!cht inbegriffen In der jetzigen Situation dürfen wir jedenfalls nicht auf die ab-
Die ~eitlgung der Taxe occul~e wird dazu führe~, dass ~er geänderte Fassung Nationalrat zurückkommen. Ich bitte Sie 
Satz mcht 6,2 bzw. 6,5 Prozent 1st, sondern dass die effektive daher der Mehrheit zuzustimmen allenfalls den Intentionen 
La~. dil: auf den ~onsument~n überwälzt werden muss, eben von Bundesrat Stich zu folgen u~d diesen Absatz ganz zu 
kleiner 1st Wir durfen auf keinen Fall ein Dogma aufstellen, streichen. Auch dann hätten wir die-Differenz. 
sondern wir müssen sehen, dass diese Ueberwälzungen auf ich bitte Sie in diesem Sinne zu stimmen 
den Konsumenten durchaus interpretierbar sind. ' 
Dann noch etwas. Ich welss nicht, wie sich Herr Plattner seine 
Lösung vorstellt Wenn wir jetzt dem Nationalrat zustimmen, 
dann ist die Sache erledigt Wir können nur durch die Schaf
fung einer Differenz diese Diskussion weiterführen. Ich habe 
schon in meinem E:intretensvotum gesagt, dass ich persönlich 
bereit bin, in einem vernünftigen Ausmass auch soziale Aus
gleichsmassnahmen zu suchen. Aber wir können nicht eine 
unbestimmte Summe einem unbestimmten Personenkreis für 
unbestimmte Zeit zuteilen. 

Plattner, Sprecher der Minderheit: Ich habe die Anregung von 
Herrn Bühler Robert aufgenommen: Man soll eine Differenz 
schaffen -aber nicht eine, die in die falsche, sondern eine, die 
in die richtige Richtung zeigt 

• 
Rüesch: Herr Plattner, Sie sind ein guter Taktiker. Mit der Ab-
änderung Ihres Minderheitsantrages zu einer marginalen Aen
derung der nationalrätlichen Fassung versuchen Sie, den 
Kompromiss natürlich schon in ihre Richtung zu präjudizieren. 
Wenn Sie jetzt eine Differenz schaffen wollen und mit beidem 
nicht zufrieden sind, dann müssen Sie im Sinne des Votums 
Bühler Robert der Kommissionsmehrheit zustimmen, damit 
eine echte Differenz auf der ganzen Linie entsteht, nicht nur 
eine marginale. Dann kann man sämtliche Varianten noch ein
mal prüfen und diskutieren. Nach dem Minderheitsantrag 
Plattner ist alles bereits vorgespurt Sie haben gewonnen, be
vor überhaupt abgestimmt wird. 
Herr Plattner, ich gratuliere Ihnen zu diesem Vorschlag, aber 
ich beantrage dem Rat, ihn abzulehnen. 
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Jagmetti, Berichterstatter: Die Kommission ging nicht auf 
Konfrontationskurs, sondern hat die 5-Prozent-Klausel beibe
halten wollen. Soviel zur Grundhaltung der Kommission. Sie 
hat sich dann an der Situation orientiert, wie sie sich heute prä
sentiert 
Wenn Nationalrat und Ständerat zu einer anderen Formulie
rung kommen sollten, ist die Kommission selbstverständlich 
bereit, darüber noch einmal zu sprechen. Aber ich kann Ihnen 
heute namens der Kommission keinen Antrag zum neuen Vor
schlag stellen, da sie diesen ja nicht gekannt hat 
Deshalb empfehle ich Ihnen, bei der Fassung der Kommis
sionsmehrheit, wie wir sie Ihnen beantragen, zu bleiben und 
sie dann zum Gegenstand einer Differenzbereinigung zu 
machen. Mein Kollege - der Präsident der WAK des National
rates - sitzt ja hier im Saal; wir werden das miteinander ab
sprechen: 

Huber: Es gibt im «Vaterunser» einen Abschnitt, der heisst: 
« .... und führe uns nicht in Versuchung ... Herr Plattner führt 
mich natürlich ·als Präsident der Kommission für die Revision 
der Krankenversicherung In eine echte Versuchung, wenn er 
vorschlägt, dass die absolut erkennbaren Mehrmittel, die es 
braucht, nun hier geholt werden könnten. 
Der Versuch, mich in Versuchung zu führen, scheitert, und 
zwar aus dem einfachen Grund, weil ich absolutes Verständ-

• nis dafür habe, dass hier im Zweikammersystem nun die parla
mentarische Taktik der Problemlösung vorgehen muss. Ich 
werde daher mit der Mehrheit stimmen, werde aber zugleich 
erklären, dass diese Stimmabgabe nichts mit dem materiellen 
Inhalt zu tun hat, nämlich mit der Zuwendung zu einem Aus
gleichsfonds der Arbeitslosenversicherung - davon hat mich 
der Herr Finanzminister restlos überzeugt Es widerspricht 
auch meiner Ueberzeugung, dass mit einem solchen Betrag 
eine Intervention in einem System getätigt werden soll, das 
sich bis anhin mehr oder weniger - eher mehr - selber finan
ziert hat und nicht an einer zusätzlichen Krücke gegangen ist 
zusammenfassend möchte ich einfach sagen: In der gegen
wärtigen Situation geht es von mir aus gesehen darum, detn 
ehemaligen Erstrat die echte Chance zu geben, seine Präfe
renz erneut und klar zu definieren; dann werden wir in einer 
weiteren Runde unsererseits überlegen müssen, zu welchem 
Zweck, auf welche Zeit, in welchem Ausmass wir für diese Mit
tel Verwendung finden, ob wir sie im Rahmen der sozialen 
Wohlfahrt einbetten wollen. · 
Ich werde daher für die Mehrheit stimmen. 

Bundesrat Stich: Man hat vorhin gesagt, ich sei in der Kom
mission für Streichung dieses Artikels gewesen. Das ist sach-. 
lieh richtig, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, man solle 
dem Volk nicht Sand in die Augen streuen. Das gllt hier ge
nauso wie bei der Frage cc6,2 oder 6,5 Prozent?». Bei beiden 
Vorschlägen wird nach dem heutigen Stand nicht eine zusätz
liche Aufgabe übernommen, weil wir dafür auch kein Geld ha
ben. Es sind also Dinge, die wir bereits machen, zu denen wir 
verpflichtet sind. Wir sind verpflichtet, die Arbeitslosenunter
stützung auszuzahlen und der Arbeitslosenkasse das Geld 
vorzuschiessen. Bei der Krankenkasse ist ein Gesetz unter
wegs, das im Grunde genommen auch wieder festlegt, was zu 
tun seL Da stellt sich die Frage: Können Sie das als soziale 
Abgeltung für die Umverteilung von 2 Milliarden Franken ein
setzen? 
Ich sehe Herrn Gemperli jetzt leiden, aber er ist selber schuld, 
er hat wieder damit angefangen. (Heiterkeit) Deshalb muss ich 
ihm noch einmal sagen: Herr Gemperli, die Taxe occulte fällt 
erst weg, wenn der Produktionsapparat erneuert ist Vorher 
wird immer ein Teil darin sein. Für jenen Teil, der ins Ausland 
überwälzt witd, gibt es im Inland keine Enlastung. 
Zur Frage, ob man etwas überwälzen kann oder nicht: Ich 
habe Ihnen ja recht gegeben; das ist nicht immer leicht Aber 
auf die Dauer kann eine Firma nicht überleben, wenn sie ihre 
Kosten nicht decken kann, wenn sie also das, was sie als Um
satzsteuer odAr als Mehrwertsteuer abliefern muss, nicht über
wälzen kann. Offensichtlich gibt es jetzt solche Firmen bei uns: 
Wir haben bei der Warenumsatzsteuer immerhin etwa 700 Mil
lionen Franken ausstehend. Dort stellt sich für uns die Frage: 

Haben wir die Leute in Umschuldungsverhandlungen zu füh
ren, um LösungP-n zu suchen, oder sollten wir sie in den Kon
kurs treiben? 
Die Frage ist ganz einfach hier: Wenn Sie einen sozialen Aus
gleich schaffen wollen, dann müssten Sie im Grunde genom
men etwas Zusätzliches tun. Da sind wir uns einig - der 
Finanzminister mit sich selber sicher, aber auch der Bundes
rat -: Das können wir nicht Wir können nicht neue Aufgaben 
ohne eine zusätzliche Finanzierung übernehmen. Das ist das 
Problem. 

Loretan: Wenn man sich jetzt diese Debatte über die soziale 
Abfederung als Nichtbefangener und Nichtmitglied der WAK 
angehört hat, dann müsste man eigentlich zum Schluss kom
men, am besten würde man von dieser «Uebung» die Finger 
lassen und Absatz 4 - aus anderen Gründen als der überle
gene Taktiker Finanzminister Stich - weglassen. Absatz 4 
dürfte in der Kampagne vor der Volksabstimmung zusätzli
chen Konfliktstoff schaffen, weil es eben verschiedene Wege 
zum «Heil» gibt Das ganze «Beigemüse» in dieser Vorlage ist 
ohnehin gefährlich. Dazu kommt, dass man ja, Herr Bundesrat 
Stich, eigentlich nie Einnahmen zum voraus an bestimmte 
Ausgabenbestimmungen, bestimmte Zwecke, _binden sollte. 
Ich verzichte indessen, weil ich nicht unbedingt auf der glei
chen taktischen Linie bin wie Herr Bundesrat Stich, jetzt auf ei
nen Antrag auf Streichung des Absatzes 4, behalte mir aber 
vor, im Rahmen der Differenzbereinigung einen solchen An-
trag noch einzubringen. · 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den modifizierten Antrag der Minderheit 

Art. 8bls (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

·· Minderheit 
(Schallberger, Cottier, Frick, Gemperli) 

30Stimmen 
8Stimmen 

Der Bund kann für bestimmte im Inland erbrachte Tourismus
leistungen auf dem Weg der Gesetzgebung einen tieferen 
Satz der Umsatzsteuer festlegen, sofern diese Dienstleistun
gen in erheblichem Ausmass durch Ausländer· konsumiert 
werden und sofern die Wettbewerbsfähigkeit dies erfordert 

.Art. 8bls (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Mlnorite 
(Schallbergar, Cottier, Frick, Gemperli) 
La Confederation peut, par la vole legislative, fixer un taux infe
rieur de l'impöt sur le chiffre d'affaires pour les prestationstou
ristiques foumies sur territoire suisse, pour autant qu'elles soi
ent consommees dans une large mesure par des etrangers et 
pour autant que la situation concurrentielle l'exige. 

Schallberger, Sprecher der Minderheit: Der Nationalrat hat 
(mit 76 zu 59 Stimmen) die Möglichkeit geschaffen, be
stimmte im Inland erbrachte Dienstleistungen, die von Auslän
dern genutzt werden, auf dem Wege der Gesetzgebung mit ei
nem tieferen Satz zu besteuern. Mit seinem Beschluss ver
sucht der Nationalrat, allen Exportbranchen gleich lange 
Spiesse zu verschaffen. Konkret ging es dem Nationalrat 
darum, die Tourismuswirtschaft, die in hohem Masse von den 
Gästen aus dem Ausland abhängig ist, nötigenfalls gegen
über der Konkurrenz in anderen Fremdenverkehrsländern· 
wettbewerbsfähig zu erhalten. 
Namens der WAK-Minderheit beantrage ich Ihnen, das Anlie
gen des Nationalrates präziser formuliert und anders plaziert 
in die Vorlage·autzunehmen. 
Seit langem wird uns eindringlich geschildert- auch der Kom
missionspräsident hat das heute getan -, wie wichtig vor allem 
für die Exportwirtschaft eine Umstellung unseres Steuersy
stems auf die Mehrwertsteuer sei: Auch gestern abend haben 
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Spitzenleute der Wirtschaftsförderung die Abschaffung der 
Taxe occulte als für die Exportindustrie überlebensnotwetldig 
geschildert. Vergessen Sie bei Ihrem Bemühen, Arbeitsplätze 
und Verdienst zu erhalten, die durch Konjunktutsehwankun
gen und Konkurrenz des Auslandes äusserst verletzliche 
Fremdenverkehrsbranche nicht! Nicht weniger als 61 Prozent 
der Umsätze dieser für weite Gebiete unseres Landes lebens
wichtigen Branche stammen aus dem Ausland. Touristische 
Dienstleistungen für Gäste aus den, Ausland haben auf die 
:Zahlungsbilanz der Schweiz die gleiche Wirkung wie det Ex
port von Waren aus unserer Industrie. Dem Tourismus sing im
merhin 14 Prozent unserer Exporteinnahmen zuzuschreiben. 
Statt nun diese klassische Erwerbsbranche der Rand- und 
Berggebiete gleich zu behandeln wie beispielsweise die Ma
schinenindustrie, Wird mit dieser Vorlage die Tourismusbran
Che nicht entlastet, sondern massiv stärker belastet 
Was andere Branchen in einem solchen Fall mindestens in Be
tracht ziehen würden, kann die Hotellerie nlchttun. Sie ist orts
gebunden. Ein Abwandern in ein Billiglohnland kommt für sie 
nicht in Frage. Gottlob ist das so. Der Tourismus ln den Bergen 
ermöglicht vielen Nebenerwerbsbauern, durchzuhalten und 
mit ihren Familien weiterhin zu existieren. So hilft der Touris
mus auch mit, dass unsere entlegenan Berggebiete nicht ent
völkert und unsere herrlichen Landschaften erhalten warden 
Die gegenseitige Abhängigkeit Tourismus/Berglandwirtschaft 
ist offenkundig. 
Zum Minderheitsantrag kurz einige Präzisierungen: Der vor• 
gesohlagene Artikel 8bis bringt noch keinen Sondersatz für 
die Tourlsmusbranche. Die Möglichkeit einer tieferen Besteue
rung ist mit der nicht zwingenden Kann-Formel auf die Gesetz
gebung verwiesen. Die Verfassung verpflichtet den Gesetzge
ber, eine allfällige Reduktion nur dann vorzunehmen, wenn 
diese Dienstleistungen in erhebllchen, Ausmass von Auslän
dern konsumiert werden. Als weiteres zwingendes Kriterium 
Ist die Wettbewerbsfähigkeit eingebaut 
Das Parlament wird sich nach Annahme der Verfassungs
grundlage an diese Kriterien zu halten haben Noch mehr: Es 
witd frei sein beim ·entscheid, überhaupt auf eine l=teduktion 
einzutreten. Ich bin überzeugt, dass es diesen !Entscheid sehr 
seriös vorbereiten und treffen witd. Ich kann mir spgar sehr gut 
vorstellen, dass darmzutnal, wenn dieser Entscheid tatsäch• 
lieh zu treffen ist, sögar unser Finanzminister zur Ueberzeu
gung kommt, dass-wie so oft-weniger auch mehr sein kann; 
vor allem dann, wenn neben höheren Umsätzen dieser Bran• 
ehe mltgewichtet wird, dass die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
in den Fremdenverkehrsgebieten ein Mehr an Steuem bringt 
Daher ersuche Ich Sie, den Antrag der Kommissionsminder
heit zum Beschluss zu erheben. Sie bekunden so Ihren WIiien, 
:zu einem späteren Zeitpunkt in freier Wurdigung aller Fakten 
entscheiden zu können, ob Sie allen Exportbranchen :zu 
gleich langen Spiessen verhelfen wollen. 

Kilchler: Daraus, dass der Kanton Obwalden dl13 zweithöch
ste Logiemächtezahl pro Kopf der Wohnbevölkerung aut
welst - nämlich 23,08 Logiernächte pro Einwohner Im Ver
gleich zum schweizerischen Mittel von 6,4 Lögiernächten-, er
sehen Sie die Bedsutung des Tourismus, insbesondere de$ 
Ausländer- und des Ferientourismus, für unseren Kanton, 
aber auch füt die ganze iourismusregion.111nerschweiz. Des
halb handelt es sich für unsere Bevölkerung und für unsere 
Wirtschaft beim Minderheitsantrag Schallbergar tatsächlich 
um eine bedeutsame, ja für die Berghotellerie geradezu um 
eine lebenswichtige F=rage, vor allem wenn man bedenkt, dass 
durch die Einführung der vorgesehenen Mehrwertsteuer für 
die Hotellerie bei gleichen Betriebsergebnissen ein Teue
rungsschub von etwa 4 Prozent entstünde. 
Gestatten Sie mir deshalb nochmals, kurz einige Akzente in 
den Vordergrund 2ll rücken bzw. einige Schwerpunkte hervor• 
zuheben. 
1. Primäres Ziel - das haben wir heute wiederholt gehört -
muss es für uns sein, rnit dieser Finanzotdnung endlich den 
Durchbruch zum Mehrwertsteuersystem zu schaffen. Hierzu 
aber Ist es nötig, dass wir möglichst viele der betroffenen 
Kreise hinter die Vorlage scharen können. 

' 
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Wenn wit den Minderheitsantrag Schallberger annehmen, 
können und dütfen wir davon ausgehen, auch gestützt auf die 
Reaktionen auf den vom Nationalrat angenommenen Antrag 
Blatter, dass die gesamte Tourismuswirtschaft - dazu Zähle 
ich den Schweizerischen Toudsmus•Verband (S1V), den 
Schweizerischen Hotelier-Verein und den Schweizerischen 
Wirteverband - ein bedeutendes Stimmenpotential für die Vor
lage darstellen wird. 
2. Cer Minderheitsantrag Schaltbergar ist ein Akt der Gerech
tigkeit und derRechtsgleichheit Einer dergrossen Vorteile der 
Mehrwertsteuer ist doch, dass wir die ExportiMustrie von der 
Taxe occulte entlasten können, dies utn etwa 1,2 Milliarden 
Franken. Auch die $chweizerlourismuswirtsi::haftist in der Tat 
Exportwirtschaft. Ihr Exportanteil beträgt ..., Herr Schallbergar 
hat es bereits gesagt - rund 61 Prozent; von 20,8 Milliarden 
Franken Gesamteinnahmen des Tourismus stammen 
12,7 Milliarden Franken aus dem Ausland. Es wäre somit 
nichts anderes als recht und billig, jetzt, beim Systemwechsel, 
auch für die Exportbranche Tourismus, den drittwichtigsten 
f:xportzweig naeh der Maschinen-, Metall- und Chemie-Indu
strie, eine Entlastungsmöglichkeit vorzusehen. Es ist wirklich 
nicht ersichtlich, weshalb gleiches wirtschaftliches Tun künftig 
einet ungleichen Mehrwertsteuer unterliegen soll. · 
3. Der Tourismus schafft und erhält Arbeitsplätze. Ungefähr je
der elfte Berufstätige in der Schweiz ist direkt oder indirekt im 
Tourismus beschäftigt; im Berggebiet liegt dieser Anteil sogar 
etwas höher, wenn man all die Zulieferbetriebe der Hotellerie, 
des Gastgewerbes mit berOcksichtigt 
Der iourismus ist in der Tat die sogenannte Leitindustrie für 
das Berggebiet Was nützt uns die ganze Regionalpolitik, was 
nützt uns das ganze Gerede von Deregulierung, von Revitali
sierung usw., wenn wir hier und jetzt gegen alle Logik den vor
läufig noch recht rezessionsfesten Tourismus in Zukunft 
schlechterstellen wollen als seine ausländische Konkurrenz? 
Wenn wir also seine Spiesse im harten Konkurrenzkampf 
stumpfen, wenn WirgemässAntrag der Kommissionsmehrheit 

. die Möglichkeit für einen Sondersatz ausschliessen? Die$ im 
· Gegensatz zu den·wicittigsteri europäischen Tourismusläh- · 
dem, die ja einen Sondersätz kennen, wie man im Amtlichen 
Bulletin des Nationalrates nachlesen kann. Wlr sind auf dem 
besten Weg, hier ein volkswirtschaftliches Eigengoal zu 
schlessen! 
4. Zur Flexibilität: Beim Minderheitsantrag Schallberger han
delt es sich um eine äusserst flexible Lösung, d. h., wir schaf
fen auf Verfassungsstufe keinen Sondersatz, sondern ledig
lich eine Kompetenznorm, die es ermöglicht, unsere Ausfüh
rungsgesetzgebung später an neue, sich stets verändernde 
Rahmenbedingungen anzupassen, und zwar unter ganz ge
nauen Voraussetzungen, nämlich dann, wenn es die Wettbe
werbsfähigkeit des Tourismus erfordert. 
Es wäre f!!eines Erachtens sowohl wettbewerbs- als auch ge
nerell Wirtschaftspolitisch kurzsichtig, wenn wir in diesem Be
reich diese Flexibilität, diese Anpassungsmöglichkeit ans eu
ropäische System, von vornherein verunmöglichen würden: 
Die Lösung ist also eurokompatibel, das möchte ich hier noch
mals festhalten. 
Ich bitte Sie deshalb, den ffexlblan, :zukunftgerichteten Minder
heitsantrag, der meines Erachtens auch die Akzeptanz der 
ganzen Vorlage in der Bevölkerung gewaltig erhöht, anzu
nehmen. 

M. Martin Jae<lues: Sans \l'Oulolr refaire la demonstratlon de 
l'auteur de l'amendemetit et sans reprendre l'ensemble des 
raisons exposees par MM Schallberger et Küchler, je vous in
vite a soutenlr cette proposition. 
En rappelant qu'un des arguments essentiels pour l'abandon 
de l'lcha en faveur de la TVA reside dans le fait qu'on decharge 
l'industrie des transactions de la taxe occulte, il faut bien ad
mettre qua le tourlsme est aussi, dans ses activites princlpa
les, une branche d'exportation. II apparatt, des lors, juste qu'il 
puisse aussi beneficier de cette decharge dans des propor
tions plus ou moins identiques, soit environ 2 pour cent 
La forrnulation de l'amendement, et c'est l'argument principal, 
est tres peu directive et permet de dire objectivement que l'on 
ne fait pas exception ä la regle generale. Elle introduit une 
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forme d'imposition modulee qui est fonction de l'intensite de 
l'exportation.-
L'argument regional evoque dans la discussion d'entree en 
matiere par M. Delalay doit aussi etre rappele. En effet, l'acti
vite touristique est principalement localisee dans des regions 
de montagne, donc des regions economiquement defavori
sees. Soutenir la proposition de la mlnorite s'in~crit des lors 
dans la droite ligne de la politique federale qui, systematique
ment, essaie de repartir geographiquement la richesse dans 
cepays. 
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habe, dass die Lösung, wie sie jetzt vorliegt und wie sie aus 
den Beratungen des Sttinderates hervorgegangen ist, an sich 
vertretbar ist , 
1. Wir haben einmal eine sachlich saubere Umschreibung. Es 
geht an sich um im Inland erbrachte Tourismusleistungen. Wir 
wissen also von der Sache her genau, welche Leistungen wir 
allenfalls mit einem Sondersatz belegen können. 
2 Der Sondersatz muss auf dem Wege der Gesetzgebung 
festgelegt werden. Wir haben also nicht einen Einbruch ins Sy
stem, indem wir für den Tourismus verfassungsmässig einen 
privilegierten Satz festlegen, sondern das muss auf dem Wege 

Frlck: Bisher zeichnete sich der Ständerat dadurch aus, dass der Gesetzgebung erfolgen, und damit hat der Gesetzgeber 
er ein sehr feines Sensorium für regionale Anliegen-für Anlie- natürlich spätere Entwicklungen in der Hand Man kann sich 
gen von Minderheiten - hatte und es immer verstand, dort dann i'mmer fragen: Soll man jetzt ändern, oder soll man es 
massvoll _einzugreifen, wo die Existenz einzelner Branchen · beim Normalsatz belassen? · 
und Regionen auf dem Spiel stand und wo es galt, Unausge- Warum diese Flexibilität für den Tourismus? Das ist für mich ei-
wogenheiten zugunsten der Betroffenen zu korrigieren. Das gentlich eine Frage des Vergleichs mit den übrigen europäi-
ist in der Tat mit diesem Minderheitsantrag möglich. Der Tou- sehen Ländern. Wenn wir Frankreich betrachten: Frankreich 
rismus braucht diese Möglichkeit, nicht nur aus Gründen der hat einen Normalsatz von 18,6 Prozent und für die Hotellerie 
«Waffengleichheit» gegenüber dem Ausland. Der Ausländer- einen Satz von 5,5 Prozent; Griechenland 18 und 8; Holland 
tourismus in der Schweiz hat in weiten Regionen eine Leitfunk- 18,5 und 6; Irland 21 und 1 0; Italien 19 und 9; 0esterreich 20 
tion. Nicht nur 7 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Touris- und 1 0; Spanien 13 und 6. Sie sehen also, dass in den wesent-
mus: Wann wir sehen, was weiter davon abhängt, was das liehen Tourismusländern Europas Spezialregelungen vorge-
Wohlergehen der Tourismusbranche in den weiteren Bran- sehen sind. WirsolltenunsdieMöglichkeitnichtverbauen,auf 
chen indizieren kann oder nicht, wird uns die Bedeutung des dem Wege der Gesetzgebung allenfalls auch für unsere Hotel-
Tourismus bewusst Der Tourismus ist darauf angewiesen, lerie Sonderbestimmungen vorzusehen. 
wenn er sich weiterentwickeln und seine Stellung auch in un- Sie machen jetzt vielleicht geltend, dass unsere Sätze, so wie 
serer rezessiven Zeit behaupten soll, dass er «waffengleich» sie in der Verfassung festgeschrieben werden, ohnehin sehr 
mit dem Ausland kämpfen kann. Bauen wir nicht Volkswirt- niedrig sind und dass wir damit im Grunde genommen in der 
schaftliche Nachteile auf, die wir ·mit anderen Staatsmitteln Schweiz noch relativ gut fahren. Aber hier müssen Sie eines 
wieder teuer bezahlen müssen! beachten: · Entscheidend für die Belastung der Hotellerie 
Ich bitte Sie um Zustimmung zur Minderheit durch die Mehrwertsteuer ist nicht die absolute Höhe des 

Mehrwertsteuersatzes, sondern die Differenz zwischen Son-
M. Delalay: Nul ne peut contester que le tourisme est tourne der- und Normalsatz. Es gilt für die Tourlsmusleistungen ein 
vers l'exportation. C'est une exportation de servlces, au meme bestimmter Sondersatz, die Vorleistungen vom anderen wer-
titre que d'autres entreprises en Suisse exportent des rnar- den aber mit dem Normalsatz belastet, und damit kann das als 
chandises ou des biens. D'ailleurs, le revenu, du fourisme Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. 
entre dans la balance des palements. Faut-il rappeler qua IEiS · · Wenn Sie jetzt zum Beispiel-einen Staat wie Oesterreich nef:t- , 
recettes du tourlsme representent 20 milliards de francs en rnen: die Hotellerie hat eine Belastung -wie ich Ihnen gesagt 
Suisse, en 1991, et 61 pour ,cent de ces 20 milliards de francs habe - von 1 O Prozent, aber weil insgesamt eine Mehrwert-
proviennent de l'etranger? Le tourisme occupe la troisieme steuer von 20 Prozent besteht, ist die Endbelastung der netto 
place des branches exportatrices de Suisse, apres les metaux abzuliefernden Mehrwertsteuer in 0esterreich 2, 1 Prozent In 
et machines et la chimie. Italien ist die Differenz noch ausgeprägter. Damit ist die End-
Je cornprends la majorite de la cornrnission qui nous dit ne belastung in diesem Bereich in Italien nur noch bei 1 ,67 Pro-
pas vouloir faire d'exceptions dans le systerne de la taxe ä la zent 
valeur ajoutee et quand elle affirme que rien de semblable 3. Ich glaube daher, wir sollten hier eine Flexibilität schaffen, 
n'existe ä l'etranger. Mais je veux tout de rneme souligner un um im Gesetz allenfalls europäischen Entwicklungen - im ln-
argurnent en faveur de la rninorite de la cornmlssion. Dans les teresse einer wichtigen schweizerischen Branche - folgen zu 
exportations de marchandises, le systerne de la TV A prevoit la können. 
detaxe systernatique; or, en ce qui concerne le tourisme, qui 
travaille ä plus de 60 pour cent pour le marche etranger, il n'y a 
pas de detaxe, sous pretexte qu'il s'agit de livraisons au detail 
pour des consomrnateurs prives. 
l,a solution proposee par la minorite de la comrnlssion permet 
d'une fa~n elegante de mettre le tourisrne un peu sur le 
merne pied que las autres entreprises exportatrices de biens. 
En particulier, elle evite d'inscrire dans la constitution une ,ex
ception qui serait dornmageable au systeme et au principe. 
Cette proposition tient compte de maniere tres moderee de 
l'intensite d'exportatlon qua represente le tourisrne, en lais
sant au Conseil federal la competence d'en tenir compte dans 
la lol d'application. II faut souligner cette souplesse figurant 
dans la proposition de la minorite de la commission, qui per~ 
mettra de s'adapter ä la situation et surtout d'appliquer un taux 
reduit lorsque celui de la TVA augmentera dans un avenir qui 
n'est pas tres lointain. 
Je soutiendrai donc la proposition de la minorite de la commis
sion et, par aille1,1rs, la decision du Conseil national, puisque 
cette dispos1.ion avait dejä ete decidee par la Chambre du 
peuple et qu'elle est simpfement deplacee ä un autre endroit 
du texte de notre arrete. · 

Gemperli: Ich habe relativ lange mit mir gerungen, ob ich die
sen Vorschlag unterstützen soll oder nicht Ich habe mich 
dann entschieden, ihn zu unterstützen, weil ich den Eindruck 

Jagmettl, Berichterstatter: Ich habe heute nicht immer nur 
dankbare Aufgaben. Zunächst musste ich Sie bei den Zeitun
gen daran erinnern, dass wir eine alle Branchen erlassende 
Mehrwertsteuer wünschen; jetzt muss ich das gleiche beim 
Tourismus sagen. Das Gegenteil zu vertreten wäre hier natür
lich sympathischer und einfacher. Aber wir dürfen nicht ver
gessen, dass durch den Uebergang zur Mehrwertsteuer eben 
der Aufwand erfasst werden soll Und wenn wir nun Bereiche 
von der Aufwandbesteuerung ausschliessen - Leistungen, 
die in _der Schweiz erbracht und beansprucht werden-, gehen 
wir einfach weg vorn Grundsystem 
Es sind regionale Aspekte aufgeführt worden, aber wir wissen 
natürlich alle, dass Tourismusleistungen auch in den grossen 
Zentren erbracht werden. Denken Sie etwa an die Bedeutung 
des Tourismus für Genf und auch für andere Städte; dann wird 
das klar. Der Ertrag aus dem Tourismus fällt dort im Verhältnis 
zu jenem aus anderen Erwerbszweigen vielleicht weniger ins 
Gewicht als im Berggebiet, in absoluten Zahlen hat er aber 
auch in den Zentren grosse Bedeutung. 
Ausländische Lösungen, Sie haben es soeben von Herrn 
Gemperli gehört, sehen zum J eil sehr viel höhere Ansätze vor. 
Wenn 0esterreich 10 Prozent auf dem Tourismus erhebt, 
dann sind das tatsächlich 1 O Prozent. die die Preise belasten. 
Ob dann die Differenz zu anderen Umsatzsteuern grösser 
oder kleiner ist, spielt meines Erachtens - im internationalen 
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Vergleich - für die Belastung des Tourismus keine entsch~i
dende Rolle. 
Das hat die Kommissionsmehrheit veranlasst, an der Grund
konzeption festzuhalten. Ich muss Ihnen namens der Kommis
sionsmehrheit empfehlen, diesem Minderheitsantrag nicht zu 
folgen. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzu
lehnen. Man kann natürlich sagen, Herr Schallberger, auch für 
den Finanzminister. wäre weniger manchmal mehr. Ich habe 
das schon oft gedacht bei der Landwirtschaft, beim Strassen
bau und in anderen Be,reichen; weniger wäre hier für den Fi
nanzminister tatsächlich mehr. 
Aber hier geht es letztlich um eine Frage der Rechtsglelchheit, 
Herr Küchler. Und es Ist für mich erstaunlich, dass Sie sagen, 
die Rechtsgleichheit verlange das. Ich habe heute schon eirr 
mal gesagt: Dc1s letzte Mal hat uns der Gewerbeverband vor
geworfen, wir würden die verschiedenen Branchen ungleich 
behandeln, weil dort für die Hotellerie ein Sondersatz vorgese
hen war; das war eine Rechtsungleichheit Und diesen Fehler 
sollte man nicht zweimal machen; man soll nicht zweimal das
selbe tun, besonders, wenn es falsch i$t 
Dieser Artikel ist natürlich so abgefasst, dass die Leute bei der 
nächsten Gelegenheit antreten und dem Bundesrat sagen: 
So, jetzt musst du mit dem Satz herunter! Die Erklärung, dass 
das 111.1r dann gelten sollte, wenn die Sätze erhöht werden, ist 
nicht stichhaltig, und zwar aus dem ganz einfachen Grund: 
Wenn Sie Sätze weiter erhöhen wollen bzw. vielleicht müssen, 
wird wieder eine Volksabstimmung durchgeführt werden müs
sen. Dann können Sie das noch lange einbringen; es hat Zeit, 
wenn Sie nicht auf dem jetzigen Satz schon Reduktionen wol
len Also hier ist Vorbeugen tatsächlich besser als nachher 
Heilen. 
Sie sollten diesen Minderheitsantrag ablehnen; Sie sollten 
keine Ausnahm~n dulden Mit diesem Antrag sollen jene 
Dienstleistungen ausgenommen werden, die «in erheblichem 
Ausmass durch Ausländer konsumiert werdeni>. Was glbt·E!S·. 
alles für Dienstleistungen, die «in erheblichem Ausmass durch 
Ausländer konsumiert werden»? Es gibt viele, nicht nur den 
Tourismus. Deshalb sollte man nicht falsche Eindrücke er
wecken. Auch die Tatsache, dass es jemandem vielleicht nicht 
besonders gutgeht, ist natürlich kein Grund. Denn in anderen 
Branchen kann es gelegentlich auch jemandem nicht gutge
hen. Dann müsste man ihm auch eine Reduktion gewähren. 
Das ist nicht möglich; das widerspricht völlig dem System -
ganz abgesehen davon, dass unsere Sätze Im Vergleich mit 
dem Ausland tief sind. Da brauchen Sie also keine Ausnah
men zu gewähren. Wenn einmal die Sätze erhöht werden, ist 
es Immer noch Zeit, Ihre Begehren wieder anzumelden. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art.9 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Prqpositlon de 1a commission . 
Adherer a la decision du Conseil national 

19Stimmen 
14Stirnmen 

Jagmetti, Berichterstatter: Artikel 9 betrifft einen Gegenstand, 
der im Bundesbeschluss B behandelt wird; aber wir wollen 
nicht in Perfektionismus machen Es handelt sich um die 
Uebergangsregelung für die Biersteuer. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. llbls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. llbls 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Jagmetti, Berichterstatter: Es handelt sich oei der hier zu tref
fenden Regelung um die sogenannte Nachwirkung. Das 
helsst: Bis das Ausführungsrecht in Kraft tritt, gelten die durch 
diese Bestimmungen ersetzten Verfassungsbestimmungen 
als Verfassungsgrundlage weiter. · 

Angenommen -Adopte 

Ziff.111 
Antrag der Kommission · 
Abs.1 
Dieser Beschluss untersteht ...• 
Abs.2 
Er tritt am .... in Kraft 

Ch. III 
Proposition de Ja commission 
Al.1 
Le present arrete .... 
Al.2 
II entre en vigueur le .... 

Jagmettl, Berichterstatter: Ein Wort noch zur Abänderung ge
genüber dem Entwurf des Bundesrates: Wir sind der Meinung, 
dass wir den Zeitpunkt des lnkrafttretens festsetzen sollten. Ei
gentlich sollte es der 1. Januar 1995 sein. Wir müssen das 
aber noch abklären. Eine VerfassunQsbestimmung tritt näm• 
lieh unmittelbar nach ihrer Annahme in Kr.aft Das wollten wir 
eigentlich nicht; wir wollten die bisherige Rnanzordnung ablö
sen. Deshalb diese Regelung. Sie werden das Datum für die 
Sc,hlussabstimmung erhalten. 

Angenommen-Adopte 

Gesamtabstimmung~ Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 29 Stimmen 

(Einstimmig~ .. 

A2. Bundesbeschluss über den Beitrag zur Sanierung der 
Bundesfinanzen 
A2.. Arrete federal concemant 1a contribution ä l'assainis-. 
sement des flnances fed.erales 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschl0$Sen 
L 'entree en matlere est decidee sans oppositlon 

Detattberatung-Discussion par artic/es 

Entwurf A2. (neu} 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Titel 
A2. Bundesbeschluss Ober den Beitrag zur Sanierung der 
Bundesfinanzen · 
Ingress 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft beschliesst: 
Ziff. I Einleitung 
Der Bundesbeschluss vom .... 1993 über die Ersetzung der 
Warenumsatz- durch die Mehrwertsteuer wird wie folgt geän
dert: 
M. 41ter Abs. 3 BV 
3 ..... Die Steuer beträgt höchstens 6,5 Prozent 
M. 8 Abs. 2 Bst. e Ziff. 1, 2 Ueß.BV 
1. 2,0 Prozent auf ... . 
2. 6,5 Prozent auf ... . 
(Diese Bestimmung ersetzt die entsprechende Bestimmung 
aus dem Bundesbeschluss A 1 über die Ersetzung der Waren
umsatz- durch die Mehrwertsteuer nur, wenn in der Volksab
stimmung sowohl dieser Bundesbeschluss als auch gleichzei
tig der Bundesbeschluss über die Ersetzung der Warenum
satz- durch die Mehrwertsteuer durch Volk und Stände ange
nommen werden.) 
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Art. 8 Abs. 2 Bst. h Ziff. 3 UeB-BV 
3. 2,0 Prozent 
Ziff. 1/ Abs. 1 

· Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und 
der Stände. 
Ziff.1/Abs.2 . 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom .... über die 
Ersetzung der Warenumsatz- durch die Mehrwertsteuer in 
Kraft. 

Minderheit I 
(Plattner) 
Ablehnung des Antrages der Mehrheit ( = Zustimmung zum 
Beschluss des Nationalrates gemäss Beschluss A) 

Minderheit 1/ 
(Frick, Büttiker, Cottier, Kündig, Schüle) 
Art. BAbs. 2Bst. eZiff. 1bis UeB-BV(neu) ; 
1 bis. 2,0 Prozent auf den Umsätzen aus Anzeigen in Zeitun
gen, Zeitschriften sowie in elektronischen Medien; 

Antrag Danioth 
Art. B Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 bis UeB-BV (neu) 
1 bis. 2,0 Prozent auf den Umsätzen aus Anzeigen in Zeitun
gen und Zeitschriften; 

Projet A2. (nouveau) 
Proposition de Ja commission 
Majorite · 
Tttre 
A2. Arrete federal concernant la contribution ä l'assalnisse
ment des finances federates 
Preambule 
L' Assemblee federale de ta Confederation suisse arrete: 
Ch. I introductlon 
L'arrete federal du .... 1993 concernant le remplacement de 
l'tmpöt sur te chiffre d'affaires par la taxe ä la valeur ajoutee ~ 
modifie comme il suit: 
Art. 41ter al. 3 cst. 
3 ..... L'impöt s'eleve au plus a 6,5 pour cent 
Art. B al. 2 let. e eh. 1, 2 disp. trans. cst. 
1. A2,0 pourcent ... . 
2 A 6,5 pour cent .... . . 
(Cette disposition remplace ta disposition correspondante de 
l'arrete A 1 concemant le remplacement de l'impöt sur le chif
fre d'affaires par la taxe a la valeur ajoutee si, en votation popu
laire, le peuple et les cantons acceptent simuitanement le pre
sent arrete et l'arrete federal concernant le remplacement de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires par la taxe ä la valeur ajoutee.) 
Art. 8 al. 2 /et. h eh. 3 disp. trans. cst. 
3. 2,0 pour cent.. .. 
Ch. llal. 1 
Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
Ch.1/al. 2 
II entre en vigyeur en meme temps que l'arrete federal du .... 
concemant le remplacement de l'impöt sur le chiffre d'affalres 
par ta taxe ä la valeur ajoutee. 

Minoritel 
(Plattner) 
Rejeter la proposition de la majorite ( = adherer a la decision 
du Conseil national concernant l'arrete A) 

Minoritel/ 
(Frick, Büttiker, Cottier, Kündig, Schüle) 
Art. B al. 2 /et. e eh. 1 bis disp. trans. cst. (nouveau) 
1 bis. A 2 pour cent sur les chiffres d'affaires se rapportant aux 
annonces dans les journaux, revues, ainsi que par les medias 
electroniques; 

Proposition Danioth 
Art. B al. 2 /et. c eh. 1 bis disp. trans. cst. (nouveau) 
1 bis. A 2 pour cent sur les chiffres d'affaires se rapportant aux 
annonces dans tes journaux et rev~es; 

7-S 

Finanzordnung. Ersatz 

Präsident: Der Antrag der Minderheit 1 (Plattner) entfällt 

Titel - TJtre 

Jagmetti, Berichterstatter: Wir sind uns bewusst, dass wir mit 
der Erklärung, dass wir einen Beitrag zur Sanierung der Bun
desfinanzen beschliessen, die Sanierung nicht beschlossen 
haben, dass das nur ein Beitrag ist und die Sanierung erstens 
das angekündigte Sparpaket voraussetzt und zweitens noch 
weitere gedankliche Arbeit erfordert Aber ein Beitrag wäre 
das. 

Bundesrat Stich: Ich wollte nur sagen: Mit dem Sparpaket al
lein können Sie die Bundesfinanzen nicht sanieren und diese 
6,5 Prozent reichen dazu auch nicht aus! Nur damit das ganz 
klar ist: damit Sie sich nicht jetzt vertrösten und glauben, wir 
würden dann mit Sparmassnahmen bis dahin und dorthin 
kommen. 
Welche Chancen man da hat, kann man sich ausrechnen! 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de Ja majorite 

Ingress; Ziff. I Einleitung; Art. 41ter Abs. 3 BV; Art. B Abs. 2 Bst. e 
Ziff. 1, 2, Bst h Ziff. 3 UeB-BV 
Preambule; eh./ introductlon; art. 41ter at 3 cst.; 
art. 8 al 2 (et. e eh. 1, 2, /et. h eh. 3 disp. trans. cst. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on Ja propositlon de Ja majorite 

Art. B Abs. 2 Bst. e Ziff. 1 bis Ueß-BV 
Art. 8 al. 2 let. e eh. 1 bis disp. trans. cst. 

Präsident: Die Minderheit II (Frick) hält an ihrem Antrag. fest 
. .Herr Danioth hat seinen ~rag_ zurückgezogen. 

Frlck, Sprecher der Minderheit II: Unser Antrag ist für den hö
heren Steuersatz auch allein für sich gerechtfertigt Sie haben 
ihn beim tieferen Steuersatz abgelehnt Ich meine, beim höhe
ren Steuersatz sei er sogar noch mehr gerechtfertigt Ange
sichts des knappen Ergebnisses dürfen wir noch einmal ab
stimmen 

Jagmettl, Berichterstatter: Sie gestatte.n mir den Hinweis, 
dass es nicht ganz logisch ist, bei einem Satz von 6,2 Prozent 
die Annoncen mit 6,2 Prozent zu besteuern und bei einem 
Satz von 6,5 Prozent nur mit 2 Prozent Es scheint mir logisch, 
dass wir den Satz in beiden Fällen gleich ansetzen, also ent-
weder voller Satz oder reduzierter Satz. · 
Nß.chdem wir uns für den vollen Satz entschieden haben, wäre 
die Logik, dass wir ihn auch beibehalten. · 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ziff.1/Abs. 1, 2-Ch. llal. 1, 2 
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

17Stimmen 
7Stimmen 

27Stimmen 
2Stimmen 

B. Bundesbeschluss über besondere Verbrauchssteuern 
B. Arrete federat sur tes impöts de consommation spe
ciaux 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L 'entree en matiere est decidee. sans opposition 
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Gesamtberatung- Traitement global 

Titel und Ingress, Zlff. 1-111 
Titre et preambule, eh. 1--111 

Jagmettl, Berichterstatter: Es geht darum, dass die bisheri
gen Treibstoffzölle in eine Mineralölsteuer, also gewissermas
sen in eine «Möst», umgewandelt werden und die Autozölle in 
eine Autosteuer. Die Erhebung an der Grenze soll durch die· 
Erhebung wie eine lnlandsteuer abgelöst werden. Das ergibt 
sich aus der Internationalen Zusammenarbeit Ich verzichte 
darauf, Ihnen die einzelnen Wortänderungen darzulegen. Es 
geht durchweg um dieses eine Anliegen 
An sich kennen wir die Mineralölsteuer als Möglichkeit heute 
schon in der Verfassung. Wir kennen aber auch die Treibstoff
zölle, und nun sollen beide in eine Mineralölsteuer übergeführt 
werden - mit einer Präzisierung in Artikel 41 ter und im übrigen 
nur mit Anpassungen. 
Bei den Autos sei noch bemerkt, dass der heutige Autozoll 
durch eine bundesrechtliche Autosteuer in der gleichen Grös
senordnung abgelöst werden soll, wobei die Steuer neu nach 
dem Wert bemessen werden soll. Das steht nicht ·in der Verfas
sung, ist aber so geplant 
Ich empfehle Ihnen also namens der einstimmigen Kommis
sion, der Ziffer I zuzustimmen 

Gesamtabstimmung-Vota sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 33Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhattung der 
Sozialversicherung 
C. Arrete federal prevoyant des mesures garantlssant le 
maintien de la securite soclafe 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Reymond) 
Nichteintreten 

Proposition de la commission 
Majorite 
Entrer en matiere 
Minorite 
(Reymond) 
Ne pas entrer en matiere 

M. Reymond, porte-parole de la minorite: Si nous nous oppo
sons ä l'entree en matiere, ce n'est pas parce que nous se
rions par principe opposes au finan~ment partial de l'AVS par 
l'ir.npötfederal indirect, la TVA 
Apres tout, la charge croissante necessaire aux rentes de no
tre population ägee ne pourra peut-etre pas toujours etre assu
ree par la seule population active. En faisant supporter une 
partie de l'AVS par les recettes de la TVA, on ferait payer l'en
semble des consommateurs, y compris les rentiers et les per
sonnes ägees dont certains ne sont pas depourvus de 
rnoyens financiers. 
En revanche, ce qui nous deplait dans l'arrete C qua nous 
examinons, G'est le fait d'affecter obligatolrement une partie 
bien precisee, un pour cent d'augmentation de la TVA, en fa
veur d'une depense deterrninee d'avance. Nous ne pouvons 
pas souscrire ä ce systeme de recette affectee, dont gouveme
ment et Parlament finissent toujours par se plaindre un jour, 
leur liberte d'action etant restreinte d'autant 
C'est aussi l'inopportunite de presenter ce quatrleme projet en 
meme temps que !es trois autres arretes sur le regime financier 
qui nous conduit ä nous y opposer. II va y avoir en effet des 
confusions dues au fait que nous soumettons trop d'objets en 
meme temps ä l'appreciation du souverain. Et celui-ci nous. 
paraitd'autant moins necessaire et urgentque la 10e revision 
de l'AVS est en cours de traitement au Parlament et que nous 

sommes loin d'en mesurer l'issue Pt les r::onsequences finan
ci$res. 
C'est donc vraiment antfoiper le resultat des votes sur l'AVS 
dans un an peut-etre, dans deux ans s'il y a referendum. C'est 
vraiment trop anticiper que de prevoir dejä la possibilite d'ac-· 
croitre de un pour cent le taux de l'imposition indirecte pour 
l'affecter obligatoirement 
Pour toutes ces raisons, nous vous recommandons de ne pas 
entrer en matiere. 

Jagmettl, Berichterstatter: Sie wissen, dass dieses 1 Prozent 
zur AHV-Finanzierung bei der letzten Mehrwertsteuervorlage 
einen Stein des Anstosses gebildet hat Demgemäss ist die 
Frage der AHV-Flnanzierung hier herausgelöst worden: Sie 
bildet Gegenstand eines separaten Bundesbeschlusses ,Yor
lage C), durch den die Bundesversammlung die verfassungs
mässige Ermächtigung erhalten soll, zur Finanzierung der 
AHV 1 Prozent mehr zu verlangen. Aber es geht nicht um ir
gendeine Finanzierung der AHV, sondern um die Finanzie
rung infolge der demographischen Entwicklung, nämlich 
dann, wenn die Finanzierung wegen des Altersaufbaues nicht 
mehr gewährleistet sein sollte. 
Vergessen Sie nicht: Wir finanzieren die AHV nach dem Umla
geverfahrenl Wenn also die Anzahl der Mitglieder der aktiven 
Generation relativ kleiner wird und die Mitglieder der nachakti
ven Generation zahlreicher werden, entsteht ein Ungleichge
wicht Es fragt sich, ob das Ungleichgewlcht beliebig lange mit 
Lohnprozenten der aktiven Generation aufgefangen werden 
kann oder ob es nicht auch über den Konsum finanziert werden 
muss. Letzteres soll diese Verfassungsbestimmung ermögli
chen. Auszuführen wäre diese Verfassungsbestimmung ohne
hin durch ein Bundesgesetz, das dann erstens einmal unserer 
Zustimmung bedürfte und zum zweiten dem fakultativen Refe
rendum unterläge. Es geht also nicht um «Steuern auf Vorrat», 
sondern es geht um eine Verfassungsbestimmung, die uns 
später einmal ermöglichen könnte, diesen Schritt zu tun. 

· Abstimmung.'... Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Gesamtberatung- Traitement global 

Titel und Ingress, Ziff. 1, II 
Titre et preambule, eh. 1, II 

Gesamtabstimmung-Vota sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

26Stimmen 
2Stimmen 

29Stimmen 
2Stimmen 

Präsident: Nun haben wir noch die redaktionellen Anträge 
von Herrn Schmid Carlo zu behandeln. 

Antrag Schmid carto 
Bundesbeschluss At 
Titel 
Bundesbeschluss über die Verlängerung der direkten Bun
dessteuer und die Ersetzung der Warenumsatz- durch die 
Mehrwertsteuer 
Ziff. l M. 41ter Abs. 3 BV 
3 .••.. 6,2 Prozent (Rest des Absatzes streichen) 
(Text der Fussnote streichen) 
Ziff.11 M. B Abs. 2 Bst e Ziff. 1 UeB-BV 
1. 1,9 Prozent.. .. 
(Text der Fussnote streichen) 
Ziff. II M. 8 Abs. 2 Bst. e Ziff. 2 UeB-BV 
2. 6,2 Prozent .... 
(Text der Fussnote streichen) 
Ziff. II M. 8 Abs. 2 Bst. h Ziff. 3 UeB-BV 
3. 1,9 Prozent .... 
(Text der Fussnote streichen) 

Bundesbeschluss A2 
Titel 
Bundesbeschluss über einen Mehrwertsteuerzuschlag zur 
Verbesserung des Bundeshaushalts 
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liff. /Art. 41terAbs. 1bis BV 
Zur Verbesserung des Bundeshaushalts erhebt der Bund ei
nen Zuschlag zur Umsatzsteuer gemäss Art. 41ter Abs. 1 
Bst a von höchstens 0,3 Prozent ' 
litt. II Art. Bbis UeB-BV 
Der Zuschlag zur Umsatzsteuer beträgt: 
a 0, 1 Prozent bei den Steuern nach Art. 8 Abs. 2 Bst e Zlff. 1 
UeB-BV; 
b. 0,3 Prozent bei den Steuern nach Art. 8 Abs. 2 Bst e Ziff. 2 
UeB-BV; 
c. 0, 1 Prozent bei den Steuern nach Art. 8 Abs. 2 Bst h Ziff. 3 
UeB-BV. ' . 
litt. III Abs. 2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom •.•. über die 
Verlängerung der direkten Bundessteuer und die Ersetzung 
der Warenumsatz- duch aie Mehrwertsteuer in Kraft. 

Bundesbeschluss C 
Ziff. lArt. 41terAbs. 3bis 
Ist wegen der Entwicklung ..•. 
.... um höchstens einen Prozentpunkt angehoben werden. 
Ziff.llAbs.2 
Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom .... über die 
Verlängerung der dire~en Bundessteuer und die Ersetzung 
der Warenumsatz- durch die Mehrwertsteuer in Kraft. 

Proposition Schmid CaHo 
Arrete tederaJ A 1 
Tltre 
Arrete federal sur la prorogation de l'impöt federal direct et le 
remplacement de l'lcha par la TVA 
Ch. I art. 41ter al. 3 cst. 
3 ..... au plus ä 6,2·pour cent (Biffer le reste de l'alinea) 
(Biffer le texte de la note) 
Ch. II art. 8 al. 2 let e eh. 1 disp. trans. cst. 
1. 1,9 pour·cent .... 
(Biffer le texte de la note) 
Ch. II art. 8 al. 2 let. e eh. 2 disp. trans. cst. 
2 6,2 pour cent .... 
(Biffer le texte de la note). 
Ch. II art. 8 al. 2 let. h eh. 3 disp. trans. cst. 
3. 1,9 pour cent ... : 
(Biffer le texte de la note) 

Arrete tederat A2 
Titre 
Arrete federal sur un supplement fiscal destine a ameliorer 
l'etat des finances federales 
Ch./ art. 41teral. 1bls cst. 
Afin d'ameliorer l'etat des finances federales, la Confederation 
preleve un supplementä l'lcha de 0,3 pour cent, au maximum, 
conformement ä l'article 41ter alinea premier lettre a 
Ch. II art. Bbis disp. trans. cst. 
Le supplement ä l'lcha est de 
a o, 1 pour cent pour les impöts selon l'art 8 al. 2 let e eh. 1 
disp. trans. cst; 
b. 0,3 pour cent pour les impöts selon l'art 8 al. 2 let e eh. 2 
disp. trans. cst; 

· c. 0, 1 pour cent pour les impöts selon l'art 8 al. 2 let h eh. 3 
disp. trans. cst; 
Ch. lila/. 2 
II entre en vigueur en meme temps que l'arrete federal du .... 
sur la prorogation de l'impötfederal direct et le remplacement 
de l'lcha par la TVA 

Arrete federst C 
Ch. I art. 41 ter al. 3bis 
Pour garantir .... 
.... d'un point au plus par voie d'arrete federal soumis au refe
rendum. 
Ch. llal. 2 
II entre en vig..ieur en meme temps que l'arrete federal du .... 
sur la prorogation de l'impöt federal direct et le remplacement 
de l'lcha par la TVA ' 

Finanzordnung. Ersatz 

Schmid Carlo: Es ist heute mehrmals gesagt worden, dass 
diese Vorlage nur dann eine Chance vur de,n Volk hat, wenn 
die Fragestellung möglichst klar ist Ich meine, wir sollten an
gesichts der Bedeutung dieser Vorlage wirklich alles tun, da
mit mindestens der Systemwechsel und wenn möglich auch 
die Satzerhöhung durchkommen. Dieses Erfordernis der kla-' 
ren Fragestellung erfüllen die vier Vorlagen, die wir heute bera
ten haben, nach meiner Auffassung nur in unzureichendem 
Mass. 
Abgesehen davon, dass zum Beispiel der Bundesbe
schluss B von den anderen drei Bundesbeschlüssen (A 1, A2 
und C) unabhängig ist und mit ihnen eigentlich in keinem be
senderen inneren Verhältnis steht, ist das Verhältnis zwischen 
den Bundesbeschlüssen A 1, A2 und C so, wie sie jetzt konzi
piert sind, ausserordentlich kompliziert A2 ändert, wenn er an
genommen wird, A 1 (sofern dieser vorher angenommen wor
den ist); C modifiziert dann A 1 oder den durch A2 modifizierten 
A 1 (wenn auch C angenommen worden ist). , 
. In der gleichen Abstimmung sollen also Volk und Stände über 
eine Verfassungsrevision befinden und diese revidierte Verfas
sungsbestimmung im gleichen Zuge noch zweimal abändern . 
Man mutet also dem Stimmbürger zu, dass er im gleichen 
Abstimmungsverfahren mehrmals einen Grundbundesbe
schluss abändert Was er also mit A 1 angenommen hat, soll er 
dann mit A2 gerade nochmals abändern. Das ist im Abstim
mungskampf ausserordentlich schwer zu verkaufen. Sie wer
den die grösste Mühe haben, das in den Sälen und Versamm
lungen zu erklären. Und Sie setzen sich auch der Gefahr aus, 
dass man diese Abstimmungskaskade gar lächerlich macht, 
wenn einer auf die Idee kommt zu sagen, wenn man A2 zu
stimme, gelte für A 1, dem man auch zugestimmt habe: «Mei
ster, ich biri mit der Arbeit fertig; kann ich sie gleich flicken?» 
Mir fällt es also bei dem vorgeschlagenen Vorgehen.nicht sehr 
leicht, mir vorzustellen, wie ich in diesem Abstimmungskampf 
operieren soll. Mit meinen Anträgen geht es mir darum, hier 
klare Fragestellungen zu schaffen. Es sind deren drei: 

. ._1 •. A1 stellt in meiner FassunQ, wie_ übrigens auch in der_l;lr• 
sprünglichen Fassung, die Frage nach dem Systeinwechsel: 
Wollt Ihr beim unveränderten Satz von 6,2 Prozent den Um
stieg von der Warenumsatzsteuer auf die Mehrwertsteuer? Da 
kann man ja oder nein sagen, und man muss nicht noch auf 
Fussnoten und Fussnotentexte schauen, die verwirren. Wird 
A 1 abgelehnt, treten auch A2 und C nicht in Kraft. Wird A 1 an-

r- genommen, dann ist offen, ob A2 angenommen wird. 
2 A2 stellt getrennt davon die Frage, ob man - Herr Bundesrat 
Stich, ich versteige mich nicht zum Begriff «Sanierung der 
Bundesfinanzen», sondern bleibe realistischer-zur Verbesse
rung des Finanzhaushaltes des Bundes einen Satzzuschlag 
von höchstens 0,3 Prozent annehmen will. Wenn ja,, dann 
ist aufgrund von 6,2 ein Zuschlag von 0,3 Prozentpunkten 

· beschlossen, und wenn A2 abgelehnt wird, bleibt es eben 
bei6,2. 
3. C stellt wiederum unabhängig. davon die Frage nach der 
Kompetenz zur Satzerhöhung für die Erhaltung der Sozialver
sicherung. Dies setzt voraus, dass A 1 angenommen worden 
ist Der technische Trick besteht darin, dass bei A2 und C nicht 
Bundesbeschluss A1 nochmals revidiert wird, sondern direkt 
jeweils :zusätzliche Bestimmungen zur Bundesverfasssung 
vorgeschlagen werden, bei denen man ja oder nein sagen 
kann. 
Mir scheint, dass diese Fragestellung damit bedeutend klarer 
ist; materiell ändert sich nichts. · 
Noch zu den einzelnen Beschlüssen: Bei A 1 werden die Fuss
noten und deren Texte gestrichen, bei A2 wi~d das Konzept 
geändert A2 ändert nicht A 1, sondern direkt die Bundesver
fassung, indem ein Satzzuschlag von 0,3 Prozentpunkten auf
genommen wird, und in den Uebergangsbestimmungen wird 
der Zuschlag ausgeführt. 
EbeAfalls bei Bundesbeschluss C wird direkt eine Verfas
sungsrevision vorgeschlagen und nicht eine nochmalige Revi
sion des gegebenenfalls schon vorher revidierten Bundesbe
schlusses A 1. 
Insgesamt kommen wir mit diesen-neuen Vorschlägen beim 
Volk besser an. Die Fragestellung ist für das Volk klarer, der 
Vorwurf, die Vorlage sei unübersichtlich. kann nicht mehr ge-

• 
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macht werden, weil alle drei Fragen schön separat mit ja oder 
nein - ohne Fussnoten, Rück• und VoNerweisungen - beant
wortet werden können. 
Ich stelle Ihnen daher den Antrag, meine Anträge zu geneh
migen 

Jagmetti, Berichterstatter: Ich hatte zwar Gelegenheit, mit 
Herrn Schmid Carlo die Angelegenheit zu besprechen, aber 
wir konnten die Frage nicht in der Kommission erörtern; des
halb kann ich Ihnen keinen Kommissionsantrag stellen 
In der Sache folgt Herr Schmid mit seinen Anträgen auch den 
Wünschen der Komm~sion, denn es geht ja nicht darum, 
dass wir den Bürgern eine Alternative präsentieren Was die 
Kommission beabsichtigt hat und was Sie beschlossen ha
ben, ist, dem Bürger zum einen einen Text zu präsentieren mit 
einem Grunderlass, wenn man es so nennen wiU, und zum an-
deren zwei Bundesbeschlüsse (der eine über die Satzerhö
hung, der andere über die AHV-Fina01:ierung), die diesen 
Gwnderlass abändern: Es finden so hinsichtlich des Setzes 
der Mehrwertsteuer faktisch zwei Verfassungsänderungen 
gleichzeitig statt · 
Herr Schmid Carlo hat das anders formuliert Seine Formulie
rung ist vor allem wegen des Wegfalls der Fussnoten einfa
cher. Sie hat meines Erachtens noch den kleinen Nachteil, 
dass der Satz 2,0 Prozent und 6,5 Prozent dann nirgends er
scheint Diesen Punkt müsste man vielleicht noch prüfen. Es 
erscheinen 6,2 Prozent und in der Aenderung heisst es plus 
0,3 Prozent bzw. 1,9 Prozent und in der Abänderung plus 
o, 1 Prozent Aber vielleicht finden wir noch einen Weg, auch 
das Ergebnis der Addition anzugeben, damit der Bürger die 
Gesamtsumme sieht Das müssen wir noch detaillierter abklären. Aber über den Grundsatz könnten wir entscheiden. 
Ich darf Sie im übrigen darauf hinweisen, dass unter der Lei
tung von Herrn Danioth heute, um 14.00 Uhr, eine Sitzung der 
Redaktionskommlssion stattfindet, die sich mit der Vorlage 
noch auseinandersetzen wird 

Bundesrat Stich: Ich habe zu diesem Doppelsystem nichts zu 
sagen-ausser, dass es schlecht ist! 

Präsident: Ich möchte Ihnen beliebt machen, über das An
tragspaket von Herrn Schmid Carlo als Gesamtes abzustim
men Wenn es angenommen wird, würden die Texte entspre
chend umgeschrieben. Materiell schlägt Herr Schmid ja keine 
Aenderung vor. 

M. Coutau: Je suis d'accord devoteren bloc sur ces proposi
tions de M. Schmid Carlo, a l'exception de l'arrete C que nous 
avons conteste. Par consequent, il faudrait que l'on vote sepa
rement sur cet arrete. 

Bundesbeschlüsse A 1, A2-Arretes tederauxA 1, A2 

Abstimmung- Vote 
Für die Anträge Schmid Carlo 
Dagegen 

Bundesbeschluss c -Arrete tederal c 
Abstimmung-Vota 
Für den Antrag Schmid Carlo 
Dagegen 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

Schluss der Sitzung um 13.20 Uhr 
La seance est /evee a 13 h 20 

27Stimmen 
1Stimme 

26Stimmen 
2Stimmen 

e: 2juin 1993 
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Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 314 hlervor-Volr page 314 cl-<ievant 
Beschluss des Nationalrates vom 16. Juni 1993 
Decision du Conseil national du 16 juin 1993 

Beschluss A 1-Arrete A1 

Titel, Zlff. 1 Art. 41ter Abs. 3, Zlff. II Art. 8 Abs. 3, 4, 
Zlff. III Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Momiroli . 
. Ziff. llM.-BA/JS .. 4 . 

Festhalten 

Tltre, eh. l art. 41ter al. 3, eh. II art. 8 al. 3, 4, eh. III al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Momiroli 
Ch. II art. 8 al. 4 
Maintenir 

Beschluss A2-Arrete A2 

Titel, Zlff. III Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre, eh. III al. 2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Beschlüsse B, C-Arretes B, C 

Titel 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Titre 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du. Conseil national 

Jagmetti, Berichterstatter: Der Nationalrat hat die Differenzen 
gestern behandelt und seine Beratungen ungefähr um 
13.00 Uhr abgeschlossen. Nachher hat Ihre Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben getagt So kann ich Ihnen im Namen 
der einstimmigen Kommission die Anträge stellen, die durch
weg auf Zustimmung zum Nationalrat lauten. 

Finanzordnung. Ersatz 

Das beginnt bei Bundesbeschluss A 1. Der Nationalrat hat den 
Titel vereinfacht Wir empfehlen Ihnen Zustimmung. In Arti
kel 41ter Absatz 3 8\/ hat der Nationalrat die 5-Prozent-Klau
sel, die ursprünglich in Artikel 8 der Uebergangsbestimmun
gen BV war, verankert, ohne dass in Artikel 41ter eine Zweck
bestimmung festgelegt würde. Damit kommt zum Ausdruck, 
Qass. qi~. 5-Prozent-Kjaµ~! fü.r di_e ~anze Zeit _der [?~uer _d~r 
Finanzordnung, also bis zum Jahre 2006, gelten soll Die Spe
zifikation kommt dann später in Artikel 8 der Uebergangsbe
stimmungen. Aber den Grundsatzentscheid hat der National
rat nach vorn genommen. Ihre Kommission beantragt Ihnen, 
dem zuzustimmen. 
Bei Artikel 8 der Uebergangsbestimmungen BV (Sie finden · 
das auf Seite 7 der Fahne) kommt dann in Absatz 4 - ich 
nehme diesen Absatz v,orweg-dle nähere Umschreibung. Sie 
sehen daraus, dass während der zwölfjährigen Geltungs
dauer, für welche wir die Finanzordnung jetzt bEisc'hliessen, in 
den ersten fünf Jahren eine Zweckbestimmung für die Kran
kenversicherung vorhanden wäre. Es kann sich. ~abei l']icht 

· um Leistungen handeln, die nach dem Giesskannenprinzip 
ausgerichtet werden, und damit nicht um eine Subvention der 
Krankenkassen nach dem geltenden KrankenversictTe_rungs
gesetz, sondern es müssen Leistungen - wie sich aus Arti
kel 41ter Absatz 3 ergibt - für besondere Massnahmen «zur 
Entlastung unterer Einkommensschichten» sein. 
Das bedingt also, dass die Leistungen nach Massgabe des 
heutigen Bundesbeschlusses bzw. nach einem neuen Kran
kenversicherungsgesetz an die unteren Einkommensschich
ten ausgeteilt werden und nicht einfach global in die Kranken
kassen fliessen. Das wollte ich bei dieser Gelegenheit noch 
zum Ausdruck bringen. 
Nach den fünf Jahren würden die eidgenössischen Räte in ei
nem Bundesbeschluss neu bestimmen, welche Zweckbestim
mung diese Leistungen hätten. Wir hätten also hier keine Dele
gation an den Bundesrat, sondern es wäre Aufgabe des Parla
mentes, diese Zweckbestimmung neu zu formulieren. Sie se
hen damit das System: dauernde Bindung der 5 Prozent, Zu
weisung für die ersten fünf Jahre an die Krar-ikenversicherung 
für die 1Jnteren Einkotnmensschichten und dann io der nach-

. folgenden Zeit Neudefinition'durch ·das Pa.riämenfbas ist das 
Konzept des Nationalrates. 
Die Kommission beantragt Ihnen, diesem Konzept zuzu
stimmen. 
Erlauben Sie mir nun noch, auf Artikel 8 Absatz 3 der Ueber
gangsbestimmungen BV zurückzukommen. Wir hatten von 
der ersten Fassung gemäss Beschluss des Nationalrates den 
zweiten Satz gestrichen. Der zweite Satz dieses Absatzes 3 
hätte es erlaubt, die Taxe occulte während einer Uebergangs
phase allmählich abzubauen. Wir waren der Meinung, dass 
dieser Abbau vollständig erfolgen sollte, haben uns aber über
zeugen lassen, dass sich eine abgestufte Ordnung aufdrän
gen könnte. Der Nationalr~t hat die Bestimmung so gefasst, 
dass der Vorsteuerabzug für Anlagegüter nicht nur einge
schränkt, sondern auch zeitlich vorverlegt werden könnte. 
Herr Bundesrat Stich hat gestern in der Kommissionssitzung 
klar zum Ausdruck gebracht, dass das nicht eine Massnahme 
ist, die später irgendwann ad hoc getroffen, sondern dass sie 
im Rahmen ',des Ausführungsrechts zur Finanzordnung vor
weg entschieden wird, so dass wir hier also einen ordentlichen 
Entscheidungsablauf haben. Im Hinblick darauf, dass diese 
Frage dann im Ausführungsrecht generell geregelt wird und 
nicht eine Ad-hoc-Regelung erfahren wird, kann die Kommis
sion der vom Nationalrat beschlossenen Fassung zustimmen. 
Wir würden Ihnen also beantragen, auch bei Artikel 8 Absatz 3 

' der Uebergangsbestimmungen BV dem Nationalrat zu folgen: 
Schliesslich hatten wir unter Ziffer III in der lnkrafttretensbe
stimmung (Abs. 2) im Gegensatz zum Nationalrat vorgese
hen, dass ein Datum für das Inkrafttreten festgelegt wird. Die 
heutige Finanzordnung läuft am 31. Dezember 1994 ab. Da 
stellte sich die Frage, ob wir die lnkrafttretensbestimmung 
noch festlegen müssen, d. h., wie wir das machen sollen. Wir 
waren etwas geteilter Meinung, und ich habe gestern in der 
Kommission gesagt, ich werde Ihnen meine Ueberlegungen 
zu dieser seinerzeitigen Bestimmung ersparen, worauf Herr 
Bundesrat Stich gesagt hat, dann werde er uns seine Berner-
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kungen, in denen er eine gegenteilige Auffassung verträte, 
auch ersparen. · 
Wir beantragen Ihnen, dem Nationalrat ;zu folgen und auf eine 
lnkrafttretensbeßtimmung :zu.verzichten. . 
Beii'n Sundesbeßchluss AZflat der NatlOnalrat den Trtet geän
delt Wir ~r,tragen, lhm :zu folgen. Es i$t eine knappere Fas
sung. 
Ebenfalls geändert hat der Nationalrat In Ziffer III Absatz 2 die• 
ses !3undesbesehlusses KJ. die lnkrafttretensbestimmung. 
Auch hier beantragen wir Zustimmung. . 
Schliesslich ist beim Bundesbeschluss B vom Nationalrat der 
Titel Im Schlusseffekt beibehalten worden, so dass wir Ihn 
auch übernehmen können. 

'. Das gleiche ist beim Bundesbeschluss C geschehen, wo der 
Nationalrat zunächst eine Kürzung des Titels \'Ofnehmen 
wollte, lhn dann aber so belassen hat 
Wenn Ihnen die Kommission für Wirtschaft und Abgaben :Zu
stimmung wm Nationalrat beantragt, dann möchte ich im Er
gebnis doch festhalten: Der Bundesrat hat uns eine ander1:t 
Lösung vorgeschlagen, nämlich einen Ausbau der heut19en 
Warenumsatzsteuer mit Ausdehnung auf gewisse Oienstlfgj. 
stungen. Der Nationalrat hat den Ueberg,ng zur Met11wert
steuer beschlossen. Wtr haben die Umgestaltung der Ent
scheidungsabläufe vorgenommen. Der Nafionalrat ist uns ge-

E 17 juin 1993 

meines Erachtens auch jetzt noch ungenügend umschrieben 
wird. Die Zweckbindung von Mitteln würde kornllkterweise 
auch eine Sonderrechnung bedingen. Nur FO lässt sich eine 
klare ZUwelsung dieser Mitre,l vomel:lmen, nur so be!ltünde 
Gewähr, das3 de!VerfasßOngsa.uttrag.ln seir.terga'nz-@fl·Konse.
quenz tatsä.ehlich eingehalten wird, Man kann al;>er, weinn 
man einfach das Faktische in Betracht zieht, aufgrul'ld der jetzt. 
geschaffenen Vebergang$bestimmung (Art 8 Abs. 4) zu 
Artikel 41ter Absatz 3 BV doch im gesamten ja sagen, wenn 
auch-vielleicht-mit einem gewissen Sedauern. . . 
Wir gehen jetzt hin und stftllen Mittel für eine Aufgabe :zur Verfü• 
gung, diß Prämlenverbilligung, die eigentlich in beiden Räten· 
unbestritten Ist Der Ständerat hat dieser Prämienverbilligung 
bereits zugestimmt Insofern wird nicht etwBß-Neoosgeschaf. 
fen, ui:ict in dem Sinn kann man sagen; Wir beschliessen nicht$ 
Neues, sondern wir bestätigen berelts Beschlossenes. 
Ich kann In diesem Sinne der Vortage, wie sie 'heute-vorliegt; 
:zustimmen. Es gilt jetzt, alle Kräfte einzusetzen, um der neuen 
Finanz.ordnung zum Ourchbruch zu verhelfen; clas lst.(;[as .. Erit- · 
scheidende. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind 
wichtige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft,. und es liegt 
c!,n uns allen, In dieser Richtung In der Schwel:z jetzt aucti gün
stige Voraussetzungen zu schaffen 

folgt und hat noch einige Aenderungen vorgenommen. Wenn Huber: Ich betrachte es als meine Aufgabe als Präsident der 
. wir Ihnen Zustimmung zum Nationalrat beantragen, geschieht Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGI<), 
das nicht aus Zeitnot, sondern weil wir die Gesamt1öS!Jng nun eine kurze Erklärung Ober die jetzige Normierung abzugeben, 
für tauglich halten. · und 'ZWar, da.mit bei einem Rückgriff auf die Materialien keine 
Hervorheben möchte ich noch, dass Ihnen dieser Antrag von Missverständnisse entstehen. 
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben einstlmtnlg vor- Ich danke zuerst, dass man sich zu dieser Art der Verwendung 
gelegt wird Mit anderen Worten: Ich glaube, dass trotz der (vgl. Art 8 Abs. 4 der Uebergang~tlmrmmgerl BV) dureh-
Schwierlgkeiten, die sich auf dem Weg zur,neuen Flnanzord- gerungen hat Ich bin überzeugt, dass das richtig ist Ich bin 
nung gezeigt haben, am Schluss eine gnmdsätzllche Ueber• auch der Meinung, da8$(fle Bemerku.rJg, die vom Präsidenten 
einstimmung der Standpunkte· vorhanden Ist; vlellelcht nicht gemaeht wurde, dass nicht Ober die Gie$skanne, sondern 
zur Begeisterung von allen Das wissen wir. ~ eine oder an-- über das neue Subventil>n.lerun96System verteUt wird, zutref-
dere hat Abstriche an seinen Vorstellungen machen müssen. fend im. · . 
Aber was liler vorliegt,· uegt Jetzt nicht urttet deni'Otuck de::J" · -- Nun muss man sehen, dass wir uns In diesem·~~ 
Geschehens vor, sondern aus der Ueoorzeugung der Kom- V()fl) einzelnen Objekt, das subventioniert wird, los.gelöst ha
mission für Wirtschaft und Abgaben, dieser Lösung sei z.uzu. ben. Es werden bel$pielsweise weder generell die Mutter-
stimmen. schaft noch die Behandlung von Tuberkulose unterstützt, son

G~perfl: Wenn man heute eine Schlusswürdigung des Seil
ziehens um dle Finanzreform vornimmt. kann man 7:Nar-wie 
der Präsident das vorhin gesagt hat - keine ungeteilte Freude 
empfinden, aber die Unzufriedenheit hält sich In Gfefl%ert. 
Es ist gelungen, die Fragen des Systemwechsels und der Er
höhung des Satzes mlt Bezug auf die Mehiwertsteuer zu tren
nen. Meines Erachtens wird damit die Charwe, den System• 
weohsel beim Volk durchzubringl!m, eindeutig erhöht 
Dieser Schritt ist beim objektiven Abwägen des Sactwerhaltes 
der wichtigste. Gelingt es uns, die Umstallung von der Waren. 
umsatzsteuer auf die Mehrwertsteuer vorzunehmen, dann ha• 
ben wir e.inen gewichtigen Schritt getan. Anderenfalls sind wlr 
finanzpolitisch in einer Sackgasse. Wir wären weiterhin an ei
nem System festgebunden, das nicht mehr.entwicklungsfähig 
ist und das auch keine Mehreinnahmen zulässt. 
Meines Erachtens ist es aueh nicht unmöglich, dass das Volk 
der Satzerhöhung zustimmt Optimismus ist durchaus .gebo
ten, wenn man sich an die Abstimmung über dleTreibsto~oll
erhöhung erinnert Voraussetzung ist aber meines Erachtens. 
dass wir ein klares Konzeptentwickeln, und hierfür bleibt noch 
Zelt. vor allem im Zusammenhang mit dem Budget, nachdem 
die Abstimmung im November 1993 stattfinden soll. Es ist ent
scheidend, dass wir den Sanlen.ingsbedarf unt(ilr Einbezug 
der konjunkturellen und strukturellen Komponente festlegen. 
Es ist wichtig, dass ·wir das Einsparungspotential umschrei
ben, und schliessllch müssen wir auch festlegen, welche 
zusätzlichen Einnahmen notwendig sind und wo wir sie be
schaffen, 
Es ble!bt noch die Frage des sog.enannten sozialen Aus
gleichs, E.s ist bedauerlich, dass die Probleme bezüglich der 
Umv.erteilungswirkuog der Mehrwertsteuer nicht besser und 
genauer studiert werden konnten. Man macht damit eine Un,
bekant1te zum Massstab handfester Ausgaben. Zudem wer
den zweckgebundene Mittel geschaffen. deren V.e,rwendung· 

dern .es i.st eine SubJektsubventionien.mg. Wenn die Prämien 
einen bestimmten Satz.des Einkommens eines Haushaltes er. 
reicht haben, muss das Mehr, alßo der Betrag, der diesen Satz 
überschreitet, von den Kantonen subventioniert, vom Bund 
bezahlt werden. Nach mel!1em Verstiindnls erfolgt nach der 
Formulierung, wie wir sie in Artikel _8 Absatz 4 der Ueber
gangsbestimmungen BV haben, nlcht eine zusätzliche Dop• 
pelsubventlonierung unten, sondern eine nahtlose 8nfügung 
in dieses neue Kon;zept, das der Rat in erster Lesung t,e.. 
schlossen hat 
Es geht nur um diese Feststellung. Sonst bekommen wir ein 
legislatorisches Durcheinander und eine verfassungsmäSSige 
Anordnung, die wir unter Umständen nicht auffangen können. 

Plattner: Wir haben nun den VOT$Chlag zum Ersatz der laufen• 
den Flnanzordnung; wir haben uns ;i:usammengerauft 
Ich möchte meinerseits dafür danken, dass der Nationalrat 
und Siß in der Kommlssion für Wirtschaft und Abgaben r,t,/AK) 
auf die Kompromissvorschläge bezüglich der sozialen Abfe
derung eingetreten sind. Das hat es mir und anderen leichter 
gemacht, am Schluss zuw.stimmen, 
Ich möchte aber noch auf folgendes hinweisen.: Sne Finanz• 
ordnung hat die Aufgabe, die Bedürfnisse des Staates auf der 
Einnahmenseite abzudecken. Das tut diese Finanzordnung 
so nicht Wir haben politischen Bedürfnissen - dem S~em
wechsel -den Vorrang gegeben und darob zwangsweise die 
wirklichen Bedürfnisse des Staates und seiner Kasse vernach
lässigt Es muss Ihnen allen klar sein, dass di8$8S Problem da• 
mit nicht gelöst worden ist .und der Lösung weiterhin harrt Ich 
denke, der Finanzminister wird dasselbe auch noch sagen. 
Angesichts der desolaten t1nd katastrophalen Aussichten für 
die Staatsfinanz:en ist das Risiko, mit dieser Finanzordnung -
auch wenn sie durchkommt - in ihrer wesentlichen Aufgabe 
Schiffbruch zu erleiden, nicht aus dem Weg geräumt Ich bitte 
Sie daher. Jhren guten Willen, den Sie so oft bekundet haben. 
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unter Beweis zu stelle,, unC:: sich. f;)r den höheren Steuerfuss 
einzusetzen. Ich stimme dieser Vorlage zu, im Vertrauen auf 
Ihren guten Willen, auf Ihre Ehrlichkeit und politische Redlich
keit Ich hoffe wirklich, nicht enttäuscht zu werden µnd nicht 
·feststellen zu müssen, dass zwar gesamts<$lweizß!'.isch J®a
rolerf herausgegeben, diese aber .von kantonalen bürgerli
chen Parteisektionen unterlaufen werden oder dass allenfalls 
die politischen Parteien ein Ja empfehlen, welches dann von 
Wirtschafts- und Gewerbeverbänden unterlaufen wird. 
Es muss unser Ziel sein und bleiben - ich erinnere Sie jetzt 
daran und werde Sie auch später dara11 erinnern-, die Staa~
finanzen zu sanieren. Der erste Schritt dazu ist es, die Mehr
wertsteuer mit einem Satz von 6,5 Prozent durchzubringen. 

M Cottier: Pour ma part, j'estime comme positifs le resultat 
des debats et le resultat final du projet de TVA. Ce qui me re
jouit, c'est que la commission, a l'unanimite, vous propose 
d'eliminer les dernieres divergences. J'apprecie particuliere
ment l'attitude de M. Plattner qul soutient aujourd'hui 11otre 
projet 
Comme on l'a dit, il s'agit de reussir dans cette entreprise, 
etant donne qu'il n'y a pas d'autre alternative a la TVA. En effet, 
les activites de fabrication sont en regression, et le produit de 
l'lcha pour l'annee en cours - Monsieur le Conseiller federal, 
vous vous en etes plaint- est deja en recul pour 1993. En re
vanche, les services non soumis a l'lchasont en augmentation 

· continue. Or, nous sommes obliges d'instaurer la TVA. Elle est 
indispensable a notre pays. 
Si nous voulons reussir dans cette entreprise, les partis, sur
tout ceux qui assument des responsabilites ä l'echelon gou
vernemental, devront constituer une plate-forme commune et 
'unie. Et la, nous devons pouvoir compter sur l'ensemble de 
ces partis. 
Cependant, cela ne suffira pas; le Conseil federal doit aussi as
sumer sa part lors de la campagne. S'il ne s'engagealt pas, II 
aurait sans aucun doute ä porter une lourde responsabilite, 
car le·rejet serait catastrophique pour l'etat des finances publi- . 
ques. Seule une, unite sur tous les fronts peut assurer, cette 
fois-ci, le succes de la TVA. · 
Je vous invite donc ä vous rallier au projet presente par la com
mission. 

On. Mornlroll: Articofo 8 capoverso 4: leri avevo deciso di non 
piu parlare e non piu prendere la parola per questa sessione, 
ma di fronte a questa decisione del Conslglio Nazioriale non 
posso stare zitto. 
Vor zwei Tagen habe ich hier in diesem Rat gesagt «Gesund
heitskosten, ein gern debattiertes Thema Wenn man von Ko
stenexplosion und Gesundheitswesen spricht, dann kargt 
man nicht mit Bekämpfungsrezepten aller Art •.•. » 

Und da haben wir so ein Rezept, aber ein absolut untaugli
ches, da ja mit dieser Bestimmung die Gesundheitskosten 
nicht zu beeinflussen sind. Ich hoffe, dass sich da niemand Il
lusionen hingibt 
Was soll diese Bestimmung? Der Verdacht kommt auf, dass 
man in die politische Trickkiste gegriffen und diese Bestim
mung hervorgezaubert hat Wieso? Um dem Stimmbürger die 
Vorlage zu versüssen. Glaubt man wirklich, dass unser Volk, 
welches auch in letzter Zeit grosse demokratische Reife und 
Vernunft bewiesen hat, auf solche Uebungen hereinfällt? Nein 1 
Damit wird das Vertrauen in unser Parlament nicht grösser, und 
ich wage zu sagen, dass wir das dringend nötig hätten. 
Da wird - völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen -
eine Bestimmung erfunden, und dies mitten in den qualvollen 
Wehen einer KVG-Revision. Als Arzt. ist mir dies nur recht Der 
Staat soll nur noch mehr Geld ins Gesundheitswesen pum
pen! Als Bürger und.Parlamentarier aber muss ich nein sa
gen - ich betone: gegen mein persönliches Interesse. 
Das Problem der Finanzierung des Gesundheitswesens muss 
autonom gelöst werden; mit einem neuen Modell, welches ei
nerseits den so-.:ialen Bedürfnissen Rechnung trägt, anderer
seits den Hebel beim Verantwortungsbewusstsein - sprich 
«Geldsäcke!» - des einzelnen ansetzt 
Ich habe Ihnen, mit entsprechenden Anträgen zur Revision 
des Krankenversicherungsgesetzes, den Weg, den ich als 
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richtig erachte, aufgezeigt :Jiese Anträge sind abgelehnt wor
den. Aber ich habe damals gedacht: Abwarten, wir werden 
noch darauf zurückkommen; Sie werden ·mir noch recht 
geben 
Und wenn wir schon von Pr.äm.iericeduk!:ion fµr di.!=lunte~o ci.A
komrnensschichten sprechen, dann erwähne ich meinen·An: 
trag, ebenfalls zum KVG, welcher die Bestimmung einführen 
wollte, dass diese Prämienreduktion für die unteren Ein1<om
mensklassen mit den erheblichen Gewinnen aus den Zusatz-, 
versicherungen zu finanzieren seien 
Gibt es politische, gibt es stichhaltige Argumente gegen einen 
solchen Antrag? Auch hier betone ich, dass icb gegen i:nein 
persönliches Interesse spreche; einer meiner Söhne ist näm-
lich in der Versicherungsbranche tätig. . 
Ich wiederhole: Die Version Nationalrat von Artikel 8 Absatz 4 
ist für mich staats-, finanz- und gesundheitspolitisch unange- · 
bracht Das Problem der Prämienreduktion für die.unieren Ein
kommensschichten muss im Rahmen der KVG-Revlsion ge
löst werden.· 
Ich beantrage, diese Version abzulehnen und an ünserer'Fas~ 
sung festzuhalten 

Rüesch: Ich glaube, wir haben mit dieser Vorlage nun einen 
Kompromiss erarbeitet, der tragfähiger ist als alle Mehrwert
steuervorlagen, die wir bisher dem Volk unterbreitet haben. 
Herr Plattner hat seine Zustimmung zur Vorlage gegeben, und 
ich danke ihm dafür. Ich hoffe sehr, dass dieser.Kompromiss 
nup auch von seiner Partei mitgetragen wird Er hat allerdings 
einig~ Ermahnungen an uns gerichtet, etwa In dem Sinne, er 
hoffe, dass Kantonalparteien und Gewerbeverbände dann 
nicht abweichende Parolen fassten. Herr Plattner, das können 
wir nicht verhindern. In meiner Partei ist die nationale Parole 
der FDP Schweiz nicht verbindlich für qie Kantonalparteien. 
Man muss lediglich vor der Abstimmung an den Delegierten

·versammlungen die Empfehlung der Mutterpartei bekanntge-
ben Das ist alles. 
Aber, Herr• Plattner, eine .solche abw~ichem,i~~Perqle,.{;}ir,er 
Kantonalpartei oder eines Gewerbeve~des ist natürlich für 
uns Parlamentarier auch nicht verbindlich. Wenn meine Kanto
nalpartei eine abwj:iichende Parole fassen sollte, wird mich 
niemand daran hindern, durch den Kanton zu ziehen und die 
6,5 Prozent zu vertreten. Das kann ich Ihnen versprechen. 
Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass im Rahmen einer 
liberalen Partei keine abweichenden Parolen gefasst werden. 
Dies, damit Sie keine falscl'len Erwartungen haben. 
Aber wenn wir alle, die hier In beiden Räten zu diesen 6,5 Pro
zent gestanden sind, auch auf die Piste gehen, loyal auf die Pi
ste gehen und zu unserem Kompromiss stehen, dann bin ich 
überzeugt, dass wir uns durchsetzen werden. 

Jagmettl, Berichterstatter: Bezüglich Krankenkassen glaube 
ich mitHerrn Huber, dass sich der Uebergang zur Subjekthilfe, 
die im neuen Krankenversicherungsgesetz geplant ist, mit die
ser Lösung gut verknüpfen lässt, während die heutige Ord
nung die Uebernahme der heute zur Debatte stehenden Rege
lung nicht ermöglicht Wir haben also einen Handlungsbedarf 
bei der Krankenversicherung - wir sind da völlig einverstan
den.:., den wir bis zum Inkrafttreten dieser Neuordnung bewäl
tigen müssen. ·Davon ist die Kommission auch ausgegangen. 
Ich glaube, dass damit zwischen beiden Kommissionsauffas
sungen Uebereinstimmung besteht und das Ziel vorgegeben 
ist 
Herrn Morniroli möchte ich sagen, dass wir jetzt nicht über das 
Gesundheitswesen bestimmen. Diese Fragen werden bei der 
Bereinigung der Revision des Krankenversicherungsgesetzes 
anstehen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
schlägt Ihnen nicht eine Reform des Gesundheitswesens oder 
eine unveränderte Weiterführung im bisherigen Sinn vor. Sie 
schlägt Ihnen einfach vor, die soziale Abfederung in den näch
sten fünf Jahren dort einzusetzen, weil wir der Meinung sind, 
dass die Krankenversicherungskosten für die unteren Ein
kommensschichten sehr hoch sein werden, welche Lösung 
wir auch immer treffen können. 
Auch sind wir der Meinung, dass wir nicht mit einem Patentre
zept für die Revision der Krankenversicherung nun plötzlich 
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eine Lösung schaffen können, die für sämtliche Bevölkerungs
gruppen ohne weiteres und leicht tragbar ist Das lS1 die .Zlef
setzung, nichts anderes. Und die Debatte über das GEISund
heitswesen werden wir zu gegebener Zeit weiterführen. 
Herrn P(attne, __ m{>cht(;)_ icQ.~l!Stifrlfr)eni .. wenr_:i er sagt, die Fl
nantordnung diene der Sicherung der Finänzbedürfllisse des 
Gemeinwesens. Wir wissen, dass wir mit dieser Vo~ge. auch 
mit dert 6,5 Prozent; den- Flnanzhaushalt nlchl sat\ler1 haben 
Wir wissen, dass wlt mit Sparmassnahmen konfrontiert sein 
werden, und wir v,,issen auch, dass diese Sparmassnahmen 
uns bekanntsein werden, elnschtiesslich des Budgets für das 
nächste Jahr, wenn wir in der Volksabstirmmmg daruber. ent
scheiden Ich glaube, dass dann der Bürger ohne weiteres se
hen wird, wie sohwierig die Situation ist Das ist der Grund, 
-weshalb ich der Meif'lung. bin, dass wir auf diesem Wege gut 
vorankommen können. · 
Ein Letztes: Ww haben in dieser Debatte übet die Mehrwert
steuer Immer wieder über die indirekte Steuer gesprochen. 
Vergessen wir nicht, dass diese Vorlage der Weiterführutig 
au-ct1 der direkten Steuer nach dem 1. Januar 1995 dient und 
dass die beiden Steuern miteinander ein Ganzes bilden und 
die soziale und fina~olitische Funktion miteinander erfüllen 
Mehrwertsteuervorlagen sind bisher dreimal gescheitert: 
19n, 1979 und 1991. Es ist endlich Zeit für den Erfofg. fch 
treue mich, wenn d1e Kräfte jetzt zusammenspannen, uoo 
hoffe, dass dies zu einer Lösung führt und dass der Bürger -
nicht In Verkennung seiner Aufgaben, H1!lrr Mornlröli, sondern 
in voller Wahrnehmung. seiner Aufgaben - dieser Vörlage :zu
stimmt 

8undegrat Stich: Es sind sicher alle froh, dass diese Vorlage 
endlich fertig beraten ist Sie ist in eine Zeit starker Verände
rungen gefallen. Wir haben lh'Mn diese Vorlage im De%ember 
1991 unterbreitet, knapp ein halbes Jahr, nachdem die letzte, 
«sehlanke» Ordnung mit 6,2 Prozent durch das Volk verworfen 
worden ist. Für uns war es selbstverständlieh, dass man nicht 
kUt'Z .daqach eine n8J:J!3, . glei<;h~. Vorlage unterbreiten _kann 
Der Bundesrat fand, das wäre eine Zumutung für das Volk. Wir 
ffaberl zudem gesehen, dass sich die Finanzlage rapid ver• 
SChlEichtert . 
Ich erinnere Sie daran: 1990 war das letzte Jahr mit Ueber
schüssen. Das haben die Parlamentarier als Ausgangsbasis 
für die Beurte!lung genommen, als sie diese Vorlage geseheli 
haben. Aber für 1991 hätten wir bereits ein Defizit budgetiert. 
Dieses Ist dann wesentlich höher ausgefallen - iöh will jetzt 
nicht auf die Gründe eingehen-, und 1992 hat sich die Lage 
noch einmal dramatisch verschärft Denken Sie auch an die 
Entwicklung der Atfsgaben für die Arbeitslosenversicherung 
im lautenden Jahr. Da ist es für mich selbstverständlich ge
vmsen, dass wir das frühere Prinzip, das ich immer vertreten 
habe~ nämltch dass man die Finanzorclnung wenn möglich 
haushaltneutral' durchführen sollte -. nicht mehr realisieren 
konn~n. Eine Finanzordnung Ist sehliesslich die Basis für dia 
Zukunft 
Ber dieser Vorlage bedaure ich nur, dass das Parlament nicht 
einvEirstandeA gewesen ist, ein klares Zeichen für den W~len 
zurSanlerung·des Haushalts zu setzen. Es wit'.dd'eshalb etwas 
schwierig sein, diese Vorlage glaubhaft zu vertreten. Es sind 
vier Entscheide, die dte Stimmbürgerinnen und $timmbürger 
treffen müssen Das wird nicht sehr einfach sein; das muss Ich 
sagen 
SchUmm wäre, wenn der Satz von. 6,.2 Prozent angenommen 
würde. Das wäre schlimm! 6,2 Prozent würden in der Interpre
tation bedeuten: 6,5 Prozent siTid abgelehnt worden. Man 
könnte das als Sparauftrag bewachten. Aber stellen Sie sich 
vor: Wie wollen wif. dann den Hauslitalt sanieren? Darüber 
müsste eigentlich auch ein Konsens bestehen. Dies bedeutet, 
dass das Parlament mit dem Bundesrat völlig einig sein 
l!"f:Wsste, dass man l"ilcht auf. diese Art weitertahrer.i kann, wie es 
sich jetzt ergeben f:lat 
Wir werden zur glefchenZeit, da die Volksabstimmung stattfin
det, über das Budget des Jahres 1994 befinden müssen. Die
ses Budget wird ein Defizit in der Grössenordnung von etwa 
7 Mllfrarden Franken ausweisen. Das ist die Schwierigkeit: 
dem Volk begreiflich zu machen, dass das Partar,nent hier - ich 

sage es r1ochma:ls - eine Auswahlsendung unterbreitet und 
nicht einen klaren, eindeutigen Entscheid für einen beschei
denen Beitrag an die Sanierung d~ Bund8$"haushalts getrof
fen hat 

Momwofü · fch habe einM Antrag· gestetlt; 'und ich möct-tte, 
daran feSthalt81J, o~ es mir klar ist, dass gegen Ende ei-

. ner Session die KompromfS$lähigkeit zunimmt und damit die 
Chaooell für einen sotcramAntrag abnehmen 
Ich muss Hetrn Jagmettt sagen: Ich habe in dieser Session 
schon einmal erlebt, dass man versucht hat zu sagen: Wir de
battierten jetzt über etwas anderes - aber hier debattieren wir 
nlc:hf °tiber etwas anderes! Und ich bin auch nicht auf die-Revi
sion des KVG eingegangen, sondern ich bin vom Wortfaut von 
Artikef 8Absatz 4 ausgegangen. Wenn man da ven Verminde
rung. der Präl'r,rien für die unteren Einkommensklassen spricht,. 
ist man ja genötigt, auf die KrankenveFSJ°'cherung zu sprechen 
zukommen. 
Die Mittel für die Pr'ämienreduktion zugunsten d~r minderbe
mittelten Versicherten-sind vorhanden. fch kann das nur,w.le
derholen. Da gibt es Zusattverslcherurtgen; damit verdienen 
die· Kratiken~ssen u~ die V~rsicherer sehr 9ut. Sie bauen 
grosse Häuser und Pafäste;-dle Reserven werden ständig aus:. 
gebaut, trotz der dring!ichen Bundesbescttlüsse, die ge
schickt umgangen w01den sind und nicht zu einem Prämien
stopp geführt haben Wenn man das nämtid'I analysiert, iSt 
das nicht so; Sie müssen nur die Leute fragen, wieviel sie 
dieses Jahr trotz det dringftehen Bunttesbeschlüsse mehr 
zahlen! 
Was haben· die Privatversicherer in einer sozialen Krankenver
sicherung :zu suchen, wem,· nicht GeWirtne? Ich gehe davon 
aus, dass diese GeMnrte· gebraudht werden, um die Prämien 
für dte unteren tinkommenskfassen zu reduzieren. Und hier 
finde ich - wie gesagt~ diese Bestlmmung einfach aus dem 
Zusammenhang herausgerissen; sie passt für mich einfach 
nicht in alese Finam:~mmg hmein 
~aher erhalte ich meil'.len Antrag, aufrecht, diese. Bestimmung 
·gemäss Natloriatrat afmilehnen und arn.mseter'Fassung:fest
zuhalten. 

Beschluss A1 Titel, Ziff. I Art. 41ter Ab$. 3, Ziff. II Art. 8 Abs. 3, 
Ziff. lllAbs. 2 
ArreteA1 titre, eh. tart. 41teraJ: 3, eh. tlart. 881. 3, eh. lllat. 2 

Angenommen -Adopte 

Beschluss At Ziff.11 Art. 8Abs. 4 
Atrete At eh. II art. 8 aJ. 4 

Jagmettl, Berichterstatter: loh möchte nur der guten Ordnung 
halber sagen: Wenn Sie dem Antrag Momif'ofi, zustimmen, 
müssen Sie auch die Bestimmung streichen, die der National
rat bei Artikel 41ter eingebaut hat Dann bliebe alles in den 
Uebergangsbestimmungen gemäss unserer letztmaligen 
Fassung. 

Abstimmung-Vote 
Fur den Antrag der Kommission 
Furden Antrag Momiroli 

Besch/üsseA2, B, C-ArretesA2, B. C 
Angenommen -Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

38Stimmen 
1 Stimme 
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Beschluss des Nationalrate11 vom 1-8. Juni 1993 
Decision du Conseil national du 18 juin 1993 

A 1. Bundesbeschluss über die Finanzordnung 
A 1. Arrete federal sur le reglme flnancler 

.Schlussabstimmung-Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

38Stimmen 
1 Stimme 

A2. Bundesbeschluss über einen Beitrag zur Gesundung 
der Bundesfinanzen 
A2. Arrete federal sur une contrlbution ä l'assainlssement 
des flnances federales ' 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

35 Stimmen 
3 Stimmen 

B. 13undf"sbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der 
sozialversicherung 
B. Arrete federat prevoyant des mesures garantlssant le 
maintien de la securite soclal~ 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 36Stimmen 

(Einstimmigkeit) 

C. Bundesbeschluss über besondere Verbrauchssteuern 
C. Arrete federal sur les lmpöts de consommatlon spe
ciaux 

Schlussabstimmung - Vote final 
, Für.AnnahmedesEntwurfes 

An den Bundesrat-Au Conseil federal . 

39Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

E 18 juin 1993 



Bundesbeschluss 
über die Finanzordnung 

vom 18. Juni 1993 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die•Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezember 1991 1>, 
beschliesst: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 4/1
" Abs. 1, Bst. a, Schlusssatz und Abs. 3 

1 Der Bund kann ausser den ihm nach Artikel 41Ns zustehenden Steuern erheben: 
a. eine Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer); 

c. . .. direkte Bu(!dessteuer. 
Die Befugnis zur Erhebung der in den Buchstaben a und c genannten Steuern ist 
bis Ende 2006 befristet. 

'Die Umsatzsteuer nach Absatz 1 Buchstabe a kann in der Form einer Umsatz
steuer ·mit Vorsteuerabzug auf den Lieferungen von Gegenständen, auf Dienstlei
stungen sowie auf Einfuhren erhoben werden. Die Steuer beträgt höchstens 
6,2 Prozent. Fünf Prozent des Steuerertrages werden für Massnahmen zur Entla
stung unterer Einkommensschichten verwendet. 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art.8 
1 In Abweichung von Artikel 41 1•" Absatz 6 erlässt der Bundesrat die Ausfüh
rungsbestimmungen zur Umsatzsteuer nach Artikel 41"" Absatz 1 Buchstabe a 
und Absatz 3. die bis zum Inkrafttreten der Bundesgesetzgebung gelten. 

~ Für die Ausführungsbestimmungen gelten die folgenden Grundsätze: 

a. Der Steuer unterliegen: 
1. die Lieferunge_n von Gegenständen und die Dienstleistungen, die ein 

Unternehmen 1m Inland gegen Entgelt ausführt (einschliesslich Eigen
verbrauch); 

2. die Einfuhr von Gegenständen. 

b. Von d~r Steuer sind, ohne Anspruch auf Vorsteuerabzug, ausgenommen: 
1. d1~ von den Schweizerischen PlT-Betrieben erbrachten Leistungen 

mit Ausnahme der Personenbeförderung und des Fernmeldewesens· 
2. die Leistungen im Bereich des Gesundheitswesens; ' 
3. die Leistungen im Bereich der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher

heit; 



4. die Leistungen im Bereich der Erziehung, des Unterrichts sowie der 
Kinder- und Jugendbetreuung; 

5. die kulturellen Leistungen; 
6. die Versicherungsumsätze; 
7. die Umsätze im Bereich des Geld- und Kapitalverkehrs mit Ausnahme 

der Vermögensverwaltung und des Inkassogeschäfts; 
8. die Lieferung, die Vermietung auf Dauer sowie die Verpachtung von 

Grundstücken; 
9. Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele; 
10. die Leistungen, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben ihren Mitglie

dern gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag erbringen; 
11. die Lieferungen von als solchen verwendeten inländischen amtlichen 

Wertzeichen. 

Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der Steu
ererhebung kann die freiwillige Versteuerung von in diesem Buchstaben 
genannten Umsätzen mit Anspruch auf Vorsteuerabzug zugelassen werden. 

c. Von der Steuer sind, mit Anspruch auf Vorsteuerabzug, befreit: 
t. die Ausfuhr von Gegenständen und die ins Ausland erbrachten Dienst

leistungen; 
2. die mit der Ausfuhr oder Durchfuhr von Gegenständen zusammenhän

genden Dienstleistungen. 

d. Von der Steuerpflicht fUr die Umsätze im Inland sind ausgenommen: 
1. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gesamtumsatz von 

nicht mehr als 75 000 Franken; 
2. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren Gesamtumsatz von 

nicht mehr als 250 000 Franken, sofern der Steuerbetrag, nach Abzug 
der '.'orsteuer, regelmässig 4000 Franken pro Jahr nicht übersteigt; 

3. Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die ausschliesslich Erzeugnisse aus 
dem eigenen Betrieb liefern, sowie Viehhändler; 

4. Kunstmaler und Bildhauer für die von ihnen persönlich hergestellten 
Kun.twerke. 

Zur Wahrung der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung der 
Steuererhebung kann die freiwillige Unterstellung unter die Steuerpflicht 
mit Anspruch auf Vorsteuerabzug zugelassen werden. 

e. Die Steuer beträgt: 

1. 1 ,9 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr folgender Gegen
stände. die der Bundesrat näher umschreiben kann: 
- Wasser in Leitungen, 
- Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische Getränke, 
- Vieh, Geflügel, Fische, 
- Getreide, 
- Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, lebende Pflanzen, Steck-

linge, Pfropfreiser sowie Schnittblumen und Zweige, auch zu Sträus
sen, Kränzen und dergleichen gebunden, 

- Futtermittel, Silagesäuren, Streuemittel, Düngemittel und Pflanzen
schutzstoffe, 

- Medikamente, 
- Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Druckerzeugnisse in 

dem vom Bundesrat zu bestimmenden Aus~ass; 

2. 1 ,9 Prozent auf den Leistungen der Radio- und Fernsehanstalten mit 
Ausnahme derjenigen mit gewerblichem Charakter; 

3. 6,2 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr anderer Gegen
stände sowie auf allen übrigen der Steuer unterstellten Leistungen. 

f. Die Steuer wird vom Entgelt berechnet; beim Fehlen eines Entgelts sowie 
bei der Einfuhr ist der Wert des Gegenstandes oder der Dienstleistung mass
gebend. · 

g. Die Steuer schuldet: 
1. der Steuerpflichtige, der einen steuerbaren Umsatz bewirkt; 
2. der F;mpfänger von Dienstleistungen, die aus dem Ausland bezogen 

werden, sofern deren Gesamtbetrag jährlich 10 000 Franken übersteigt; 
3. der Zollzahlungs- oder Zollmeldepflichtige, der einen Gegenstand ein

führt. 



h. · Der Steuerpflichtige_ schuldet die Steuer auf seinem steuerba~en Umsatz; 
verwendet er die ihm· gelieferten Gegenstände und die ihm erbrachten 
Dienstleistungen für steuerbare Umsätze im In- oder Ausland, so ka:::n er in 
seiner Steuerabrechnung von der von ihm geschuldeten .Steuer als Vor
steµer abziehen: 
1. die von anderen Steuerpflichtigen auf ihn überwälzte und 
2.. die auf der Einfuhr von Gegenständen oder auf dem Bezug von Dienst

leistungen aus dem Ausland entrichtete Steuer: 
3. 1,9 Prozent des Preises der Urprodukte, die er ~on, nicht steuerpßichti• 

gen Unternehmen nach l:3uchstabe d Ziffer 3 bezogen hat. 

Für Ausgaben, die keinen geschäftlichen Charakter haben, besteht kein Vor
steuerabzugsrecht. 

i. Über die Steuer und die Vorsteqer wird in der Regel viert~ljährlich abge• 
rechnet. ' 

k. Für die Umsatzbesteuerung von Münz- und Feingold sowie von Ge~enstän
den, die bereits einer fiskalischen Sqnderbelastung unterliegen, können 
abweichende Best.immungen e_rlassen werden. 

1. Vereinfachungen können angeordnet werden, wenn sich dara!,IS weder auf 
die Steuereinnahmen noch auf die Wettbewerbsverhältnisse in wesentli
chem Ausmass Auswirkungen ergeben und sofern dadurch die Steuerab
rechnung für.andere Steuerpflichtige nicht Ubei:ntässig erschwert wird. 

m. Die in Artikel 7 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstrafrecht O für 
die Strafbarkeit der Geschäftsbetriebe vorgesehene Sonderordnung kann 
auch auf Fälle angewendet werden, in denen eine Busse von mehr als 
5000 Franken in Betracht kommt. · 

) Der Bundesrat regelt den Übergang von der Warenumsatzsteuer zur neuen 
Umsatzsteuer. Er kann auch für die erste Zeit nach deren Inkrafttreten den Vor
steuerabzug für Ai:tlagegUter einschränke,;i oder zeitlich vorverlegen, 
4 Während der ersten fünf Jahre nach Einführung der Umsatzsteuer nach Arti
kel 41"" Absatz 3 werden pro Jahr fünf Prozent des Ertrages dieser Steuer für die 
Prämienverbilligung in der ·Krankenversicherung zugunsten unterer Einkom
mensschichten verwendet, Die eidgenössischen Räte beschliessen, wie dieser 
zweckgebund'ene Anteil der Umsatzsteuer nach Ablauf dieser Frist weiterzuver-
wenden ist. · 

Art.8"'. 

Für bestimmte im Inland erbrachte Tourismusleistungen kann der Bund auf dem 
Wege der Gesetzgebung einen tieferen Satz der Umsatzsteuer festlegen, sofern 
diese Dienstleistungen in erheblichem A.usmass durch · Ausländer konsumiert 
werden und die Wettbewerbsfähigkeit es erfordert. 

Art. 9 

Unter Vorbehalt eines Bundesgesetzes im Sinne von Artikel 41'"' bleiben die am 
31. Dezember 1994 geltenden Bestimmungen über die Biersteuer in Kraft. 

m 
Bis zum Inkrafttreten des Ausführungsrechts zu diesem Bundesbeschluss blei
ben die Bestimmungen der bisherigen Finanzordnung in Kraft. 
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IV 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 

Nationalrat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Anliker 

'•• 

Ständerat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: Lanz 



Bundesbeschluss 
über einen Beitrag zur Gesundung der Bundesfinanzen 

v.om 18. Juni 1993 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

beschliesst: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 4/trr Abs. jhls 

1'"" Zur Verbesserung des Bundeshaushaltes erhebt der Bund einen Zuschlag zur 
Umsatzsteuer gemäss Artikel 41 1•' Absatz 1 Buchstabe a von höchstens 0,3 Pro-
zentpunkten. · 

II 

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:. 

Art. 8h" 

Der Zuschlag gemäss Artikel 41 1•' Absatz pi. zur Umsatzsteuer beträgt: 
a. 0,1 Prozentpunkte bei den Steuern nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e 

Ziffern 1 und 2 der Übergangsbestimmungen; 
b. 0,3 Prozentpunkte bei den Steuern nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e 

Ziffer 3 der Übergangsbestimmungen; 
c. 0,1 Prozentpunkte bei den Steuern nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe h 

Ziffer 3 der Übergangsbestimmungen. 

III 

1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände. 
2 Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom 18. Juni 1993 n über die 
Finanzordnung in Kraft. 

Nationalrat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Antiker 

11 881 1993 II 877 

Ständerat, 18.Juni 1993 

Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: Lanz 



Bundesbeschluss 
über besondere Verbrauchssteuern, 

vom 18.Juni 1993 

Die Bundesversamml,utg der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezembef 1991 1•. 

beschliesst: 

Die e'undesverfassung wird' wie folgt geändert: , 

Art. 36'n Abs. l, Einleitungssatz 1tnd Abs. 2 . 
1 Der Bund ve,'.wendet die Hälfte des Reinertrages der Mineralölsteuer auf Treib
stoffen und den ganzen Ertrag eines Mineralölsteuerzuschlages-wie folgt für Auf-
gaben im Zusammenhang mit dem Strassenverkehi:; · 

2 Soweit der Ertrag des zwtckg~bundenen Teils der MineralQlsteuer zur Sicher
stellung der in Absatz 1 ·genanqten Aufgaben nicht-ausreicht, erhebt der Bund 
einen Mineralölsteuerzuschlag. 

Art. 4j1n Abs. 1 Bst. b 11nd Abs. 4 
1 Der Bund kann ausser den ihm-nach Artikel 4JN< zustehenden Steuern erheben: 
b. besondere Verbrauchssteuern auf Waren nach Absatz 4; 
4 Besondere Verbrauchssteuern nach Absatz 1 Buchstabe b können erhoben wer-
den: . 
a. , auf Erdöl. andern Mineralölen. Erdgas und den bei ihrer Verarbeitung 

gewonnenen Produkten sowie auf Treibstoffen aus andern Ausgangsstoffen 
(Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag nach Art. J61ct); · 

b. auf Bier. Die Oesamtbelastu~g des Bieres durch die Biersteuer, die Zollzu
schläge auf Braurohstoffen und Bier sowie durch die'Umsatzsteuer bleibt. 
im Verhältnis zum Bierpreis. auf dem Stand vom 31. Dezember 1970; 

c. auf Automobilen und ihren Bestandteilen. Der Gesetzgeber kann die 
Steuer auf losen Teilen in die Steuer f(lr Automobile einbeziehen. 

II 

Die Übergangsbestimmungen cter Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 

Art.16 

Aufgehoben_ 

111 

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volk~ und der Stände. 

Nationalrai. 18. Juni 1293 
Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Anliker 

. . 11 B81 1992 1 785 

Ständerat. 18.Juni 1993 

. Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: l..an?! . 



Bundesbeschluss 
über Massnahmen zur Erhaltung der Sozialversicherung 

vom 18.Juni 1993 

Die Bu_ndesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. Dezember 1991 1>, 

-beschliesst: 

Die Bundesverfassung wird wie folgfgeändert: 

Art. 41"' Abs. 3h1s 

Jhls Ist wegen der Entwicklung des Altersaufbaues die Finanzierung der Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge nicht mehr gewährleistet, so kann der 
Satz der Umsatzsteuer zu deren Sicherstellung mit einem allgemeinverbindli
chen, dem fakultativen Referendum unterstellten Bundesbeschluss um höch
stens einen Prozentpunkt angehoben werden. 

II 

1 Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes _und der Stände. 

~ Er tritt zusammen mit dem Bundesbeschluss vom 18. Juni 199321 über die 
Finanzordnung in Kraft. 

Nationalrat, 18. Juni 1993 

Der Präsident: Schmidhalter 
Der Protokollführer: Anliker 

6159 
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Ständerat, 18.Juni 1993 

Der Präsident: Piller 
Der Sekretär: Lanz 



JVreie 1eaera1 . 
sur ie regime tinancier 

du ~8 juin 1993 

L'Assemblk ftderale de la Conjederation suisse, · 

vu le message du Conseitfederal du 18 d~mbre 19911~, 

arr§te: 

I 

La_ constitufion est inodifiee comme il suit 

Art. 41ter, 1er aJ., let. a, derniere phrase, et 3e aL. 
1 La Coµfederation peut percevoir, outre les impöts qui sont de sa competence en 
vertu de l'article 4lbis: , · 

a. Un impöt sur le chiffre d'affaires (taxe sur Ja valeur ajout6e); 

c. Un impöt federal direct. 
La comp6tence de Jever 1~ impöts mentionn6s ~us le~tres a: et c expire ä Ja fin de '_ · 
~. 
3 L'impöt sur le chiffre d'affirlresau sens du 1er afü:t6a, lettre a, peut frapper Jes 
livraisons de biens et les prestations de servi~ ainsi que les importa'tions selon le 
sys~me ä plusieurs stades avec deduction de l'impöt prealable. L'impöt s'el~ve au 
plus ä 6,2 pour ~nt Cinq pour cent du produit de l'impöt sont affectes ä des 
mesures en faveur des classes de revenus inferieures. 

.ll 

Les dispositions transitoires de la constitution so'nt modifi~ comme il suit:-. . 

Art. 8 
1 En derogation a l'article 41 ter, 6° alin6a, le Conseil federal edicte les dispositi9ns. 
d'ex6cution relatives a l'impöt sur le chiffre d'affaires prevu par l'article 411er, 
1er alinea, lettre a, et 3° alinea; celles-ci ont effet jusqu'ä l'entree en vigueur de· la 
16gislation f6d6rale. · 
2 Pour Ies dispositions d'e)(ecution; les prin~ sµ~n~ soqt applicables: 

a. Sont soumises a l'impöt: . 
1. ,Les livraisons de biens.et les prestations de services qu'une entreprise 

effectue a titre onere:ux sur territoire S\ÜsSe (y compris la livraison a 
soi-m!me); 

2. Les importations de biens. 

b. Ne sont pas soumis a l'impöt, sans droit ä Ja deduction de l'impöt pr~ble: 
1. Les prestations effectuees par les entreprises des P1T suisses, ä. 

l'exception des transports de personnes et des te16communications; 
2. Les prestations dans le domaine de la sant6; . ·' 
3. Les prestations dans Ie domaine de l'assistance sociale et de 1a securite 

sociale;· · · · . 
4. Les prestations de services dans le domaine de l'education, de l'en• 

seignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse; · 
5. Les prestations de services culturels; 
6. Les op6rations d'assurances; 
7. Les operations dans les domaines du march6 mon6taire ef du· march6 

des capitaux, ä l'exception de_Ia gestion de forlune et du recouvrement 
de creances; . 

8. La livraison, la location durable et l'affermage de blens-fonds; 
. 9. Les paris, loteries e(autres jeux de basard; ' 
10. Les prestations de services foumies ä leurs membres, moyennant une 

cotisation fix6e conformement aux statuts, par des orgairlsmes ~ but 
lucratif; 

11. Les livralsons de _timbres officiels suisses utilises comme tels. . 



En we de sauvegarder la neutralite concurrentielle ou de simplifier la 
perception de l'impöt, l'imposition volontaire des transactions mentionnees 
ci-dessus, avec droit de deduire l'impöt prealable, peut etre autorisee. 

c. Sont exoneree5 de l'impöt, avec droit a la deduction de l'imp6t prealable: 
1. L'exportation de biens et les prestations de services effectuees a 

l'etranger; 
2. Les prestations de services liees a l'exportation et au transit de biens. 

d. Ne sont pas assujettis a l'impöt grevant les transactions effectuees sur 
territoire suisse: 

1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas 
superieur a 75 000 francs; . 

2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas 
superieur a 250 000 francs, a la condition qu'apres deduction de l'impöt 
prealable, 1e montant d'impöt restant ne depasse pas regulierement 
4000 francs par annee; 

3. Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des 
produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands 
de betail; 

4. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les ceuvres ·d'art qu'ils ont 
creees personnellement. · 

En we de sauvegarder la neutralite concurrentielle ou de simplifier la 
perception de l'impöt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des 
personnes mentionnees ci-dessus, avec le droit de deduire l'impöt prealable, 
peut etre autorisee. 

e. L'impöt s'eleve: 
1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens suivants, qui 

peuvent etre definis de maniere plus precise par le Conseil federal, ainsi 
que sur leur importation: 
- eau amenee par conduites; 
- denrees alimentaires solides et liquides, a l'exclusion des boissons 

alcooliques; · 
- betail, volailles, poissons; 
- cereales; ' 
- semences, tubercules et oignons a planter, plantes vivantes, boutures, 

· greffons, ainsi que fleurs coupees et rameaux, meme en bouquets, 
couronnes et arrangements ·similaires; 

- fourrages, acides destines a l'ensilage, litieres, engrais et preparations 
pour la protection des plantes; 

- medicaments; 
- journaux, rewes et livres, ainsi que d'autres imprimes dans la mesure 

definie par le Conseil federal; 
2. A 1,9 pour cent sur les activites des organismes de radio et de television, 

lorsqu'elles n'ont pas de caractere commercial; 
3. A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres bien.s, ainsi 

que sur les autres prestations soumises a l'impöt. 

f. L'impöt se calcule sur 1a contre-prestation et, lorsqu'il n'y a pas de contre
prestation ou qu'il s'agit d'une imporfation, sur la valeur du bien ou de la 
prestation de service. 

g. Est redevable de l'impöt; 
1. Le contribuable qui effectue une -transaction imposable; 
2. Le destinataire de prestatio~ de services en provenance de l'etranger, 

pour autant que leur coftt soit superieur a 10 000 francs par an; 
3. Celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu 

de faire une declaration en douane. 

h. Le contribuable doit l'impöt sur son chiffre d'affaires imposables; s'il destine 
!es biens qui lui ont ete livres et les prestations de services qui lui ont ete 
foumies a des transactions imposables en Suisse ou a l'etranger, il peut 
deduire dans son decompte a titre d'impöt prealable: 

1. L'impöt que lui ont transfere d'autres contribuables et 
2. L'impöt paye lors de l'importation de biens ou pour .l'acquisition de 

prestations de sexvices en provenance de l'etranger; 
3. 1,9 pour cent d~ prix des produits naturels qu'il a acquis aupres 

d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties a 
l'impöt. 



Les depenses n'ayant pas un caractere commercial n'ouvrent pas droit a Ja 
deduction de l'ii:npöt prealable. 

i. La periode de decompte de l'impöt et de Ja deduction de l'impöt prealable 
s'etend, en regle generale, au trimestre civil; 

k. Des regles derogatoires peuvent etre edictees pour l'iniposition au titre de 
l'impöt sur le chiffre d'affaires de l'or monnaye, de l'or fin, ainsi que des 
biens deja greves d'une charge fiscale speciale. 

1. Des simplifications peuvent etre ordonnees, si elles n'affectent de fa~n 
notable ni les recettes fiscales, ni !es conditions de concurrence et si elles 
n'entrainent pas de complications excessives des decomptes d'autres contri
buables. 

m. La reglementation speciale relative a Ja punissabilite des entreprises, prevue 
a l'article 7 de la loi federale sur Je droit penal administratif1), peut 
s'appliquer aussi au cas ou une amende superieure a 5000 francs entre en 
ligne de compte. 

3 Le Conseil federal assure Ja transition entre Je regime actuel et Je nouveau 
regime. II peut egalement limiter ou anticiper, pour la periode initiale consecutive 
a l'entree en vigueur du nouveau regime, la deduction de l'impöt prealable 
grevant les biens d'investissement. 
4 Pour les cinq premieres annees consecutives a i'introduction de I'impöt sur le 
chiffre d'affaires prevu par l'article 411•r, 3e alinea, 5 pourcent annuels du produit 
de cet impöt sont affectes a Ja reduction des primes de l'assurance-maladie en 
faveur des classes de revenus inferieures. Les Chambres föderales decident du 
mode d'utilisation ulterieure de cette partie affectee de l'impöt sur le chiffre 
d'affaires. 

Art. B'er 

La Confederation peut, par la voie legislative, fixer un taux inferieur de l'impöt sur 
le chiffre d'affaires· pour les prestations touristiques foumies sur territoire suisse, 
pour autant qu'elles soient consommees dans une !arge mesure par des etrangers 
et pour autant que la situation conc~rrentielle l'exige. 

Art. 9 

Sous reserve de la Iegislation federale ·prevue par l'article 411•', les dispositions 
applicables le 31 decembre 1994 a l'impöt sur Ia biere restent en vigueur. 

III 

Les dispositions du regime financier actuel sont applicables jusqu'a l'entree en 
vigueur des dispositions d'execution du present arrete. 

IV 

Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
Le secretaire: Anliker 

ll RS 313.0 

Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 



Arrete federal 
concernant la contribution a l'assainissement 
des finances federales 

du 18 juin 1993 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse 

arrete: 

I 

La constitution est modifiee comme il suit: 

Art. 411", aL Jbis 

lbis Afin d'ameliorer l'etat des finances federales, la Confederation preleve un 
supplement a l'impöt sur le chiffre d'affaires de 0,3 point, au maximum, conforme
ment a l'article 41ter, 1er alinea, lettre a. 

II 

Les dispositions transitoires de la constitution federale sont modifiees comme il 
suit: 

Art. 8bis 

Le supplement a l'impöt sur le chiffre d'affaires conformement a l'article 41 ter, 
alinea lbis, de la constitution est de: 

a. 0,1 point pour les impöts selon l'article 8, ze alinea, lettre e, chiffres 1 et 2, 
dispositions transitoires cst.; 

b. 0,3 point pour les impöts selon l'article 8, ze alinea, lettre e, chiffre 3, 
dispositions transitoires cst.; 

c. 0,1 point pour les impöts selon l'article 8, ze alinea, lettre h, chiffre 3, 
dispositions transitoires cst. 

III 

1 Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
2 II entre en vigueur en meme temps que l'arrete federal du ·18 juin 19931> sur le 
regime financier. 

Conseil national, 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
Le secretaire: Anliker 

1l FF 1993 II 852 

Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 



Arrete federal 
sur les impöts de consommation speciaux 

du 18 juin 1993 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 18 decembre 19911), 

a"ete: 

I 

La constitution -est modifiee comme il suit: 

M. 361
"', 1er ai., phr~ lntroductive, et 2e oL 

1 La ,Confederation utilise pour des taches en: rapport avec Ie trafic routier ~ 
moitie du produit net de· l'impöt sur Ies huiles minerales utilisees comme 
carburant et ,Ja totalite d'une surtaxe comme il suit: 

2 La Confederation prel.eve une surtaxe dans la mesure ou le produit de 1a part 
affeotee de i'impöt sur ies huiles minerales ne suffit pas a gacantir la realisation 
des täches enwnerees ~u 1 QI" a1inea. 

Art. 411
"', 1er aL, let. b, et 4e al 

1 La Confederation peut percevoir, outre les impöts qui sont de sa competen~ en 
vertu de l'article 41bi•: · 

b. Des impöts de consommatiom speciaux sur les marchandises du genre 
designe au 4" alinea; 

4 Les impöts de consommation speciaux selon le 1er alinea, tettre b, peuvent 
frapper: · . 

a. Le petrole, d'autres hµiles minerales, le gaz nature! et les produits resultant 
de leur raffinage, ainsi que ies carburants qui proviennent d'autres matieres 
(impöt sur les huiles minerales et surtaxe, art. 36tel); 

b. La biere; Ia charge totale qui greve Ja biere proportionnellement a son prix et 
qui comprend l'impöt sur Ia biere, les droits de douane supplementaires sur 
Ies matieres premieres pour la brasserie et sur la biere, ainsi que l'impöt sur 
le chiffre d'affaires, demeure en l'etat du 31 decembre 1970; 

c. Les automobiles et leurs parties constitutives; Ie legislateur peut integrer a 
l'impöt sur !es automobiles l'impöt sur les pieces detachees. 

II 

Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiees comme il suit: 

Art. 16 

Abroge 

m 
Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 

Conseil national, 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
Le secretaire: Anliker 

1) FF 1992 I 781 

Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 



Arrete federal 
prevoyant des mesures garantissant le maintien 
de la securite sociale 

du 18 juin 1993 

L 'Assemblee federale de la Confederation suisse, 

vu le message du Conseil federal du 18 decembre 19911>, 
a"2te: 

I 

La constitution est modifiee comme il suit: 

Art. 411'~ al 3bis 

3bis Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de 
l'assurance-invalidite au cas ou celui-ci ne serait plus assure a cause de l'evolution 
de la pyramide des ages, le taw.: de l'impöt sur le chiffre d'affaires peut etre releve 
d'un point au plus par voie d'un arrete federal de portee generale sujet au 
referendum facultatif. 

II 

1 Le present arrete est soumis au vote du peuple et des cantons. 
2 II entre en vigueur en meme temps que l'arrete federal du 18 juin 19932) sur le 
regime financier. 

Conseil nationa~ 18 juin 1993 

Le president: Schmidhalter 
Le secretaire: Anliker 
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Conseil des Etats, 18 juin 1993 

Le president: Piller 
Le secretaire: Lanz 



Decreto federale 
suJ regime finanziario 

dtl 18 ~ugno 1993 

L 'Assemblea J1derale delta Ct>n/tlJerazlone Svit.t.era. 
visto ll messaggio del Comiglio federale del 18 dicembre 1991 °. 
decreta: · · .. 

1 
' La Costituzione federale a modificata come stgUe: 

Art •. 4J1t1r cpv. J lelt. a. ultimo comrtlll e S 

rLa Confederuione pu~. risc1lotere ~ltre alle lmposte ehe le competono del-
l'articolo 41111t: ' · 

a. un'ünpöSta sulla cifra d'affari (imposta sul valore aggiunto); ... 
· c. un'itnposta, federale dirctta. 

_La competema da riscuocere le imposte mennonat~ di cui alle lettere a e c 6 
limitata a rme 2006. · 
3 L'imposta sulla cifra d'affari stusta il capoverso 1 lettera a puo colpire le 
forniture di betd e di sermi nonch6 le imporwloni, ~ndo il sistema a pifl 
stadi con deduzione dell'~posta precedente. L'impoSfra ammonta a1 D18$Slmo 
al 6.2 per cento. Il S per cento del prodotto deU•imposta i destinato a provvedie 
menti a favore delle classi di reddito inferlorl, · 

11· 

te dlsposizioni-transitorie della Costituzione federale sono moditicate <:0me st• 
gue: 

:Art. 8, 
1 In derosa al1'articolo 41ur capoverso 6, il Consiglib federale emana le dispo• 
1112loni di esecuzione relative all'imposta sulla d.fra d'aftari previste dalttartico
.k> 41w capoverso 1 lettera a e capoverso 3; esse rimangono valide sino all'ett•· 
trata in vigore della 1egislazione "tederale. , 
a Nell'emanazione deUe dispos~oni di esecuzione devono essere osstrvati i 
prlnclpi seguenti: 

a. sottostanno all'imposta: . 
1. te forniture di beni e di se~ ehe un'impresa effettua a titolo onero. 

so su1 territorio s~ro (compreso il consumo proprlo); 
2. le impo~oni di beril; 

b. sono esentati dall'imposta senza deduzione dell'imposta precedente: 
1. i servizi forniti dall' Azienda svit.tera delle PTf. esclusl U trasporto 

di persone e le telecomunicazioni; 
2.. i serviti nel stttore dclla saniti\; , 
3. i servizi nel settore · dell'assistenm · sociale e della sicurezza sociale; 
4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'ln$egruunento, della prote

tione dell'infanzia e dei giovani; 
· S. te prestazionl culturali; 
6. te prestatloni assicurative; . 
1. le prestul.oni nel settor~ del men:ato monetärio e del mercato dei ca• 

pltall, slusi la gestiobe patrl.ritoniale e l'in~o di crediti; 
8. la fornitura, la locazione durevole e l'affitto di immobili; 
9, le SCC>tnmesse, le lotterie e gli altri giochi d'auardo; 

10, i servi.ti forniti da organisml sell1Jl scopo lucrativo ai loro membri per 
il tramite di quote stabilite dagll statuti; 

11, le forniture dl francobolli svitteri ufficlall utiliu.ati comi. t11II. 



L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra eon dirit
to alla deduzione deli'imposta precedente puo essere autorizzata per salva
guardare 1a neutralita eoneorrenziale o semplificare la riseossione dell'im-
posta. · · 

e. sono esentati ciall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente: 
1. l'esportazione di beni e di servizi effettuati all'estero; 
2. i servizi ehe si accompagnano all'~portazione e al transito di beni; 

d: non sono assoggettati all'imposta ehe grava le transazioni effettuate sul 
territorio svizzero: 

1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 
franchi; 

2. le imprese 1a cui cifra d'affari annuale impQnibile non supera 250 000 
franehi purche, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo 
rimanente non superi regolarmente 4000 franchi all'anno; 

3. gli agricoltori, silvicoltori e ortieoltori ehe forniseono esclusivamente 
prodotti provenienti dalla loro azienda, nonehe i mercanti di bestiame; 

4.·i pittori e gli seultori perle opere d'arte ehe hanno ereato personal-
mente. 

L'assoggettamento volontario delle imprese e persone menzionate qui so
pra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente puo essere autoriz
zato per salvaguardare la neutralita eoneorrenziale o semplificare la ri-
seossione dell'imposta. . · 

e. l'imposta ammonta: . 
1. all'l,9 per cento sulle forniture e le importazioni relative ai beni se

guenti, ehe possono essere definiti eon maggiore precisione dal Con-
siglio federale: · 
- aequa trasportata in eondotta; 
- derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande aleooliehe; 
- bestiame, pollame, pesee; 
- cereali; 
- semenze, tubereoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, in-

nesti, nonehe fiori recisi e rami, anehe in mazzi, eor-one e arrangia
menti similari; 

- foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e prepara
zioni per la protezione delle piante; 

- medicinali; 
- giomali, riviste e libri, nonehe altri stampati nella misura stabilita 

dal Consiglio federale; 
2; all' 1,9 per eento sulle prestazioni degli organismi della radio e della 

televisione diverse da quelle aventi uno seopo eommerciale; 
3. al 6,2 per cento sulle forniture e le importazioni di altri beni, nonehe 

sugli altri servizi assoggettati all'imposta; 

f. l'imposta e calcolata sulla eontroprestazione oppure, se non e data eontro
prestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servi
zio; 

g. l'imposta e dovuta: 
· 1. aal eontribuente ehe effettua una transazione imponibil~; 

2. dai destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purehe il eo
st6 dei servizi superi 10 000 franehi all-'anno; 

3. dalla persona ehe in seguito all'importazione di un bene e assoggetta
ta al dazio doganale o tenuta a fare una diehiarazione in dogana; 

h. il eontribuente deve l'imposta sulla sua cifra d'affari imponibile; se desti
na i beni o i servizi ehe gli sono stati forniti a transazioni imponibili in 
Svizzera o all'estero, nel suo eonteggio puo dedurre a titolo di imposta 
precedeil.te: 

1. l'imposta ehe gli e stata addossata da altri eontribuenti; 
2. l'imposta pagata a1 momento dell'importazione dei beni o dell'aequi

sizione di servizi in provenienza dall'estero; 
3. 1'1,9 per eento del prezzo dei prodotti naturali ehe ha aequistato da 

imprese ehe non sono assoggettate all'imposta giusta la lettera d nu
mero 3. 

Le spese ehe non hanno un earattere eommerciale non danno diritto alla 
deduzione dell'imposta preeedente. · 

i. il periodo di eonteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta prece
dente eorrisponde di norma. a un trimestre eivile; 



k. per ·rimposizione ai fini cien•Jmpo~ s~ cifra d•affari deJJ•oro moneta-
to, dell•oro fino, nonch6 di bet!l gia Sl'e,.~ da un onere f"JSCale speclale 
.possono essere emanate nonne derogative; · 

J. possono essere ordinate · semplificazioni se esse non si ripercuotono in no
tevole misura sul gettito ruca1e o sulle condizioni di concorienza e se non 
provocan~ coinp)icazioni eccessivc; dei eonteasi di altri co~buenti; 

m. 1a regolamentazione spedale relativa alla punibilitä·deße imprese, prevista 
aH'articolo 7 della legge federale sul dbitto J)ellale amministrativo 1)• pu6 
applicarsi pariJ1lenti aI caso in c:ui una multa superiore a 5000 francbi en
trerebbe. in Jinea di conto. 

3 II Consig)io federal~ assicura il passaggio daJ · regime attuale a qudlo nuovo. 
In un primo periodo successivo all'entrata in vigore del nuovo regime, esso puo 
parimenti limitare o anticipare Ja deduzione dell'imposta precedente sui beni 
d;investimento. 
4 Durante i primi clnque amü a contare dall'introduzione dell~imposta sulla ci
fra d'affari secondo l'articolo 411er capoverso 3, il S per cento annuo def pro
dotto di quest"imposta e destinato alla riduzione dei premi deß'assiCllraZione 
maJattia, a favore delle cJassi di reddito inferiori. L' Assemblea federale decide 
su eo~ ta1o quota debba essere destinata una volta scaduto detto termine. 

Art. B"' 
La Confederazione ~ stabilire in via legislativa un'allquota inferiore per 
l'imposta sulla cifra d'affari sulle prestazioni turistiche fornite sul territorlo. 
• svizzero, purchf esse siano consuinate in larga misura da ~ e Ja situazio-
·ne concorrenziale lo esiga. · • 

Art. 9 
Fatta salva Ja legislaiione federale prevista dall'articolo 4Jter, rimangono in vi
go~ Je disposizioni applicabili il 31 dicembre 1994 all'imposta sulla birra. 

III 

Le disposizioni del regime fuumziari,:, attuale sono valide sino all'entrata in vi
gore delle disposizioni di esecuzione del presente decreto. . . . 

IV 
ll presente decreto e sottoposto aI voto del popolo e dei Cantoni. 

Consiglio nazionale,-18 giugno 1993 
n presidente: Sc:bmidhalter 
n segretario: Antiker 

l)RS 313.0 

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 

D presidente: Piller 
D segretario: Lmtz 



Decreto f ederale 
concernente il contributo al risanameato 
delle finanze f ederali 

del 18 giugno 1993 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera 

decreta: 

La Costituzione federale e modificata come segue: 

Art. 41 1„ cpv. Jbis 
I 

Ibis Per migliorare la situazione delle ·finanze federali, la Confederazione ri
scuote un süpplemento all'imposta sulla cifra d'affari di 0,3 punti percentuali 
al massimo, conformemente all'articolo 4per capoverso 1 lettera a. 

II 

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come se
gue: 

Art. ßbis 

II supplemento all'imposta sulla cifra d'affari seco1,1do l'articolo 4per capover-
so lbis e di: . 

a. 0,1 punti percentuali perle imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera 
e numeri 1 e 2 delle disposizioni transitorie; 

b. 0,3 punti percentuali perle imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 Jettera 
e numero 3 delle disposizioni transitorie; 

c. 0,1 punti percentuali per Je imposte di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettera 
h numero 3 delle disposizio_ni transitorie. 

m 
1 II presente decreto e sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni. 
2 Entra in vigore simultaneamente al decreto federale del 18 giugno 1993 ll sul 
regime finanziario. 

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 

II presidente: Schmidhalter 
II segretario: Anliker 

I> FF 1993 II 789 
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Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 

II presidente: Piller 
II segretario: Lanz 



Decreto federale 
suUe imposte spedali ·-~ 

deI l8giugno 1993 

L ~A&remblea Jetlerale della Crmfederazione SPizfera,. 
visto il messagil\ de1 Consigtio f~ del 18 dicembre 1'9,1. .,, 

dllC1'eta: 

I 

La Costituzione fedende ~ modificata come segue: 

. Alt, ,J.ilN CJW. ]., j'rase infrot/ultiw, e CpJ'. 2 
1 La Confedem:ione assepa ai traffico stradale Ia metl del prodotto. netto· 
dell'.imposta sngJi oli mmera& ni ear'bumtti e rintero proyento di un soprat- . 
tassa. Tfh~ 

2 La ~ nscuote 1a $Opnltt8SSa neDa misura m· cu1 ii proc1ouo c1e1.-
1a quota assegnat.a deß'im.posta sugii oti minerali non rlsulti suffidenteapran-
tire 1a miiizzarione dei conq,ili di cui aI capoverso 1. · 

.Arl. 41.,. C?,P. 1 Jett. b e ,q>v. 4 
1 La Confederazione puo riscuotere oltre de imposte ehe le competono del- · 
l'artimlo 41~ 

b. iutposte specla1i di consumo sulle _merd deDe specle deRgnate 3': capo
verso 4; 

4 Le hnposte speciali di consumo conform.emente aI aspoverso l lettera b ·pos-
sono gravare: . . 

·a. il petrolio. altri oli minerali, il gas naturaie e i prodotti deDa loro raffiaa
. zione, noach6 i arburanti .ricavati' da altre materie (imposta qli oli mi-

nerali e soprattassa. mt. sea); · 
b. la ibina. L'onere ~o die grava hl bkra proporzionalmente aJ 

i,rezzo.e clte oomprende l'imposta suna· birra, i sopraddazi S'lllle materie 
prime biniere e suUa biua come andte rimposta suDa dfra d.'affari. per
mane aJio stato del 31 dicembre 1970; 

c. le automobili e loro eomponenti. ll legis)atore pub integrare nell'imposta 
sulle automobili l'impost.a sei pezzi di ricambio~ 

II 

Le disposiziqni transi~rie deDa Costituzione federale sono modifk:ate come se-
gue: • . 

Art. 16 

Abrogato 

III 

n presente decreto e sottoposto al voto del popolo e dca Cantoni • 
• 

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 

n presidente: Scbrnidbalttt 
n segretario: Anliker 

t>FF 1992 I 672 

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 
II presidente: Pilk:r. . 

. n segretario: Lam: 



Decreto f ederale 
ehe prevede proyvedimenti atti a garantire 
iI mantenimento della sicurezza sociale 

del 18 giugno 1993 

L 'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 19911), 

decreta: 

I 

La Costituzione federale e modificata ·come segue: 

Art. 41 1er cpv. Jbis 

3bis Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e 
dell'assicurazione contro l'invalidita qualora esso non fosse phi garantito a 
causa dell'evoluzione della piramide delle eta, l'aliquota dell'imposta sulla cifra 
d'affari puo essere aumentata a1 massimo di un punto percentuale per via di 
decreto federale di obbligatorieta generale sottoposto a1 referendum facolta
tivo. 

II 

1 11 presente decreto e sottoposto a1 voto del popolo e dei Cantoni. 
2 Entra in vigore simultan~ente a1 decreto federale del 18 giugno 1993 2> sul 
regime finanziario. · 

Consiglio nazionale, 18 giugno 1993 

11 presidente: Schrnidhalter 
11 segretario: Anliker 
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Consiglio degli Stati, 18 giugno 1993 

11 presidente: Piller 
11 segretario: Lanz 
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